
LDA Brandenburg 25.08.2022

1/046/22/0763

Protokoll
der 17. Sitzung des AK Verwaltung

am 10. Juni 2022 als Videokonferenz

Beginn: 9:30 Uhr

TOP l: Begrüßung, Organisatorisches

Der Vorsitzende (Brandenburg) begrüßt die Vertreter der Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes
und der Länder. Er infornniert darüber, dass die ursprünglich im März 2022 geplante Sitzung des AK
Verwaltung aufgrund elnes Personslweggangs bei der LDA Brandenburg nicht stattfinden konnte und
heute nachgeholt wird. Wegen der Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung der vakanten Stelle wurde
das Angebot von Baden-Württemberg, den Co-Vorsitz des AK Verwaltung zu übernehmen, dankbar
angenommen und bereits von der DSK bestätigt. Gegenwärtig ist geplant, die nächste Sitzung des Ar-
beitskreises im Herbst 2022 - voraussichtlich in Stuttgart ~- durchzuführen.

Gegenstand der heutigen Sitzung sind Berichte der Kontaktgruppen der DSK, in denen der AK VerwaS-
tung vertreten ist, über Sachstand und weitere Planungen der Arbeiten sowie die Besprechung wichti-
ger aktueller Fragen der Mitglieder.

TOP 2: Tagesordnung, Bestätigung des Protokolls der 16. Sitzung

Die Hinweise zum Protokoll der 16. Sitzung des AK Verwaltung wurden aufgenommen. Da es keine
zusätziichen Hinweise gibt, wird das Protokoll ohne weitere Änderungen bestätigt

Zur Tagesordnung bittet Baden-Württemberg aus Termingründen darum, TOP 6 und TOP 8 vorzuzie-
hen. Hierzu gibt es keinen Widerspruch. Mecklenburg-Vorpommern hatte vorab das Thema „Einbin-
düng von Bezahldlenstleistern bei OZG-Dienstleistungen'1 nachgemeldet; dieses soll unter TOP 9 „Ver"
schiedenes" besprochen werden.

Die Tagesordnung wird ohne weitere Änderungen oder Ergänzungen angenommen.

TOP 3: Kontaktgruppe der DSK zur Registermodernisierung
Bericht zum Sachstand und zu weiteren Arbeiten
Berichterstatter: Bund und weitere Mitglieder der Kontaktgruppe

Der Vorsitzende (Brandenburg) führt in den TOP ein und erinnert, dass die Kontaktgruppe „Register-
modernisierung auf Beschluss der 2. Zwischenkonferenz im Juni 2019 entstand und aus Mitgliedern
des AK Grundsatz, des AK Verwaltung und des AK Technik besteht. Unter Federführung des BfDl be-
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tung vertreten ist, über Sachstand und weitere Planungen der Arbeiten sowie die Besprechung wichti- 
ger aktueller Fragen der Mitglieder. 

TOP 2: Tagesordnung, Bestätigung des Protokolls der _16. Sitzung 

Die Hinweise zum Protokoll der 16. Sitzung des AK Verwaltung wurden’aufgenomrnen. Da es keine 
zusätzlichen Hinweise gibt, wird das Protokoll ohne weitere Änderungen bestätigt. 

Zur Tagesordnung bittet Baden-Württemberg aus Termingründen darum, TOP 6 und TOP 8 vorzuzie- 
hen. Hierzu gibt es keinen Widerspruch. Mecklenburg-Vorpommern hatte vorab das Thema „Einbin— 
dung von Bezahldlenstlelstern bei OZG-Dienstieistungen“ nachgemeldet; dieses soll unter TOP 9 ,.Ver» 
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Der Vorsitzende (Brandenburg) führt in den TOP ein und erinnert, dass die Kontaktgruppe |‚Register- 
moder'nisierung“ auf Beschluss der 2. Zwischenkonferenz im Juni 2019 entstand und aus Mitgliedern 
des AK Grundsatz; des AK Verwaltung und des AK Technik besteht. Unter Federführung des BfDl be— 



fasst sich die Kontaktgruppe insbesondere mit der Koorctinierung der Gespräche mit dem BMi zu Fra-

gen der Registermodernisierung und der Umsetzung des entsprechenden Gesetzes.

Niedersachsen berichtet in Vertretung für den Bund und informiert darüber, dass die Kontaktgruppe

plant, zur kommenden Zwischenkonferenz der DSK einen Bericht abzugeben. Fragen können auch im

Nachgang beantwortet werden.

Anmerkung des ProtokoHführers:

Der Bericht der Kontaktgruppe an die DSK wurde am i7. Juni 2022 über die Maifi'ng-Uste des

AK Verwaltung versandt.

Die Kontaktgruppe unterscheidet zwischen Registermodernisierung im engeren und im weiteren Sinne,

Die Registermodernisierung im engeren Sinne befasst sich mit dem Registermodernisierungsgesetz,

dessen Kern das Identifikationsnummerngesetz (IDNrG) ist, durch das eine einheitliche Personen-ID

eingeführt wird. Diese soll mit einem standardisierten Satz an Stammdaten verknüpft sein und in allen

angeschlossenen Registern gespeichert werden. Als einheitliche Personen-iD findet die Steuer-ID Ver-

Wendung. Sie soll über das Bundesverwaltungsamt als RegistermodernisJerungsbehörde auf die ange-

schlossenen Register ausgerollt werden. Die Register sind in der Anlage l des IdNrG festgelegt.

Die DSK hat im Vorfeld Stellungnahmen zum Registermodernisierungsgesetz abgegeben. Das Inkraft-

treten einiger Regeiungen des IdentifikatEonsnummerngesetzes ist nun an bestimmte Voraussetzungen

gebunden, u.a. an die technische Einführung des sog. Datenschutzcockpits. Dies war eine zentrale For-

derung der DSK,' um die erforderliche Transparenz für Betroffene hinsichtlich, des Datenabrufs aus

Registern zu schaffen.

Die Registermodernisierung im weiteren Sinne befasst sich mit der Umsetzung eines entsprechenden

Zieibildes; das vom JT-Pianungsrat beschlossen wurde. Dieses Zielbild enthält u.a. ein Nutzerverspre-

chen für Bürger, die sog. Once-Only-Regelung. Danach müssen Bürger Nachweise in Verwaltungsver-

fahren nur einmal bei einer Behörde einreichen und Behörden können Nachweise untereinander aus-

tauschen bzw. elektronisch prüfen. Außerdem enthält das Zieibild das Versprechen eines hohen Daten-

schutzstandards, der Transparenz bezüglich einer sicheren und interoperablen Architektur u.a.m.

Zur Umsetzung des Gesetzes wurde das Projekt „Gesamtsteuerung Registermodermsierung installiert,

an dem die Kontaktgruppe beteiligt ist Kerneiement ist die sog, Transformationseinheit, die diverse

Bereiche des Projekts steuert. Darüber angesiedelt ist der Lenkungskreis, der strategische Entschei-

düngen trifft. Em Lenkungskreis sind der BfDI für den Bund und Niedersach.sen für die Länder vertreten.

Es gibt verschiedene beratende Gremien (u.a. Kompetenzteams für Recht und Datenschutz sowie für

Architektur) und Teilproj'ekte (z.B. zum DatenschutzcockpEt), in denen Kollegen der DSK mitwirken.

Das Kompetenzteam „Recht und Datenschutz" befasst sich derzeit mit der Ausgestaitung der Once-

Only-Regelung auf europäischer und auf nationaler Ebene. Auf europäischer Ebene regelt Artikel 14

Singfe Digital Gateway-Verordnung (SGD-VO), dass ein technisches System eingerichtet wird, weiches

den EU-weiten Austausch von Nachweisen zwischen Behörden ermöglicht und an das bestimmte nati-

onale Register anzuschließen sind. Auf nationaler Ebene soll diese Vorschrift durch Regelungen flan-

kiert werden, die voraussichtiich in das E-Government-Gesetz oder das 02G 2.0 eingefügt werden.

Das Kompetenzteam „Recht und Datenschutz" nahm bislang insbesondere zur sog. Vorschaufunktion

Stellung. Sie sol! Bürgern ermöglichen, vorab zu sehen, weiche Daten über sie im Rahmen des Aus-

tauschs von Nachweisen übermittelt werden. Das Kompeten2team erachtet die Vorschaufunktlon auch

wegen des Transparenzgebots für zwingend.

fasst sich die Kontaktgru'ppe insbesondere mit der Koordinierung der Gespräche mit dem BMl zu Fra— _ 
gen der Registermodernisierung und der Umsetzung des entsprechenden Gesetzes. 

Niedersachsen berichtet in Vertretung für den Bund und informiert darüber, dass die Kontaktgruppe 
plant, zur kommenden Zwischenkonferenz der DSK einen Bericht abzugeben. Fragen können auch im . 
Nachgang beantwortet werden. 

Anmerkung des Protokol/führers: 
Der Bericht der Kontaktgruppe an die DSK wurde am 12 Juni 2022 über ai'e Maifing- -Liste des 
AK Verwaltung versandt. 

Die Kontaktgruppe unterscheidet zwischen Registermodernisierung im engeren und im weiteren Sinne. ' 
Die Registermodernisierung im engeren Sinne befasst sich mit dem Régistermodernisierungsgesetz, 
dessen Kern das ldentifikationsnummerngesetz (iDNrG) ist. durch das eine einheitliche Personen—ID 
eingeführt wird. Diese soll mit einem standardisierten Satz an Stammdaten verknüpft Sein und in allen 
angeschlossenen Registern gespeichert werden. Als einheitliche Pers<jnen-iDfindet die Steuer—iD Ver— 
Wendung. Sie soll über das Bundesverwaltuhgsamt als Registermodernisierungsbehörde auf die ange- 
schlossenen Register ausgerollt werden. Die Register sind in der Anlage 1 des ldNrG festgelegt. 

Die DSK hat im Vorfeld Stellungnahmen zum Reglsterrriodernisierungsgesetz abgegeben. Das inkraft— 
treten einiger Regelungen des ldentifikationsnummerngesetzes ist nun an bestimmte Voraus$etzungen 
gebunden, u.a. an die technische Einführung des sog. Datehschutzcockpits.ßies war eine zentraie For- 
derung der DSK‚' umdie erforderliche Transparenz für Betroffene hinsichtlich des Datenabrufs aus 
Registern zu schaffen. 

Die Registerrhodernisierung im weiteren Sinne befasst sich mit der Umsetzung eines entsprechenden 
Zielbildes,‘ das vom lT-Planungsrat beschlossen wurde. Dieses Zielbild enthält u.a. ein Nutzerverspre— 
chen für Bürger, die sog. Once-Only-Regelung. Danach müssen Bürger Nachweise in Verwaltungsver— 
fahren nur einmal bei einer Behörde einreichen und Behörden können Nachweise untereinahder aus- 
tauschen bzw. elektronisch prüfen. Außerdem enthält das 'Zielbild das Versprechen eines hohen Daten- 
schutzstandards, der Transparenz bezüglich einer sicheren und interoperablen Architektur u.a.m. 

' Zur Umsetzung des Gesetzes wurde das Projekt „Gesamtsteuerung Registermodernisierung" installiert. 
an dem die Kontaktgruppe beteiligt ist. Kernelement ist die sog. Transformationseinheit‚ die diverse 
Bereiche des Projekts steuert. Darüber angesiedelt ist der Lenl<ungskreis‚ der strategische Entschei- 

‘ dungen trifft. im Lenkungskreis sind der BfDI für den Bund und Niedersachsen für die Länder vertreten. 
Es gibt verschiedene beratende Gremien (u.a. KOmpetenzteams für Recht und Datenschutz sowie für 

" Architektur) und Teilprojekte (2.8. zum Datenschutzeockpit). in denen Kollegen der DSK mitwirken. 

Das Kompetenzteam „Recht und Datenschutz“ befasst sich derzeit mit der Ausgestaltung der0nce— 
Only-Regelung auf europäischer und auf nationaler Ebene. Auf europäischer Ebene regelt Artikel 14 
Single Digital Gateway-Verordnung (SGD-VO), dass ein technisches System eingerichtet wird, welches 
den EU—weiten Austausch von Nachweisen zwischen Behörden ermöglicht und an das bestimmte nati- 
onale Register anzuschließen sind. Auf nationaler Ebene self diese Vorschrift durch Regelungen flan- 
kiert Werden, dievoraussichtlich in das E-Government-Gesetz oder das OZG 2.0 eingefügt werden. 

Das Kompetenzteam „Recht und Datenschutz“ nahm bislang insbesondere zur sog. Vorschaufunktion 
Stellung. Sie soll Bürgern ermöglichen, vorab zu sehen, weiche Daten über sie im Rahmen des Aus- 
tauschs von Nachweisen übermittelt werden. Das Kompetenzteam erachtet die Vors'chaufunktion auch 

- wegen des Transparenzgebots für zwingend. 



Niedersachsen berichtet weiter, dass die Kontaktgruppe plant, ein sog. Leitplankenpapier für die DSK
zu erstellen. Darin so!!en die Positionen der DSK zu wesentlichen Anforderungen im Zusammenhang
mit der Registernnodemisiemng festgehalten werden, Z.B. zur Einhaltung des Transparenzgebots (Vor-
schaufunktion), zur Berücksichtigung des Willenselements (kein automatischer Datenabruf von Daten
Betroffener) und zur Realisierung von rechtlichen und insbesohdere auch technischen Hemmnissen für
eine unberechtigte WeEterverwendung oder Zusammenführung von Daten.

Zu weiteren Arbeiten der Kontaktgruppe wird auf den o.g. Bericht an die DSK verwiesen.

Der Vorsitzende (Brandenburg) dankt der Kontaktgruppe für die intensive und zeitaufwändige Arbeit
und erfragt den Zeitplan insbesondere für das Datenschutzcockpit als zentraie Komponente, da dieses
eine Voraussetzung für die Umsetzung der Registermodermsierung ist. Darüber hinaus stellt sich die
Frage, ab wann die Personen-iD in den gesetzlich bestimmten Registern gespeichert werden soll.

Niedersachsen berichtet, dass kein konkreter Zeitpunkt festgelegt ist, es aber Pilotprojekte gibt, mit
denen das System erprobt wird, z,B. das Nationale Waffenregister. Die Erstspeicherung der Personen-
ID im Waffenregister wäre nach Auffassung der Projektverantwortlichen noch keine Datenubermitt-
iung, daher müsste die Fertigsteliung des Datenschutzcockpits nicht abgewartet werden. Hierzu nahm
der BfD! Stellung und attestierte, dass für diesen Fall eine Übergangsvorschrift als Rechtsgrundiage der
Datenverarbeitung erforderlich ist. Im Rahmen der letzten Sitzung des Lenkungskreises wurden weitere
Pilotprojekte angekündigt. Z.B. das Handeisregister ais Jedermann-Register. Sie soilen auch der Kon-
taktgruppe vorgestellt werden.

Berlin bittet um eine nähere Erläuterung zu den beabsichtigten gesetdichen Regelungen, insbesondere
zum Regelungsort (EGovG oder OZG), und weist auf die engen Bezüge zur Kontaktgruppe OZG 2.0 der
DSK hin. Niedersachsen teilt daraufhin mSt, dass der aktueiie Entwurfsstand der entsprechenden Vor-
schritt Em EGovG zur Verfügung gestellt werden kann. Die Regelung soil als Rechtsgrundiage dienen,
auf Wunsch des Bürgers die Vorlage bzw. den Austausch erforderlicher Nachweise im elektronischen
Verwaltungsverfahren zu ermöglichen. Derzeit wird diskutiert, ob Bürgern ermöglicht werden soll, den
Nachweis im elektronischen Verfahren selbst einzureichen oder ob ein Abruf der Nachweise durch die
Behörde erfolgen kann (mit der o.g. Vorschaufunktion), Auf europäischer Ebene ist die Regelung ähn-
lich, bei der konkreten Formulierung muss allerdings auf das Zitierverbot geachtet werden. Seitens des
BMI wurde vorgeschlagen, den Hinweis auf Artike! 14 SDG-VO in die Gesetzesbegründung und nicht
in die Gesetzesnorm aufzunehmen.

Berlin ergänzt, dass bei der Absicht, die Materie im EGovG zu regeln, vorab zu fragen wäre, ob dies
letztlich nicht in der Gesetzgebungskompetenz der Länder iäge und in den dortigen E-Government-
Gesetzen umzusetzen wäre. Wenn es dagegen im OZG geregelt werden sollte, müsste dies kompeten-
ziell möglich sein. Niedersachsen antwortet, dass diese Frage im Kompetenzteam nicht diskutiert wur-
de, da sich eine andere Gruppe mit verfassungsrechtiichen Themen beschäftigt Das Kompetenzteam
wurde allerdings bzgi. der Verortung der Regelung nach seiner Wunschvorsteilung gefragt. Es sprach
sich mit Rücksicht auf die Dauer von Gesetzgebungsprozessen dafür aus, lange Ubergangszeiten mit
Interimslösungen zu vermeiden,

Mecklehburg-Vorpommern erläutert bzgt. des Wiederholungsverbots, dass bei dortigen Beratungen zu
Gesetzen bestimmte Wiederholungen zugelassen werden, Z.B, wenn es eine SpezEfizierungsklausel gibt
und es der Rechtsklarheit dient (wie vermutlich im vorliegenden Fall).

/ 

Niedersachsen berichtet weiter, dass die Kontaktgnippe plant, ein sog. Leitplankenpapier für die DSK 
zu erstellen. Darin sollen die Positionen der DSK zu wesentlichen Anforderungen im Zusammenhang 
mit der Registermodernisieruhg festgehalten werden, 2.8. zur Einhaltung des Transparenzgebots (Von 
schaufunktion), zur Berücksichtigung des Wilienselements (kein a'utomatischer Datenabruf von Daten 
Betroffener) und zur Realisierung von rechtlichen und insbesondere auch technischen Hemmnissen für 
eine unberechtigte Weiterverwendung oder Zusammenführung von Daten. 

Zu weiteren Arbeiten der Kontaktgruppe wird auf den og. Bericht an die DSK verwiesen. 

Der Vorsitzende (Brandenburg) dankt der Kontaktgruppe für die intensive und zeitaufwändige Arbeit 
und erfragt den Zeitplan insbesondere für das Datenschutzcockpit als Zentrale Komponente, da dieses 
eine Voraussetzung für die Umsetzung der Registermodernisierung ist. Darüber hinaus stellt sich die 
Frage, ab Wann die Personen-iD in den gesetzlich bestimmten Registern gespeichert werden soll. 

Niedersachsen berichtet, dass kein konkreter Zeitpunkt festgelegt ist, es aber Pilotprojekte gibt, mit 
denen das System erprobt wird, 2.8. das Nationale Waffenregister. Die Erstspeicherung der Persönen- 
iD im Waffenregister wäre nach Auffassung der Projektverantw0rtlichen noch keine Datenübermitt- 
lung, daher müsste die Fertigstellung des Datenschutzcockpitsnicht abgewartet werden. Hierzu nahm 
der BfDI Stellung und attestierte, dass für diesen Fall eine Übergangsvorschrift ais Rechtsgruhdlage der 
Datenverarbeitung erforderlich ist. Im Rahmen der letzten Sitzung des Lenkungskreises wurden weitere 
Pilotprojekte angekündigt, z.B. das Handeisregister als Jedermann—Register. Sie soiien auch der Kon— 
taktgruppe vorgestellt werden. 

Berlin bittet um eine-nähere Erläuterung zu den beabsichtigten gesetzlichen Regelungen, insbesondere 
zum Regelungsort (EGOVG oder OZG), und weist auf die engen Bezüge zur Kontaktgruppe OZG 2.0 der 
DSK hin. Niedersachsen teilt daraufhin mit, dass der aktuelle Entwurfsstand der entsprechenden Vor-' 
schrift im EGOVG zur Verfügung gestellt werden kann. Die Regelung soil als Rechtsgrundlage dienen, , 
auf Wunsch des Bürgers die Vorlage bzw. den Austausch erforderlicher Nachweise im elektronischen 
Verwaltungsverfahren zu ermöglichen. Derzeit wird diskutiert, ob Bürgern ermöglicht Werden soll, den 
Nachweis im elektronischen Verfahren selbst einzureichen oder ob ein Abruf der Nachweise durch die 
Behörde erfolgen kann (mit der o.g. Vorschaufunktion). Auf europäischer Ebene ist "die Regelung ähn- 
lich, bei der konkreten Formulierung muss allerdings auf das Zitierverbot geachtet werden Seitens des 
BMI wurde vorgeschlagen, den Hinweis auf Artikel 14 SDG*VO' m die Gesetzesbegründung und nicht 
in die Gesetzesnorm aufzunehmen. 

Berlin ergänzt, dass bei der Absicht, die Materie im EGOVG zu regeln, vorab zu fragen wäre, ob dies 
ietztlich nicht in der Gesetzgebungskompetenz der Länder iäge und in den dortigen E-dernment- 
Gesetzen umzusetzen wäre. Wenn es dagegen im OZG geregelt werden solite, müsste dies kompeten- 
ziell möglich sein. Niedersachsen' antwortet, dass diese Frage im Kompetenzteam nicht diskutiert wur- 
de, da sich eine andere Gruppe mit verfassungsrechtlichen Themen beschäftigt. Das Kompetenzteam 
wurde allerdings bzgi. der Verortung der Regelung nach seiner Wunschvorsteliung gefragt. Es sprach 
sich mit Rücksicht auf die Dauer Von Geset'zgebungsprozessen dafür aus, lange Übergangszeiten mit 
lnterimslösungen zu Vermeiden. 

Mecklehburg—Vorpommérn erläutert bzgl des Wiederholüngsverbots, dass bei dortigen Beratungen zu 
Gesetzen bestimmte Wiederholungen zugelassen werden, z. B wenn es eine Spezifizierungsklausel gibt 
und es der Rechtskiarheit dient (wie vermutlich' Im vorliegenden Fail). 



Der Vorsitzende (Brandenburg) verweist abschließend nochmals darauf, dass die Kontaktgruppe das

Thema zur Zwischenkonferenz der DSK am 22. Juni 2022 angemeldet hat und ein schriftlicher Bericht

vorbereitet wird. Zu dem angekündigten Leitplankenpapier der Kontaktgruppe mit wesentlichen daten-

schutzrechtlichen Anforderungen an die Umsetzung der Registermodernisierung steilen sich noch Ver-

fahrensfragen, insbesondere im Hinblick auf die Einbeztehung der Arbeitskreise Grundsatz, Technik und

Verwaltung. Niedersachsen sagt zu, die Frage in.die Kontaktgruppe mitzunehmen und dort zu erörtern.

TOP 4: Kontaktgruppe der DSK zum OZG 2.0

Bericht zum Sachstand und zu weiteren Arbeiten

Berichterstatter; Berlin und weitere Mitglieder der Kontaktgruppe

Der Vorsitzende (Brandenburg) führt in den TOP ein. Zur Begleitung der Beratungen zur Novellierung

des OZG hat die DSK eine Kontaktgmppe unter Federführung von Berlin eingerichtet. Die Kontakt"

gruppe ist Nachfolgerin der UAG „OZG-Portailösungen" des AK Verwaltung und führt Gespräche mit

dem BM1 und der FITKO zur Weiterentwicklung des 02G.

Berlin erinnert zunächst an die Historie. Die UAG „OZG-Portaliösungen" wurde im November 2020

unter dem Vorsitz Brandenburgs eingerichtet Es folgten Gespräche mit dem BMI zur OZG-Umsetzung.

2021 kristallisierte sich heraus, dass rechtliche Fragen der Verantwortlichkeit geidärt werden müssen -

insbesondere, wenn ein Land für andere Länder Lösungen entwickelt, die nachgenutzt werden solien.

Die UAG „OZG~Portal!ösungen .befasste sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Zuordnung der

datenschutzrechttichen Verantwortlichkeit und erarbeitete einen Sachstandsbericht, der im Herbst

2021 von der DSK zur Kenntnis genommen und danach an das BMI übermittelt wurde. Ursprüngiich

sollte die UAG zwar Umsetzungsmodelle prüfen, allerdings befanden sich verschiedene OZG-Projekte

bereits in der Realisierungsphase und verfolgten hierbei das EfA-Prinzip (Einer für Alle). Damit stand

nicht, mehr die Bewertung verschiedener Modelle im Vordergrund, sondern die rechtiiche Absicherung

des EfA-Prinzips. Das BM1 stellte Ende 2021 fest, dass hierfür zeitnah eine Weiterentwicklung des

OZG zum OZG 2.0 nötig ist, da das ursprüngliche Gesetz von 2017 die aufgezeigten Probleme noch

nicht absehen konnte.

l. OZG-Projekte sind jedoch teilweise in der Umsetzung - fraglich ist, wie in der

Phase ohne entsprechendes Gesetz mit Ubergangsiösungen umgegangen werden so!l (s.a. TOP 5

Gutachten der Kanziei

Der Vorsitzende (Brandenburg) verweist abschließend nochmals darauf, dass die Kontaktgruppe das 
Thema zur Zwischenkonferenz der DSK am 22. Juni 2022 angemeldet hat und ein schriftlicher Bericht 
vorbereitet wird. Zu dem angekündigten Leitpiankenpapier der Kontaktgruppe mit wesentlichen daten— 
schutzrechtlichen Anforderungen an die Umsetzung der Registermodernisierung stellen sich noch Ver- 
fahrensfragen, insbesondere im Hinblick auf die Einbeziehung der Arbeitskreise Grundsatz, Technik und 
Verwaltung. Niedersachsen sagt zu, die Frage in_die Kontaktgruppe mitzunehmen und dort zu erörtern. 

TOP 45 Kontaktgruppe der DSK zum OZG 2.0 
Bericht zum Sachstand und zu weiteren Arbeiten 
Berichterstatter: Berlin und weitere Mitglieder der Kontaktgruppe 

Der Vorsitzende (Brandenburg) führt in den TOP ein. Zur Begleitung der Beratungen zur Novellierung 
des OZG hat die DSK eine Kontaktgruppe unter Federführung von Berlin eingerichtet. Die Kontakt— 
gruppe ist Nachfolgerin der UAG ‚.OZG—Portallösungen“ des AK Verwaltung und führt Gespräche mit 
dem BMI und der FITKO zur Weiterentwicklung des OZG. ‚ 

Berlin erinnert zunächst an die Historie. Die UAG „OZG-Portallösungen"_ wurde im November 2020 
unter dem Vorsitz Brandenburgs eingerichtet. Es folgten Gespräche mit dem BMI zur OZG-Umsetzung. 
2021 kristallisierte sich heraus, dass rechtliche Fragen der Verantwbrtlichkeit geklärt werden müssen — 

' insbesondere, wenn ein Land für andere Länder Lösungen entwickelt,- die nachgenutzi: werden sollen. 

Die UAG „OZG—Portallösungen“„befasste sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Zuordnung der 
datenschutzrechtlichen Verantwortlichkelt und erarbeitete einen Sachstandsbericht, der im Herbst 
2021 von der DSK zur Kenntnis genommen und danach an das BM! übermittelt wurde. Ursprünglich 

' sollte die UAG zwar Umsetzungsmodelle prüfen, allerdings befanden sich verschiedene OZG-Projekte 
bereits in der Realisierungsbhase und Verfolgten hierbeirdas EfA—Prinzip (Einer für Alle). Damit stand 
nicht. mehr die Bewertung verschiedener Modelle im Vordergrund, sondern die rechtliche Absicherung 
des EfA—Prinzips. Das BMI stellte Ende 2021 fest, dass hierfür zeitnah eine Weiterentwicklung des 
OZG zum OZG 2.0 nötig ist, da das ursprüngliche Gesetz von 2017 die aufgezeigten Probleme noch 
nicht absehen konnte. 

— 
' _ .  OZG—Projekte sind jedoch teilWeise in der Umsetzung — fraglich ist, wie in der 

Phase ohne entsprechendes Gesetz mit Übergangslösungen umgegangen werden soil (sa. TOP 5 — 
Gutachten der Kanzlei _ ) -  _ 
_ .  

Berlin 



Die Verantwortlichkeltszuweisung war eine Grundfrage der UAG „OZG-Portallösungen". Wenn ein
Bundesland eine OZG-Leistung umsetzt und den sog. Antragsassistenten für andere Bundesländer
betreibt, sind die Fragen der Verantwortlichkeit so.komplo;, dass man mit einer Verantwortiichkeits-
Zuweisung i.S.d. Art. 4 Nr. 7 Hs. 2 arbeiten möchte. Problematisch dabei ist, dass es in der Rege! keine
gesetzliche Zuweisung gibt (mit Ausnahme von Gesetzen in einzelnen Bundesländern Z.T, in anderem
Zusammenhang). Aufgrund der Rechtslücke ist eine sog. Übergangslösung entstanden, bei der die Ver-
antwortlichkeitszuweisung per Verwaitungsvereinbarung geregelt wird

Das OZG ist erst durch die Grundgesetzanpassung des Art. 91c Abs, 5 GG ermög-

Die Grundfragen, mit denen sich die AufsichtsbehÖrden der Erfahrung nach im OZG-Kontext zu befas-
sen haben, sind fachlichen Äußerungen zu OZG-UmsetzungsproJekten, zu rechtlichen Fragestellungen,
für die keine entsprechenden Grundlagen bestehen sowie zur Gestaltung von EfA-Projekten, insbeson-
dere bei Angeboten im Rahmen einer Vergabe an externe Anbieter. Zu klären ist etwa auch, ob es ge"
fingt, EfA-Onlinedienste insbesondere hinsichtlich der Datenverarbeitungsvorgänge und Datenflüsse so
standardisiert zu betrachten, dass eine abstrakt generelle Definition hierfür im OZG erfolgen kann. Im
Gutachten der! (s. TOP 5) wird diese Frage bereits angegangen. Erfahrungen aus Berlin
zeigen allerdings, dass selbst bei einer gesetzlichen Zuweisung der Verantwortlichkeit nicht alle Prob-
lerne im Kontext von OZG-Dienstleistungen gelöst sind.

‚D ie Verantwortlichkeitszuweisung war eine Grundfrage der UAG „OZG-Portailösungen“. wenn ein 
Bundesland eine OZG-Leistung umsetzt und den sog. Antragsassistenten für andere Bundesländer 
betreibt, sind die Fragen der Verantwortlichkeit so. komplex, dass man mit einer Verantwortlichkeits- 
zuweisung i.$.d. Art. 4 Nr. 7 H5. 2 arbeiten möchte. Problematisch dabei ist, dass es in der Regel keine 
gesetzliche Zuweisung gibt (mit Ausnahme von Gesetzen in einzelnen Bundesländern z.T‚ in anderem 
Zusammenhang}. Aufgrund der Rechtslücke ist eine-sog. Übergangsiösung entstanden, bei der die Ver- 
antwortlichkeitszuweisung per Verwaltungsvereinbarung geregelt wird — _ 
— 
_ Das OZG ist erst durch die Grundgesetzanpassung des Art 91c Abs 5 GG ermög— 
iicht werden. ‚ ' ' “ ' ‘ 5? '2;f'2:‚3 ‚ 

Die Grundfragen, mit denen sich die Aufsichtsbehörden der Erfahrung nach im OZG-Kontext Zu befas- 
_sen haben, sind fachlichen Äußerungen zu OZG-Umsetzungsprojekten, 'zu rechtlichen Fragestellungen, 
für die keine entsprechenden Grundlagen bestehen sowie zur Gestaltung von EfA-Projekten, insbeson- 
dere bei Angeboten im Rahmen einer Vergabe an externe Anbieter. Zu klären ist etwa auch, ob es ge— 
lingt, EfA- Onlinedienste insbesondere hinsichtlich der Datenverarbeitungsvorgänge und Datenflüsse so 

. “standardisiert zu betrachten, dass eine abstrakt generelle Definition hierfür' lm OZG erfolgen kann. Im 
Gutachten d e r - _  (5. TOP 5) wird diese Frage bereits angegangen Erfahrungen aus Berlin 
zeigen allerdings, dass selbst bei einer gesetzlichen Zuweisung der Verantwortiic_hkeit nicht alle Prob- 
ieme' Im Kontext von OZG- Dienstleistungen gelöst sind. 



Ergänzend verweist Berlin auf das Beispiel „Eiterngeld Digital gemäß § 24b Bundeselterngeld- und

Elternzeitgesetz. Das Bundesfamilienministerium betreibt hier eine Art Antragsassistenten und ist auf

Basis der gesetzlichen Regelung datenschutzrechtlich verantwortlich.'Die Herausforderung bei der

Formulierung einer a!lgemeinen Norm im OZG wird sein, deren Anwendbarkeit für alle Antragsassjsten-

ten zu sichern, insbesondere wird die Bestimmtheit der Norm zu besprechen sein.

NEedersachsen weist darauf hin, dass die Zuweisung der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit

getrennt von der Frage der Rechtsgrundlage der Verarbeitung zu betrachten ist und fragt, ob

TOP5:
zur Regelung der Verantwortlichkeit für OZG-Dienste

Berichterstatter: Hamburg

zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung

In Schleswig-Holstein und Bremen sind bislang keine BeteHigungsverfahren gestartet worden, Derzeit

ist noch unbekannt, wann das Verfahren abgeschlossen oder die Verwaltungsvereinbarung veroffent-

licht wird.

_ 
_ Dies wurde 2.8. im Projekt „BAföG digital" so gehandhabt. _ 

. Ergänzend verweist Berlin auf das Beispiel „Elterngeld Digital" gemäß 5 24b Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz. Das Bundesfamilienministeriurn betreibt hier eine Art Antragsassistenten und ist auf 
Basis der gesetzlichen Regelung datenschutzrechtlich verantwortlich.'ßie Herausforderung bei der 
Formulierung einer allgemeinen Norm im 026 wird sein, deren Anwendbarkeit für alle Antragsassisten— 
ten zu sichern, insbesondere wird die Bestimmtheit der Norm zu besprechen sein. 

" Niedersachsen weist darauf hin, dass die Zuweisung der datenschutzrechtiichen VerantWortiichkeit 
getrennt von der Frage der Rechtsgrundlage der Verarbeitung zu betrachten ist und fragt, ob _ 

TOP 5: _ _  zum Abschluss einer Vennaltungsvereinbarung 
zur Regelung der Verantwortlichkeit für OZG- Dienste 
Berichterstatter: Hamburg 

in Schleswig Holstein und Bremen sind bislang keine Beteiligungsverfahren gestartet worden. Derzeit 
ist noch unbekannt, wann das Verfahren abgeschlossen oder die Verwaltungsvereinbarung veröffent- 
licht wird. 

&
 



Brandenburg berichtet, dass eine allgemeine Verwaitungsvereinbarung für OZG-Dienste dort nicht
bekannt ist. Es gab allerdings einen konkreten Fall, bei dem das Mittel der Verwaltungsvereinbarung
genutzt wurde: der OZG-Dienst zur Beantragung einer Aufenthaitserlaübnls für Ukraine-Flüchtlinge.
Die Umsetzung dieses Dienstes erfolgte unter großem Zeitdruck im März/April 2022. Auf Empfehlung
des BM1 hatte das brandenburgische Innenministerium entschieden, eine Verwaitungsvereinbarung in
der von der DSK bemängelten Form zu schließen, der alle anderen Bundesländer beitreten können. Die
Aufstchtsbehörde erfuhr erst Em Nachgang hiervon und kritisierte das Vorgehen unter Hinweis auf den
Sachstandsbericht der DSK. Das innennninisterium teilte mit, sich mit der BiiiilSiii—ä hierzu abge-
stimmt zu haben. Die Verwäitungsvereinbarung bezieht sich nur auf diesen einzeinen OZG-Dienst und

In dem vorliegenden FaSl ist weiter kritisch anzumerken, dass das brandenburgische Innenministerium
als Inhaber des OZG-Themenfeldes Ein-/Auswanderung bereits verschiedene OnSinedsenste realisiert
und hierfür Muster-Auftragsverarbeitungsverträge erarbeitet hatte, die mit der Aufsichtsbehörde und
den IT-Dienstleistern abgestimmt wurden. Insofern wäre eine Lösung ohne das Mitte! der Verwai-
tungsvereinbarung möglich gewesen. Dies wurde dem Ministerium auch mitgeteilt.

Berlin erläutert ergänzend zu den Ausführungen unter TOP 4, dass die Nutzung einer Verwaltungsver-
einbarung als Mittel der Verantwortlichkeitszuweisung zuerst im Zusammenhang mit der Umsetzung
von BAföG-Oniine diskutiert wurde. Sachsen-Anhalt hatte sich damals kritisch mit dem Ansatz, der von
deri81|||Siii||pii! für das BM1 entwickelt wurde, auseinandergesetzt !m Kern der datenschutzrecht-
lichen Diskussion steht die Frage, inwiefern der Begriff „Recht der Mitgiiedstaaten" in Art. 4 Nr. 7 Hs, 2
DS-GVO so ausgelegt werden kann, dass darunter auch Verwaitungsvereinbarungen fallen.

“Brandenburg berichtet, dass eine allgemeine Verwaltungsvereinbarung für OZG-Dienste dort nicht 
bekannt ist. Es gab allerdings einen konkreten-Fall, bei dem das Mittel der Verwaltungsverelnbarung 
genutzt wurde: der OZG—Dienst zur Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis für Ukraine-Flüchtlinge. 
Die Umsetzung dieses'Dienste9 erfolgte unter großem Zeitdruck im März/Atari! 2022. Auf Empfehlung 
des. BMI hätte das brandenburgische Innenministerium entschieden, eine Verwaltungsvereinbarung in 
der von der DSK bemängelten Form zu schließen, der alle anderen Bundesländer beitreten können. Die 

. Aufsichtsbehörde erfuhr erst im Nachgang hiervon und kritisierte das Vorgehen unter Hinweis auf den 
Sachstandsbericht der DSK. Das innenministerium teilte mit, sich mit der _ hierzu abge- 
stimmt zu haben. Die Verwaltungsvereinbarung bezieht sich nur auf diesen einzelnen OZG—Dienst und ' 
ist befristet bis Ende 2022; — 

in dem vorliegenden Fall ist Weiter kritisch ahzumerken, dass das brandenburgische Innenministerium 
als lnhaber des OZG—Themenfeldes Ein-[Auswanderung bereits verschiedene Onlinedienste realisiert 
und hierfür Muster—Auftragsverarbeitungsverträge erarbeitet hatte,‘ die mit der Aufsichtsbehörde und 
den lT—Dienstleistern abgestimmt wurden. Insofern wäre eine Lösung ohne das Mittel der Verwal- 
tungsvereinbarung möglich gewesen. Dies wurde dem Ministerium auch mitgeteilt. 

Berlin erläutert ergänzend zu den Ausführungen unter TOP 4, dass die Nutzung einer Verwaltungsver— 
einbarung als Mittel der Verantwortlichkeitszuweisung zuerst im Zusammenhang mit der Umsetzung 
von BAföG—Online diskutiert wurde. Sachsen-Anhalt hätte sich damals kritisch mit dem Ansatz, der von 
d e r _  für das BMI entwickelt wurde, auseinandergesetzt. im Kern der datenschutzrecht= 
lichen Diskussion steht die Frage, inwiefern der Begriff „Recht der Mitgliedstaaten“ in Art. 4 Nr. 7 H5. 2 
DS-GVO so ausgelegt werden kann, dass darunter auch Verwaltungsverelnbarungen fallen. _ 



Niedersachsen merkt an, dass weitere Konstellationen einer Ubergangslösung möglich sind. Be! der

Beratung zum Online-Schwerbehindertenauswels hat Niedersachsen sich der Auffassung des dortigen

Soziaiministeriums angeschlossen, dass die Verarbeitung durch den iT-Dienstlejster auch für andere

Bundesländer im Rahmen einer Auftragsverarbeitung erfolgen kann. In der Vergangenheit gab es je-

doch im Arbeitskreis Z.T. Bedenken gegen eine solche Auftragsverarbeitung zugunsten einer gemein-

samen Verantwortlichkeit. Hier sollten sich die Aufsichtsbehörden der jeweils beteiligten Länder .(an-

bietendes Land, nachnutzendes Land) hinsichtiich einer gemeinsamen Bewertung abstimmen.

Niedersachsen merkt an, dass weitere Künstellationen einer Übergangslösung möglich sind. Bei der 
Beratung zum Online-Schwerbehindertenausweis hat Niedersachsen sich der Auffassung des dortigen 
Sozialministeriums angeschlossen, dass die Verarbeitung durch den lT—Dienstleister auch für andere 
Bundesländer im Rahmen einer Auftragsverarbeitung erfolgen kann. in der Vergangenheit gab es je— 
doch im Arbeitskreis 2.T. Bedenken gegen eine solche Auftragsverarbeitung zugunsten einer gemein- 
samen Verantwortlichkeit.' Hier sollten sich die Auf$ichtsbéhörden der jeweils beteiligten Länder (an— 
bietendes Land, nachnutzendes Land) hinsichtlich einer gemeinsamen Bewertung abstimmen. 



TOP 6: § 8 Abs. l S. 2 Nr. 2, 2. HS OZG als Rechtsgmndiage für die Verarbeitung von Daten
Beschäftigter, die für Unternehmen handeln, zur Nutzeridentifizierung
Berichterstatter: Baden "Württemberg

Der Vorsitzende (Brandenburg) informiert, dass Baden-Württemberg per E-Mail vom 30; Mai 2022 auf
einen noch offenen Punkt aus der letzten Sitzung des Arbeitskreises hingewiesen hatte. Konkret geht
es um die Frage der Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von Beschäftigtendaten zum Zweck der
Nutzeridentif'LzEerung bei Untemehmenskonten,

Baden-Württemberg berichtet über eine entsprechende Anfrage eines Ministeriums, für deren Beant-
wortung eine einheitliche Haltung des Arbeitskreises sinnvoll ist. Der BfD! vertrat bislang die Rechts"
auffassung, dass § 8 Abs. l S. 2 Nr. 2 OZG, in dem es um die Identifizierung von Personen geht, die für
juristische Personen handeln, iediglsch die RechtsgrundSage für gesetzliche Vertreter der Juristischen
Personen sein könne. Der Gesetzeswortlaut sei insoweit teleologisch zu reduzieren. Das anfragende
Ministerium ist jedoch anderer Auffassung; Baden-Württemberg hält dessen Argumentation für plausi-
bei. Gemäß der Gesetzesbegründung war gerade nicht gewünscht, den Kreis der Personen, die die ju-
ristische Person vertreten, auf gesetzliche Vertreter zu beschränken. Dies kann auch systematisch an-
gezweifelt werden, da an anderer Stelle die gesetzlichen Vertreter ausdrücklich benannt sind. !n § 8
Abs. l S. 2 Nr. 2 OZG ist die Rede von vertretungsberechtigten Personen generell. Somit ist fraglich,
wie mit der Rechtsgrundiage umgegangen werden soll, insbesondere, ob hingenommen werden soll,
dass Arbeitgeber künftig auf Grundlage dieser Vorschrift von Mitarbeitern verlangen können, sich in
dem entsprechenden Umfang im Rechtsverkehr zu identifizieren.

Der BfDl ergänzt, dass dem Gesetzgeber die Problematik bewusst war und bei dem ursprünglichen § 8
OZG in der Gesetzesbegründung darauf hingewiesen wurde, dass gesetzliche Vertreter Berechtigungen
im Rahmen der Unternehmenskonten anlegen können, auf deren Grundlage Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für die juristische Person Verwa!tungsleistungen abwickein dürfen. Die Position des BfDI hat
sich nicht verändert

Brandenburg schließt sich der Auffassung Baden-Württembergs an. Bislang wurde vertreten, dass Be-
schäftigte, die für Unternehmen über das Unternehmenskonto handeln, auch ihre Identitäten, die sie
als natürliche Person beantragt haben, verwenden müssen. Dies entspricht analog dem von Hamburg
übermittelten Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Verwendung von Signaturkarten. Auf die o.g. E-Masi
von Baden-Württemberg hatten sich auch Sachsen-Anhalt und Hamburg in dieser Richtung positjo-
niert,

TOP 6: 5 8 Abs. 1 S. 2 Nr.2 ,.2 HS OZG als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten 
Beschäftigter, die für Unternehr'nen handeln, zur Nutzeridentifizierung 
Berichterstatter: Baden-Württemberg 

Der Vorsitzende (Brandenburg) informiert, dass Baden—Württemberg per E-Mail vom 30; Mai 2022 auf 
einen noch offenen Punkt aus der letzten Sitzung des Arbeitskreises hingewiesen hatte. Konkret geht 
es um die Frage der Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von Beschäftigtendaten zum Zweck der 
Nutzeridentifizierung bei Unternehmenskonten. 

Baden-Württemberg berichtet über eine entsprechende Anfrage eines Ministériurns, für deren Beant— 
wortung eine einheitliche Haltung des Arbeitskreises sinnvoll ist. Der BfDl vertrat bislang die Rechts« 
auffassung, dass 5 8 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 OZG, in dem es um die identifizierung von Personen geht, die für 
juristische Personen handeln, lediglich die Rechtsgrundlage für gesetzliche Vertreter der juristischen 
Personen sein könne. Der Gesetzeswortlaut sei insoweit teleologisch zu reduzieren. Das anfragende 
Ministerium ist jedoch anderer Auffassung; Baden-Württemberg hält dessen Argumentation für plausi— 
bel. Gemäß der Gesetzesbegründung war gerade nicht gewünscht, den Kreis der Personen, die die ju— 
ristische Person vertreten, auf gesetzliche Vertreter zu beschränken. Dies kann auch systematisch an- 
gezweifelt werden, da an anderer Stelle die gesetzlichen Vertreter ausdrücklich benannt sind. In 5 8 
Abs.1 5 . 2  Nr. 2 OZG ist die Rede von vertretungsberechtigten Personen generell. Somit ist fraglich, ' 
wie mit der Rechtsgrundlage umgegangen werden soll, insbesondere, ob hingenommen werden soll, 
dass Arbeitgeber künftig auf Grundlage dieser Vorschrift v'on Mitarbeitern verlangen können, s ich '  m _ 
dem entsprechenden Umfang' lm Rechtsverkehr zu identifizieren. ‘ 

Der BfDl ergänzt, dass dem Gesetzgeber die Probiematik bewusst war und bei dem ursprünglichen 5 8 
OZG in der Gesetzesbegründung darauf hingewiesen wurde, dass gesetzliche Vertreter Berechtigungen 
im Rahmen der Unternehmenskonten anlegen können, auf deren Grundlage Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter für diejuristische Person Venmaitungsleistungen abwickeln dürfen. Die Position des BfDl hat 
_sich nicht verändert. 

Brandenburg schließt sich der Auffassung Baden-Württembergs an. Bislang wurde vertreten, dass Be- 
schäftigte, die. für Unternehmen über das Unternehmenskonto handeln, auch ihre Identitäten, die sie 
als natürliche Person beantragt haben, verwenden müssen. Dies entspricht analog dem von Hamburg 
übermittelten Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Verwendung von Signaturkarten. Auf die og. E-Mail 
von Baden-Württemberg hatten sich auch Sachsen-Anhait und Hamburg in dieser Richtung positio— 
niert. 



Baden-Württemberg erbittet ein Stimmungsbild der Mitglieder, ob sie eher der Auffassung des BfDi

oder der Auffassung von Baden-Württemberg, Brandenburg u.a. folgen. Die Abfrage ergibt folgendes

Ergebnis:

Vertreter von

Bund

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

NEedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfaiz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

folgt Auffassung von

Einige Mitglieder weisen auf eine erforderliche Abstimmung mit der Hausieitung hin,

TOP 7: Datenschutzrechtliche Fragen der Umsetzung von OZG-ProJekten

Intensivierung des Austauschs, Hinwirken auf einheitliche Anforderungen und

Auffassungen der Aufsichtsbehörden, Vorbereitung der Herbstsitzung des AK

Berichterstatter: alle

Der Vorsitzende (Brandenburg) informiert, dass die DSK im März 2022 den AK Verwaltung beauftragt

hatte, den Austausch zu datenschutzrechtiichen Fragen der Umsetzung von OZG-Projekten sicherzu"

stellen und darauf hinzuwirken, dass einheitliche Anforderungen und Auffassungen der Aufsichtsbe-

hörden bestehen.

Bislang wurde im Arbeitskreis über konkrete Einzelprojekte im OZG-Kontext, die Einbindung der j'ewei-

tigen Aufsichtsbehörde und deren Bewertung informiert. Dabei kam in der Regel die Abstraktion und

mögiiche Übertragbarkeit von Lösungen und Bewertungen auf andere Projekte zu kurz. Eine Ausnahme

stellen die Arbeiten der UAG „02G"Portal!ösungen" (und späteren Kontaktgruppe OZG 2.0} dar. Für

das Thema der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit in OZG-Projekten hat sie sich bereits mit

Lösungsmöglichkeiten befa.sst, diese bewertet und in einem Papier (Sachstandsbericht) dargestellt.

Neben der Verantwortlichkeit gibt es allerdings eine Vielzahl anderer Fragen, die bislang ausgeklam-

mert wurden. Themen, die alle Aufslchtsbehärden bei der Begleitung der OZG-Projekte betreffen, sind

Z.B. Fragen zu Modellen der Auftragsverarbeitung, zur gemeinsamen Verantwortung, zur Wahrung der

Rechte Betroffener, zum Aufbau der Datenschutzerklärung bei OZG-Diensten, zur Anbindung von

Fachverfahren, zur Einschätzung des Vertrauensniveaus für Nutzerauthentifizierungen, zu technisch"

organisatorischen Maßnahmen oder zur Schwefiwertanalyse für eine Datenschutz-Folgenabschatzung.

10

Baden-Württemberg erbittet ein Stimmungsbiid der Mitglieder, ob sie eher der Auffassung des mm 
oder der Auffassbng von Baden—Württemberg, Brandenburg u.a. foigen. Die Abfrage ergibt folgendes 
Ergebnis: ' 

Bund 

Berlin 
Branden 
Bremen 
Hambu 
Hessen 

—V mmern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Sch Holstein 
Thüfi 

Einige Mitglieder weisen auf eine erforderliche Abstimmung mit der Hausleitung hin. 

TOP 7: Datenschutzrechtliehe Fragen der Umsetzung von OZG-Projekten _ 
Intensivierung des Austauschs, Hinwirken auf einheitliche Anforderungen und 
Auffassungen der Aufsichtsbehörden, Vorbereitung der Herbstsitzu ng des AK 
Berichterstatten alle 4 

Der Vorsitzende (Brandenburg) informiert, dass die DSI< im März 2022 den AK Venwaltung beauftragt 
hatte, den Austausch zu datenschutzrechtlichen Fragen der Um$etzung_von OZG-Projekten sicherzu— 
stehen und darauf hinzuwirken, dass einheitliche Anforderungen und Auffassungen der Aufsichtsbe- 
hörden bestehen. 

Bislang wurde im Arbeitskreis über konkrete Einzelprojekte im OZG-Kontext‚ die Einbindung der jeWel— 
ligen Aufsichtsbehörde und deren Bewertung informiert. Dabei kam in der Regel die Abstraktion und 
mögliche Übertragbarkeit von Lösungen und Bewertungen auf andere Projekte zu kurz. Eine Ausnahme 
stellen die Arbeiten der UAG „OZG—Portallösungen" (und späteren Kontaktgruppe 026 2.0) dar.‘ Für 
das Thema der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit in 02G-Projektén hat sie sich“ bereits mit 
Lösungsmöglichkeiten befasst, diese bewertet und in einem Papier (Sachstandsbericht) dargestellt. 
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Rechte Betroffener, zum Aufbau der Datenschutzerklärung bei OEG—Diensten, zur Anbindung von 
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organisatorischen Maßnahmen oder zur Schweilwertanalyse für eine Datenschutz—Folgenabschätzung._ 

I10 



Mehrere Bundesländer hatten im Vorfeld der letzten DSK bedauert, dass der Austausch im AK Verwal-
tung zu OZG-Vorhaben nicht immer im gewünschten Umfang erfolgt. Daher sollen Vorschläge gesam-
melt werden, wie ein besserer Informationsfiuss zwischen den Aufsichtsbehörden organisiert und wie
einheitliche (oder zumindest vergleichbare) Anforderungen und Bewertungen Z.B. zu den genannten
Themen ermöglicht werden kann. Zu beachten ist dabei auch, dass nach dem Beschluss des !T"
PSanungst-ats von Mai 2022 ca. 35 OZG-ProJekte bis Ende 2022 flächendeckend umgesetzt werden
sollen. Es besteht insofern Zdtdruck, daher sind schnelle Ergebnisse nötig, um nicht von der Praxis
überholt zu werden (siehe Verwaltungsvereinbarungen als Ubergangslösung).

Niedersachsen schlägt als ersten Schritt vor, alie'Aufsichtsbehörden zu bitten, ihre Steilungnahmen zu
OZG-Projekten (soweit vorhanden) dem AK Verwaltung über die MaiSing-Liste zur Verfügung zu stel"
len. Dangch könnten Termine vereinbart werden, um sich darüber auszutauschen.

Berlin wirft mehrere kritische Fragen auf, die zu berücksichtigen sind. Zum einen ist bereits fraglich, ob
überhaupt Kapazitäten in den Aufsichtsbehörden für intensive Prüfungen und einen gegenseitigen
Austausch zu Bewertungen vorhanden sind. Zum anderen fehlt meist eine hinreichende Beurteiiungs-
grundlage zu Umsetzungen von OZG-Diensten, von der ausgehend Verallgemeinerungen oder Stan-
dardisierungen abgeleitet werden können. Das hatte bereits die UAG „OZG-PortaHösungen" festge-
stellt und ein Grundlagenbericht des BMI aus Januar 2021 enthält ebenso lediglich einen rudimentären
Überblick zu OZG-Umsetzungen mit einer tabelSarischen Übersicht und einem Ampelsystem. Oftmals
fehlen auch die notwendigen Dokumente der Projektverantwortlichen, die eine, Prüfung und Steliung-
nähme überhaupt ermöglichen würden, Z.B. Datenschutzkonzepte mit Beschreibungen des Dienstes,
der beteiligten Stellen, der Verarbeitungsvorgänge, der Datenflüsse u.a.m. Ein mögliches Ziel des AK
Verwaltung kann bspw. darin bestehen, einheitliche Vorgaben und Standards zur Erstellung eines Da-
tenschutzkonzepts für einen Dienst / für ein Verfahren zu treffen. Ein Konzept, dass nach solchen
Standards erarbeitet wurde, würde die rasche Beantwortung wesentlicher datenschutzrechtlicher
Kernfragen zu dem Projekt ermöglichen. Allerdings stellen sich natürlich auch dabei die o.g. Fragen.
Berlin konzentriert sich aus Kapazitätsgründen inzwischen auf priorisierie, zentrale und grundlegende
Projekte der Verwaitungsdigitaljslemng (wse die digitale Akte), um eine soiche Standardisierung der
Dokumentation zu erreichen.

Nsedersachsen fragt, welche Bundesiänder bereits im Rahmen von OZG-Projekten beteiligt wurden,
und ob deren Prüfungen zur Verfügung gestellt werden könnten, um eine Grundlage zu erhalten.

Sachsen-Anhalt berichtet über das bereits bekannte Projekt BAföG-Digital. dass auf Basis einer Ver-
waltungsvereinbarung zur Zuweisung der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit umgesetzt wurde.
Entsprechende Informationen hierüber liegen dem Arbeitskreis vor. Der Vorsitzende fragt nach, ob aus
den vorliegenden Unterlagen zu BAföG-Digltal Mindestanforderungen einer datenschutzrechtlichen
Dokumentation abgeleitet werden können (z.B. zu Datenschutzkonzept, Datenschutzerklärung für Be-
troffene, Bewertung zur Notwendigkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung, Verzeichnis der Verar-
beitungstätigkeiten, Auftragsverarbeitüngsverträgen), sodass für Projektverantwortliche eine Art
Checkliste oder abstraktes Muster als Unterstützung zur Projektsteuerung erstellt werden könnte.
'Sachsen-Anhalt ergänzt, in dem Projekt umfassend beraten zu haben. Eine Dokumentation wie ange-
sprachen liegt der AufsEchtsbehörde jedoch nicht vor. Da es das Startland bei Verwaltungsverelnbarun-
gen war, lag das Hauptaugehmerk nicht auf der Dokumentation, Die Position der Aufsichtsbehörde zu
dem umfassenden Datenschutzkonzept wurde mündlich in Gesprächen mit dem Ministerium erörtert.

NEedersachsen konkret! s Eert, dass es bei der obigen Frage nicht um ein großes Arbeitspapier, sondern
eher um einen Austausch zu einzelnen Sachverhalten und die Einschätzung der Länder Üazu geht, um
möglichst einheitliche Auffassungen zu erreichen.
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Berlin dankt Sachsen-Anhalt ausdrücklich für die Arbeit in der DAG und die Informationen, die dort

einfiossen (insbesondere bzgl. des Projektes BAföG-Digitai) und auf deren Grundlage der Sachstands"

bericht ersteilt wurde. Zu zwei Punkten sollte ein Austausch fortgeführt werden: Bekannt ist, dass der

Bund sich seinerzeit mit der Grundsatzfrage befasst hatte, wie ein Datenschutzkonzept zu formuiieren

ist. Daneben hatte Hessen eine Art Checkliste / einen Fragenkatalog zur Verfügung gesteilt, der großen

Anklang fand. Auf diesen Vorarbeiten sollte aufgebaut werden.

Grundsätzlich muss es aus Berliner Sicht zunächst .darum gehen zu verstehen, was EfA-Onlinedienste

sind und wie sie von anderen Diensten abzugrenzen sind. Detaifiierte Darstellungen der Ausgestaltung

konkreter Dienste („Sachverhait") ermöglichen sodann eine Kategorisierung der Umsetzungen sowie

eine Diskussion unter den Aufsichtsbehörden zu datenschutzrechtlichen Bewertungen und eine Ver-

einheit!ichung der Anforderungen. !n der Vergangenheit wurde oftmals von einem unterschiedlichen

Begriffsverständnis oder von unterschiedlichen Sachverhalten ausgegangen, womit Bewertungen nicht

vergleichbar waren.

Hamburg merkt an, hauptsächlich dortige Digitalisierungsprojekte zu prüfen und zu begleiten. In die-

sem Zusammenhang liegen oft entsprechende Unterlagen zur Stellungnahme vor - allerdings mit sehr

unterschiedlicher Qualität Im Intrgnet werden den Behörden zwar Informationen zur Verfügung ge-

steiit, Z.B. ein Formular für Datenschutz-Folgenabschätzungen mit Erläuterungen. Trotz solcher Hilfen

wird von den Verantwortlichen aber häufig keine ausreichende datenschutzrechtliche Dokumentation

zum Projekt erarbeitet. Insofern müssen in der Praxis oftmais Unterlagen nachgefordert werden, die

allerdings nicht immer geliefert werden. Hamburg warnt wegen dieser Erfahrungen vor zu großen Er-

Wartungen im Zusammenhang mit bereitgestellten Leitfäden, Checklisten usw.

Brandenburg berichtet über ähnliche Erfahrungen bei der Begleitung von Projekten. Hinweise der Auf-

sichtsbehörde fallen häufig unter den Tisch, da die Funktionalität des Dienstes und dessen .Umsetzung

priorisiert werden, nicht die Erstellung der datenschutzrechtlichen Dokumentation. Dennoch wurde mit

Beharrlichkeit erreicht, dass einige Ministerien mittlerweiie bei neuen Projekten datenschutzrechtfiche

Aspekte bereits von Anfang an in den Konzeptionen berücksichtigen und Ressourcen für Datenschutz-

konzepte, IT-Sicherheitskonzepte und Datenschutz-Folgenabschätzungen planen.

Der Vorsitzende (Brandenburg) fasst als Ergebnis der Diskussion zusammen, dass der Austausch im AK

Verwaltung zur Umsetzung von OZG-Projekten, zu Beteiligungen und Bewertungen der Aufsjchtsbe-

hörden über die MailEng-Liste intensiviert werden soll. Der informationsfluss soll es zumindest ermögli-

chen, dass eine Aufsichtsbehörde auf Anfrage aus ihrem Bundesland eine grundiegende Einschätzung

zur Nachnutzbarkeit eines OZG-Dienstes geben kann, der in einem anderen'Land entwickelt und von

der dortigen Aufsichtsbehörde bewertet wurde. Ob es gelingt, aus den Stellungnahmen und daten"

schutzrechtlichen Dokumentationen grundlegende und allgemeine Anforderungen, Checklisten, Leitfä-

den o.a. zu abstrahieren, ist abzuwarten und kann erst dann entschieden werden, wenn hinreichend

Material vorliegt.

Der Vorsitzende bittet den Bund darum, die Kontaktgruppe OZG 2.0 über die weiteren Entwicklungen

zu den oben von Berlin erwähnten Arbeiten zu Anforderungen an ein Datenschutzkonzept zu informie-

ren und ggf. Unterlagen zu übersenden.

Der Anregung Hessens, kurzfristig eine Sondersitzung des AK Verwaltung einzuberufen, sobald der

Gesetzentwurf für das 02G 2.0 vorliegt, stimmt der Vorsitzende zu und geht davon aus, dass die Kon-

taktgruppe OZG 2.0 den Vorschlag aufgreifen wird.
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TOP 8: Künftige Ausrichtung des AK Verwaltung
Berichterstatter: alle .

Der Vorsitzende (Brandenburg) verweist auf die Anmeldung des TOPs aus Baden-Württemberg und
erinnert an die E-Maii Niedersachsens vom 10. Februar 2022, in der über eine Sitzung des IT-Planungs"
rates berichtet und darauf hingewiesen wird. dass es einer strategischen Ausrichtung der Arbeiten des
AK Verwaltung bedarf. Zwar wird die weitere Begleitung der Umsetzung des OZG durch Bund und
Länder sicher eine wichtige Rolle spielen (s. TOP 7), allerdings sollen auch andere Themen eruiert und
die zukünftige Ausrichtung und Arbeitsweise des AK Verwaltung besprochen werden.

Hamburg teilt mit, dass die dortige Zuständigkeit für E-Government eine gewisse Auffangzuständigkeit
ist, ähnlich wie der breite Zuständigkeitsbereich des AK Verwaltung, in den Themen geleitet werden,
für die kein anderer Arbeitskreis zuständig ist. Gleichzeitig erfolgt in Hamburg die Arbeit in diesem Be-
reich oftmals fach übergreifend, etwa zum Einsatz von in der öffentlichen Verwaltung. Ein kon-
kretes Mandat für den AK Verwaltung festzulegen, ist schwierig; Kernmaterie bleibt sicher das OZG.
Ein Ansatz aus dem AK Grundsatz war, dass Grundsatzfr-agen, die nur im öffentlichen Bereich auftre"
ten, an den AK Verwaltung gehen.

Der Vorsitzende (Brandenburg) fragt, welche Querschnitts- oder übergreifenden Themen für den AK
Verwaltung gesehen werden, die alle Länder betreffen, in der Vergangenheit wurde im AK oft festge-
stellt, dass es in den einzehen Ländern im öffentlichen Bereich unterschiedliche Rechtsgrundiagen und
Umsetzungen gab. Man hat sich zwar über Einzelfragen einer konkreten Verwaltungsprobiematik aus-
getauscht, eine gemeinsame Haftung war jedoch schwer zu erzielen. Nur wenige Themen betrafen alle
Länder gleichermaßen wie Z.B. OZG, Registermodernisierung oder auch E-Post-Brief.

Baden-Wurttemberg sieht großen Bedarf für einen Austausch über Einzelfragen der Verwaltung auch
bei unterschiedlichen Umsetzungsnormen in den Ländern, bspw. im kommunalen Datenschutz (Schorn-
stemfegerwesen, Gemeinderatssitzungen inn digitalen Format, Kommunikation der Gemeinderäte u.a.).
Diese Einzeifragen stellen Aufsichtsbehörden oftmals vor Herausforderungen; ein Austausch zu Bewer-
tungen und Argumentationen oder zu Umsetzungsvarianten könnte allen helfen. Derzeit ist der AK
Verwaitung vorrangig mit dem OZG befasst ist. Dies könnte zukünftig zugunsten des Austauschs zu
anderen.Themen zurückgefahren werden.

Brandenburg stimmt der Beobachtung bzg!. der aktuellen OZG-Lastigkeit des AK Verwaltung zu und
teilt die Auffassung, daneben den Austausch über Fragen des kommunalen Datenschutzes nicht zu
vernachlässigen. Im Übrigen war Letzteres auch Praxis des AK vor dem OZG.

Berlin befürwortet eine Diskussion über idassische Verwaltungsthemen, betrachtet Jedoch die OZG-
Umsetzung im Moment als Schwerpunktthema, da alle Länder betroffen sind und datenschutzrechtli-
ehe Bewertungen hierzu vornehmen. Eine Abstimmung der Aufsichtsbehörden ist deshalb notwendig.
Daneben sind Fragen der aligemeinen Verwaltungsdigitalisierung wichtig (z.B. Einführung der E-Akte)
und sollten intensiver im AK erörtert werden - etwa auch über die Mailing-Liste.

Nordrhein-Westfaien würde sich gern mehr beim Thema OZG einbringen, kann dies jedoch aus Kapazi-
tätsgründen sowie wegen anderer Schwerpunkte und einer Vielzahl von Datenschutzthemen im'Be-
reich der öffentlichen Verwaltung nicht leisten. Bei der Arbeitsweise des AK Verwaltung soilte der zeit-
Siehe Vorlauf für die Einbindung anderer Fachreferate bedacht werden. Bspw. war die Befassung mit
dem Gutachten zu TOP 5 aufgrund der notwendigen Abstimmung im Haus kaum möglich.
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liche Vorlauf „für die Einbindung anderer Fachreferate bedacht werden. Bspw. war die Befassung mit 
dem Gutachten zu TOP 5 aufgrund der notwendigen Abstimmung im Haus kaum mögiich. 
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Hamburg schließt sich Berlins Auffassung an. Die Hauptthemen dort sind Verwaltungsmodernisierung

und VerwaltungsdigitalEsEerung, insbesondere Projekte- zur Einführung neuer Software sowohl im als

auch außerhalb des OZG-Kontextes. Fragen der al!gemeinen Verwaltung treten jedoch kaum auf; mög-

llcherweise aufgrund des Unterschiedes zwischen Stadtstaaten und Flächenländern. Hamburg könnte

sich bei deren Kiärung jedoch einbringen unter Berücksichtigung der Kapazitäten und der erfordern"

chen Abstimmungen im Haus.

Auch Niedersachsen schließt sich Berlins Auffassung an. Dort gibt es häufig Themen außerhalb des

OZG und des Niedersächsischen EGovG, daher ist ein Austausch hierzu sinnvoll. Hintergrund der E-

Mail vom Februar 2022 war die Frage, wie mit den damals aktuellen Arbeitsaufträgen des AK Verwai-

tung umgangen werden sollte, da die Verantwortlichen ietztlich weiter agieren und Fakten schaffen.

Nun gibt es die Kontaktgruppe OZG 2.0. Aktuell stelit sich die Frage, wie mit den interimslösungen zur

Zuweisung der VerantwortHchkelt im OZG-Kontext bis zum Inkrafttreten des OZG 2.0 umgegangen

werden soll (z,B. Verwaltungsvereinbarung, Kommunalvertretermodell NRW, Kette von AV-Verfcrägen,

einzelne AV-Verträge). Zu klaren ist z.B„ ob diese Modelle geprüft und ggf. AbhElfemaßnahmen der

Aufsichtsbehörden dngeieitet werden.

Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Auffassung, dass sich der AK auch mit anderen Fragen ais

dem OZG befasst. Dabei soliten einheitliche Bewertungen angestrebt werden. So zeigte Z.B. das Thema

Bereichsausnahme für die Datenschutz beauftragte n aus dem E-Government-Gesetz in Verhandlungen

mit dem dortigen Ministerium unterschiedliche Auffassungen der Länder auf. Ein anderes Beispiel ist

die Beratung von externen Datenschutzbeauftragten, die oftmals sowohl im Öffentlichen als auch im

nichtöffentlichen Bereich tätig sind und die Auslegung von Art. 4 Nr, 7 DS-GVO zur Verantwortlichkeit

Hessen berichtet, dass das entsprechende Referat sowohl für die Verwaitungsmodernisierung als auch

für Kommunen zuständig ist Häufig ist bei spezifischen Themen das hessische Landesrecht einschlägig,

so dass ein Austausch hierzu nur begrenzt sinnvoll erscheint Gieichwohl gibt es übergreifende Themen,

wie Z.B. Bundesmeldegesetz und Meldewesen. Hessen unterstützt die Ansicht Niedersachsens, eine

gemeinsame Haltung zu den Themen OZG als auch Registermodernisierung zu finden, auch um zu ver-

hindern, dass die Datenschutzaufsichtsbehärden gegeneinander ausgespielt werden. Der Austausch zu

den Kontaktgruppen Registermodernisterung und OZG 2.0 sollte enger und regelmäßiger erfolgen, um

Themen effizient zu strukturieren.

Berlin votiert dafür, Fragen der Verwaltungsdigitalisierung im AK Verwaltung nicht als isolierten The-

menbereich zu betrachten; es ergeben sich dort häufig Grundsatzfragen, Z.B. zur datenschutzrechtii-

chen Verantwortiichkeit ~ auch zur gemeinsamen Verantwortung - etwa bei der Nutzung von Basis"

komponenten oder der Umsetzung von iT-Fachverfahren. Oft besteht die Herausforderung, dass die

Auslegungshilfen und Rechtsprechung diesbezüg!ich nur den wirtschaftlichen Bereich betrachten und

der Verwaltung von den Beratern pauschale Lösungen angeboten werden, die zu datenschutzrechtli-

chen Probleme führen. Manche der Grundsatzfragen sind auch von wissenschaftlicher Seite und an der

Fachliteratur nicht hinreichend beleuchtet.

Schfeswig-Holstein weist auf verschiedene Themen hin, die sich in anderen Arbeitskreisen unterbrin-

gen lassen, bspw. im AK Personalwesen (Beihilffi-App) oder im AK Sanktionen (Maßnahmen gegen

öffentliche Stelien). Über den AK Grundsatz wurde kürzlich erfragt, ob man sich auf das Hausrecht

einer Dienststelle stützen kann, Gesundheltsdaten zu erheben (Impfstatus von Besuchern von Dienst-

gebäuden öffentlicher StelEen) - das Thema hätte auch beim AK Verwaltung verortet werden können,

Nach Auffassung von Schleswig-Holstein gibt es davon unabhängig eine ganze Bandbreite von Themen

des AK Verwaltung, die mehrere Bundesländer betreffen, in der Vergangenheit waren dies Z.B. Perso-

nalausweisrecht, Meldewesen, Personenstandsrecht, Tätigkeiten der Eigenbetriebe und Gemeinderäte.
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Selbst eine länderspezifische Diskussion von Fragen im AK kann für die Auslegung im eigenen Zustän-
digkeitsbereich hilfreich sein. Auch Fragen des Art, 26 DS-GVO oder von Öffent!ich"rechtlichen Verträ-
gen, die Datenverarbeitungen regeln, sind Themen für den AKVerwaStung.

Der Vorsitzende (Brandenburg) fasst zusammen: Der AK Verwaltung wird sich weiter dem OZG und
dessen Umsetzung widmen. Als zusätzlicher Schwerpunkt wurden Themen der allgemeinen Verwal-
tungsdigitaSisierung genannt. Dabei auftretende rechtliche und technische Grundsatzfragen müssen
einer KSärung zugeführt werden, bestenfalls indem gemeinsame Standpunkte erarbeitet werden, die
dann nach außen transportiert werden, und verhindern, bei Kontakten mit Verantwortiichen auseinan-
derdividiert zu werden. Daneben sollen im AK EinzeSfragen der Verwaltung auf Landes- und kommuna-
ler Ebene thematisiert werden, trotz der Unterschiede im Landesrecht und der unterschiedlichen Um-
setzung in den Ländern. Der Vorsitzende motiviert zudem zur Nutzung der MailEng-Liste des AK, über
die z,B. Themenvorschläge, Umfragen oder Meinungsaustausche jederzeit möglich sind.

Nordrhein-Westfalen fragt bezüglich der avisierten Herbstsitzung in Präsenz in Stuttgart nach einem
konkreten Termin und erbittet eine Hybrid-Sitzung, um weiteren Referenten aus den Häusern eine
Teiinahme zu ermöglichen, insbesondere bei dem weiten Thema Verwaltungsdigitalisierung.

Baden-Württemberg sichert eine zeitnahe Terminabstimmung zu, diese wird über den E-Mail-Verteller
erfolgen. Eine Hybrid-SEtzung ist unproblematisch. Eine Präsenzveranstaitung ist lediglich ein Angebot,
da nach dortiger Auffassung der Austausch bei Präsenz und Gesprächen außerhalb der Tagesordnung
einen Mehrwert bieten. Der Vorsitzende (Brandenburg) regt an, die Terminabfrage um eine Umfrage
zur Art der Veranstaltung (Präsenz, Hybrid) zu ergänzen.

TOP 9: Verschiedenes

9.1 Einbindung von Bezahldienstleistern bei OZG-Dienstleistungen

Mecklenburg-Vorpömmem berichtet über die Anfrage eines externen DSB, der öffentliche Stellen
vertritt. Er wandte sich an die Aufsichtsbehörde mit der Frage, ob für die Einbindung von Zahlungs-
dienstleistern (z.B. PID bei kostenpflichtigen OZG-Dienstleistungen Auftragsverarbeitungsverträge
geschlossen werden sollen oder ob es sich um eine gemeinsame Verantwortlichkeit handelt Ohne Be-
wertung der Drittstaatenproblermatik ist die Auffassung der Aufsichtsbehörde, dass insoweit kein Auf-
tragsverarbeitungsvertrag infrage kommt, da der Zahiungsdienstieister in der Regel eigene Zwecke
verfolgt (z.B. Hf). Bzgl. der gemeinsamen Verantwortlichkeit wird um die Auffassung der AK-
Mitglieder gebeten, ob eine Joint Controller-Vereinbarung geschlossen werden müsste. Darüber hinaus
ist Mecktenburg-Vorpommern an Hinweisen zu der Frage interessiert, ob ZahlungsdEenstleister einge-
bunden werden können, wenn diese im Drittland ansässig sind,

Auf die Bitte Berlins zu konkretisieren, wie genau 1|i| in diesem Fall bei der Erbringung von Verwa!-
tungsleistungen einbezogen werden soll, antwortet Mecklenburg-Vorpommern, dass insoweit keine
Informationen vorliegen, sondern lediglich die pauschale Anfrage des DSB.

Hamburg verweist auf die Einbindung von bei der vergleichbare Fragen auftauchen. Meist wird
der Aufsichtsbehörde entgegengehalten, dass Verantwortliche, die Verträge abschließen wollen, prak-
tisch den Anbietern ausgeliefert und keine VerhandSungen möglich sind. Zur Einbindung von
wSrd angemerkt, dass eine gemeinsame Verantwortlichkeit schwer vorstellbar ist. Dies wäre auch im
Vergleich zu anderen Zahlungsvarianten (z.B. Überweisung) ungewöhnlich. Insofern ist fraglich, was das
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Besondere an dieser ffiB^-EEnbindung sein soll. Mecklenburg-Vorpommern ergänzt, dass auch

nur die zwingend für die Abwicklung des Zahlungsvorgangs notwendigen Daten, verarbeiten soll.

Brandenburg berichtet über Projekte weit vor dem 02G zu Verwaltungsdienstleistungen, die kosten-

pflichtig waren und bei denen ebenfalls geklärt werden musste, wie Zahlungsdienstleister datenschutz-

gerecht eingebunden werden. Seinerzeit wurde die Forderung formuliert, dass nur die unbedingt erfor-

derlichen Daten (Datenminimierung) zwischen Verwaltung und Zahlungsdlenstleister übermittelt wer-

den dürfen. Bei der Rückmeldung an die Verwaltung reicht aus, dass die Zahlung erfolgte. Aus bran-

denburgischer Sicht verfolgt der Zahlungsdienstleister eigene Zwecke und ist eigener Verantwortliche r;

es bedarf somit keines Auftragsverarbeitungsvertrags. insofern wurde eine getrennte Verantwortlich-

keit angenommen.

Meckienburg-Vorpommern teilt mit, dass es im Sinne der digitalen Souveränität Alternativen zu

geben solite, jedoch woh! nicht untersagt werden würde. Be! Zulassung soll auf Alternativen

bestanden werden, die ohne Drittstaatentransfer funktionieren. Eine solche Empfehlung bestätigt auch

Brandenburg. Seinerzeit wurde gleichfalls darauf gedrungen, dass es A!ternativen gibt und der Zah-

lungspflichtige nicht auf eine bestimmte Zahlungsvariante festgelegt wird.

Niedersachsen schließt sich der Einschätzung an, dass im genannten Fall weder eine Auftragsverarbei-

tung noch eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegen. Weiterhin wird auf den Basisdienst E-Pay-

ment (ePayBL) für Verwaltungsleistungen hingewiesen, der für die Abwicklung von Zahlungen für Ver-

waltungsleistungen bereitgestellt wird. Zum allgemeinen Vorgehen bei derartigen Anfragen berichtet

Niedersachsen, dass die Aufsichtsbehörde in der Regel den DSB um eine eigene Bewertung mit Be-

gründung bittet. Meckienburg-Vorpommern ergänzt, dass in diesem Fall eine vorläufige kurze Bewer"

tung der Aufsichtsbehörde erfragt wurde, bevor eine vertiefte Befassung des Verantwortlichen erfol"

gen sollte.

Hamburg verweist zum Thema Aitemativen und Drittstaatentransfer auf Parallelen zu l—. Soweit

Einwilligungen in eine Drittstaatenübermittlung zum Einsatz kommen sollen, kann eine FreiwiliigkeEt

nur angenommen werden, wenn wirkliche Alternativen ohne Drittstaatentransfer bestehen.

Berlin ergänzt, dass der Einsatz von im Öffentlichen Bereich für E-Government-Zwecke nicht

neu ist, Das Thema wurde Z.B. bereits vor 7 Jahren im Landtag von NRW erörtert. Zu finden sind auch

mehrere Leitfäden hierzu, die von der ekom21 veröffentlicht wurden.

In Bezug auf informiert Meckienburg-Vorpommern, dass die Aufsichtsbehörde zu einer Untörsa-

gung von angehört hat Im Endeffekt musste allerdings nicht untersagt werden, weii der Verant-

wörtliche freiwillig kooperiert hat. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verarbeitungs Vorgänge

wurde in diesem Fail nicht von einer Auftragsverarbeitung ausgegangen. Auch bei sprechen

vermutlich die tatsächlichen Verarbeitungen gegen eine Auftragsverarbeitung,

9.2 Sonstiges

Hamburg erfragt, ob im Arbeitskreis der Austausch von Dokumenten über den BSCW-Server der DSK

gewünscht Ist (neben der Mailing-Liste). Hierzu gibt es zumindest teilweise Zustimmung.

Der Vorsitzende (Brandenburg) sagt zu, über den BfDI zu klären, ob der seinerzeit für den Arbeitskreis

beantragte Arbeitsbereich auf dem BSCW-Server noch existiert und fragt an, ob alle Bundesländer

Zugang zum BSCW-Server haben und sich darüber austauschen möchten.
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geben sollte, _ jedoch wohl nicht untersagt werden würde. Bei Zulassung soll auf Alternativen 
bestanden werden, die ohne Drittstaatentransfer funktionieren. Eine solche Empfehlung bestätigt auch 
Brandenburg. Seineneit wurde gleichfalls darauf gedrungen, dass es Alternativen gibt und der Zah— 
lungspflichtige nicht auf eine bestimmte Zahlungsvariante festgelegt wird. ' 

Niedersachsen schließt sich der Einschätzung an, dass im genannten Fall weder eine Auftragsverarbei- 
tung noch eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegen. Weiterhin wird auf den Basisdienst E-Pay- 
ment (ePayBL) für Vemtaitungsleistungen hingewiesen, der für die Abwicklung von Zahlungen für Ver— 
Waltungsleistungen bereitgesteilt wird. Zum allgemeinen Vorgehen bei derartigen Anfragen berichtet 
Niedersachsen, dass die Aufsichtsbehörde in der Regel den DSB um eine eigene Bewertung mit Be— 
gründung bittet. Mecklenburg—Vorpommern ergänzt, dass in diesem Fall eine vorläufige kurze Bewer- 
tung der Aufsichtsbehörde erfragt würde, bevor eine vertiefte Befassung des Verantwortlichen erfoi— 
gen soilte. ' 

Hamburg verweist zum Thema Alternativen und Drittstaatentransfer auf Parallelen zu _ Soweit 
Einwilligungen in eine Drittstaatenübermittlung zum Einsatz kommen sollen, kann eine Freiwilligkeit 
nur angenommen werden, wenn wirkliche Alternativen ohne Drittstaatentransfer bestehen. 

Berlin ergänzt, dass der Einsatz von _ im öffentlichen Bereich für E—Government-Zwecke nicht 
neu ist. Das Thema wurde 2.8. bereits vor 7 Jahren im Landtagvon NRW erörtert. Zu finden sind auch 
"mehrere Leitfäden hierzu, die von der ekom21 veröffentlicht wurden. 

In Bezug auf _ informiert Mecklenburg-Vorpommern, dass die Aufsichtsbehörde zu einer Untersa— 
gung von _ angehört hat. im Endeffekt musste allerdings nicht untersagt werden, weil der Verant- 
wortliche freiwillig kooperiert hat. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verarbeitungsvorgänge 
wurde in diesem Fail nicht von einer Auftragsverarbeitung ausgegangen. Auch bei _ sprechen 
vermutlich die tatsächlichen Verarbeitungen gegen eine Auftragsverarbeitung. 

9.2 Sonstiges 

Hamburg erfragt, ob im Arbeitskreis der Austausch von Dokumenten über den BSCW—Server der DSK 
gewünscht ist (neben der Mailing-Liste). Hierzu gibt es zumindest teiIWeise Zustimmung. 

Der Vorsitzende (Brandenburg) sagt zu, über den BfDl zu klären, ob der seinerzeit für den Arbeitskreis 
beantragte Arbeitsbereich auf dem BSCW—Server noch existiert und fragt an, ob alle Bundesländer 
Zugang zum BSCW—Server haben und sich darüber austauschen möchten. 
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Thüringen spricht sich gegen den (alleinigen) Austausch über den BSCW-Server aus, da nicht für a!le
Personen Zugriffsberechtigungen vorhanden sind und immer eine Übernahme in das dortige Vorgangs-
bearbeitungssystem nötig ist. Bei per Mail ausgetauschten Dokumenten wäre die Übernahme leichter.
Es wird deshalb für eine parallele Verteilung der Dokumente pladiert.

Der Vorsitzende (Brandenburg) verweist hierzu auf die Schwierigkeit der „Doppelbespielung zweier
Datenspeicher mit Dateien und das Problem der Synchronisierung. Er schlägt vor, die Thematik zu-
nächst zurückzustellen und beim BfDI nach dem aktuellen Stand des Arbeitsberdches zu fragen. An-
schließend wird eine Rundmail zur Meinungsbildung übermittelt Nach seiner Beobachtung wird der
BSCW-Server auch nicht in al!en Arbeitskreisen genutzt, und wenn überhaupt, dann eher als Archiv
von Dokumenten und nicht als Austauschwerkzeug oder Arbeitsplattform zur Kommentierung.

Weiter bittet Hamburg bzgl. der Mailing-Liste des AK um Prüfung, ob diese anders konfiguriert ist als
die MaiSing-Listen der anderen Arbeitskreise. Konkret wurde ein abweichendes Verhalten dieser Liste
im Hinblick auf die Benachrichtigung des Autors bei selbst versandten Mails sowie im Hinbiick auf die
Zustellung an weitere Adressaten Em gleichen Haus festgestellt. Der Vorsitzende sagt zu, das Problem
mit dem Betreiber in Schleswig-Holstein zeitnah zu besprechen.

Der Vorsitzende (Brandenburg) bedankt sich abschließend für die rege Beteiligung aller Mitglieder des
Arbeitskreises sowie für die offene und konstruktive Diskussion. Er schließt damit die Sitzung.

Ende: 14:00 Uhr
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Protokoll
der 16. Sitzung des AK „Verwaltung

am 21. September 2021 ais Video- / Telefonkonferenz

DLenstag, 21. September 2021 - BeEJnn: 10:00 Uhr

TOP l Festlegung der Tagesordnung
Protokolikontroile

Es gibt keine Fragen zur Tagesordnung, die Tagesordnung ist angenommen.
Das Protokoll der letzten Sitzung ist angenominen.

TOP 2 Berichte aus den Ländern

Sachstandsdarsteliung

Berichterstatter: alle

Berlin berichtet hinsichtlich der DtgitaSisierung der Verwaltung, dass die Einführung der E-Akte bis
2025 erfolgen und insgesamt 70.000 Arbeitsplätze angeschlossen sein sollen. Beriin ist bei der OZG-
Umsetzung für Querschnitfcsleistungen zuständig und bei der Umsetzung der Basiskomponente Nach-
weisabruf beratend beteiligt In Bezug auf eine Evaiuation des Berliner E-Government-Gesetzes wur-
den die Unternehmensberatung^a^^ffin^i^ffileinbezogen und ein Gutachten erstellt.
Befragungen von Verwaltungsmitarbeitern ergaben, dass das Thema Datenschutz auf Platz 7 von 11
eingeschätzt und eher nicht als Hindernis verstanden wird.

NRW berichtet, dass die Service-Portal-NRW-Verordnung seit Ende letzten Jahres gilt. Es wird ein
Antragsportal zur Anmeldung und Identifizierung am Nutzerkonto bereitgestellt. Die Dienstleistung
selbst wird in Fachportale weitergeleitet, somit ist eine Kette n verantwortlich keit gegeben, Zudem wur-
den Verwaitungsvocschriften zum E-Payment nach dem E-Government-Gesetz NRW geschaffen. Die
Behörden des Landes können eine bereitgestelite IT-Basiskoinponente nutzen " bestehend aus einer
Software und einer vorgegebenen verträglichen Grundlage.

Saarland hat keine Neuigkeiten zu berichten.

Niedersachsen ist hinsichtlich der OZG-Umsetzung bei dem SoziaSministerium und im Bereich Gesund-
heit (Schwerbehindertenausweis) beratend tätig, im November erfoigt ein Gespräch zum Nachnut-
zungssystem.

in Baden-Württemberg ist die Evaluierung des Landesdatenschutzgesetzes geplant, in das insbesonde"
re VerschwiegenheitspfJichten für DSB aufgenommen werden solien. In einem ArdkeSgesetz sollen
zudem auch Anpassungen im E-Government-Gesetz vorgenommen werden.

Mit der OZG-Umsetzung ist man bislang nicht befasst und hat auch keine Kapazitäten für entsprechen-
des Engagement Bezüglich der E-Akfce in der Landesverwa!tung wurde zwischenzeitlich eine Daten-
schutzfo!geneinschatzung erstellt !m Weiteren verweist man auf einen Gesetzgebungsvorschiag zur

l

04.02.2022 

. Protokoll . 
der 16. Sitzung des AK „Verwaltung“ 

am 21. September 2021 als Video- / Telefonkonferenz 

.Dienstagil. September 2021 - Beginnz'10:00 Uhr 

TOP 1 Festlegung der Tagesordnung 
Protokollkontroile 

Es gibt keine Fragen zur Tagesordnung, die Tagesordnung ist_angenomrnen. 
Das Protokoll der letzten Sitzung ist angenommen. 

TOP 2 Berichte aus den Ländern 
Sachstandsdarstellung 
Berichterstatter: alle 

(Berlin berichtet hinsichtlich der Digitalisierung der Verwaltung. dass die Einführung der E—Akte bis 
2025 erfolgen und insgesamt 70.000 Arbeitsplätze angeschlossen sein sollen. Berlin ist bei der 026- 
Umsetzung für Querschnittsleistungen zuständig und bei der Umsetzung der Basiskomponente Nach- 
Weisaef beratend beteiligt. in Bezug auf eine Evaluation des Berliner E-Government—Gesetzes wur- 
den die Unternehmensberatung _ einbezogen und ein Gutachten erstellt. 
Befragungen von Verwaltungsmitarbeitern ergaben, dass das Thema Datenschutz auf Platz 7 von 11 
eingeschätzt und eher nicht als Hindernis verstanden wird 

NRW berichtet, dass die Service-Portal-NRW—Verordnung seit Ende letzten Jahres gilt. Es wird ein 
Antragsportai zur Anmeldung und Identifizierung am Nutzerkonto bereitgesteilt. Die Dienstleistung 
selbst wi rd in Fachportale weitergeleitet, somit ist eine Kettenverantwortlichkeit gegeben. Zudem wur- 
den Verwaltungsvorschriften zum E—Payment nach dem E—Government-Gesetz NRW geschaffen. Die 
Behörden des Landes können eine bereitgestelite IT- Basiskomponente nutzen bestehend aus einer 
Software und einer vorgegebenen vertraglichen Grundlage 

Saarland hat keine Neuigkeiten zu berichten. 

Niedersachsen ist hinsichtlich der OZG—__Umsetzung bei dem Sozialministerium und im Bereich Gesund- 
heit (Schwerbehindertenausweis) beratend tätig. im November'erfolgt ein Gespräch zum Nachnut- 
zungssystem. 

in Baden-Württemberg ist die Evaluierung des Landesdatenschuégesetzes gepiant, in das insbesonde« 
re Verschwlegenheitspflichtén für DSB aufgenommen werden "sollen. In einem Artikelgesetz sollen 
zudem auch Anpassungen' um E—Government-Gesetz vorgenommen werden. 

Mit der OZG-Umsetzurig ist—man bislang nicht befasst und hat auch keine Kapazitäten für entsprechen— 
des Engagemerit. Bezüglich der E—Akte in der Landesverwaltung wurde zwischenzeitlich eine Daten- 
schutzfoigeneinsch'ätzung erstellt. im Weiteren verweist man auf einen Gesetzgebungsvorschiag zur 

\ .  



Geschäftspartnerdatei, weiche auch Privatpersonen betrifft, die ein Landesticket erhaiten haben und in

den Zahlungsverkehr mit dem Land und somit in ein verträgliches Verhä!tnis eintreten.

Der BfDI teilt mit, dass am Nutzerkonto und der weiteren Umsetzung des Bundesportais gearbeitet

wird. Unter Verweis auf die bisherigen Aktivitäten im Bereich RegistermodernEsierung bewertet der

BfDI nochmals die Idee der Steuer-ID als Identifikator im Rahmen der Registermodernisierung. im AK

Verwaltung/UAG PZK (Personenkennzi.ffer) wurde für die Registermodernisierung seinerzeit die Steu-

er-!D als identtflkator (Säule l) vorgeschlagen. Mit der Entscheidung ist man grundsätzlich nicht glück-

lich. Gemäß SäuSe 2 der RegistermodernisEerung und den Umsetzungsprojekten erfolgte eine Analyse

einer möglichen Umsetzung und der Anwendung der Steuer-lD. Mit Umsetzung eines Koordinierungs-

Projektes für den iT-Planungsrats gehen nun die Zielvorstellungen zurück an den IT-Planungsrat mit der

Frage, wie die Registermodernisierung umgesetzt werden sol!. Ein Entwurf an den IT-Planungsrat ist

vorbereitet. Der Bund nimmt für die Kontaktgruppe „Registermodernisierung" an den weiteren Gespra-

chen teii, um die gesamte DSK zu vertreten. In den Arbeitsgruppen (Recht und Architektur) wird an-

schließend die Umsetzung projektiert

Hinsichtlich des Projekts Datenschutzcockpit wurde die Projektstruktur aufgestellt, nun erfolgt die

Durchführung. Das BMI kam hier proaktiv auf den BfDi zu, um eine datenschutzrechtliche Unterstüt-

zung.der Kontaktgruppe zu gewährieisten. Der BfDE wird hierzu über die Kontaktgruppe weiter berich-

ten.

Sachsen berichtet aus dem AK Schule und Bildung über ein Pilotprojekt Ki (künstliche Intelligenz) in der

Schule. Es sollen Lehrbuchinhajte in die entsprechende Plattform eingespeist und den SchüSern im Ho-

me-Office per Kl übermittelt werden.

Sachsen-Anhait ist bezüglich des OZG für Bafög-Digital zuständig und verweist hier auch auf die Arbei-

ten der UAG OZG-Porta!lösungen. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisiemng ist

hier „zentraler" Betreiber des AntragsdEenstes und stelit die Antragsdaten und zuständigen Stellen (iän-

derübergreifend) zur Verfügung

Thüringen ist aufgrund Vertretungstätigkeit kein Beitrag möglich.

Hessen - Kein Beitrag aufgrund von Kommunikationsprobiemen während der Videokonferenz)

Bayern (LfD) im Bereich E-Government wurde seitens der Staatsregierung ein Entwurf zum Bay. Digi-

tafgesetz auf den Weg gebracht Grundsätzlich sehen die Regelungen des Entwurfs die Einrichtung

eines Nutzerkontos des Freistaates Bayern vor und setzen Regelung zur datenschutzrechtlichen Ver-

antwortlichkeit hinsichtlich der Verwaltungsstrukfcur um. Bei behördenübergreifender Nutzung der

digitalen Verwaitungsstruktur liegt die Verantwortung grundsätzlich bei den nutzenden Steilen, wobei

ausdrücklicher darauf hingewiesen wird, dass eine gemeinsame Verantwortlichkeit nicht ausgeschlos-

sen ist.

Hamburg informiert über behördliche Anfragen aus dem Bereich Meldewesen zur Umsetzung im OZG-

Kontext Hier gibt es nur eine sehr langsame Fortentwicklung der Dienstebereitstellung und es ist frag-

lich, wie die Frist zur Umsetzung des OZG in diesem Bereich bis zum 1.1.2023 (OZG-Frist) umgesetzt

werden kann. Es liegen keine genaueren Informationen zur Umsetzungsplanung in Hamburg vor.

Brennen informiert, dass auch sie eine Einladung zur Sitzung bezüglich des Projekts Datenschutzcockpit

erhalten haben. Die Umsetzung soii sich grundsätzlich am Projekt „ELFE" (Einfach Leistungen für Eltern)

orientieren. Die Umsetzungsverantwortung für das Datenschutzcockpit soll von Bremen übernommen

Geschäftspartnerdatei‚ weiche auch Privatpersonen betrifft, die ein Landesticket erhalten haben und in 
. den Zahlungsverkehr mit dem Land und somit in ein vertragliches Verhäitnis eintreten. 

Der BfDi teilt mit, dass ein Nutzerkonto und der Weiteren Umsetzung des Bundesportais gearbeitet 
wird. Unter Verweis auf die bisherigen Aktivitäten im Bereich Registermodernisierung bewertet der 
BfDl nochmals die idee der Steuer—ID als identifikator im Rahmen der Registermodernisierung. im AK 
Verwaltung/UAG PZK (Personenkennziffer) wurde für die Régistermodernisierung seinerzeit die Steu- 
er-‘iD als identifikator (Säuie 1) vorgeschlagen. Mit der Entscheidung ist man grundsätzlich nicht glück— 
lich. Gernäß Säule 2 der Registermodernisierung und den Umsetzungsprojekten erfolgte eine Analyse 
einer mögiichen Umsetzung und der Anwendung der Steuer-ID. Mit Umsetzung eines Koordinierungs- 
projektes für den lT-Planungsrats gehen nun die Zielvorstellungen zurück an den IT—Pianungsrat mit der 
Frage, wie die Registermociernisierung umgesetzt werden soli. Ein Entwurf an den lT-Planungsrat ist 
vorbereitet. Der Bund nimmt für die Kontaktgruppe „Registermodernisierung“ an den weiteren Gesprä— 
chen teil, um die gesamte DSK zu vertreten. in den Arbeitsgruppen (Recht und Architektur) wird an— 
schließend die Umsetzung projektiert. ' 

Hinsichtlich des Projekts Datenschut2cockpit wurde die Projektstruktur aufgestellt, nun erfolgt die 
Durchführung. Das BMI kam hier proaktiv auf den BfDl zu; um eine datenschutzrechtliche Unterstüt— 
zung.der Kontaktgruppe zu gewährleisten. Der BfDl wird hierzu über die Kontai<tgruppe weiter berich- 
ten. 

Sachsen berichtet aus dem AK Schule und Bildung über ein Pilotprojekt KI (künstiiche Intelligenz) in der 
Schule. Es sollen Lehrbuchinhalte in die entsprechende Plattform eingespeist und den Schülern im Ho— 
me—Office per Ki übermittelt werden. 

Sachsen-Anhalt ist bezüglich des OZG für Bafög-Digital zuständig und verweist hier auch auf die Arbei- 
ten der UAG OZG—Portailösungen. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ist 
hier ‚.zentraier" Betreiber des Antragsdienstes und steiit die Antragsdaten und zuständigen Stellen (län— 
derübergreifend) zur Verfügung 

Thüringen ist aufgrund Vertretungstätigkeit kein Beitrag möglich. 

Hessen — Kein Beitrag aufgrund von Kommunikationsproblemen während der Videokonferenzi 

Bayern (LfD) im Bereich E-Government wurde seitens der Staatsregierung ein Entwurf zum Bay. Digi- 
talgesetz auf den Weg gebracht. Grundsätzlich sehen die Regelungen des Entwurfs die Einrichtung 
eines Nutzerkontos des Freistaates Bayern vor und setzen Regelung zur datenschutzrechtlichen Ver— 
antwortlichkeit hinsichtlich der Verwaltungsstruktur um. Bei behördenübergreifender Nutzung der 
digitalen Verwaltungsstruktur iiegt die Verantwortung grundsätzlich bei den nutzenden Stellen, wobei 
ausdrücklicher darauf hingewiesen wird, dass eine gemeinsame Verantwortlichkeit nicht ausgeschlos- 
sen ist. ‘ 

Hamburg informiert über behördliche Anfragen aus dem Bereich Meldewesen zur Umsetzung im OZG- 
Kontext. Hier gibt es nur eine sehr langsame Fortentwicklung der Dienstebereitsteilung und es ist frag- 
lich, wie die Frist zur Umsetzung des 026 in diesem Bereich bis zum 1.1.2023 (OZG-Frist) umgesetzt 
werden kann. Es liegen keine genaueren Informationen zur Umsetzungspianung in Hamburg vor. 

Bremen informiert, dass auch sie eine Einladung zur Sitzung bezüglich des Projekts Datenschut2cockpit 
erhalten haben. Die Umsetzung sol! sich grundsätzlich am Projekt .,ELFE" (Einfach Leistungen für Eltern) 
orientieren. Die Umsetzungsverantwortung für das Datenschutzcockpit soll von Bremen übernommen 

2 



werden. Detaiis können erst nach der Sitzung mitgeteiit werden. Der BfDI merkt hierzu an, dass Bre-
men eigentlich auch in die Kontaktgruppe gehört, da Brennen die Umsetzungsver^ntworfcung obliegt

Brandenburg berichtet, dass es derzeit keine neuen initiativen im Rahmen von Gesetzgebungsverfah-
ren oder Anpassungen rechtlicher Regelungen gibt. Im Bereich KommunaSes erfolgt eine Anpassung der
Kommunalverfassung aufgrund der Auswirkungen der bestehenden Pandemie-lage. Es gibt Bedenken
über die Zulässigkeit von Videoüberwachungen im öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich, insbe-
sondere Aufzeichnung im Rahmen von Versammlungstätigkeiten. Derzeit finden auch Gespräche mit
dem Innenminssterium hierzu statt. Das Nutzerkonto Brandenburg wurde zur Verfügung gestellt und
aktuell eine landesinterne Anwendung eingebunden. Im Bereich OZG-Umsetzung und dem von Bran-
denburg geführten Themenfeld Ein-und Auswanderung erfolgt eine weitere Abstimmung mit den Län-
derkoliegen (Fachministerien) zur Nachnutzung.

In Rheinland-Pfafz ist das E-Govern m ent- Gesetz seit einem % Jahr in Kraft. Es gibt erste Anfragen aus
dem Bildungsministerium hinsichtlich einer Begleitung der Pilotierung der Leistung digitales Zeugnisses.
Hier befindet sich Rheinland-Pfalz mit Berlin und NRW in der Pilotphsse.

Mecklenburg-Vorpommern berichtet über ein EfA-ProJekt im Themenfeld Bauen und Wohnen, dass
derzeit schleppend verläuft. Zurzeit gibt es lediglich in einer Kommune in eihem Amt seit März 2021
ein Genehmigungsfreistellungsverfahren als vollständiges Onlineverfahren. Dieses sol! demnächst auch
in Sachsen-Anhalt und Rheiniand-Pfaiz genutzt werden. Es weist jedoch eine vergleichsweise niedrige
Komplexität auf, bei Bauantragsverfahren lediglich die EinreEchung des Bauantrages.
Das E-Government-Gesetz enthäit 2ur weiteren Umsetzung entsprechende Verordnungsermächtigung,
Auch die Frage der Umsetzung von Basisdiensten soil dort geregelt werden. Der Einsatz von Basis-
diensten kann aber abgelehnt werden, wenn datenschutzrechtiiche Bestimmungen nicht eingehalten
werden. Das Serviceportal kann auch ohne den Einsatz eines permanenten Nutzerkontos verwendet
werden. Brandenburg fragt hinsichtlich des OZG-UmsetzungsproJekts in nur einer Kommune nach, ob
dieses von der Kommune selbst erstellt bzw, projektiert wurde. Mecklenburg-Vorpommern teilt mit,
.dass IT-Basisdienste aufgrund von RechtsVO bereitgestellt werden können. Die Dienstebereitstel!ung
erfolgt vornehmiich durch die Zweckverbände und die daran angeschlossenen Kommunen. Die Nicht-
nutzung der bereitgesteliten Basisdienste und Impiementierung eigener Leistung wird als nicht zielfüh-
rend angesehen.

TOP 3 Umsetzungsstand 02G - Begleitung der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes durch die
DSK (Arbeitsschwerpunkt der AK-Sitzung)

- Information über Arbeitsstand der UAG OZG-Portaliösungen zum Arbejtspapier des AK Verwaltung
zur Unterstützung der Erarbeitung einer datenschutzrechtiichen Dokumentation für die vereinfachte
Nachnutzung der Anwendungen aus dem OZG-Leistungskatalog und Anbindungen an OZG-
Portallösungen

- Stand der Gespräche mit dem Bundesmlnisterium des Innern, (für Bau) und Heimat bzgl. der daten-
schutzrechtlichen Bewertung der OZG-Umsetzungvon Portalen und auch Fachanwendungen sowie
die möglichen Konsteilatiorien von B'etreibermode!!en in Bezug auf deren datenschutzrechtliche Ver-
antwortlichkeit ' .

Berichterstatter: Brandenburg, Mitglieder der UAG OZG-Portaliösungen (BfDI, Beriin, Sachsen-
Anhalt, Sachsen, Niedersachsen, Saarland, Hessen)
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denburg geführten Themenfeld Ein-und Auswanderung erfolgt eine weitere Abstimmting mit den Län- 
derkollegen (Fachmini$terien) zur Nachnutzung. . ' . 

ln Rheiniand- Pfalz ist das E- Government—Gesetz seit einem % Jahr in Kraft. Es gibt erste Anfragen aus 
dem Bildungsministerium hinsichtlich einer Begleitung der Pilotierung der Leistung digitales Zeugnisses. 
Hier befindet sich Rheinland Pfalz mit Berlin und NRW' m der Pilotphase. 

Mecklenburg-Vorpommern berichtet über ein EfA-Projekt im Themenfeld Bauen und Wohnen, dass 
derzeit schleppend verläuft. Zurzeit gibt es ledigiich in einer Kommunein einem Amt seit März 2021 
ein Genehmigungsfreistellungsverfahren als vollständiges Onlineverfahren. Dieses soll demnächst auch 
in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz genutzt werden, Es weist jedoch eine vergleichsweise niedrige 
Komplexität auf, bei Bauantragsverfahren lediglich die Einreichung des Bauantrages. 
Das E-Government-Gesetz enthält zur weiteren Umsetzung entsprechende Verordnungsermächtigung, 
Auch die Frage der Umsetzung von Basisdiensten soil dort geregelt werden. Der Einsatz von Basis- 
diensten kann aber abgelehnt werden, wenn datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht eingehalten 
werden. Das Serviceportal kann auch ohne den Einsatz eines permanenten Nutzerkontos verwendet 
werden. Brandenburg fragt hinsichtlich des OZG- Umsetzungsprojekts m nur einer Kommune nach, ob 

' dieses von der Kommune selbst erstellt bzw. projektiert wurde. Mecklenburg-Vorpommern teilt mit, 
dass lT-Basisdienste aufgrund von RechtsV0 bereitgesteilt werdenkönnen. Die Dienstebereitstellung 

' erfolgt vornehmlich durch die Zweckverbände und die daran angeschlossenen Kommunen. Die Nicht- 
nutzung der bereitgestellten Baslsdienste und lmpiementierung eigener Leistung wird als nicht zielfüh- 
rend angesehen. 

TOP 3 Urhsetzungsstand 026 - Begleitung der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes durch die 
DSK (Arbeitsschwerpunkt der AK-Sitzung) ‘ 

— Information über Arbeitsstand der UAG OZG-Portallösungen zum Arbeitspapier des AK Verwaitung 
zur Unterstützung der Erarbeitung einer datenschutzrechtlichen Dokumentation für die vereinfachte 
Nachnutzung der Anwendungen aus dem OZG- -Leistungskatalog und Anbindungen an OZG— 
Portailösungen 

- Stand der Gespräche mit dem Bundesministerium des inhern, (für Bau} und Heimat bzgl. der daten- 
schutzrechtlichen Bewertung der OZG—Umsetzung von Portalen und auch Fachanwandungen sowie 
die möglichen Konstellation'en von B'etreibermodelien in Bezug auf deren datenschutzrechtiiche Ver- 
antwortlichkeit 

Berichterstatter: Brandenburg, Mitglieder der UAG OZG- -Portallösungen (BfDl, Berlin, Sachsen- 
Anhalt, Sachsen, Niedersachsen, Saarland Hessen) 



Brandenburg informiert über das dem AK zur Verfügung gesteifte Arbeitspapier. Das Arbeitspapier

„Datenschutzrechtiiche Herausforderungen der OZG-Umsetzung insbesondere im Zusammenhang mit

dem „Einer für alle/vie!e(<-Prinzip ist das Ergebnis der UAG OZG-Porfcaliösungen zur Darstellungen

wie OZG-Porta!e und Fachanwendungen datenschutzkonform im Rahmen der Umsetzung des OZG

bereitgeste[!t und betrieben werden können.

Grundlage für das Arbeitspapier des AK Verwaltung war neben den erörternden Gesprächen mit dem

l zum datenschutzrechtlichen Verantwortlich-BMI auch ein Papier von

keitsprinzip als Herausforderung für die Verwaftungsdigstalisierung. Dieses Papier stellt im wesentiiche

auch die Auffassung des BMI dar. Seitens des BMI soil eine Rechtsanpassung im OZG erfolgen, um die

vereinfachte Bereitstellung und Nachnutzung von OZG-Diensten und Portal zu ermöglichen.

Em Juni 2021 gab es ein Vemetzungstreffen mit FITKO, BMI, Ländern und Themenfeldinhabern über

Sachstand und Probleme bei der OZG-Umsetzung. Seitens der Länder wurde hier auch die Frage nach

einer iänderübergreifenden rechtlichen Regelung gestelit.

• Im Nachgang des Vernetzungstreffens, bei dem sich auch der AK Verwaltung i

(LDA Brandenburg)) für Kontakt und informationsaustauch angeboten hatte, erfolgte keine Rück-

meldung seitens der Länder. Es konnte somit kein neuer Sachstand in Bezug auf die rechtlichen

Grundlagen der Umsetzung in den Ländern und den technischen Architekturen der Umsetzung von

OZG-Anwendungen generiert werden.

» Das Ziel der vereinfachten Nachnutzung von OZG-Leistungen ist schwer erreichbar, wenn aus

datenschutzrechtiicher Sicht Unklarheiten über die fachliche und rechtliche Zuständigkeit beste-

hen. Dies stellte ein Grundsatzproblem für die Arbeit der UAG OZG-Portaliösungen dar. Der An-

satz einer datenschutzrechtlichen Dokumentation für die vereinfachte Nachnutzung zu erarbeiten,

wurde zurückgesteHt und im Rahmen des vorliegenden Arbeitspapiers über die derzeitige Problem-

läge der OZG-Umsetzung aus Sicht derAufslchtsbehörden dargestellt. Das Arbeitspapier wird im

AK zur Diskussion gestellt mit dem Ziel, diesen dann der DSK zu übergeben und nach entspre-

chender Zustimmung dem BMI zur Verfügung zu steilen.

Das Arbeitspapier/der Sachstandsbericht stellt im Anschluss die Grundlage für weitere Gespräche

mit dem BMI dar.

Berlin erläutert nochmais die Sachlage in Bezug auf die EfA-Nachnutzung und die durch den Bund be-

reitgestellten Fördermittel. Grundsätzlich sollen OZG-Dienste „einmalig entwickeit und zur Nachnut-

zung angeboten werden. Es liegen entsprechende Verwaltungsvereinbarungen zum Abruf entspre-

chende Mittel vor, jedoch fehlen Regelungen zur datenschutzrechtlichen Umsetzung. Grundsätzlich

wird ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf auf Bundesebene gesehen. Mit dem Arbeitspapjer wurde
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Berlin erläutert nochmals die Sachlage in Bezug auf die EfA-Nachnutzung und die durch den Bund be- 
reitgestellten Fördermittel. Grundsätzlich sollen OZG—Dienste „einmalig" entwickelt und zur Nachnut-. 
zung angeboten werden. Es liegen entsprechende Verwaltungsvereinbarungen zum Abruf entspre— 
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wird ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf auf Bundesebene gesehen. Mit dem Arbeitspapier wurde 

4 



der bisherige Problemstand zusammengefasst. Dieser dient als weitere Diskussionsgrundlage mit dem
BMi und stellt für die weitere OZG-Umsetzung auch unsere datenschutzrechtiichen Positionen für
mögliche weitere gesetzliche Regelungen dar.

Brandenburg erläutert nochmals den unterschiedlichen Sachstand in den Ländern und auch die jeweili-
gen Beteiligungen der Datenschutzaufsichtsbehörden. Im Wesentlichen befassen sich die zuständigen
Landesministerien in den Ländern mit den Möglichkeiten der Nachnutzung, insbesondere auf Kosten"
ebene, ohne die sich daraus ergebenen Verantwortu n gs prob lerne zu losen. Zur Umsetzung des EfA-
Prinzips müssen die Vertragsgestaltung und Verantwortlichkeit im Rahmen der Zuständigkeit im Vor-
feld geregelt der Nachnutzung geregelt werden.

Im Weiteren wird über die inhaltliche Ausrichtung des Arbeitspapiers diskutiert und das weitere Vor"
gehen abgesprochen.

der bisherige Problemstand zusammengefasst. Dieserdient als weitere Diskussionsgrundlage mit dem 
_ BMI und steilt für die weitere 02G=Urnsetzung auch unsere datenschutzrechtlichen Positionen für 
mögliche Weitere gesetzliche Regelungen dar. 

Brandenburg erläutert nochmals den unterschiedlichen Sachstand in den Ländern und auch die ]eweiii- 
gen Beteiligungen der Datenschutzaufsichtsbehörden.' Im Wesentlichen befassen sich die zuständigen 
Landesministerien in den Ländern mit den Mögiichkeiten der Naehnutzung, insbesondere auf Kosten» , 
ebene, ohne die sich daraus ergebenen Verantwortungsprobleme zu lösen. Zur Umsetzung des EfA— 
Prinzips müssen die Vertragsgestaltung und Verantwortlichkeit im Rahmen der Zuständigkeit im Vor- 
feld geregelt der Nachnutzung geregelt warden. 

Im Weiteren wird über die inhaltliche Ausrichtung des Arbeitspapiers.diskutiert und das weitere Vor— 
gehen abgesprochen. 



Im Rahmen der Diskussion werden sowohl das Arbeitspapier a!s auch der „Entwurf zur datenschutz-

rechtlichen Dokumentation erörtert und Anpassungsverschläge diskutiert Die Probieme der länder-

übergreifenden Verarbeitung werden erörtert. AV-Verträge können ein Mittel sein, sind Jedoch auf"

grund des möglichen Abschlusses einer erheblichen Anzahl von Verträgen ggf. nicht praxistauglich

(Vertragsmanagement). Länderübergreifehde Verarbeitung auf Grundlage einer gemeinsamen Verant"

wortung sind auf Grund der Länderzuständigkeit und bestehenden landesrechtiichen Regelungen nur

schwer umsetzbar.

Grundsätzlich soll das Arbeitspapier die Arbeitsergebnisse der UAG OZG-Portallösungen darstellen und

einen Arbeits" und DiskussEonsstand wiedergeben. Er dient als Positionierung gegenüber dem BMi.

Im Ergebnis der Diskussion wird das Arbeitspapier zu abscMießenden Anpassung zurück in die UAG

gegeben. Die UAG stellt im Anschluss den Entwurf eines Sachstandesberichtes dem AK zur Verfügung,

welche nach Abstimmung der DSK übergeben wird.

Update/Hinweise;

Der Sachsfcandsbericht wurde in zwei Varianten (ein nachträglicher Anpassungsvorschiag) an die DSK

übergeben und auf der 102. Konferenz am 24.11,2022 behandelt. Der durch die Kollegen aus Nieder-

Sachsen vorgelegte Anderungsvorschiag wurde bestätigt und konnte im Nachgang an das BMI überge-

ben werden.

Im Rahmen der Diskussion werden sowohl das Arbeitspapier als auch der „Entwurf zur datenschutz- 
rechtlichen Dokumentation“ erörtert und Anpassungsverschläge diskutiert. Die Probieme der Iänder- 
übergreifenden Verarbeitung_werden erörtert. AV-Verträge können ein Mittel sein, sind jedoch auf» 
grund des möglichen Abschlusses einer erheblichen Anzahl von Verträgen ggf. nicht praxistauglich 
(Vertragsmanagement). Länderübergreifehde Verarbeitung auf Grundlage einer gemeinsamen Verant- 
wortung sind auf Grund der Länderzuständigkeit und bestehenden landesrechtiichen Regelungen nur 
schwer umsetzba r. 

Grundsätzlich soll das Arbeitspapier die Arbeitsergebnisse der UAG OZG-Portaliösungen darstellen und 
einen Arbeits» und Diskussionsstand wiedergeben. Er dient als Positionierung gegenüber dem BMI. 

_ Im Ergebnis der Diskussion wird das Arbeitspapier zu abschließenden Anpassung zurück in die UAG 
gegeben. Die UAG steilt im Anschluss den Entwurf eines Sachstandesberichtesdem AK zur Verfügung, 
welche nach Abstimmung der DSK übergeben wird. 

Update] Hinweise: . 
Der Sachstandsbericht wurde in zwei Varianten (ein nachträglicher Anpassungswmchlag) an die DSK 
übergeben und auf der 102. Konferenz am 24.11.2022 behandelt. Der durch die Kollegen aus Nieder- 
sachsen vorgelegte Änderungsvorschlag wurde bestätigt und konnte im Nachgang an das BMI überge- 
ben werden. ' 



Im Nachgang der Bereitstellung des „Sachstandsberichtes des AK Verwaltung zur daten-
schutzrechtiichen Begleitung der OZG-Umsetzung durch die DSK Hier: Datenschutzrechtiiche
Herausforderungen der OZG-Umsetzung insbesondere im Zusammenhang mit dem „Einer für
alle/vieie "Prinzip ist bisher keine weitere Rücksprache mit dem BMI erfoigt Unsererseits ist weiterer
Gesprächsbedarf beim BMI angemeldet.

Anlagen:

Anschreiben BMI

Sachstandsbericht

TOP 4 elD-Strategie / Interoperable Nutzerkonten
- Bericht aus der Projektgruppe eiD-Strategie des IT-Planungsrates zum Einsatz von Enteroperablen
Nutzerkonten

Berichterstatter: Brsndenburg, ggf. Hamburg

Hamburg berichtet über den Stand der Arbeiten in der Projektgruppe elD-Strategie des IT-
Planungsrates, insbesondere der Umsetzung der länderübergreifenden Nutzung von Dienstleistung
über Nutzerkonten. Nutzerkonten sind in zwei Bereich zu klassifizieren, Nutzerkonten sind ein Ober-
begriff für Bürgerkonten und Organisationskonten. Die angestrebte interoperable Nutzung von Nut-
zerkonten wird nur für Bürgerkonten angestrebt Es wurde eine technische Richtlinie des BSI TR (tech-
nische Richtlinie) -03160 zum Einsatz von Servicekonten verabschiedet.

• Tel! l Identifizierung und Authentisierung
e Teil 2 Snteroperables identitätsmanagement für Bürgerkonten

Schwerpunkte sind technischer Art, die technische Umsetzung ist gewährleistet.
In Bezug auf die Frage der Rechtsgrundlage des Einsatzes von Nutzerkonten spricht das OZG von einer
Einwiliigungslösung, Diskutiert wurde die Anwendbarkeit eine Einzelfalleinwliligung bzw. der Genera!-
einwilligung. Die Datenschutz beauftragte n in der Projektgruppe haben sich für Einzeifalleinwilligung
ausgesprochen, so auch beschlossen.

Es liegt ein Mustertext für EmwiHigung in interoperable Nutzung nach § 8 Abs. 6 OZG sowie
eine Ergänzung zur Datenschutzerklärung vor. Auch besteht eine VerwaStungsvereinbarung zum „Föde-
eierten Identitätsmanagement interoperabler Nutzerkonten (FINK)" inkl, Vereinbarung über die gemein-
same VerantwortlichS<eit gemäß Art. 26 DS-GVO, Hier sind auch Vorgaben über Datenstcherheit und
Datenaustausch geregelt.

Der Einsatz der nicht interoperablen Nutzung wurde von der Projektgruppe nicht thematisiert, sondern
erfoigt länderspezifisch. Es gab keine abschließende Beurteilung der Einwilligung nach § 9 OZG „Be-
kanntgabe des Verwaltungsaktes" (bis Oktober 2021 im Digitaltauglichkeitsscheck'VBMi), auch ohne
Zustimmung muss eine Leistung mögiich sein (Zugang im E-Mail-Postfach, Frage der Protokollierungs"
pfiicht).

In diesem Kontext hinterfragt Brandenburg, ob eine Vergleichbarkeit mit dem De-Mail-Modei! besteht
Dies wird bestätigt, wobei eine andere Situation im Rahmen der Zusteilung vorliegt.

im Nachgang der Bereitstellung des „Sachstandsberichtes des AK Verwaltung zur daten- 
schutzrechtiichen Begleitung der OZG-Umsetzung durch dieD$K Hier: Datenschutzrechtiiche 
Herausfordeningen der ÖZG-Umsetzung insbesondere im Zusammenhang mit dem „Einer für 
alle/viele"—Prinzip“ ist bisher keine weitere Rücksprache mit dem BMl erfolgt. Unsererseits ist weiterer 
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TOP 4 elD-Strategie [ interoperable Nutzerkonten 
— Bericht aus der Projektgruppe elD-Strategie des lT-Planungsrates zum Einsatz von interoperablen 
Nutzerkonten 
Berichterstatter: Brandenburg, ggf. Hamburg 

. Hamburg berichtet über den Stand der Arbeiten in der Projektgruppe elD-Strategie des |T- 
Planungsrates‚ insbesondere der Umsetzung der länderübergreifenden Nutzung von Dienstleistung 
über Nutzerkonten. Nutzerkonten sind in zwei Bereich zu klassifizieren, Nutzerkonten sind ein Ober- 
begriff für Bürgerkonten (und Organisationskonten. Die angestrebte interoperable Nutzung von Nut- 
zerkonten wird nur für Bürgerkonten angestrebt. Es wurde eine technische Richtlinie des BSI TR (tech- 
nische Richtlinie) -03160 zum Einsatz von Servicei<onten verabschiedet. ' 

- Teil 1 Identifizierung und Authentisierung ' ' 
. Teil 2 lnteroperables ldentitätsmanagement für Bürgerkonten 

Schwerpunkte sind technischer Art, die technische Umsetzung ist gewährleistet. . 
in Bezug auf die Frage der Rechtsgrundlage des Einsatzes von Nutzerkonten spricht das OZG von einer 
Einwilligungslösung. Diskutiert wurde die Anwendbarkeit eine Einzelfalleinwilligung bzw. der General- 

> einwilligung. Die Datenschutzbeauftragten in der Projektgruppe haben sich für Einzelfalleinwilligung 
ausgesprochen, so auch beschlossen. ‘ 

Es liegt ein Mustertext für Einwilligung in interoperable Nutzung nach 5 8 Abs. 6 026 sowie 
eine Ergänzung zur Datenschutzerklärung Vor. Auch besteht eine Verwaltungsvereinbarung zum „Föde— 
rierten ldentitätsmanagement interoperabler Nutzerkonten (FlNK)" inkl. Vereinbarung über die gemein- 
same Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DS-GVO. Hier sind auch Vorgaben über Datensicherheit und 
Datenaustausch geregelt. 

Der Einsatz der nicht interoperablen Nutzung wurde von der Projektgruppe nicht thematisiert, sondern 
erfolgt länderspezifisch. Es gab keine abschließende Beurteilung der Einwilligung nach 5 9 026 „Be- 
kanntgabe des Verwaltungsaktes" (bis Oktober 2021 im Digitaltauglichkeitsscheck“/BMl), auch ohne 
Zustimmung muss eine Leistung möglich sein (Zugang im EMail—Postfach, Frage der Protokollierungs— 
pfli'cht). 

In diesem Kontext hinterfragt Brandenburg, ob eine Vergleichbarkeit mit dem De-Mail-Modell besteht. 
Dies wird bestätigt, wobei eine andere Situation im Rahmen der'Zusteilung vorliegt. 



In Bezug auf das Vertrauensni.veau von Bürgerkonten hat die ProjektgruppedieVertrauensnEveaus für

Bürgerkonten (niedrig, substanziell, hoch) gemäß elDAS-VO beschlossen und zusätzlich bestimmt das

„nlcht-Vertrauensniveau" Basisregistnerung -keine Identifizierung-- (bsp. Beantragung einer Mülltonne)

einzuführen. Bund und Länder haben beschlossen, dass das Vertrauensniveau niedrig bei den Bürger-

kanten bis auf weiteres nicht eingesetzt wird.

Brandenburg hinterfragt, ob Vorgaben bestehen, welche Vertrauensniveaus für Dienste gefordert sind

und ob diese auch gegenüber dem Bürger mitgeteilt werden. Dies wird bestätigt, da das Nutzerprofil

das Vertrauensniveau abbildet, und der Bürger darüber informiert wird ob diese Vertrauensmveau aus-

reichend ist bzw. mit welchem Vertrauensniveau er sich anmelden muss.

Kritisch werden Sonderfäl!e betrachtet, welche sich bspw, auch mit dem Wechsel des Ausweises ein-

hergehen. Dies bezieht sich bspw. auf Melderegisterabfragen beim Wechsel des PersonaiausweEses

und damit sich ändernden Pseudonymen der elD. Grundsätzlich bietet die Onlineausweisfunktion für

Nutzung auf Vertrauensniveau „hoch" an, bei einem PA-Wechsel verändert sich aber das Pseudonym

des PA. Somit sind automatisierte Meideregisterabfragen bei PA-Wechsei erforderlich, wenn gieichzei-

tig Name und / oder Anschrift im Ausweis verändert wird (Hersteilung / Vergleichbarkeit / Wiederer-

kenhung). Eine Softwarekomponente zur Nutzung in den Ländern wird bis August 2022 erstellt; nicht

alle Sonderfälle werden abgedeckt (u.a. Auskunftssperre, Umzug in das Ausland, Personen ohne Mel-

deanschrift).

Ziel ist auch die Einbindung der Smart-elD in Nutzerkonten. Eine Smart-elD kann unter einmaiiger Nut-

zung des Rersonalausweises auf dem Smartphone dauerhaft gespeichert werden. Ein Produktvertrieb

der Smart-elD ist für Dezember 2021 durch geplant Die elD des PA und Smart-elDs haben

unterschiedliche Pseudonyme. Ein Handiungsleitfaden des BSI zur Einbindung wird erarbeitet.

Der Rollout von interoperabler Postfächern steht an, die Umsetzung ist bis Ende 2021 geplant und

erfolgt in Eigenregie durch die Länder.

Weiterhin ist ein einheitliches Unternehmenskonto auf Basis von ELSTER geplant: Minimallösung bis

Herbst 2021, Pilotierungsphase erfolgt zum l. Quartal 2023

» Weitere Entwicklungen:

q Entwurf einer neuen elDAS-Verordnung

o Wunsch mehrerer Bundesländer, ELSTER-Zertifikate längerfristig als Authentisie-

rungsmittel im Bereich der Bürgerkonten anzubieten

• Wunsch einer Entfristung des Einsatzes von ELSTER-Zertifikaten wird in diesem Zusammen-

hang geäußert.

RheinIand-Pfalz hinterfragt, warum nicht auch ein einheitliches Nutzerkonto umgesetzt wird, wenn für

Unternehmenskonten eine zentralisierte Lösung angedacht ist In Bezug auf Bürgerkonten wird eine

dezentrale Lösung favorisiert (unterschiedliche Einsatzzwecke / Datentrennung).

Anlage:

Kurzgufachten

'Präsentation elD-Strategie/ Interoperable Nutzerkonten

In Bezug auf das Vertrauensni.veau von Bürgerkonten hat die Projektgruppe die Vertrauensniveaus für 
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' einzuführen. Bund und Länder haben beschlossen, dass das Vertrauensniveau niedrig bei den Bürger— 
konten bis auf Weiteres nicht eingesetzt wird. 

Brandenburg hinterfragt, ob Vorgaben bestehen, welche Vertrauensniveaus für Dienste gefordert sind 
und “ob diese auch gegenüber dem Bürger mitgeteilt werden. Dies wird bestätigt, da das Nutzerprofii 
das Vertrauensniveau abbildet, und der Bürger darüber informiert wird ob diese Vertrauensniveau aus- 
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Kritisch werden Sonderfäiie betrachtet, welche sich bspw. auch mit dem Wechsel des Ausweises ein- 
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ken'nung). Eine Softwarekornponente zur Nutzung in den Ländern wird bis August 2022 erstellt; nicht 
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unterschiedliche Pseudonyme. Ein Handiungsieitfaden des BSI zur Einbindung wird erarbeitet. 

Der Roiiout von interoperabler Postfächern steht an, die Umsetzung ist bis Ende 2021 geplant und _ 
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. Weitere Entwicklungen: 
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0 Wunsch mehrerer Bundesländer, ELSTER- Zertifikate längerfristig als Authentisie- 

rungsmittei lm Bereich der Bürgerkonten anzubieten 
. Wunsch einer Entfristung des Einsatzes von ELSTER-Zertifikaten wird in diesem Zusammen- 

hang geäußert. 
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_ - Präsentation eiD-Strategie / interoperabie Nutzerkonten 



Top 5 Bericht aus der Compliance, E-Government and Health Expert Subgroup
Bericht über ArbejtsergebnEsse .
Bericht über aktuelle Themen
Berichterstatter: Ländervertreter (LDA Bbg)
Bf D l

Der ArbeJtsschwerpunkt der GEH liegt aktuell im Bereich Verhaltensregeln (CoC) sowie Zertifizierung.
Fortiaufend werden die eingereichten Akkreditierungskriterien für Überwachungssteilen von Verhal-
tensregeln der Mitgliedsstaaten geprüft Parallel wurden auch erste nationale Verhaltensregeln einge-
reicht, die derzeit bearbeitet werden. In Bezug auf den Bereich Zerfcifizierung wurde Akkredifcierungskri-
terien für Zertfizierungsstellen arbeitet und erste Zertfizierungsprogamme im EDSA eingereicht, die in
der CEH bearbeitet werden.

Den AK Verwaltung erreichten zwei Anfragen nach Art. 61 DS-GVO zum Einsatz von Drohnen, die
entsprechend gegenüber der ZAST (iMI) beantwortet werden konnten. Grundsätzlich gestaltet sich die
Beantwortung und Steilungnahme schwierig, da kurze Fristen wegen verzögertem [nformationsfluss
entstehen.'

Weiterhin gab es u.a. ein eine Anfrage zur Fluggastbeförderungen in Bezug auf die Datenerhebung bei
Flügen in die USA, welche durch die Airlines zu erheben waren. Hier gingen auch mehrere Anfragen bei
den LandesdatenschutzbehÖrden zum Umgang ein. Es erfoigte eine Einbindung des AK Gesundheit

Hoher Arbeitsaufwand entsteht für die deutschen Vertreter in der CEH (Bund, Brandenburg, Sachsen)
durch das wiederkehrende Proofreading von Stellungnahmen des EDSA. Auch ist hier eine Abstimmung
mit den österreichischen Koiiegen vorzunehmen. Fristen sind zum Teil schwer einzuhalten,

TOP 6 AG DSK - zur datenschutzrechtlichen Bewertung der Auftragsverarbeitung im Rahmen von

:; Abstimmung
weiteres Vorgehen (siehe Voriage zur 3. Zwischenkonferenz der DSK am 22.09.2021
Berichterstatter: Brandenburg, Mitglieder der AG DSK (falls anwesend)

Brandenburg berichtet über die Forfcführung der seinerzeit im AK Verwaltung betrachteten Prüfung der
Auftragsverarbeitung im Rahmen von

der DSK zu den
Es wurde eine neue AG

unter Leitung LDA Bayern / LDA Brandenburg gegründet.
Ziel war unter anderem die Kritikpunkt des AK Verwaltung aufzugreifen (Transparenz der DV, Einbin-
düng von Unteraufragnehmern, Zwecke der Verarbeitung, eigene Verantwortlichkeit, legitime Ge-
schäftszwecke,...), diese auch in Bezug auf den nicht öffentlichen Bereich zu betrachten und zusammen
mit auf die Anpassung der Verträge hinzuwirken. Gleichzeitig sollten auch die Auswirkungen
des Schrems ll-Urteils und notwendige Anpassungen in die Gespräche einffießen.

Top 5 Bericht aus der Compliance, E-Government and Health Expert Subgroup 
Bericht über Arbeitsergebnisse . 
Bericht über aktuelle Themen 
Berichterstatter: Ländervertreter (LDA Bbg) 
BfDl 

Der Arbeitsschwerpunkt der CEH liegt aktuell im Bereich Verhaltensregeln (CoC) sowie Zertifizierung. 
_ Fortlaufend werden die eingereichten Akkreditierungskriterien für Überwachungsstelien von Verhal- 

tensregeln der Mitgliedsstaaten geprüft. Parallel wurden auch erste nationale Verhaltensregeln einge— 
reicht, die derzeit bearbeitet werden. in Bezug auf den Bereich Zertifizierung wurde Akkreditierungskri- 
te'rien für Zertfizierungsstellen arbeitet und erste Zertfizierungsprogamme' lm EDSA eingereicht. die m 
der CEH bearbeitet Werden. 

Den AK Verwaltung erreichten zwei Anfragen nach Art. 61 DS-GVO zum Einsatz Von Drohnen, die 
entsprechend gegenüber der ZAST (iMl) beantwortet werden konnten. Grundsätzlich gestaltet sich die 
Beantwortung und Stellungnahme schwierig, da kurze Fristen wegen verzögertem lnformationsfluss 
entstehen. 

Weiterhiri gab es u.a. ein eine Anfrage zur Fluggastbeförderungen in Bezug auf die Datenerhebung bei 
Flügen in die USA, welche durch die Airlines zu erheben waren. Hier gingen auch mehrere Anfragen bei 
den Landesdatenschutzbehörden zum Umgang ein. Es erfolgte eine Einbindung des AK Gesundheit. 

Hoher Arbeitsaufwand entsteht für die deutschen Vertreter in der CEH (Bund, Brandenburg, Sachsen) 
durch das wiederkehrende Proofreading von Stellungnahmen des EDSA. AUCh ist hier eine Abstimmung 
mit den österreichischen Kollegen vorzunehmen. Fristen sind zum Teil schwer einzuhalten. 

TOP 6 AG DSK - zur datenschutzrechtlichen Bewertung der Auftragsverarbeitung im Rahmen von . 

— —  ‘ 
— :  Abstimmung 
weiteres Vorgehen (siehe Vorlage zur 3. Zwischenkonferenz der DSK am 22.09.2021 
Berichterstatter: Brandenburg, Mitglieder der AG DSK (fails anwesend) 

Brandenburg berichtet über die Fortführurigder seinerzeit im AK Verwaltung betrachteten Prüfung der 
Auftragsverarbeitung im Rahmen von _ .  _ 

— Es wurde eine neue AG 
. der DSK zu den _ unter Leitung LDA Bayern / LDA Brandenburg gegründet. 

Ziel war unter anderem die Kritikpunkt des AK Verwaltung aufzugreifen (Transparenz der DV, Einbin- 
dung von Unteraufragnehmern, ZWecke der Verarbeitung, eigene Veranhrvortlichkeit, legitime Ge- ‘ 
schäftszweci<e‚ ...), diese auch in Bezug auf den nicht öffentlichen Bereich zu betrachten und zusammen 
mit _ auf die Anpassung der Verträge hinzuwirken. Gleichzeitig sollten auch die Auswirkungen 
des Schrems li—Urteils und notwendige Anpassungen in die Gespräche einfließen. 



Hierzu wurden mehrere Gespräche mit geführt. Die Gespräche werden auch noch fortge-

setzt Ein ZwEschenbericht wurde der DSK übergeben.

Sachsen ergänzt, dass grundsätzlich nicht nur nationale Fragen im Raum stehen.

Niedersachsen hinterfragt, warum nicht mehr direktes Thema des AK Verwaltung ist. Bran-

denburg erläutert nochmals den Arbeitsauftrag der DSK und die Umsetzung durch die neue AG, in der

auch Vertreter des nichtöffentlichen Bereichs dngebunden sind. Die AG DSK|

ist keinem AK der DSK direkt zugeordnet

Der AG ist bewusst, dass weiterhin viele Anfragen bzgl. des datenschutzkonformen Einsatzes von

bei den Aufsichtsbehörden eingehen. Da die Gespräche noch laufen, kann kein konkre-

ter Stand mitgeteilt werden. Ziel ist es den Teil Auftragsverarbeitung bis Ende 2021 abzuschließen

(Update; Ende. l. Quartal 2022). Brandenburg stellt kurz das Ansinnen von

Datenverarbeitung En Bezug auf das Projekt EU DATA Boundary vor.

Izurkontinentalen

TOP 7 Schrems il in der Verwaltung

- Austausch - angemessene Umsetzung der Schrems II -Auswirkungen im privaten und öffentlichen

Bereich

Berichterstatter: Hamburg, alle

Hamburg berichtet über den Versuch Schrems Ei möglichst im privaten wie Öffentlichen Bereich ange-

messen umzusetzen. Dem EuGH-Urteil wird insoweit Rechnung getragen, dass eine Aussetzung des

internationaien Datenverkehrs angestrebt wird, wenn keine geeigneten Maßnahmen zur Herstellung

eines vergleichbaren SchutznEveaus getroffen werden.

Leider findet eine Beteiligung oder Information über-Digitalisierungsprojekfce und somit ausreichende

Information, die ggf. im Konflikt hierzu stehen, nur unzureichend statt

Insbesondere wird auf den Einsatz von Videokonferenzsystemen wie verwiesen. Beispielsweise

hat man über den Einsatz von erst erfahren, nachdem das Zentrum für Aus- und Fortbildung die

.AufsichtsbehÖrden informierte, dass VK über möglich seien, Die DSB wurden nicht einbezogen.

Das Videokonferenztool wurde über IT-Dienstleister Dataport zur Verfügung gestellt. Aktuell

laufen Nachfragen hinsichtlich datenschutzrechtlicher Vorgaben.

Hamburg berichtet auch über die Auseinandersetzung mit

Eine Anhörung der l war nicht erfolgreich und führt nicht zum Umdenken. Der Einsatz von

wurde fortgeführt, woraufhin der HamBfDI einen Verwaltungsakt eriassen hat. Aktuell klagt die

gegen diesen,

l wird auch an der | eingesetzt, Korrespondenz mit der |

hierzu verläuft schleppend.

Über isin/das das Projekt Auto-Akte (Autovervollständigung) hat Hamburg erst durch eine StA-Anfrage

erfahren. Über^B^^^—i^^^^Datenverarbeitung in Verbindung mit einer Cloudlösung (verein-

facht dargestellt)} soll die Aktenführung einer automatisierten Verschlagwortung unterliegen. Im Be-
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reich Strafakten wurde diese Verfahren bereits eingestellt. Auch der weitere Test sollte laut DSB sofort
eingesteilt werden. Gegenüber der Aufsichtsbehörde wurde der Vorwurf der Verweigerung gegen mo-
derne Softwareverfahren geäußert.

Hessen berichtet von ähniichen Erfahrungen im l Auch hier wurde wieder die
Aufsichtsbehörde zu spät eingebunden. Grundsätzlich behaupten Dienstleister DS-GVO-konform zu
agieren, jedoch steht der Nachweis in Bezug auf die eingesetzte Webex-Lösung aus. Grundsätziich
zeigt sich ein generelles Unverständnis gegenüber der Aufsichtsbehörde beim Einsatz von VK-
Lösungen. Es wird auch vielfach auf andere Länder verwiesen, in den ähnlichen Anwendungen umge-
setzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die hessischen Kollegen ihre Duldung gegenüber Vide"
okonferenzsystem aufgehoben haben.

Rheiniand-Pfalz fragt nach, wann ist die Duldung für Schulbereich aufgehoben wurde? Hessen: Bis
1.7.2021 wurde geduldet, dann aber nicht verlängert, also quasi nicht aufgehoben. Die Hochschulen

l, wird derzeit geduldet bei hoher Teiinehmerzah! an
nutzen hauptsächlich
VK. Die DSK riet zu Sensibilisterungsschreiben seitens der Aüfsichtsbehörden an Hochschulen, Aus-
wertungen stehen noch aus.

Hamburg erwidert, dass SensibHisierungen gegenüber Hochschulen mit entsprechender Arguinentation
erfolgen. Häufig wird auf eine andere Sachlage bzw, die unbedingte Notwendigkeit verwiesen.

Brandenburg teilt mit, das auch hier für alternative VK-Plattformen geworben wird. im Schulbereich
steht im Rahmen ! und mit eine .alternative zur Verfügung. Ein um-
schwenken ist häufig möglich. Dem kommen die Schulen auch nach.

Sachsen verweist auf den Einsatz vielfachen Einsatz von
Einsatz fraglich. Kommunen und Schulen nutzen vielfach

ä. Auch hier ist der datenschutzgerechte

Niedersachsen berichtet das auch hier als VK-System vorgestellt wurde, sollte dann später von
ersetzt werden. Auch hier gab es im Schulbereich Sensibifisiemngsschreiben zum

Umgang mit VK-System.

Der Bund infornniert ebenfalls über den Einsatz von mit einer eigenständig umgesetzten Platt-
formlösung. Durch Eigenebetrieb bzw. eigene Administration ist diese aber frei konfigurierbar. Jedoch
ist noch nicht abschließend geklärt, ob diese vollständig datenschutzkonform ist.

Hessen fragt hinsichtlich Ausschreibungsverfahren und die späte Einbindung der Aufsichtsbehörden,
ob es möglich wäre eine Guideline für Ausschreibungen/Vergaben zu erstellen.
Der Ansatz wird von mehreren Ländern kritisch gesehen, da dass Vergabeverfahren selbst nur indirekt
datenschutzrechtiichen Bezug hat. Vielmehr ist die Frage des Nachweises der Vergabeanforderungen
zu betrachten. Es ist zu klären, wir die Vergabekritenen zu erfüllen sind und ob zum Zeitpunkt der
Vergabe hinreichend die Datenschutzkonformität bzw. die Anforderungen nachgewiesen wurden. Dies
ist ein Problem der Vergabestelie im Rahmen der Prüfung, nicht der Beschreibung der Anforderungen.

Niedersachsen teilt mit, dass in einem Fall eine Warnung gegenüber dem Einsatz von ausgespro"
chen wurde. Nach mehreren Gesprächen wurde die Warnung zurückgenommen. Die war jedoch vor
noch vor dem Schrems 11-Urteil.
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TOP 8 Sonstiges

Von Baden-Württemberg wird die Frage aufgeworfen ob § 8 Abs. l S. 2 Nr. 2, 2. HS OZG als Rechts-

gmndlage bzgl. Beschäftigter von Unternehmen dienen kann.

Niedersachsen und Hamburg hinterfragen die Bewertung des Einsatzes privater Identifikationsmedien

bei Nutzerkonten, wenn Arbeitnehmer für ein Unternehmen tätig werden. Es ist fraglich, ob hier eine

Identifikation der Person im Sinne vom § 8 OZG gegenüber einer Behörde vorliegt Ggf. wäre hier nicht

auf die Person, sondern das Unternehmen zu referenzieren, mit entsprechendem Vermerk oder Kenn-

Zeichnung. Grundsätzlich ist es keine Datenverarbeitung des Unternehmens, sondern der Behörde die

das Verfahren führt

• Der Bund sieht die Sphäre für die eigentliche Identifikation Überschriften. Nach der Identifikation

im Bürgerkonto ist die Verarbeitung nur als verwaltungsrechtliche Angelegenheit zu betrachten.

» Hessen teilt die Auffassung und hält dies für eine arbeitsrechtliche Thematik. Diese ist im Vorfeld

der Nutzung privater Daten im dienstlichen Kontext zu prüfen. Grundsätzlich sollte hier der Einsatz

von Unternehmenskonten vorgezogen werden. Entsprechende Berechtigung der Nutzung des Un"

ternehmenskontos durch Mitarbeiter sind arbeitsrechtlich zu klären.

Berlin stellt kurz die Idee der Einführung von digitalen Schulzeugnlssen, auch unter Einsatz der Block"

chain-Technologie, vor. Hierbei geht es vorerst um ein Projekt auf Einwilligungsbasis, um ZeiTgnisse

digita! abrufbar zu gestalten. Berlin fragt an, ob hier auch Bestrebung in anderen Ländern bestehen und

wie ggf. Anpassungen in Schulgesetzen bzw. dem Verwaltungsverfahrensgesetz umzusetzen sind.

Grundsätzlich wird seitens der Kollegen nachfragt, ob es sich hier um einen vot!ständigen Ersatz der

Papierform handelt Rheinland-PfaIz teilt mit, dass digitale Schulzeugnisse bisher nur auf Abiturzeug"

nisse beschränkt werden und entsprechende Einwilligungen eingeholt werden. Seitens Sachsen wird

der technologische Ansatz, hier Blockchain, hinterfragt Klassische Mittel zu elektronischen Unterschrift

wären ggf. ausreichend.

Berlin ergänzt, dass digitale Zeugnisse Tel! des OZG-Umsetzungsprojektes sind und im Themenfeld

Bildung erarbeitet werden. Der Biockchain-Ansatz ist auch nicht nachvoilziehbar.

Sachsen bittet nochmals um kurze Ausführung zur datenschutzrechtiichen Bewertung des Einsatzes

von Telefax. Die Einschätzung anderer Länder, ob der Einsatz datenschutzrechtlich noch möglich ist

oder nicht und ob er sanktioniert wird.

Seitens des Kollegenkrelses (Hessen führt aus) wird grundsätzlich auf die Risiken hingewiesen und

festgehalten, das Telefax kein sicheres Kommunikationsmitte! mehr ist Es sollen Alternativen genutzt

werden. Bremen ergänzt und teilt mit, dass insbesondere vom Einsatz im medizinischen Bereich abge-

raten wird. Eine Sanktionierung ist noch nicht erfolgt

TOP 9 Neuer Termin

Es wird ggf. ein Frühjahrstermin geplant, insbesondere in Bezug auf die weitere Entwicklung im Bereich

der OZG-Umsetzung.

Termin für den 9. März 2022 als VK ggf. Präsenzveranstaitung.
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TOP 8 Sonstiges 

Von Baden-Württemberg wird die Frage aufgeworfen ob 5 8 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 2. HS ÖZG‘aI5 Rechts— 
grundlage bzgl; Beschäftigter von Unternehmen dienen kann. 

Niedersachsen und Hamburg hinterfragen die Bewertung des Einsatzes privater ldentifikationsmedien 
bei Nutzerkon'ten, Wenn Arbeitnehmer für ein Unternehrhen tätig werden. Es ist fragiich, ob hier eine 
identifikation der Person im Sinne vom 5 8 OZG gegenüber einer Behörde voriiegt. Ggf. wäre hier nicht 
amc die Person, sondern das Unternehmen zu referenzierén, mit entsprechendem Vermerk oder Kenn— 
zeichnung. Grundsätzlich ist es keine Datenverarbeitung des Unternehmens, sondern der Behörde die 
das Verfahren führt. 

0 Der Bund sieht die Sphäre für die eigentliche Identifikation überschritten. Nach der Identifikation 
im Bürgerkonto ist die Verarbeitung nur als verwaltungsrechtliche Angelegenheit zu betrachten. 

. Hessen teilt die Auffassung und hält dies für eine arbeitsrechtliche Thematik. Diese ist im Vorfeld 
der Nutzung privater Daten im dienstlichen Kontext zu prüfen. Grundsätzlich sollte hier der Einsatz 
von Unternehmenskonten vorgezogehwerden. Entsprechende Berechtigung der Nutzung des Un— 
ternehmenskontos durch Mitarbeiter sind arbeitsrechtlich zu klären. 

Berlin stellt kurz die Idee der Einführung von digitalen Schulzeügnissen, auch unter Einsatz—der Biock— 
chain-Technologie, vor. Hierbei geht es vorerst um ein Projekt auf Einwilligungsbasis,um Zedgnisse 
digitai abrufbar zu gestalten. Beriin fragt an, ob hier auch Bestrebung in anderen Ländern bestehen und _ 
wie ggf. Anpassungen in Schulgesetzen bzw. dem Verwaltungsverfahrensgesetz umzusetzen sind. 

Grundsätziich wird seitens der Kollegen nachfragt, ob es sich hier um einen vollständigen Ersatz der 
Papierform handelt. Rheinland$falz teilt mit, dass digitale Schulzeugnisse bisher nur auf Abitufzeug— 
nisse beschränkt werden und entsprechende Einwilligungen eingeholt werden. Seitens Sachsen wird 
der technologische Ansatz, hier Blockchain, hinterfragt. Klassische Mittel zu elektronischen Unterschrift 
wären ggf. ausreichend. ‘ ' 

Berlin ergänzt, dass digitale Zeugnisse Tel! des OZG- Umsetzungsprojektes sind und '  un Themenfeld 
Bildung erarbeitet werden. Der Blockchain- Ansatz ist aueh nicht nachvollziehbar. 

Sachsen bittet nochrhals um kurze Ausführung zur datenschutzrechtlichen Bewertung des Einsatzes 
von Telefax. Die Einschätzung anderer Länder, ob der Einsatz datenschutzrechtlich noch möglich ist 
oder nicht und ob er sanktioniert wird. 

Seitens des Koliegenkreises (Hessen führt aus) wird grundsätzlich auf die Risiken hingewiesen und 
festgehalten, das Telefax kein sicheres Kommunikationsmittel mehr ist. Es sollen Aiternativen genutzt 
Werden. Bremen ergänzt und teilt mit, dass insbesondere vom Einsatz im medizinischen Bereich abge- 
raten wird. Eine Sanktionierung ist noch nicht erfolgt. 

TOP 9 Neuer Termin1 

Es wird ggf. ein Frühjahrstermin geplant, insbesondere' m Bezug auf die weitere Entwicklung im Bereich 
der OZG- Umsetzung. 

Termin für den 9. März 2022 als VK ggf. Präsenzveranstaltung. 
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Protokoll

der 15. Sitzung des AK „Verwaltung"
am 15. September 2020 als Video- / Telefonkonferenz

Dienstag, 15. September 2020 - Beginn: 10:00 Uhr

Begrüßung - Hinweis auf Corona-Pandemie und Home-Office
Begrüßung der Gäste/
Vorstellungsrunde

TOP l Vortrag/Berichterstattung:
Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes in Bund und Ländern -Austausch zu den datenschutzrecht-
lichen Fragen der Einordnung von Verwaltungsportalen und sonstigen Aspekten der OZG-Umsetzung
Vortragende:

Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) und die damit verbundene Ausgestaltung von interoperab"
ien Nutzerkonten und Verwaltungsportalen stellen sowohl erhebliche technische als auch datenschutzrechtli-
ehe Herausforderungen für Bund und Länder dar. An den AK Verwaltung wurde seitens des BMI, bzw.der in
beratender Funktion tätigen Kanziei die Bitte herangetragen/ in einen Austausch u. a.
zu der übergreifenden Frage des Datenschutzrechts bei Portailösungen im Rahmen der OZG-Umsetzung zu
treten.

Dein haben wir gern zugestimmt, mit dem Ziel, sich über die aktuellen Entwicklungen auf Bundesebene auszu"
tauschen und sowohi unsere Erwartungshaltung als auch die des BMI an die notwendige Beteiligung der Auf-
sichtsbehörden des Bundes und Länder bei Gesetzesvorhaben und der Verfahrensumsetzung zu diskutieren.

BMS machte folgende Ausführungen:
Das OZG macht einen konstruktiven Informationsaustausch der damit befassten Stellen notwendig, da es diese
vor datenschutzrechtliche Herausforderungen stellt. Im Allgemeinen besteht der Auftrag, bis Ende des Jahres
2022 alle Verwaltungsleistungen zu digitalisieren. Das bisherige Angebot der digitalen Verwaitungsieistungen in
Deutschland ist begrenzt. Zuständigkeiten im föderalen Kontext erschweren die Umsetzung umso mehr, da die
Nutzerfreundlichkeit im besonderen Fokus steht. Bisher sind zwei Programme für die Umsetzung des OZG im
Gespräch, zum einen für Bundesleistungen und zum anderen für föderale Leistungen. Das Bundesministerium
des Innern (BMI) übernimmt hierbei die Koordinierung, Die Kommunen sollen keine eigenhändige Digitalssie-
rung vornehmen, sondern im Gleichklang arbeiten. Hierfür wurden 14 Themenfelder geschaffen und jeweils
federführende Länder den einzelnen Themenfeidern zugeordnet (Bund-Länder-TandembiSdung}. Es erfolgte
eine Entwicklung von „Klick-Dummies//, eine individueile Entwicklung der Länder soll damit vermieden werden.
Dies führt zu dem Erfordernis, dass die tatsächlichen Entwickiungen in den weiteren Ländern implementiert
werden.

Verfahrensbeteiligte sind die Bundesländer, Ministerien, Kommunen, der IT-Planungsrat und die Innenminis-
terkonferenz. Die Planungsphase ist fast abgeschlossen. Die ersten 25 Projekte wurden bereits umgesetzt. Die
Umsetzung weiterer ca. 30 Projekte ist bis Ende des Jahres 2020 geplant.

Protokoll 

der 15. Sitzung des AK „Verwaltung“ 
am 15. September 2020 als Video- / Telefonkonferenz 

Dienstag, 15. Sefiember 2020 -— Beginn: 10:00 Uhr 

Begrüßung — Hinweis auf Corona-Pandemie und Home-Office 
Begrüßung der Gäste. _ 
Vorstellungsrunde 

TOP 1 Vortrag/Berichterstattung: — 
Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes in Bund und Ländern — Austausch zu den datenschutzrécht- 
lichen Fragen der Einordnung von Verwa'ltuhgsportaien und sonstigen Aspekten der OZG—Umsetzung 
Vortragendez — 

_ 

Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (026) und die damit verbundene Ausgestaltung von interoperab- 
len Nutzerkonten und Verwaltungsportalen stellen sowohl erhebliche technische als auch datenschutzrechtli- 

che Herausforderungen für Bund und Länder dar. An den AK Verwaltung wurde seitens des BMI, bzw. der in 
beratender Funktion tätigen Kanzlei _ ,  die Bitte herangetragen, in einen Austausch u.a. 
zu der übergreifenden Frage des Datenschutzrechts bei Portallösungen im Rahmen der 026 Umsetzung zu 
treten. 

Dem haben wir gern zugestimmt, mit dem Ziel, sich über die aktuellen Entwicklungen auf Bundesebene auszu— 
tauschen und sowohl unsere Erwartungshaltung als auch die des BMI an die notwendige Beteiligung der Auf- 
sichtsbehörden des Bundes und Länder bei Gesetzesvor_haben und der Verfahrensumsetzung zu diskutieren. 

_ vom BMI machte folgende Ausführungen: 
Das 026 macht einen konstruktiven Informationsaustausch der damit befassten Stellen notwendig, da es diese 

‘ vor datenschutzrechtliche Herausforderungen stellt. Im Allgemeinen besteht der Auftrag, bis Ende des Jahres 
2022 alle Verwaltungsleistungen zu digitalisieren. Das bisherige Angebot der digitalen Verwaltungsleistungen in 
Deutschland ist begrenzt. Zuständigkeiten im föderalen Kontext erschweren die Umsetzung umso mehr, da die 
Nutzerfreundlichkeit im besonderen Fokus steht. Bisher sind zwei Programme für die Umsetzung des 026 im 
Gespräch, zum einen für Bundesieistungen und zum“ anderen für föderale Leistungen. Das Bundesministerium 
des Innern (BMI) übernimmt hierbei die Koordinierung. Die Kommunen sollen keine eigenhändige‘ Digitalisie- 
rung vornehmen, sondern Im Gleichklang arbeiten. Hierfür wurden 14 Themenfelder geschaffen und jeweils 
federführende Länder den einzelnen Themenfeldern zugeordnet (Bund-Länder—Tandembildung). Es erfolgte 
eine Entwicklung von „Klick-Dummies“, eine individuelle Entwicklung der Länder soll damit vermieden werden. 
Dies führt zu dem Erfordernis, dass die tatsächlichen Entwicklungen in den weiteren Ländern implementiert 
werden. 

' Verfahrensbeteiligte sind die Bundesländer, Ministerien, Kommunen, der lT-Planungsrat und die Innenminis- 
terkonferenz. Die Planungsphase ist fast abgeschlossen. Die ersten 25 Projekte wurden bereits umgesetzt. Die 
Umsetzung weiterer ca. 30 Projekte ist bis Ende des Jahres 2020 geplant. 



führt weiter aus, dass die OZG-Umsetzung mit Mitteln aus dem Konj'unkturpaket mit einem

Volumen von 3 Mrd, Euro erfolgen soil und daher ein beschleunigtes Handeln erfordert. Das Konjunkturpaket

definiert das Ziel, im „Einer-für-Alle"-Prinzlp zu arbeiten. Nach diesem Prinzip wurde ein konkretes Arbeitspro- •

gramm entwickelt. Das BMI schafft die Rechtsgrundiage dafür, wie und durch wen Mittel des Bundes an die

Länder weitergegeben werden können. erläutert dies am Beispiel Wohngeid, Hierbei wird eine

zentrale Organisation durch das federführende Land übernommen. Die übrigen Länder bedienen sich eigener

Dienstleister, die mit den ausgearbeiteten Anträgen versorgt werden. Eine gemeinsame Projektentwicklung ist

anschiießend im Austausch bzw, in fachlicher Abstimmung der Länder möglich. Die Betriebskosten der Entwick-

jung sollen durch die Mitwirkenden geteilt werden, stellt die 14 Themenfelder anhand der Onli-

ne-Präsentation „Das Onlinezugangsgesetz - Umsetzung und aktueller Stand" (Aniage l) vor und betont/ dass

nicht alle Leistungen Im „Einer-für"Alle"-Prinzip umgesetzt werden können, da lokal unterschiedäiche Regelun-

gen bestehen.

als Kanzlejvertreter kündigt an/ dass er den Ländern ein Papier zur Verfügung stellen wird/ um

konkrete Lösungsansätze hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Fragen darzulegen. Hierfür ist zunächst je-

doch die Rücksprache mit dem BMI erforderiich.

Im Anschluss daran erläutert Herr in einer Onllne-Präsentation (Anlage 2) wesentiiche datenschutz-

rechtliche Fragen zum OZG und stellt im Foigenden einen Online-Antragsassistenten vor, der dem Grundsatz

nach für alle 575 Verwaitungsleistungen zur Anwendung kommen soll:

ZUL.berücksichtißende.Herausforderunßen:

l. Der DS-GVO-Gesetzgeber hat auf die föderalistische Struktur der Bundesrepublik wenig Rücksicht genom-

men. Auch die BGH-Rechtsprechung berücksichtigt diese unzureichend.

2. Es werden zusätzliche Datenverarbeitungsvorgänge durch die Djgitalisierung erfordedich/ indem weitere

Beteiligte und Verarbeitungsschritte hinzukommen.

3. Die Regelungen der DS-GVO, des BDSG/ der Landesdatenschutzgesetze und der Fachgesetze sind bei der

Umsetzung jeweils zu berücksichtigen.

4, Art. 91 c GG fordert eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern sowie innerhalb der Länder. Hierbei

soll die Verwaltungskooperation gefördert werden, ohne das Verbot der Mischverwaltung aus dem Blick zu

verlieren.

5. Verwaitungsverfahrensrechtlich muss die Schlussentschesdung beim jeweiligen Verwaitungsträger der

zuständigen Verwaltungsbehörde verbleiben,

hebt ebenfalls hervor, dass das Datenschutzrecht nicht die einzigen Problempunkte bei der

OZG-Umsetzung birgt und weitere fachspezlfische Dimensionen zu berücksichtigen sind, die aufgrund des zelt-

nahen Fristablaufs kaum reaiislerbar erscheinen. Die Aufsichtsbehörden müssten entlastet werden, da das

Datenschutzrecht einen wesentlichen Teil der OZG-Umsetzung darstellt.

Ve ra rbe it ungssc h ritte;.

a} Registrierung des Betroffenen für eine Leistung (Bsp. Bauantrag, Überbrückungshilfe}

b) identifizierung und Authentisierung (verschiedene Mögiichkeiten: Portalkonten/ Elster-iD - hier Einwi!li-

gung als Rechtsgrundlage)

c) Anmeldung (Passwort, E-Mailadresse, Cookies)

d) Eingabe von Antragsdaten (wer ist Betroffener, Dritter Z.B. Lebenspartner)

e) Zwischenspeicherung (Problem: Nutzerfreundlichkeit/ BearbeitungszeEtvon Unterlagen)

f) Offenlegung und Ubermittlung an mehrere Antragsbehörden (Problem: Assistenz bei der Antragseingabe,

Weiterleitung und sodann Durchführung der Vorgangsbearbeitung)

g) Langzeitspeicherung (Daten sollen in Datenbank gespeichert werden, wenn z. B, Antrag in einem Jahr wie-

derholt werden sol

_ führt weiter aus, dass die OZG-Umsetzung mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket mit einem 
Volumen von 3 Mrd. EUro erfolgen soil und daher ein beschleunigtes Handeln erfordert. Das Konjunkturpaket 
definiert das Ziel, im „Einer-für—Aile"-Prinzip zu arbeiten. Nach diesem Prinzip'wurde ein konkretes Arbeitspro—- 

gramm entwickelt. Da5BMI schafft die Rechtsgrundlage dafür, wie und durch wen Mittel des Bundes an die 
Länder weitergegeben werden können. _ erläutert dies am Beispiei Wohngeld. Hierbei wird eine 
zentrale Organisation durch das federführende Land übernommen. Die übrigen Länder bedienen sich eigener 
Dienstleister, die mit den ausgearbeiteten Anträgen versorgt werden. Eine gemeinsame Projektentwicklung ist 
anschließend im Austausch bzw. in fachlicher Abstimmung der Länder möglich. Die Betriebskosten der Entwick— 
lung sollen durch die Mitwirkenden geteilt werden. _ stellt die 14 Themenfelder anhand der Onli— 
ne—Präsentation „Das Onlinezugangsgesetz — Umsetzung und aktüeller Stand“ (Anlage 1) vor und betont, dass 
nicht alle Leistungen im „Einer-für-Alle"— —Prinzip umgesetzt werden können, da lokal unterschiedliche Regelun— 
gen bestehen. 

_ als Kanzleivertreter kündigt an, dass er den Ländern ein Papier zur Verfügung stellen wird, um 
konkrete Lösungsansätze hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Fragen darzulegen. Hierfür ist zunächst je- 
doch die Rücksprache mit dem BMI erforderlich. ‘ 

im Anschluss daran erläutert H e r r _  in einer Online-Präsentation (Anlage 2) Wesentliche datenschutz— 
rechtliche Fragen zum 026 und stellt im Folgenden einen Online-Antragsassistenten vor, der dem Grundsatz 
nach für alle 575 Verwaitungsleistungen zur Anwandung kommen soll: 

Zu berücksichtigende Herausfmderuneen: - 
1. Der DS-GVO-Gesetzgeher hat auf die föderalistische Struktur der Bundesrepublik wenig Rücksicht genom- 

men. Auch die BGH—Rechtsprechung berücksichtigt diese unzureichend. 
2. Es werden zusätzliche Datenverarbeitungsvorgänge durch die Digitalisierung erforderlich, indem weitere 

Beteiligte und Verarbeitungsschritte hinzukommen. 
3. Die Regelungen der DS- GVO, des BDSG, der Landesdatenschutzgesetze und der Fachgesetze sind bei der 

Umsetzung jeweils zu berücksichtigen. 
4. Art. 91 c GG fordert eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern sowie innerhalb der Länder. Hierbei 

soll die Verwaltungskooperation gefördert werden, ohne das Verbot der Mischverwaltung aus dem Blick zu 
verlieren. 

5. Verwaitungsverfahrensrechtlich muss die Schlussentscheidung beim jeweiligen Verwaltungsträger der 
zuständigen Verwaltungsbehörde verbleiben. 

_ hebt ebenfalls hervor, dass das Datenschutzrecht nicht die einzigen Probiempunkte bei der 
OZG-Umsetzung birgt und weitere fachspezifische Dimensionen zu berücksichtigen sind, die aufgrund des zeit- 
nahen Fristablaufs kaum realisierbar erscheinen. Die Aufsichtsbehörden müssten entlastet werden, da das 
Datenschutzrecht einen wesentlichen Teil der OZG-Umsetzung darstelit. ' 

Verarbeitungsschritte: 
3) Registrierung des Betroffenen für-eine Leistung (Bsp. Bauantrag, Überbrückungshilfe) 
b) identifizierung und Authentisierung (verschiedene Möglichkeiten. Portalkonten, Elster- iD— hier Einwilli— ‘ 

gung als Rechtsgrundlage) 
_ c) Anmeldung (Passwort, E-Mailadresse, Cookies) 
d) £ingabe von Antragsdaten (wer ist Betroffener, Dritter z.B. Lebenspartner) 
e) Zwis'chenspeicherung (Problem: Nutzerfreundlichkeit, Bearbeitungszeit von Unterlagen) 
f) Offenlegung und Übermittlung an mehrere Antragsbehörden (Problem: Assistenz bei der Antragseingabe, 

Weiterleitung und sodann Durchführung der Vorgangsbearbeitung) 
g) Langzeitspeicherung (Daten sollen in Datenbank gespeichert werden, wenn 2. B. Antrag in einem Jahr wie'— 

derholt werden soll) 



h) Rückfragen (Kontaktaufnahme der Behörde mit dem Antragstelier)
i) Zustellung des Bescheides (digitale/eiektronische Zusteiiung)
j) Löschung

k) Korrektur von Daten

Einschlägige ß6chtsfiry,ndlaßen;_

Zuerst werden die Fachgesetze herangezogen, wenn sie unionsrechtskonform sind.
§ 8 OZG enthält datenschutzrechtliche Regelungen/ insbesondere hinsichtlich des Vorgangs der Identifizierung.
Zum Thema Datenverarbeitung (Antragsdatenverarbei-tung) gibt es jedoch keine Vorgaben, § 8 Abs. 3 OZG
enthält lediglich Vorgaben zur Speicherung. Auch zu originären Verarbeltungsvorgängen enthält das OZG keine
ausreichenden Normierungen. Hier sollen die Fachgesetze Anwendung finden (z.B. BundeseSterngeldgesetz,
Portal-Gesetz und E-Government-Gesetz).

Es ist fraglich, wie die Antragsdatenverarbeitung hinsichtlich der Verantwortlichkeit der Verwaltungsbehörde
zuzuordnen ist. Das „Ob" und das „Wie" sind klärungsbedürftig. Es besteht die Möglichkeit, die Antragsverar"
beitung dem Fachüerfahren oder dem vorgelagerten Verfahren zuzuordnen.
Das vorgelagerte Verfahren betrifft das sog, Assistenz-Verfahren (Registrierung). Die Datenverarbeitung ist mit
Blick auf den Zweckbestimmungsgrundsatz zwischen dem vorgelagerten Verfahren und dem Fachverfahren
grundsätzlich zu trennen. Als Rechtsgrundlagen könnten die Landesclatenschutzgesetze, Verwaitungsgesetze
und § l OZG im vorgelagerten Verfahren herangezogen werden. Generalklauseln sind hierbei eher restriktiv
auszulegen. Ein Rückgriff auf § 22 BDSG erscheint jedoch möglich. Ebenfalls angedacht ist, auf Einwilligungser"
klärungen zurückzugreifen. Das BM! steht dieser Variante offen gegenüber, hält jedoch eine Abstimmung Im AK
Verwaitung für notwendig, da gegenüber Behörden Einwilligungen als Rechtsgrundlage ebenfal!s restriktiv
angewendet werden sollen. Zusätzlich erscheint problematisch, ob dem Einwilligenden eine echte Wahlmög-
lichkeit im digitalen Verfahren zur Verfügung steht, sowohl die Widerrufsmögiichkest der Einwilligung als auch
die gesetzlich vorgegebene Datenverarbeitung stehen dem entgegen, Zudem sind nur höchstpersönliche Ein-
willigungen möglich.

Datenschutzrecht!icheVerantwort!ichkelt:
Generelle Regeiungen können bei der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit nicht getroffen werden, da
nicht immer von einer gemeinsamen Verantwortlichkeit (Art, 26 DS-GVO) ausgegangen werden kann. Die Beur-
teliung der tatsächlichen Verantwortlichkeit muss nach herrschender EuGH-Rechtsprechung phasenspezifisch
und abgestuft erfolgen. Es muss jeweils eine gemeinsame Entscheidung und ein bestimmender Einf!uss aller
Mitwirkenden zumindest für bestimmte Phasen erkennbar sein, um eine gemeinsame Verantwortlichkeit an-
nehmen zu können. Daneben muss die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit des Antragsassistenten im
vorgeiagerten Verfahren geklärt werden. Mit einem Hinweis auf Art. 4 Nr. 7 DS'GVO wird auf eine sog. Ketten-
Verantwortlichkeit aufmerksam gemacht. Der Bund oder das Land sind datenschutzrechtlich aufgrund des
bestehenden Behördenprinzlps niemals verantwortliche Stelle, sondern immer die Behörde. Fraglich ist in die-
sem Zusammenhang, ob die Jeweils verantwortliche Behörde ein Mitbestimmungsrecht bei der Verarbeitung
der Antragsdaten durch den Antragsassistenten hat,

!m Fachverfahren liegt die Verantwortlichkeit ausschließlich bei der zuständigen Verwaltungsbehörde, der die
/'Durchführung obliegt. Hierbei ist eine abgestufte Bewertung erforderlich und nach dem Zweck der Datenverar-

beitung zu bemessen. ~

Ungeklärt ist die Verantwortlichkeit während der Durchiestung der Daten vom Antragsasslstenzverfahren an die
zuständige Behörde. Es besteht die Überlegung, ob die Projektbeteiiigten über Art. 4 Nr. 7 2. HS DS"
GVO die innere Verantwortlichkeit regeln können. Das BMI geht davon aus, dass das Verwaltungsinnenrecht in
dieser DS-GVO-Regelung erfasst wird, Es kommt lediglich auf die entsprechende rechtliche Bindungswirkung

h) Rückfragen (Kontaktaufnahme der Behörde mit dem Antragsteller) 
l) Zustellung des Bescheides (digitale/elektronische Zustellung) 
]) Löschung 
k) Korrektur von Daten 

Einschlägige Rechtsgrundlagen: 
Zuerst werden die Fachgesetze herangezogen, wenn sie unlonsrechtskonform sind. 
5 8 OZG enthäit datenschutzrechtllche Regelungen, insbesondere hinsichtlich des Vorgangs der Identifizierdng.‘ 
Zum Thema Datenverarbeitung (Antragsdatenverarbeitung) gibt es jedoch keine Vorgaben, 5 8 Abs. 3 OZG 
enthält lediglich Vorgaben zur Speicherung. Auch zu origlnären Verarbeitungsvorgä'ngen enthält das OZG keine 
ausreichenden Normierungen. Hier sollen die Fachgesetze Anwendung finden (z.B. Bundeseiterngeldgesetz, 
Portal-Gesetz und E-Govern ment-Gesetz}. ' 

Es ist fraglich, wie die Antragsdatenve'färbeitung hinsichtlich der Verantwortlichkeit der Verwaltungsbehörde 
zuzuordnen ist. Das „Ob” und das „Wie" sind klärungsbedürftig. Es besteht die Möglichkeit, die Antragsverar— 
haltung dem FachVer'fahren oder dem vorgelagerten Verfahren zuzuordnen. 
Das vorgelagerte Verfahren betrifft das sog. Assistenz—Ve'rfahren (Registrierung). Die Datenverarbeitung ist mit" 
Blick auf den Zweckbestimmung'sg'rundsatz zwischen dem vorg'elagerten Verfahren und dem Fachverfahren 
grundsätzlich zu trennen. Als Rechtsgrundlagen könnten die Landesdatenschutzgesetze, Verwaltungsgesetze 
und 5 1 OZG im vorgelagerten Verfahren herangezogen werden. Generalklauseln sind hierbei eher restriktiv 
auszulegen. Ein Rückgriff auf 5 22 BDSG erscheint jedoch möglich. Ebenfalls angedacht ist, auf Einwilligungser— 
klärungen zurückzugreifen. Das BM! steht dieser Variante offen gegenüber, hältjedoch eine Abstimmung im AK ' 
Verwaltung für notwendig, da gegenüber Behörden Einwilligungen als Rechtsgrundlage ebenfalls restriktiv 
angewendet werden sollen. Zusätzlich erscheint problematisch, ob dem Einwilllgenden eine echte Wahlmög— 
lichkeit im digitalen Verfahren zur Verfügung steht, sowohl die Widerrufsmögilchkelt der Einwilligung als auch 
die gesetzlich vorgegebene Datenverarbeltung stehen dem entgegen. Zudem sind nur höchstpersönliche Ein— 
willigungen möglich; ' 

Datenschutzrechtiiche Vera ntwortiichkeit: 
Generelle Regelungen können bei der datenschutzrechtllchen Verantwortlichkeit nicht getroffen werden, da 
nicht immer von einer gemeinsamen Vérantwortllchkeit (Art. 26 DS- GVO) ausgegangen werden kann. Die Beur— 
teiiung der tatsächlichen Verantwortlichkeit muss nach herrschender EuGHRechtsprechung phasenspezlfisch 
und abgestuft erfolgen. Es muss jeweils eine gemeinsame Entscheidung und ein bestimmender Einfluss aller ' 
Mitwirkenden zumindest für bestimmte Phasen erkennbar sein, um eine gemeinsame Verantwortlichkeit an- 
nehmen zu können. Daneben muss-die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit des Antragsassistenten im 
vorgelagerten Verfahren geklärt werden. Mit einem Hinweis auf Art. 4 Nr. 7 DS-GVO wird auf eine sog. Ketten- 
VerantWortllchkeit aufmerksam ‚gemacht. Der Bund oder das Land sind datenschutzrechtlich aufgrund des 
bestehenden Behördenprinzips niemals verantwortliche Stelle, sondern immer die Behörde. Fragiich ist in die; 
sem Zusammenhang, ob die jeweils verantwortliche Behörde ein 'Mitbestimmu'ngsrecht bei der Verarbeitung 
der Antragsdaten' durch den Antragsassistenten hat. 

im Fachverfahren liegt die Verantwortlichkeit ausschließlich bei der zuständigen Verwaltungsbehörde, der die 
Durchführung obliegt Hierbei ist eine abgestufte Bewertung erforderlich und nach dem Zweck der Datenverar- 
beitung zu bemessen. ' ' 

Ungeklärt ist die Verantwortlichkeit während der Durchieitung der Daten vom Antragsasslstenzverfahren an die 
zuständige Behörde. Es besteht die Überlegung, ob die Projektbeteiligten über Art. 4 Nr. 7 2. HS DS— 
GVO die innere Verantwortlichkeit regeln können. Das BMi geht davon aus, dass das Verwaltungslnnenrecht in 
dieser DS-GVO-Regelung erfasst wird. Es kommt lediglich auf die entsprechende rechtliche Bindungswirkung 



an, Verwaltungsvereinbarungen weisen die erforderliche Bindungswlrkung auf. Zu betonen ist, dass hierüber

nur die Verantwortlichkeit geregelt werden kann, es jedoch nicht zur Schaffung einer Rechtsgrundlage kommt.

Die gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DS-GVO scheint ein gangbarer Weg im Rahmen des An-

tragsassistenzverfahrens zu sein. Hierbei genügt es jedoch nicht, einen bloßen Hinweis auf eine gemeinsame

Verantwortlichkeit zu geben. Zur Beantwortung, ob eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt, sind insbe-

sondere foigende Fragen zu berücksichtigen:

• An welche Stellen werden die Betroffenendaten offengeiegt?

• Wer verarbeitet die Daten?

• Welche rechtlichen Regelungen kommen dabei zur Anwendung?

» Wer ist der Ansprechpartner bei Ausübung von Betroffenen rechten?

SonstiRe Probleme;

Ein besonderes Problem wird in der internen Abstimmung derverantwortiichen Stelien mit ihren behördlichen

Datenschutzbeauftragten gesehen. Ein weiteres Problem stellt die Zuständigkeitsfrage der Jeweiligen Daten-

schutzaufsichtsbehörden dar. Im Fachverfahren ist die Aufsichtsbehörde zuständig/ in deren Bundesland die

öffentliche Stelle, welche das Fachverfahren führt, Ihren Sitz hat. Unklar ist jedoch die Zuständigkeit im Rahmen

des Assistenzverfahrens,

Darüber hinaus besteht die Frage der Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA), Angedacht

ist; über Art, 35 Abs. l S. 2 DS-GVO eine DSFA zu schaffen, die für alte Projektteilnehmer anwendbar ist Ferner

ist noch nicht geregelt, wie mit den Informationspflschten, Insbesondere nach Art. 14 DS-GVO, bei

der Datenverarbeitung von Dritten umzugehen ist.

Auch hinsichtlich eines erforderiichen Löschkonzepts gibt es offene Fragen im Rahmen des Assistenzverfahrens/

da das Verwa!tungsverfahren erst mit der Abgabe bzw. Ubermittlung der Daten an die zuständige Behörde

beginnt. Das Assistenzverfahren endet zu diesem Zeitpunkt/ so dass die Erfordedichkeit einer weiteren Daten-

speicherung möglicherweise entfäilt. Diesbezüglich wird auch auf die Problematik verwaister Benutzerkonten

verwiesen.

Des Weiteren soli geklärt werden, wie das Einwilligungsmanagement zu gestalten ist/ d.h. beispielsweise/ wie

eine Einwilligung protokolliert wird und wie lange Protokolldaten vorgehalten werden können. Daneben ist die

Thematik zur Auftragsdatenverarbeitung innerhalb des Fachverfahrens ktärungsbedürftig, da die Jeweils beauf-

fragten ST-Dlenstlelster eine konsequente Datentrennung gewähr!eisten müssen. Ais Lösungsansatz wird der

Abschluss von AV-Verträgen in Vertretung durch die Ministerien vorgeschlagen, es sei denn, die IT'Dienstleister

sind in den Landesbetrieben angesiedelt (vgl. Art. 28 DS-GVO). im letztgenannten Fall besteht die Möglichkeit

zur Regelung durch einen Runderlass. Zuletzt hat eine Einordnung der jeweiligen Daten in entsprechende

Schutzbedarfsniveauszu erfolgen.

Der Vorsitzende eröffnet sodann die Fragerunde,

Der BfDI erfragt, ob die Möglichkeit untersucht wurde/ dem Betreiber des Antragsassistenten die digitale Ver-

waltungsleistung im Rahmen einer Aufgabenübertragung mit eigener Zuständigkeit und Verantwortlichkeit

zuzuweisen. Diese könnte mit Übermittlung an die jeweilige Fachbearbeitung enden.

! teilt mit, dass es sich bei den vom Antragsassistenten übernommenen Aufgaben eindeutig um

Verwaltungsleistungen, nicht jedoch um die Durchführung eines Verfahrens handelt. Er hält bindende Verwal-

tungsvereinbarungen der Länder aber grundsätzlich für möglich. Die Länder können über zielführende Struktu-

ren entscheiden und ggf. eine Federführung festlegen. Es wird vorgeschlagen, zur Schaffung von Rechtssicher-

an. Verwaltungsvereinbarungen weisen die erforderliche Bindungswirkung auf. Zu betonen ist, dass hierüber- 
nur die Verantwortlichkeit geregelt werden kann, es jedoch nicht zur Schaffung einer Rechtsgrundlage kommt. 

Die gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DS-GVO scheint ein gangbarer Weg im Rahmen des An- 
tragsassistenzvedahrens zu sein. Hierbei genügt es jedoch nicht, einen bloßen Hinweis auf eine gemeinsame 
Verantwortlichkeit zu gehen. ‚Zur Beantwortung, ob eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt, sind insbe- 
sondere foigende Fragen zu berücksichtigen: ‘ 

- An welche Stéilen werden die Betroffenendaten offengelegt? 
. Wer verarbeitet die Daten? 
0 Welche rechtlichen Regelungen kommen dabei zur Anwendung? 
( Wer ist der Ansprechpartner bei Ausübung von Betroffenenrechten? 

Sonstige Probleme: . 
Ein besonderes Problem wird in der internen Abstimmung der verantwortlichen Stellen mit ihren behördlichen 
}Datenschutzbeauftragten gesehen. Ein weiteres Problem stellt die Zuständigkeltsfrage der jeWeiligen Daten- 
schutzaufsichtsbehörden dar. im Fachverfahren ist die Aufsichtsbehörde zuständig, in deren Bundesland die 
öffentliche Stelle, welche das Fachverfahren_führt, ihren Sitz hat. Unklar ist jedoch die Zuständigkeit im Rahmen 
des Assistenzverfahrens. 

Darüber hinaus besteht die Frage der Erforderlichkeit einer Datenschutz—Folgenabschätzung (DSFA). Angedacht _ 
ist, über Art. 35 Abs. 1 S. 2 DS-GVO eine DSFA zu schaffen, die für alle, Projektteilnehmer anwendbar ist. Ferner 
ist noch nicht geregelt, wie mit den informationspflichten, insbesondere nach Art. 14 DS—GVO, bei 
der Datenverarbeitung von Dritten umzugehen ist. ' 

Auch hinsichtlich eines erforderiichen töschkonzepts gibt es offene Fragen im Rahmen des Assistenzverfahrens, 
da das Verwaltungsverfahren erst mit der Abgabe bzw. Übermittlung der Daten an die zuständige Behörde 
beginnt. Das Assistenzverfahren endet zu diesem Zeitpunkt‚so dass die Erforderlichkeit einer weiteren Daten- 
speicherung möglicherweise entfällt. Diesbezügllch wird auch auf die Problematik verwalster Benutzerkonten 
verw;esen. 

Des Weiteren soil geklärt werden, wie das Einwilligungsmanagement zu gestalten ist, d.h. beispielswäse, wie 

eine Einwilligung protokolliert wird und wie lange Protokolldaten vorgehalten Werden können. Daneben ist die 
Thematik zur Auftragsdatenverarbeitung innerhalb des Fachverfahrens klärungsbedürftig, da “die jeweils beauf- 
tragten iT-Dienstleister eine konsequente Datentrennung gewährleisten müssen. Als Lösungsansatz wird der 
Abschluss von AV-Verträgen in Vertretung durch die Ministerien vorgeschlagen, es sei denn, die lT—Dienstleister 
sind in den Lendesbetrieben a'ngesiedelt (vgl. Art. 28 DS—GVO}. im letztgenannten Fall besteht die Möglichkeit 
zur Regelung durch einen Runderlass. Zuletzt hat eine Einordnung der jeweiligen Daten in entsprechende 
Schutzbedarfsniveaus zu erfolgen. ' 

Der Vorsitzende eröffnet sodann die Fragerunde. 

Der BfDl erfragt, ob die Möglichkeit untersucht wurde, dem Betreiber des Antragsassistenten die digitale Ver- 
waltungsleistung im Rahmen einer Aufgabenübertragung mit eigener Zuständigkeit und Verantwartlichkeit 
zuzuweisen. Diese könnte mit Übermittlung an diejeweilige Fachbearbeltung enden. 

_ t e i l t  mit, dass es sich bei den vom Antragsassistenten übernommenen Aufgaben eindeutig um 
Venualtungsleistungen, nicht jedoch um die Durchführung eines Verfahrens handelt. £r hält bindende Verwal- 
tungsvereinbarungen der Länder aber grundsätzlich für möglich. Die Länder können über zielführende Struktu— 
ren entscheiden und ggf. eine Federführung festlegen. 25 wird vorgeschlagen, zur Schaffung von Rechtssicher- 
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heit eine OZG-Ergänzung vorzunehmen/ die eine entsprechende datenschutzrechtliche Regelung beinhaltet.
Dies würde zur Entlastung der Generaiklausel des § 3 BDSG bzw. der Landesdatenschutzgesetze führen, da
keine weiteren Prüfpfiichten mehr bestünden,
Der Nachteil einer solchen fachgesetzlichen Regelung ist jedoch, dass für andere Fachverfahren keine Fiexibili-
tat mehr besteht. In diesem Kontext wird auf die Vorzüge von VerwaStungsvereinbarungen, die für sich präzise
gestaltet werden können, verwiesen.

Auf die Frage des BfDI/ ob Portalbereiter die digitale Aufbereitung in Foige einer Aufgabenübertragung in eige-
ner Zuständlgkeit vornehmen können, -teilt mit, dass dies aufgrund der Regelung in § l OZG
nicht erforderlich ist/ Jedoch eine solche Regelung in eine Verwaltungsvorschrlft aufgenommen werden kann,
Der BfDI nimmt insoweit Bezug auf das Projekt „ELFE", in welchem es bereits häufig Unstimmigkejten hinsicht-
lich der vorgenannten Problematik gab.

Sachsen weist darauf hin, dass das Sächsische E-Government-Gesetz die erforderlichen Regelungen bereits
enthält, wie Z.B. konkrete Löschfristen (3 Jahre) und Regelungen zur Auftragsverarbeitung (Staatskanzlei und
Kommunen sind gemeinsame Verantwortiiche). Weiterhin wird auf verfassungsrechtiiche Bedenken hinsicht-
iich einer Aufgabenzuweisung per Verwaltungsvereinbarung verwiesen. Darüber hinaus sind Informations"
pflichten nach Art 14 DS-GVO in den meisten Fällen nicht einschlägig, da diese Daten E.d.R. aufgrund einer
entsprechenden gesetzlichen Rechtsgrundlage erhoben werden dürfen.

problematisiert, dass eine Datenverarbeitung bezogen auf Art. 14 DS-GVO nicht immer auf
einer gesetzlichen Grundlage erfolgt, bestätigt jedoch, dass iandesrechtliche Regelungen immer möglich sind
und schließt sich diesbezüglich Sachsens Auffassung an, Eine Lösung für das „Einef-für-Alle/'-Prinzip kann hier-
über jedoch nicht erzielt werden, vertritt die Auffassung, dass die Aufgabenzuweisung über
eine Verwaltungsvereinbarung möglich ist, da sie unter Art. 4 Nr, 7 2. HS DS-GVO fällt. Verfassungsrechtiiche
Bedenken werden hierbei jedoch nicht beleuchtet.

Sachsen-AnhaIt erkundigt sich, ob eine Regelung des Onlsne-Antragsassistenten im OZG oder im EGovG des
Bundes geplant sei. Das BMI bestätigt, dass eine Novellierung des OZG vorgesehen ist, Jedoch nicht hinsichtlich
der Regelungen zur Verantwortlichkeit. verweist insoweit auf die Regelungen innerhalb des
Glückspieirechts sowie auf den Rundfunkstaatsvertrag. Dort liegt die Zuständigkeit für die Antragsassistenzver-
fahren bei den jeweiligen Verwaltungsbehörden. Somit handelt es sich nicht um eine neue Verfahrensweise
und aus Betroffenensicht steile dies eine erhebliche Erleichterung hinsichtlich der abgestuften Verantwortlich-
keit dar. Eine solche betroffene no rientierte und nutzerfreundliche Verantwortlichkeitsregeiung sei begrüßens-
wert. Sachsen gibt zu bedenken, dass die Regelung über eine solche Verwaitungsvereinbarung gerade nicht
ausreichend sein könnte, verweist auf das EU-Recht, wonach es sich um eine rechtlich bin-
dende Regelung handeln muss und diese in einer Verwaltungsverelnbarung zu finden ist,

Die Länder bitten um die grundsätz!lche Subsumtion des Begriffs „Antragsassistent" unter § 2 OZG,
verdeutlicht/ dass der Antragsassistent als Portal einzuordnen ist und verweist auf die Portal-Lösung.

Der Begriff könne jedoch nicht vollständig unter § 2 Abs. l OZG subsumiert werden, da auch, wie in § 2 Abs, 2
OZG zum Ausdruck gebracht wird, dass ein konkreter Ansprechpartner, Z.B. das Land, zur Verfügung stehen
muss. Der Begriff Antragsassistent soll die konkrete Zweckbestimmung näher beschreiben.
Brandenburg fragt an, wie zeitnah die Projektumsetzung zu erfolgen hat. Der BMI teilt insoweit mit, dass das
Konjunkturpaket eine erhöhte Erwartungshaltung mit sich bringt und bereits pragmatische Möglichkeiten ge"
schaffen wurden, es Jedoch sinnvoll sei, übergreifende Regelungen zu formulieren, appelliert
an ein möglichst gründliches Vorgehen, das im Zweifel auch etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Der Erhalt
flexibler Lösungen sei zwar zu begrüßen, Jedoch soilte die datenschutzrechtliche Umsetzung überzeugend und
vertretbar sein. Der BMI schließt sich der Auffassung an.

heit-eine OZG—Ergänzung vorzunehmen, die eine entsprechende datenschutzrechtliche Regelüng beinhaltet. 
Dies würde zur Entlastung der Generaiklausel des 5 3 BDSG bzw. der Landesdatenschutzgesetze führen, da 4 
keine Weiteren Prüfpfiichten mehr bestünden. ' 
Der Nachteil einer solchen fachgesetzlichen Regelung ist jedoch, dass für andere Fachverfahren keine Flexibili— 
tät mehr besteht. In diesem Kontext wird auf die Vorzüge von Verwaltungsvereinbarungen, die für sich präzise 

- gestaltet werden können, venviesen. ‘ 

' Auf die Frage des BfDl, ob Portalberelter die digitale Aufbereitung in Folge einer Aufgabenübertragung In eige— 
ner Zuständigkeit vornehmen können, teilt _ mit, dass dies aufgrund der Regelung in 9 1 026 
nicht erforderlich ist, jedoch eine solche Regelung in eine Verwaltungsvorschrift aufgenommen werden kann. 
Der BfDl nimmt insoweit Bezug auf das Projekt „ELFE“, in welchem es bereits häufig Unstimmigkeiten hinsicht- 
lich der vorgenannten Problematik gab. 

Sachsen weist darauf hin, dass das Sächsische E-Govemment—Gesetz die erforderlichen Regelungen bereits 
enthält, wie z.B. konkrete Löschfristen (3 Jahre) und Regelungen zur Auftragsverarbeitung (Staatskanzlei und 
Kommunen sind. gemeinsame Verantwortliche). Weiterhin wird auf verfassungsrechtliche Bedenken hinsicht- 
lich einer Aufgabenzuweisung per Verwaltungsvereinbarung verwiesen. Darübér hinaus sind informations— 
pfiichten nach Art. 14 DS- GVO in den meisten Fällen nicht einschlägig, da diese Daten i.d. R. aufgrund einer 
entsprechenden gesetzlichen Rechtsgrundlage erhoben werden dürfen. 

_ problematisiert, dass eine Datenverarbeitung bezogen auf Art. 14 DS-GVO nicht immer auf 
einer gesetzlichen Grundlage erfolgt, bestätigt jedoch, dass iandesrechtliche Regelungen immer möglich sind 
und schließt sich diesbezüglich Sachsens Auffassung an. Eine Lösung für das „Einer-für-Alle"—Prinzip kann hier- 
über jedoch’ nicht erzielt werden. _ vertritt die Auffassung, dass die Aufgabenzuweisung über 
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der Regelungen zur Verantwortlichkeit. _ verweist insoweit auf die Regelungen innerhalb des 
Glückspielrechts sowie auf den Rundfunkstaatsvertrag. Dort liegt die Zuständigkeit für die Antragsassistenzver— 
fahren bei den jeweiligen Verwaltungsbehörden. Somit handelt es sich nicht um eine neue Verfahrensvlreise 
und aus Betroffenensicht stelle dies eine erhebliche Erieichterung hinsichtlich der abgestuften Verantwortlich— 
keit der. Eine solche betroffenenorientierte und nutzerfreundliche Verantwortlichkeitsregelung sei begrüßen9 
wert. Sachsen gibt zu bedenken, dass die Regelung über eine solche Verwaltungwereinbarung gerade nicht 
ausreichend sein könnte. _ verweist auf das EU-Recht, wonach es sich um eine rechtlich bin- 
dende Regelung handeln muss und diese in einer Verwaltungsvereinbarung zu finden ist. 

Die Länder bitten um die grundsätzliche Subsümtion des Begriffs" „Antragsassistent” unter & 2 026. _ 
_verdeutlicht, dass der Antragsassistent als Portal einzuordnen ist und verweist auf die Portal-Lösung. 
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muss. Der Begriff Antragsassistent soll die konkrete Zweckbestimmung näher beschreiben. 
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Der Vorsitzende verabschiedet den BM! sowie

TOP 2 Festlegung der Tagesordnung

Protokollkontrolle

Der Vorsitzende bittet um Mitteilung von Fragen.

Sachsen verweist auf seine Themenanfrage bezüglich der Bitte des vom AK Technik, während

der Durchführung des AK Verwaltung über den Einsatz biometrischer Daten zur Ausweiskontroile zu sprechen.

Das Thema wurde an den AK Technik innerhalb einer Anfrage der ungarischen AufsichtsbehÖrde herangetra-

gen. Der Punkt wird unter TOP Sonstiges behandelt

TOP 3 Berichte aus den Ländern

Sachstandsdarstellung

Berichterstatter: alle

Brandenburg berichtet darüber, dass sich ein Zweckverband (Digitale Kommunen Brandenburg) durch den Zu-

sammenschfuss mehrerer Kommunen gegründet hat. Der Zweckverband entstand aus einer Uberführung des

IT-Eigenbetriebs der Stadt Cottbus (Kommunales Rechenzentrum KRZ), der bereits bislang mit der Führung des

Personenstandsregisters befasst war. Gegenüber der LDA Brandenburg hat sich der Zweckverband bisher noch

nicht vorgestellt, die Begleitung des Zweckverbandes ist jedoch eine Aufgabe, bei der die LDA sich einen Erfah"

rungsaustausch durch Mecklenburg-Vorpommern wünscht.

Hamburg gibt einen Überblick über Corona-bedingte Verfahren des Setzten Jahres und teiit mit, dass zwei Vor"

gange zum Umgang mit Kehrbüchern von Schornsteinfegern bearbeitet wurden. Zudem hat Hamburg das digi-

tale Projekt „kinderleicht zum Kinderge!d'/ umgesetzt.

Sachsen berichtet ebenfalis von Corona-bedingten Vorgängen und weist auf die Änderung des sächsischen E-

Govemment-Gesetzes hin.

Sachsen-Anhalt führt an, dass es seit dem 26.02,2020 über ein Datenschutz-Grundverordnungs-

Ausfüllungsgesetz (DSAG) verfügt.

Bremen informiert über das Projekt „ELFE" (Einfach Leistungen für Eltern).

Schleswig-Holstein berichtet, dass das Landesdatenschutzgesetz evaluiert wurde.

Berlin informiert über die Fertigsteliung des Projekts ITK-Basisdienste im Rahmen der OZG-Umsetzung sowie

die Teilnahme beim Digitalisierungslabor zum Datenschutz-Cockpit Hierbei ging es um die Anforderungen an

das Cockpit, insbesondere um die Hersteiiung der Transparenz für den Bürger, Das E-Government-Gesetz Berlin

wird 2021 evaluiert.

Nordrhein-Westfalen berichtet von der Schaffung des Wlrtschafts-Portal-Gesetzes NRW/ das die Unterteilung

in Antragsassistent und Fachverfahren kennt. Das Gesetz wurde von der Kanztej be-

gleitet, in das Verwa!tungszustellungsgesetz des Landes wurde eine Regelung eingefügt, dass die Zustellung bei

öffentlichen Bekanntmachungen durch eine Bekanntmachung im Amtsblatt nur noch in der elektronischen

Version erfoigen darf, Hintergrund ist die Löschungspflicht im Amtsblatt, die nur in der elektronischen Fassung

umgesetzt werden kann.

Der Vorsitzende verabschiedet den BM! sowie _ .  
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Government—Gesetzes hin. ' 

Sachsen-Anhalt führt an, dass es seit dem 26.02.2020 über. ein Datenschutz-Smndverordnungs- 

Ausfüilungsgesetz (DSAG) verfügt. ' 

Bremen informiert über das Projekt „ELFE” (Einfach Leistungen für Eltern). 

Schleswig-Holstein berichtet, dass das Landesdatenschutzgesetz evalüiert wurde. 

Berlin informiert über die Fertigstellung des Projekts ITK-Basisdienste im Rahmen der OEG—Umsetzung sowie 
die Teilnahme beim Digitalisierungslabor zum Datenschutz—Cockpit. Hierbei ging es um die Anforderungen an 
das. Cockpit, Insbesondere um die Herstellung der Transparenz für den Bürger. Das E-Government—Gesetz Berlin 
wird 2021 evaluiert. ' 

Nordrhein—Westfalen berichtet von der Schaffung des Wirtschafts-Portal—Gesetzes NRW, das die Unterteilung 

in Antragsassistent und Fachverfahren kennt. Das Gesetz wurde von der Kanzlei _ be- 
gleitet. in das Verwaltungszuste’llungsgesetz des Landes wurde eine Regelung eingefügt, dass die Zustellung bei 
öffentlichen Bekanntmachüngen durch eine Bekanntmachung im Amtsblatt nur noch in der elektronischen 
Version erfolgen darf. Hintergrund ist die Löschungspflicht im Amtsblatt, die nur in der elektronischen Fassung 

. umgesetzt werden kann. ' 



Der BfDI verweist auf die Durchführung des Projekts „ELFE", die Registermodermsierung, das Datenschutz-
Cockpit und das Personenstandsgesetz.

Rheinland-Pfalz plant, die Vorschriften zur Umsetzung des OZG in das E-Government'Gesetz einfiießen zu las-
sen,

Niedersachsen verabschiedete am 23,10.2019 das Gesetz über digitale Verwa!tung und Informationssicherheit
(NDIG) zur Umsetzung des OZG. Weiterhin berichtet es von einer Anfrage zur elektronischen Beantragung des
Schwerbehindertenausweises.

Baden-Württemberg teilt mit/ dass im Rahmen der Einführung der E-Akte eine DSFA erstellt wird, die als Vorla-
ge für andere Häuser dienen soll in die Umsetzung des OZG ist der LfDi BW bislang nicht eingebunden. Es wird
angeboten, bei Bedarf über den Stand der Umsetzung In Baden-Würtfemberg zu berichten.

Thüringen berichtet über eine Anhörung zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO, insbesonde-
re mit dem Verweis auf die Frage der ZuSässigkeit von Live-Ubertragung öffentlicher Sitzungen. Darüber hinaus
informiert Thüringen über den weiteren Einsatz der E-Akte in der Thüringer Verwaltung und verweist auf aktu-
eiie Tests im Thüringer Rnanzministerium,

Die übrigen Länder nehmen Bezug auf Corona-bedingte Vorgänge.

TOP 4 Bericht aus der Compliance, E-Government and Health Expert Subgroup

Bericht über Arbeitsergebnisse

Bericht über aktuelle Themen

Berichterstatter: Ländervertreter (LDA Bbg)
BfDi

Brandenburg berichtet aus der Compliance'Subgroup:

Die aktuellen Schwerpunkte liegen derzeit bei Verfahren der Akkreditierung der Zertifizierungsstelien und der
Ausarbeitung der Akkreditierungskriterien für Überwachungsstellen von Verhaitensregeln (CoC). Der Europäi-
sehe Datenschutzausschuss (EDPB) hat bereits Ste!!ungnahmen im Rahmen des Art. 64 zu den deutschen Ver-
fahren zur Akkreditierung von Zertifizierungsstellen und zu den Akkreditierungskriterien für Überwachungsstei-
len zur Einhaltung von Verhaitensregeln verabschiedet.

Aktueil liegen im Rahmen des Art. 64-Verfahrens zu prüfende Unterlagen seitens Dänemarks, Österreichs (Ak-
kreditierung der Zertifizierungsstellen) und Polens (Akkreditierungskriterien für Überwachungssteiien von Ver-
haltensregeln) vor, die derzeit durch die Drafting-Teams bearbeitet und in der SG diskutiert werden.

Die Vergleichbarkejt der Länder in Bezug auf die einheitlichen Kriterien ist teilweise, trotz bestehender Guide-
lines, schwer zu erreichen und führt zu erheblichen Diskussionsbedarf. Die landesspezifischen Individuaiisie-
rungen müssen grundsätzlich eine Vergleichbarkei-t und ein ähnliches Anforderungsniveau wie die der anderen
Länder gewährleisten.

Im Rahmen der Umsetzung rechtlicher Studien im Auftrag des EDPB wird angestrebt, eine Studie zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu Forschungszwecken umzusetzen. Hierbei sind noch der Umfang und die
spezifische Ausrichtung auf die Leitlinien zur Verarbeitung personenbezogener Daten in der wissenschaftlichen
Forschung unklar und wurde kritisch hinterfragt. Die Umsetzung soll im ersten Quartal 2021 erfolgen.

Der BfDl verweist auf die Durchführung des Projekts „ELFE”, die Registermodernisierung, das Datenschutz— 
Cockpit und das Personenstandsgesetz. ' 

Rheinland-Pfalz plant, die Vorschriften zur Umsetzung des 026 in das E-Government—Gesetz einfließen zu las- 
sen. ' 

_ Niedersachsen verabschiedete am 23.10.2019 das Gesetz über digitale Verwaltung und lnformatlonssicherheit 
(NDIG) zur Umsetzung des 026. Weiterhin berichtet es von einer Anfrage 'zur elektronischen Beantragung des 
Schwerbehindertenausw‘eises. 

Baden—Württemberg teilt mit, dass im Rahmen der Einführung der E—Akte eine DSFA erstellt wird, die als Vorla— 
ge für andere Häuser dienen sb". in die Umsetzung des 026 ist der LfDi BW bislang nicht eingebunden. Es wird 
angeboten, bei Bedarf über den Stand der Umsetzung in Baden—Württemberg zu berichten. - 

Thüringen berichtet über eine Anhörung zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung (Thürl<0, insbesonde- 
re mit dem Verweis auf die Frage der Zulässigkeit von Live-Übertragung öffentlicher Sitzungen. Darüber hinaus 

_ informiert Thüringen über den weiteren Einsatz der E-Akte in der Thüringer Verwaltung und verweist auf aktu- 
elle Tests im Thüringer Floänzministerium. ' 

Die übrigen Länder nehmen Bezug auf Corona—bedingte Vorgänge. 

TOP 4 ' Bericht aus der Compliance, E-Government and Health Expert Subgroup 
' Bericht über Arbeitsergebnisse - 

Bericht über aktuelle Themen 

Berichterstatter: Ländervertreter {LDA Bbg) 
BfDl 

Brandenburg berichtet aus der Compliance—Subgroup: _ 
Die aktuellen Schwerpimkte liegen derzeit bei Verfahren der Akkreditierung der Zertifizierungsstellen und der 
Ausarbeitung der Akkreditierungskriterien für Überwachuyngsstellen von Verhaltensregeln (CoC). Der Europäi- 
sche Datenschutiausschuss (EDPB) hat bereits Stellungnahmen im Rahmen des Art. 64 zu den deutschen Ver— 
fahren zur Akkreditierung von Zertifizierungssteilen und zu den Akkreditierungskriterien für Überwachungsstel» 
len zur Einhaltung von Verhaltensregeln verabschiedet. 

Aktuell liegen im Rahmen des Art. 64-Verfahrens zu prüfende Unterlagen seitens Dänemarks, Österreichs (Ak- 
kreditierung der Zertifizierungsstellen) und Polens (Akkreditierungskriterien für Überwachungsstellen von Ver— 
haltensregeln) vor, die derzeit durch die Draftlng-Teams bearbeitet und in der SG diskutiert werden. 

Die Vergleichbarkeit der Länder in Bezug auf die einheitlichen Kriterien ist teilweise, trotz bestehender Guide- 
lines, schwer zu erreichen und führt zu erheblichen Diskussionsbedarf. Die landesspezifischen lndividualisle- 

rungen müssen grundsätzlich eine Vergleichbarkeit und ein ähnliches Anforderungsniveau wie die der anderen 
Länder gewährleisten. 

Im Rahmen der Umsetzung rechtlicher Studien im Auftrag des EDPB wird angestrebt, eine5tudie zur Verarbei- - 
tung personenbezogener Daten zu Forschungszwecken umzusetzen. Hierbei sind noch der Umfang und die 
spezifische Ausrichtung auf die Leitlinien zur Verarbeitung personenbezogener Daten in der wissenschaftlichen 
Forschung unklar und wurde kritisch hinterfragt. Die Umsetzung soll im erslten Quartal 2021 erfolgen. 



Insgesamt sollen Studien zu Forschungsvorhaben unterstützt werden. Die Studien sollen, wenn sie auf Gesund-

heitsdaten (auch im Zusammenhang mit Covid-19} gerichtet sind, erleichtert werden und es wird versucht, die

Vereinbarkeit der datenschutzgerechten Verarbeitung von Gesundheitsdaten und für Forschungszwecke zu

erreichen,

Es besteht Diskusslonsbedarf zum „proof reading", da die Übersetzungen des EDPB zeitlich sehr aufwändig

sind. Es wird vorgeschlagen/ dass nicht nur eine Person diese Aufgabe übernimmt/ sondern eine Aufteilung

erfolgen soll. Der BfDI meint, dass diese umfangreiche Thematik ggf. auf europäischer Ebene diskutiert werden

sollte. Er verweist auf die „proof r'eading"-Aufgabe für Standardvertragskiausein Dänemarks, die bisher in engii-

scher Sprache geführt werden, Die deutsche Übersetzung war für die Opinion bisher ausreichend, ist aber für

die Standard-Vertragsklauseln nicht brauchbar. Eine brauchbare amtliche Nutzung ist bei der bisherigen Art der

wörtlichen Übersetzung nicht möglich. Aus Sicht des BfDi besteht die Frage, welche Ubersetzungsart erwartet

wird, eine Hilfestellung oder eine amtliche Übersetzung.

Brandenburg fragt an, ob dies durch den AK Organisation/Struktur geklärt werden soli. Der BfDI kündigt an/ mit

dem Europareferat zu sprechen und eine Rückmeldung zu geben. Die Aufgabenverteliung wird durch Branden-

bürg erfolgen. Zunächst soll die Übersetzung vom Board weiter genutzt werden.

Brandenburg berichtet, dass Unter-AGs zum Entwurf von Verhaltensregeln gebildet wurden und sich derzeit

das formelle Verfahren zu den Kurz-Sessions, d.h. wer beteiligt wird, in der Absprache befindet.

TOP 5 Sachstandsbericht Koordinierungsprojekt Registermodernisierung (Personenkennziffer)

® Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Identifikationsnummer in die öffentilche Verwaltung

und zur Änderung weiterer Gesetze (Registermodernisier'ungsgesetz)

® Umlaufverfahren 27/2020: Entschließung zum Entwurf des Registermodernlsierungsgesetzes

(Einführung einer Identifikationsnummer)

Bericht aus der Bund-Lander-Arbeitsgruppe „Verfassungs- und datenschutzkonformer

fdentifjer"

* Bericht aus Unterarbeltsgruppen des Koordinlerungsprojektes

o Z.B. UAG Rechtsprüfung (geeignete Rechtsgrundlagen, GeneraJkSausei/genauere Rege-

lungen. Rolle der Einwilligung- hier unabhängig von der PKZ)

Berichterstatter: BfDI (AK Grundsatz}

LDABbg (AK Verwaltung} .

ggf.LfDNds (AK Technik)

Der BfDI führt kurz in die Kritikpunkte ein. Die DSK wurde 2020 darüber unterrichtet, wie die grundsätzliche

Gestaltung des Projekts vorgesehen ist, Die PKZ-Betrachtung sollte In zwei Säulen unterschieden werden, wo-

bei die erste Säule den Identifikator (Bund-Länder-Experten-Gruppen) und die zweite Säule das „was mit dem

Identifikator möglich ist" (Umstände der Verarbeitung} zum inhalt hat. Das Datenschutz-Cockpit ist der zweiten

Säule zugeordnet, insbesondere soil dadurch die Transparenz für OZG-Lesstungen erhöht und zunehmend das

Cockpit ein Werkzeug für den eigentlichen Identifikator werden.

Säule l:

Die Bund-Länder-Experten-Gruppe unterstützt das BMI bei der Entwicklung der PKZ. Die Vorstellung ist, dass

die Steueridentifikationsnummer hierbei herangezogen wird. Das BMF hat seine Beteiiigung an der Entwicklung

nur unter der Bedingung zugesagt, dass an dem Steueridentifikationssystem selbst nichts verändert wird. Die

Aufsichtsbehörden haben deutlich gemacht; dass die Verwendung der Steuer-identifikationsnummer ohne

weitere Änderungen nicht verfassungskonform ist. Die Entscheidung zum Mikmzensus und die Betrachtung des

Volkszählungsurteiis haben bei der Ausgestaitung des Identlfiers jedoch keine konkreten Anhaltspunkte vorge-

geben, sondern zeigen eben nur die eindeutige Verfassungswidrigkeit von klassischen Personenkennzeichen

Insgesamt sollen Studien zu Forschungsvorhaben unterstützt werden. Die Studien sollen, wenn sie auf Gesund- 
heitsdaten (auch im Zusammenhang mit Covid—19) gerichtet sind, erleichtert werden und es wird versucht, die 
Vereinbarkeit der datenschutzgerechten Verarbeitung von Gesundheitsdaten und für Forschungszwecke zu 
erreichen. 

Es besteht Diskussionsbedarf zum „proof reading", da die Übersetzungen des EDPB zeitlich sehr aufwändig 
sind. Es wird vorgeschlagen, dass nicht nur eine Person diese Aufgabe übernimmt, sondern eine Aufteilung 

erfolgen soll. Der BfDl meint, dass diese umfangreiche Thematik ggf. auf europäischer Ebene diskutiert werden 
sollte. Er verweist auf die „proof reading“—Aufgabe für Standardvertragsklausein Dänemarks, die bisher in engli— 
scher Sprache geführt werden. Die deutsche Übersetzung war für die Opinion bisher ausreichend, ist aber für 
die Standard-Vertragsklausein nicht brauchbar. Eine brauchbare amtliche Nutzung ist bei der bisherigen Art der 
wörtlichen Übersetzung nicht möglich. Aus Sicht des BfDi besteht die Frage, welche Übersetzungsart erwartet 
wird, eine Hilfestellung oder eine amtliche Übersetzun'g. 

Brandenburg fragt an, ob dies durch den AK Organisation/Struktur geklärt werden soll. Der BfDl kündigt an, mit 
dem Europareferat zu sprechen und eine Rückmeldung zu geben. Die Aufgabenverteiiung wird durch Branden- 
burg erfolgen. Zunächst soll die Übersetzung vom Board weiter genutzt Werden. 
Brandenburg berichtet, dass Unter—AGs zum Entwurf von Verhaltensregeln gebildet wurden und sich derzeit 
das formelle Verfahren zu den Kurz-Sessions, d.h. wer beteiiigt wird, in der Absprache befindet. 

TOP 5 Sachstandsbericht Koordinieru ngsprojekt Registermodernisierung (Personenkennzü‘fer) 
' Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer identifikationsnummer in die öffentliche Verwaltung 

und zur Änderung weiterer Gesetze (Registermodernisierungsgesetz) 
. Umiaufverfahren 27/2020: Entschließung zum Entwurf des Registermodernisierungsgesetzes 

(Einführung einer identifikationsn'ummer) ‘ 

Bericht aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Verfassungs- und datenschutzkonformer 
identlfier” — 
0 Bericht aus Unterarbeitsgruppen des Koordinierungsprojektes 

o ' z.B. UAG Rechtsprüfung (geeignete Rechtsgrundlagen, Generalklausel/genauere Rege- 
lungen, Rolle der Einwilligung — hier unabhängig von der PKZ) 

Berichterstatter: BfDl (AK Grundsatz) 
LDA Bbg (AK Verwaltung) ‚ 
ggf. i.fD Nds (AK Technik) 

Der BfDi führt I<urz__in die Kritikpunkte ein. Die DSK wurde 2020 darüber unterrichtet, wie die grundsätzliche 
Gestaitung des Projekts vorgesehen ist. Die PKZ-Betrachtung sollte in zwä.5äuien unterschieden Werden, wo- 
bei die erste Säule den identifikator (Bund-Länder-Experten—Gruppen) und die zweite Säule das „was mit dem 
identiflkator möglich ist” (Umstände der Verarbeitung) zum inhalt hat. Das Datenschutz—Cockpit ist der zweiten 
Säule zugeordnet, insbesondere soll dadurch die Transparenz für OZG—Leistungen erhöht und zunehmend das 
Cockpit ein Werkzeug für den eigentlichen Identifikator werden. 

Säule 1: 
Die Bund.-Länder—Experten—Gruppé unterstützt das BMI bei der Entwicklung der PKZ. Die Vorstellung ist, dass 
die Steueridentifikationsnummer hierbei herangezogen wird. Das BMF hat seine Beteiligung an der Entwicklung 
nur unter der Bedingung zugesagt, dass an dem Steueridentifikationssystem selbst nichts verändert wird. Die 
Aufsichtsbehörden haben deutlich gemacht, dass die Verwendung der Steuer-identifikationsnummer ohne 
weitere Änderungen nicht verfassungskonform ist. Die Entscheidung zum Mikrozensus und die Betrachtung des 
Volkszählungsurteils haben bei der Ausgestaltung des Identifiers jedoch keine konkreten Anhaltspunkte vorge- 
geben, sondern zeigen eben nur die eindeutige Verfassungswidrigkeit von klassischen Personenkennzeichen 
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auf. Fraglich ist jedoch, ob es eine grundrechtsschonendere Variante eines Kennzeichens gibt, der sich durch
bestimmte Schutzmaßnahmen ausreichend von den Problemen beim klassischen PKZ distanzlert. Die Auf-
sichtsbehörden haben daher entsprechende Kriterien für ein Personenkennzeichen entwlcke!t, die die Immer
noch gültigen allgemeinen Ausführungen des BVerfG beachten. Die ESemente gliedern sich in

l. Transparenz

2. Verantwortlichkeitsmansgement

3. strukturelle architektonische Hemmnisse.

Der BfDI weist darauf hin, dass ein einheitiiches Personenkennzeichen auch im Four-Corner-Modell (FCM) we-
nigstens an den fehlenden strukturellen architektonischen Hemmnissen scheitert, da ein Schutz gegen Umge-
hung und nach außen nicht möglich ist Es muss eine dezentrale Personenkennzifferstruktur geschaffen wer-
den. Dies bedeutet nicht, dass das FCM gar keine Wirkung hat. Es entspricht vielmehr dem optimalen Stand der
Technik für die Ubermlttlung innerhalb elnes Systems. Es kann aufgrund seiner Ausgestaltung aber eben nur für
das System selbst Wirkung entfalten. Das erarbeitete Cockpit ist 2war hinsichtlich der Transparenz zunächst
ausreichend. Die Aufsichtsbehörden wünschen sich jedoch eine gesetzliche Festlegung der Weiterentwicklung,
so dass auch das Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DS-GVO über das Cockpit erfolgen kann.

Bezüglich der Zweckbindung ist § 5 IDNrG-E dürftig formuliert, da lediglich eine Zweckbeschreibung enthalten
ist. Beispielhaft führt der BfDi die Idee der Bundesagentur für Arbeit an, dass über eine zweckändernde Ver-
Wendung die SteueND für die Aufdeckung von Betrugstatbeständen genutzt werden könnte. Dieses Beispiel
verdeutlicht die bisher unzureichenden Sicherungsmaßnahmen nach dem Iderrtifikationsnummerngesetz. Das
Element des Beteiiigungsmanagements ist eine nachgeordnete Problematik. Der BfDI nimmt Bezug auf das
Urtei) des Bundesfinanzhofs, das die Verfassungsmäßigkeit der Verwendung der Steuer-lD zwar richtig festge-
steiit hat, aber nur unter der Voraussetzung der für die Steuer-ID geltende, besonders strenge Zweckbindung,
Die Feststellung der Verfassungsmäßigkeit kann daher nicht auf das Identifikationsnummernverfahren übertra-
gen werden.

Brandenburg fasst zusammen, dass eine Feststellung der Verfassungskonformität jeweils abhängig von der
Zweckbsridung im Einzelfall erfolgen muss. Der Vorsitzende erfragt beim BfDI, ob jnformationen dahingehend
vorliegen, ob die Stei!ungnahmen der Landesdatenschutzbehörden beim Sund zur Kenntnis genommen und
welche Änderungen aufgegriffen wurden. Der BfDI führt dazu aus, dass bisher keine wesentlichen Änderungen
vorgenommen wurden und eine Berücksichtigung der Stellungnahme der Länder auch nicht bekannt ist.

Brandenburg verweist sodann auf eine Besprechung der UAG „Rechtsprüfung" im Rahmen der 2. Säule. Aufga-
be der DAG ist die Prüfung, welche Form von Rechtsgrundlagen (Einwilligung oder gesetzliche RechtsgrundSage)
für die Begründung der im Rahmen der Verwattungsmodernisierung (u. a. OZö-Umsetzung) notwendigen Da-
tenverarbeitungsmaßnahmen durch die öffentliche Verwaltung infrage kommt. Hierbei erfolgte eine Ausarbel-
tung des Papiers zum genannten Thema. Innerhalb der UAG war eine starke Tendenz dahingehend ersichtlich,
dass eine Einwilligung regelmäßig an der Freiwilligkeit scheitern dürfte. Eine Unterscheidung zwischen Leis-
tungs- und Eingriffsverwaltung wird teilweise zur Abgrenzung für tauglich erachtet. Die Lgndesinnenverwaltun-
gen halten es aber für die Akzeptanzsteigerung in der Bevölkerung für erforderlich, dass die Bürger eine Wahl
bei ihrer Entscheidung haben. Eine Mitarbeiterin des BMi hatte für das Papier den ersten Aufschlag gemacht,
die UAG sollte im Nachgang dazu Anmerkungen machen. Der BfDI wurde im Rahmen der Zweitkorrektur zur
Abstimmung hinzugezogen. Aktuell läuft die zweite Abstimmungsrunde beim BMI. Am 30.09. und 01.10.2020
wird sich die UAG erneut zusammensetzen. Eine kontinuierliche Kontroiie und Begleitung durch die Aufsichts-
behörden hält Brandenburg für dringend erforderlich und empfiehlt daher, die Teilnahme eines anderen Ver-
treters der Aufsichtsbehörden, da Brandenburg selbst an einer Teilnahme gehindert ist,

auf. Fraglich ist jedoch, ob es eine grundrechtsschonendere Variante eines Kennzeichens gibt, der sich durch 

bestimmte Schutzmaßnahmen ausreichend von den Problemen beim klassischen PKZ distanziert. Die Auf—. 
sichtsbehörden haben daher entsprechende Kriterien für ein Personenkennzeichen entwickelt, die die immer 
noch "gültigen allgemeinen Ausführungen des BVerfG beachten. Die Elemente gliedern sich in 

1. Transparenz _ 
2. Verantwortilchkeitsmanagement 
3. strukturelle architektonische Hemmnisse. 

Der BfDI weist darauf hin, dass ein einheitliches Personenkennzeichen auch im Four—Corner-Modeil (FCM) we- 
nigstens an den fehlenden strukturellen architektonischen Hemmnissen scheitert, da ein Schutz gegen Umge- 
hung und nach außen nicht möglich ist. Es muss eine dezentrale Personenkennzifferstruktur geschaffen Wer- 
den. Dies bedeutet nicht, dass das FCMgar keine Wirkung hat. Es entspricht vielmehr dem optimalen Stand der 
Technik für die Übermittlung innerhalb eines Systems. Es kann aufgrund seiner Ausgestaltung aber eben nur für 
das System selbst Wirkung entfalten. Das erarbeitete Cockpit ist zwar hinsichtlich der Transparenz zunächst 
ausreichend. Die Aufsichtsbehörden wünschen sich jedoch eine gesetzliche Festlegung der Weiterentwickluhg, 
so dass auch das Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DS—GVO über das Cockpit erfolgen kann. 

Bezüglich der Zweckbindung ist 5 5 IDNrG—E dürftig formuliert, da lediglich eine Zweckbeschreibung enthalten 
ist. Beispielhaft führt der BfDl die idee der Bundesagentur für Arbeit an, dass über eine zweckändernde Ver- 
wendung die Steuer-ii) für die Aufdetkung von Betrugstatbeständen genutzt werden könnte. Dieses Beispiel" 
verdeutlicht die bisher unzureichenden Sicherungsmaßnahmen nach dem identifikationsnummerngesetz. Das 
Element des Beteiligungsmanagements ist eine nachgeordnete Problematik. Der BfDI nimmt Bezug auf das 
Urteil des Bundesfinanzhofs, das die Verfassungsmäßigkelt der Verwendung der Steuer—1D zwar richtig festge— 
stellt hat, aber nur unter der Voraussetzung der für die Steuer—iD geltende, besonders strenge Zweckblndung 
Die Feststellung der Verfassungsmäßigkeit kann daher nicht auf das ldentifikationsnummernverfahren übertra- 
gen werden. 

Brandenburg fasst zusammen, dass eine Feststellung der Verfassungskonforrhität jeweils abhängig von der 
Zweckbiridung im Einzelfall erfolgen muss. Der Vorsitzende erfragt beim BfDI, ob informationen dahingehend 
vorliegen, ob die Stellungnahmen der Landesdatenschutzbeh'örden beim Bund zur Kenntnis genommen und 
weiche Änderungen aufgegriffen wurden. Der BfDI führt dazu aus, dass bisher keine wesentlichen Änderungen 
vorgenommen wurden und eine Berücksichtigung der Stellungnahme der Länder auch nicht bekannt ist. 

Brandenburg verweist sodann auf eine Besprechung der UAG „Rechtsprüfung” imRahmen der 2. Säule. Aufga— 
be der UAG ist die Prüfung, welche Form von Rechtsgrundlagen (Einwilligung oder gesetzliche Rechtsgrundlage) 
für die Begründung der im Rahmen der Verwaltungsmodernislerung (u. a. (HG—Umsetzung) notwendigen Da- 
tenverarbeitungsmaßnahmen durch die öffentliche Verwaltung infragekommt. Hierbei erfolgte eine Ausarbei- 
tung des Papiers zum genannten Thema. innerhalb der UAG war eine starke Tendenz dahingehend ersichtlich, 
dass eine Einwilligung regelmäßig an der Freiwilligkeit scheitern dürfte. Eine Unterscheidung zwischen Leis— 
tungs- und Eingriffsverwaitung wird teilweise'zur Abgrenzung für tauglich erachtet. Die Landesinnenverwaltun- 
gen halten es aber für die Akzeptanzsteigerung in der Bevölkerung für erforderlich, dass die Bürge;r eine Wahl 
bei ihrer Entscheidung haben. Eine Mitarbeiterin des BMI hatte für das Papier den ersten Aufschlag gemacht, 
die UAG sollte im Nachgang dazu Anmerkungen machen. Der BfDI wurde im Rahmen der Zweitkorrektur zur 
Abstimmung hinzugezogen. Aktuell läuft die zweite Abstimmungsrunde beim BMI. Am 30.09. und 01.10.2020 
wird sich die UAG erneut zusammensetzen. Eine kontinuierliche Kontrolle und Begleitung durch die Aufsichts- 
behörden hält Brandenburg für dringend erforderlich und empfiehlt daher, die Teilnahme eines anderen Ver— 
treters der Aufsichtsbehörden, da Brandenburg selbst an einer Teilnahme gehindert ist. 



Brandenburg erfragt bei Berlin in Bezug auf das Datenschutz-Cockpit den aktuellen Sachstand. Berlin führt aus,

dass es Anfang des Jahres einige Vor-Ort-Treffen gab. Thematisch ging es um die Querschnittsleistungen zur

OZG-Umsetzung. Zur Veranschaulichung wurde das Digitalisierungslabor herangezogen/ das verschiedene

technische und rechtliche Modelle durchspielte, Hierbei wurden LÖsungsmöglichkeiten erprobt und Zidrich-

tungen ausgelotet. Eine Einigung auf ein Modell konnte erzie!t werden. Zu der Frage, ob die Speicherung eines

Datensatzes aller Bürger, die dieses Cockplt nutzen, erfolgen soll und ob diese Daten entnommen und dem

Bürger transparent zur Verfügung gesteiit werden können, antwortete Berlin, dass der Bürger die Möglichkeit

hat, eine Anfrage zu stellen. Die Anfrage des Bürgers geht an alle Register. Die Jeweiligen Antwortzeiten der

Registerbehörden sind unterschiedlich lang. Eine zügigere und dennoch datenschutzgerechte Lösung soll erar-

beitet werden. Im August 2020 wurde ein Abschlussbericht des Digitalisierungslabors zur Verfügung gestellt,

der die Lösung vorschlägt/ dass sich der Bürger den Austausch der Daten der Registerbehörden über seine.

Person anzeigen lassen kann.

Brandenburg äußert die Erwartung/ dass ein Bericht des Digita!isierungs!abors an alle Beteiligten übermittelt

wird so!L Der Bürger so!! transparent informiert werden, jedoch wird ihm keine Möglichkeit eingeräumt, auf die

Datenverarbeitung Einfiuss zu nehmen. Berlin gibt bekannt, dass der Abschlussbericht zum Datenschutz-

CockpEt auf der Internetseite des BMI heruntergeladen werden kann.

TOP 6 Umsetzungsstand OZG - Begieitung der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes durch

die DSK
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hat, eine Anfrage zu stellen. Die Anfrage des Bürgers geht an alle Register. Die jeweiligen Antwortzeiten der _ 
Registerbehörden sind unterschiedlich iang. Eine zügigere und dennoch datenschutzgerechte Lösung soll erar— 
beitet werden. im August 2020 wurde ein Abschlussbericht des Digitalisierungslabors zur Verfügung gestellt, 
der die Lösung vorschlägt, dass sich der Bürger den Austausch der Daten der Registerbehörden über seine 
Person anzeigen lassen kann. ' 
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wird soil. Der Bürger soll transparent informiert werden, }edoch wird ihm keine Möglichkeit eingeräumt, auf die 
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die DS!( 



Abstimmung:

Hamburg:

Sachsen-Anhalt

Bremen:

SaarSand:

ULD:

MV;

Bf D):

Sachsen:

LfD Bayern:

BW:

NRW:

Berlin:

RP:

Brandenburg:

Thüringen:

Nledersachsen:

Hessen:

LDA Bayern:

Brandenburg kündigt an, dass es den Beschlussentwurf am 16.9,2020 der DSK zuleiten wird. Das Ergebnis der
DSK wird dem AK Verwaltung anschiießend weitergegeben.
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MV: 
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LDA Bayern: 

Brandenburg kündigt an, dass es den Besichiussentwurf am 16.9.2020 der DSK zulelten wird. Das Ergebnisder 
DSK wird dem AK Verwaltung anschließend weitergegeben. 
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Sachsen-Anhalt weist darauf hin; dass der von unter TOP 2 vorgestellte Mechanismus eines

Online-Antragsassls-tenten dem geplanten Online-Antragsassistenten von BAfÖGdigital entspreche. Diesen habe

Sachsen-Anhalt bereits bewertet und den Vorschlag, die datenschutzrechtliche Verantwortiichkeit durch eine

Verwaitungsvereinbarung zu regeln, für problematisch geha!ten. Sachsen-Anhait gehe davon aus, dass der

Portalbetrieb in gemeinsamer Verantwortlichkeit nach Art. 26 DS-GVO erfoige. Rechtsgrundlage für die Verar-

beitung personenbezogener Daten mit Bezug zu Sachsen-Anhalt sei das Landesrecht Problematisch sei die

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Bezug zu Sachsen-Anhait Als Rechts-

grundlage komme Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs. 3 DS-DGVO oder ein Staatsvertrag in Betracht. Man

habe daher die Aufslchtsbehörden der Länder mit E-Mail vom 2.9,2020 zwecks Abstimmung um eine Stellung-

nähme gebeten. Das hiesige Wirtschaftsminlsterium erwarte eine Rückmeldung zum Projekt BAfÖG-Digitai.

Dass Abstimmungsbedarf bestehe, zeige auch der Vortrag von, Herrn Böllhof, demzufolge der Antrags a ss istent

grundsätzlich bei Jeder Verwaltungsleistung zum Einsatz kommen solle.

Sachsen schließt sich der Auffassung Sachsen-AnhaIts an.

Der Vorsitzende teilt mit, dass er bereits Rücksprache mit (Sachsen-Anhait) gehalten hat und

Probleme diskutiert werden/ die sich bei 'der Aufgabenübertragung in eigener Verantwortung mangejs entspre-

chender Rechtsgrundlage ergeben.

Sachsen-Anhalt erfragt, ob die UAG zu diesem Problem Stellung nehmen so!!, was Brandenburg bejaht.

Sachsen schlägt die Schaffung einer Rechtsgrundlage vor/ um das Problem der gemeinsamen Verantwortlich-

keit zu lösen.

Sachsen-Anhait hält dies für eine denkbare Lösung.

Berlin nimmt Bezug auf die Mitwirkung beim Projekt „BAfÖG Digital" im vergangenen Jahr und erfragt, welchen

Zeitplan Sachsen-Anhalt für die Rückme!dung der Länder vorgesehen hat.

Sachsen-AnhaIt antwortet, dass eine Mitwirkung so rasch wie möglich erfolgen sol! und verweist darauf, dass

die geplanten Verwaltungsvereinbarungen den Aufsichtsbehörden vorgelegt werden müssen. Es verweist auf

die Dringäichkeit der Rückmeldungen, um eine Abstimmung zu ermöglichen.

Berlin gibt an, dass sich die Verwaltungsverelnbarung zum Projekt „BAfOG Digital" in der Abstimmung befindet

und die Senatsverwaltung Berlin, wie der Pressemitteilung vom 18.8,2020 zu entnehmen war/ bereits darüber

beschlossen hat.

Sachsen-Anhalt teilt mit, dass es einen Fragekatalog übermittelt und auf die erforderliche Abstimmung der

Aufsichtsbehörden gegenüber dem zuständigen Wirtschaftsministerium (Land) hingewiesen hat. Die weitere

Vorgehensweise will Sachsen-Anhalt auch von der Einschätzung der anderen Aufsichtsbehörden abhängig ma"

chen,

Rheinland-Pfalz berichtet, dass es eine Anfrage vom Wissenschaftsministerium des Landes zum Entwurf einer

Verwaltungsvereinbarung und eines Datenschutzkonzepts erhalten hat. In die Bewertung wird auch das Papier

von Sachsen-Anhalt einfließen. Auch Rheinland-Pfalz will seinem Wlssenschaftsministerium eine Rückmeldung

geben, kann dafür aber keinen Zeithorizont nennen.

Sachsen-Anhalt erfragt beim BfDI, ob eine NoveSlierung des E-Government-Gesetzes geplant ist.
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Der BfDI teilt mit, dass er Formuiierungshilfen für den Bundestag im Rahmen der ELFE-Gesetzgebung mit aus"
gearbeitet hat. Der BfDI regt an, dass der UAK rasch Optimalvorstellungen für eine datenschutzrechtiiche Rege-
lung im OZG finden sollte.

Sachsen-Anhait informiert auf Nachfrage, dass das Projekt „BAfOG-Digital" nach Jetzigem Stand im Oktober
starten soll.

Der Vorsitzende regt an, dass alle Beteiligten das hier betreffende Papier zur Kenntnis und anschließend SteS-
!ung nehmen.

TOP 7 UAK

Weitere Erklärungen folgten nicht.
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Der BfDI teilt mit, dass er Formulierungshllfen für den Bundestag im Rahmen der EEE-Gesetzgebung mit aus- 4 
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Der Vorsitzende teilt mit/ dass er nun auf den Auftrag der DSK wartet.

TOP 8 Einsatz von Open-Source-Anwendungen

Austausch und Diskussion zum Einsatz und Bewertung von Open-Source-Anwendungen und deren

möglicher VorteESe gegenüber Closed-Source-Lösungen (z.B. Microsoft 365).

Hier u.a. auch die Frage, Inwieweit der Bund und die Länder bestrebt sind, den Einsatz von Open-

Source-Anwendungen zu forcieren bzw. auszubauen.

Berichterstatter: TLfDI,

a!le

Thüringen leitet ein, dass § 4 EGovG Thüringen dahingehend geändert wurde, dass Open-Source-

Anwendungen vorrangig zu verwenden sind. Daraus resultiert die Frage, ob nunmehr kompiett auf Open-

Source-Anwendungen umgestellt werden kann. Thüringen sieht diesbezügiich Schwachstellen bei der Transpa-

renz und erfragt die Vorteile der Nutzung.

Bremen führt aus, dass diesbezüglich erste Überlegungen beim Senator für Finanzen angestrengt wurden,

insbesondere kam es zur Gründung von Arbeitsgruppen, da der Dienstleister Dataport die Auffassung vertritt,

dass eine komplette Umsteilung auf Open-Source-Anwendungen grundsätzlich möglich ist. Erste Projekte so!-

len im nächsten Jahr getestet werden. Die Testreihe soll kleine Nutzerzahlen erfassen und in erster Linie und

vornehmlich die Kostenminimierung und nicht die Sicherheit und datenschutzrechtliche Aspekte eruieren.

Thüringen bittet um Mitteilung, ob dies bei den anderen Aufsichtsbeh.örden bereits thematissert wurde.

Schleswig-HoIstein verweist auf einen Beschluss des Landtags zur Open-Source-Software, die danach bis 2025

eingesetzt werden soil. Dieser Beschluss wurde jedoch von der Dienststelle nicht begieitet.

Thüringen erfragt, ob andere Länder eine gieichlautende Regelung in den E-Government-Gesetzen aufnehmen

werden.

Der Vorsitzende verneint dies für Brandenburg. Es existierten Regelungen, die eine Anwendung der

Open-Source-Software in Aussicht steilen bzw. erlauben/ eine strenge Ausrichtung an Open-Source-Anwendung

besteht aber nicht.

Bayern verweist auf die Ausarbeitung eines Djgitatgesetzes/ das die OZG-Umsetzung hinsichtlich der Nutzer-

kanten sowie Regelungen zur Auftragsverarbeitung enthalten soll. Das EGovG soll hierbei ebenfails Elnfluss

finden. Auf der digitalen Agenda soll eine Regelung zur Anwendung von Open-Source, die jedoch weit formu-

liert sein wird („soweit wirtschaftlich und zweckmäßig"), geschaffen werden.

TOP 9 Sonstiges

Sachsen erfragt, ob es diesbezüglich Neuerungen seitens des Bundesverbandes gibt und teilt mit, dass der

Bundesverband in Sachsen vorstellig wird. Eine Mitwirkung der anderen Länder erfoigte mangels Erfahrungen

nicht.
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Sachsen nimmt Bezug auf die unter TOP 2 erwähnte E-Mail des AK Technik das Amtshiifeersuchen der ungari-
sehen Aufslchtsbehörde betreffend. Diese erfragt inwieweit in Deutschiand biometrische Daten in Identitäts-
dokumenten verarbeitet werden. Es ist geplant/ Ausführungen zum Passgesetz und Personalgusweisgesetz zu
machen, da in beiden Gesetzen Regelungen zu biometrischen Daten enthalten sind. im Rahmen einer Novellie-
rung soll der Fingerabdruck als verpflichtend bei den Ausweisdokumenten aufgenommen werden. Die LDA hat
einen Antwortentwurf gefertigt/ der von den restlichen Mitgliedern des Arbeitskreises zur Kenntnis genommen
wird.

TOP10 Neuer Termin

Der Vorsitzende möchte zunächst die DSK-Entscheidung abwarten,

Nächster Termin für den AK Verwaltung sind der 21. und 22. September 2021.
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Protokoli zur 14. Sitzung des AK Verwaltung
am l. und 2. Oktober 2019 in Potsdam

l. Tag, Dienstaß, l. Oktober 2019 - Beginn: 13:00 Uhr

Begrüßung

Die LDA begrüßt die Vertretungen der Länder und nennt einige wichtige Themen der 14. Sitzung des AK Ver-
waltung, u.a. Onlinezugangsgesetz, Registermodernisierung, Personenkennzahl, Microsoft und Arbeitskreise ais
Team.

Der Vorsitzende begrüßt ebenfalis die Ländervertreter.

Top l Umsetzung OZG " Entwickiungsbericht "Themenfeid Ein- & Auswanderung"

Für die Umsetzung des OZG und der damit verbunden Bereitstellung des digitalen Zugangs zu Verwaltungs-
dlenstleistungen anaiysieren der Bund und die Länder in definierten Themenfeldern Prozessschritte und mögls-
ehe Umsetzungsvarlanten.

Ministerium des innern und für Kommunales Brandenburg (Ref. 62), zeigt am Beispiel
des Themenfeides „Ein- und Auswanderung", für weiches Brandenburg die Federführung inne hat, wie die
themenfeldbezogenen spezifischen Anforderungen umgesetzt wurden und steilt die Arbeitsergebnisse aus den
Projektsteuerkreisen vor.

DieVortragsfoSien sind als Anlage 2 dem Protokol! beigefügt.

TOP 2 Festlegung der Tagesordnung, Protokollkontrolie

Der Tagungsordnungspunkt l wird auf 15:00 Uhr verlegt/ da der Vortragende sich wegen eines vorhergehen-
den Termins verspätet Die Tagungsordnungspunkte behalten ihre Nummerierung entsprechend der vorläufi"
gen Tagesordnung bei. Die Tagesordnung wird entsprechend beschlossen.

Der Vorsitzende geht kurz auf organisatorische Fragen ein (VPO-Lsste; BSCW-Server (Anmeldungen)), Die Ver-
treter aus Hessen und Rheinland-Pfalz sind entschuldigt und nehmen an dem 14. AK nicht teil; Sie haben je-
doch zu diversen Tagesordnungspunkten zugearbeitet. Eine Anfrage Sachsens zum Thema der Ausstellung von
Schuldenfreiheitsbescheinigungen gegenüber den Antragstellern wird wegen der thematischen Ähnlichkeit
zum Tagesordnungspunkt 13 zugeordnet und besprochen.

Aus NRW gab es eine Anfrage zur Registrierung auf dem BSCW-Server. Der BfDI teilte hierzu mit/ dass BSCW-
Server-Anfragen sofort umgesetzt werden können, da der Vorsitzende auch Administrator sei, Weiterhin er"
hie!t der Vorsitzende eine Anfrage von der ZAST, bzgl. einer Anfrage im Rahmen eines Art. 61-Verfahren (|

ä) hinsichtlich der Frage, ob in den Mitgliedsstaaten öffentiiche Stellen existieren, deren Hauptaufgäbe
darin besteht, personenbezogene Daten die von öffentlichen Interesse sind und der Verbesserung von Verwal-
tung und Gesetzgebung dienen, zu sammeln und bereitzustellen. Die Rückmeldung soll bis zum 04.10.19 bei
der ZAST erfolgen. Die Thematik wird unter TOP 14 besprochen.

. ?rotokoii zur 14. Sitzung des AK Verwaltung 
am 1. und 2. Oktober 2019 in Potsdam 

1. Tag, Dienstag. 1. Oktober 2019 — Beginn: 13:00 Uhr . . 

Begrüßung ' ‘ . . 

Die LDA begrüßt die Vertretungen der Länder und nennt einige wichtige Themen der 14. Sitzung des AK Ver— 
waltung, u.a. Onlinezugangsgesetz‚ Registermodernisierung, Personenkennzahi, Microsoft und Arbeitskreise als 
Team. ' 

' Der Vorsitzende begrüßt ebenfalls die Ländervertreter. 

Top "1 Umsetzung OZG —- Entwicklungsbericht "Themenfeld Eln- & Auswanderung" 

Für die Umsetzung des OZG und der damit verbunden Bereitstellung des digitalen Zugangs zu Verwaltungs— 
dienstleistungen anaiysieren der Bund und die Länder' In definierten Themenfeldern Prozessschritte und mögli- 
che Umsetzungsvarianten. 

_ Ministerium des innern und für Kommunales Brandenburg (Ref. 62), zeigt am Beispiel 
des Themenfeldes „Ein- und Auswanderung” für. welches Brandenburg die Federführung. inne hat, wie die 
themenfeidbezogenen spezifischen Anforderungen umgesetzt wurden und stellt die Arbeitsergebnisse aus den 
Projektsteuerkreisen vor. 

' Die Vortragsfoilen sind als Anlage 2 dem Protokoll beigefügt. 

TOP 2 Festlegung der Tagesordnung, Protokollkohtroiie 

Der Tagungsordnungspunkt 1 wird'a 15:00 Uhr verlegt, da der Vortragende sich wegen eines vorhergehen— 
den Teimins verspätet. Die Tagungsordnungspunkt'e behalten ihre Nummerierung entsprechend der vorläufi— 
gen Tagesordnung bei. Die Tagesordnung wird entsprechend beschlossen. 

Der Vorsitzende geht kurz auf organisatorische Fragen ein WPD-Liste, BSCW-Server (Anmeldungenl). Die Ver- 
treter aus Hessen und Rheinland—Pfalz sind entschuldigt und nehmen an dem 14. AK nicht teil; Sie haben je- 
doch zu diversen Tagesordnungspunkten zugearbeitet. Eine Anfrage Sachsens zum Thema der Ausstellung von 
Schuldenfreiheitsbescheinigungen gegenüber den Antragstellern wird wegen der thematischen Ähnlichkeit 
zum Tagesordnungspunkt 13 zugeordnet und besprochen. 

Aus NRW gab es eine Anfrage zur Registrierung auf dem BSCW-Server. Der BfDi teilte hierzu mit, dass BSCW- 
Server-Anfragen sofort umgesetzt werden können, da der Vorsitzende auch Administrator sei. Weiterhin er— 
hielt der Vorsitzende eine Anfrage von der ZAST, bzgl. einer Anfrage im Rahmen eines Art. (il—Verfahren (. 
_) hinsichtlich der Frage, ob in den Mitgliedsstaaten öffentliche Stellen existieren, deren Hauptaufgabe 
darin besteht personenbezogene Daten die von öffentlichen Interesse sind und der Verbesserung von Verwal- 
tung und Gesetzgebung dienen, zu sammeln und bereitzusteilen. Die Rückmeldung soll bis zum 04. 10.19 bei 
der ZAST erfolgen Die Thematik wird unter TOP 1_4 besprochen. 



TOP 3 Berichte aus den Ländern

Sachstandsdarsteliung

Brandenburg berichtet, dass das Brandenburgische E-Government-Gesetz am 23, November 203.8 in Kraft

getreten ist. Dieses regelt u.a. die Nutzung und Bereitstellung von IT-Basiskomponenten und stellt die Grundla-

ge für elektronische Verwaltungsdienstfelstungen im Land Brandenburg bereit. Des Weiteren wurde im Nach-

gang (9. Juli 2019) die e-ID und IT-Basiskomponentenverordnung verabschiedet, Darin wird u.a. die Bereitstel-

lung von IT-Basiskomponenten durch den Brandenburgischen IT-Dienstleister (ZäT-Bß) geregelt. Der ZIT-BB

wurde durch den Verordnungsgeber als zuständige Stelle für den Betrieb der ST-Basiskomponenten definiert.

Unter Verweis, auf TOP 6 teilt Brandenburg mit, dass hierbei die Verantwortiichkeit der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten im Rahmen einer gemeinsamen Verantwortung gemäß Art. 26 DS-GVO umgesetzt wird.

Der Vorsitzende verweist insoweit 'auf den TOP 6, bzgf. der Anfrage aus Sachsen wird diese Regelung nochmals

diskutiert.

NRW informiert über eine derzeitige Prüfung des Anpassungsbedarfs eines E-Government-Gesetzes an die DS"

GVO. Ein entsprechender Entwurf eines E-Government-Gesetzes befindet sich derzeit in Prüfung,

Sachsen berichtet, dass das gegenwärtige E-Government-Gesetz des Landes Sachsen derzeit im Änderungs-

entwurf vorliegt, insbesondere ist hierbei die Frage der Regelung des Abrufs von personenbezogenen Daten

durch die jeweiligen Stellen und die Umsetzung der Regelung als Auftragsverarbeitung oder im Rahmen der

gemeinsamen Verantwortung offen.

Bremen teilt mit, dass das dortige E-Government-Gesetz am 27,11.2018 in -Kraft getreten ist.

Bayern berichtet, dass noch kein wesentlicher Fortschritt bei der Anpassung zur Regelung der Auftragsverar-

beitung zu verzeichnen ist. Grundsätzlich wird eine andere Lösung präferiert/ wobei hierbei eine entsprechende

Ermächtigungsgrundlage im E-Government-Gesetz vorgesehen ist,

Sachsen-Anhalt telit mit, dass aktuell keine neuen Entwicklungen zu verzeichnen sind und derzeitig auf die

Anpassung des Landesdatenschutzgesetzes gewartet wird.

•Schleswig-Holstein berichtet, dass das ULD an Beratungsgesprächen zur Einrichtung einer zentralen Stelle zur

Bereitstellung von Verwaltungsdienstleistungen (OZG-Umsetzung) beteiligt war, diese jedoch bisher zu keinem

Ergebnis führten.

Niedersachsen informiert darüber/ dass sich der Gesetzentwurf zur Djgitaiisierung der Verwaltung aktuell zur

Beratung im innenausschuss befindet. Der Gesetzgeber beabsichtigt, eine Rechtsgrundlage für die Überwa"

chung von Schadsoftware der durch das Land bereit gestellten Softwarelösungen zu schaffen.

Derzeit befinden sich mehrere Projekte zur Umsetzung der digitalen Verwaltung

In der Umsetzung, wobei ausdrücklich der Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen Beachtung ge-

schenkt wird. Der LfD Niedersachsen liegen hierzu jedoch noch keine Beratungsanfragen vor. Die Umsetzung

der äT-Sicherheitsanforderungen ist in der Informationssicherheitsleitlinie des Landes geregelt Auf Nachfrage

des Vorsitzenden bzgl. der Verbindlichkeit auch für die kommunalen Stelien teilt der Vertreter Niedersachsens

mit, dass die IT-Sicherheitsieitlinie des Landes auch für die Kommunalverwaitung verbindlich ist.

Hamburg teilt mit, dass derzeit kein E-Government-Gesetz im Land vorhanden ist.
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Baden-Württemberg berichtet, dass aktuell die E-Akte in mehreren Verwaitungsbereichen umgesetzt wird. Auf
Nachfrage Berlins teilt die Vertreterin mit, dass'für das Verfahren der E-Akte auch eine entsprechende Aus"
schreibung stattgefunden hat.

Berlin informiert darüber, dass derzeit im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes mehrere Digita-
lisierungsiabore eingerichtet sind. Das Land Berlin ist zuständig für das Themenfeld „Q.uerschnitt" (bsp, digitale
Geburtsurkunde). Im Rahmen des Themenfeldes wird auch ein sogenanntes Datenschutz-Cockpit (Prototyp
liegt vor) entwickelt. Hierzu sind weitere Workshops geplant. Der Vorsitzende teilt mit, dass insoweit bereits
Erkenntnisse aus dem Koordlnierungsprojekt Registermodemisierung vorliegen und bittet um Beteiligung.
Weiterhin berichtet Berlin über die aktuelle Nutzung des Servicekontos Berlin, welches derzeit lediglich drei
Anwendungen (Anwohnerparkausweis, Kita-Gutschein, Kommunikation mit einheitlichem Ansprechpartner)
enthält. Der Gesetze'sentwurf zur OZG-Umsetzung befindet sich derzeit im Abgeordnetenhaus.

Thüringen berichtet, dass seit dem 12.03.2019 neuen dem Thüringer E-Government-Gesetz (ThürEGovG) auch
eine Verwaltungsvorschrift in Kraft ist. Das ThürEGovG wurde im vormaligen Arbeitskreis schon erläutert. In der
Thüringer landesverwaltung ist bis Januar 2023 für das Verfahren der E"Akte das Produkt VIS der Firma PDV
GmbH umzusetzen. Der TLfDi arbeitet schon mit VIS, Anpassungswünsche sind jedoch schwer durchzusetzen.
Demnächst erfolgt eine Umstellung auf ein zentrales VIS. Die Vertreterin merkt an, däss grundsätzlich alle Da-
tenschutzaufslchtsbehördep auch ein besonderes eiektronisches Behördenpostfach haben müssten. Die Nut-
zung beim TLfDI sei jedoch derzeit umständlich, da eine direkte import- bzw. Export-Funktion in VIS nicht vor-
handen ist,

Mecklenburg-Vorpommern teilt mit, dass sich das E-Government-Gesetz des Landes M-V derzeit im 2. Ände-
rungsentwurf befindet. Dieses sieht u.a. Rechtsverordnungen zur Umsetzung der IT-Basis-komponenten vor.
Auch eine entsprechende Experimentierklausel ist vorgesehen,

BfD! berichtet, dass das 2. Datenschutzanpassungsgesetz seit 20.09.2019 im Bundesrat behandelt wird. Dieses
beinhaltet u.a, diverse Änderungen von speziaigesetzlichen Regelungen. Auch seitens des BfDI muss eine An-
passung von § 11 EGovG zur Regelung gemeinsamer Verfahren entsprechend Art. 26 DS-GVO noch erfolgen.
Darüber hinaus berichtet .der Vertreter über diverse Projekte zur Einführung der E-Akte in der Bundesverwal-
tung, welche sich aufgrund unterschiedlicher Anforderungen schwierig gestalten. Beim BfDI ist die Umstellung
mittels VIS-Kompakt zwischenzeitlich voilständig erfolgt. Ein besonderes eiektronisches Behördenpostfach
existiert beim BfDI nicht.

Brandenburg berichtet/ dass sich in Bezug auf die Umbenennung des AK Verwaitungsmodernisierung zum AK
Verwaitung ein weiteres Aufgabenfeld eröffnet. E-Government-Themen bilden zwar weiter den Kernböreich
der Tätigkeit des AK, dieser wird aber für fachrechtliche Themen aus weiteren Bereichen des Verwaltungs-
rechts (insbesondere auf Fragen des Pass- und Ausweisrechts, des Meldewesens/ KommunaS- und Baurechts,
etc.) geöffnet, soweit keine Zuständigkeit eines anderen Arbeitskreises besteht Dies war der ausdrückliche
Wunsch mehrerer Aufsichtsbehörden. Der Vorsitzende bittet daher die Teilnehmer darum, in ihren Behörden
entsprechende Themen abzufragen und dem AK-Vorsitz für zukünftige Sitzungen mitzuteiien. Soweit der Be-
darf besteht, könnte der AK grundsätzlich auch zweimal jährlich tagen,
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TOP 4 Bericht aus der Compliance, E-Government and Health Expert Subgroup 
Bericht über Arbeitsergebnisse 
Bericht über aktuelle Themen 



Der Vorsitzende Informiert die Teilnehmer nochmals darüber, dass nach Absprache im AK Struktur und Organi-

sation im Februar 2019 und auf Beschluss der DSK der Ländervertreter in dernCompliance, E-

Government and Health Expert Subgroup (CEH-Subgroup) gewechselt hat. Somit ist Brandenburg Ländervertre-

ter und Sachsen Steiivertreter, Die Rollen der jeweiligen Ländervertreter wurden nur getauscht, da Sachsen

den bisher verantwortlichen Ländervertreter stellte.

Der Vorsitzende teilt mit, dass sich, wie auf der Sitzung des AK Struktur und Organisation bereits festgestellt,

die Zuordnung der Expert Subgroups des EDPB zu den jeweiligen Arbeitskreisen der DSK schwierig gestaltet.

Entsprechend der Ausrichtung der CEH-Subgro.up ist auf deutscher Seite eine Vielzahl von Arbeitskreisen elnzu-

binden und über die fachlichen Themen und Entwicklungen zu informieren. Gleichzeitig benötigt sowohl der

Ländervertreter als auch dessen Vertreter entsprechende fachliche Unterstützung, um aktiv an der Subgroup-

Arbeit mitzuwirken. Der Vorsitzende bittet die Teilnehmer, dies in ihren Djenststellen zu kommunizieren und

wirbt für eine aktive Beteliigung an der Subgroup-Arbeit. Der Vorsitzende lobt ais Ländervertreter insbesondere

die Zusammenarbeit mit den Kollegen des UAK Akkreditierungsanforderungen/ insbesondere NRW, sowie die

Zusammenarbeit mit den Koiiegen des BfDI, .der ebenfalls in der Subgroup vertreten ist. Dies zeigt sich insbe-

sondere bei notwendigen Arbeiten zum „Proofreading" der Steliungnahmen des EDPB und den entsprechen-

den deutschen Übersetzungen.

Der Vorsitzende informiert über die aktuellen Themen der CEH-Subgroup. Hervorzuheben sind die Entwicklung

der CoC-Guidelines für Code of Conducts (Art. 40, 4l DS-GVO), die zwischenzeitlich abgeschlossen ist, sowie die

sich daran anschließende Erarbeitung und Entwicklung der Akkreditierungsanfordemngen an eine Stelle für die

Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 4l DS-GVO, hier aktuell Österreich und das

Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (UK).

Derzeit werden weiterhin die internen Leitlinien für die Einrichtung von Arbeitsverfahren zur Abgabe einheitli-

eher Gutachten im Rahmen nationaler Zertifizierungssysteme und die Genehmigung von Kriterien für das Euro"

paische Datenschutzslegel durch den EDPB (Art. 42, Art. 42 DS-GVO) erarbeitet und diskutiert, Ais Lead-

Rapporteur hat Luxemburg die Federführung und; in Zusammenarbeit mit den Co-Rapporteuren, entsprechen-

de Unterlagen (u.a. Schemata) für die Festlegung der Akkredltierungskriterien für ZertifizierungssteHen und

Prüfung erforderlicher Zertifizierungskriterien erarbeitet.

Auf Nachfrage von Niedersachsen teilt der Vorsitzende mit, dass von deutscher Seite ein entsprechender Ent-

wurf für Akkredrtierungskrjterien für Zertifizierungsstellen seitens des AK Zertifizierung vorliegt/ der auch dem

EDSA zur Kenntnis übergeben/ aber nicht offiziell im Art 64 Verfahren eingereicht wurde/ da ggf. noch Anpas-

sungsbedarf besteht. Wann dieser offiziell eingereicht werden kann. Ist noch offen,

Zur weiteren Zusammenarbeit des SG-Vertreters mit den Arbeitskreisen und einer Meinungsbildung schlägt

Bremen vor, dass der SG-Vertreter eine entsprechende Position vorschlägt und ein Meinungsbild des zuständi-

gen AK eingeholt, Bei Ausbleiben einer Rückäußerung solle die Position des SG-Vertreters angenommen wer-

den. Der Vorsitzende teiit mit, dass dies grundsätzlich möglich ist, jedoch die Expertise bei deh Arbeitskreisen

liegt und deren Auffassung grundsätzlich abgebildet werden soll.

in diesem Zusammenhang verweist der Vorsitzende nochmals auf die engen terminlichen Fristen in der Sub-

group-Arbeit, die häufig eine schnelle Reaktion der AK erfordern.
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den deutschen Übersetzungen. - 

Der Vorsitzende informiert über die aktuellen Themen der CEl-l-Subgroup. Hervorzuheben sind die Entwicklung 
der CoC—Guidelines für Code of Conducts (Art. 40; 41 DS—GVO), die zwischenzeitlich abgeschlossen ist, sowie die 
sich daran anschließende Erarbeitung und Entwicklung der Akkreditierungsanforderungen an eine Stelle für die 
Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 41 D5- GVO, hier aktuell Österreich und das 
Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (UK). 

Derzeit werden Weiterhin die internen Leitlinien für die Einrichtung von Arbeitsverfahren zur Abgabe einheitli- 
cher Gutachten im Rahmen nationaler Zertifizierungssysteme und die Genehmigung von Kriterien für das Euro-. 
päische Daténschutzsiegel durch den EDPB {Art. 42, Art. 42 DS-GVO) erarbeitet und diskutiert. Ais Lead— 
Rapporteur hat Luxemburg die Federführung und, in Zusammenarbeit mit den Co-Rapporteuren, entsprechen- 
de Unterlagen (u.a. Schemata) für die Festlegung “der Akkreditierungskriterien für Zertifizierungsstellen und 
Prüfung erforderlicher 2ertifizlérungskriterien erarbeitet. 

Auf Nachfrage von Niedersachsen teilt der Vorsitzende mit, dass von deutscher Seite ein entsprechender Ent- 
wurf für Akkreditierungskriterien für Zertifizierungsstellen seitens des AK Zertifizierung vorliegt, der auch dem 
EDSA zur Kenntnis übergeben, aber nicht offiziell im Art. 64 Vérfahren eingereicht wurde, da ggf. noch Anpas— 
sungsbedarf besteht. Wann dieser offiziell eingereicht werden kann, ist noch offen. 

Zur weiteren Zusammenarbeit des SG—Vertreters mit den Arbeitskreisen und einer Meinungsbildung schlägt 
Bremen vor, dass der SG-Vertreter eine entsprechende Position vorschlägt und ein Meinungsbild des zuständi— 
gen AK eingeholt. Bé_l Ausbleiben einer Rückäußerung solle die Position des SG-Vertreters angenommen wer— 
den. Der Vorsitzende teiit mit, dass dies grundsätzlich möglich ist, Jedoch die Expertise bei den Arbeitskreisen 
liegt und deren Auffassung grundsätzlich abgebildet werden soll. 

in diesem Zusammenhang vemreist der Vorsitzende nochmals auf die engen terminllchen Fristen in der Sub- 
. group—Arbeit, die häufig eine schnelle Reaktion der AK erfordern. 

TOP 5 Sachstandsbericht Koordinierungsprojekt Registerrnodernisierung 
(Personenkennziffer) 



Entschließung „Digitalisierung der Verwaltung datenschutzkonform und bürgerfreundlich gestalten!
der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder -
12.09.2019

Bericht aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Verfassungs- und datenschutzkonformer Identifi-
er", Bericht Workshop Registermodernisierung des BMI am 5./6, September 2019

Unter Verweis auf die Entschließung „Digitalisierung der Verwaltung datenschutzkonform und bürgerfreundlich
gestalten!" der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufslchtsbehörden des Bundes und der Länder führt
Brandenburg in die Arbest des Projektes zur Registermodernisserung entsprechend des Arbeitsauftrages der
Innenministerkonferenz ein.

Hierzu hat die iMK die Innenverwaltungen und den iT-Planungsrat zur Ausarbeitung elnes Plans zur Register-
modernislerung mit dem Ziel u. a. der Verbesserung des Datenbestands beauftragt. In diesem Zusammenhang
wird auch eine einheitliche Personenkennzahl (PKZ) - mög!icherweise die Steuer-!D oder ein von ihr abgeSeite"
tes Kennzeichen - erwogen. Zur Bearbeitung des Auftrags wurden zwei Säulen aufgestellt. Die eine Säule unter

•lder Leitung des [Vlelderechtsreferats des Bundesministeriums des Innern (Blvll) ist in mehrere Expertengruppen
aufgeteilt, die sich inhaltlich mit der möglichen Architektur, der datenschutzrechtlichen und verfassungskon-
formen Umsetzung sowie der Quaiitätskontrolle befassen. Aktuell sind seitens der Aufsichtsbehörden Vertreter
des AK Grundsatz/ AK Technik und AK Verwaltung in der Expertengruppe 2 (Datenschutz
/Verfassungskonformität) vertreten, Eine Einbindung in die anderen Expertengruppen ist vorgesehen,

Die zweite Säule, die u. a, auch am 5./6. September 2019 tagte, wird vom E-Government-Referat des BM1 gelei-
tet. BfDt und Brandenburg sind der Auffassung, dass der Fokus in dieser Gruppe im Gegensatz zu den „Exper-
tengruppen" noch sehr weit gefasst ist und die Umsetzungszlele sich erst in der Entwicklungsphase befinden.
Dies ließ sich auch dem Workshop zum Koordinierungsprojekt zur Registermodernisierung entnehmen.

Die Expertengruppen sollen aber grundsätzlich alternative Ansätze für eine Registermodernssierung erarbeiten.
Brandenburg berichtet, dass dort bereits seit dem Sommer die Nutzung der Steuer-ID für eine PKZ in Betracht
gezogen wird. insbesondere aufgrund der engen Zweckbindung ist dies kritisch zu bewerten. Der Vertreter des
BfDI berichtet weiterhin von einem Besuch in Wien zur Vorstellung der österreichischen Stammzahl als einhejt-
licher identifikator. Nach Auffassung des BfDI wäre das österreichische Verfahren grundsätzlich auch auf

Sodann berichtet Brandenburg von der Veranstaltung der zweiten Säule im Bundesinnenministerium, Referat
E-Government Insgesamt sei festzustellen gewesen, dass die dortige Diskussion wesentlich weniger fortge-
schritten war als diejenige in den Expertengruppen.

Geplant ist ein sogenanntes La-
bor, in dem Überlegungen zum Datencockpit getroffen werden. Behörden und IT-Dienstleister sollen beteiligt
werden/ BfA, FITKO, KoSST, die OZG-Experten der Innenverwaltung sowie die Datenschutzbehörden sollen den
Kern des Labors bilden. Sonstige inhaltliche Fragen bleiben offenbar den Expertengruppen vorbehalten. Auf
Juristischer Seite bleibt auch im Bereich des E-Governments/Onlinezugangsrechts die Frage, in welchem Um-
fang Fachgesetze geändert werden müssen.

! ”  Entschließung „Digitalisierung der Verwaltung datenschutzkonform‘ und bürgerfreundlich- gestalten 
der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder — 
12.09.2019 ” . 
Bericht aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Verfassungs— und datenschutzkonformer Identifi— 

er", Bericht Workshop Reglstermodernisierung des BMI am 5./6. September 2019 „ 

Unter_Verweis auf die Entschließung „Digitalisierung der Verwaltung datenschutzkonform und bürgerfreundlich 
gestalten!” der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder führt 
Brandenburg in die Arbeit des Projektes zur Registermodernisierung entsprechend des Arbeitsauftrages der- 
Innenministerkonferenz ein. _ 

Hierzu hat die iMK die Innenverwaltungen und den lT—Planungsrat zur Ausarbeitung eines Plans zur Register- 
modernisierung mit dem Ziel u. a. der Verbesserung des Datenbestands beauftragt. In diesem Zusammenhang 
wird auch eine einheitliche Personenkennzahl (PKZ) — möglicherweise die Steu'er-iD oder ein von ihr abgeleite— ' 
tes Kennzeichen — erwogen. Zur Bearbeitung des Auftrags wurden zwei Säulen aufgestellt. Die eine Säule unter 

' der Leitung des Melderechtsreferats des Bundesministeriums des innern (BMI) ist in mehrere Expertengruppén 
aufgeteilt, die sich inhaltlich mit der möglichen Architektur, der datenschutzrechtlichen und verfassungskon— 
formen Umsetzung sowie der Qualitätskontrolle befassen. Aktuell sind seitens der Aufsichtsbehörden Vertreter 
des AK Grundsatz, AK Technik und AK Verwaltung in der Expertengruppe 2 (Datenschutz 
/Verfassungskonformltät) vertreten. Eine Einbindung in die anderen Expertengruppen ist vorgesehen. 

Die zweite Säule, die u'. a. auch am 5./6. September 2019 tagte, wird vom E-Govefnment-Referat des BMI gelei- 
tet. BfDl und Brandenburg sind der Auffassung, dass der Fokus in dieser Gruppe im Gegensatz zu den „Exper— 
tengruppen" noch sehr weit gefasst ist und die Umsetzungsziele sich erst in der Entwicklungsphase befinden. 
Dies ließ sich auch dem Workshop zum Koordinierungsprojekt zur Registermodernisierung entnehmen. _ 

Die Expertengruppen sollen aber grundsätzlich alternative Ansätze für eine Registermodernisierung erarbeiten.- 
Brandenburg berichtet, dass dort bereits seit dem Sommer die Nutzung der Steuer—ID für eine PKZ in Betracht 

gezogen wird. insbesondere aufgrund der engen Zweckblndung ist dies kritisch zu bewerten. Der Vertreter des 
BfDl berichtet weiterhin von einem 8%such in Wien zur Vorstellung der österreichischen Stammzahl als einheit- 
licher identifikator. Nach Auffassung des BfDl wäre das österreichische Verfahren grundsätzlich auch auf 
Deutschland übertragbar. — 

Sodann berichtet Brandenburg von der Veranstaltung der zweiten Säule im Bundesinnenministerium, Referat 
E—Government. insgesamt sei festzustellen gewesen, dass die dortige Diskussion wesentlich weniger fortge- 

schritten warals diejenige m den Expertengruppem — 
_ Geplant ist ein sogenanntes La— 
bar, in dem Überiegungen zum Datencockpit getroffen werden. Behörden und IT-Dienstleister sollen beteiligt 
werden, BfA, FITKO‚ |(oSIT, die 026;Experten der Innenverwaltung sowie die Datenschutzbehörden sollen den 
Kern des Labors bilden. Sonstige inhaltliche Fragen bleiben offenbar den Expertengruppen vorbehalten. Auf 
juristischer Seite bleibt auch im Bereich des E—Govemments/Onlinezugangsrechts die Frage, in welchem Um— 
fang Fachgesetze geändert werden müssen. 



Als Gegengewicht zur PKZ wird insbesondere eine hohe Transparenz gefordert/ welche im Rahmen eines soge-

nannten Datenschutz-Cockpits abgebildet werden soll, Bremen weist darauf hin, dass eine Speicherung bzw.

Protokollierung der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Verwaltung innerhalb eines Servicekon-

tos grundsätzlich die Gefahr eines gläsernen Bürgers erhöht. Auch hier müssen Sicherungsmechanismen grei-

fen. Zudem ist fraglich/ wie mit den Daten umzugehen ist, wenn der Betroffene seibst keinen Zugriff mehr hat

(Tod) und Angehörigen Zugriff zu gewähren ist (digitales Erbe).

Der Vorsitzende informiert darüber, dass für die Umsetzung des registergestützten Zensus eine Anpassung der

Registerlandschaft erforderiich ist. Insbesondere sind neben der Aufstellung neuer Register (BNdungsreglster,

Wohnungsregister, ggf, auch im Wirtschsftsbereich) auch neue Schnittstellen für einen besseren Datenaus-

tausch erforderlich. Diese bedürfen jedoch nicht zwingend einer PKZ.

Die Vertreter des AK Grundsatz, AK Verwaltung und AK Wirtschaft werden sich weiterhin in den Expertengrup-

pen einbringen, um die akuten Bedenken gegen die PKZ weiter zur Geltung zu bringen.

TOP 6 eGovernment - „Servicekonten unter gemeinsamer Verantwortung"

Austausch und Diskussion zur Umsetzung von Servicekonten als gemeinsame

Verantwortung gem. Art. 26 DS-GVO

Sachsen berichtet, dass in der ersten Änderung zum E-Government-Gesetz zwei gravierende Rechtsänderun-

gen umgesetzt sind. So wurde zum einen auf die Löschpflicht von Amtsblättern verzichtet und zum zweiten der

Betrieb von Servicekonten unter gemeinsamer Verantwortung gern, Art. 26 DS-GVO geregelt. Unter Bezug auf

das Brandenburgische E-Government-Gesetz bittet Sachsen um Mitteilung der Auffassungen aus den Ländern.

Grundsä-tzäich ist fraglich, ob sowohl ein gemeinsamer Zweck als auch die Mittei vorliegen müssen, um eine

Umsetzung nach Art, 26 DS-GVO zu rechtfertigen.

Brandenburg argumentiert, dass durch die Definition des zentralen IT-Dienstfelsters ais verantwortliche Stelle

•für die Bereitstellung der IT-Basiskomponenten eine Auftragsverarbeitung nicht in Betracht kommt/ da die

behördlichen Nutzer nicht mehr über Mittel und Zweck der Verarbeitung entscheiden können, Die Verarbei-

tung personenbezogener Daten wird bei Nutzung Jegiicher' Basiskomponenten durch einen Verantwortlichen

initiiert, aber durch den gemeinsam Mitverantwortlichen umgesetzt Durch die vorliegende Regelung werden

insbesondere auch Individualvereinbarungen vermieden und ein zentrajisierter Ansatz im Rahmen der gemein"

samen Verantwortung unterstützt.

Sachsen hinterfragt, dass bei einer so!chen Konstellation Unterauftragsverhäitnisse nicht mehr an den Mitver"

antwortjjchen mitgeteilt werden müssen. Brandenburg stimmt insoweit zu, denn dies ist aufgrund der Rege-

lung zur Verantwortlichkeit nicht erforderlich.

NRW eriäutert die Umsetzung des Servicekontos durch das dortige Wirtschaftsmlnisterium als Betreiber und

einen entsprechenden Dienstleister als Auftragsverarbeiter. Das Servlcekonto dient aiiein der identifizierung;

die Dienstleistung wird dezentrai auf dem Jeweiligen Portal des Verantwortlichen durchgeführt. Aufgrund der

Trennung von Identifikation und Dienstleistung ste!it dies keine gemeinsame Verantwortung dar, sondern !e-

digiich eine auf einer Rechtsgrundlage basierende Datenübermittlung,

Als Gegengewicht zur PKZ wird insbesondere eine hohe Transparenz gefordert, welche im Rahmen eines soge- 
nannten Datenschutz-Cockpits abgebildet werden soll. Bremen weist darauf hin, dass eine Speicherung bzw. . 
Protokolllerung der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Verwaltung innerhalb eines Servicekon- 

. tos grundsätzlich die Gefahr eines gläsernen Bürgers erhöht Auch hier müssen Sicherungsmechanismen grei- 
fen. Zudem ist fraglich, wie mit den Daten umzugehen ist, wenn der Betroffene selbst keinen Zugriff mehr hat 
(Tod) und Angehörigen Zugriff zu gewähren ist (digitales Erbe). 

Der Vorsitzende informiert darüber, dass für die Umsetzung des registergestützten Zensus eine Anpassung der 
Registerlandschaft erforderlich ist. lnsbésonclere sind neben der Aufstellung neuer Register (Bildungsregister, 
Wohnungsregister, '.ggf auch im Wirtschaftsbereich) auch neue Schnittstellen für einen besseren Datenaus- 
tausch erforderlich. Diese bedürfen jedoch nicht zwingend einer PKZ. 

Die Vertreter des AK Grundsatz, AK Verwaltung und AK Wirtschaft werden sich weiterhin in den Expertengrup- 
pen einbringen, um die akuten Bedenken gegen die PKZ weiter zur Geltung zu bringen. 

TOP 6 eGovernment — „Servlcekonten unter gemeinsamer Verantwortung" 
Austausch und Diskussion zur Umsetzung von Servicekonten als gemeinsame 
Verantwortung gem. Art. 26 DS- GVO 

Sachsen berichtet, dass in der ersten Änderung zum E-Government-Gesetz zwei gravierendeRechtsänderun- 
gen umgesetzt sind. So wurde zum einen auf die Löschpfiicht Von Amtsblättern verzichtet und zum zweiten der 
Betrieb von Servicekonten unter gemeinsamer Verantwortung gem. Art. 26 DS-GVO geregelt. Unter Bezug auf 
das Brandenburgische E-Government-Gesetz bittet Sachsen um Mitteilung der Auffassungen aus den Ländern. 
Grundsätziich Ist fraglich, ob soWo'hl ein gemeinsamer Zweck als auch die Mittel vorliegen müssen, um eine 
Umsetzung nach Art. 26 DS—GVO zu rechtfertigen. 

Brandenburg argumentiert, dass durch die Definition des zentralen iT—Dienstleisters als verantwortliche Stelle 
‘ -für die Bereitstellung der lT—Basiskomponenten eine Auftragsverärbeitung nicht in Betracht kommt, da die 

behördlichen Nutzer nicht mehr über Mittel und Zweck der Verarbeitung entscheiden können. Die Verarbei- 
tung personenbezogener Daten wird bei Nutzung jeglicher Baslskomponentengdurch einen Verantwortlichen 
initiiert, aber durch den gemeinsam Mitverantwortlichen umgesetzt Durch die vorliegende Regelung Werden 
insbesondere auch individualverelnbarungen vermieden und ein zentraiisierter Ansatz im Rahmen der gemein— 
samen Verantwortung unterstützt. 

Sachsen hinterfragt, dass bei einer solchen Konstellation Unterauftragsverhäitnisse nicht mehr an den Mitver— 
antwortlichen mitgeteilt Werden müssen. Brandenburg stimmt insoweit zu, denn dies ist aufgrund der Rege- 
lung zur Verantwortiichkeit nicht erforderlich. 

NRW erläutert die Umsetzung des Servicekontos durch das dortige Wirtschaftsministerium als Betreiber und 
einen entsprechenden Dienstleister als Auftragsverarbeiter. Das Servicekonto dient allein der identifizierung; 
die Dienstleistung wird dezentral auf dem jeweiligen Portal des Verantwortlichen durchgeführt. Aufgrund der 
Trennung von Identifikation und Dienstleistung steiit dies keine gemeinsame Verantwortung der, sondern ie— 
diglich eine auf einer Rechtsgrundlage basierende Datenübermlttlung. 



Mecklenburg-Vorpommern verweist zur Umsetzung des OZG auf die Benennung einer verantwortlichen Stelle
für die.Bereitstellung eines Servicekontos. Infolgedessen kann durch Rechtsvorschrift: eine gemeinsame Ver-
antwortung festgelegt werden, wobei die jeweliigen Verantwortiichkeiten der Beteiligten abzugrenzen sind.

Thüringen verweist auf ein gemeinsames Verfahren, so dass Antragsverfahren in Thüringen nach Art. 26 DS-
GVO umgesetzt werden. Da eine Rechtsgrundiage vorhanden ist, fallen entsprechende Auftragsverhältnisse
aus. Sachsen hinterfragt, wie die länderübergreifende Kommunikation zwischen Servlcekonten umgesetzt wer-
den soll. Dies ist derzeit unklar.

Der AK stellt fest, dass eine grundsätzliche Einigung zur Umsetzung von Servicekonten unter gemeinsamer
Verantwortung nicht möglich ist und sm Einzelfall betrachtet werden muss, Die Frage der gemeinsamen Ver-
antwortlichkeit betrifft auch vieie weitere Gebiete und soilte ggf, als Thema des AK Grundsatz aufgenommen
werden, meint der BfDI.

Es findet ein Austausch der Ländervertreter hinsichtlich der Differenzierung zwischen gemeinsamer Verantwor-
tung und Auftragsverarbeitung statt/ Z.B. aus dem Bereich Schule, Grundsätzlich Ist hinsichtlich des Zwecks und
der verwendeten Mittel sowie der Rechtsgrundlage zu differenzieren. Ein pauschaler Verweis auf entweder das
eine oder andere ist nicht möglich.

Der Vorsitzende schlägt vor, den Tagesordnungspunkt 11 aufgrund des vorhandenen Zeitkontingents vorzuzie-
hen. Die Ländervertretersind einverstanden.

Top 11 Mitwirkungsobliegenheiten von. Antragsteliern nach Art. 15 DS-GVO

Austausch und Diskussion zur'datenschutzrechtlichen Bewertung, inwieweit ein Antragstel!er bei
Antrag auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO einer Mitwirkungspflicht beim Auffinden seiner personen-
bezogenen Daten unterliegt; soweit die Verwaltung seine personenbezogenen Daten möglicher"
weise in unterschiedlichen Verwaltungs- bzw. Organisationseinheiten verarbeitet,.

Brandenburg erläutert die Vorschrift zu Auskunftsansprüchen nach aitem Recht/ wonach der Antragsteller zum
Auffinden von Daten mitwirken muss, Bei einem Auskunftsantrag nach der Vorgängervorschrift von Art. 15 DS-
GVO, § 18 Abs. 2 S. 2 des Brandenburgischen DatenschutzgeseUes a. F., bestand der Auskunftsanspruch nur
dann, wenn der Antragsteller Angaben zum möglichen Speicherort der Daten machte, die ein Auffinden der
Daten mit angemessenem Aufwand ermöglichten. Die Gemeinden wollen die Praxis derart fortführen, dass ein
Antrag gemäß Art 12 Abs. 5 DS-GVO für unzulässig erklärt wird, wenn keine Rückantwort auf Nachfrage d6r
Gemeinde zur Konkretisierung erfoigt. Fraglich ist, ob ein Rechtsprinzip ähnlich der alten Regelung auch aus der
DS-GVO abgeleitet werden kann. Allerdings sind derartige Anträge nicht vorbehaitlos msssbräuchlJch nach Art.
12 Abs. 5 DS-GVO. Laut Erwägungsgrund 63 soll bei großer Menge von informationen beim Verantwortlichen
vom Betroffenen präzisiert werden, weiche konkreten Daten gewünscht sind. Dies steilt jedoch keine Norm
dar. !m Übrigen ist in den meisten Konsteiiationen gar nicht bekannt; ob viele Daten vorliegen. Außerdem steht
zwar die Rückfrage einer auskunftspflichtigen Stelle stets frei, es ist Jedoch fraglich, ob ein Anspruch auf Ant-
wort besteht bzw. ob ein Unterlassen der Mithiife die Auskunftspflicht hemmen kann. Es wird daher angefragt,
wie die Kommunen anderer Länder bei aligemeinen Anfragen vorgehen.

NRW merkt insoweit an, dass es eine Regelung im Datenschutzgesetz NRW gibt, die den EG 63 abbildet/ so dass
sich das Problem in NRW nicht stellt,

Sachsen wirft die Frage auf/ ob die DS-GVO dafür tatsächiich eine.Lösung bietet. Wie insbesondere Im sächsh
sehen Tätigkeitsbericht geschildert, gibt es viele Anfragen an sächsische Kommunen, insbesondere von Reichs-
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Mecklenburg—Vorpommern verweist zur Umsetzung des 026 auf die Benennung einer verantwortlichen Stelle 
für die.ßereitsteilung eines Servicekontos. Infolgedessen kann durch Rechtsverschrift eine gemeinsame Ver— 
antwortung festgelegt werden, wobei diejeweiiigen Verantwortiichkeiten der Beteiligten abzugrenzen sind. 

Thüringen verweist auf ein gemeinsames Verfahren, so daSs Antragsverfahren in Thüringen nach Art. 25 DS- 
GVO umgesetzt werden. Da eine Rechtsgrundlage vorhanden ist, fallen entsprechende Auftragsverhältnisse 
aus. Sachsen hinterfragt, wie die länderübergreifende Kommunikation zwischen Servicekonten umgesetzt wer- 
den soll. Dies ist derzeit unklar. 

Der AK stellt fest, dass eine gründsätziiche Einigung zur Umsetzung von Servicekonten unter gemeinsamer 
Verantwortung nicht möglich ist und im Einzelfall betrachtet werden muss. Die Frage der gemeinsamen Ver- 
antwortlichkeit betrifft auch viele weitere Gebiete und sollte ggf. als Thema des AK Grundsatz aufgenommen 
werden, meint der BfDl. ‘ 

Es findet ein Austausch der Ländervertreter hinsichtlich der Differenzierung zwischen gemeinsamer Verantwor- 
tung und Auftragsverarbeltung statt, 2.8. aus dem Bereich Schule. Grundsätzlich ist hinsichtlich des Zwecks und 
der venwendeten_iifiittel sowie der Rechtsgrundlage zu differenzieren. Ein pauschaler Verweis auf entweder das 
eine oder andere ist nicht möglich. ' ' 

Der Vorsitzende schlägt vor, den Tagesordnungspunkt 11 aufgrund des vorhandenen Zeitkontingents vorzuzie— 
hen. Die Ländervertreter sind einverstanden. ' 

Top 11 Mitwirkungsobliege'nheiten von Antragstellern nach Art. 15 DS-GVO 
Austausch und Diskussion zur‘datenschutzrechtlichen Bewertung, inwieweit ein Antragsteller bei 
Antrag auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO einer Mitwirkungspfiicht beim Auffinden seiner personen- 
bezogenen Daten unterliegt; soweit die Verwaltung seine’personenbezogenen Daten möglicher- 
weise in. unterschiedlichen Verwaltungs- bzw. Organisationseinheiten verarbeitet.. 

Brandenburg erläutert die Vorschrift zu Auskunftsansprüchen nach altem Recht, wonach der Antragsteller zum 
Auffinden von Daten mitwirken muss. Bei einem Auskunftsantrag nach der Vorgängervorschrift von Art._15 DS- 
GVO, @ 18 Abs. 2 S. 2 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes a. F., bestand der Auskunftsahspruch nur 

‘ dann, wenn der Antragsteller Angaben zum möglichen Speicherort der Daten machte, die ein Auffinden der 
Daten mit angemessenem Aufwand ermöglichten. Die Gemeinden wollen die Praxis derart fortführen, dass ein 
Antrag gemäß Art. 12 Abs. 5 DS-GVO für unzulässig erklärt wird, wenn keine Rückantwort auf Nachfrage der 
Gemeinde zur Konkretisierung erfoigt. Fraglich ist, ob ein Rechtsprinzip ähnlich der alten Regelung auch aus der 
DS—Gvoabgeleitet werden kann. Allerdings sind derartige_Anträge nicht vorbehaltlos missbräuchiich nach Art. 
12 Abs. 5 DS-GVO. Laut Erwägungsgrund 63 soll bei großer Menge von informationen beim Verantwortlichen 
vom Betroffene'n präzisiert werden, welche konkreten Daten gewünscht sind. Dies steilt jedoch keine Norm 

' dar. im Übrigen ist in den meisten .I<onsteliatiorfen gar nicht bekannt, ob viele Daten vorliegen. Außerdem steht 
zwar die Rückfrage einer auskunftspflichtigen Stelle stets frei, es ist jedoch fraglich, ob ein Anspruch auf Ant— 
wort besteht bzw. ob ein Unterlassén der Mithilfe die Auskunftspflicht hemmen kann. Es wird daher angefragt, , 
wie die Kofnmunen anderer Länder bei allgemeinen Anfragen vorgehen. 

NRW 'merkt insoweit an, dass es eine Regelung im Datenschutzgesetz NRW gibt, die den EG 53 abbildet, so dass 
sich das Problem in NRW nicht stellt. ‘ 

Sachsen wirft die Frage auf, ob die DS—GVÖ dafür tatsächiich eineLösung bietet. Wie insbesondere im sächsi— 
schen Tätigkeitsbericht geschildert, gibt es viele Anfragen an sächsische Kommunen, insbesondere von Reichs- 
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bürgern, um die Kommunen quasi iahm zu legen. Die Kommune muss sodann alle Fachämter abfragen. Da

nicht gekiärt ist, welche konkrete Stelle diese Aufgabe vornehmen soll, und eine Zuständigkelt des behördii-

chen Datenschutzbeauftragten hier nicht zwingend gesehen wird, müssen jeweils die-Fachämter der zuständi-

gen Stelle in der Kommunen die entsprechenden Daten mitteilen. Erfolgt eine Mitteilung an die Kommunen

gemäß Art. 12 DS-GVO bezüglich der fraglichen Identität bei Reichsb.ürgem/ kann die Anfrage abgelehnt wer-

den.

Brandenburg verweist bezüglich der zeltnahen Informatlonspflicht gemäß Art. 12 DS-6VO innerhalb eines Mo-

nats auf die Verlängerungsmögllchkeit um zwei Monate. Sodann sind die Informationen herauszugeben, die

auffindbar sind, hält der Antragsteiler die Auskunft für unvollständig, muss er den Anspruch weiter substantiie-

ren.

Berlin meint, dass die DS-GVO hinsichtlich des Auskunftsrechts eindeutig geregelt sei/ dass das Auffinden der

Betroffenendaten nicht außer Verhältnis sein und gemäß Art. 15 DS-GVO die Art der Daten bezeichnet werden

soää.

Niedersachsen verfügt über keine konkrete Regelung, die Klärung sei jedoch auch für den Bildungsbereich

interessant. Insbesondere bei Auskunftsgesuchen gegenüber Hochschulen wurden entsprechende Darlegungen

unter Verweis auf den Erwägungsgrund 63 DS-GVO gefordert und seitens der entsprechenden Beschwerdefüh-

rer bislang nicht angezweifelt.

MeckIenburg-Vorpommern erfragt die Verfahrensweise in den anderen Ländern bezüglich Art. 15 Abs. 3 DS-

GVO bei weiteren Anfragen zur Ubermittlung von Unterlagen, nachdem bereits auf eine erste Anfrage Kopien

herausgegeben wurden,

In Bremen werden aufgrund eines Auskunftsanspruchs nur Unterlagen bis zum Jeweils letzten Auskunftsantrag

herausgegeben. Bei weiterer Anfrage werden erst ab diesem Zeitpunkt neue Unterlagen übermittelt. !m Ubri-

gen gibt es ähnlich wie beim Bund ein mehrstufiges Verfahren bei Auskunftsansprüchen. Be! Nichtauffinden

von Daten erfolgt eine Negativauskunft, auf Nachfrage nach vollständiger Auskunft erfolgt eine umfassende

Auskunftserteilung.

IVlecktenburg-Vorpommern erfragt weiter, wie die Auslegung anderer Kommunen hinsichtlich der Frage ist, bei

Verdacht auf Missbrauch des Auskunftsanspruchsdurch durch Reichsbürger diese ggf. mit Gebühren auf Ab"

stand zu halten. Bremen besteht insoweit auf die Kostenfreiheit des Auskunftsanspruchs.

Bayern verweist bezüglich unkonkreter Fragen auf Art. 15 DS-GVO, ein Auskunftssnspruch kann danach nicht

nach Belieben zurückgewiesen werden. In Bayern wird ein Stufenverfahren praktiziert. Zunächst erfolgt eine

Darlegungsbitte, sodann eine Standardverfahrensanfrage. Sofern der Betroffene weiter unkonkret anfragt/

muss der Anspruch vollumfänglich erfüllt werden.

Der BfDI ist bezüglich der Jobcenter häufig mit dieser Frage befasst. Aufgrund der Antragsfreude von Betroffe-

nen gemäß Art. 15 DS-GVO ist in den Jobcentern geregelt, mehrstufig vorzugehen. Zunächst wird eine Uber-

sieht mit Hinweis auf Art. 15 DS-GVO gegeben, erfolgt dann keine Prazisierung/ kann der Antrag auch trotz

hohem Verwaltungsaufwand nicht abgelehnt werden. Diese Handlungsanweisung wird auch auf andere Berei-

ehe ausgeweitet.

Auch in Baden-Württemberg ist die einheitlich abgestimmte Meinung, dass ein Auskunftsanspruch trotz Nicht-

reduzlerung des Anspruchs besteht.
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IVleckienburg-Vorpommern fragt nach der Praxis in den anderen Ländern bei Auskunftsansprüchen nach Art.
15 DS-GVO bzgl. Hinweisen auf das VorhandenseSn von Daten. Das Landesdatenschutzgesetz M-V nimmt diese
Regelung aus. Sachsen nimmt insoweit Bezug auf Art. 15 Abs. 4 DS-GVO, wonach das Recht auf Erhalt einer
Kopie gemäß Abs. 3 die Rechte und Interessen anderer Personen entgegenstehen. Auf die Frage, ob nach Auf-
Zeichnung einer Stadtratssitzung und erfoigter Protokollersteliung eine Anfrage auf Herausgabe der Aufzeich-
nung erfüllt werden muss/ merkt Brandenburg an/ dass die Tonaufzeichnungen streng zweckgebundene Hilfs-
mitte) zur Erstellung der Niederschrift sind/ nach Genehmigung der Niederschrift die LÖschung der Aufzeich-
nung zur nächsten Sitzung erfolgt und im Übrigen der Antrag nach der DS-GVO auch zum Schutz der Rechte
Dritter abgelehnt werden kann. Auch Sachsen-Anhalt hat die Herausgabe von Aufzeichnungen mit der Begrün-
düng abgelehnt, da diese nur Hilfsmittel zum Erstellen der Protokolle sind. Nach ProtokoSlerstellung werden die
Aufzeichnungen gelöscht.

Der Vorsitzende fasst zusammen, dass mehrheitlich ein Stufenverfahren ohne Ablehnung eines Auskunftsan"
Spruchs praktiziert wird, 2 Länder haben entsprechende gesetzliche Regelungen, l Land sieht eine extra Rege-
lungvor.

2^ Tag. Mittwoch, 2. Oktober 2019 - Besinn: 9:00 Uhr

TOP 7 UAK

TOP 8 Einsatz von VSSSSSISSSma in Kommunen u. ä.

Austausch und Diskussion, wie mit Anfragen zur Verwendung von Messenger-Diensten durch
öffentliche Steilen umgegangen und welche Rechtsposition vertreten wird.
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3'OP 8 Einsatz von _ in Kommunen u. ä. . 
Austausch und Diskussion, wie mit Anfragen zur Verwendung von Messenger—Diensten durch 
öffentliche Stehen umgegangen und welche Rechtsposition vertreten wird. 



NRW hat im AK Schule und Bi!dungseinrichtungen eine Umiauffrage zur Tagesordnung angemeldet, um zu

erfahren ob es Eriasse aus Ministerien zu gibt bzw. Beanstandungen hinsichtlich der Nutzung von

in Kommunen. Kommunen in NRW setzen beispielsweise für die Annahme von Beschwerden von

Bürgern Wha-tsApp ein. Entsprechende Handys werden lediglich für i^^^g genutzt und d|e Daten im An-

schluss gelöscht.

In Sachsen wird die Nutzung von BiiS^||1§ als nicht zulässig angesehen/ jedoch toleriert.

wird insoweit genutzt. Pr'ob!ematisch ist, dass nach Art. 13 DS-GVO darüber Informiert werden müsste,.dass

eine Speicherung unter Privacy-Shieid möglich Ist, ein entsprechender Erlass ist im Kultusberejch vorhanden.

Dort wird |P^^^^ häufig im Schuibereich zu Informatlonszwecken für Eltern mit Sprachproblemen genutzt.

Thüringen verweist auf ein Gutachten im Bgnkensektor und die Unterscheidung zwischen

Unternehmen dürfen laut AGB kein WhatsApp nutzen, sondern ledig!ich

und

Laut Tätigkeitsböricht 2018 wird @i!^S§^§§ in Kitas untersagt und darauf hingewiesen/ dass die Nutzung

von pKS^igpSI gemäß Urtei! des AG Bad Hersfeid aus 2017 dellktisch ist. Wenn eine Einwilligung vorliegt, darf

genutzt werden, Dlensthandys in Unternehmen mit sind jedoch Grauzone,

Brandenburg ist der Auffassung, dass der Umgang mit Sozialdaten gemäß § 35 SGB ! in Schulen streng auszule-

gen ist Bislang gab es keinen Widerstand gegen entsprechende Empfehlungen seitens der Datenschutzbehör-

de. Dort, wo es um regelmäßig nicht personenbezogene Inhaitsdaten geht (Forst, BauhÖfe u.a.) er'fofgt nur eine

Beratung. Erfahrungsgemaß genügen in Brandenburg derzeit Hinweise, die Empfehlungen mussten bisher nicht

durchgesetzt werden.

In Berfin wurde über die Nutzung von Messenger-Diensten Im Schulbereich mit der Senstsverwaltung disku-

tiert. Gegenüber der Schu!verwaltung wurde deutlich gemacht, dass iSi8S|j|iS8i nicht genutzt werden kann und

ein entsprechendes Informationsblatt übermitteit, das insbesondere die Metadaten und Teiefonbuchproble-

matik u.a. aufgreift. Auf Nachfrage gab es keine Fälie.

Niedersachsen nutzt ebenfalls Merkblätter für Kommunen, wonach nicht genutzt werden darf.

behält sich in seiner Datenschutzrichtlinie weitgehende Nutzungsrechte zu unbestimmten Zwecken

an den Metadaten vor. Die Verantwortiichen verstoßen daher beim Einsatz von gegen die Pflicht zur

ordnungsgemäßen Auswahl des Verarbeitungsmitteis nach Art. 25 Abs. l DSGVO. Ais zuständiger Arbeitskreis

für die Beurteiiung des datenschutzkonformen Einsatzes von ^BS^|Bwird der AK Medien gesehen.

In Bremen wird die Meinung geteilt, dass der Einsatz von

jedoch Sparkassen die Verwendung aufgrund des Gutachtens bzgl,

schwierig/ Bedingungen für andere Unternehmen festzulegen.

im Bereich Schule unzulässig ist. Wenn

gestattet wird, ist es

In einzelnen Kommunen des Saarlandes kommt zum Einsatz. Bürger können hierüber Fra-

gen an die Gemeindeverwaltung übermitte!n. Nach Analyse ist dort die Auffassung, dass die Kommune nicht

dafür (mit)verarrtwortlich ist, was mit den Metadaten passiert. Die Inhaltsdaten sind verschlüsselt, die Überga-

be der Informationen an B^BSSH erfolgt jedoch unverschlüsseit, die Verschlüsselung erfolgt dann durch

l. Die Kommunen dürfen liiiSi^ii§SS§ISlS§ aus rechtlicher Sicht verwenden, auch wenn dies daten-

schutzpolitisch schwierig ist. Die Daten Dritter sind geschützt, die Kommune muss sich Datenverarbeitungspro-

zesse nicht zurechnen lassen, da die Neutralität des Anbieters vorausgesetzt und angenommen wird. Der Be-

reich Technik hat die verwendete Ende-zu-Ende Verschlüsselung auf Grund des von |fp!||jj zur Verfügung

gestellten Whitepapers geprüft und als dem Stand der Technik entsprechend bewertet.
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Berlin weist darauf hin, dass bei Messenger-Diensten die Telekommunikationsanbleter nicht einzeln von den
landesdatenschutzbehörden geprüft werden. Der AK Medien solle prüfen, ob insoweit eine generelle Überprü-
fung erfolgen muss. Brandenburg sieht die strukturelle Zuständigkeitsfrage hinsichtlich Messenger-Diensten
auch unter Berücksichtigung neuerer Rechtsprechung beim BfDI, dort ruhen jedoch entsprechende Verfahren
und die Länder müssen derzeit selbst über Messenger-Dienst-Anfragen entscheiden.

Niedersachsen sieht die Zuständigkeit bezüglich des Einsatzes von iffiBBfiSH in den Schulen eindeutig bei den
Ländern. Generell ist für eine öffentliche Stelle ein datenschutzkonformes Vorgehen zu wählen. Im Übrigen
sieht Nledersachsen eine Verantwortlichkeit der Kommunen, da diese die Entscheidung treffen/ ob sie dieses
Mittel zur Verarbeitung für die von ihnen verfolgten Zwecke des Jeweiligen Geschäftsprozesses, z. B. Entgegen-
nähme von Beschwerden, einsetzen.

Auf die Frage aus Brandenburg, ob es Überlegungen zur Anwendbarkeit'der EuGH-Rechtsprechung zu gemein-
samer Verantwortung auf das vorliegende Problem gibt, wirft Baden-Württemberg die Frage auf, ob ein Gut-
achten seitens BfDl bzg!. Teiekommunikationsfragen erforderlich ist, um beurteilen zu können, ob
genutzt werden darf. Das dortige Kuitusministerium erwägt/ alternative Dienstleistungen (andere Messenger-
Dienste) zur Verfügung zu stellen.

Berlin führt aus, dass Messenger-Dienste zum Telekommunikationsrecht zählen und .hier nicht ausreichend
bewertet werden können, !edig!lch die Anforderungen hmsicjitlich der Bedingungen, die erfüllt werden müs-
sen, können bzgi. Art. 25 DS-GVO datenschutzrechtiich bewertet werden, um Missverständnisse bei der rechtli-
chen Bewertung auszuräumen.

Der Vorsitzende stelit zusammenfassend fest, 'dass die Nutzung von BSBiJSSSfflSSSI in Kommunen überwiegend
abgelehnt wird und bittet den Vertreter Sachsens darum, die Begründung zur Ablehnung der Nutzung von

in einem speziellen Fal! zu übermstteSn,

TOP 9 Handy-Parken - Auftragsverarbeitung oder gemeinsame Verantwortung im Rahmen der
Parkraumbewirtschaftung

Austausch und Diskussion zur datenschutzrechtlichen Umsetzung der Parkraumbewirtschaf-
tung durch Kommunen unter Einsatz von durch externe Anbieter bereitgestellten mobiien
Bezahldiensten.

Der Vorsitzende teilt mit, dass vier große Städte in Brandenburg Anfragen gestellt haben, die Verträge zur Auf-
tragsverarbeitung mit dem DienstleisterfiliBfHBljnfBMfFSBBIgzu prüfen, Verschiedene Fragen haben sich hinsicht-
lich Auftragnehmer, Dienstleister und Bürger gestellt/ da grundsätzlich mehrere Vertragsbeziehungen paraSSel
bestehen. Ein Bürger zahit per Privatvertrag über ein Bezahlverfahren eines Dienstieisters. Dieser muss der
Verwaltung die Möglichkeit bereitstellen/ zu prüfen, ob der Bürger gezahlt hat. Der Vollzug der Information
über die Zahlung des Bürgers muss gewährleistet sein. Hierbei bestehen Jedoch Probleme mit der rechtlichen
Zulässigkeit der Datenübermittiung in Bezug auf die Kontrolle, ob ein Parktscket gezogen wurde, da insoweit
eine Anfrage beim Dienstleister erfolgen muss. Dies ist insbesondere dann probSematisch, wenn seitens des
Bürgers kein elektronisches Ticket gezogen wurde und eine Datenübermittiung des Kennzeichens zur Prüfung
durch die Verwaltung an den Dienstleister erfoigt

In Schleswig-Holstein nimmt ein Kontrolleur via Zahlenkombination eine Abfrage beim Dienstleistervor. Erfolgt
eine Rückmeldung für die Zahlenkombsnation, kann ein StrafzetteS ersteilt und das Kennzeichen übermitteit
werden. Rechtsgrundlage.hierfür ist das Landesdatenschutzgesetz. Parallel soll Jedoch Münzparken möglich
sein/ um Bürger nicht in einen Handy-Park-Vertrag zu zwingen.
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' fung erfolgen muss. Brandenburg sieht die strukturelle Zuständigkeitsfrage hinsichtlich Messenger—Diensten 
auch unter Berücksichtigung neuerer Rechtsprechüng beim BfDI, dort ruhen jedoch entsprechende Verfahren 
und die Länder müssen derzeit selbst über Messenger»Dienst-Anfragen entscheiden. 

Niedersachsen sieht die Zuständigkeit bezüglich des Einsatzes von _ in} den Schulen eindeutig bei den 
Ländern. Generell ist für eine öffentliche Steiie ein datenschutzkonformes Vorgehen zu wählen. Im Übrigen 
sieht Niedersachsen eine Verantwortlichkeit der Kommunen, da diese die Entscheidung treffen, ob sie dieses 
Mittel zur Verarbeitung für die von ihnen verfolgten Zwacke des jeweiligen Geschäftsprozesses, z. B. Entgegen- 
nahme von Beschwerden, eihsetzen. 

Auf die Frage aus Brandenburg, ob es Überlegungen zur Anwendbarkeit-der EuGH-Rechtsprechüng zu gemein- 
samer Verantwortung auf das vorliegende Problem gibt, wirft Baden-Württemberg die Frage auf, ob-ein Gut- 
achten seitens BfDl bzgl. Telekommunlkatio'nsfragen erforderlich ist, um beurteilen zu können, ob _ 

- genutzt werden darf. Das dortige Kultusministerium erwägt, alternative Dienstleistungen (andere Messenger- 
Dienste) zur Verfügung zu stellen. 

Berlin führt aus, dass Messenger-Dienste zum Telekommunikationsrecht zählen und hier nicht ausreichend 
bewertet Werden können, lediglich die Anforderungen hinsichtlich der Bedingungen, die erfüllt werden müs- 
sen. können bzgl. Art. 25 DS-GVO datenschutzrechtiich bewertet werden, um Missverständnlsse bei der rechtli— 
chen Bewertung auszuräumen. 

Der Vorsitzende stellt zusamménfassend fest, “dass die Nutzung von _ in Kommunen überwiegend 
abgelehnt wird und bittet den Vertreter Sachsens darum, die Begründung zur Ablehnung der Nutzung von 
_ in einem speziellen Fall zu übermitteln. 

TOP 9 Handy-Parken —— Auftragsverarbeitung oder gemeinsame Verantwortung im Rahmen der 
Parkraumbewirtschaftung 
Austausch und Diskussion zur datenschutzrechtlichen Umsetzung der Parkraumbewirtschaf- 
tung durch Kommunen unter Einsatz von durch externe Anbieter bereitgestellten mobilen 
Bezahldlensten. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass vier große Städte in Brandenburg Anfragen gestellt haben, die Verträge zur Auf— 
tragsverarbeitung mit demyDienstléister_zuprüfen. Verschiedene Fragen haben sich hinsicht- 
lich Auftragnehmer, Dienstleister und Bürger gestellt, da grundsätzlich mehrere Vertragsbeziehungen parallel 
bestehen. Ein Bürger zahlt per Privatvertragi über ein Bézahlverfahren eines Dienstleisters. Dieser muss der 

- Verwaltung die Möglichkeit bereitstellen, zu prüfen, ob der Bürger gezahlt hat. Der Vollzug der information 
über die Zahlung des Bürgers muss gewährleistet sein. Hierbei bestehen jedoch Probleme mit der rechtlichen 
Zulässigkeit der Datenübermittlung in Bezug auf die Kontrolle, ob ein Parktici<et gezogen wurde, da insoweit 
eine Anfrage beim Dienstleister erfolgen muss. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn seitens des 
Bürgers keln elektronisches Ticket gezogen wurde und eine Datenübermittlung des Kennzeichens zur Prüfung 

- durch die Verwaltung an den Dienstleister erfoigt. 

in Schleswig-Holstein nimmt ein Kontrolleur via Zahlenkombination eine Abfrage beim Dienstleister vor. Erfolgt 
eine Rückmeldung für die Zahlenkombination, kann ein Strafzettel erstellt und das Kennzeichen übermittelt 
werden. Rechtsgrundlagehierfür ist das Landesdatenschutzgesetz. Parallel soll jedoch Münzparken möglich 
sein, um Bürger nicht in einen Handy—Park-Vertrag zu zwingen. 
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Der Vorsitzende weist auf die Prüfung einer gemeinsamen Verantwortung nach Art. 26 DS-GVO hin.

Brandenburg vertritt die Auffassung, dass grundsätzlich bei der Feststellung, dass die Plakette feh!t, wegen der

alternativen Bezahlmöglichkeiten nicht von einer Ordnungswidrigkeit auszugeben ist, da für die Teilnahme am

elektronischen Parken nicht zwingend eine Kennzeichnung am Auto mittels Plakette erfolgt, Problematisch ist

dies insbesondere bei einer spontanen Erstnutzung des Handy-Parkens/ ohne vorhandene Plakette, die auf ein

elektr. Ticket hinweist.

Im herkömmlichen Verfahren iässt das Fehlen eines Parktickets direkt auf eine Ordnungswidrigkeit schließen

und ermöglicht die Einleitung des Verfahrens. Besteht aber die 'Möglichkeit, dass auch ohne Kennzeschnung ein

elektronisches Ticket erworben wurde, muss erst der Verdacht mittels Abfrage beim Dienstieister ausgeräumt

bzw. erhärtet werden.

Auf die Frage Niedersachsens, wie ein hinreichender Verdacht zur Ordnungswidrigkeit festgestellt werden

kann, berichtet Bremen von einem Fail, bei dem eine Bewertung nach § 48 Abs. 2 AO analog vorgenommen

wurde,

Der Vorsitzende fragt an, ob nach Ansicht des AK ein Vertrag zugunsten Dritter gemäß § 328 BGB anzunehmen

ist. Sachsen sieht die Konstellation unabhängig davon jedenfalls nicht als Auftragsverarbeitung; hingegen be"

wertet Thüringen gemäß Tä-tigkeitsbericht von 2018 diese Konstellation klar als Auftragsverarbeitung.

Nach Auffassung von NRW sind Insgesamt vier Parteien bei der Auftragsverarbeitung zu bewerten, die Kom-

mune/die teils privaten Stellen, die die Parkraumbewirtschaftung durchführen, den Bezahldienst und den Bür-

ger. Der Zahlungsdienstleister nimmt hierbei nicht schwerpunktmäßig eine Verarbeitung von personenbezoge-

nen Daten vor. Nur wenn eine Vereinbarung über die Kerntätigkelt der Zahiungsausiösedienstleistung mit der

Kommune hinaus erfolgt, liegt eine Auftragsverarbeitung vor.

Sachsen berichtet über einen anderen OWi-Bereich unter Verwendung der Wegeheld-App, mittels derer Bür-

ger Fotos an die Kommune senden können, um sich zu beschweren, bzw. Missstände anzuzeigen und fragt an/

ob dies so überhaupt erfolgen darf und auf welcher Rechtsgrundlage. Der.Melder hat insoweit datenschutz-

rechtiiche Bestimmungen bei der Ubermittlung von Fotos zu beachten. Teilweise wurden Fotos mit personen-

bezogenen Daten bei Twltter veröffentlicht Ähnlich verfährt „Knöllchen-Horst", der Fotos für private Anzeigen

von Verkehrsverstößen fertigt. Berlin hat insoweit keine Bedenken.

Sachsen-Anhalt berichtet/ dass dortige Kommunen über „Wegeheid" Bürger auffordern/ entsprechende Fotos

zu übermitteln. Auf Nachfrage der Datenschutzbehörde bei den Kommunen, auf welche Rechtsgrundlage diese

Vorgehensweise gestützt wird, erfolgt keine Rückäußerung.

Der Vorsitzende verweist insoweit auf ein Landesverfahren (MAERKER), das Bürgern die Möglichkeit eröffnet,

IVtüilablagerungen, defekte Straßenlaternen u.a. zu melden. Hierbei gelten strenge Anforderungen für die )n-

formation an die Kommune, die möglichst ohne personenbezogene Daten erfolgen soll. Der Redaktionsdienst

veröffentlicht anonymisierte Fachinformationen in einem Öffentlich einsehbaren Portal, -mit dem Ziel der

Transparenz und Nachvollziehbarkeät, wie die Meldung im Weiteren bearbeitet wird.

Auf Anfrage und mit Zustimmung der Länder wird TOP 15 vorgezogen.

TOP15 Neuer Termin
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Der Vorsitzende weist auf die Prüfung einer gemeinsamen Verantwortung nach Art. 26 DS—GVO hin. 

Brandenburg vertritt die Auffassung, dass grundsätzlich bei der Feststellung, dass die Plakette fehlt, wegen der 
alternativen Bezahlmögiichkeite‘n nicht von einer Ordnungswidrigkeit auszugehen ist, da für die Teilnahme am 
elektronischen Parken nicht zwingend eine Kennzeichnung am Auto mittels Plakette erfolgt. Problematisch ist 
dies insbesondere bei einer spontanen Erstnutzung des Händy—Parkens, ohne vorhandene Piakette, die auf ein 
elektr. Ticket hinweist. ' 

Im herkömmlichen Verfahren iässt das Fehlen eines Parktickets direkt auf eine Ordnungswidrigkeit schließen 
und ermöglicht die Einleitung des Verfahrens. Besteht aber die “Möglichkeit, dass auch ohne Kennzeichnung ein 
elektronisches Ticket erworben wurde, muss erst der Verdacht mittels Abfrage beim Dienstleister ausgeräumt 

' bzw. erhärtet werden. 

Auf die Frage Niedersachsens, wie ein hlnreichender Verdacht zur Ordnungswidrigkeit festgestellt werden 
kann, berichtet Bremen von einem Fall, bei dem eine Bewertung nach 5 48 Abs. 2 AO analog vorgenommen 
wurde. ' ' ' 

Der Vorsitzende fragt an, ob nach Ansicht des AK ein Vertrag zugunsten Dritter gemäß 5 328 BGB anzunehmen 
ist._ Sachsen sieht die Konstellation unabhängig davon jedenfalls nicht als Auftragsverarbeitungj hingegen be- 
wertet Thüringen gemäß Tätigkeitsbericht von 2018 diese Konstellation klar als Auftragsverarbeitung._ 

Nach Auffassung von NRW sind insgesamt vier Parteien bei der Auftragsverarbeitung zu bewerten, die Kom— 
mune;die teils privaten Stellen, die die Parl<raumbewirtschaftung durchführen, den Bezahldlenst und den Bür- 

ger. Der Zahlungsdienstleister nimmt hierbei nicht schwerpunktmäßig eine Verarbeitung von personenbezoge— 
nen Daten vor. Nur wenn eine Vereinbarung über die Kerntätigkeit der Zahiungéauslösedienstleistung mit der 
Kommune hinaus erfolgt, liegt eine Auftragsvera rbeitung vor. 

' Sachsen berichtet über einen anderen OWi-Bereich unter Verwendung der Wegeheld-App, mittels derer Bür— 
ger Fotos an die Kommune senden können, um sich zu beschweren, bzw. Missstände anzuzeigen und fragt an, 

ob dies so überhaupt erfoigen darf und auf welcher Rechtsgrundlage. DerMelder hat insoweit datenschutz- 
rechtllche Bestimmungen bei der Übermittlung von Fotos zu beachten. Teilweise wurden Fotos mit personen— 
bezogenen Daten bei Twitter veröffentlicht. Ähnlich verfährt „Knöllchen-Horst", der Fotos für private Anzeigen 

von Verkehrsverstößen fertigt. Berlin hat insoweit keine Bedenken. 

Sachsen—Anhalt berichtet, dass dortige Kommunen über „Wegeheid" Bürger auffordern, entsprechende Fotos 
. zu übermitteln. Auf Nachfrage der Datenschutzbehörde bei den Kommunen, auf welche Rechtsgrundlage diese 

Vorgehensweise gestützt wird, erfolgt keine Rückäußerung. 

Der Vorsitzende verwaist insoweit auf ein Landesverfähren (MAERKER), das Bürgern die Möglichkeit eröffnet, 
Müilablagerüngen, defekte Straßenlaternen u.a. zu melden. Hierbei gelten strenge Anforderungen für die in- 
formation an die Kommune, die möglichst ohne personenbezogene Daten erfolgen soil. Der Redaktionsdienst 
veröffentlicht anonymisierte Fachinformationen in einem öffentlich einsehbaren Portal, .mit dem Ziel der '  
Transparenz und Nachvoiiziehbarkeit, wie die Meldung im Weiteren bearbeitet wird. 

Auf Anfrage und mit Zustimmung der Länder wird TOP 15 vorgezogen. 

TOP 15 Neuer Termin 
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Neuer Termin für die 15. Sitzung des AK Verwaltung ist der 15./16.09.2020,

TOP 10 Löschung von personenbezogenen Daten in Amtsblättern (insb. Zustellungen durch Öffentliche
Bekanntmachungen)

Austausch,und Diskussion zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Amtsblättern. Hier insbe-
sondere die Bereitstellung von Amtsbiättem im Internet und die damit einhergehende weitere Ver-
breitung personenbezogener Daten gegenüber dem analogen Amtsblatt. Es wird hinterfragt, wie mit
löschungsersuchen Betroffener umzugehen ist, wenn für die Amtsblätter keine Löschfristen oder
anderweitige RechtsgrundSagen für eine LÖschung der darin gespeicherten personenbezQgenen Da-
ten vorhanden sind. Im Gegensatz zu analogen Amtsbiättern, die nur für kurze Zeit ausiiegen und im
Anschluss nur mit persönlichem Aufwand einsehbar sind, stellt die Veröffentlichung von Amtsblät-
tern im Internet eine größere. Verbreitung und dauerhaft einfachere Zugangsmögiichkeit (Wiederauf-
findbarkeit) dar.

NRW berichtet über ca. 3 Löschungsersuchen von personenbezogenen Daten in Amts blättern ca. 6 Monate
nach deren Veröffentlichung. Es gibt Öffentliche Bekanntmachungen über das Landeszustellungsgesetz, wel-
ches regelt, wie lange die Bekanntgäbe von Namen und Adressen erfolgt. Es enthält jedoch keine Regelung
über die Löschung der Daten, Art, 17 Abs. 3 Buchst. b) DS-GVO regelt die Ausnahme von LÖschpflichten. Wenn
die Verarbeitung personenbezogener Daten auf einer Norm beruht, muss die Löschung der Daten aus dieser
Norm erfolgen. Sofern keine Norm vorhanden ist, erfolgt jedoch keine Löschung, daher wird um Auffassung
aller Länder zu dem Thema gebeten.

Sachsen verweist insoweit auf das.E-Government-Gesetz/ wonach personenbezogene Daten zu löschen sind,
wenn der Zweck geändert/ der Zweck weggefai!en oder die Daten nicht mehr erforderiich sind. In der Praxis ist
es jedoch schwierig, die Erforderlichkeit hinreichend zu differenzieren. Sachsen verfügt über 2 Fassungen der
Amtsbiätter, die Internetfassung enthäit keine personenbezogenen Daten, Das Schwärzen der Ihternet-
Fassung ersetzt die Einhaltung von Fristen und extra Prüfungen.

Bremen weist auf das Bremische Bekanntmachungsgesetz aus 2014 hin. Die Mindestoffen.barung von einem
Jahr ist nicht an die DS-GVO angepasst.

Brandenburg berichtet, dass das Kommunairecht keine Norm enthäit, dass Gemeinden Niederschriften von
Stadtverordnetenversammiungen O.A. veröffentlichen müssen, dennoch erfolgt eine Veröffent!ichung zulässi-
gerweise gemäß Art, 6 Abs, l Buchst, e) und Abs. 3 DS-GVO in Verbindung mit der gesetzlichen Ptiicht von
Kommunen zur Information ihrer Bürger. Auch Petitionen können veröffentlicht werden, ohne dass das Gesetz
eine Veröffentlichung ausdrücklich anordnet. Auf eine Datenminimierung wird seitens LDA bestanden, perso-
nenbezogene Daten soSien ohne spezialgesetziiche VerÖffentlichungsanordnung weggelassen werden, wenn
deren Speicherung nicht zum Erreichen des Zwecks der Veröffentlichung erforderlich ist. Die Beweislast für die
Rechtmäßigkeit liegt bei der Kommune bei der weiteren VeröffentSJchung der Daten nach Ablauf von gesetzlJ-
chen Veröffentiichungsfristen. Unter Umständen ist die Abwägung erforderiich, ob eine verglichen mit der
Unterrichtung der Einwohner unverhältnismäßige Belastung durch die weitere Veröffentiichung erfo!gt. Der
Vorsitzende verweist zudem auf die aktuelle Rechtsnorm Im E-Government-Gesetz. Hinsichtlich Art. 17 Abs. 3
Buchst, b} DS-GVO muss die Stelle, die weiter veröffentlichen will, explizit darlegen, auf weicher gesetzlichen
Grundlage dies erfolgt,

Die weitere Frage aus NRW/ ob eine Kommune nach Auslaufen der gesetzlichen Veröffentlichungsbefugnisse
löschen müsse, bejaht Brandenburg. Die Aufsichtsbehörde muss nach Auffassung der LDA jedoch nicht proaktJv
nach zu lange veröffentiichten Dokumenten forschen, sondern könne auf entsprechende Beschwerden reagie-
ren - hier greift die informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen.
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Neuer Termin für die 15. Sitzung des AK Verwaltung ist der 15./16.09.2020. ' 

TOP 10 Löschung von personenbezogenen Daten in Amtsblättern (insb. Zustellungen durch öffentiicife 
Bekanntmachungen) 
Austausch‚und Diskussion zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Amtsblättern. Hier insbe- 
sondere die Bereitstellung von Amtsblättern imlnternet und die damit einhergehende weitere Ver- 
breitung personenbezogener Daten gegenüber dem analogen Amtsblatt. Es wird hinterfragt, wie mit 
Löschungsersuchen Betroffener umzugehen ist, wenn für die Amtsblätter keine Löschfristen oder 
anderweitige Rechtsgrundlagen für eine Löschung der darin gespeicherten personenbezogenén Da— 
ten vorhanden sind. Im Gegensatz zu analogen Amtsblättern, die nur für kurze Zeit ausiiegen und im 
Anschluss nur mit persönlichem Aufwand einsehbar sind, stellt die Veröffentlichung von Amtsblät— 
tern im internet eine größereVerbreltung und dauerhaft einfachere Zugangsmöglichkeit (Wiederauf- 

' findbarkelt) dar. . ‘ 

NRW berichtet über ca. 3 Löséhungsersuchen von persohenbezogenen Daten in Amtsbiättern ca. 6 Monate 
nach deren Veröffentlichung. Es gibt öffentliche Bekanntmachungen über das Landeszüstellungsgesetz, wel— 
ches regeit, wie lange die Bekanntgabe von Namen und Adressen erfolgt. Es enthält jedoch keine Regelung 
über die Löschung der Daten. Art. 17 Abs. 3 Buchst. b) DS—GVO regelt die Ausnahme von Löschpfllchten. Wenn 
die Verarbeitung personenbezogener Daten auf einer Norm beruht, muss die Löschung der Daten aus dieser 
Norm erfolgen. Sofern keine Norm vorhanden ist, erfolgt jedoch keine Löschung, daher wird um Auffassung 
aller Länder zu dem Thema gebeten. . 

Sachsen verweist insoweit auf das.E-Government-Gesetz,' wonach personenbezogene Daten zu löschen sind, 
wenn der Zweck geändert, der Zweck weggefaiien oder die Daten nicht mehr erforderlich sind. In der Praxis ist 
es jedoch schwierig, die Erforderiichkeit hinreichend zu differenzieren. Sachsen-verfügt über 2 Fassungen der 
Amtsblätter, die Internetfassung enthält keine personenbezogenen Daten. Das Schwärzen der internet- 
Fassung ersetzt die Einhaltung von Fristen und extra Prüfungen. 

Bremen weistauf das Bremische Bekanntmachungsgesetz aus 2014 hin. Die Mindestoffenbarung von einem 
Jahr ist nicht an die DS—GVO angepasst. ' 

Brandenburg berichtet, dass das Kommunairecht keine Norm enthält, dass Gemeinden Niederschriften von 
Stadtverordnetenversammiungen o.Ä. veröffentlichen müssen, dennoch erfolgt eine Veröffentlichung zulässi- 
gerweise gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 3 DS-GVO in Verbindung mit der gesetzlichen Pflicht von 
Kommunen zur Information ihrer Bürger. Auch Petitionenkönnen veröffentlicht werden, ohne dass das Gesetz 
eine Veröffentlichung ausdrücklich anordnet. Auf eine Datenminimierung wird seitens LDA bestanden, perso- 
nenbezogene Daten sollen ohne spezialgesetzliche Veröffentlichungsanordnung weggelassen werden, wenn 
deren Speicherung nicht zum Erreichen des Zwecks der Veröffentlichung erforderlich ist. Die Beweislast für die 
Rechtmäßigkeit liegt bei der Kommune bei der weiteren Veröffentlichung der Daten nach Ablauf von gesetzli— 
chen Veröffentlichungsfristen. Unter Umständen ist die Abwägung erforderlich, ob eine verglichen mit der 
Unterrichtung der Einwohner unverhältnismäßige Belastung durch die weitere Veröffentlichung erfolgt. Der 
Vorsitzende verweist zudem auf die aktuelle Rechtsnorm im E-Governmentßesetz. Hinsichtlich Art. 17 Abs. 3 
Buchst. b) DS-GVO muss die Stelle, die weiter veröffentlichen will, explizit dariegen, auf welcher gesetzlichen 
Grundiage dies erfolgt. 

Die weitere Frage aus NRW, ob eine Kommune nach Auslaufen der gesetzlichen Veröffentlichungsbefugnisse 
löschen-müsse, bejaht Brandenburg. Die Aufsichtsbehörde muss nach Auffassung der LDA jedoch nicht proaktiv 
nach zu lange veröffentlichten Dokumenten forschen, sondern könne auf entsprechende Beschwerden reagie— 
ren — hier greift die informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen. 
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Thüringen weist auf den 12. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz: Öffentiicher Bereich, Punkt 6.16 hin. Hier geht

es um das Bürgerbegehren bei einer Wahi wegen Nichtwahl aus den Amtsblättern gelöscht zu werden, da Na-

me, Vorname und Geburtsdatum veröffentlicht werden.

Der Vorsitzende fasst zusammen, dass eine Reaktion in den Ländern hinsichtlich überschrittener löschfristen

nur auf Beschwerden erfolgt, jedoch nicht proaktlv.

TOP 12 Umgang mit Daten aus Kehrbüchern von Schornsteinfegern

Austausch und Diskussion über die Weitergabe personenbezogener Daten aus den Kehrbüchern und

die hierfür bestehenden bzw. erforderiichen datenschutzrechtlichen Grundlagen.

NRW berichtet über das Schornsteinfegerhandwerksgesetz und Regelungen im Kehrbuch über personenbezo-

gene Daten. Der Bezlrksschornstejnfegermeister führt das Kehrbuch und soweit das Landesgesetz es zulässt,

können Daten an öffentliche Stellen weitergegeben werden. Die Umweltbehörde oder OrdnungsbehÖrde

möchte gern Daten aus dem Kehrbuch erhalten und nicht seihst erheben/ um bspw. festzustellen, ob sich Hei-

zungen im Wasserschutzgebiet befinden. Die Sinnhaftigkelt des Anliegens ist zwar erkennbar, aber fraglich, ob

ausformuiierte, sinnvo!!e Landesgesetze hierzu in anderen Ländern existieren.

In Bremen gibt es hierzu keine spezialgesetziiche Regelung und hält es für fraglich, ob Art. 6 Abs. l Buchst, e,

Abs. 3 DS-GVO erfüllt ist.

Sachsen-Anhalt verfügt ebenfalls über keine spezialgesetzliche Regelung. Für Klimaschutzkonzepte sind diese

aber gefordert, dafür reichen jedoch Daten ohne Personenbezug aus.

fn Bayern gibt es auch keine speziaigesetzilche Regelung, wohi aber die Überlegung/ ob die Erhebung zulässiger

Daten über Dritte nach Art 4 Abs. 2 BayDSG möglich ist, insbesondere für die Überwachung von Anlagen in

Wasserschutzgebieten.

Sachsen verweist insoweit auf die Zweckvereinbarkeit gemäß Art. 6 Abs, 4 DS-GVO.

Brandenburg merkt an, dass Kehrbücher zweckgebunden sein dürften/ so dass eine Zweckänderung zu konstru-

leren wäre. Der Vorsitzende resümiert insoweit, dass keine konkreten Hinweise hinsichtlich der Umsetzung

möglich sind,

Auf die Frage aus Berlin, ob der Schornsteinfeger als öffentliche Stelle zu betrachten und somit verpflichtet ist,

einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, merkt Schleswig-Holstein an, dass der Schornsteinfeger als öf~

fentiiche Stelle zu bewerten ist und die Benennung eines Datenschutzbeauftrggten über die Innung möglich ist.

TO P 13 Verarbeitung personenbexogener Daten von Gebührenschuldnern im Rahmen der internetbasier-

ten KFZ-Zulassung

Diskussion und Austausch über die Umsetzungsbemühungen der Länder (Kommunen) für die 3. Stufe

der internetbasierten KFZ-Zulassung unter Einbindung einer Gebührenrückstandsdatej

Der Vorsitzende berichtet über den Projektstart der internetbasierten KFZ-Zulassung in Brandenburg am

1.10.2019 mit den Modulen Zulassung/ Abmeldung und Wiederzulassung sowie das Gesetz über die Prüfung

von Gebührenrückständen von 2006. In Bezug auf die Gebührenrückstände soll eine direkte elektronische

Nachfrage bei der KFZ~Zulassungsstel!e erfoigen. Sofern ein Gebührenfückstand voriiegt/ muss sich der be-
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Thüringen weist auf den 12. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz: Öffentlicher Bereich, Punkt 6.16 hin. Hier geht 
es um das Bürgerbegehren bei einer Wahl wegen Nichtwahl aus den Amtsblättern gelöscht zu werden, da Na- 
me, Vorname und Geburtsdatum veröffentlicht werden. 

Der Vorsitzende fasst zusammen, dass eine Reaktion in den Ländern hinsichtlich überschrittener Löschfristeni 
nur auf Beschwerden erfolgt, Jedoch nicht proaktiv. 

TOP 12 Umgang mit Daten aus Kehrbüchern Von Schorhsteinfegern 
Austausch und Diskussion über die Weitergabe persohenbezogener Daten aus den Kehrbüchiarn und 
die hierfür bestehenden bzw. erforderlichen datenschutzrechtllchen Grundlagen. 

NRW berichtet über das Schornsteinfegerhandwerksgesetz und Regelungen im Kehrbuch über personenbezo- 
gene Daten. Der Bezirksschornst'einfegermeister führt das I(ehrbuch' und souieit das Landesgesetz es zulässt, 
können Daten 'an öffentliche Stellen weitergegeben werden. Die Umweltbehörde oder Ordnungsbehörde 
möchte gern Daten aus dem Kehrbuch erhalten und nicht selbst erheben, um bspw. festzustellen, ob sich Hei- 
zungen im Wasserschutzgebiet befinden. Die Sinnhaftigkeit des Anliegens ist zwar erkennbar, aber fraglich, ob 
ausformuiierte, sinnvolle Landesgesetze hierzu in anderen Ländern existieren. 

in Bremen gibt es hierzu keine spezialgesetzliche Regelung und hält es ‚für fraglich, ob Art. 6 Abs. 1 Buchst. e, 
Abs. 3 DS-GVO erfüllt ist. 

Sachsen-Anhalt verfügt ebenfalls über keine spezialgesetzliche Regelung. Für Klimaschutzkonzepte sind diese 
aber gefordert, dafür reichen jedoch Daten ohne Personenbezug aus. 

in Bayern gibt es auch keine spezialgesetziiche Regelung, wohl aber die Überlegung, ob die Erhebung zulässiger 
Daten über Dritte nach Art. 4 Abs. 2 BaVDSG möglich ist, insbesondere für dieüberwachung von Anlagen in 

Wasserschutzgebieten. 

Sachsen verweist insoweit auf die Zweckvereinbarkeit gemäß Art. 6 Abs. 4 DS-GVO. 

Brandenburg merkt an, dass Kehrbücher zweckgebunden sein dürften, so dass eine Zweckänderung zu konstru- 

ieren wäre. Der Vorsitzende resümiert insoweit, dass keine konkreten Hinweise hinsichtlich der Umsetzung 
möglich sind. ' 

. ‘ . 

Auf die Frage aus Beriin, ob der Schornsteinfeger als öffentliche Stelle zu betrachten und somit verpflichtet ist, 
einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, merkt Schleswig—Holstein an, dass der _Schorhsteinfeger als öf— 
fentliche5teile zu bewerten ist und die Benennung eines Datenschutzbeauftrag’cen über die Innung möglich ist. 

TOP 13 Verarbeitung personenbezogener Daten von Gebührenschuldnern im Rahmen der internetbasler- 
ten KFZ—Zulassung ' 
Diskussion und Austausch über die Umsetzungsbemiihungen der Länder (Kommunen) für die 3. Stufe 
der internetbasierten KFZ-Zulassung unter £inbindung einer Gebührénrückstandsdatei 

Der Vorsitzende berichtet über den _Projektstart der internetbasierten KFZ-Zulassung in Brandenburg am 
1.10.2019 mit den Modulen Zulassung, Abmeldung und Wiederzulassung sowie das Gesetz über die Prüfung 
Von Gebührenrückständen von 2006. In Bezug auf die Gebührenrückstände soll eine direkte elektronische 
Nachfrage bei der KFZ—Zulassungsstelle erfoigen.$ofern ein Gebührenrüekfland voriiegt, muss sich der be— 
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eine entsprechende Bekanntmachung geprüft. Der bioße Hinweis in Zeitungen bzgl. der Bekanntmachung eines
Widerspruchsrechts reicht insoweit nicht aus.

Brandenburg merkt an, dass die Verwaltung hierfür einen sicheren Kommunikationszugang zur Verfügung
stellen muss, eine alternativiose E-Mail-Anforderungvon personenbezogenen Daten ist unzulässig.

Anlagen:

l. Teiinehmerliste

2. Vortrag zu Top l „Entwicklungsbericht Themenfeid Ein- und Auswanderung ~ Herr Dr. Philipp Richter,
M!K Brandenburg, Ref. 62

3. Themenbeiträge des LfDl Rheiniand-Pfaiz

16
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troffene Bürger erst bei der zuständigen Stelle melden. Problematisch ist, dass die Kassenverfahren im Gegen-

satz zur Gebührenrückstandsda-tej kein Geburtsdatumsfeld aufnehmen. Sofern ein Geburtsdatumsfeld abge-

fragt werden soil, um Doubletten zu vermeiden und landeswelt eindeutige Identifizierungen zu ermöglichen,

sollte ein entsprechender Gesetzesentwurf vorgelegt werden. Hier stellt sich Jedoch die Frage nach der tatsäch-

lichen Erforderlichkeit.

Sachsen verweist diesbezüg!ich auf das KFZ-Steuergesetz, was Brandenburg nicht als einschlägig für KFZ-

Zulassungsstellen erachtet, da die Kassenverfahren anders als die Zahlverfahren der Kommunen erfolgen.

Niedersachsen sieht das Problem bei der Gebührenrückstandsdatei vornehmiich in der Möglichkeit der Vermi"

schung mit anderen kommunalen Abgaben, was der Vorsitzende bestätigt, da lediglich das Kassenzeichen

durch die Kommune gefordert wird. Dies Ist bei einem kleineren Umkreis unproblematisch/ jedoch Sandesweit

mit Gegengbfrage oder später bundesweit schwierig.

Der Vorsitzende bilanziert insoweit, dass derzeit keine Lösung der Problematik möglich ist und die Ausbaustufe

4 der Internetbasierten KFZ-Zulassung die Portalüetreiber vor weitere Hürden stellt.

Sachsen berichtet über die Pläne einer Kommune, ohne ausdrückliche gesetzliche Befugnis eine Ausstellung

von Schuldenfreiheitsbescheinigungen gegenüber AntragsteNern durch die Stadtkässe vornehmen zu lassen.

Die Stadtkasse bescheinigt den Antragstellern für die Vorlage in Fachämtern, dass sie keine Schuldner der Stadt

sind. Soweit die Antragsteiler bereits Schuldner sind/ wird die Bescheinigung nur nach Ausgieich der Schuiden

ausgestellt.

IVIecklenburg-Vorpommern erfragt diesbezüglich, ob die Erbringung einer Dienstleistung durch eine Voraus-

Zahlung möglich ist.

Der Vorsitzende teilt mit/ dass die Gebühreneintreibung durch die Kommune schwierig ist, da sie die Leistung

nicht verweigern darf, Eine Vorauszahlung ist bei Ordnungwidrigkeiten deshalb nicht möglich, da es sich hierbei

um Rückstandszahiungen handelt.

TOP14 .Sonstiges

NRW bittet um Austausch zu § 199 l! BauGB. Es gibt hierzu Jedoch keine aktuellen Hinweise.

Der Vorsitzende berichtet von einer- unkonkreten Anfrage der ZAST zu Art. 61 auf Ersuchen der Slowake!. Es

wird um .Mitteilung bis zum 4,10.2019 gebeten, ob in Deutschland nach Kenntnis der Aufsichtsbehörden zent-

rale Stellen vorhanden sind, die personenbezogene Daten von öffentlichem Interesse sammeln und zu Zwecken

der Optimierung legislativer und admlmstrativer Tätigkeit bereitstejien. Eine Ideenschau ergibt, dass hierbei

Statlstikstellen bzw, öffentlich zugängliche Daten (Geodaten) gemeint sein oder die Frage im Kontext mit sozia-

len Medien stehen könnte. Mangels Konkretisierung der Anfrage kann lediglich mitgeteilt werden, dass keine

entsprechenden Stellen vorhanden sind.

Brandenburg thematisiert Tonbandaufzeichnungen mit eigener Stimme bzgl. Art. 15 DS-GVO. Nach Zweckerfül-

iung wird die Aufzeichnung gelöscht Nichtbeteiligte können nach A16 keine Einsicht in die Tonbandaufzeich-

nung fordern (s. o.).

Bremen berichtet über die Beantragungspraxis von Geburtsurkunden. Dortige Kommunen fordern in mehr als

30,000 Mails/Jahr Antragsteller auf, ihre Personalausweiskopie per E-Mail zu übersenden. Diese Aufforderung

wird als unzulässig eingestuft. Ein Widerspruchshinweis nach dem Bundesmelderecht erfolgt nicht. Derzeit wird
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12. Sitzung AK Verwaltungsmodernisierung am 18./19. September 2017

Entwurf Ergebnisniederschnft

l, Arbeitsaufträge

zu TOP 6:

l. Die Vertretungen der Länder werden gebeten/ ihre Rechtsauffassung mitzuteilen, ob das
Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz -
OZG) als RechtsgrundSage für die Bereitstellung von Nutzerkonten in Verwaitungsportalen der
Länder ausreichend ist oder ob das OZG die Bereitstellung von Nutzerkonten nur im
Portalverbund regelt und somit eine Regelung auf Länderebene erforderlich ist. Wurden
entsprechende Regelungen in den Ländern bereits getroffen/ sollen diese an SN übersandt
werden.

Verantwortlich: alle

Termin: 20.10.2017

2. Erarbeitung einer Musterregelung für die Bereitstellung von Nutzerkonten in
Verwaltungsportalen der Länder, wenn die Mehrheit der Vertretungen der Länder
zurückmelden/ dass eine Regelung auf Länderebene erforderlich ist. Meldung der
Vertretungen der Länder erfolgt an SN.

VerantwortHch: UAG „Servicekonten und eiD-Basisdienste"
Termin: offen

zu TOP 7

3. Nachfrage bei UAG 5DM/ wann ein vollständiger Maßnahmenkataiog vorgelegt werden kann.

Verantwortlich: SN

Termin: 20.10.2017

4. Erstellung eines Antwortschreibens an die Post AG, Der Entwurf des Antwortschreibens wird
vor Versand den Vertretungen der Länder zur Verfügung gestellt. Das Schreiben so!! die
Aufforderung zur Ubersendung der noch fehlenden Unterlagen/ Z.B. IT-Sicherheitskonzept
enthalten.

Verantwortlich: SN

Termin: 31.10.2017

5.' Bereitstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung, welche der Beauftragung der Post durch die
Deutsche Rentenversicherung zu Grunde liegt, und Information an den AK
Verwaltungsmodernisierung darüber, was dasAuftragsdatenverarbeitungsverhältnis zwischen
der Rentenversicherung und der Post AG beinhaltet.

Verantwortlich: BfDI
Termin: 20.10,2017

12. Sitzung AK Verwaltungsmodernisierung am 18./3_.9. September 2017 

; 

Entwurf Ergebnisniederschrift 

!. Arbeitsaufträge 

zu TOP 6: 

1. Die Vertretungen der Länder werden gebeten, ihre Rechtsauffassung mitzuteilen, ob das 
Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - 
026) als Rechtsgrundlage für die Bereitstellung von Nutzerkonten in Verwaätungsportaleh der 
Länder ausreichend ist oder ob-das OZG die Bereitstellung von Nutzerkonten nur im 
Portaiverbund regeit und somit eine Regelung auf Länderebene erforderlich ist. Wurden 
entsprechende Regelungen in den Ländern bereits getroffen, sollen diese an SN übersandt 
werden. 

Verantwortlich: alle 
' Termin: 20.10.2017 

2. Erarbeitung einer Musterregelung für die Bereitstellung von Nutzerkonten in 
Verwaltungsportalen der Länder, wenn die Mehrheit der Vertretungen der Länder 
zurückmelden, dass eine Regelung auf Ländérebene erforderlich ist. Meldung der 
Vertretungen der Länder erfolgt an SN. 

Verantwortlich: ‘ UAG „Servicekonten und eiD-Basisdienste” 
Termin: offen 

zu TOP 7 

3. Nachfrage bei UAG SDM, wann ein vollständiger Maßnahmenkataiog vorgeiegt werden kann. 

- Verantwortlich: SN 
Termin: 20.10.2017 

4. Erstellung eines Antwortschreibens an die Post AG. Der Entwurf des Antwortschreibens wird 
vor Versand den Vertretungen der Länder zur Verfügung gestellt. Das Schreiben soll die 
Aufforderung zur Übersendung der noch fehlenden Unterlagen, z.B. lT—Sicherheitskonzept 
enthalten. ' ' 

Verantwortlich: SN 
Termin: 31.10.2017 

5.: Bereitstellung der Wirtschaftli'chkeitsberechnung, welche der Beauftragung der Post durch die 
Deutsche Rentenversicherung zu Grunde liegt, und information an den AK 

_ Verwaltungsmodernisierung darüber, was das Auftragsdatenve rarbeitungsverhältnis zwischen 
der Renténversicherung und der Post AG beinhaitet. 

Verantwortlich: BfDI 
Termin: 20.10.2017 



zu TOP 9

6. Kontaktaufnahmemit/\/CG/'unc/5ßftz~Rücksprache hinsichtlich des Umgangs mit bestehenden

Verträgen der Auftragsdatenverarbeitung/Auftragsverarbeitung mit Wirksamwerden der

Datenschutz-Grundverordnung. Möglichen Dissens zwischen AK Grundsatz und AK

Verwaltungsmodemisierung der DSK vorlegen.

Verantwortlich: SN

Termin: 31.10.2017

7. Kontaktaufnahme m\t AK Grundsatz- Rücksprache/ ob und von wem die Muster-Regeiung zu

länderübergreifenden gemeinsamen Verfahren (einschiießlich Abrufverfahren oder

Verbunddateien) hinsichtlich der Datenschutz-Grundverordnung zu überarbeiten ist.

Verantwortlich: SN

Termin: 31.10.2017

zu TOP 12

Gründung einer UAG des AKs Bildung mit dem Auftrag (Verweis auf die E-Mail von

l vom 30.06.2017; siehe €CIRCA-Server), den vorliegenden Fragenkatalog (Stand:

Gesichtspunkt Verwaltung und unter Berücksichtigung der vorliegenden Unteriagen zu

modifizieren und ggf. um weitere Fragen zu ergänzen. Des Weiteren soll der Vertrag, der von

vorgelegt wurde, geprüft werden. Die Federführung dieser UAG soii TH

übernehmen/ SN und MV wirken mit. HE prüft eine evtl. Mitwirkung.

Verantwortlich: TH

Termin: 31.10.2017

zu TOP 13

RP stellt den Satzungsentwurf zum Einsatz von Funkwasserzählern durch die

Wasserversorgungsunternehmen den Vertretungen der Länder zur Verfügung. Die

Vertretungen der Länder werden gebeten, zum Satzungsentwurf Stellung zu nehmen und die

Auffassung der kommunalen Spitzenverbände der Länder mitzuteiien.

Verantwortlich: RP

Termin: 30.11.2017

zu TOP 16

10. Die Vertretungen der Länder werden gebeten, die Länderumfrage bzgl. des

Bereitsteilungsstandards für Digitale Luftbilder (DLB) und Digitale Orthophotos (DOP)

schriftlich bzw, per E-Mail an NRW zu beantworten, sollte dies noch nicht erfolgt sein.

(siehe: E-Maii von im Auftrag von

Poststelle@ldi.nrw.de vom 10.08.2017; eingestelit auch auf CIRCA-Server)

Verantwortlich: RP

Termin: • 30.11.2017

il. Termin für die 13. Sitzung des AK VerwaltungsmodernisEerung

Ein Termin wurde noch nicht festgelegt.

zu TOP 9 
6. Kontaktaufnahme mit AK Grundsatz—« Rücksprache hinsichtlich des Umgangs mit bestehenden 

Verträgen der Auftragsdatenverarbeitung/Auftragsverarbeitung mit Wirksamwerden der 
Datenschutz-Grundverordnung. Möglichen Dissens zwischen AK Grundsatz und AK 
Verwaltungsmadernisierung der DSK vorlegen. ' 

Verantw‘ortiich: SN 
Termin: _ 31.10.2017 

7. Kontaktaufnahme mit AK Grundsatz »— Rücksprache, ob und von wem die Muster-Regelung "zu 
länderübergreifenden gemeinsamen Verfahren (einschließlich Abrufverfahren oder 
Verbunddateien) hinsichtlich der Datenschutz-Grundverordnung zu überarbeiten ist. 

Verantwortlich: SN 
Termin:. - 31.10.2017 

zu TOP 12 

8. Gründung einer UAG des AKS Bildung‘ mit dem Auftrag (VerWeis auf die E»Mail von _ 
_ v o m  30.06.2017; siehe € CIRCA-Server), den vorliegenden Fragenkatalog (Stand: 
29.05.2017; siehe ClRCA-Server} zum Einsatz von _ unter den 
Gesichtspunkt Verwaltung und unter Berücksichtigung der vorliegenden Unterlagen zu 
modifizieren und ggf. um weitere Fragen zu ergänzen Des Weiteren soll der Vertrag, der von 
_ vorgelegt wurde, geprüft werden. Die Federführung dieser UAG soll TH 
übernehmen, SN und MV wirken mit. HE prüft eine evtl. Mitwirkung. 

Verantwortlich: TH 
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zu TOP 13 

.9. RP stellt den Satzungsentwurf zum Einsatz von Funkwasserzählern durch die 
Wasserversorgungsunternehmen den Vertretungen der Länder zur Verfügung Die 
Vertretungen der Länder Werden gebeten, zum Satzungséntwurf Stellung zu nehmen und die 
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Verantwortlich: RP 
Termin: 30.11.2017 

zu TOP 16 

10. Die Vertretungen der Länder werden gebeten, die Länderumfrage bzgl. des . 
Bereitsteilungsstandards für Digitale Luftbilder (DLB) und Digitale Orthophotos (DDP) 
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Protokoll

der 11. Sitzung des AK Verwaltungsmodernisierung

am 06. und 07. Dezember 2016 in Dresden

1. Tag, Dienstas, 06.12.2016 -Beginn: 13:00 Uhr

Vertrag „E-Postbrief-Versand hoch-schutzbedürftiger Dokumente mit Hilfe

des E-Ppstbriefes in seiner hybriden Form"

Vortragender:

Post Deutschland

im Anschiuss an den Vertrag steilen die Teilnehmenden Fragen zu folgenden Themen:

Protokoll 
der 11. Sitzung des AK Vennraltungsmodernisierung 

am 06. und 07. Dezember 2016 in Dresden 

1. Tag. DienstagJö.12.2016 — Beginn: 13:00 Uhr 

Vortrag „E-Postbrief -Versan‘d hoch-schutzbedürftiger Dokumente mit Hilfe 

des E-Postbriefee in seiner hybriden Form“ ' 

Vortragenderr _ 
_ 
Post Deutschland 

im Anschluss an den Vortrag stellen die Teilnehmenden Fragen zu folgenden Themen: 









Ergebnis:

AK wird sich mit dem Vorschlag, den E-Postbrief in einem gemeinsamen Projekt
nach Standard-Datenschutzmodeli mit Unterstützung der Landesdatenschutz-
beauftragten zu bewerten, an die Post wenden.

TOP 1 Zulässigkeit des Einsatzes des E-Postbriefes in der öffentlichen

Verwaltung

Bericht vom Besuch des Druckzentrums der Deutschen Post AG

Berichterstatter;

Bezug:

BB

TOP 9 der 10. Sitzung des AK vom 08./09.12.15

BB berichtet, dass der Besuch des Druckzentrums der Deutschen Post AG in Rätingen
anlasslich einer Anfrage zur Zulässigkeit der Nutzung des E-Postbriefes durch eine
Kommune stattgefunden habe. Diesem Besuch hätten sich einige Kollegen anderer
Landesdatenschutzbeauftragter angeschlossen.

Das
Ziel der anfragenden Kommune sei es gewesen, den gesamten Postverkehr mitteis
des E-Postbriefes abwickeln zu woilen. Das Druckzentrum befinde sich in einem Hoch"
sEcherheitsgebäude mit z. B. Videoüberwachung und Zutrittskontrolle. Eine automati-
sierte Kuvertierung sämtlichen Postgutes sei wegen der unterschiedHchen Formate
nicht möglich. Dadurch entstehe die Möglichkeit des Zugangs-durch die Beschäftigten
der Post zu den Inhaltsdaten. Das von der Post entgegengehaitene Argument, dass
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Zeit hätten, in die Schriftstücke Einsicht
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Kommune stattgefunden habe.|ii)iesem Besuch hätten sich einige Kollegen anderer 
Landesdatenschutzbeauftragter angeschlossen. _ 
— 
— Das 
Ziel der anfragenden Kommune sei es geWesen, den gesamten Poetverkehr mittels 

des E-Postbriefes abwickein zu wollen. Das Druckzentrum befinde sich in einem Hoch- 

sicherheitsgebäude mit z. B. Videoüberwachung und Zutrittskontrolle. Eine automati- 
sierte Kuve;tierung sämtlichen Postgutes sei wegen der unterschiedlichen Formate 

nicht möglich. Dadur'ch entstehe die Möglichkeit des Zugangsdurch die Beschäftigten 
- der Post zu den Inhaltsdaten. Das von der Post entgegengehaltene Argument, dass 

deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Zeit hätten, in die Schriftstücke Einsicht 



zu nehmen, sei nicht von Belang. Aus datenschutzrechtiicher Sicht sei die Frage, wel-

ehe Datenarten durch die Post als Dienstieister in einem derartigen Druckzentmm ver-

arbeitet werden dürfen, von Bedeutung.

Die Teilnehmenden diskutierten folgende Schwerpunkte zur Nutzung des E-Postbrie-

fes durch Öffentliche Stellen:

® Die Nutzung des Druckzentrums durch ein Jobcenter nach SGB il. Zu diesem

Zweck würde ein Druckzentmm der Post exklusiv genutzt. Rechtlich möglich sei

dies auf der Grundlage von § 80 Abs. 5 SGB X3, Aus Sicht der Kommunen sei es

nicht nachvoliziehbar,dass das Jobcenter die Post mit der Aufgabe betrauen könne,

die Kommune aber nicht.

» Der rechtlichen Zulässigkeitsprüfung der Länder ist die Wirtschaftiichkeitsberech-

nung zu Gründe zu iegen.

< Die datenschutzrechtliche Bewertung dieses Verfahrens durch die BfDI wird als

maßgeblich angesehen. Aus dem Schreiben der BfDI ginge hervor, dass der Hyb-

ridbriefbei hohem Schutzbedarf datenschutzrechtiich unzulässig sei.

BfDI werde den Vorgang hausintern prüfen und die zwei unterschiedlichen ggf. mit

dem Vorgang betrauten Referate (zuständig für informationssicherheit und für Post)

um Mitteilung der Rechtsauffassung bitten. BfDI prüft, obdieWirtschaftlichkeitsberech-

nung, welche der Beauftragung der Post durch die Rentenversicherung zu Gründe

liegt, den Vertretungen der Länder zur Verfügung gesteift werden kann.

SN führt aus, dass der Prüfung anhand des SDM die juristische ZuIässigkeEtsprüfung

vorzuschalten ist. Erst im Anschluss daran würden die technischen und organisatori-

sehen Maßnahmen (TOMs) und die Prozessbeschreibungen durch die Post erfolgen.

Vertretungen der Länder weisen darauf hin, dass der Gegenstand der datenschutz-

rechtlichen Überprüfung die Zulässigkeit der Nutzung des Hybridbriefs der Post durch

öffentliche Stelien sei. Nach der Zusage der Post,

3§80Abs.5SGBX:

(5} Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozlaidateh im Auftrag durch mcht-öffentliche Stellen ist nur

zulässig, wenn die übertragenen Arbeiten beim Auftragnehmer erhebiich kostengünstiger besorgt werden kön-

nen und der Auftrag nicht die Speicherung des gesamten Datenbestandes des Auftraggebers umfasst. Der

überwiegende Teil der Speicherung des gesamten Datenbestandes muss beim Auftraggeber oder beim Auftrag-

nehmer, der eine öffentliche Stelle ist/ und die Daten zur weiteren Datenverarbeitung im Auftrag an mcht-öf-

fentliche Auftragnehmer weitergibt, verbleiben.
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bliebe die Frage, für weiche Datentypen das Verfahren zulässig ist und weiche zusätz-
lichen toMs ggf. ais erforderlich angesehen werden. Die von den Vertretungen der
Länder im Zusammenhang mit DE-Maii geäußerte Forderung, dass der Dienst bei Vor-
liegen eines Amts- oder Berufsgeheimnisses nicht genutzt werden könne, dürfe durch
eine ggf. anderslautende Stellungnahme zum Verfahren der Post nicht geschwächt
werden. BB liege aus dem kommunalen Kontrollfali ein Katalog von Daten vor, die E-
Postbrief fähig sein. BB sagt zu, diese Liste den anderen Vertretungen der Länder zur
Verfügung zu stellen.

Bezüglich der Anwendung des SDM wird SN aufgrund von Nachfragen der TeiSneh-
menden klären, ob das SDM die Anforderungen der EU DS-Grundverordnung volistän-
dig umsetzt und ob bereits Referenzprozesse für die Anwendung des SDM vorliegen.

Ergebnis TOP1:

Es wird eine UAG E-Postbrief eingerichtet, die die rechtlichen Vorbedingungen
der öffentlichen Stelle als Auftraggeber festlegen. Daneben definiert die DAG E-
Postbrief, für welche Daten und Datenkategorien eine Ubermittlung mit dem E-
Postbrief rechtlich zulässig ist. im Anschluss daran erfolgt die Veranlassung der
Prüfung des E-Postbriefes nach Standard-Datenschutzmodell durch die Post.
Die Unterlagen der Post (z. B. Verfahrensbeschreibung) sind anlässlich der Prü"
fung nach SDM zu prüfen.

Folgende Vertretungen der Länder erklären sich zur Mitwirkung in der DAG E"
Postbrief bereit: SN, BB, BfDI wird angestrebt (prüft)

Die anderen Länder prüfen die Mitwirkung an der AG.4

TOP 2 Festlegung der Tagesordnung

Protokollkontrolle

Informationen: siehe CIRCA-Server

Festleciunq der Tacfesordnunc^

Die Tagesordnung wird wie vorgelegt angenommen.

4 Redaktionelle Anmerkung: MV teilte mit E-Mai! vom 19.12.2016 die Bereitschaft zur Mitwirkung an der Pro-
jektgruppe mit
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ProtpkollkQntrojie:

SN spricht Seite 9 des Protokotls der 10. Sitzung des AK an und bittet BfDI, das in

Rede stehende Schreiben der BfDI nachzureichen.

BB nimmt Bezug zu TOP 13 der 10. Sitzung des AK und weist auf das Schreiben der

Bundesnetzagentur (BNA) für die Verfahren der identitätsfeststeilung hin. Die BNA

vertritt dort die Auffassung, dass im Verfahren derAuthentisierung keine voUständige

Ausweiskopie erforderlich ist. BB reicht das Schreiben nach.

NW regt an, die Sitzungen des AK vor der Sitzung der DSK durchzuführen. Dies sei

im Hinblick auf mögliche vom AK veranlasste Beschließungen durch die DSK günsti-

ger. SN sieht sich aus sitzungsorganisatorischen Gründen nicht in der Lage, dies ver-

bindiich zuzusagen. Nach Erreichen der sich abzuzeichnenden EigenständigkeEt des

SDB werde die Durchführung der AK-Sitzung vor der Herbstsftzung der DSK erneut

geprüft. Bis dahin bliebe die Möglichkeit der Beschiussfassung Em Umlaufverfahren

oder einer Befassung in der Frühjahrssitzung der DSK gielchwoh! bestehen.

Das Protokoll der 10. Sitzung des AK Verwaltungsmodemfsiemng vom 8./ 9. Dezem-

ber 2015 in Dresden wird ohne weitere Änderungen oder Anmerkungen einstimmig

angenommen.

TOP 3 Berichte aus den Ländern

Sachstandsdarsteliung

Berichterstatter: al!e Teilnehmenden berichten

Hinweis auf die Übersicht im CIRCA-Server.

Die Vertretungen der Länder berichten zum aktuellen Stand aktueiler Projekte und Ge-

setzgebungsvorhaben im Bereich E-Government Erwähnung finden u. a. die Rege-

lungen zu den gemeinsamen Verfahren, Expenmentierkiauseln, der Einheitiiche An-

sprechpartner und die Einführung der eiektronischen Akte/Vorgangsbearbeitung.
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_ vertritt dort die Auffassung, dass im Verfahren der Authentisierung keine vollständige 

Ausweiskopie erforderlich ist. BB reicht das Schreiben nach. ’ 

NW regt an. die Sitzungen des AK vor der Sitzung der DSK_durchzuführen. Dies sei 

im Hinblick auf mögliche vom AK veranlasste Beschließungen durch die DSK günsti— 
ger. SN sieht sich aus sitzungsorganisatorischen Gründen nicht in der Lage, dies ver- 
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TOP 3 _ Berichte aus den Ländern 

Sachstandsdarstellung 

Berichterstatter: alle Teilnehmenden berichten 

Hinweis auf die Übersicht im CI'RCA—Server. 

Die Vertretungen der Länder berichten zum aktuellen Stand aktueller Projekte und Ge— 
setzgeburigsvorhaben im Bereich EÄGovernment. Erwähnung finden u. a. die Rege— 

lungen zu den gemeinsamen Verfahren-, Experimentierklauseln, der Einheitliche An- 

sprechpartner und die Einführung der elektronischen Akte/Vorgangsbearbeitung. 



TOP 4 Subgroup E-Government der Art. 29 Gruppe

Information

Berichterstatter: S N

SN erläutert die Agenda 2016 der Article 29 Data Protection Working Party.

Agenda2016-Article29 Data ProtectionWorking Party eGovernmentsubgroupmeet-

ing:

Publication of personal data for transparencv pur&pses

• draft ofthe Opinion

• Guidelines on the processing of personal data with regard to the management of
confiicts of interest in EU institutions and bodies" published by the EDPS

State of play GEANT endorsement reguest based on Articie 27 of the Directive 95/46 EC

Art 27 Directive 95/46/EC, Art 40 and 41 Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)
» Presentation of the state of play by the rapporteur and the coordinator. Report on

meeting Geant representatives during the European Workshop on Trust & identity
in Vienna on December 3rd 2015.

http;//www;qeant.net/About/Activities/PaQes/de1'ault.aspx

Cloud Services for eGovernment application_s

http://www.sunfishproject.eu/

TOP 4 Subgroup E-Government der Art. 29 Gruppe 
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Berichterstatter: ' SN 
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http://www.cQco~cloud.eu/

Code of Conduct on privacy for mobile heaith applications

Art 27 DirectEve 95/46/EC, Art 40 and 41 Regufation (EU) 2016/679 (GDPR)

® Draft letter (wil! be distributed not later than on the 3rd of November)

o The draft code of conduct on privacy for mobile health apps

Communication from the Commission COM (2015) 192 finai. A Digital Singie Market

Strateciv for Europe

http;//ec.europa.eu/priorities/dfqitai-sinale-market/docs/dsmcommunication__en.pdf

TOP 5a) Konsequenzen der Datenschutz-Grundverordnung für das E-

Government in Bund und Ländern

Sachstandsdarstellung und Diskussion

Berichterstatter: SN

Informationen: siehe CIRCA-Server

Unter TOP 3.1 der Sonderkonferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des

Bundes und der Länder am 31. Mai 2016 in Berlin erteilte der Vorsitzende alien Ar-

beitskreisen und Arbeitsgruppen der Datenschutzkonferenz den Auftrag, in ihren je-

weEIEgen Fachgebieten entsprechende Auslegungen der DS-GVO zu erarbeiten und

zu dokumentieren.

SN gibt auf der Grundlage der Folien einen Überblick über die Konsequenzen der DS

GVO auf das E-Govemment in Bund und Ländern. Von den Teilnehmenden wird the-

matisiert, ob die beschlossene Musterregelung zu den gemeinsamen Verfahren zu än-

dem sei. Es wird mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass von Seiten der Länder

dazu eine Regelungskompetenz bestehe. Die bestehenden Regelungen zu den ge-

meinsamen Verfahren können daher grundsätzHch genutzt werden. Ggf. bestünde ge-

ringfügigerAnpassungsbedarf. Ander? seien die Regelungen zur Auftragsdatenverar-

beitung zu bewerten. Dort vertraten die Teilnehmenden die Auffassung, dass mit dem

10

httpz/lwww.cocmcloud.eul 

« Code of Conduct on privacv for mobile health abniications 

Art 27 Directive95/46/EC, Art 40 and 41 Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)_ 

. Draft letter (will be distributed not later than on the 3rd of November) 

. The draft code of conduct on privacy for mobile health apps 

Communication from the Commission COM (2015) 192 final. A Digital Single Market 

Strategy for Euroge ' ' 

http:llec.europa.eu/priorities/diqitalsingle-rnarket/docs/dsmcommunication en.pdf 

TOP 5a) Konsequenzen der Datenschutz-Grundverordnung für das' . E- 
Govemment in Bund und Ländern 
Sachstandsdarstellung und Diskussion 

Berichterstatter: SN ‘ 

informationen: siehe CiRCA-Server 

Unter TOP 3.1 der Sonderkonferenz der unabhängigen Datensbhutzbehörden des 

Bundes und der Länder am 31. Mai 2016 in Berlin erteilte der Vorsitzende allen Ar— 

beitskreisen und Arbeitsgruppen der Datenschutzkonferenz den Auftrag. in ihren je— 

weiligen Fachgebieten entsprechende Auslegungen der DS-GVO zu erarbeiten und 

zu dokumentieren. _ . ' ' ' 
SN gibt auf der Grundlage der Folien einen Überblick über die Konsequenzen derDS 

GVO auf das E—Governmentin Bund und Ländern. Von den Teilnehmenden wird the- 

matisiert, ob die beschlossene Musterregelung zu den gemeinsamen Verfahren zu än- 

de'rn sei. Es wird mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass von Seiten der Länder 

dazu eine Regelungskorhpetenz bestehe. Die bestehenden Regelungen zu den ge- 

meinsamen Verfahren können daher grundsätzlich genutzt werden. Ggf. bestünde ge— 

' ringfügiger Anpassungsbedarf. Anders seien die Regelungen zur Aufträgedatenverar- 

beitung zu bewerten. Dort vertreten die Teilnehmenden die Auffassung, dass mit dem 

10 



Stichtag 24,05.2018 alle Formulierungen, Verträge, Prozesse und Vereinbarungen an-
zupassen seien. BfD! weist darauf hin, dass lediglich bezüglich der Fortgeitung von
EinwEliigungen ein Bestandsschutz bestehe.

2. Tao, Mittwoch, O7._12.20l6_- Beainn:_9:OQ_Uhr

Vertrag: „Pilotierung von Telearbeit im LSF und in den Finanzämtern"

Vortragender:

Landesamt für Steuern und Finanzen

Folgende Punkte wurden von den Teilnehmenden als möglicherweise datenschutz-
rechtlich problematisch gesehen:

• Die Nutzung des privaten Internetanschiusses der Bediensteten (mög!icherweise
kompromittierbar)

< Die Nutzung des privaten WLAN-Netzes der Bediensteten (möglicherweise kom-

promittierbar)

® Die Nutzung des privaten Routers der Bediensteten (mögiicherweise kompromit-
tierbar)

• Vorgaben zu erforderlichen Updates der technischen Elemente, die die Bediens-
teten selbst zur Verfügung stellen

» Vorgaben zu Updates bei der zur Verfügung gestellten Technik

Der Vortragende wird gebeten, die mit der Personalvertretung zur Einführung der Te-
learbeit abgeschlossenen Vereinbarungen zu übersenden.

HE weist darauf hin, dass die Telearbeit in der Finanzverwaltung Gegenstand der
nächsten Sitzung des AK Finanzen sein werde. N! sagt zu, die Vereinbarung nach § 81
Nds. Personaivertretungsgesetz zur Telearbeit zur Verfügung zu stellen,

TOP 5b) Konsequenzen der Datenschutz-Grundverordnung für den AK Ver-

waltungsmodernisierung

Sachstandsdarstellung und Diskussion
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Berichterstatter: SN

Informationen: siehe CIRCA-Server

SN weist auf den Foiienvortrag von HE und die Bedeutung des zieiführenden Einbrin-

gens nationaler Interessen auf europäischer Ebene nach dem in-Kraft-Treten der EU

DS-Grundverordnung hin,

Die Teilnehmenden verständigen sich darauf, dass auf dem CIRCA-Server ein neuer

Ordner für die Unterlagen der Subgroup Art. 29 Gruppe ais Grundlage eines besseren

Informationsmanagements dienen so!i. Dort sollen alle Unterlagen den Mitgliedern des

AK zur Verfügung gesteilt werden. Im Falle einer anderen AK-ZuständigkeEt, sagt SN

zu, den jeweiligen Vorsitzenden zu den betreffenden Themen zujnformieren.

Ergebnis TOP 5b:

Auf dem CIRCA-Server wird ein Bereich für.die Subgroup Art. 29 Gruppe mit

entsprechender Untergliederung eingerichtet. Vorsitzende anderer AK werden

durch SN informiert, wenn ein thematischer Bezug vorhanden ist.

TOP 6 EU - Datenschutzreform

Überprüfung der Orientierungshilfen des AK

Sachstandsdarsteliung

Berichterstatter: S N

Bezug: TOP3.2der2. SondersEtzung DSKvom31.05.2016

Informationen: siehe CIRCA-Server (aktuelle Orientierungshilfen)

Unter TOP 3.1 der Sonderkonferenz der unabhängigen Dätenschutzbehörden des

Bundes und der Länder am 31. Mai 2016 in Berlin erteilte der Vorsitzende allen Ar-

beitskreisen und Arbeitsgruppen der Datenschutzkonferenz den Auftrag, in ihren Je-

weiligen Fachgebieten entsprechende Auslegungen der DS-GVO zu erarbeiten und

zu dokumentieren. Zu diesem Zweck sollen auch die vorhandenen Orientierungs-

hiifen hinsichtlich der DS-GVO untersucht und an die neuen Rechtsgrundlagen

angepasst werden. Die Teilnehmenden verständigen sich darauf, dass der AK die
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Berichterstatter: SN 

Informationen: siehe ClRCA—Server 
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TOP 6 EU— Datenschutzreform 
Überprüfung der Orientierungshilfen des AK 

Sachstandsdarstellung 

Berichterstatter: _‘ SN — 
Bezug: TOP 3.2 der 2. Sondersitzung DSK vom 31 .05.2016 

informationen: siehe CiRCA-Server (aktuelle Orientierungshilfen) 
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angepasst werden. Die Teilnehmenden verständigen sich darauf, dass der AK die 
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Orientierungshiifen (OH) untersuchen und ggf. anpassen wird, die unter seiner Feder-
führung entstanden sind. Sollte kein Bedarf für einzelne OH bestehen, können diese
gelöscht werden. In den Fällen, in denen die OH durch eine eingesetzte Unterarbeits-
gruppe erarbeitet wurde, sol! diese Unterarbeitsgruppe die Überarbeitung der OH vor-

nehmen.

Zu den Orientierungshilfen wurde im Einzelnen besprochen:

1. OH " Auftragsdatenverarbeitunc]:

An der Erstellung der OH wirkten HE, N1, BfDI, SN, RP und TH mit. Die UAG Auftrags-

datenverarbeitung wird die Dokumente:

« „Datenschutzrechtliche Grundiagen bei Auftragsdatenverarbeitung/Outsourcing in
der Öffentlichen Verwaltung"

• „Kontrolizuständigkeiten bei Datenverarbeitung im Auftrag"

überarbeiten.

2. OH „Datenschutz bei Dokumentenmanacjementsvstemen"

An der Erstellung der OH wirkten HE, NW, RP, SH, BfDl und BE mit.

Die UAG wird das Dokument überarbeiten.

3. Muster-Regeluncf zu länderübercireifenden gemeinsamen Verfahren

An der damaligen UAG ~ Gemeinsame Verfahren wirkten N1, BB und NW mit.

Die Teilnehmenden verständigen sich dazu, mit der Überarbeitung der Musterregelung
das In-Kraft-Treten des BDSG Ende Februar/ Anfang IVlärz abzuwarten. Das BDSG.
werde eine Regelung zurAuftragsdatenverarbeitung enthalten.

Verantwortliche Prüfung erfoigt durch Leitung der UAG.

4. OH „Datenschutzqerechtes eGovemment"

Die OH wird gestrichen und von den Vertretungen der Ländern von deren Homepages
genommen.

5. OH „Vom Bürcierbüro zum Internet" - Empfehluncien zum Datenschutz für eine

serviceorientierte Verwaltung -
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Die OH wird gestrichen und von den Vertretungen der Länder von deren Homepages

genommen.

Ergebnis TOP 6:

1. Die UAG OH Auftragsdatenverarbeitung bildet sich aus:

9 HE - erklärt sich zur Mitarbeit bereit

® N1 - erklärt sich zur Mitarbeit bereit

« BfDI - prüft die Mitarbeit

a ,SN - erklärt sich zur Mitarbeit bereit

» RP - prüft die Mitarbeit

* TH - prüft die Mitarbeit

Die UAG Auftragsdatenverarbeitung überarbeitet neben dem Dokument „Daten"

schutzrechtliche Grundlagen bei Auftragsdatenverarbeitung/Oufsourcing in der

öffentlichen Verwaltung" auch das Dokument „Kontrollzuständigkeiten bei Da-

tenverarbeitung im Auftrag".

2. Die UAG OH Datenschutz bei Dokumenfenmanagementsystemen bildet sich

aus:

® HE - erklärt sich zur Mitarbeit bereit

» NW - prüft die Mitarbeit

» RP - prüft die Mitarbeit

» SH - prüft die Mitarbeit

• BfDI - prüft die Mitarbeit

9 BE - prüft die Mitarbeit

3. Die UAG „Länderübergreifende Gemeinsame Verfahren" bildet sich aus:

• N1 - erklärt sich zur Mitarbeit bereit

« BB - erklärt sich zur Mitarbeit bereit

» NW - prüft die Mitarbeit

Mit der Überarbeitung der OH wird nach dem In-Kraft-Treten des BDSG begon-

nen.
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Die OH „Vom Bürgerbüro zum Internet" und OH „Datenschutzgerechtes EGov"
werden gestrichen.

Meldung an DSK:

Zur nächsten DSK der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der
Länder teilt SN mit, welche Orientierungshilfen gelöscht oder hinsichtlich der
DS-GVO untersucht und an die neuen Rechtsgrundlagen angepasst werden. Die
Landesbeauftragfen und die Bundesbeauftragte sorgen dafür, dass die zu lö"
sehenden OH nicht mehr online oder in anderer Art und Weise verfügbar ge"
macht werden.

TOP 7 Bericht aus dem IT-Planungsrat

Information

Berichterstatter: MV

Informationen: siehe CIRCA-Server

MV a!s Vertreter der DS-Länderebene im iT-Pianungsrat berichtet zum aktuellen Stand
der Arbeit des IT-Planungsrates. Dieser Bericht wird zukünftig fester Bestandteil der
TO des AK sein. Die aktuellen Unterlagen zu den Sitzungen des IT-PIanungsrates ge-
hen den Landesdatenschutzbeauftragten anlässlich der Sitzungen regulär zu.. MV ver-
weist auf die den Teilnehmenden vorliegende Tagesordnung und Themen der Sitzung
vom Oktober 2016. Als Problem sprachen die Vertretungen der Länder die mittlerweile
im E-Government üblichen Experimentierkiauseln an. Diese setzen geltendes Recht
außer Kraft und können durchaus datenschutzrechtlich kritisch sein.

Inhaltlich wird der IT-Planungsrat durch den AK Technik betreut. Bei der Befassung
von E-Government-Themen mit juristischem Bezug bietet der AK Unterstützung an.
MV führt aus, dass die Themen des Datenschutzes durch die kontinuieriiche Teii-
nähme und Mitwirkung an den Sitzungen des IT-Planungsrates langsam an Bedeutung
gewinnen.

TOP 8 Entschließung Datenschutz bei Servicekonten
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Die OH „Vom Bürgerbüro zum Internet“ und OH '„Datenschutzgerechtes EGov“ . 
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Länder teilt SN mit, welche Orientierungshilfen gelöscht oder ‚hinsichtlich der 
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Landesbeauftragten und die Bundesbeauftragte sorgen dafür, dass die zu lö- 

schenden OH nicht mehr online oder in anderer Art und Weise verfügbar ge- - 

macht werden. . 

TOP 7 Bericht aus dem lT-Plänungsrat 

Information ' 

Berichterstatter: MV „ 

informationen: ' siehe CiRCA—Server 

MV als Vertreter der DS—Länderebene im IT-Pianungsrat berichtet zum aktuellen Stand ' 
der Arbeit des IT-Planungsrates. Dieser Bericht wird zukünftig fester Bestandteil der 

T0 des AK sein. Die aktuellen Unterlagen zu den Sitzungen des iT—Pianungsrates ge- 

hen den Landesdätenschutzbéauftragten anlässlich der Sitzungen regulär zu-s MV ver— 
'weist auf die den Teilnehmenden vorliegende Tagesordnung und—Themen der Sitzung 

vom Oktober 2016. Als Problem sprachen die Vertretungen der Länder die mittlerweile ' 

im E—Government üblichen Experimentierkiauseln an., Diese setzen geltendes Recht 

außer Kräft‘und können durchaus datenschutzrechtiich kritisch sein. _ 
inhaltlich wird der iT-Planungsrat durch den AK Technik betreut. Bei der'Befas'sung 

von E—Government-Themen mit juristischem Bezug bietet der AK Unterstützung an. 

MV führt aus, dass die Themen des Datenschutzes durch die kontinuierliche Teil— 
nahme und Mitwirkung an den Sitzungen des IT-Pianungsrates iangsam an Bedeutung 

gewinnen. ' ' _ 

TOP 8 Entschiießung Datenschutz bei Servicekonten 
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Sachstandsdarstellung

Berichterstatter; SN

Informationen: siehe CiRCA-Server

SN weist auf die Entschließung der 91. Konferenz der DSK in Schwerin vom 6./7. Aprii

2016 zum Thema „Datenschutz bei Servicekonten" hin. Die Entschiießung ist den Teii-

nehmenden bekannt und auf dem CIRCA-Server eingestellt.

TOP 9 Entschließungsentwurf PAuswG

Sachstandsdarsteilung

Berichterstatter: SN

Informationen: siehe CIRCA-Sen/er

SN führt zum aktuellen Stand der Entschließung aus, dass zur letzten Konferenz ein

Vorratsbeschluss seitens der DSK gefasst worden sei. Dieser Beschluss (inkl. der

handschnftllchen Mitschrift von da die Protokoiifühmng der DSK unter-

brachen worden wäre) sei einvemehmiich gefasst worden. Dieser Beschluss sei im

weiteren Umiaufverfahren zu berücksichtigen. Die nächste Befassung des Bundeska-

binetts mildern Thema würde am 9.12.2016 stattfinden. Ein neuer geänderter Entwurf

läge derzeit nicht vor. Daher sei die weitere Befassung der Vertretungen der Länder

mit dem Thema derzeit nicht möglich.

Von den Vertretungen der Länder wurden angesprochen, dass der Entschließungs-

entwurf ggf. anzupassen sei. Von Vertretungen der Länder wurde vorgeschlagen, dass

die Themen der organisationsbezogenen/bereichsspeziflschen Berechtigungszertifh

kate und das Verbot verwaltungsübergreifender Berechtigungszertifikate als daten-

schutzrechtiiche Forderung in die Entschließung aufgenommen werden soffen. SN

weist darauf hin, dass die vorliegende Entschließung die Beschlusslage der Konferenz

darstelle. Auf der Grundiage eines neuen Gesetzentwurfes des Bundes könne der Ent-

schließungsentwurf der DSK angepasst werden. Der Entwurf müsse den Ländern fmh-
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informationen: ' siehe ClRCA—Server 
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Berichterstatter: SN ' 
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‘ Vorratsbeschiuss seitens der DSK gefasst worden sei. Dieser Beschluss (inkl. der 

handschriftlichen Mitschrift v o n — ,  da die Protokollführung der DSK unter— 
brochen worden wäre) sei einvernehmlich gefasst werden. Dieser Beschluss sei im 
weiteren Umtaufverfahren zu berücksichtigen. Die nächste Befassung des Bundeska- 
binetts mit dem Thema würde am 9.12.2016 stattfinden. Ein neuer geänderter Entwurf 
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schutzrechtliche Forderung in die Entschließung aufgenommen werden soilen. SN 

weist daraufhin, dass die vorliegende Entschiießung die Beschlusslage der Konferenz 

darstelle. Auf der Grundlage eines neuen Gesetzentwurfes des Bundes könne der Ent— 
schließungsentwurf der DSK angepasst werden. Der Entwurf müsse den Ländern früh— 
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zeitig zur Verfügung gestellt werden, damit diese eine Stellungnahme abgeben kön-
nen. Die Em geänderten Gesetzentwurf relevanten Punkte würden berücksichtigt wer-
den.

Ergebnis TOP 9:

Der AK wird das Vorliegen des geänderten Gesetzentwurfs abwarten. Nach des-
sen Vorliegen wird SN den Vertretungen der Länder den Entwurf der geänderten
Entschließung übersenden. Der AK Technik wird einbezogen.

TOP 10 UAG "Servicekonten und elD-Basisdienste" am 17.11.2016 in Berlin

Sachstandsdarstellung

Berichterstatter: SN

Bezug: TOP 3.2 der 2. Sondersitzung DSKvom 31.05.2016
Informationen: siehe CIRCA-Server (aktuelle Orientierungshilfen)

SN führt aus, dass unter TOP 6 der Sonderkonferenz der DSK am 31. Mai 2016 in
Berlin die Erarbeitung abgestimmter Musterregeiungen für Servicekonten und elD-Ba-
sisdienste auf Antrag Berlins beschlossen wurde. SN berichtet über die Tagung der
UAG (beteiiigte Länder: BE, SL, BfD!, RP, MV, HH) am 17.11.2016 in Berlin. Auf das
Protokoll der Sitzung (CIRCA-Server und Tagungsmappe) wird verwiesen.
Der Text des Artikels 9 (Gesetz zur Verbesserung des Online-Zugangs zu Verwal-
tungsdienstleistungen - Stand 23.11.2016) liege mittlerweile vor.

Einige Punkte, zu welchen die UAG beabsichtigt hatte eine Stellungnahme abzuge-
ben, sind durch den vorgelegten Entwurf obsolet geworden. Dies betrifft z. B. die De-
finition der Servicekonten. !m Gesetzentwurf nicht enthalten sind Verfahrensüberle-
gungen, Angaben zu Prozessen und eine Aussage zu den in den Begieitpapieren
mehrfach aufgeführten Mehrwertfunktionen. Die kurzfristig erstellte Stellungnahme der
BfDI liege auszugsweise vor.

SN weist auf die inhaltlichen Bezüge zu TOP 11 und den dazu im CiRCA-Server ab-
geSegten Schriftverkehr hin. Derzeit sei unklar, ob die Bundesregierung an dem Ge-
setzentwurf festhalte und dieser tatsächlich in Kraft treten würde.
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Die UAG müsse jetzt auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfes und im

Hinblick auf die Unklarheiten in dieser Frage festlegen, wie weiter vorgegangen wer-

den soll. Auf der Grundlage des Gesetzentwurfs könne einen Mustertextentwurf erstellt

werden. Dieser könnte bei einer Änderung des Gesetzentwurfes angepasst und der

DSK übersandt werden. Die Vertretungen der Länder diskutieren das weitere Vorge-

hen.

Ergebnis TOP 10:

Die Landesdatenschutzbeauftragfen führen eine Abfrage bei den Innenressorts

der Länder zum Umgang mit dem Gesetzentwurf durch.

Bei Vorliegen eines konsolidierfen Gesetzentwurfes wird die UAG ihre Arbeit

fortsetzen. Sollte kein zentrales Bundesgesetz in Kraft treten, wäre eine Musfer-

regelung der DSK umso sinnvoller. Die DSK wird über die Planungen zum wei"

teren Vorgehen informiert.

TOP 11 Kabinettsbeschluss zu Bürgerporfalen

Sachstandsdarsteilung

Berichterstatter: BfDI

Be?ug: TOP 6 der 10. Sitzung des AK vom 08./09.12.2015

Informationen: siehe CIRCA-Server

SN weist auf den vorliegenden Entwurf zum Gesetz zur Verbesserung des Online-

Zugangs zu Verwaltungsdienstleistungen (Stand 23.11.2016) hin, BfDI berichtet, dass

unklar sei, ob die Bundesregierung an dem Gesetzentwurf festhalte und dieser tat"

sachlich in Kraft treten würde. Die Steliungnahmen der Länder zum Gesetzentwurf

stünden noch aus.

Ergebnis TOP 11:

Siehe Ergebnis TOP 10.

18

Die UAG müsse jetzt auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzentmiurfes und im 
Hinbiick auf die Unklarheiten in dieser Frage festlegen, wie weiter vorgegangen wer- 

- den soll. Auf der Grundlage des Gesetzentwurfs könne einen Mustertextentwurf erstellt 
werden. Dieserkönnte bei einer Änderung des Gesetzentwurfes angepasst und der 
DSK übersandt werden. Die Vertretungen der Länder diskutieren das weitere Vorge- 

’hen. 

. Ergebnis TOP 10: 

Die Landesdatenschutzbeauft'ragten führen eine Abfrage bei den lnnenressbrts 

der Länder zum Umgang mit dem Gesetzentwurf durch. 

Bei Vorliegen eines konsolidierten Gesetzentwurfes wird die UAG ihre Arbeit 
fortsetzen. Sollte kein“ zentrales Bundesgesetz in Kraft treten, wäre eine Muster- ' 
regelung der DSK umso sinnvoller. Die DSK wird'über die Planungen zum wei- 

' teren Vorgehen informiert. ' ' 

TOP 11 Kabinettsbeschluss zu Bürgerportalen 
' Sachstandsdarstellung ' 

Berichterstatter: BfDl ‘ - 

Bezug: TOP 6 der 10. Sitzung des AK vom GEL/09.12.2015 

Informationen: siehe ClRCA—Server ' 

SN Weist auf den vorliegenden Entwurf zum Gesetz zur Verbesserung des Online—_ . 

Zugangs zu VenrvaItungsdienstleistungen (Stand 23.11.2016) hin. BfDl berichtet, dass 
unklar sei, ob die Bundesregierung an dem Gesetzentwurf festhalte.unddieser tat- 

sächlich in Kraft treten würde. Die Stellungnahmen der Länder zum Gesetzentwurf 
stünden noch aus._ 

Ergebnis TOP 11: 

Siehe Ergebnis TOP 10. 

18 



TOP 12 Einsatz von Funkwasserzählern durch die Wasserversorgungsun-

ternehmen

Sachstandsdarsteltung und Meinungsaustausch

Berichterstatter: HE, alle

Informationen: siehe CiRCA-Server

Ergebnis TOP 12:

Die Landesdatenschufzbeauftragten werden ihre Rechtsauffassung zum Einsatz
von Funkwasserzählern durch die Wasserversorgungsunternehmen schriftlich
nachreichen.

TOP 13 Rechtsprechung im Bereich E-Government

Sachstandsdarstellung

Berichterstatter:

Informationen:

SN, alle

siehe CIRCA-Server

SN weist auf die auf dem CIRCA-Server eingestellten Dokumente hin und geht dabei
besonders auf die OLG-EntscheEdung zu Ratsinformationssystemen ein. Demnach be-

dürfe die Zugänglichmachung von Beschlussvorlagen der Allgemeinheit einer Rechts-
grundiage, die in den meisten Fällen nicht vorliege. Die Teilnehmenden diskutieren,
ob die Beschlussvorlagen zu den Tagesordnungspunkten, die in öffentSicher Sitzung
beraten würden, zugängiich gemacht werden können. Personenbezogene Daten
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seien im nicht-öffentiichen Teii der Sitzung zu behandeln. Es wird die Auffassung ver-

treten, dass auch Em öffentlichen Teil der Sitzung personenbezogene Daten Einzelner

betroffen sein können. Z. B. nach Sächsischem Kommunaiverfassungsgesetz bestehe

keine Rechtsgrundlage für die Veröffentiichung der allgemeinen Sitzungsunterlagen.

Deswegen müsse die Kommune jedes einzelne Dokument prüfen, ob schutzwürdige

Belange einzelner durch die Veröffentlichung verletzt werden könnten. Damit seien die

Kommunen zumindest teilweise überfordert,, der Prozess sei aufwändig und fehlerbe-

haftet. Aus Sicht anderer Vertretungen der Länder widerspricht diese Rechtsauffas-

sung dem zumindest in den Ländern mit Informationsfreiheitsgesetzen geltenden heu-

tigen Transparenzgedanken. Demnach müssten die Kommunen zu Gunsten des Teil-

habeprozesses alie Dokumente sorgfältig vor deren Veröffentlichung prüfen und ggf.

schwärzen. Dem wurde entgegengehaiten, dass die Gesetzgebung diese Rechtsauf-

fassung.nicht abbilde, sondern lediglich von einer SaalÖffentlichkeit ausgehe.

N1 weist auf Urteile zum Thema „Scannen von Personalakten" hin, die bereits in infor-

mationen zum Thema „Beschaftigtendatenschutz" auf der Homepage aufgenommen

worden sind.

Die Vertretungen der Länder werden gebeten, interessante Rechtsprechung im Be-

reich E-Govemment alien mittels des CiRCA-Sen/ers zur Verfügung zu stellen.

TOP 14 Datenschutzkonferenz u.a. Arbeitskreise

Sachstandsbericht

Berichterstatter: SN, alle

Zu diesem TOP wurden keine inhalte besprochen.
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TOP 15 Kontrollbesuche bei Firmen die Daten aus Melderegistern abfragen

Informationsaustausch

Berichterstatter: BfDl

BfDi hat dem AK mit E-Maii vom 17,11.2016 folgende Fragen mit der Bitte um Befas-
sung übersandt.

Frage 1:

Es gebe Hinweise/Befürchtungen, wonach Firmen Daten missbräuchlich für Werbe-
zwecke aus den Melderegistern abfragen, obwohl eine entsprechende Einwilligung der
Betroffenen nicht vorliegt. Ggf. kämen hier gemeinsame Kontrollen der öffentlichen
und nicht Öffentlichen Aufsichtsbehörden in Betracht. Diese beträten natürlich in erster
Linie die abfragenden Unternehmen und seien daher eher eine Angelegenheit

für den Düsseldorfer Kreis.

Frage 2:

Auf Seiten der Meldebehörden bestehe eine gewisse Verunsicherung hinsichtlich der
Reichweite deren Kontrollpflichten zur Zweckangabe bei Melderegisteranfragen.
BfDi habe diesbezüglich nochmals klargestellt, dass die Kontrolle der Einha!tung sol-
cherAngaben-bei den Datenschutzaufsichtsbehörden iiege.

Zu den formulierten Fragen bestehen umfangreiche Vorgaben durch die BMGVwV,
Erlasse des BMS und Erlasse der innenministerien der Länder. Anhand des Folienvor-
träges werden die Regelungen vorgestellt. Die Vertretungen der Länder tauschen ihre'
Rechtsauffassungen aus. Sie vertreten die Auffassung, dass die Meldebehörde nach
§ 44 Absatz 3 Satz 6 BMG das Vorliegen von Einwilligungserklärungen routinemäßig
stichprobenhaft zu überprüfen habe. Einige Vertretungen der Länder werden bei den
Innenressorts abfragen, ob und wie die Meldebehörden diese Pflicht zur stichproben-
artigen Überprüfung erfüllen. Zudem wird abgefragt, ob dort Erkenntnisse vorliegen,
dass Meldebehörden Meldedaten in Größenordnungen herausgeben und diese
zweckwidrig verarbeitet werden. Die Vertretungen der Länder sind der Auffassung,
dass die Aufsichtsbehörden in diesem Falle tätig werden müssen. Eine Verpfiichtung
der DatenschutzaufsichtsbehÖrden wird erst nachrangig gesehen.
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Die strikten Regelungen, z. B. Eriass des SMi5 vom 15.10.2015, regelt zu § 47 BMG

(Zweckbindung der Meideregisterauskunft), dass eine strikte ZweckbEndung für Aus-

künfte zu gewerblichen Zwecken eingeführt werde. Diese Auskünfte dürfen nur für die

angegebenen Zwecke verwendet werden. Wenn der jeweilige Zweck erfüilt ist, sind

die Daten vom Datenempfängerzu löschen.

Sie dürfen nicht für Zwecke der gewerbsmäßigen Anschriftenermittlung vom Daten"

empfänger wiederverwendet werden (Verbot des Adresspooling). Die zweckwidrige

Verwendung von Mefderegisterauskünften für gewerbliche Zwecke oder einer erwei-

terten Melderegisterauskunft oder einer Gruppenauskunft bzw. die Wieden/erwencfung

der Daten ist bußgeldbewehrt.

in der Praxis sei es jedoch so, dass diese Regelungen den DEensteanbietern wohl die

Geschäftsgrundlage entziehen würden. Damit sei eine Gewinnerzielung für die die Ad-

ressen beschaffenden DEenstleister nicht mehr möglich. Deswegen würde z. B. RISER

die Daten für die Dauer von 6 Wochen speichern und innerhalb dieser Frist die Daten

zur Beantwortung weiterer Anfragen nutzen. Damit sei die Zweckbindung kein Prob"

lern, vieimehr jedoch die Speicherdauer und die Mehrfachnutzung der Daten.

Die Verpflichtung der Meidebehörde zur stichprobenartigen Überprüfung bezieht sich

lediglich auf das Vorliegen der Einwilligung. Nicht jedoch auf die Wiederverwencfung

der Daten. Dieser Tatbestand sei jedoch bußgeldbewehrt.

Die Vertretungen der Länder tauschen sich über die Reichweite der KontroHpflEcht, die

Kontroilmögllchkeiten (Einsichtnahme in die Datenbank oder lediglich Vorlage der Ein-

willigungserklärungen) für MeldebehÖrden und die Rolle derAufsichtsbehÖrden aus.

Sie verständigen sich dazu, dass zur rechtlichen Beurteilung sowohl mit dem BMI (in

Abstimmung mit der BfDI) als auch dem Düsseldorfer Kreis Kontakt aufgenommen

werden soll. Möglicherweise können unterschiediich große Dienstieister abgestimmt

geprüft werden. In einem geeigneten Too! (z. B. CiRCA-Server oder BSCI-Server)

können Prüfschemata zur Verfügung gestellt werden.

Unabhängig vom Thema „Kontrofibesuche bei Firmen" erläuterten die Vertretungen

der Länder, wie das Thema Meldewesen besser zwischen Bund und Ländern abge-

stimmt werden kann. Die Vertretungen der Länder bitten die BfDi um eine rechtzeitige

Beteiligung bei Gesetzgebungsvorhaben des Pass-, Personalausweis- und des Mel-

dewesens. Diese Rechtsgebiete werden häufig Änderungen unterzogen (aktuel! z. B.

5 Sächsisches Staatsministerium des Innern
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Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, Verordnung zum Asylverfahrensbeschleuni-

gungsgesetz oder Datenaustauschverbesserungsgesetz). Zuständige Behörden zur

Umsetzung dieser Gesetze sind auch die Gemeinden, die Landesdatenschutzbeauf-

fragten die zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden. Für die Länder ist die Einbe-

ziehung in die Gesetzgebungsvorhaben des Bundes daher von großer Bedeutung.

Für eine einheitliche Handhabung der datenschutzrechtiichen Aufsicht und die Abstim-

mung in rechtlichen Angelegenheiten regen die Vertretungen der Länder einen reget-

mäßigen Austausch zwischen den für das Meldewesen zuständigen Beschäftigten der

Landesdatenschutzbeauftragten und der BfDI an. Ein Informations- und Meinungsaus-

tausch, an dem interessierte Vertretungen der Länder teilnehmen können, soll in grö-

ßeren aber regelmäßigen Abständen stattfinden, BfDI geht davon aus, dass der Ver-

treter des zuständigen Fachreferates an dem fachlichen Austausch interessiert wäre,
Der AK wird in Abstimmung mit der BfDI klären, wer die Organisation des fachlichen

Austauschs übernehmen wird.

Ergebnis TOP 15:

BMI (in Abstimmung mit der BfDI) und Düsseldorfer Kreis werden schriftlich um

IVlitteilung der Rechtsauffassung zur Reichweite der Kontrollpflicht, die Kontroll-
möglichkeiten für IVleldebehörden und die Rolle derAufsichtsbehörden um Stel-

lungnahme gebeten.

Für einen fachlichen Austausch zu aktuellen Fragen des IVleldewesens wird ein

regelmäßiger Austausch zwischen den für das Meldewesen zuständigen Mitar"

beiterinnen und Mitarbeitern der Landesdatenschutzbeauftragten und der BfDI

organisiert.

TOP 16 Sonstiges, Neuer Termin

1. Nutzung CIRCA-Server

Die Teilnehmenden werden gebeten, das Thema E-Government betreffende Doku-

mente auf dem CIRCA-Server einzusteiien.
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2. Vorabinfo an die TN

Den Teilnehmenden wird zeitnah ein Protokollauszug zu den Themen Orientierungs-

hilfen, Unterarbeitsgruppen und Meidewesen zugesandt.

3. Outsourcing

Neuer Termin:

Die nächste Sitzung des AK wird im IV.-Quartal 2017 stattfinden. Die Teilnehmenden

bitten um eine frühzeitige Mitteilung des Termins für die Hotelreservierung,
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Protokoll
der 10. Sitzung des AK Verwaltungsmodemisierung

am 08. und 09. Dezember 2015 in Dresden

Ort: im Neubau des Sächsischen Landtages
Adressen: Bernhard-von-Lindenau-Piatz 1, 01096 Dresden
Raum: Saal 2

1. Taq, Dienstag, 08.12.2015 " Besinn: 13:00 Uhr

TOP 1 Festlegung der Tagesordnung
Protokoilkontrolle

Informationen: siehe circa-Server

Die Tagesordnung wird wie vorgelegt angenommen.

Das Protokol! wird den Teiinehmem mit letzten Änderungen als Tischvorlage vorge-
legt. Das Protokoli der 9. Sitzung des AK Verwaitungsmodernisierung vom 24.und
25. September 2014 in Dresden wird ohne weitere Änderungen oder Anmerkungen
einstimmig angenommen.

Die Teilnehmer diskutieren den erforderlichen Umfang des Arbeitskreisprotokolis utld
verständigen sich darauf, dass zukünftig lediglich ein Ergebnisprotokoll gefertigt wer-
den soll. NW weist darauf hin, dass das Protokoll künftig möglichst zeitnah nach dem
jeweiligen Sitzungstermin erstellt und versandt werden sollte.

TOP 2 Berichte aus den Ländern
Sachstandsdarstellung

Berichterstatter: alle Teilnehmer berichten

Vortrag SN; siehe circa-Server

In Sachsen wird derzeit an einer Verordnung zur Umsetzung des Sächsischen
eGovernment Gesetzes gearbeitet. Zu den vorgesehenen Verfahren/Diensten soll
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zukünftig auch eine Basiskomponente gehören, in welcher mit Einwilligung des Nut-

zers Stammdaten über ihn zur Verwendung in anderen E-Govemment-Anwendungen

verarbeitet werden. Zusätzlich soll mit der Verordnung die rechtliche Voraussetzung

dafür geschaffen werden, dass das Bürgerkonto nicht nur mit Stammdaten, sondern

auch mit gestellten Anträgen oder anderen Dokumenten aktueller und früherer Ver-

waltungsverfahren befüilt werden kann.

Als datenschutzrechtlich problematisch wurde zum einen gesehen, dass der Geset-

zestext ausschließlich die Speicherung von Stammdaten regelt. Zum anderen sei es

keine originäre Aufgabe öffentlicher Stellen, für Bürger eine Sammlung von Doku-

menten z. B. zu abgeschlossenen Verwaltungsverfahren vorzuhaiten.

SN hält die Erteiiung einer Einwiliigung durch den Bürger, als rechtiiche Grundlage

der Verarbeitung personenbezogener Daten, für nicht ausreichend.

Die MitgiEeder des Arbeitskreises stellen die unterschiediichen Angebote und Verfah-

ren zu Stammdatenspejchemngen und Bürgerkonten der Länder vor. Einige Länder

planen und haben derartige Angebote nicht.

in der Diskussion wurde deutlich, dass die Begriffe Stammdaten und Bürgerkonten in

den Ländern unterschiedlich definiert sind.

In diesem Zusammenhang wurden auch die Versuche der Länder angesprochen, für

Authentifizierungsdienste, unabhängig vom eigentlichen Verwaltungsverfahren, ein

Zertifikat von dem dafür zuständigen Bundesverwaltungsamt zu erhalten.

Anschließend benchteten die Länder zum Stand der Gesetzgebung zu E-

Government-Gesetzen der Länder.
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TOP 3 Bericht EU - Datenschutzreform
Sachstandsdarstellung

Berichterstatter: Bf D i
Bezug: TOP 4 der 9. Sitzung des AK vom 24./25.09.2014

BfDI informiert über den aktuellen Stand der EU-Datenschutzreform. Von folgendem
Zeitplan sei auszugehen:

7. Dezember: Justiz- und Innenreferenten (letztmaiig): Thema: „privilegierte
Datenverarbeitungen", konkret Artikel 6 Absatz 2, 9 Absatz 2 lit. i) und Artikel
83. Dazu hatte Justiz- und Innenministerrat im Ausschuss der Ständigen Ver-
freier (AStV 2) am 2. Dezember ausweislich des Drahtberichtes ausgeführt,
dass in jedem Fall eine Rechtsgrundlage nach Artikel 6 Absatz 1 erforderlich
sei; Artikel 6 Absatz 2 sei keine eigenständige Rechtsgrundlage.

9. Dezember: AStV 2. LUX wird den mit Dokument 14481/15 vorgelegten

Text auf der Basis des gestrigen AStV 2 sowie der Sitzung der Jl-Referenten
am 7. Dezember fortschreiben und dem AStV 2 „zur Billigung" vorlegen. Da-

mit hätte LUX ein Mandat für den nächsten Trilog am 10. Dezember.

10. Dezember: Trilog (geplant als open-end-Veranstaltung mit dem Zie! der

Einigung)

zwischen dem 10. und 16. Dezember: AStV 2, um sich die Einigung vom 10.

Dezember absegnen zu lassen.
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TOP 3 Bericht EU — Datenschutzreform. 
Sachstandsdarstellung 

Berichterstatter: BfDI'  
Bezug: TOP 4 de'r9. Sitzung des AK vom 24./25.09.2014 

BtDl informiert über den aktuellen Stand der EU-Datenschtxtzreform. Von folgendem 
Zeitplan sei auszugehen: 

7. Dezember: Justiz- und lnnenreferenten (letztmalig): Thema: „privilegierte 

Datenverarbeitungén“, konkret Artikel 6 Absatz 2, 9 Absatz 2 lit. i) und Artikel 

83. Dazu hatte JuStiz— und lnnenministerrat im Ausschuss der Ständigen Ver- 

treter (AStV 2) am 2. Dezember ausweislich des Drahtberichtes ausgeführt, 

dass in jedem Fall eine Rechtsgrundlage nach Artikel 6 Absatz-1 erforderlich 
' sei; Artikel 6 Absatz 2 sei keine eigenständige Rechtsgrundlage. 

9. Dézember:A8tV 2. LUX Wird den mit Dokument 14481/15 vorgelegten 

Text auf der Basis des gestrigen AStV 2 sowie der Sitzung der Jl—Referenten 

am 7. Dezember fortschreiben und dem AStV 2 „zur Billigung“_vorlegen. Da— 
mit'hätte LUX ein Mandat für den nächsten Trilog am 10. Dezember. 

10, Dezember: Trilog (geplant als open—‚end—Véranstaltung mit dem Ziel der 
Einigung) 
zwischen dem 10. und 16. Dezember: AStV 2, um sich die Einigung vom 10. 
Dezember absegnen zu lassen. ' 



» Berichterstatter Albrecht plant, am 16. Dezember jm LiBE-Ausschuss Zu-

Stimmung zu erhalten.

® Anschließend Förmalia (Sprachjuristen...), Dauer ca. 2-3 Monate, formelie

Annahme denkbar Em Ji-Rat Em März 2016,

Im 2, Quartal oder spätestens im Juli 2016 sei mit dem In-Kraft-Treten derGVO

(Ubergangsfrist) zu rechnen.

BfDI erläutert allgemein die Auswirkungen der Datenschutz Grundverordnung und

weist auf die bestehenden Offnungskiausein für den öffentlichen Bereich hin. Auf de-

ren Grundlage sei die Anwendbarkeit des „alten" Datenschutzrechts möglich. In Art. 6

Abs. 3 GVO sei abschließend geregelt, was die Mitgliedsstaaten gesetziich regein

dürfen. Die Regelungen zum bereichsspezifischen Datenschutz würden Em Wesentli-

chen beibehalten. Es sei an Bund und Ländern zu prüfen, ob die bestehenden Nor~

men mit GVO im Einklang stehen,

Noch offen sei die Abgrenzung zur JI-RichtIinie1, deren Anwendungsbereich so eng

wie möglich auf dem Bereich Strafverfolgung (Problem Strafverhütung) bezogen sei.

Aus Sicht des Rates würden die Bereiche der Gefahren a bweh r (inki. Sicherheit und

Ordnung) unter die JI-Richtlinie fallen. Einen Sonderfall würde die Datenverarbeitung

im Bußgeldverfahren, die auch der JI-RichtIinie unterfailen soli, darsteilen.

Ebenfalls noch offen seien die Bereiche der öffentlichen Archive und der Statistik,

Meldungen von Datenschutzverstößen solle es auch im Öffentlichen Bereich geben.

Behörden und öffentliche Stellen würden generell einen behördlichen Datenschutz-

beauftragten zu bestellen haben. Für Unternehmen geite diese Vorgabe nicht gene-

rell.

Deutschland fordere hinsichtlich der Aufgaben und Befugnisse derAufsichtsbehör"

den unterschiedliche Befugnisse für den Öffentlichen und nichtöffenttichen Bereich.

Diese Forderung sei wohl nicht durchsetzbar.

1 RICHTUNIE (EU) 2016/680 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27.April 2016 zum Schutz

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum

Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung

sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates
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Ebenfalls noch offen seien die Bereiche der öffentlichen Archive und der Statistik. 

Meldungen von Datenschutzverstößen solle es auch im öffentlichen Bereich geben. 
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beauftragten zu bestellen haben. Für Unternehmen gelte diese Vorgabe nieht gene-_ 

rell. 

Deutschland fordere hinsichtlich der Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehör- 
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TOP 4 Einsatz zentraler Poststellen bei der elektronischen Zugangseröff"

nung nach § 2 Abs. 1 EGovG Bund

Austausch und Diskussion

Berichterstatter: BE

Bezug: TOP 13 der 9. Sitzung des AK vom 24./25.09.2014
informationen: siehe drca-Server

Das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Govemment-Gesetz -

EGovG) ~ § 2 Abs. 1 ist am 1.7.2014 in Kraft getreten. Die Vorschrift lautet:

„Jede Behörde ist verpflichtet, auch einen Zugang für die Ubermittlung elektronischer
Dokumente, auch soweit sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen
sind, zu Öffnen."

BE führt dazu aus, dass der Einsatz zentraler Poststellen bei der elektronischen Zu-
gangseröffnung nach § 2 Abs. 1 EGovG Bund zu einer Verletzung der informationei-
len Gewaltenteilung führe. In der Praxis würden zur Umsetzung der bundesgesetzli-
chen Normen zentrale Poststelien eingerichtet. Datenschutzrechthch handle es sich
bei jeder organisatorischen Einheit um eine eigene datenverarbeitende Stelle im Sin-
ne des Berliner Datenschutzgesetzes. Eine zentrale Poststelle könne nicht ohne wei-
leres die Post für andere Stellen öffnen und die ihr zur Kenntnis gelangenden Daten
verarbeiten. BE fordere in Folge dessen, jeweils eigene Postfächer für die jeweils
zuständige organisatorische Einheit. Der Berliner Datenschutzbeauftragte habe diese
Forderung in einem Rundschreiben an die zuständigen Stellen gesandt. Das Prob-
lern sei in der Praxis jedoch nicht beseitigt.

BE bittet um MitteHung der Erfahrungen der Länderkollegen.

HE teiit mit, dass dort der funktionale Stellenbegriff mit den Zugangseröffnungen der
Steile die für die Aufgabe der zentralen Poststellen zuständig sei, abgebildet wäre.
Probleme würden eher bei kleineren Kommunen bestehen.

RP bestätigt das Bestehen des Problems bei kleinen Kommunen und weist auf ver-
gleichbare Probleme bei der Nutzung, eines Schreibdienstes in Behörden hin.

Ergebnis TOP 4:

»
.

_
_

‚
\

„
 

TOP 4 Einsatz zentraler Poststellen bei der elektronischen Zugangseröff— 

' nung nach 5 2 Abs..1 EGOVG Bund 
Austausch und Diskussion 

' Berichterstatter: BE ‘ ' , 

Bezug: " TOP 13 der 9. Sitzung des AK vom 24.125.092014 
Informationen: siehe circa-Server 

Das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government—Gesetz - 
EGOVG) - @ 2 Abs. 1 ist am 1.7.2014 in Kraft getreten. Die Vorschrift lautet: 

„Jede Behörde ist verpflichtet, auch einen Zugang für die Übermittlung elektronischer 

Dokumente, auch soweit sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 

sind, zu öffnen." ' 

‘ BE führt dazu aus, dass der Einsatz zentraler Poststellenbei der elektr'onimhen Zu— 

gangseröffnung nach 5 2 Abs. 1 EGOVG Bund zueiner Verletzung der informationel- 
' len Gewaltenteilung führe. in der Praxis würden zur Umsetzung der bundesgesetzli- - 

_ chen Normen zentrale Poststellen eingerichtet. Datenschutzrechtlich handle es sich 

bei jeder organisatorischen Einheit um eine eigene datenverarbeitende Stelle im Sin- 
ne des Berliner Datenschutzgesetzes. Eine zentrale Poststelle könne nicht ohne wei- 

' teres die Post für andere Stellen öffnen und die ihr zur Kenntnis gelahgenden Daten 
verarbeiten. BE fordere in Folge dessen, jeweils eigene Postfächer für die jeweils 

zuständige organisatorische Einheit. Der Berliner Datenschutzbeauftragte habe diese 

Forderung in einem Rundschreiben an die zuständigen Stellen gesandt. Das Prob- 

lem sei in der Praxis jedoch nicht beseitigt. ' 

BE bittet um Mitteilung der Erfahrungen der Ländérkollegen. 

HE teilt mit, dass dort der funktionale Stellenbegriff mit den Zugangseröffnungen der 
Stelle die für die Aufgabe der zentralen Poststellen zuständig sei,abgebildet wäre. 

Probleme Würden eher bei kleineren Kommunen bestehen. 

RP bestätigt das Bestehen des Problems bei kleinen Kommunen und weist auf ver— 

gleichbare Probleme bei der Nutzung, eines Schreibdienstes in Behörden hin. ' 

Ergebnis TOP 4: 



BE informiert die Mitglieder des AK bei Vorliegen eines neuen Sachstandes.

TOP 5 Stand IT-Sicherheitsgesetz'des Bundes

Sachstandsdarsteliung

Berichterstatter: BfDI

Bezug: TOP 6 der 9. Sitzung des AK vom 24./25.09.2014

Das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (!T-

Sicherheitsgesetz) vom 17. Juli 2015 ist in Kraft getreten.

Nach Angaben des BfDI stünden Betreiber kritischer Infrastrukturen im Fokus des

Gesetzes.

Der Regelungsgegenstand des Gesetzes sei eher dem Zuständlgkeitsbereich des

AK Technik zuzurechnen.

Ergebnis TOP 5:

Das Thema wird bei Bedarf wieder in der Sitzung behandelt. SN wird die Länder

zu einem späteren Zeitpunkt zum Stand der Umsetzung abfragen.

TOP 6 Kabinettsbeschluss zu Bürgerportalen

Meinungsaustausch

Berichterstatter: MV
Informationen: siehe circa-Server

MV berichtet unter Bezugnahme auf die E-Maii vom 23. September 2015 über die

information zum geplanten Kabinettsbeschluss zu Bürgerportalen, welche MV als

Vertreter der Landesdatenschutzbeauftragten im iT-Pianungsrat erhalten habe,

Der IT-Planungsrat befasse sich seit geraumer Zeit mit der Konzeption derartiger

Portale und iVföglichkeiten der sicheren identifizierung der Nutzer dieser Portale. Dies

BE informiert die Mitglieder des AK bei Vorliegen eines neuen Sashstandes. 

TOP 5 _ Stand lT-Sicherheitsgesetz‘des Bundes 
' Sachstandsdarsteilung 

Berichterstatter: BfDl‘ _ _ _, 
Bezug: TOP 6 der 9. Sitzung des AK vom 24./25.09.2014 

Das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT— 
Sicherheitsgésetz) vom 17. Juli 2015 ist in Kraft getreten. 

Nach Angaben des BfDl stünden Betreiber kritischer lnfrastrukturen im Fokus des 

Gesetzes. } 

Der Regelungsgegenstand des Gesetzes sei eher dem Zuständigkeitsbereich des 

AK Technik zuzurechnen. ' ' 

Ergebnis TOP 5: 

Das Thema wird bei Bedarf wieder in der Sitzung behandelt. SN wird die Länder 

zu einem späteren Zeitpunkt zum Stand der Umsetzung abfragen. 

TOP 6 Kabinettsb'eschluss zu Bürgérportalen 
Meinungsaustausch ’ 

Berichterstatter: MV 
Informationen: siehe circa-Server 

MV berichtet unter Bezugnahme auf die E—Mail vom 23. September 2015 über die 

information zum geplanten Kabinettsbeschluss zu Bürgerportalen, welche MV als 

Vertreter der Landesdatenschutzbeauftragten im lT-Piahungsrat erhalten habe. 

Der lT—Planungsrat beta-see sich seit geraumer Zeit mit der Konzeption derartiger 

Portale und Möglichkeiten der sicheren Identifizierung der Nutzer dieser Portale. Dies 
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sei zuletzt in seiner 17. Sitzung unter TOP 7 (elD-Strategie - siehe Anlage) erfolgt.

Die Landesdatenschutzbeauftragten seien über die

regelmäßig informiert worden.

Das Projekt berühre in zunehmendem Maße Fragen der Verwaltungsmodernisierung,
da die Portale künftig nicht nur zentraler Zugang zu Anwendungen wie dem Einheitli-
chen Ansprechpartner oder der Einheitlichen Behördennummer 115 sein sollen, son-

dem zentraler Einstiegspunkt für die inanspruchnahme von Verwalturigsdienstleis-

tungen.

Mit dem geplanten Kabinettsbeschluss habe das Projekt einen Status erreicht, der
nach Auffassung von MV auch eine datenschutzrechtliche Begleitung erfordere. Der
AK Verwaltungsmodernisierung werde als geeignetes Gremium der Konferenz ange-

sehen.

MV führt dazu aus, dass der AK Technik die technischen Betrachtungen zu dieser

Problemstellung abgeschlossen habe. Die vom AK Technik erarbeiteten GestaS-
tungsprinzipien werden den Teilnehmern auf dem circaserver zur Verfügung gestellt,
Nun müsse eine datenschutzrechtliche Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen
der Nutzung von Portalen und Möglichkeiten der sicheren Identifizierung der Nutzer
dieser Portale von Seiten der Landesdatenschutzbeauftragten erfolgen. Dabei müsse

auch die kommunaie Seite mit berücksichtigt werden.

Die Probiembereiche der Portale und der Möglichkeiten der sicheren Identifizierung
der Nutzer dieser Portale sollen getrennt voneinander behandeit werden.

Ergebnis TOP 6:

Das Thema Bürgerportal wird vom AK wieder aufgegriffen, wenn der Beschluss
des Bundeskabinetts vorliegt.

TOP 7 Digitale Agenda - Digitale Verwaltung 2020
Information

Berichterstatter: BfD l
Unterlagen: siehe circa-Server

BfDi berichtet, dass es sich bei der Digitalen Agenda um das Programm der Bundes-
regierung für die laufende Legislaturperiode handle. Politisches Ziel sei die Etablie-
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sehen. ' 
MV führt dazu aus, dass der AK Technik die technischenBetrachtungen zu dieser 
Problemstellung abgeschlossen habe. Die vom AK Technik erarbeiteten Gestal-* 

tungsprinzipien werden den Teilnehmern auf dem circaserver zur Verfügung gestelit. 

Nun müsse eine datenschutzrechtliche Bewertung derMöglichkeiten und Grenzen 

der Nutzung von Portalen und Möglichkeiten der sicheren Identifizierung der Nutzer 

„dieser Portale von Seiten der Landesdatehschutzbeauftragten erfolgen. Dabei müsse 
„auch die kommunale Seite mit berücksichtigt werden. ‘ 
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TOP 7 ' Digitale Agenda— Digitale Verwaltung 2020 
information ' 

Berichterstatter: BfDI 
Unterlagen: siehe circaéierver 

BfDl berichtet, dass es sich bei der Digitalen Agenda um das Programm der Bundes- 

regierung für die laufende Legislaturperiode handle. Politisches Ziel sei die Etablieé 
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mng Deutschiands als Verschlüsselungsstandort Nr. 1 und IT-Sicherheitsstandort

Nr. 1 europa- und weltweit. Die Bundesrepubiik solle von Infrastrukturen, die nicht in

Europa geschaffen worden sind oder dort bestehen (z. B. cloud-Dienste), unabhän-

giger werden. Konkrete Umsetzungsvorhaben im engeren S.inne würde die Digitale

Agenda nicht enthalten. Thematisch passende Projekte, z. B. zur Verbesserung der

IT-Sicherheit würden gefördert. Grundlage des Papiers sei der Kabinettsbeschluss

„Digitale Verwaltung 2020". Die einzelnen Themen und Projekte der Digitalen Agen-

da können der Dokumentation auf dem drcaserver entnommen werden.

TOP 8 De-IVIai), Versendung sensibler Daten (Soziafdaten; Steuerdafen)

Sachstandsdarstellung

Berichterstatter: BfDI
Bezug: TOP 4 der 7. Sitzung des AK vom 28./29.11.2012

TOP 5 der 8. Sitzung des AK vom 10./1 1.09.2013

TOP 11 der 9. Sitzung des AK vom 24./25.09.2014

Informationen: siehe circa-Server

BfDi führt: unter Hinweis auf TOP 11 der letzten Sitzung aus, dass wohl keine große-

re Verbreitung des Verfahrens De-MaH auf Seiten der Endnutzer zu verzeichnen wä-

re. Die vorliegende Handreichung der BfDI „Handreichung zum datenschutzgerech-

ten Umgang mit besonders schützenswerten Daten beim Versand mittels De-Mail"

vom 1. März 2013 sei bisher nicht überarbeitet worden. Die Behörden die De-MaEf im

Einsatz hätten, würden sich wohi an das Dokument halten.

Ergebnis TOP 8:

Das Thema wird bis zum Vorliegen eines neuen Sachstandes zurückgestellt.

Über das weitere Vorgehen wird entschieden, wenn das Thema wieder reievan-

ter wird. Bis dahin wird die Handreichung der BfDi als ausreichend angesehen.

TOP 9 Zulässigkeit des Einsatzes des E-Posfbriefes in der öffentlichen

Verwaltung
Meinungsaustausch

rung Deutschlands als Verschlüsséiungsstandort Nr. 1 und lT-Sicherheitsstandort 
Nr. 1 europa- und weltweit. Die Bundesrepublik solle von Infrastrukturen, die nicht in 
Europa geschaffen werden sind oder dort bestehen (2. B. cioud—Dienste). unabhän- 
giger werden.'Konkrete Umsetzungsv0rhaben im engeren Sinnewürde die Digitale 

Agenda nicht enthalten. Thematisch passende Projekte, 2. B. zur Verbesserung der ' 

iT-Siciherheitwürden gefördert. Grundlage des Papiers sei der Kabinetté;beschluss 

„Digitale Verwaltung 2020". Die einzelnen Themen und Projekte der Digitalen Agen- . 
da können der Dokumentation auf dem circaserver entnommen werden. 

TOP 8 De—Mail, Versendung sensibler Daten (Soziaid'aten; Steuerdaten) 
Sachstandsdarsteilung ' . 

Berichterstatter: BfDl 
Bezug: TOP 4 der 7. Sitzung des AK vom 28. [29 11 2012 

, TOP 5 der 8. Sitzung des AK vom 10./1109 2013 
- TOP 11 der 9. Sitzung des AK vom 24. 125. 09. 2014 

lnförmationen: siehe circa-Server 

BfDl führt unter Hinweis auf TOP 11 der letzten Sitzung aUs, dass wohl keine größe- 

re Verbreitung des Verfahrens De—Mail auf Seiten der Endnutzer zu verzeichnen wä- 
re. Die vorliegende Handreichung der BfDl „Handreichung zum' datenschutzgerech- 

ten Umgang mit besonders schützenswerten Daten beim Versand mittels De-Mail“ 
vom 1. März 2013 sei bisher nicht überarbeitet worden. Die Behörden die De— Maii1m 

Einsatz hätten, würden sich woht an das Dokument halten. 

Ergebnis TOP 8: 

Das Thema wird bis zum vorliegen eines neuen Sachstandes ‚zurückgestellt. 

Über das weitere Vorgehen wird entschieden, wenn das Thema wieder relevan- 

ter wird. Bis dahin wird die Handreichung der BfDl ats ausreichend angesehen. 

TOP 9 Zulässigkeit des Einsatzes des E Postbriefes' m der öffentlichen 
Verwaltung 
Meinungsaustausch 



Berichterstatter:
Bezug:

Informationen:

RP
E-Mail des LfD BW vom 13. August 2014
TOP 12 der 9. Sitzung des AK vom 24./25.09.20U
E-MaiiRPvom26.11.2015
siehe drca-Server

RP informiert darüber, dass die Nutzung von so genannten Hybridbriefen aus dem

kommunalen Bereich bekannt sei. Wegen der hohen Fallzahten, vor allem im Bereich
der Kommunaiabgaben, sei der von der Post angebotene Dienst für öffentliche Stei-
ien interessant. Die Ländervertreter tauschen ihre Rechtsauffassungen zum Thema

der Zulässigkeit des Einsatzes des E-Postbriefs auf der Grundlage eines Auftragsda-
tenverarbeitungsverhältnisses bei Vorliegen eines Amts" oder Berufsgeheimnisses

aus. Diskutiert werden in dem Zusammenhang die Fragen, wer von Seiten der Post
(E-Post Solutions GmBH oder Post AG) gegenüber der öffentlichen Stelie Vertrags-
Partner ist und ob es sich bei den beiden Steilen um öffentliche oder nichtöffentliche

Steilen handelt.

Bezüglich der Erforderlichkeit der Unterwerfung vertreten die Ländervertreter unter-
schiedliche Rechtsauffassungen.

SL wird den Ländervertretem ein Gutachten der saarländischen Landesdatenschutz-

beauftragten zu dieser Thematik zur Verfügung stellen.

HE weist in diesem Zusammenhang auf ein Schreiben der BfDI hin. Darin würde die

Auffassung vertreten, dass der Versand von Daten, die einem besonderen Amts-

oder Berufsgeheimnis unterliegen, mittels eines Hybridbriefes nicht zulässig sei.
Im nicht Öffentlichen Bereich sei der Einsatz des Verfahrens vorsteilbar; Dazu würden

registrierte Nutzergruppen eingerichtet und verschlüsselte DateEanhänge zur Über-
Sendung von Nachrichten genutzt. Der E-Mail-Betreff solle möglichst „wenig spre-

chend" sein. Unter solchen Voraussetztingen sei der Einsatz des Verfahrens mög-

licherweise auch bei der Ubersendung von Daten mit erhöhtem Schutzbedarf denk-

bar.

Ergebnis TOP 9:

Die Teilnehmer vertreten die Auffassung, dass die Ubersendung von perso-

nenbezogene Daten die einem Amts- oder Berufsgeheimnis unterliegen mittels

Hybridbrief nicht zulässig ist.

Berichterstatter: RP - 
Bezug: E-Mail des LfD BW vom 13. August 2014 

“TOP 12 der 9. Sitzung “des AK vom 24. 125. 09.2014 
E-Maii RP vom 26.11 2015 

Informationen: siehe circa—Server 

RP informiert darüber, dass die Nutzung von so genannten Hybridbriefen aus dem 
kommunalen Bereich bekannt sei. Wegen der hohen Fällzahlen, vor allem im Bereich 

der Kommunalabgäben, sei der von detst angebotene Dienst für öffentliche Stel-' ' 

len interessant. Die Ländervertreter tauschen ihre Rechtsauffassungen zum Thema 
der Zulässigkeit des Einsatzes des E-Postbriefs auf der Grundlage eines Auftragsda- 

tenverarbeitungsverhältnisses bei Vorliegen eines Amts— oder Berufsgeheimnisses 

aus; Diskutiert werden _in dem Zusammenhang die Fragen, wer von Seiten‘det Post 

(E-Post Solutions GmBH oder Post AG) gegenüber der öffentlichen Stelle-Vertrags- 

partner ist und ob es sich bei den beiden Stellen urn öffentliche oder nichtöffentliche 

Stellen handelt. — 
_ 
Bezüglich der Erforderiichkeit der Unterwerfung vertreten die Ländervertreter unter— 

' schiedliche Rechtsauffassungen. ' „ 
SL wird den Ländervertretern ein Gutachten der saarländischen Léndesdatenschutz- 

. beauftragten zu dieser Thematik zur Verfügung stellen. ‘ 
HE weist in diesem Zusammenhang auf ein Schreiben der BfD_l hin. Darin würde die 

Auffassung vertreten, dass der Versand von Daten, die einem besonderen Arhts— 

oder Berufsg'eheimnis unterliegen, mittels eines Hybridbriefes nicht zulässig sei. 
im nicht öffentlichen Bereich sei der Einsatz des Verfahrens vorstellbar: Dazu würden 

registrierte Nutzergruppen eingerichtet und verschlüsseite Dateiarihänge zur Über— 

sendung von Nachrichten genutzt. Der E—Mail—Betreff soile möglichst „wenig spre- 

chend" sein. Unter solchen Vorauss‘etzungen sei der Einsatz des Verfahrens mög— 

licherweise auch bei der Übersendung von Daten mit erhöhtem Schut2bedarf denk— 
bar. 

Ergebnis TOP 9: 

Die Teilnehmer vertreten die Auffassung, dass die Übersendung iron perso- 

nenbezogene Daten die einem Arrits- oder Berufsgeheimnis unterliegen mittels 

Hybridbrief nicht zuiässig ist. . _ 



TOP 10 eiDAS-Verordnung der Europäischen Kommission

Sachstandsdarstellung

Berichterstatter: BfDI
Bezug: TOP 5 der 9. Sitzung des AK vom 24./25.09.2014

Seit dem 01.07.2016 können in allen 28 EU-Mitgliedsstaaten und im EWR Vertrau-

ensdienste nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische IdentEfizie-

rung und VertrauensdEenste für elektronische Transaktionen im BEnnenmarkt und zur

Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, kurz „elDAS-Verordnung", angeboten werden.

Neben einer Neuregelung elektronischer Signaturen zählen dazu auch Dienste rund

um eiektronische Siegel und Zeitstempel, Zustellung elektronischer Einschreiben und

WebseEten-Zertifikate. Die elDAS-Verordnung enthält verbindliche europaweit gel-

tende Regelungen in den Bereichen "Elektronische Identifizierung" und "Eiektroni-

sehe Vertrauensdienste". Mit der Verordnung werden einheitliche Rahmenbedingun-

gen für die grenzüberschreitende Nutzung elektronischer Identifizierungsmittef und

Vertrauensdienste geschaffen. Ais EU-Verordnung ist diese unmittelbar geltendes

Recht in ailen 28 EU-IVfitgliedstaaten sowie im europäischen Wirtschaftsraum.2

BfD! erläutert, dass die Verordnung aus zwei Teilen bestehe und die Bundesregie-

rung derzeit damit beschäftigt sei, die Voraussetzungen für einen europaweiten In-

teroperabiiitätsrahmen zu schaffen.

Unterlagen werde die BfDI nachreichen.

2, TaaJVIittwoclL 09.12.2015 " Beginn: 9:00 Uhr

TOP 11 Vertrag: IT- Konsolidierung Bund

Vortragender:
Bf D!

2 Redaktionelle Ergänzung; Quelle:

https://www,bsi,bund.de/DE/Themen/Digita!eGesellschaft/elDAS/e!DAS_node,htm[
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TOP 10 elDAS-Verordnung der“ Europäischen Kommission 
Sachstandsdarstelluhg 

- Berichterstatter: BfDl - 
Bezug: TOP 5 der 9. Sitzung des AK vom 24./25_.09.2014 

Seit dem 01.07.2016 können in allen 28 EU-Mitgliedsstaaten und im EWR Vertrau- 

ensdienste nach der Verordnung (EU) Nr. EMO/2014 über elektronische Identifizie— 

‘ rung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 

Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG‚ kurz .,elDAS—Verordriung", angeboten werden. 
Neben einer Neuregelung elektronischer Signaturen zählen dazu auch Dienste rund 

um elektronische Siegel und Zeitstempel, Zustellung elektronischer Einschreiben und 

Webseiten-Zertifikate. Die elDAS-Verordnung enthält verbindliche europaweit gel— 

tendeRegelungen in“ den Bereichen "Elektronische ldentifizierung" und "Elektroni- 

sche Vertrauen$dienste". Mit der Verordnung werden einheitliche Rahmenbedingun- 
gen für die grenzüberschreitende Nutzung elektronischer ldentifizierungsmittel und 

Vertrauensdienete geschaffen. Als EU—Verordnung ist diese unmittelbar geltendes 
Recht in allen 28 EU—Mitgliedstaaten sowie im europäischen Wirtschaftsraum.2 

BfDI erläutert, dass die Verordnung aus zwei Teilen bestehe und die Bundesregie— 

rung derzeit damit beschäftigt sei, die Voraussetzungen für einen europaweiten ln- 

teroperabilitätsrahmen zu schaffen. 

Unterlagen werde die BfDl nachreichen. 

2. Tau. Mittwoch, 09.12.2015 —- Be@h: 9:00 Uhr 

TOP 11 Vortrag: IT - Konsolidierung Bund 
' Vortragender: 

BfDI 

* Redaktionelle Ergänzung; Quelle: 
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGeselIschaft/eIDAS/elDAS_node.html 
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Referent im Referat 4 Projekte der angewandten In-
formatik, Telematik

Unterlagen: Foiien auf dem drca-server

Im Anschluss an den Vortrag diskutieren die Ländervertreter zu Fragen der Ubertra-

gung von Aufgaben oder Funktionen im Bereich des technischen Betriebes, z. B.bei

der Verarbeitung von Beschäftigtendaten. Auf die Entscheidung des Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz (Urteil vom 19.04.2002; AZ: 2 A 10209/02) zur Unzu-

lässigkeit einer Aufgabenübertragung im hoheitlichen Bereich der Beihilfe wird hin-

gewiesen, BfDl weist auf das Arbeitspapier des AK „Datenschutzrechtliche Grundia-

gen bei Auftragsdatenverarbeitung/Outsourcing in der öffentlichen Verwaltung" hin..

TOP 12 Subgroup E-Government der Art. 29 Gruppe
Information

Berichterstatter; SN

SN erläutert, dass die Subgroup mit einem Vertreter der BfDi und einen Länderver-
freier (SN) besetzt werde. Das Mandat werde durch dieWorking Party erteilt. Die 12

Teilnehmer hätten sich z. B. mit dem Transparency Board (Veröffentlichung des Ein-

kommens von Beschäftigen des öffentlichen Dienstes) und dem Entwurf von Guide-
Sines (zur Veröffentlichung von Personaldaten) beschäftigt. BfDi und SN hätten auf

Basis des bestehenden Rechts die Auffassung vertreten, dass eine Veröffentlichung

der Daten unzulässig sei. SN führt weiter aus, dass SN im GEANT (Forschung-

Wissenschaftsnetzwerk im ö/Nö-Bereich) ebenfalis die Funktion des Berichterstatters

innehabe. Ca. 15 000 Institutionen seien an dieses Netzwerk angeschlossen. Dieses
Netzwerk sei z. B. mit der Erstellung eines CoC-Entwurf befasst, der die Serviecpro-

vider binden soll. Es gehe z. B. um die Authentifizierung von Berechtigten, welche

Zugang zu Inhalten anderer Institutionen erhalten sollen. Die Beratungen dazu seien
noch nicht abgeschlossen.

Im StrategiepapEer „communication from commission" werden die datenschutzrecht-

lich relevanten Themen diskutiert. Weitere Themen seien z. B. die Erarbeitung von

Reguiarien zu Cloud Services unterschiedlicher Länder, die Fortschreibung der open

data dirQctive und das Projekt STORK2.

11 .

Referent im Referat 4 Projekte der'angewandten ln— 
formatik, Telematik ' 

Unterlagen: Folien auf dem circa-server 

Im Anschluss an den Vortrag diskutieren die Ländervertreter zu Fragen der Übertra— 

gung vonAufgabén oder Funktionen im Bereich des technischen Betriebes, z. B. bei 
der Verarbeitung von Beschäftigtendaten. Auf die Entscheidung des OberverwaF 

tuhgsgericht Rheinland- Pfalz (Urteil vom 19.04. 2002; AZ: 2 A 10209/02) zur Unzu— 
lässigkeit einer Aufgabenübertragung' |m hoheitiichen Bereich der Beihilfe wird hin— 

gewiesen. BfDl weist auf das Arbeitspapier des AK „Datenschutzrechtliche Grundla- 

gen bei Auftragsdatenverarbeitung/Outsourcing in der öffentlichen Vewaltuhg" hin. 

TOP 12 Subgrbup E-Government der Art. 29 Gruppe 
Information . ‚ 

Berichterstatter: ' SN 

SN erläutert, dass die Subgroup mit einem Vertreterder BfDi und einen Länderver- 
treter (SN) besetzt werde. Das Mandat werde durch die Working Party erteilt. Die 12 
Teilnehmer hätten sich z. B. mit dem Transparency Board (Veröffentlichung des Ein- 
kommens von Beschäftigen des öffentlichen Dienstes) und dem Entwurf von Guide- 

lines (zur Veröffentlichung von Personaldaten) beschäftigt. BfDi und SN hätten auf 

Basis des bestehenden Rechts die Auffassung v“ertreten‚ dass eine Veröffentlichung 
der Daten unzulässig sei. SN führt weiter aus, dass SN im GEANT (Forschung— ' 

Wissenschaftsnetzwerk im ö/Nö-Bereich) ebenfalls die Funktion des Berichterstatters 
innehabe. Ca. 15 000 institutionen seien an dieses Netzwerk angeschlossen. Dieses 

Netzwerk sei 2. B. mit der Erstellung eines CoC—Entwurf befasst, der die Serviet:pro- 

vider binden soll. Es gehe z. B. um die Authentifizierung von Berechtigten, welche 
Zugang Zu inhalten anderer" Institutionen erhalten sollen. Die Beratungen dazu seien 

noch nicht abgeschlossen. . ' 
' lm Strategiepapier „communicatioh from commission" werden die datenschutzrecht- ' 

lich relevanten Themen diskutiert. Weitere Themen seien 2. B. die Erarbeitung von 

_Regularien zu Cioud Services unterschiedlicher Länder, die Fortschreibung der open ' 

data directive und das Projekt STORK2. ' 
11 



TOP 13 Personälausweiskopien für die qualifizierte elektronische Signatur

Sachstandsdarstellung

Berichterstatter; BfD!
Bezug: TOP 17 der 9. Sitzung des AK vom 24./25.09.2014

Informationen; siehe circa-Server

BfDI informiert, dass in der Angelegenheit kein neuer Sachstand zu verzeichnen sei.

Die Bundesregierung plane eine Änderung des PersAuswG. BfDI sei noch nicht ein-

bezogen worden. In dem Zusammenhang weist BfDI auf die Auffassung des BMI

zum Umgang mit und dem Anfertigen von Personalausweiskopien (Schreiben vom

1. Febr. 2013) hin. Das Schreiben werde auf dem circaserver eingesteHt.

Sobald eine neue information zum Sachverhalt vorliegt, erfolge eine Information

durch die BfDI an die Ländervertreter.

TOP 14 Bundesmeldegesetz Auskunftssperren

Aussprache und Herstellung eines einheitlichen Meinungsbildes

Berichterstatter: HH
Bezug: TOP 18der90.Sit2ungderDSKvom30.09./

01. 10.2015
informationen: siehe drca-Server

Bezug; E-Mail BE v. 13.05.2014; E-Maif NRW
v.02.06.2014; E-MaH Bin v. 03.06.2014; Th v.

08.08.2014; Nds v. 12.09.2014; E-Mail BE v.

18.09.2015

in der 90. DSK vom 30.09 und 1.10.2015 sei unter TOP 18 beschlossen worden,

dass das Thema „Mefderechtliche Auskunftssperren" zunächst in den AK Verwal-

tungsmodemisierung verwiesen wird. Aniass der Befassung sei die Anmeldung des

Themas „DurchgrEff des Schutzbedarfs melderechtiicherAuskunftssperren auf Ver-

fahren anderer Behörden" durch den HmbBfDI.

Verschiedenste Öffentlichen Stellen verifizieren Adressangaben durch einen Abg!eich

mit dem Melderegister, Bestehen Auskunftssperren, erfolge aniässfich der Anfrage
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TOP 13 Personalausweiskopien für die qualifizierte elektronische Signatur 
Sachstandsdarsteliung 

Berichterstatter: BfDl — 
Bezug: TOP 17 der 9. Sitzung des AK vom 24. 125. 09. 2014 
informationen: siehe circa-Server 

BfDl informiert, dass in der Angelegenheit kein neuer Sachstand zu verzeichnen sei. ‘ ‘ 

Die Bundesregierung plane eine Änderung des PersAus. BfDl sei noch nicht ein— 

bezogen worden. In dem Zusammenhang weist BfDl auf die Auffassung des BMI 

zum Urhgang mit und dem Anfertigen von PersOnalausweiskopien (Schreiben vom 
1. Febr. 2013) hin. Das Schreiben werde auf dem circaserver eingestellt. 

Sobald eine neue information zum Sachverhalt vorliegt, erfolge eine Information 

durch die BfDI an die Ländervertreter. 

TOP 14 - Bundesmeldegesetz Auskunft$sperren 
Aussprache und Herstellung eines einheitlichen Meinungsbildes 

Berichterstatter. HH . ‘ 
Bezug: - TOP 18 der 90. Sitzung der DSK vom 30 09.! 

01.10.2015 
Informationen: siehe circa Server 
Bezug: E—Maii BE v. 13.05.2014; E—Maii NRW 

V.02.06.2014; E—Mail Blnv. 03.06.2014; Th V. 
08.08.2014; Nds v. 12.09.2014; E-Mail BE V. 
18.09.2015 

In der 90. DSK vom 30.09 und 1.10.2015 sei unter TOP 18 beschlossen werden, , 

dass das Thema „Meiderechtliche Auskuhftssperren" zunächst in den AK Verwah 

tungsmodernisierung verwiesen wird. Anlass der Befassung sei die Anmeldung des 

Themas „Durchgriff des Schutzbedarfs melderechtlicher Auskunftssperren auf Ver- 

fahren anderer Behörden" durch den _HmbDl. . _ 

Verschiedenste öffentlichen Stellen verifiziereh Adressangaben durch einen Abgleich 

mit dem Meideregister. Bestehen Auskunftssperrén, erfolge anlässiich der Anfrage 
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eine Unterrichtung der Stelle durch die Meldebehörde (§ 34 Abs. 1 Nr. 10g, 13 BMG).
Die Verarbeitung dieser Adressen erfolge in Fachverfahren, in Akten und in Regis-
fern. § 51 BMeldG sehe zum Schutz der Betroffenen unter bestimmten Vorausset-
zungen die Einrichtung einer zweijährigen melderechtiichen Auskunftssperre mit Ver-

längerungsmögiEchkeit vor. Der Bürger dürfe davon ausgehen, dass er mit der erfoig-
reichen Beantragung einer Auskunftssperre a!Ies melderechtlich Erforderliche und
Mögliche zu seinem Schutz getan hat. Unter entsprechenden Voraussetzungen düri-

ten Auskünfte an dritte Öffentliche Stellen (§§ 33 ff BMG) erteilt werden. Nach § 41
Satz 2 BMG sei eine weitere Verarbeitung von Auskunftssperren und bedingten
Sperrvermerkenn durch diese Datenempfänger ausdrücklich nur zulässig, „wenn die
Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen der Betroffenen ausgeschlossen werden

kann". Diese gesetzlich geforderte Berücksichtigung schutzwürdiger Interessen durch
den Datenempfänger setze voraus, dass die Datenempfänger in jedem Fall das Vor-
liegen einer Auskunftssperre bzw. eines bedingten Sperrvermerkes kennen und so-

mit speichern; auch dürfe erforderhch sein, dass der diesbezügliche Datenbestand

beim Datenempfänger aktuell gehaltenwerden muss. AnderenfaHs würde sich eine
Reihe von Gefährdungen ergeben.

Ergebnis TOP 14:

Die Teilnehmer verständigen sich darauf, zunächst das In-Kraft-Treten der Aus-

führungsgesefze der Länder zu den melderechtlichen Normen abzuwarten. Auf

der Grundlage erster Erfahrungen mit dem neu in Kraft getretenen Bundesmel-
derecht solle entschieden werden, wie mit der Thematik weiter verfahren wer"

den solle. Ggfs. soll ein Vertreter des BMI zur Thematik der Auskunftssperren
zum AK eingeladen werden.

TOP 15 Internetfernsehen Streaming von Ratssitzungen
Meinungsaustausch

Berichterstatter: SN
Informationen: siehe circa-Ser^er

SN führt anhand des Folienvortrags in das Thema ein. Gegenstand der Befassung
des AK ist die Entscheidung des VG Saarland v. 25.03.201 1 - 3 K 501/10. SN teilt

die Rechtsauffassung des Gerichts nicht und geht davon aus, dass bei dem Vorlie-
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eine Unterrichtung der Stelle durch dieMeldebehörde (@ 34 Abs. 1 Nr. 109, 13 BMG). 
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Sperrvermerkenn durch diese Datenempfänger ausdrücklich nur zulässig, „wenn die ' 
Beeinträchtigung schutzwürdiger lhteressen der Betroffenenausgeschlossen werden 

kann". Diese gesetzlich geforderte Berücksichtigung schutzwürdiger lnteressen durch ' 

den Datenempfänger setze voraus, dass dieDatenempfähger in jedem Fall das Vor— 
liegen einer Auskunftssperre bzw. eines bedingten Sperrvermerkes kennen und so—‘ 

mit speichern; auch dürfe erforderlich sein, dass der diesbezügiiche Datenbestand 

beim Datenempfähger aktuell gehaltenwerden muss. Anderenfalls würde sich eine 

' Reihe von Gefährdungen ergeben. 

Ergebnis TOP 14: 
Die Teilnehmer verständigen sich darauf, zunächst das ln-Kraft-Treten der Aus- 
führu'ngsgesetze der Länder zu den melderechtlichen Normen abzuwarten. Auf 

» der Grundiage erster Erfahrungen mit dem neu in Kraft getretenen_ Bundesmel- 

derecht soile entschieden werden, wie mit der Thematik weiter verfahren wer-_- 
den solle. Ggfs. soll ein Vertreter des BMI zur Thematik der Auskunftssperren 

zum AK eingeladen werden. ' 

TOP 15 Internetfernsehen Streaming von Ratssitzungen 
Meinungsaustausch 

Berichterstatter: SN 
Informationen: siehe circa-Server 

SN führt anhand des Fotienvcrtrags in das Thema ein. Gegenstand der Befassung 
des AK ist die Entscheidung des VG Saarland v. 25.03.2011 — 3 K 501/10. SN teilt 
die Rechtsauffassung des Gerichts„nicht und geht davon aus, dass bei dem Vorlie— 
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gen einer gesetzlichen Regelung, die Hauptsatzung der Kommune ausdrücklich re-

geln müsse, dass in öffentlichen Sitzungen Film- und Tonaufnahmen durch die Medi-

en oder Gemeinde mit dem Zie! der Veröffentlichung zulässig sein soll.

Länden/ertreter berichten über die jeweiiigen Regelungen in den Gemeindeordnun-

gen der Bundesiänder.

Auf den Formulierungsvorschlag des ULD für eine Geschäftsordnung zur Ubertra-

gung der Sitzuncf.(https://www.datenschutzzentrum.de/internet/20120524-streaming-

ratssitzunci.htmt) wird hingewiesen.

TOP 16 ULD-Stellungnahme zum Entwurf eines "E-Health-Gesetzes"

Meinungsaustausch

Berichterstatter; ULD
Informationen: siehe circa-Ser^er

Der Tagesordnungspunkt wurde nicht behandelt.

BW wies darauf hin, dass das Thema im AK Gesundheit und Soziales mit dem Ziel

der Erstellung einer Entschließung der DSK behandelt werde. Das Gesetz sei am

04.12.2015 verabschiedet worden.

TOP 17 Gemeinsame Verfahren

TOP 17 a) Erfahrungsaustausch zur Musterregelung Gemeinsame Verfahren

MeEnungsaustausch

Berichterstatter BW
Informationen: siehe circa-Server

Bezug: E-Mai! BW v. 25,11.2015

Die Ländervertreter tauschen Erfahrungen und aufgetretene praktische Fragestellun-

gen bei der Anwendung der Regelung zu den gemeinsamen Verfahren aus. Kontra-

vers wird diskutiert, ob die Regelung auch innerhalb einer Kommune anzuwenden

sei. Unterschiediiche Auffassungen bestehen, zur Frage ob die Kommune insgesamt

die datenverarbeitende Stelle ist und die Abgrenzung der Ämter iedigiich über die
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Zw.eckbindung erfolgen solle. Oder, ob jedes Fachamt der Kommune als datenverar-

beitende Stelle i.S.d. informationellen Gewaltenteilung zu qualifizieren ist. Ebenfalls

unterschiedliche Auffassungen bestehen zur Frage, ob automatisierte Abrufverfahren

auch zu den gemeinsamen Verfahren im Sinne der Musterregelung zu zählen sind.

Als weiteren Problembereich in der Praxis wird gesehen, dass nach Abs. 3 der Mus-

ter-Regelung zu länderübergreifenden gemeinsamen Verfahren (einschließlich Ab-

rufverfahren oder Verbunddateien) zu regeln sei, welches Datenschutzrecht zur An-

wendung kommen so!l. Dies gelte für den Fall, dass für die beteiligten Stellen unter-

schiedliche Datenschutzvorschriften gelten. Diese Regelung und die damit verbun-

dene „Unterwerfung" werden von einigen Ländern als Probiem gesehen und kritisch

diskutiert. Es wird daran erinnert, dass die Musterregelung genau für den Fall der

Zuständigkeit mehrerer Stellen geschaffen wurde.

Ergebnis TOP 17a:

Die Teilnehmer verständigen sich darauf, das Thema der gemeinsamen Verfah"

ren wieder in einer Sitzung des AK zu behandeln, wenn weitere Erfahrungen zu

deren Umsetzung vorliegen.

TOP 17 Gemeinsame Verfahren
TOP 17 b) Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Kulturgutschutz-

rechfs
Meinungsaustausch

Berichterstatter: HH
Informationen: siehe circa-Server

Anlass für die Befassung des AK ist die Information von HH zu einem Referenten-

entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Kulturgutschutzrechts. Darin werde in §

79 des Entwurfs ein gemeinsames Verfahren (§ 11 E~GovG) geregelt. Absatz 3 er-

strecke die Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes und die KontroSle des BfDI

auf die Landesbehörden. Dieser Regelung werde die Landesdatenschutzbehörde HH

nicht zustimmen.

Die Ländervertreter stimmen dieser Auffassung weitgehend zu. Auf die Steilungnah-

me BY vom 29.09.2015 wird verwiesen.
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BfDi führt dazu aus, dass es sich um ein MEssverständnis handle. Abs. 5 der Muster-

Vorschrift „Gemeinsame Verfahren" sei wortgfeich in das E-Government-Gesetz des

Bundes übernommen worden. Für den Fa!i, dass die datenschutzrechtliche Zustän"

digkeit nicht unmittelbar festgelegt sei, könne zu deren Regelung z. B. ein Staatsver-

trag oder eine Verwaitungsvereinbamng abgeschlossen werden. Bei der Neurege-

iung des Kuiturgutschutzrechts könne es sich um einen derartigen Anwendungsfali

handeln. Im Hinblick auf die von BY vertretene Rechtsauffassung, wonach keine Ge-

setzgebungskompetenz für den Bund gesehen wird, vertritt BfDI die Auffassung,

dass eine ausschließiiche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 73

Abs. 1 GG vorliege.

Die Auffassung BY werde nicht geteiit. Die Kontroilbefugnis der BfDI beziehe sich

lediglich auf technische und organisatorische Maßnahmen bzw. das Verfahren als

technische Infrastruktur; Eine inhaitliche Kontrolie zu Inhalten, die die Länder einge-

ben, sei nicht vorgesehen. Vergleichbar mit dem in Rede stehenden Verfahren seien

die Verbunddateien im Sicherheitsbereich.

Zum Stand des Verfahrens informiert BfDI, dass der Entwurf im Bundesrat iiege. BY

habe Bedenken geäußert, die durch den Gesetzgeber diskutiert werden würden.

Ergebnis TOP 17b:

Die Teilnehm'er verständigen sich darauf, das Thema bei Bedarf in einer spafe-

ren Sitzung des AK erneut zu behandeln.

TOP 17 Gemeinsame Verfahren

TOP 17 c) Flüchtlingsakte/Flüchtlingsdatenbank
Meinungsaustausch

Berichterstatter: N1
Bezug: E-Maii Nlvom30.11.2015

Informationen: siehe circa-Server

Der Tagesordnungspunkt wurde nicht behandelt.

Ergebnis TOP 17c:
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Die Teilnehmer verständigen sich darauf, das Thema „Flüchtlingsak-

te/Flüchflingsdatenbank" in einer der nächsten Sitzungen des AK erneut zu

behandeln, wenn der Problembereich sich verstetigf hat.

TOP 18 Abschlussbericht der AG „Attraktivität des E-Governments"
Meinungsaustausch

Berichterstatter: SN
Informationen: siehe circa-Ser^er
Bezug: TOP 4 der 18, Sitzung des IT-Planungsrates v.

01.10.2015 in Berlin

Der Tagesordnungspunkt wurde nicht behandelt.

TOP 19 E-Payment
Meinungsaustausch

Berichterstatter; RP
Bezug: - E-MaiIRPvom26.11.2015
informationen: siehe circa-Server

Die Ländervertreter tauschen sich zur Nutzung des Anbieters bei der Anbie-

tung von Bürgeronlinediensten aus. in einigen Ländern erfolge der Einsatz von

auf der Grundlage der Einwilligung der Betroffenen.

Diskutiert wird die Frage, ob die EEnwiiHgung vor dem Hintergrund von Safe Harbor

ausreichend sei.

Ebenfalls angesprochen, wird die Möglichkeit des Hinweises der Kommunen auf na-

tionaie Dienste z. B. der Sparkassen oder anderer Anbieter.

Bezüglich der rechtiichen Einordnung des Verfahrens, z, B. ob es sich um eine Da-

tenverarbeitung Em Auftrag handelt, tauschen die Länder ihre unterschiedlichen

Rechtsauffassungen aus. Der Auffassung, dass der Finanzdienstleiter im Auftrag des

Bürgers tätig werde, wurde entgegengehalten, dass zwischen der öffentlichen Hand

und dem FinanzdienstleEster ein Vertrag bestehe. Darin werde jedoch nicht die Ver-

arbeitung der personenbezogenen Daten, sondern vielmehr sonstige VereEnbamn-

gen über die Abwicklung des Zahiungsverkehrs geregelt.
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Der Tagesordnungspunkt wurde nicht behandelt. 
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Berichterstatter: RP 
Bezug: . E- Mail RP vom 26.11.2015 
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tenverarbeitung im Auftrag handeit, tauschen die Länder ihre unterschiedlichen 

Rechtsauffassungen aus. Der Auffassung, dass der Finanzdieristleiter im Auftrag des 

Bürgers tätig werde, wurde entgegengehalten, dass zwischen der öffentlichen Hand 

und dem Finanzdienstleister ein Vertrag bestehe. Darin werde jedoch nicht die Ver- 

arbeitung der personenbezogenen Daten, sondern vielmehr sonstige Vereinbarun— 

gen über die Abwickiung des Zahlungsverkehrs geregelt. 
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Die Grundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sei derzeit die

Einwiiligung des Betroffenen.

TOP 20 Datenschutzkonferenz
u.a. Arbeitskreise
Sachstandsbencht

Berichterstatter: SN, a!!e

Der Tagesordnungspunkt wurde nicht behandelt.

TOP 21 Sonstiges

Der Tagesordnungspunkt wurde nicht behandelt.

TOP 22 Neuer Termin ,

Die Ländervertreter vertreten die Auffassung, dass die Vorgaben der Geschäftsord-

nung der DSK, einen Tagungsrhythmus von 4 Wochen vor der DSK einzuhaiten, im

Hinblick auf die Themen des AK. für diesen nicht zweckmäßig sind.
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E Protokoll der 9. SHzuncj des AK VcrwaKuncjsmodernisieruncj am 24. / 25.09.2014 in Dresden

ENTWURF-Protokoll
der 9. Sitzung des AK Verwaltungsmodernisiemng

am 24. und 25, September 2014 in Dresden

Ort: Sächsischer Landtag
Adressen: Bemhard-Von-Undenau-Platz 1, 01067 Dresden
Raum: Saal 2 im Neubau

1. Tag, IVIiftwoch, 24,09.2014 - Beginn: 13:QO_Uhr

TOP 1 Vortrag: Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung
im Freistaat Sachsen (Sächsisches E-Government"
Gesetz - SachsEGovG)

Vortragender: SN
Informationen: Folien siehe circa-Server

Am 09,08.2014 trat das Sächsische E-Government-Gesetze (SächsEGovG) in Kraft.

SN stellt anhand der Folien das SächsEGovG vor. im Vortrag wurden die Regelurh

gen zum Anwendungsbereich (§ 1 SachsEGovG), die Elektronische Kommunikation

(§ 2 SächsEGovG), Amtliche Mjtteilungs- und Verkündungsblätter (§ 4 Säch-

sEGovG), Datenschutz (§ 5.SächsEGovG), die interoperabilität und Infomiationssi-

cherheit (§ 9 SächsEGovG), Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung

(§12 SächsEGovG) und den Handlungsleitfaden zur Umsetzung des Gesetzes er-

läutert.

Die Teilnehmer tauschten sich zu der Frage, dass sich die Regelungen des Gesetzes

nicht direkt an den Bürgern wenden würden, über Webmailangebote und die geringe

Nutzung von E-Governmentangeboten der Verwaltung aus. SN erläutert, dass die

Behörden einen Zugang für den Empfang elektronischer Dokumente zum 08.08.2014

bereitstellen müssten. Diskutiert wurde weiter, ob die Verwaltung auf elektronisch

signierte Posteingänge mit einem elektronisch signierten Postausgang reagieren

müsse. Regelungen, die dies verbindlich vorschreiben, bestünden wohl nicht; eine

derartige Verfahrensweise sei jedoch von Seiten der Verwaltung angestrebt.. SN

weist auf die datenschutzrechtlich problematische Regelung zur Veröffentiichung in

amtlichen MitteElungs" und Verkündungsbiättern (§ 4 SächsEGovG) hin. Danach ha-
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E Profokoll der 9. Siizuncj (!es AK Vei-waltungsmodemisierung am 24. / 25.09.2014 in Dreüden

ben die zuständigen Stellen in einer über öffentlich zugängliche Netze verbreiteten

elektronischen Fassung der PubHkation personenbezogene Daten unkenntlich zu

machen, wenn der Zweck ihrer Veröffentlichung erledigt ist und eine fortdauernde

VeröffentiEchung das Recht der betroffenen Person auf Enformationeile Selbstbestim-

mung unangemessen beeinträchtigen würde. Derari:ige Änderungen müssen als sol-

ehe erkennbar gemacht werden und den Zeitpunkt der Änderung erkennen lassen.

Diese Regelung ist aus Sicht SN technisch und organisatorisch schwer umsetzbar.

SDB wird den weiteren Prozess der Umsetzung dieser Norm begleiten,

TOP 2 Festlegung der Tagesordnung
Profokollkontrolle

Informationen: siehe circa-Server

Die Dauer der Veranstaltung wird auf 17.30 Uhr festgelegt.

Tagesordnung:

Die Tagesordnung wird wie vorgeschlagen bestätigt.

Protokoll:

Das Protokoll der 8. Sitzung des AK VerwaitungsmodernEsiemng vom 10. und 11.

September 2013 in Dresden wird ohne Änderungen oder Anmerkungen einstimmig

angenommen.

TOP 3 Berichte aus den Ländern
Sachstandsdarsteliung

Berichterstatter: alle Teilnehmer berichten

SL
SL berichtet zum Stand eines saarländischen E-Government-Gesetzes, dass ein Re-

ferentenentwurf nach der Sommerpause fertig gestellt werden soile.

BE
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E Protokoll der 9, Sitzung des AK VerwaHungsmodemisierung am 24. / 25.09.2014 sn Dresden

BE berichtet, dass es keine konkreten zeitiichen Pläne für ein Berliner E-

Government-Gesetz gebe. Eventueli würden 2015 weitere Schritte zu dessen Verab-

schiedung gemacht, in diesem Zusammenhang verweist BE auf den Jahresbericht

2013 Nr. 1,7 (E-Govemment-Gesetzgebung im Bund und in Berlin) Seite 27 ff.. Dort

seien von Seiten des Landesdatenschutzbeauftragten Vorschiäge für Regelungen

aufgeführt worden. Unklar sei, ob und wie Vorschläge in einem Gesetz berücksichtigt

werden. Die Regelungen zur Veröffentlichung würden sich an den Regelungen des

Bundes orientieren. Über einen entsprechenden Vorschlag werde ebenfalls im Jah-

resbericht berichtet. Demnach sollten entsprechende Regelungen in das informati-

onsfreiheitsgesetz aufgenommen werden. Ein weiterer Vorschlag des Landesdaten-

schutzbeauftragten hätte die Aufnahme der Regelung zu den gemeinsamen Verfah-

ren betroffen.

N1
N1 berichtet, dass in Niedersachsen ebenfalls keine konkreten Pläne zur Erstellung

eines E-Government-Gesetzes bestünden. Von Seiten der Kommunen würde erwar-

tel, dass von Seiten des Bundes Informationen und Hilfestellung zur Ausführung des

Bundes E-Government-Gesetzes zur Verfügung gesteilt würden.

HE
HE führt aus, däss es unter Beteiligung des Landesdatenschutzbeauftragten und des

Rechnungshofes eine erste Gesprächsrunde zum Erlass eines E-Govemment-

Gesetzes gegeben habe. Die Veranstaltung sei eine erste Ideensammlung zur Frage

welcher Regelungsbedarf gesehen würde gewesen. Auf dieser Grundlage würde

durch das Innenministerium ein Referentenentwurf erarbeitet werden. Der genaue

Inhalt sei jedoch noch nicht bekannt.

Dem Landesdatenschutzbeauftragten liegt derzeit inoffiziell ein Entwurf zur Änderung

des VwVfG vor. Dort sei auch eine Regelung zur Veröffentlichung enthalten.

BfDI
BfDI berichtet, dass sich das E-Government-Gesetz des Bundes in der Umsetzung

befinde. Die Federfühmng für das Kapitel Innovativer Staat der digitaien Agenda ha-

be das Bundeswirtschaftsministerium. Neben allgemeinen Aussagen seien konkrete-

re Vorgaben zu den Bürgerkonten, zur Identifizierung mit dem nPA, zur Rufnummer

DU 5 und zu De-Maii enthalten.

Vor dem Hintergrund derAbhörskandale beabsichtige der Bund seine Infrastruktur so

zu gestalten, dass diese unabhängig von Anbietern (Konzernen) wäre. Dazu seien
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Umsteuerungen und auch Investitionen erforderiich. Datenschutzrechtliche Aspekte

seien nur punktuell vorhanden.

Derzeit prüfe der BfDI welche Vorgaben des E-Government-Gesetzes des Bundes

durch den BfDI umgesetzt werden müssten. Dies würde/z. B. die elektronische Akte

und RESISCAN betreffen.

Weiter berichtet BfDi, dass eine ressortübergreifende Projektgruppe Digitale Verwaf-
tung 2020 eingerichtet worden sei. Aufgabe der Projektgruppe, an der sich auch BfDi
beratend beteilige, sei die Umsetzung des E-Government-Gesetzes des Bundes und

die Ersteliung einer Liste von Einzelprojekten.

BfDI berichtet, dass,das Vergabeverfahren zum De-Mail-Gateway abgeschlossen

sei.

Die Nutzung des neuen ePA solle weiter unterstützt werden, dazu seien neue Ange-

böte von Seiten der Bundesbehörden geplant. Eine Unterarbeitsgruppe solie dazu

mit Hiife von best practice - Beispielen Empfehlungen erarbeiten.

Zur Einführung von E-Akten im Strafverfahren würde ein Referentenentwurf erarbei-

tel werden. Die zunehmende Verschmelzung der Aktenführung mit voll recherchier-

baren Textdateien stelle ein datenschutzrechtliches Problem dar. Dies wolle der BfDI

weiter verfolgen.
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TH
TH teilt mit, dass dem Landesdatenschutzbeauftragten bisher kein Entwurf zu einem

E-Government-Gesetz vorgelegt worden sei. Mittlerweile würden das zuständige

Ressorts wohl aktiv. Der E-Govemment-Bereich sei bisher im Finanzressort in einer

IT-Leitsteile angesiedelt gewesen. Die Aufgabe der Leitstelie sei es gewesen, Stra-

tegien festzulegen. Nun sei eine neue Idee einem E-Government-Beauftragten den

Bereich der IT zu unterstellen. Klarheit in diesen Fragen würde aber erst nach der

anstehenden Landtagswahl geschaffen.

BB
BB berichtet, dass im Jahr 2013 ein Gesetz zur Regelung der ARteneinsicht und des

Informationszugangs erlassen worden sei. Den Vorschlägen des Landesdaten-

schutzbeauftragten sei nicht umfänglich gefolgt worden; damit sei nur eine leichte

Verbesserung der Rechte der Betroffenen erreicht worden. Akten könnten bereitge-

stellt werden. Dem Transparenzgedanken sei nicht Rechnung getragen worden.

Die Landesverwaltung strebe an, die Zugangseröffnung unter Nutzung des nPAzu

gewährleisten. Probleme dabei würden darin bestehen, den Verfahrensberechtigen,

den Verfahrensträger und die verwaltende Steile festzulegen. Derzeit würde geprüft,

ob ein Berechtigungszertifikat für mehrere Anwendungen genutzt werden könne. Da-

rin bestehe derzeit Gesprächsbedarf mit dem Bundesverwaltungsamt. Das Gesetz

über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personaiaus-

weisgesetz - PAuswG) solle in dieser Frage geändert werden.

BW
BW informiert, dass die Funktion des Landes-CIO derzeit nicht besetzt sei. Die Ein-

führung der elektronischen Personalakte und die Modernisierung der Plattform Ser"

vice Baden-Württemberg („service-bw") seien geplant. Dabei wäre beabsichtigt, ei-

nen Dokumentensafe und einen Service anzubieten, bei dem personenbezogene

Daten automatisiert in ein Formular aufgenommen werden könnten.

Bezüglich eines E-Government-Gesetzes sei eine erste Gesprächsrunde im innen-

ministerium, unter Beteiligung des Rechnungshofs, des Landesdatenschutzbeauf-

fragten und der Ressorts geplant.
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Die Eckpunkte seien dem Landesdatenschutzbeauftragten übersandt worden. Die

Regelungen aus dem E-Govemment-Gesetz des Bundes würden weitestgehend

übernommen werden.

Weiten-eichende Regelungen wie in SN (z. B. bezügiich der Veröffentlichung in Amts-

und Mitteiiungsblättern und der elektronischen Kommunikation) wären in den Eck-

punkten nicht enthalten,

ST
ST teilt mit, dass sich die Ressorts, der Rechnungshof und der Landesdatenschutz-

beauftragten und die kommunaien Spitzenverbände derzeit in Diskussion befänden,

welche Regelungen ein E-Govemment-Gesetz enthalten solle.

Weiter informiert ST, dass ein Organisationsgesetz, weiches die „elektronische Ver-

waitung" näher regeln soll, Em Entwurf voriäge.

SN
SN verweist bezüglich der Entwicklungen des E-Goverments auf den Vertrag und

informiert darüber, dass derzeit keine konkreten Planungen hinsichtlich des Erlasses

eines InformationsfreEheitsgesetzes vorlägen.

TOP 4 Bericht EU - Dafenschutzreform
Sachstandsdarstetiung

Berichterstatter: BfDI
Bezug: TOP 10 der 8. Sitzung des AK vom 10./11.09.2013

SN
SN führt in das Thema ein und erinnert daran, dass seit der Befassung des Aus-

Schusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (ÜBE) bereits ein Jahr ver-

gangen sei.

BfDI
BfDI berichtet über Befassung der EU zur Datenschutzreform auf den Ebenen des

Europäischen Parlamentes und des Rates der EU. Zum Stand der Reform im Parla-

mentwird informiert, dass die erste Lesung abgeschlossen wäre. Das Parlament sei

derAusschussempfehiung zu 100% gefolgt. Das neu gewählte Parlament könne auf

dieser Grundlage weiterverhandeln, da eine Diskontinuität auf EU-Ebene nicht be-

stünde.
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Zum Stand der Reform im Rat wird informiert, dass zum Zeitpunkt der griechischen

Ratspräsidentschaft, Anfang 2014 über die generelle Ausrichtung des Kapitels V1

entschieden worden sei. Konkrete Formulierungen seien hingegen nicht beschlossen

worden. Mit der neuen Ratspräsidentschaft Italiens seien, abgesehen von der Aus-

richtung des Kapitels IV2 DSGVO, zu der es eine Grundeinigung der Länder gebe,

die anderen Kapitel noch nicht soweit im Rat behandelt worden, dass eine aligemei-

ne Aussage getroffen werden könne. Weiterhin bestünde die grundsätzliche Frage

nach der Anwendbarkeit der DSGVO auf den öffentlichen Bereich. Die italienische

Ratspräsidentschaft würde das Thema behandeln und klären wollen. Auf der Bun-

desebene würde dazu keine einheitliche Meinung bestehen, einige Ministerien wären

gegen die Aufnahme des öffentlichen Bereiches. Die Schaffung ejner eigenständigen

Richtlinie für den öffentlichen Bereich sei nicht wahrscheiniich. Die BfDI präferiere die

Einbeziehung des öffentlichen Bereichs.

Zu Artikel 6 hätte Italien eine Offnungskiausei vorgeschlagen, die vorsehe, dass das

bereichsspezifische Datenschutzrecht der Länder im öffentlichen Bereich gelten kön-

ne. Offen sei jedoch das festgesetzte Datenschutzniveau. Ein höheres Datenschutz-

niveau in Deutschland sei auf der Grundlage bereichsspezifischer Regelungen wohl

nicht möglich, da der europäische Gesetzgeber mit der Grundverordnung ein einheit-

liches Niveau vorgeben wolle.

Der Prozess der Gestaltung der Gmndverordnung dauere an,

1 Datenübemnittlungen in Drittstaaten
2 Kapitel für Datensicherhejt, Meldungen bei Daten seh ulzverstößen, Rechtssteilung des Datenschutz-
beauftragten, ZertifJzjerung von Verfahren und Produkten etc.
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TOP 5 eIAS-Verordnung der Europäischen Kommission " EU VO elAS
Sachstandsdarstellung

Berichterstatter: BfDI
Bezug: TOP11 der 8. Sitzung des AK vom 10./11.09.2013

SN
SN verweist auf die Befassung des AK mit dem Thema elAS-Verordnung in der Sit-

zung 2013 in der konkrete Bedenken gegen die Regelungen des damaligen Entwurfs

der Verordnung bestanden hatten. Mittierweile sei die Verordnung am 17.09.2014 in

Kraft getreten und im Amtsblatt der EU verfügbar. Die Verordnung habe die Konse-

quenz, dass auch Bürger aus Deutschland, die ein Personalausweis besäßen, sich

Eu-weit bei Behörden identifizieren lassen könnten. Elektronische Signaturen würden

grenzüberschreitend funktionieren. Über die Konsequenzen für Deutschland und die

anderen Länder solle im AK berichtet werden.

BfDI
BfDI berichtet, dass ursprünglich eine zeitgleiche Verabschiedung der eiAS-

Verordnung mit der Datenschutz-Grundverorcfnung geplant gewesen sei. Dies sei

leider nicht erreicht worden. Die Regelungen der Verordnung würden stufenweise,

einige unmittelbar, andere nach einem oder nach drei Jahren in Kraft treten. Vor Er-

lass der Verordnung habe es viele Kritikpunkte gegeben, von denen einige - aber

nicht alle - beseitigt werden konnten.

Der Anwendungsbereich der Verordnung sei klarer als vorher. Öffentliche Register

seien von den Regelungen ausgenommen. Das später in die Verordnung aufge-

nommene Vertrauensniveau sei von Seiten des BfDI begrüßt worden.

Die Regelung zu den elektronischen IdentifEzierungsmittel würde unterschiediich

ausgelegt werden können. Die Verordnung gehe von einem breiten Anwendungsbe-

reich aus. Private institutionen würden Identifizierungsmittel nicht anerkennen müs-

sen. Ein Staat müsse die elektronischen Identifiziemngsmittei des anderen Staates

nur akzeptieren, wenn ein gleiches Niveau vorliegen würde. Die Rechtswirkung für

Vertrauensdienste sei relevant weil die Vermutungsregef, d. h. dass das Gegenteil

nur durch einen Beweis wiederiegt werden könne, für qualifizierte Vertrauensdienste

gelte. Nicht quafifizierte Vertrauensdienste, die die Basisanforderungen erfüllen wür-

den, können sofort angeboten und genutzt werden. Die qualifizierten Vertrauens-

dienste würden erstmalig und dann regelmäßig akkreditiert werden. Die tatsächliche

Ausgestaltung der gegenseitigen Anerkennung und wie die interoperabENtät umge-
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zung’ 2013 in der konkrete Bedenken gegen die Regelungen des damaligen Entwurfs 

der Verordnung bestanden hatten.Mittierweile sei die Verordnung am 17.09.2014 in 
Kraft getreten und im Amtsblatt der EU verfügbar. Die Verordnunghabe die Konse— 

quenz, dass auch Bürger aus Deutschland, die ein Personalausweis besäßen, sich 
Eu—weit bei Behörden identifizieren lassen könnten. Elektronische Signaturen würden 

grenzüberschreitend funktionieren. Über die Konsequenzen für Deutschland und die 
anderen Länder solle im. AK berichtet werden. ' 

.BfDl . ' ' 
BfDl berichtet, dass ursprünglich eine zeitgleiche Verabschiedung der eIAS- 
Verordnung mit der Datenschutz-Grundverordnung geplant gewesen sei. Dies sei 

leider nicht erreicht worden. Die Regelungen der Verordnurig würden stufenweise, 
einige unmittelbér, andere nach einem oder nach drei Jahren in Kraft treten}. Vor Er- 

iassfder‘Verordnung habe es viele Kritikpunkte gegeben, von denen einige —‚ aber 
“nicht alte — beseitigt werden konnten. ' ' 

Der Anwendungsbereich der Verordnung sei klarer als vorher. Öffentliche Register" 

seien Von den Regeiungen ausgenommen.- Das" später in die Verordnung aufge- 

nommene Vertrauensniveau sei von Seiten des BfDl begrüßt worden. 

Die Regelung zu den elektronischen Identifizierungsmittei würde u'nterschiedlich 
‘ aüsgelegt werden können. Die Verordnung gehe von einem breiten Anwendungsbe- 

reich aus. Private lnstitutionen würden Identifizierungsmittei nicht anerkennen müs- 
sen. Ein Staat müsse die elektronischen identifizierungsmittel des anderen Staates 

nur akzeptieren“, wenn ein gieiches Niveau vorliegen würde. Die Rechtswirkung für 

Vertrauensdlenste sei relevant weil die Vermutungsregei, d. h. dass das Gegenteil 
nur durch einen Beweis wiederlegt werden könne, für qualifizierte Vertrauensdienste 
gelte. Nicht qualifizierte Vertrau9n3dienste, die die Basisanforderungen erfüllen wür— 
den, können sofortangeboten und genutzt werden. Die qualifizierten Vertrauens- 

- dienste würden erstmalig und dann regelmäßig akkreditiert werden. Die tatsächliche 
Ausgestaitung der gegenseitigen Anerkennung und'wie die lnteroperabiiität umge- 
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setzt werden solien, wäre derzeit noch nicht bekannt. Es sei gepiant entsprechende

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in diesen würden z. B. SchnittsteSlen be-

schrieben sein. Vorbild dafür sei das EU'Projekt STORK (Abkürzung für „Secure

idenTity acrOss boRders iinKed"), welches es Bürgern ermöglicht, mittels ihrer jewei-

lagen elektronischen Identität (z.B. der Bürgerkarte) Behördenerledigungen Online

auch auf ausländischen Portalen zu tätigen. Auch dort würden Identifizierungsmittei

grenzüberschreitend zum Einsatz kommen. Das Projekt Stork verfolge zwei Modeile,

die in technischen Arbeitsgruppen behandelt werden.

Die eiAS-Verordnung sei insbesondere wegen der Regelungen zur qualifizierten

Elektronischen Signatur'kritisiert worden. Der Begriff käme in der Verordnung zwar

vor, in der Regelung würde vom Anbieter aber kein qualifiziertes sondern lediglich

fortgeschrittenes Zertifikat gefordert. Dies sei nicht nachvollziehbar. Unklar sei auch,

welche Rechtsfolgen diese Regelung (z. B. in Bezug auf Beweiswerterhaltung und

ZeEtstempei) haben würde. Auch seien die Konzepte ArchESig und ArchiSafe wohl

nicht mehr anwendbar.

Zu den Güitigkeitsdauem von Zertifikaten würden dem BfDI noch keine genauen !n-

formationen vorliegen. Zur KIämng derartiger Fragen sei im für das Signaturgesetz

zuständigen BundeswirtschaftsmEnisterium, eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden.

Große Teile des Signaturgesetzes wären nicht mehr anwendbar, da die elAS-

Verordnung in den Mitgliedstaaten unmittelbar wirksam sei. Derzeit würde geprüft,

weiche Teile des Signaturgesetzes (z. B. bezüglich Ordnungswidrigkeiten oder Büß-

gelder) noch gültig wären.

In der weiteren Diskussion wurde thematisiert, dass deutsche Vorschriften für Signa-

turen bisher die Gültigkeitsdauer von drei bis fünf Jahren vorsehen würden. Derartige

Regelungen bestünden in anderen Mitgliedsstaaten nicht. In Österreich würde der

Stand der Technik als Maßstab genutzt. Bei kommerziellen Anbietern wären die Sig-

naturen fünf bis zehn Jahre gültig. Im Anschluss daran würde eine StapeIsEgniemng

stattfinden. Eine gesetzliche Regelung zum Zeitpunkt der Ungültigkeit der Signaturen

bestehe in Österreich nicht.

BfDI
BfD! weist auf die Regelung zu den ZusteildEensten hin. Unkiar sei, ob De-Mail ein

Dienst im Sinne der Verordnung ist und welche Auswirkungen dies hätte.

E Protokoll der 9. Sitzung des AK .Verwaltungsmodemisierung am 24. I 25.09.2014 in Dresden 

setzt werden sollen, wäre derzeit noch nicht bekannt. Es sei geplant entsprechende. 

Durchführungsrechtsakte zu erlassen. in diesen würden 2. B. Schnittstellen be? 
schrieben sein. Vorbild dafür sei das EU—Projekt STORK (Abkürzung für „Secure 
‘idenTity acrOss‘ boRders linKed“), welches_es Bürgern ermöglicht, mittels ihrer jewei- 
ligen e!ektronischen'ldentität (z.B. der Bürgerkarte) Behördenerledigungen Online 

auch-auf ausländischen Portalen zu tätigen. Auch dort würden ldentifizierungsmittel 

grenzüberschreitend zum Einsatz kommen. Das Projekt Stork verfolge zwei Modetle, 
die in technischen Arbeitsgruppen behandelt Werden. _ > 

Die elAS-Verordnung sei insbesondere wegen der Regelungen zur qualifizierten 

_ Etektronischen Signatur'kritisiert worden._ Der Begriff käme in der Verordnung zwar 

vor, in der Regelung würde vom Anbieter aber kein qualifiziertes sondern lediglich 

fortgéschrittenes Zertifikat gefordert. Dies sei nicht nachvoliziehbar. Unklar sei auch. 

welche Rechtsfolgen diese Regelung (z. B. in Bezuga Beweiswerterhaltung und _' 
Zeitstempel) haben würde. Auch seien die Konzepte ArchiSig und ArchiSafé wohl 

- nicht mehr anwendbar. . . 

Zu den Gültigkeitsdauern von Zertifikaten würden dem BfDi noch keine genauen ln- ' 

formationén vor!iegen. Zur Klärung derartiger Fragen sei im für das Signaturgesetz 

zuständigen Bundeswirtschaftsministerium, eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden: 

Große Teile des Signaturgesetzes wären nicht mehr anwendbar, da die elAS- 

Verordnung in den Mitgliedstaaten unmittelbar wirksam sei. Derzeit würde geprüft, 

Welche Teile des Signaturgesetzes (z. B. bezüglich Ordnungswidrigkeiten oder Buß— 
‘ gelder) noch gültig wären. 

In der weiteren Diskussioh wurde thematisiert, dass deutsche Vorschriften für Signa— 
turen bisher die Gültigkeitsdauer von drei bis fünf Jahren vorsehen würden. Derartige' 

Regelungen bestünden in anderen Mitgliedsstaaten nicht. in Österreich würde der ‘ 

Stand der Technik als Maßstab genutzt. Bei kommerziellen Anbietern wären die Sig- ‘ 
naturen fünf _bis zehn Jahre gültig. Im Anschluss daran würde eine Stapelsignierung , 

stattfinden. Eine gesetzliche Regelung zum Zeitpunkt der Ungültigkeit der Signaturen 

bestehe in Österreich nicht. ' ' 

BfDl — _ ' 
BfDi weist auf die Regelung zu den Zusteildiensten hin. Unklar sei, ob De—Matl ein 
Dienst im Sinne der Verordnung ist und welche Auswirkungen dies hätte. 
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Eine Pflicht zur Einrichtung von ZusteIIdiensten in den Mitgliedsstaaten bestünde

nicht. Zustelldienste anderer MEtgliedsstaaten müssten nicht automatisch anerkannt

werden. Unstrittig sei, dass deutsche De-MaEi-Anbieter sich als qualifizierter Anbieter

registrieren lassen können.

BfDI habe hohe Erwartungen an die zu erlassenden Durchführungsrechtsakte der

EU. BSI, die Art. 29 Gruppe und eventuell die Subgroup E-Govemment würden sich

mit dem Thema beschäftigen, um die Durchführungsrechtsakte datenschutzrechtlich

zu begleiten.

ö
0 nimmt die Anregung auf, ein Treffen der Subgroup E-Government zu veranlassen

und dieses Thema in die Tagesordnung aufzunehmen.

SN
SN führt aus, dass die konkreten Konsequenzen der elAS-Verordnung noch nicht

absehbar seien. Mit dem Thema würde der AK sich zu einem späteren Zeitpunkt er-

neut befassen.

TOP 6 Stand E-IT-Sicherheifsgesetz des Bundes
Sachstandsdarsteliung

Berichterstatter: BfDI
Informationen: siehe circa-Server

SN
SN weist auf das Schreiben des BfDI vom 12.09.204 an das BMI hin, mit dem die

aus Sicht des BfDI kritischen Punkte des Entwurfs eänes E-iT-SicherheEtsgesetzes

des Bundes aufgegriffen wurden.

Bf D l
BfDI führt dazu aus, dass der voriiegende Gesetzentwurf zum besseren Schutz kriti-

scher Infrastrukturen und informationstechnischer Systeme dienen soile. Es würde

sich nicht um ein eigenständiges Gesetz handeln, sondern um ein Artikelgesetz wel-

ehe die Änderung z. B. des BSI-G oder des TKG zum Ziel habe. Das Gesetz würde

z. B. eine BefugnEserweitemng des BSI regeln. Starke Uberschneidungen milden

Regelungen des BDSG seien nicht zu verzeichnen, da die IT-Sicherheit einen größe-

ren Regeiungsrahmen und Anwendungsbereich als das Datenschutzgesetz habe.
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Eine Pflicht zur Einrichtung von Zusteildienst'en in den Mitgliedsstaaten bestünde 
nicht. Zustelidienste anderer Mitgliedsstaaten müssten nicht automatisch anerkannt 

werden. Unstrittig sei, dass deutsche De—Nlail—Anbieter sich als qualifizierter Anbieter 
registrieren lassen können. ' ' 

BfDl habe hohe vartungen an die zu erlassenden Durchführungsrechtsakte der 
EU. BSI, die Art. 29 Gruppeund eventuell die Subgrou;a E-Government Würden sich 

mit dem Thema beschäftigen, um die Durchführungsrechtsakte datenschutzrephtlich 
zu begleiten. ' ' 

ö _ . . 
Ö nimmt die Anregung auf, ein Treffen der Subgroup E—Government Zu veranlassen ' 

und dieses Thema in die Tagesordnung aufzunehmen. 

SN ' 
SN führt aus, dass die konkreten Konsequenzen der elAS-Verordnung noch nicht 

absehbar seien. Mit dem Thema würde der AK sich zu einem späteren Zeitpunkt er- 

neut befassen. 

TOP 6 Stand E—lT-Sicherheitsgesetz des Bundes 
Sachstandsdarstellung 

_ Berichterstatter: ' -BfDi 
Informationen; siehe circa—Server 

SN 
SN weist auf das Schreiben des BfDl vom 12. 09. 204 an das BMI hin, mit dem die 

aus Sicht des BfDI kritischen Punkte des Entwurfs eines E—IT-Sicherheitsgesetzes 

des-Bundes aufgegriffen wurden. 

BfDl ' _ 
BfDi führt dazu aus, dass der vorliegende Gesetzentwurf zum besseren Schutz kriti— 
scher Infrastrukturen und informationstechnischer Systeme dienen solle, Es würde 
sich nicht um ein eigenständiges Gesetz handein, sondern um ein Artikelgesetz wel— 

che die Änderung “2. B. des BSI—G oder des TKG zum Ziel habe. Das Gesetz würde 

_z. B. eine Befugnisenrveiterung des BSI regeln. Starke Überschneidungen mit den 
Regelungen des BDSG seien nicht zu verzeichnen, da die lT—Sicherheit einen größe— 

ren Regelung'srahmen und Anwendungsbereich als das Datenschutzgesetz habe. 
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f

BfDf sei an der Gesetzesersteilung mit den technischen Referaten beteiligt. Die Auf-

gabenerweiterung des BSI sieht z. B. eine zentrale Meldestefle für Meidungen von

kritischen Vorfällen vor. Geklärt werde derzeit, ob dabei die Verarbeitung personen-

bezogener Daten stattfindet. Für diesen Faif müsste eine bereichsspezifische Befug-

nis zur Datenverarbeitung für das BSI geschaffen werden.

Ein weiterer Punkt sei die geplante Änderung des TMG und TKG, weiche ebenfalls

Inhalt der Steilungnahme des BfDI (Nr. 13 zu Artikel 3-Änderung des Teiekommu-

nikationsgesetzes) wäre.

BfDI fuhrt aus, dass die Abstimmungen zu dem Gesetzesvorhaben vor kurzem erst

begonnen hätten und sie im Vorfeld informell mit einbezogen worden sei.

in der anschiießenden Diskussion zu § 15 Abs. 9 E-TMG wurde angesprochen, dass

mit den beabsichtigten Änderungen die Gefahr der Einführung einer „Vorratsdaten-

speicherung iight" gesehen werde. BfD! verwies dazu auf Seite 5 der Stellungnahme

und die Forderung der BfDI § 15 Abs. 9 Satz 2 E-TMG zu streichen. TH berichtet,

dass der AK Medien die Auffassung vertreten würde, dass von der Datenschutzseite

das Problem der Speicherdauer von sieben Tagen, der bisher nicht definierte Begriff

einer Störung und das Problem der Nutzerdaten (neue Quaiität da früher Verkehrs-

daten) nochmals aufgegriffen werden sollten. BfDi führt dazu aus, dass eine Beteili-

gung der Landesdatenschutzbeauftragten wohl noch bevorstünde, da das TKG im

Bundesrat zustimmungspfiichtig sei. Unabhängig davon sei der Gesetzentwurf veröf-

fentiicht und stünde den Landesdatenschutzbeauftragten zur Verfügung. Stellung-

nahmen der Landesdatenschutzbeauftragten könnten an Referat V! der BfDi, mit der

Bitte um Weiterieitung, übermittelt werden.

TOP 7 Subgroup E-Government der Art. 29 Gruppe
Information

Berichterstatter: SN
Informationen: siehe circa-Server
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BfDl sei an der Gesetzeserstellung mit den technischen Referaten beteiligt. Die Auf— 
gabenerweiterung des BS! sieht z. B. eine zentrale Meldestelle für Meldungen von 

kritischen Vorfällen vbr. Geklärt werde derzeit, ob dabei die Verarbeitung personen— 

bezogener Daten stattfindet. Für diesen Fall müsste eine bereichsspezifische Befug- 

nis zur Datenverarbeitung für das BSI geschaffen werden. ' 

Ein weiterer Punkt sei die geplante Änderung des TMG und TKG, welche ebenfalls 

Inhalt der Stellungnahme des BfDl (Nr. 13 zu Artikel 3 «' Änderung des Telekommu— 

nikationsgesetzes) wäre. ' ‘ ‘ 

BfDI führt aus, dass die Abstim‘mungén zu dem Gesetzesvorhaben vor kurzem erst 

begonnen hätten und sie im Vorfeld informeli mit einbezogen worden sei. 

in der anschließenden Diskussion zu 5 15 Abs. 9 E—TMG Wurde angesprochen, dass 

mit den beabsichtigten Änderungen die Gefahr der Einführung einer „Vorrätsdaten- 

_ speicherung light“ gesehen werde. BfDl verwies dazu auf Seite 5 der Stellungnahme 

' und die Forderung der BfDlé 15-Abs. 9 Satz 2 E-TIVEG zu streichen. TH berichtet, 
dass der AK Medien die AUffassung vertreten würde, dass von der Datenschutzeéite 

das Problem der Speicherdauer von sieben Tagen,der bisher nicht definierte Begriff 
einer Störung und das Problem der Nutzerdaten (neue Qualität da früher Verkehrs— 
daten) nochmalsaufgegriffen werden sollten. BfDl führt dazu aus, dass eine Beteili— 

gung der Landesdatenschutzbeauftragten wohl noch bevorstünde, da das TKG. im 

Bundesrat zustimmungspflichtig sei..Unäbhängig davon sei der Gesetzentwurf véröf- _ 

fentlicht und stünde den Landesdatenschutzbeauftragten zur Verfügung. Stellung— 

nahmén'der Landesdatenschutzbeauftragten könnten an Referat Vi der BfDl, mit der 
. Bitte um Weiterleitung, übermittelt werden. ' 

TOP ? Subgroup E-Government‘der Art. 29 Gruppe 
Information 

Berichterstatter: SN . 
Inf0rmationen:' siehe circa-Server 
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SN berichtet, dass sich die Subgroup E-Government mit dem FÖrderprogramm Hori-

zont 20203 in datenschutzrechtlichen Fragen auseinandergesetzt habe. Daneben sei

Open Data ein Thema der Arbeitsgruppe gewesen. In diesem Zusammenhang solle

eine BSI Richtlinie erarbeitet werden, die die Änderungen der Transparenz-Richtiinie

von 2013 aufgreifen und z. B. die Fragen von Open Data in E-Governmentkonzepten

aufgreifen würde. Auch mit IMI (BEnnenmarkt-informationssystem - Internal Market

Information System) habe sich die Subgroup E-Govemment beschäftigt.

SN schlägt vor, das Thema !MI, vor dem Hintergrund dort stattgefundener Entwick-

lungen, in einem nächsten AK zu behandeln. Weiter habe sich die Subgroup E-

Govemment mit den EU-Projekten STORK und INDECT4 befasst

0 bestätigt die Ausführung von SN und weist auf ein umfangreiches Dokument zum

Thema PSi hin. SN kündigt an den Teilnehmern des AK die Steilungnahem zu PSI

auf dem circa-server zur Verfügung zu stellen.

TOP 8 Currenf data protection issues in Italy

Garante per la Protezione deE Dati Personali

!nformationen: Folien siehe circa-Server

l von der italienischen Datenschutzbehörde (Garante per la protezio-

ne dei dati personah) berichtet von aktuellen Entwicklungen Em Bereich eGovernment

in Italien. Diese würden weitgehend auf den Digital Administration Act zurückgehen

und u.a. Electronic !D und National E-services Card umfassen. Noch nicht umgesetzt

sei ein pubiic iD System, Mit diesem solle es jedem möglich sein, auf alie Verwal-

tungsdienste mit einer Benutzerkennung zuzugreifen.

Hinzu komme ein Transparenzgesetz, dass - anders ais in Deutschland - auch die

Veröffentlichung der Einkommen ab einer bestimmten Position vorsieht.

3 lEU-Förderprogramm für Forschung und Innovation, ausgeschrieben von der Europäischen Kom-

mlssion. Es so!l im Jahr 2014 beginnen und bis 2020 laufen.

" EU-Forschungsprojekt im Rahmen im Bereich der „intelligenten Sicherheitssysteme".
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SN berichtet, dass sich die Subgroup E-Government mit dem Förderprogramm Hori-. 

zent 20203 in datenschutzrechtlichen Fragen auseinandergesetzt habe. Daneben sei 

Open Data ein Thema der Arbeitsgruppe gewesen. In'diesem Zusammenhang solle 

eine BSI Richtlinie erarbeitet werden, die die Änderungen der Transparenz-Richtlinie 

- von 2613 aufg'reifen und z. B. die Fragen von Open Data in E-Governmentkonzepten 

aufgreifen würde. Auch mit IMI (Binnenmarkt—Informationssystem - Interna! Market 
information System) habe sich die Subgroup E—_vernment beschäftigt. ' 
SN schlägt vor, das Thema III/II, vor dem Hintergrund dort stattgefundener Entwick- 

lungen, in einem nächsten AK zu behandeln. Weiter habe sich die Subgroup E— 

Government mit den EU-Projektén STÖRK und INDECT4 befasst. . 
Ö bestätigt die Ausführung von SN und weist auf ein umfangreiches Dokument zum 

Thema PSI hin. SN kündigt an den Teilnehmern des AK die Stellungnahem zu PSI 
auf dem time-server zur Verfügung zu stellen. 

TOP 8 - Current data protection issues in Italy 

Berichterstatter: 
. Garante per la Protezione dei Dati Personali 

Informationen: Folien siehe circa—Server 

_ von der italienischen Datenschutzbehörcie (Garante per la protezio- 
ne dei dati personali) berichtet von aktuellen Entwicklungen im Bereich eGovernment 

in Italien. Diese würden weitgehend auf den Digital-Administration Act zurückgehen 

und u.a. Electronic ID undNational E—services Card umfassen. Noch nicht umgesetzt 

sei ein public ID system. Mit'diesem solle es jedem möglich sein, auf alle Verwal- 

tungsdienste mit einer Benutzerkennung zuzugreifen. . 

Hinzu komme ein Transparenzgesetz, dass — anders"alsin Deutschland — auch die 
Veröffentlichung der Einkommen ab einer bestimmten Position vorsieht. 

3 IEU—Förderprogramm für Forschung und Innovation, ausgeschrieben von der Europäischen Korn- 
misslon. Es soll im Jahr 2014 beginnen und bis 2020 taufen. 

4 EU»Forschungsprojekt Im Rahmen im Bereich der „intelligenten Sicherheitssysteme". 
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TOP 9 Weitere Gesetzesvorhaben der Länder im Bereich E-Government
Austausch

Berichterstatter: aile
Informationen: siehe drca-Ser^er

Die Teilnehmer des AK verständigten sich darauf, dass der Tagesordnungspunkte

wegen der vertieften Befassung mit der Umsetzung von Gesetzesvorhaben der Län-

der im Bereich E-Govemment unter TOP 3 als erledigt betrachtet werden kann.

TOP 10 Standard-Datenschutzmodell (SDM)
Vorstellung des Modeiis des AK Technik

Berichterstatter: SN
Informationen: Folien siehe circa-Server

SN stellt anhand der Folien das Standard-Datenschutzmodell (SDM) vor.

Bisher werde durch eine Arbeitsgruppe des AK Technik an einem internen Arbeits-

papier gearbeitet. Dort seien die Inhalte durchaus kontrovers diskutiert worden.

Vor dem Hintergrund der Grundverordnung bestünde der Anspruch das Standard-

Datenschutzmodell nicht nur als eine deutsche Vorgehensweise, sondern als Ele-

ment der GVO zu platzieren, Dazu solle das Mode!! in die Art. 29 Gruppe eingebracht

werden. GünstEgstenfails würde die Freigabe des Dokuments durch die Art. 29 Gmp-

pe erfolgen. Für interessierte Kreise sei das Dokument bereits jetzt verfügbar.

Neu im Standard-Datenschutzmodell sei der Begriff „Gewährleistungsziel". Dieser

wurde gewählt da die datenschutzrechtiichen Schutzziele gesetziich bereits ab-

schließend definiert seien. Bei den Gewährleistungszielen sei dies nicht der Fall, die-

se könnten daher neu gefasst werden und auch weitere Elemente wie z. B. die

Nichtverkettbarkeit mit umfassen. Derzeit würden die vorhandenen Schutzzieie in

einen Katalog von GewährieistungszEelen übersetzt. Ziel sei es, die Gewährleis-

tungszieien in die Datenschutzgesetze der EU, des Bundes und der Länder aufzu-

nehmen.

im Anschluss an den Vertrag wurde das Verhältnis zwischen den Modellen BSI

Gmndschutz und dem Standard-Datenschutzmodeil diskutiert. SN teilt dazu mit, dass

grundsätzlich davon auszugeben sei, dass die iT-Sicherheit für die Sicherheit der

Organisation und die Datenschutzsicherheit für die Sicherheit der personenbezoge-
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TOP 9 Weitere GesetzesVorhaben der Länder im Bereich E-Government 
Austausch 

Berichterstatter: alle 
Informationen: siehe circa-Server 

Die Teilnehmer des AK verständigten sich darauf, dass der Tagesordnuhgspunkte 
wegen der vertieften Befassung mit der Umsetzung von Gésetzesvorhaben der Län- 
der-im Bereich E—Government unter TOP 3 als erledigt betrachtet werden kann. “ 

TOP 10 Standard-Datenschutzmodell (SDM) 
' Vorstellung des Modells des AK Technik 

Berichterstatter: SN 
informationen: Folien siehe circa—Server 

SN stellt anhand der Folien das Standard—Datenschützmodeli (SDM) vor. . 
Bisher werde durch eine Arbeitsgruppe des AK Technik an einem internen Arbeits- 

papier gearbeitet.“ Dort seien die Inhalte durchaus kontrovers diskutiert werden. 
Vor dem Hintergrund der Grundverordnung bestünde der Anspruch das Standard— 

Datenschutzmodeil nicht nur als eine deutsche Vorgehensweise. sondern als Ele- 

ment der GVO zu platzieren. Dazu solle das Modell in die Art. 29 Gruppe eingebracht 
werden. Günstigstenfalis würde die Freigabe des Dokuments durch die Art. 29 Grup— 
pe erfolgen. Für interessierte Kreise sei das Dokument bereits jetzt verfügbar. 

. Neuim_ Standard-Datenschutzmodeil sei der Begriff „Gewährleistungsziel“. Dieser 

wurde gewähit da die datenschutzrechtlichen Schutzzieie gesetzlich bereits ab- 
schließend definiert seien. Bei den Gewährleistungszielen sei dies nicht der Fall, die— 

se könnten daher neu gefasst werden und auch weitere Elemente wie z. B. die 
Nichtverkettbarkeitmit umfassen. Derzeit würden die vorhandenen Schutzziele in 
einen Katalog von Gewährleistungszieien übersetzt. Ziel sei es, die Gewährleis- 

tung_szielen in die Datenschutzgesetze der EU, des Bundes und der Länder aufzu— 
nehmen. - . ‘ 

im Anschluss an den Vortrag wurde das Verhältnis zwischen den Modeilen BSI 

Grundschutz und dem Standard-Datensatzutzmodell diskutiert. SN teilt dazu mit. dass 

grundsätzlich davon auszugehen sei, dass die iT—Sicherheit für die Sicherheit der 

Organisation und die Datenschutzsicherheit für die Sicherheit der personenbezoge— 
13 
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nen Daten Anwendung finden würde. SN räumt ein, dass es bezüglich der Vertrau-

lichkeit eine Kollision zwischen InformationssEcherheit und dem datenschutzrechtli-

chen Modell ergeben könne. Ziei des Standard-Datenschutzmodeils sei es, die da-

tenschutzrechtiichen Belange zu verstärken. Dies sei zwar bereits mit dem Baustein

Datenschutz im BSi Grundschutz geschehen, solle aber mit dem Standard-

Datenschutzmodeil als Stand der Technik weiter fortgeführt werden,

TH und N1 begrüßen die Erarbeitungcfes Standard-Datenschutzmodeils.

Der AK wird dazu weiter berichten.

TOP 11 De"Mail,Versendung sensibler Daten (Sozialdaten; Steuerdaten)
Sachstandsdarsteliung

Berichterstatter: BfD!
Bezug: TOP 4 der 7. Sitzung des AK vom 28./29.11 .2012

TOP 5 der 8. Sitzung des AK vom 10./1 1.09.2013
infonnationen: siehe circa-Sen/er

SN
SN weist auf die Handreichung des BFDi zum Versandt sensibler Daten inkl. Ende-

zu-Ende-Verschlüsselung hin.

BfDi
BfDI führt dazu aus, dass es keine großen Entwicklungen in diesem Thema gegeben

habe. Das Vergabeverfahren für das DE-Gateway hätte zw.eitweise geruht und sei

nun aber so gut wie abgeschlossen. BfDI vermutet, dass die Nachfrage nach dessen

Leistungen zunehmen werde,

BfDI berichtet von der Gründung eines Expertenkreises aus Vertretern des BSIund

des BfD! zur Beratung in datenschutzrechtlichen Fragen. Bisher lägen noch keine

Fragen vor.

BfDI habe festgestelit, dass die deutsche Rentenversicherung Bund nicht auf das

Gateway gewartet und eine gleichartige Kommumkationsmögiichkeit bereits einge-

führt habe. Die Behörde würde wegen der dort voriiegenden Erfahrungen, häufig an-

gefragt und bundesweit Hilfestellung geben.

Die deutsche Rentenversicherung Bund habe einen Zugang über De-Maii eröffnet.

Es würden allerdings über diesen Eingangskanal nur aligemeine Anfragen verarbei-

tet. Wenn Einzelfälle angefragt würden, dann würde die Antwort der Behörde per

gelber Post übermittelt. Die Resonanz der Bürger sei ganz gering. Genaue Zahlen
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nen Daten Anwendung finden würde. SN räumt ein, dass es bezüglich der Vertrau— 

lichkeit eine Kollision zwischen informatiorissicherheit und dem datenschutzrechtii- 

chen Modell ergeben könne. Ziel des Standard-Datenschutzmodells sei es, die da— ‚ 

tenschutzrechtlichen Belange zu verstärken. Dies sei zwar bereits mit dem Baustein 

Datenschutz im BSI Grundschutz geschehen, solle aber mit dem Standard—] 
Datenschutzmodell als Stand der Technik weiter fortgeführtwerden. 

TH und Ni begrüßen die Erarbeitung des Standard—Datenschutzmodeiis. 

Der AK wird dazu weiter berichten. 

TOP 11 . De-Mail, Versendung sensibler Daten (Sozialdaten; Steuérdaten) 
Sachstandsdarsteiiung 

Berichterstatter: BfDi 
Bezug: TOP 4 der 7. Sitzung des. AK vom 28./29.11._2012 ' 
' TOP 5 der 8. Sitzung des AK vom 10./11.09.2013 
informationen: siehe circa-Se‘rver 

’ SN 
SN weist auf die Handreichung des BFDI zum Versandt sensibler Daten inkl. Ende- 

zu— Ende-Verschlüsselung hin. 

BfDi - 
BfDi führt dazu aus, dass es keine großen Entwicklungen' |n diesem Thema gegeben 

habe. Das Vergabeverfahren für das DE-Gateway hätte zweitweise geruht und sei 
nun aber so gut wie abgeschlossen. BfDi vermutet, dass die Nachfrage nach dessen 

Leistungen zunehmen werde. ' 
BfDi berichtet von der Gründung eines Expertenkreises aus Vertretern des BSI und 

des BfDi zur Beratung in datenschutzrechtiichen Fragen. Bisher lägen noch keine 

Fragen vor. 

BfDi habe festgestellt, dass die deutsche Rentenversicherung Bund nicht auf das 

Gateway gewartet und eine gleichartige Kommunikätionsmögiichkeit bereits einge— 

führt habe. Die Behörde würde wegen der dort vorliegenden Erfahrungen, häufig an— 

gefragt und bundesweit Hilfestellung geben. 

Die deutsche Rentenversicherung Bund habe einen Zugang über De-Mail eröffnet. 

Es würden allerdings über diesen Eingangskanai nur allgemeine Anfragen verarbei— 

tet. Wenn Einzeifäiie angefragt würden, dann würde die Antwort der Behörde per 

gelber Post übermittelt. Die Resonanz der Bürger sei ganz“ gering. Genaue Zahlen 
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lägen jedoch nicht vor. Zur Frage des Gesamtaufkommens der Nutzung des Diens-

tes könne die BfDI derzeit keine genauen Zahlen mitteilen. Von etwa 100 Vorfällen

pro Monat, die sich jedoch noch aufteilen, sei gesprochen worden.

Die Ländervertreter tauschen sich zu Projekten auf Länderebene aus, in denen z. B.

beim Vorliegen eines Berufs- oderAmtsgeheimnisses zusätzlich von Seiten des

Landesdatenschutzbeauftragten eine Verschlüsselung gefordert worden sei. Das

EGovG ließe eine solche Regelung zu. Diskutiert wurde die Frage, ob wenn ein

Land, weiches einen Zugang eröffnet hat, auch die Antwort elektronisch übermitteln

muss. Oder im Falie der Ubermittlung personenbezogener Daten von Seiten der

Ven/valtung eine Antwort per E-Mail unzulässig wäre.

SN
SN schlägt die Erarbeitung eines Dokuments zur Frage: „Pflicht der öffentlichen Stel-

le zur Antwort ja/nein unter weichen Bedingungen?" auszuarbeiten. Dieser könnte

vom AK beschlossen werden.

TOP 11 a Elektronische Biidübermittlung mittels De-Mail
SachstandsdarstelSung und Meinungsaustausch

Berichterstatter: BfDI
Bezug: Schreiben des BfDI vom 8. Mai 2013 über das BSI-

Projekt "Elektronische BEIdübermittlung mitteis De-
Mail"
E-Mai! des BfDI vom 18. September 2014

Informationen: siehe circa-Server

BfDI
BfD! informiert, dass das Projekt schon länger bestünde. Ausgangspunkt sei § 7

PAuswV gewesen, wonach die Möglichkeit besteht, Lichtbilder auch von Dritten

elektronisch verschiüsselt und signiert an die Personalausweisbehörde zu übemnit-

teln, soweit diese Form der Ubermittlung durch eine technische Richtlinie des Bun-

desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik vorgesehen ist. Als technische

Umsetzung solle De-MaEI eingesetzt werden. Das Pilotverfahren, durchgeführt in Köln

und Göttingen, sei im Frühjahr 2014 abgeschlossen worden. Am Pilotverfahren hät-

ten sich ausgesuchte Fotografen und Personalausweisbehörden beteiligt. Bürger

hätten mit einer Einwiliigungserkiärung am PNotverfahren teilnehmen können. Von
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lägen jedoch nicht vor. Zur Frage des Gesamteufkommens der Nutzung des Diens— 
tes könne die BfDI derzeit keine genauen Zahlen mitteilen. Von etwa 100 Vorfällen 

'pro Monat, die sich jedoch noch aufteilen, sei gesprochen werden. 

Die Ländervertreter tauschen sich zu Projekten auf Lähderebene aus, in denen 2. B. 

beim Voriiegen eines Berufs- oder Amtsgeheimnisses zusätzlich von Seiten des 
Landesdatenschutzbeauftragten eine Verschlüsselung gefordert werden sei. Das 
EGOVG ließe eine solche Regelung zu. Diskutiert wurde die Frage, ob wenn ein 

_ Land, welches einen Zugang eröffnet hat, auch die Antwort elektronisch übermitteln 

müss. Oder im Falle der Übermittlung personenbezogener Daten von Seiten der 

Verwaltung eine Antwort per E-Mail unzulässig wäre. ' 

SN _ . = ' 
_ SN schlägt die Erarbeitung eines Dokuments zur Frage: „Pflicht der öffentlichen Stel— 

le zur Antwort ja / nein unter welchen Bedingungen?" auszuarbeiten. Dieser könnte 

vom AK beschlossen werden. 

' TO_P 11a . Elektronische Biidübermittlung mittels De—illlail 
Sechstandsdarstellung und Meinungsaustausch 

Berichterstatter? BfDl - 
Bezug: Schreiben des BfDI vom 8. Mai 2013 über das BSI— 

Projekt "Elektronische Bitdübermittlung mittels De— 
Mail" ‘ ' ‘ ' 
E-Mail des BfDl vom 18. September 2014 

Informationen: siehe circa-Server 

BfDl .. 
BfDl informiert, dass das Projekt schon länger bestündé. Ausgangspunkt sei 5 7 

PAUSWV gewesen, wonach die Möglichkeit besteht, Lichtbilder auch von Dritten 
elektronisch verschlüsselt und signiert an die Personaiausweisbehörde zu übermit- 

teln, soweit diese Form der Übermittlung durch eine technische Richtlinie des Bun— ’ 

desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik vorgesehen ist. Als technische 
UtnSetzung solle De-ll/[aii eingesetzt werden. Das Pilotverfahreri, durchgeführt in Köln 
und Göttingen, sei im Frühjahr 2014 abgeschlossen werden. Ani Pifotverfahren hät- 

ten sich ausgesuchte Fotografen und Persohalausweisbehörden beteiligt. Bürger 

hätten mit einer Einvrfiliigungserklärung'am Piiotverfahren teilnehmen können. Von“ 
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den Fotografen sei ein Lichtbiid aufgenommen, mit einer Kennung versehen und an-

schließend mittels De-Maii an die Passbehörde versandt worden. Die Dokumentation

der Ergebnisse des Pilotverfahrens sei Grundlage der in der Verordnung bezeichne-

ten technischen Richtiinie.

Wie mit Schreiben vom 18.09.2014 durch die BfD! den Landesöatenschutzbeauftrag-

ten mitgeteilt, bestünde eine kurze Frist mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zum

Entwurf 0,6 der technischen Richtlinie 03146.

Aus Sicht der BfDI sei neben redaktionelle Fehlern z. B. folgende Ausführung zu § 7

PAuswV auf Seite 7 der technischen Richtiinie: „Dabei ist „signiert" nicht im Sinne

von „qualifiziert elektronisch signiert" zu verstehen, sondern in dem Sinne, dass Au"

thentizität des Absenders und Integritätsschutz der Nachricht gewährleistet sein

müssen. Dies ist bei De-MaEI aufgrund der zuverlässigen Erstidentifizierung des Ac-

count-lnhabers und der VertrauenswürdigkeEt der De-Maii Infrastruktur gegeben.

Damit ist eine De-Maii auch ohne Absenderbestätigung zur Biidübermittiung ausrei-

chend." problematisch. BfDi teilt die Auffassung nicht, dass „signiert" generell nicht

als „qualifiziert elektronisch signiert" zu verstehen sei und De-Mail damit ausreichend

wäre. Aus Sicht BfDI sei unklar, ob mit der in § 7 PAuswV Abs. 1 Nr. 1 geforderten

elektronischen Verschlüsselung generell lediglich eine Transportverschlüsseiung

gemeint sei und der geplante optionale Verzicht auf eine AbsendersEgniemng zuläs-

sig wäre. Mittels derAbsendersignierung könnten die Ubermittlung und die Festle-

gung des Löschzeitpunktes besser nachvolizogen werden. Die Frage der Löschfrist

der E-Mail und der Fotos sei ebenfalls offen. Die in der REchtiEnie vorgesehene Auf-

bewahrungszeit von drei Monaten (Nr. 2.3.4 der Richtlinie) erscheint der BfDi für die

Zweckerfüllung nicht erforderlich. BfDI werde daneben zum Thema Bilderkennung

fordern, dass die in der RJchtiinie neben dem Hashwert derzeit vorgesehenen perso-

nenbezogenen Daten (Initialen, Geburtstag und -monat des Antrag stell ers) durch

Daten ohne Personenbezug z. B. das Kürzel des Fotografen oder das Aufnahmeda-

turn des Bildes ersetzt werden. BfDi wies ferner darauf hin, dass im Kapite! 2.5.2.1

zum Schutzbedarf der Daten und Information (Seite 13 ff.) keine Ausführungen zum

Identitätsdiebstahl enthalten würde und bei den Mindestmaßnahmen nicht zwischen

dem Schutzbedarf normal und hoch unterschieden worden sei.

Das BSi habe die BfDi gebeten das Dokument an die Landesdatenschutzbeauftrag-,

ten mit der Gelegenheit zur Stellungnahme weiterzugeben. Die Kollegen würden Ehre

Stellungnahme direkt an das BSI übersenden können. BfDI bittet um eine nachrichtii-
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den Fotografen sei ein Lichtbild aufgenommen, mit einer Kennung versehen und an— 

schließend mittels De—Nlail an die Passbehörde‘versandt werden. Die Dokumentation 
der Ergebnisse des Pilotverfahrens sei Grundlage der an der Verordnung bezeichne- 
ten technischen Richtlinie ‘ 

Wie mit Schreiben vom 18. 09. 2014 durch die BfDl den Landesdatenschutzbeauftrag— 

ten mitgeteilt, bestünde eine kurze Frist mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zum 

Entwurf 0.6 der technischen Richtlinie 03146. 

Aus Sicht der BfDl sei neben redaktionelle Fehlern z B. folgende Ausführung zu 5 7 

PAUSWV auf Seite 7 dertechnischen Richtlinie: „Dabei ist „signiert“ nicht' Im Sinne 

„von „qualifiziert elektronisch signiert" zu verstehen, sondern' m dem Sinne, dass Abl- 

thentizität des Absenders und Integritätsschutz der Nachricht gewährleistet sein 

müssen. Dies ist bei De-Mail aufgrund der zuverlässigen E'rstidentifi'zierung des Ac- 
count—Inhabers und der Vertrauenswürdigkeit der De-Maii Infrastruktur gegeben; 

4 Damit ist eineDe-Mail auch ohne Absenderbestätigung zur Bildübermittlung ausrei— 
chend.“ problematisch. BfDl teilt die Auffassung nicht, dass" „signiert" generell nicht 

als „qualifiziertelektronisch signiert“ zu verstehen sei und De-Mail damit ausreichend 
wäre. Aus Sicht BfDl sei unklar, ob mit der in 5 7 PAUSWV Abs. 1 Nr. 1 geforderten 
elektronischen Verschlüsselung generell lediglich eine Transportverschlüsselung , 

gemeint sei und der geplante optionale Verzicht auf eine Absendersignierung zuläs- 

sig wäre. Mittels der Absendersignierung könnten die Übermittlung und die Festle— _ 
'gung des Löschzeitpunktes besser nachVollzogen werden. Die Frage der Löschfrist 
der E—Mail und der Fotos sei ebenfalls offen. Die in der Richtlinie vorgesehene Auf- 

bewahrungszeit von drei Monaten (Nr. 2.3.4 der Richtlinie) erscheint der BfDl für die 

Zweckerfüllung nicht erforderlich. BfDl werdé_daneben Zum Thema Bilderkennung 

fordern, dass die in der Richtlinie neben dem Hashwert derzeit vorgesehenen perso- 

nenbezogenen Daten (initialen, Geburtstag und -monat des Antragstellers) durch 
Daten ohne Personenbezüg z. B. das Kürzel des Fotografen oder das Aufnahmeda- 
turn des Bildes ersetzt werden. BfDl wies ferner darauf hin, dass im Kapitel 2.5.2.1 

zum Schutzbedarf der Daten und Information (Seite 13 ff.) keine Ausführungen zum 
Identitätsdiebstahl enthaiten würde und bei den Mindestmaßnahmen nicht zwischen 
dem Schutzb_edarf normal und hoch unterschieden worden sei. 

Das BSI habe die BfDl gebeten das Dokument an die LahdesdatenSchutzbeauftrag—. 

ten mit der Gelegenheit zur Stellungnahme weiterzugeben. Die Kollegen würden ihre 

Stellungnahme direkt an das BSI übersenden können. BfDl bittet-um eine nachrichtli- 
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ehe Ubersendung der Stellungnahmen und weist darauf hin, dass eine Verlängerung

der Frist zur SteNungnahme woh! möglich sei.

BB
BB informiert, dass in Brandenburg ein ähnliches Projekt durchgeführt worden sei.

Dabei habe es sich um ein Portalsystem gehandelt, welches ohne De-Mail umgesetzt

wurde. Der Landesdatenschutzbeauftragte habe das Projekt abgelehnt, da der

Schutzbedarfderzu überrpittelncien Daten zu hoch gewesen sei und die zuständige

Stelle nicht benannt werden konnte. Daneben sei die Rolle beteiligter Dritter und

Drittanbieter unklar gewesen. Die technische Lösung des Portaisystems habe auf

einem Abrufdienst beruht.

BfDI
BfDi führt dazu aus, dass im Pilotverfahren unterschiedliche Technologien getestet

worden seien und De-Mail die einzige akzeptable Lösung gewesen sei.

TOP 12 Zulässigkeit des Einsatzes des E-Postbriefes in der Öffentlichen
Verwaltung
Austausch, ggf. Beschlussfassung

Berichterstatter: BW
Bezug: E-Maii des LfD BW vom 13. August 2014
Informationen: siehe circa-Server

BW
BW erläutert, dass eine Anfrage des Gemeindetags Baden-Württemberg, weicher

entsprechende Anfragen von Mitgliedskommunen erhaiten habe, Anlass der Befas-

sung des AK gewesen sei. Konkret gehe es um das Produkt „E-Postbusiness Box".

Die Kommunen würden Schreiben elektronisch an die Post übersenden. In DEenst-

ieistungszentren würde die Post die Schreiben ausdrucken und kuvertieren. Dem

Empfänger würde das Schreiben in Papierform zugestellt. Der Landesdatenschutz-

beauftragte BW sehe dieses Verfahren als problematisch an. in den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen der Post würde dazu ausgeführt, dass Ern Rahmen von QualE

tätssicherungs- und Funktionskontrolien in den Inhalt der Dokumente Einsicht ge-

nommen werden müsse. Der Landesdatenschutzbeauftragte BW würde den E-

Postbrief mit klassischer Zusteliung daher für den Versand von Dokumenten, deren

Inhalt besonderen Geheimhaltungspflichten unterliegt, nicht für geeignet halten. Der
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che Übersendung der Stellungnahmen und weist darauf hin, dass eine Verlängerung 

derFrist zur Stellungnahme wohl möglich sei. 

BB ' 
BB informiert, dass in Brandenburg ein ähnliches Projekt durchgeführt werden sei. 

Dabei habe es sich um ein Portalsystem gehandelt, welches ohne De—Mail umgesetzt 
wurde Der Landesdatenschutzbeauftragte habe das Projekt abgelehnt, da der ' 

Schutzbedarf der zu überrhittelnden Daten zu hoch gewesen sei und die zuständige 

Stelle nicht benannt werden konnte. Danebien sei die Rolle beteiligter Dritter und 

Drittanbieter unklar gewesen. Die technische Lösung des Portalsystems habe auf 

einem Abrufdienst beruht. ' ‘ 

BfDl . 
BfDl führt dazu aus, dass im Pilotverfahren unterschiedliche Technologien getestet 
worden seien und De-Mail die einzige akzeptable Lösung gewesen sei. 

TOP 12 Zulässigkeit des Einsatzes des E- Postbriefes' m der öffentlichen 
Verwaltung 
Austausch, ggf. Beschlussfassung 

Berichterstatter: BW 
Bezug: . . E—Mail des LfD BW vom 13. August 2014 
informationen: siehe circa—SerVer 

BW 
BW erläutert, dass eine Anfrage des Gemeindetags Baden-Württemberg, welcher 

entsprechende Anfragen von Mitgliedskornmunen erhalten habe, Anlass der Betas— 

sung des AK gewesen sei. Konkret gehe es' um das Produkt „E—Postbusiness BOX". 

Die Kommunen würden Schreiben elektronisch an die Post übersenden. in Dienst- ‘ 

leistungszentren würde die Post die Schreiben ausdrucken und kuvertieren. Dem 
Empfänger würde das Schreiben in Papierform zugestellt. Der Landesdatenschutz- 

beauftragte BW sehe dieses Verfahren als'problematisch an. in den Allgemeinen 

Géschäftsbedingungen der Post würde dazu ausgeführt, dass im Rahmen von Quali- 

tätssicherungs- und Funktionskontrollen in den inhalt der Dokumente Einsicht ge— 

nommen werden müsse. Der Landesdatenschutzbeauftragte BW würde den E— 
Postbrief mit klassischer Zustellung' daher für den Versand Von Dokumenten, deren 

inhalt besonderen Geheimhaltungspflichten unterliegt, nicht für geeignet halten. Der 
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Gemeindetag BW hätte sich anschließend an den Deutschen Städte- und Gemein-

debund e.V. gewandt. Dieser habe auf ein Gutachten des Lorenz-von-SteEn-lnstituts

für Verwaitungswissenschaften Kiel aus dem Jahr 2011 verwiesen, wonach der Ein-

satz des E-Postbriefes kein Problem darstellen würde.

Da die Rechtsauffassung des Landesdatenschutzbeauftragten BW zur Anwendbar-

keit des E-Postbriefes anders lautet, hätte BW um eine Befassung im AK gebeten.

Ziel sei ein länderübergreifender Meinungsaustausch zu dieser Frage.

BB, HE und RP stimmen der Auffassung BW zu, wonach die Nutzung des E-

Postbriefes für Daten mit einem höheren Schutzbedarf nicht geeignet sei. HE weist

auf die Frage des Vorliegens eines AuftragsdatenverarbeEtungsverhäitnisses mit der

Post hin. Dies hätte die Post bestritten und würde in dem Gutachten auch anders

dargestellt. Mittlerweile sei auch die UbermEttiung von Sozialdaten geplant.

Vor diesem Hintergrund sprechen sich die Ländervertreter für die Klärung aus, ob es

sich um ein Auftragsdatenverarbeitungsverhältnis mit der Post handelt und ob die

Einsichtnahme der Post in den Inhalt der Dokumente rechtlich zuiässig ist. RP weist

auf ein ähnliches Problem im Zusammenhang mit dem Zensus und der Erstellung

der Lohnsteuerkarten hin. Im Falle einer technischen Störung würden Dritte ebenfalls

Einsicht in die Inhalte der Dokumente nehmen können. Fraglich sei, ob bei dem Vor-

liegen eines Berufs- oder Amtsgeheimnisses ein Privater durch ein Auftragsdaten-

verarbeitungsverhältnis mit der Aufgabe betraut werden könne.

TH weist darauf hin, dass der AK Technik5 mit diesem Thema befasst gewesen sei.

Es gebe dazu vom BfDI die Empfehlung zur Nutzung einer Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung. BfDI kündigt an, im Nachgang der Sitzung entsprechende Unterla-

gen zu übersenden.

Die Teilnehmer diskutieren die Frage, ob ein Privater beim Vorliegen eines Berufs-

oder AmtsgeheimnEsses durch ein Auftragsdatenverarbeitungsverhältnis mit der Auf-

gäbe betraut werden könne, wenn eine Einwilligung des Betroffenen vorläge. Dieses

Thema sei z. B. im Zusammenhang mit § 203 StGB regelmäßig in der Diskussion.

Eine gesetzgeberische Pflicht liege nicht vor. Momentan müsse von der Erforderiich-

keit des Voriiegens einer Einwilligung ausgegangen werden,

0 Sitzung des AK Technik vom Februar 2014

18

E Protokoll der 9. Sitzung des _AK Ve|Wfllltingsmodernisierung am 24. I 25.09.2014 in Dresden 
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oder Amtsgeheimnisees durch ein Auftragsdatenverarbeitungsverhäitnis mit der Auf- 

gabe betraut werden könne, wenn eine Einwilligung des Betroffenen Vorläge. Dieses 
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Zusammenfassend stellt SN fest, dass in den Ländern zu den Amts- und Berufsge-

heimnisträgem unterschiedliche Differenzierungen getroffen werden würden. Hinzu-

käme, dass der Schutzbedarf der Daten als unterschiedlich hoch eingestuft würde.

Konsens bestand zwischen den Teilnehmern darin, dass ein Auftragsdatenverarbei-

tungsverhältnis vorliegen müsse.

Zu den möglichen Differenzierungen wird von SN gemeinsam mit BW eine Länderab-

frage durchgeführt,

TOP 13 Einsatz zentraler Poststellen bei der elektronischen Zugangseröff-
nung nach § 2 Abs. 1 EGovG Bund
Austausch und Diskussion

Berichterstatter: BE
informationen: siehe circa-Server

BE
BE führt dazu aus, dass vor dem Hintergrund, dass das EGovG am 01.07.2014 in

Kraft getreten ist, ein behördiicher Datenschutzbeauftragter eines Bezirks beim Lan-

desdatenschutzbeauftragten angefragt habe, ob eine öffentliche Steiie, weiche Bun-

desrecht ausführe, gemäß § 2 Abs. 1 EGovG verpfiichtet sei, auch einen Zugang für

die Ubermittlung elektronischer Dokumente, auch soweit sie mit einer qualifizierten

elektronischen Signatur versehen sind, zu eröffnen.

Die Berliner Innenverwaltung vertrete die Auffassung, dass von Seiten des Gesetz-

gebers keine Differenzierung zwischen Steilen des Bundes und der Länder gewollt

gewesen sei, da eine derartige Unterscheidung für den Bürger und die VerwaStung

nicht nachvollziehbar sei. Entsprechend sei die Vorschrift § 2 Abs. 1 EGovG auch für

eine Behörde die (wenn auch nur zum Teii) Bundesrecht ausführt umzusetzen.

Der Berliner Landesdatenschutzbeauftragte vertritt die Auffassung, dass die für die

Umsetzung von Bundesrecht zuständige Stelle eine eigenständige Stelie im Sinne

des Datenschutzgesetzes sei.

Ais vor einiger Zeit die Einrichtung sog. zentralen Poststelien von der Verwaltung

gefordert wurde, habe der Landesdatenschutzbeauftragte gefordert, dass diese mög-

lichst nah an dieser Stelle angesiedelt sein sollten. Der Ansatz sei nicht verfolgt wor-

den, da der Aufwand für eine dezentraSe Einrichtung zu groß gewesen sei.
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Mit der elektronischen Kommunikation, bei der nach dem Stand der Technik jeder

senden um empfangen könne, sei der Aufwand zur Einrichtung einer virtuellen Post-

stelie aus Sicht des Landesdatenschutzbeauftragten mittlerweile nicht mehr zu groß.

BE schlägt dazu vor, dass zum Empfang personenbezogener Daten für jede Organi-

sationseinheit ein Postfach eingerichtet werde solle. Damit könne sich der Bürger an

die zuständige Stelle wenden. Die Berliner innenverwaltung hätte dazu die Auffas-

sung mitgeteilt, dass für den Fai!, dass keine speziellen E-Mailadressen veröffentiicht

worden seien, der Zugang für alle E-Maiiadressen eröffnet wäre.

BE bittet um Mitteilung der Rechtsauffassung der Teilnehmer zur Frage, welchen

Anwendungsbereich § 2 Abs. 1 EGovG habe und ob einzelne Ämter im Sinne eines

funktionalen Behördenbegriffes einen eigenen Zugang gemäß § 2 Abs. 1 EGovG

eröffnen müssen.

Nf
N1 berichtet dazu, dass der Landesdatenschutzbeauftragte zu derartigen Seibstver-

waltungsangeiegenheiten der Kommunen lediglich Empfehlungen aussprechen wür-

de. Es sei die Einrichtung gesonderter Postfächer empfohlen worden.

BE
BE weist auf bestehende Probleme bei den Bezirksämtem hin. Dort seien Postfächer

in den einzelnen Ämtern bereits eingerichtet worden. Die Ämter hätten aber unter-

schiedlEche Aufgaben mit unterschiedfichen Rechtsgrundlagen. Danach würde nicht

differenziert. Es würde sich um funktional selbstständige Einheiten handeln, die eine

eigene Adresse hätten. In Papierform sei dies kein Problem, da Briefumschiäge ver"

schiossen weitergeleitet und von der zuständigen Stelle geöffnet werden könnten.

SN
SN berichtet von Überlegungen wonach ein erster Umschlag von der Poststelle ent-

packt und die Nachricht in einem zweiten Umschlag an die zuständige Stelle übermit-

feit werden könne. Offen sei aus Sicht SN, ab wann gilt § 2 Abs. 1 EGovG rechtskräf-

tig würde und damit für das Mefderecht oder das Personenstandsrecht anzuwenden

sei.

N1
Ni führt dazu aus, dass diese Regelung mit dem In-Kraft-Treten des EGovG rechts-

kräftig sei. in der Gesetzesbegründung werde zu dieser Frage nichts ausgeführt

BFDI
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telt werden könne. Offen sei aus Sicht SN, ab wenn git 2 Abs. 1 EGOVG rechtskräf- 

tig würde_ und damit für das Melderecht oder das Personenstandsfecht anzuwenden 
sei. 

NI ‘ ‚. 
Ni führt dazu aus, dass diese Regelung mit dem ln—Kreft—Treten des EGOVG rechts— 

kräftig sei. in der Gesetzesbegründung werde zu dieser Frage nichts ausgeführt. 

BFDI 

20 



E Protokoll der 9. Silzung dos AK Venivaftungsmodernisierung am 2A. l 25.09.2014 in Dresden

Nach Auffassung des BfD! würde das EGovG das Einrichten einer E-Maii-Adresse

verpfiichtend vorschreiben.

BB
BB verweist auf ein ähnliches Probiem im Zusammenhang mit der Umsetzung der

EU-Dienstleistungsrichtlinie und dem einheitlichen Ansprechpartner. Dieser würde

auch Kenntnis von Daten und Verfahren erlangen, für deren Erledigung er nicht zu-

ständig sei.

BE
BE kündigt an, zur weiteren Entwickiung des Problems im AK vorzutragen. Die in-
nenverwaltung stimme mit dem Landesdatenschutzbeauftragten überein, dass etwa
die im Bezirksamt angesiedelten GesundheEtsämter und Soziaiämter eigene Steilen
seien. Eventuell sei eine Anpassung der GGO erforderlich.

2. Tac), Dpnnerstaci, 25.09.2014- Beflinn: 09:00 Uhr

TOP 14 Vertrag: Georeferenzierung von Registern (§ 14 EGovG)

§14 EGovG regelt, dass bestehende elektronische Register, welches Angaben mit

Bezug zu inländischen Grundstücken enthäit, neu aufgebaut oder überarbeitet wer-

den muss. Die Behörde hat in das Register eine bundesweit einheitlich festgelegte

direkte Georeferenzierung (Koordinate) zu dem jeweiligen Fiurstück, dem Gebäude

oder zu einem in einer Rechtsvorschrift definierten Gebiet aufzunehmen, auf welches

sich die Angaben beziehen. Register im Sinne dieses Gesetzes sind solche, für die

Daten auf Grund von Rechtsvorschriften des Bundes erhoben oder gespeichert wer-

den; dies können öffentliche und nichtöffentliche Register sein.

Konsequenz:

Festlegung einheitlicher Vorgaben für die GeoreferenzEerung durch Bund-

Länder-Gremien

Georeferenzierung der Registerinformationen, wenn ein Register neu aufge-

baut oder überarbeitet wird.

Vortragender:
Referat Gi8 - GeodatenEnfrastrukturleistungen Bun-
desamtfür Kartographie und Geodäsie
REchard-Strauss-Allee 11
60598 Frankfurt am Main
Telefon:+49 (0)69 6333:
Fax: +49 (0)69 6333-
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E-Mail:!
Internet: http://www.bkci.bund.de

, Informationen: Folien siehe circa-Server

Im Anschluss an den Vortrag berichtet ctass innerhalb des Projektes

mit Behörden der Bundesverwaltung Kontakt aufgenommen worden sei. Die Lan-

desbehörden, z. B. die Vermessungsverwaitung würde sich eher skeptisch zeigen.

Ein Grund dafür sei die Regelung von § 14 Abs. 2 EGovG, wonach Register im Sinne

dieses Gesetzes solche sind, für die Daten auf Grund von Rechtsvorschriften des

Bundes erhoben oder gespeichert werden. Die geokodierten Adressen würden von

allen Behörden genutzt werden können. Derzeit würde eine Ressortabfrage bei den

Bundesbehörden durchgeführt, deren Ergebnis derzeit noch nicht vorliege.

Ein weiteres Problem der Länder sei ein „LEzenzprobiem" bezüglich der Möglichkeit

des Verkaufs der Geo-Daten. Es bestünde eine Buhd-Ländier-VereEnbamng über die

Abgabe von georeferenzierten Daten an den Bund. Diese Vereinbarung verringere

wohi die Einnahmemögiichkeiten durch den Verkauf von Geo-Daten für die Länder.

Die Teilnehmer diskutierten darüber, ob die georeferenzierte Adresse, welche dafür

genutzt werden könne, dass die Adresse (Straße und Hausnummer) mit z. B. Daten

der Wasser- und Umweltverwaitung, dem Bodenrichtwert oder baurechtlichen Vor"

gaben verknüpft werden können, ein personenbezogenes Datum darstellt. Aus Sicht

der Teilnehmer hat die Adresse einen Personenbezug oder ist wenigstens perso-

nenbeziehbar.

BfDI sieht die Adresse als personenbeziehbares Datum an und habe deswegen eine

Verschlüsselung der Daten gefordert. Der Name, ais unmittelbar identifizierendes

Datum solle von der Adresse getrennt werden.

teilt dazu mit, dass das IT-Referat der BfDI dazu mitgeteilt habe,dass

es sich um ein Datum mit Personenbezug handeln würde, wenn auch ein fdentifikator

mit der Adresse übersandt werden würde. Dementsprechend sei jetzt vorgesehen,

den Identifikator nicht zu übersenden und dadurch den Personenbezug zu vermei-

den.

SN, BfDI und Thüringen vertreten die Auffassung, dass eine Adresse genere!! Perso-

nenbezug hat und nicht erst ein Identifikator den Personenbezug ausmachen würde.
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Ais weiteres Problem wird von den Teilnehmern thematisiert, ob für die Einrichtung

eines Registers eine Verfahrensbeschreibung erstellt oder eine Vorabkontrolie

durchgeführt werden müsse. BfDI weist auf § 14 EGovG als Rechtsgrundiage hin

und führt aus, dass das Bundesamt für KartographEe und Geodäsie als Auftragsda-

tenverarbeiter Em Auftrag der jeweiligen Stellen auftreten würde.

N! thematisiert, dass die Behörden in den Ländern eigene VerfahrensbeschreEbun-

gen erstellen müssten. Dies sei auch von der Datenschutz-Grundverordnung um-

fasst. Vor diesem Hintergrund sei eine Befassung des AK zu einem späteren Zeit-

punkt sinnvoll. Dann könnten die Länder zu deren unterschiedlichem Vorgehen be-

richten. RP, SN und BW unterstützen den Vorschlag auch vordem Hintergrund, dass

bezüglich des Personenbezugs oder einer Personenbeziehbarkeit durch Verknüp"

fung eine Sensibilisierung bei der Nutzung der Geo-Daten dringend geboten sei. Es

gelte eine datenschutzaufsichtsrechtiiche Positionierung schnell zu erreichen, da die

Nutzung der Geo-Daten in der die Praxis rasant voranschreiten würde.

Zu diesem Zweck solle eine Länderabfrage durchgeführt werden, in der abgefragt

wird:

1. weiche Verfahren in den Ländern betroffen sind,

2. ob in den Ländern LEzenzprobieme gesehen werden und

3. wie die Haltung der jeweiligen Landesregierung zu Fragen der Umsetzung des

§UEGovGist.

Die Teilnehmer können mit weiteren Vorschlägen den Fragenkatalog erweitern.

TOP15

Austausch und Diskussion zur Frage, ob das angebotene Verfahren
den meide- und datenschutzrechtiichen Normen entspricht

Berichterstatter: SN
Informationen: siehe circa-Server

SN trägt das Ergebnis der Länderabfrage zur Frage, ob das durch

angebotene Verfahren der manuellen Nachbereitung den melde- und

datenschutzrechtlichen Normen entspricht, vor.

Nach Auswertung der Ländemmfrage wird davon ausgegangen, dass es sich bei der

manuellen Nachbereitung durch die Meidebehörde um eine manuelle Auskunftsertei-
23

E Protokoll der 9. Sitzung des AK Venvaltungsmodernislerung am 24. I 25.09.2014 in Dresden 

Als weiteres Probiem wird von den Teiinehmern thematisiert, ob für die Einrichtung 

eines Régisters eine Verfahrensbeschreibung erstelit oder eine Vorabkontrolle 

durchgeführt werden müsse. BfDi weist auf_ä 14 EGOVG aisRechtsgrundiage hin 
und führt aus, dass das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie als Auftragsda- 

' tenverarbeiter im Auftrag der jeweiligen Stelien auftreten würde. _ 

NI thematisiert. dass die Behörden in den Ländern eigene Vedahrensbieschreibun- 
gen erstellen müssten. Dies sei auch von der Datenschutz-Grundverordnung um— 
fasst. Vor diesem Hintergrund sei eine Befassung des AK zu einem späteren Zeit- 

punkt sinnvoll. Dann könnten die Länder zu deren unterschiedlichem Vorgehen be— 

richten. RP, SN und BW unterstützen den Vorschlagauch vor dem Hintergrund, dass 
bezüglich des Personenbezugs oder einer Persorienbeziehbarkeit durch Verknüpä 

_ fung eine Sensibilisierurig bei der Nutzung derGeo-Daten dringend geboten sei. Es 

gelte eine datensch'utzaufsichtsrechtiiche Positionierung schnell zu erreichen, da die 
Nutzung der Geo-Daten in der die Praxis rasant voranschreiten würde. 
Zu diesem Zweck solle eine Länderabfrage ddrchgeführt werden, in der abgefragt 

‘ wird: 

1. welche Verfahren in den Ländern betroffen sind. 
2. obin den Ländern Lizenzbrobleine gesehen werden und _ 4 
3. wie die Haltung derjeweiligen Landesregierung zu Fragen der Umsetzung des 

5 14 EGOVG ist. ' 
Die Teilnehmer können mit weiteren Vorschlägen den Fragenkatalog erweitern. 

TÖP15 
Austausch und Diskussion zur Frage, ob das angebotene Verfahren 
den melde— und datenschutzrechtlichen Normen entspricht 

Berichterstatter: SN 
informationen: siehe circa-Server 

SN trägt das Ergebnisder Länderabfrage zur Frage, ob das durch _ 

_ angebotene Verfahren der manuellen Nächbereitüng den melde- und 
datenschutzrechtiichen Normen entspricht, vor. 

Nach Auswertung der Länderumfrage wird davon ausgegangen. dass es sich bei der 
manuellen Nachbereitung durch die Meldebehörde um eine manuelle Auskunftsertei- 
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iung handelt. Die Bereitstellung der Negativauskünfte auf dem Portal der |

auf dem sich die MeldebehÖrde einloggt, kann als erneutes Ersuchen um Erteilung

einer Meideregisterauskunft, Em Sinne eines Antrages, gewertet werden.

Da die von erneut zur Beauskunftung gesteilten Negativantworten, als neuer

bzw. umgedeuteter Antrag auf eine Melderegisterauskunft im manuellen Verfahren

gewertet werden kann und nach den vorliegenden Darstellungen B—auch keine

eigenen Datenbestände aufbaut werden, ist durch das Verfahren von keinem daten-

schutzrechtlichen oder melderechtlichen Verstoß auszugehen.

TOP 16 Video - und Laserscanerfassung kommunaler Straßen
Austausch, ggf. Beschlussfassung

Berichterstatter:
Informationen:

BB
siehe circa-Sen/er

BB
BB berichtet, dass die UAG Geodaten ebenfalls mit diesem Thema befasst gewesen

sei. Diese habe sich der Rechtsauffassung6 grundsätzlich angeschlossen. Mittlerwei-

le läge auch eine Anfrage der Firma Nokia vor.

Bei dem beschriebenen Vorgang der Stadt Potsdam sei nicht an Anonymisierung

gedacht worden, da noch nicht feststand für weichen weiteren Zweck die Daten ver-

arbeitet werden solien. Aus diesem Grunde sei der Zweck lediglich allgemein be"

schrieben worden.

Die nachträgliche Anonymisierung der Daten durch die Stadt Potsdam soile nach

einem Vorgespräch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten Ende September ab-

geschlossen sein. Die Rohdaten würden vernichtet werden.

Andere Kommunen würden die Rechtsauffassung des Landesdatenschutzbeauftrag-

ten nicht teilen. Dies würde z. B. an dem zusätzlichen finanziellen Aufwand für die

Anonymisierung liegen. Eventuell würden Beanstandungen erforderlich werden.

TH
TH berichtet von der Stadt Erfurt, weiche Videotechnik zur Straßenzustandserfas-

sung eingesetzt habe. Die Rechtsauffassung des Landesdatenschutzbeauftragten

6 Schreiben des Landesdatenschutzbeauftragten Brandenburg vom 07.02.2014
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lung handelt. DieBereitstellung der Negativauskünfte auf dem Partal der _ ,  
auf dem sich die Meldebehörde einloggt, kann als erneutes Ersuchen um Erteilung 

einer Melderegisterauskunft, im Sinne eines -,Antrages gewertet werden. 

Da die v0n _ erneut zur Beauskunftung gestellten Negativantworten, ais neuer 
bzw. umgedeuteter Antrag auf eine Melderegisterauskunft im manuellen Verfahren 

gewertet werden kann und nach den vorliegenden Darstellungen _ auch keine 

eigenen Datenbestände aufbaut werden, ist durch das Verfahren von keinem daten- 

schutzrechtlichen oder melderechtlichen Verstoß auszugehen. ' 

TOP 16 Video - und Laserscanerfassung kommunaler Straßen- 
Austausch, ggf. Beschlussfassung ' 

Berichterstatter: BB 
‚informationen: siehe circa—Serve'r . 

BB 
BB berichtet, dass die UAG Geodaten ebenfalls mit diesem Thema befasst gewesen 

sei. Diese habe sich der Rechtsauffässung6 grundsätzlich angesChlossen. Mittlerwei- 

le läge auch eine Anfrage der Firma Nokia vor. _ 

— _ ' 
Bei dem“besätriebenen Vorgang der Stadt Potsdam sei nicht an Anonymisierung 

gedacht worden, da noch niéht feststand für welchen weiteren ZWeck die Daten ver— 
arbeitet werden sollen. Aus diesem Grunde sei der Zweck lediglich allgemein be- 

schrieben werden. 
‘ Die nachträgliche Anonymisierung der Daten durch die Stadt" Potsdam solle nach 

einem Vorgespräch mit dem Landesdatensohut2beauftragten Ende September ab- 

geschlossen sein. Die Rohdaten würden vernichtet werden. 

Andere Kommunen würden die Rechtsauffassung des Landesdatenschutzbeauftrag— 

ten nieht teilen. Dies würde 2. B. an dem zusätzlichen finanziellen Aufwand für die 

Anonymisierung liegen. Eventuell würden Beanstandungen erforderlich werden. . 

TH 
TH berichtet von der Stadt Erfurt, welche Videotechnik _zur Straßenzustandserfas— 

sung eingesetzt habe. Die Rechtsauffassung des Landesdatenschutzbeauftragten 

“ Schreiben des Landesdatenschutzbeauftragten Brandenburg vom 07.02.2014 
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könne dem 10. TB Nr. 5.2.2 entnommen werden. Als Voraussetzung für die Zuläs-

sigkeit sei festgelegt worden, dass die personenbezogenen Daten durch geeignete

Maßnahmen unkenntlich zu machen sind. Die Stadt Erfurt habe die Forderungen in

einer Dienstanweisung umgesetzt.

BB
BB weist in diesem Zusammenhang aufßundesstandards des Bundesamtes für

Straßenverkehrswesen hin. Diese befänden sich derzeit in Prüfung.

Wenn die Landesämter für Straßenverkehrswesen diese Standards anwenden, wür-

den diese nicht davon ausgehen, dass die Daten anonymisiert werden müssten. Ais

Rechtsgrundlage würden die Straßenverkehrssatzungen der Träger der Straßenbau-

last in Frage kommen. Diese würden jedoch regelmäßig keine Regelungen zur Ver-

arbeitung personenbezogener Daten enthalten.

TH
TH ergänzt, dass die Firma noch nicht in ailen Bundesländern aktiv sei. TH

werde wohl demnächst eine Anfrage erhalten.

BW
BW berichtet, öass die Firma davon ausgegangen sei, dass der finnische Da-

tenschutzbeauftragte für die Firma zuständig wäre. Der Landesdatenschutz-

beauftragte BW vertrete eine andere Auffassung: Da in Deutschland keinen

GeschäftssEtz habe und die Datenerhebung in Deutschland stattfinde, finde zwar

nach § 1 Abs. 5 BDSG das Bundesdatenschutzgesetz keine Anwendung, dennoch

seien die deutschen Aufsichtsbehörden zuständig.

TH
TH spricht sich dafür aus, die Rechtslage so zu bewerten wie dies im Fall von Face-

book geschehen sei.

BW _
BW führt dazu aus, dass keine Niederlassung in Deutschland habe und die

Aufsichtsbehörden ausweislich des § 38 Abs. 1 Satz 1 BDSG in den Fällen des § 1

Abs. 5 BDSG die Ausführung des Rechts der Mitgliedstaaten der EU kontrolliere.

Das führe dazu, dass finnisches Recht angewendet werden müsse. Auf Nachfrage

bei dem Rechtsvertreter von WWM sei ein Gutachten der finnischen Datenschutzauf-

sieht in Aussicht gestellt worden. Einer späteren Nachricht hätte man eine Aussage

zur datenschutzrechtlichen Zuiässigkeit nach finnischem Recht jedoch nicht entneh-

men können,
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könne dem 10. TB Nr.‘5.2.2 entnommen werden. Als Voraussetzung für die Zuläs- ' 

sigkeit sei festgeiegt worden, dass die personenbezogenen Daten durch geeignete 

Maßnahmen unkenntlich zu machen sind. Die Stadt Erfurt habe die Forderungen in 
einer Dienstanweisüng umgesetzt. 

BB _ - . . 
BB weist in diesem Zusammenhang auf Bundesstandards des Bundesamtes, für 

Straßenverkehrswesen hin. Diese befänden sich derzeit in Prüfung. 

Wenn die Landesämter für Straßenverkehrswesen diese Standards anwenden, wür- 
den diesehicht davon ausgehen, dass die Daten anonymisiert werden müssten. Als 

Rechtsgrundlage würden die Straßenverkehrssatzungen der Träger der Straßenbau- 

last in Frage kommen. Diese würden jedoch regelmäßig keine Regelungen zur Ver-' 

arbeitung personenbezogener Daten enthalten. 

TH . _ 
TH ergänzt, dass die Firma _ noch nicht in allen Bundesländern aktiv sei. TH 
werde wohl demnächst eine Anfrage erhalten. ' 

BW 
BW berichtet, dass die Firma _ davon ausgegangen sei. dass der finnische Da- 

tenschutzbeauftragte für die Firma _ zuständig wäre. Der Landesdatenschutz— 
beauftragte BW vertrete eine andere Auffassung: Da _ in Deutschland keinen 
Geschäftssitz habe und die Datenerhebung in Deutschian_d stattfinde, finde zwar 

nach 5 1 Abs.- 5 BDSG das BundesdatenschutzQesetz keine Anwendung, dennoch 
seien die deutschen Aufsichtsbehörden zuständig. 

_ TH _ 
TH spricht sich dafür aus, die Rechtslage so zu bewerten wie dies im Fall von Face— 
book geschehen sei. 

BW ' ' 
BW führt dazu aus, dass _ keine Niederlassung ih Deutschland habe und die 

Aufsichtsbehörden ausweislich des 5 38 Abs. 1 Satz 1 BDSG in den Fällen des 5 1 
Abs. 5 BDSG die Ausführung des Rechts der Mitgliedstaaten der EU kontrolliere. 

Das führe dazu, dass finniSches Recht angewendet werden müsse. Auf Nachfrage 

bei dem Rechtsvertreter von _ sei ein Gutachten der finnischen Datenschutzauf—A 
sicht in Aussicht géstelltworden. Einer späteren Nachricht hätte man eine Aussage- 

zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit nach finnischem Recht jedoch nicht entneh- 

men können. ' 
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SN
SN weist darauf hin, dass die Anfrage der Firma Nokia den Aufgabenbereich der

Aufsichtsbehörden zuzuordnen sei.

TOP 17 Personalausweiskopien für die qualifizierte elektronische Signatur
Sachstandsbericht

Berichterstatter:
Bezug:

Informationen:

Bf D i
TOP 15 der 7. Sitzung des AK vom 28./29.11.2012
TOP 15 der 8. Sitzung des AK vom 10./11.09.2013
siehe drca-Server

SN
SN weist darauf hin, dass in der Praxis große Unsicherheiten zur Verarbeitung von

Kopien auch in öffentlichen Stellen bestünden.

BfDI
BfDI berichtet, dass das in dieser Angelegenheit an-

geschrieben worden sei. Die Antwort auf dieses Schreiben sei von der |

übersandt worden. Der inhalt des Schreibens gleiche dem letzten Schreiben.

Das von Seiten der BfDI angebotene Gespräch sei damit wohl abgelehnt worden.

Von Seiten der BfDi bestünde damit keine Handiungsmöglichkeiten mehr.

BfDi habe das Thema noch aufderAgenda und strebe eine klarstellende Gesetzes-

änderung an. Das hätte in der Frage Gesprächsbereitschaft signalisiert.

SN
SN erinnert daran, dass die Teiinehmer des AK die Meinung vertreten, dass die Auf-

nicht zulässig sei. Das Dilemma bestünde darin,fassung der

dass die federführende Behörde dies anders beurteile.

Bf D l
BfDI sagt zu weiter auf eine Klärung zu drängen.

TOP 18 Verzicht auf gesetzlich vorgeschriebene und nicht gesetzlich vor-
geschriebene Standards
Sachstandsbericht
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SN . 
SN weist darauf hin, dass die Anfrage der Firma Nokia den Aufgabenbereich der 

Aufsichtsbehörden zuzuordnen sei. 

TOP 17 Personalausweiskopien für die qualifizierte elektronische Signatur 
Sachstandsbericht 

Beridhterstatter: BfDl 
_ Bezug: TOP 15 der 7. Sitzung des AK vom 28./29.11.2012 

' TOP 15 der 8. Sitzung des AK vom 10./11.09.2013 
informationen: _ siehe circa—Server 

SN 
SN weist darauf hin. dass in der Praxis große Unsicherheiten zur Verarbeitung von 
Kopien auch in öffentlichen Stelien bestünden. 

BfDi ' 
BfDl berichtet dass das _ in dieser Angelegenheit an- 
geschrieben worden sei. Die Antwort auf dieses Schreiben sei von d e r —  
- Übersendt worden. Der Inhalt des Schreibens gleiche dem letzten-Sch reiben. 
Das von Seiten der BfDl angebotene Gespräch sei damit wohl abgelehnt werden. 

Von seiten der BfDi bestünde damit keine Handlungsmöglichkeiten mehr. 

- BfDl habe das Thema noch auf der Agenda und strebe eine kiarstellende Gesetzes- _ 

änderung an. Das . hätte in der Frage Gesprächsbéreitschaft signalisiert. 

SN - 
SN erinnert daran, dass die Teilnehmer des AK die Meinung vertreten, dass die Auf- 

fassung der _ nicht zulässig sei. Das Dilemma bestünde darin‚_ 
dass die federführende Behörde dies anders beurteile. 

BfDl 
BfDi sagt zu weiter auf eine Kiärung zu drängen. 

TOP 18 Verzicht auf gesetzlich vorgeschriebene und nicht gesetzlich vor- 
geschriebene Standards 
Sachstandébericht 
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Berichterstatter: SN, alle
Bezug: TOP 16 der 7. Sitzung des AK vom 28./29.1 1.2012

TOP 16 der 8. SitzungdesAKvom10711.09.2013

SN
•SN verweist auf die Anfrage der AK Steuerverwaitung und führt dazu aus, dass die

Steuerfinanzven/valtung sich mit der Einwilligung bei der Umgehung der im Gesetz

geregelten technischen Standards behelfen würde. Dies sei aus Sicht des AK Steu-

erverwaltung unzuiässig. SN habe ein Schreiben an AK Grundsatzfragen zur Frage

des möglichen Verzichts auf gesetzlich vorgeschriebene verfasst. Das BfDI müsse

nun entscheiden, ob es zu einer Befassung im AK Grundsatzfragen kommen wird.

BfDI
BfDI berichtet, dass die BfDI in dieser Angelegenheit ebenfalls

angeschrieben habe. Derzeit sei noch unklar wann die nächste Sitzung des AK

Grundsatzfragen stattfinden würde.

Die BfDI würde das Votum des AK Steuer^/erwaitung unterstützen. Demnach sei ein

Verzicht zumindest auf gesetzlich vorgeschriebene Standards nicht mögiich. BfDI

weist darauf hin, dass der Beschluss des AK Steuerverwaitung mit zwei Gegenstim-

SN _
SN erläutert, dass g| lediglich „grundsätzlich" keine Abweichung wolle. Nach Auffas"

sung BI könne es Fälle geben, die eine Abweichung notwendig machen würden.

BE
BE verweist auf den im Jahresbericht von 20137 geschilderten Fall, in dem ein b!En-

der Bürger betroffen gewesen sei. In Berlin sei § 5 Abs. 1 Satz 2 BlnDSG zu beach-

ten, wonach der Bürger nicht einwilligen könne, da er nicht der Adressat der Norm

sei.

SN
SN schlägt vor, dass der AK den Beschluss fasst, dass der Beschluss des AK Steu-

erverwaltung grundsätzlich angenommen wird.

Beschiuss
Der AK Verwaltungsmodemisierung schließt sich dem Votum AK Steuerverwaltung

an. (Keine Gegenstimmen; eine Enthaltung

7 Nr. 6.2 S. 82 ff „Unverschiüsseiter Maii-Verkehr mit dem Finanzamt"
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Berichterstatter: SN, alle 
' Bezug: ‘ TOP— 16 der _7. Sitzung des AK vom 28 .I29. 11. 2012 

TOP 16 der 8. Sitzung des AK vom 10 ..l11 09. 2013 

ES verweist auf die Anfrage der AK Steuerverwaltung und führt dazu aus, dass die 

Steuerfinanizvenrvaltung sich mit der Einwiliigung bei der Umgehung der' im Gesetz 
geregelten technischen Standards beheifen würde. Dies sei aus Sicht des AK Steh— 

erverwaltung unzulässig. SN habe ein Schreiben an AK Grundsatzfragen zur Frage ' 

des möglichen Verzichts auf gesetzlich vorgeschriebene verfasst. Das BfDl müsse 

nun entscheiden, ob es zu einer Befassung im AK Grundsatzfragen k0mmen wird. 

BfD| 
BfDI berichtet, dass _ die BfDl m dieser Angelegenheit ebenfalls 
angeschrieben habe. Derzeit sei noch unklar wenn die nächste Sitzung des AK 

Grundsatzfragen stattfinden würde. _ _ ' 

Die BfDl wurde das Votum des AK Steuervemäitung unterstützen. Demnach sei ein, 

Verzicht zufnindest auf gesetzlich vorgeschriebene Standards nicht möglich. BfDl 

weist darauf hin, dass der Beschluss des AK Steuervenrvaitung mit zwei Gegenstim- 

_men _ zu Stande gekommen sei. _ 

SN ' 
SN erläutert, dass . lediglich .‚grundsätziich“ keine Abweichung wolle. Nach Auffas— 
sung . könne es Fälle geben, die eine Abweichung notwendig ma(:hen würden. 

BE « 
BE verweist auf den Im Jahresbericht von 20137 geschilderten Fall, in dem ein blin- _ 
der Bürger betroffen gewesen sei. In Berlin sei 5 5 Abs. 1 Satz.2 BInDSG zu beach- 

ten, wonach der Bürger nicht einwilligen könne, da er nicht der Adressat derNorm 

sei. ' ' ' 

SN 
SN schlägt vor, dass der AK den Beschluss fasst, dass der Beschluss des AK Stau-. 
erverwaltung grundsätzlich angenommen wird. 

Beschluss 
Der AK Venmaitungjsmodernisierung schiießt sich dem Votum AK Steuerverwaltung 
an. (Keine Gegenstimmen; eine Enthaltung _ 

7 Nr. 6. 2 8.82 ff „Unverschlüssélter Mail —Verkehr mit dem Finanzamt" 
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TOP 19 Datenschutzkonferenz
u.a. Arbeitskreise
Sachstandsbericht

Berichterstatter: SN, alle

SN
SN informiert, dass in der UAG Geo-Daten im September bezüglich des code of

conduct in derAbstimmungsphase sei.

TOP 20 Sonstiges

TOP 20.1 Ratsinformationssysteme

SN
SN nimmt Bezug auf das Thema Ratsinformationssysteme8 und führt, dazu aus,

dass es bezüglich Übertragung und Webstreaming von Stadtratssitzungen eine neue

Entwicklung in SH gebe. Dort sei die Schaffung einer Rechtsgrundiage für die Über-

tragung von Ratssitzung im Kommunaiverfassungsrecht geplant.

Daneben sei der Rechtsstreit, ob ein TV-Sender Em Saarbmcker Stadtrat filmen und

diese Aufnahmen veröffentlichen dürfe, an das zuständige VG zurückverwiesen wor-

den. Grund dafür sei, dass im vorliegenden Urtei! grundgesetziiche Fragen zu wenig

gewürdigt wurden. Dort sei eine neue Entscheidung in der Sache zu erwarten. Stadt-

rate wären relative Personen der Zeitgeschichte. Aufgrund dieses Status seien Di-

rektübertragungen mögiich. SN kündigt an, in Abstimmung mit SH, Material dazu auf

dem circa-Server einzustellen.

Die Teilnehmer tauschen sich zur Zulässigkeit der Übertragung von StacftratssEtzun-

gen aus. HE informiert, dass die hessische GemeEndeordnung geändert worden sei

und damit die qualifizierte Mehrheit der Gemeinderäte über die VeröffenDichung von

Stadtratssitzungen beschließen könne. !n den anderen Ländern würde keine ent-

sprechende Regelung in der Gemeinde- oder Kommunalordnung vorliegen. In diesen

Fällen müssten die einzelnen Gemeinderäte der Veröffentlichung zustimmen. Einig-

keit besteht darüber, dass Verwaltungsangehönge einer Veröffentlichung im Einzel-

fail zustimmen müssen. Bei Verwaltungsangehörigen könnte wegen der Freiwilligkeit

ein Problem, mit der Wirksamkeit der Einwilligung auftreten.

TOP 13 der 7. Sitzung des AK Verwaltungsmodernisierung vom 28,/29.11.2012
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TOP 19 Datenschutzkonferenz 
u.a. Arbeitskreise . 
Sachstandsbericht 

Berichterstatter: SN, alle _ 

SN 
SN informiert, dass'  m der UAG Géo_— Daten" Im September bezüglich des code of 

conduct In der Abstimmungsphase sei. 

TOP 20 Sonstiges 

TOP 20.1 Ratsinformationssysteme 
SN 
SN nimmt Bezug auf das Thema Ratsinformationssysterné8 und führt, dazu aus, 

. dass es bezüglich Übertragung und Webstreamingvon Stadtratssitzungen eine neue 

Entwicklung in SH gebe. Dort sei die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Über- 

tragung von Ratssitzung |m Kommunalverfa35ungsrecht geplant. 

Daneben sei der Rechtsstreit, ob ein TV- Sender" rm Saarbrücker Stadtrat filmen und 

diese Aufnahmen veröffentlichen dürfe, an das zuständige VG zurückverwiesen wor- 

' den. Grund dafür sei, dass im vorliegendenUrteil gründgesetzliche Fragen zu wenig 

gewürdigt wurden. Dort Sei eine neue Entscheidung in der Sache zuerwarten. Stadt-_- 

räte wären relative Personender Zeitgeschichte. Aufgrund dieses Status seien Di— 

rektübertragungen möglich. SN kündigt an, in Abstimmung mit SH, Material dazu auf 

dem circa— —Server einzustellen ‘ 

Die Teilnehmer tauschen sich zur Zulässigkeit der Übertragung von Stadtratssitzun- 

gen aus. HE informiert, dass die hessische Gemeindeordnung geändert worden sei 

und damit die qualifizierte Mehrheit der Gemeinderäte über die Veröffentlichung von 

Stadtratssitzungenbeschließen könne. Enden anderen Ländern würde keine ent- 

sprechende Regelung in der Gemeinde-' oder Kom'munalordnung' vorliegen. in diesen 

_- Fällen müssten die einzelnen Gemeinderäte der Veröffentlichung zustimmen. Einig— 

keit besteht darüber, dass Venmaltung‘san99hörige einer Veröffentlichung im Einzel- 

fall zustimmen müssen. Bei Verwaltungsangehörigenkönnte wegen der Freiwilligkeit 

ein i—“’roblern mit der Wirksamkeit der Einwilligung auftreten. 

8 TOP 13 der 7. Sitzung des AK Vennraltungsrnodernislerung vom 28.129.112012 
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TOP 20.2 Vorschläge Sitzungsorganisation

TH schlägt vor, dass die Vorschläge für die Tagesordnung bis zu einem bestimmten

Stichtag übersandt werden können. Daraus wird die vorläufige Tagesordnung mit

einer bestimmten Reihenfolge derTOPs erstellt. Im Anschluss an diesen Stichtag

sollten neu hinzugekommene Tagesordnungspunkte der vorläufigen Tagesordnung

hintenangestelltwerden, ohne die Reihenfolge der vorläufigen Tagesordnung zu än-

dem. TH schlägt weiter vor, die Protokolle um eine Kopfzeile mit der Angabe, um

welche Veranstaltung es sich handelt, zu erweitern.

BB spricht sich dafür aus, dass die letzten Dokumente spätestens eine Woche?? vor

der nächsten Sitzung auf dem circa-server eingestellt werden.

Die Teilnehmer befürworten die Erstellung eines Ergebnisprotokoils.
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Stichtag übérsandt werden können. Daraus wird dieVorläufige Tagesordnung mit 
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TOP21 Neuer Termin

SN
SN kündigt an die Vorschläge für den Termin der 10. Sitzung des AK Verwaitungs-

modemisierung zwischen den Sommer- und den Herbstferien an die Teilnehmer zu

übersenden.
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Protokoll
der 8. Sitzung des AK „Verwaltimgsmodernisienmg"

am 10. und 11. September 2013 in Dresden

L Tag, Dienstae, 10.09.2013 ~ Bösmn: 13:00 Uhr

TOP1 Vortrag: PIM - Föderales Informationsmanagement

Das Projekt „Föderales Informationsmanagement (FIM)" ist ein Steuemngsprojekt des IT-
Planungsrates und hat das Ziel, auf fachlicher, technischer und organisatorischer Ebene ein'e
nachhaltige verwaltungsinterne Infrastmktur zu schaffen, welche Informationen zu Verwal-
tungsverfahren (Leish.mgsbeschreibungen, Formularmformationen und Prozessbesclu'eibun-
gen) umfasst. Über das föderale Redaktionsmodell des FIM sollen künftig standardisierte
Stamminfomiation-en zu Verw.altungsverfahren durch Bund und Länder für den Verwaltungs-
vollzug bereitgestellt werden. Damit wird eine wichtige Voraussetzung für die effiziente und
effektive Erstellung -und den Betrieb von E-Government-Anwendungen aller föderalen Ebe-
nen geschaffen, Das Projekt soll im Sinne einer frühzeitigen Einbindung der Datenschutzbe-
auftragten vom verantwortlichen Projektleiter dem AK vorgestellt werden.

Vortragender:
Referat 0 5
Bundesministerium des Innern

Informationen: siehe circa-Server

Nachfragen während und nach dem Vortrag:

BY:
BY bittet um Auskunft, welche Datenfelder in das Formular aufgenommen werden und wel-
clie Stelle dies festlegt.

erwidert, dass die Entscheidung, welche Datenfelder aufgenommen werden, vom
jeweiligen Rechtsbereich bzw, Verfahren abhängig sei. Grundsätzlich werde durch das ZLI"
ständige Fachreferat aufBundesebene (perspektivisch unter methodischer Unterstützung
durch eine Bundesredaktion) ein Stammforniular erstellt, welches alle Datenfelder enthält, die
durch die bundesrechtliche Ausgestaltung vorgegeben sind bzw. abgeleitet werden können.
Dieses Stammformular werde nachfolgend den Ländern zur weiteren Konkretisiemng zur
Verfügung gestellt. Möglich sei aber auch die Erstellung eines Stammformulars, welches be-

red. Anmerkung: Der Vortrag von ist auf dem circa-server eingestellt.
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_ Protokoll 
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am 10. und 11. September 2013 in Dresden 

1. Tag, Dienstag. 10.09.2013 __ Beginn: 13:00 Uhr 

TOP 1 ‚Vortrag: FIM - Föderales Informationsmanagement 

Das Projekt „Föderales Informationsmanagement (F IM) ist ein Steuerungspr ojekt des IT- 
Planungsrates und hat das Ziel, auf fachlicher, technischer und 01 ganisatorischer Ebene eine 
nachhaltige verwaltungsinterne Infrastruktur zu schaffen, welche Informationen zu Verwal— 
t1mgsverfahren (Leistungsbeschreibungen, For‘rnula1'iirf01'rnationen und Prozessbeschreibun- 
gen) umfasst. Über das federale Redaktionsmodell des FFM sollen künftig standardisierte 
Stannninforrnationen zu Verwaltungsverfahren durch Bund und Länder für den Verwaltungs— 
vollzug bereitgestellt werden. Damit wird eine wichtige Voraussetzung für die effiziente und 
effektive Erstellung und den Betrieb von E—Govemment-Anwendungen aller föderalen Ebe- 
nen geschaffen. Das Projekt soll im Sinne einer fi'ühzeitigen Einbindung der Datenschutzbe— 
auftragten vom verantwortlichen Projektleiter dem AK vorgestellt werden.1 

Vortragender; 
Referat 0 5 

_ Bundesministerium des Innern 

Informationen: siehe circa—Server 

Nachfragen während und nach dem Vortrag: 

BY: 
_ BY bittet um Auskunft, welehe Datenfelder 111 das Fo1 mular aufgenommen werden und wel- 
che Stelle dies festlegt. 

erwidert, dass die Entscheidung, welche Datenfelder aufgenommen werden, vom 
jeweiligen Rechtsbereich bzw. Verfahren abhängig sei. Gruridsätzlich werde durch das zu— 
ständige Fachreferat auf Bundesebene (perspektivisch unter methodischen Unterstützung 
durch eine Bundesredaktion) ein Stammformular erstellt, welches alle Datenfelder enthält, die 
durch die bundesrechtliche Ausgestaltung vorgegeben sind bzw. abgeleitet werden können. 
Dieses Stammformular werde nachfolgend den Ländern zur weiteren Konkretisierung zur 
Verfügung gestellt. Möglich sei aber auch die Erstellung eines Stammformulars, welches be— 

1 red. Anmerkung: Der Vortrag v o n _ _  ist auf dem circa—server eingestellt. 
1 



-'rotokoll d[-;r 8. Siizung dG1; Ai( Vßr'.valtiinfjSinodßrnisiüi'unc) 91 n 10. / 11,09, ^013 in IJfos()':;n

reits alle Datenfelder enthält, die flir den Vollzug benötigt werden. Dies wäre dann möglich,

wenn sich Bund und Länder innerhalb einer Fachlichkeit / zu einem Verfahren auf ein be-

stimmtes „Formular" bzw. Set an Datenfeldem einigt und gemeinsam festlegt hätten. FIM

lege also keine Zuständigkeiten fest, sondern bilde den methodischen Rahmen zur standardi-

sierten Beschreibung von Verwaltimgsinformationen.

BY:
BY regt an, den zuständigen Datenschutzbeauftragten bereits frühzeitig einzubeziehen, also

bevor „abschließende" Festlegungen zu den Inhalten der Datenfelder gemacht werden. So-

weit personenbezogenc Daten mittels dieser Felder erhoben werden, sei dies eine relevante

Datenschutzfrage.

N1
N1 fragt nach, ob im FIM bestimmte fachliche Regeln hinterlegt würden, die z. B. die Zuläs"

sigkeit eines Antrages festlegen oder ob dies erst Im Prozessregister erfolge.

gibt Auskunft, dass dies gmndsätzlich möglich sei. Erfasst würden alle Voraus"

setzungen fLir eine Verfahrens entschei düng soweit diese bundesrechtlich nonniert seien. D.h.

über die Verbindung von Prozess- und Formularinformationen sei eine genaue Zuordnung

von Datenfeldem/-paketen auf zu prüfende materielle Voraussetzungen möglich.

N1
N1 stellt fest, dass es sich um ein modular aufgebautes Projekt (Bausteine) handele, dessen

Aufbau prinzipiell Gelegenheit zur Nachjustieumg geben dürfte. Gleichwohl stehe zu be-

fürchten, dass durch die Befüllung der Baulcästen Regeln und Datenstrakturen entstehen, die

eine spätere Etabliemng von t.-o. Maßnahmen fLir Datenschutz und IT-Sicherheit erschweren

könnten (z.B. Verschlüsselung, Verarbeitungsverbote, Mandantenfähigkeit). Die Hauptforde-

rung laute daher „Privacy by design" und Standardisierung von datenschutzfreundlichen

Grundeinstellungen. Auf Basis der fertigen Prozessbibliothek sollte somit die Orchestriemng

des Gesamtsystems erfolgen können. Dies bejahte N1 führt aus, dass sicherge-

stellt werden müsse, dass die Verarbeitungsregeln ftlr eine Anwendung (Verschlüsselung,

Datenübertragung etc.) festgelegt werden kömien.

N1 bittet um Auslamft, ob die Auswahl der Plattform beschränkt sei und ob die Struktur des

Systems geändert werden kömie^ wenn sich die datenschutzrechtlichen Anforderungen ändern

(Privacy by Design) würden. Wünschenswert wäre aus technischer Sicht auch, von vom her-

ein die Architektur auf die Einbindbarkeit der 0 S CI-Standards auszurichten, so wie bereits

mit dem XOV-Standard geschehen. Weiter regt N1 an, eine datenschutzkonforme Mandanten-

trennuug (z. B. : die Möglichkeit zur Heraus lös barkeit eines Mandanten) im System zu im-

plementiereiL

führt dazu aus, dass die Stammmformationen der drei Bausteine fachliche Vor-

schlage ftlr den Umfang von Pormularinformationen, die Ausgcstaltung von Prozessen und

Leistungsbcschreibungen geben würden, diese Vorschläge aber i.d.R. keinerlei Vorgaben für

die technische Umsetzung (z.B. zu Verschlüsselung oder Datenübertragung in der Verarbci-

tung von Formulardaten) beinhalten. Im Baustein Formulare würden die Felder und Feld-

gruppen so zusammengestellt, dass es den Vollzugsbehörden obliegen würde zu entscheiden,

ob sie Stammformulare in Papierform, als PDF-Dateien oder über Online-Formulare abwi-

ekeln. Analog seien die in FIM formulierten Stammprozesse so modelliert, dass sie von orga-

nisationsinternen, insbesondere technischen Aspekten abstrahieren.
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stellt werden müsse, dass die Ve1ä1beitungs1egeln für eine Anwendung (Verschlüsselung, 
Datenübe1t1agung etc. ) festgelegt werden können. 
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mit dem XÖV—Standard geschehen. Weiter regt NI an, eine datenschutzkonforme Mandanten— 
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FIM stelle Software-Systeme bereit, über welche die FIM-Ergebnisse den Nutzem über XOV-
Standards zur Verfügung gestellt werden. Die Bibliotheken in diesen zentralen FIM-Systemen
würden neben den Baukastenelementen die Stamminformationen der Bundesebene enthalten.
Von dort könnten die Stamminformatlonen und Baukastenlemente dann von den Länderre-
daktionen in ihre lokalen, autarlcen Systeme übernommen werden. Ein Multimandantenansatz
sei daher für die zentralen FIM-Systemc nicht notwendig.

N1 .

N1 weist daraufhin, dass die Broschüre zu FIM keine Aussagen zu Informations Sicherheit
und Datenschutz enthalten würde und bittet um Auskunft, ob das Projekt durch einen zustän-
digen Projektdatenschutzbeauffcragten begleitet werde.

antwortet, dass dies die erste umfassende Kontaktauihahme zu den Datenschutz-
beauftragten sei. Der verwaltmgsinterne Ansatz des FlM-Konzepts beträfe nicht unmittelbar
Datenschutzaspelcte. Ein Datenschutzbeauftragter sei nicht am Projekt beteiligt, da keine per-
sonenbezogenen Daten im FIM-System gespeichert werden. Gleichwohl sollen jedoch Inte-
ressen der Datenschützer von Beginn an berilcksichtigt werden. Insbesondere bei Vorgaben
zu Formularen könnten datenschutzrechtliche Hinweise abgestimmt und verbindlich vorgege-
ben werden.

BY:
BY trägt vor, es sei sinnvoll, dass die Stellen, welche Datenfelder oder Formulare im Rah-
men des Projekts entwickeln, vor einer Veröffentlichung bzw. „Freigabe" zur Anwendung
klären, welche Daten im Fachverfahren datenschutzrechtlich zulässig erhoben werden dürfen.

erwidert, dass diese Verfahrensweise nicht neu sei und derartige Anforderungen
schon bestünden. Er bittet um Vorschläge, wie diese Anforderungen in das FIM-Konzept auf-
genommen werden können,

BY
BY weist auf die Vorteile der Standardisierung hin und schlägt vor, einen Hinweis auf die
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen in die Projektbeschreibung mit aufzu-
nehmen. Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit müsse durch die zuständige Stelle generell
geprüft werden.

antwortet, dass bei Abruf eines Stammformulars zur Weiterverarbeitung aufLan-
des- oder kommunaler Ebene grundsätzlich ein Hinweis auf weiterhin notwendige daten-
schutzrechtliche Prüfungen bei/vor Erstellung des konkreten Formulars erfolgen könne. Fer-
ner könnten datenschutzrechtliche Hinweise (bspw. die Einwilligung) direkt als nicht änder-
bares Textfeld (mit entsprechend abgestimmtem Inhalt) In alle betreffenden Stammformulare
aufgenommen werden,

SN
SN weist daraufhin, dass das FIM nicht die fitr die einzelnen Fachverfahren zuständige Stelle
sei. SN sieht als Problem, dass öffentliche Stellen annehmen könnten, dass die Formulare
wohl offiziell geprüft worden seien. Es bestünde die Gefahr, dass die zuständige öffentliche
Stelle dann nicht mehr prüfen würde. Es sei daher umso wichtiger, dass der Hinweis erfolge,
dass die'datenschutzrechtliche Prüfung durch die zuständige öffentliche Stelle erst noch er-
folgen müsse.
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SH
SH rät von einer Formulierung eines Hinweises in der Form, dass alle Formulare von den

Landesdatenschutzbeauftragten zu prüfen seien, ab.

SN
SN erwidert, dass die Prüfung der Formulare durch die zuständigen Stellen erfolgen müsse.
Lediglich im Falle von auftretenden Unklarheiten könne der zuständige Landesdatenschuiz"

beauftragte embezogen werden.

BfDI
BfDl bittet BBBBH um Auskunft, welchen Stand das Projekt aktuell erreicht habe und ob
bereits Formulare vorlägen.

informiert, dass die Erteihmg der waffem'echtlichen Erlaubnis für Sportschützen

das R-eferenzbeispiel ftir die Anwendung des FIIVl-Konzepts sei. Die zuständige Stelle, das für
das Waffenrecht zuständige Referat im Bimdesministerium des Innern, erstelle derzeit das

Stammformular. Das Referenzbelspiel solle über die Bereitstellung von Stammformularcn;, -

texten und -prozessen auch deren Nutzung und Konkretisiemng in den Ländern und Waffen-
behörden beinhalten. Mit den Ergebnissen des Referenzbei Spiels würde nachfolgend die ver-

waltungs interne Projektkommumkation unterstützt.

SN
SN erläutert, dass den Unterlagen zu FIM zu entnehmen sei, dass die Erstanwendung des
FIM-Konzepts in den Ländern " unter anderem in BW, BY und SN stattfinden - würden. An-
schließend solle die Datenverarbeitung auf der Grundlage der Mittels FIM standardisiert be-

schriebenen Daten stattfinden.

N1
N1 knüpft an die Ausführungen von Bayern an und fahrt aus, dass viele Bundesländer Interes"
se an FIM bekundet hätten. Die Prozessbibliothek sei noch sparsam gefüllt, da die Prozesse in

den einzelnen Ländern jeweils stark voneinander abweichen würden. Das Instmmentarium
des FIM scheine aber ein vielversprechender Ansatz zu sein. Im Wege eines Good-Practice-

Ansatzes wären die Behörden in der Lage, wie in einem Baukastcnsystem auf verschiedene
Hinweise zurückzugreifen, wie z. B. bezüglich der Mandantenfähigkeit (OH Mandantenfä-

higkeit). Wichtig sei ebenfalls bei der Implementiemng eine für den Datenschutz zuständige
Person zu benennen. Unter der Überschrift Privacy by Design könnte im Sinne, eines Empfeh-

lungskapitels bei der Implementlerung von Anfang an immer an diese Dinge gedacht werden.

BB
BB erkundigt sich nach der Planung und Umsetzung des Projektes. Der Leistungslcatalog der
öffentlichen Verwaltung (LeiKa) wurde 4600 Leistungen enthalten. Die Entwicklung von

Standards und die Abbildung von Verwaltungsprozessen seien jedoch immer schwierig und

aufwändig. Der Bedarf an Standardisierung und den Venvaltungsprozessen bestünde jedoch
zeitnah. Es sei wahrscheinlich ein Problem, dass die Standard i s iemng zii viel Zeit in An-

Spruch nehmen würde.

Sowohl der konkrete Bedarf als auch die Erwartungen seien in den Verwaltungsbereichen
vorhanden. In der Tat würde es nicht möglich sein, dass FIM-Konzept kurzfristig breit anzu-
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schließend solle die Datenve1a1be1tung auf de1 Grundlage der Mittels FIM standa1disiert be- 
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NI knüpft an die Ausführungen von Bayern an.und fiihrt aus, dass" viele Bundesländer Interes- 
se an FIM bekundet hätten. Die Prozes'sbibliothek sei noch spa1sam gefüllt, da die Prozesse in 
den einzelnen Ländern jeweils stark voneinander abweichen würden. Das Instrumentarium 
des F_IM scheine aber ein vielversprechender Ansatz zu sein. Im Wege eines Good—Practice- 
Ansatzes wären die Behörden in der Lage, wie in einem Baukastehsystem auf verschiedene 
Hinweise zmückzugreifen, wie z.B. bezüglich der Mandantenfähigkeit (OH Mandantenfä- 
higkeit). Wichtig sei ebenfalls bei de1 Implementierung eine für den Datenschutz zuständige 
Person zu benem1en. Unte1 de1 Überschrift Privacy by Design könnte im Sinne. eines Empfeh- 
lungskapitels bei der Implement1e1 ung von Anfang an imme1 an diese Dinge gedacht we1d.en 

BB 
BB e1kundigt sich nach der Planung und Umsetzung des Projektes. Der Leistungskatalog der 
öffentlichen Verwaltung (LeiKa) würde 4600 Leistungen enthalten. Die Entwicklung von 
Standards und die Abbildung von Verwaltungsprozessen seien jedoch immer schwierig und 
aufwändig. Bei Bedarf an Standa1disie1ung und den Ve1waltungsprozessen bestünde jedoch 
zeitnah. Es sei wahrscheinlich ein Problem, dass die Standardisierung zu viel Zeit 1n An— 
spruch nehmen würde. 

Sowohl der konkrete Bedarf als auch die Erwartungen seien in den Verwaltungs‘oereichen 
vorhanden. In der Tat würde es" nicht möglich sein, dass FIM—Konzept kurzfi‘istig breit anzu- 
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wenden. Vielmehr gehe es dem Projekt FIM dämm, ein tragfähiges Vorgehensmodell für eine
schrittweise Erstellung von Stamminformadonen zu erarbeiten. Shmvoll erscheine, dass
Stamminformationen insbesondere dort erstellt werden könnten, wo vollständig neue Rege-
lungen / Verfahren eingeführt werden (bspw. „Bildung und Teilhabe"), Letztlich gehe esje-
doch um den Grad der Verbindlichkeit. Vorgaben dazu kämen z. B. aus §§ 3 Abs. l und 2 des
E-Govemment-Gesetzes des Bundes (Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwal-
tung). Das Projekt FIM würde die Methodik für die Befolgung dieser Norm liefern. Die Um-
setzung würde jedoch von vielen Rahmenbedingungen abhängen. Langfristig solle das FIM-
Konzept Bestandteil der Gesetzgebung des Bundes werden. Mit Erstellung einer Norm müss-
ten dann die entsprechenden Stamminformationen erstellt werden. Die ersten Erkenntnisse
aus dem Referenzbeisptel würden im Übrigen zeigen, dass die Stamminformationen auch für
den Legisten aufBundesebene Nutzen stiften können (Transparenz auf den Regelungsbestand
bzw. die regulierten Verfahren, bessere Abschätzung von Erfüllungsaufwand und Bürokratie-
kosten, bessere Bewertung der Folgen von Regelungsänderungen, etc.)

SN
SN weist auf die Bedeutung des Projektes hin und hofft, dass eine derartige Stand ardislemng
nicht zu spät komme. Große Städte wie z. B. Dresden und Leipzig würden über einen eigenen
Intemetauftritt und viele Bürgerangcbote - z. B. auch Formulare - verfügen, die den Bürger
in die Lage versetzen würde, interaktiv mit der Stadtverwaltimg in Kontakt zu treten. Der
Freistaat Sachsen hätte später mit dem Angebot des sog. „Amt 24 vergleichbare Leistungen
angeboten. Städte, die dann bereits über eigene Angebote verfügten, hatten bereits da schon
kein Interesse an der zentralen Lösung des Freistaates Sachsen gehabt, da deren Internetauf-
trifte aus deren Sicht optimal waren. Das Ergebnis seien unterschiedliche Formulare, obwohl
das Verwaltungsverfahren über eine gemeinsame Rechtsgrundlage verfiige. Dem Staat würde
es wohl nicht gelingen, alle bereits etablierten Verfahren wieder „einzufangen". Ergebnisse
der Politik seien ggf. auch unterschiedliche Formulare auf der Basis einer gleichen Rechts-
Grundlage. Föderale Strukturen könnten die Einfühmng zentraler E-Govemment-Strukturen

hemmen.

Zum geschilderten Problem führt er aus, dass FIM nicht die Präsentationsebene der Formulare
sondern deren Datenebene betreffen würde. Die Beschreibung Sachsens ist absolut zutreffend
und zugleich der allgemeine Handlungsauftrag für FIM.

SN
SN bittet um Information, inwieweit technische Vorstellungen vorhanden seien, wie die ein-
gegebenen Daten in die Fachverfahi'en übernommen würden und wie die Mandantenfähigkeit
ausgestaltet worden sei.

Für die Einspeisung in das Fachverfahren sei ein techiüsches Datenaustauschformat erforder-
lich, welches die Daten überführe. Aufgrund dieses Bedarfs käme der Datenstandard XOV
zum Einsatz. Zunächst müsse die Standardisierung der Inhaltsdaten erfolgen, dann könnten
die Daten automatisiert in die lokalen Systeme übernommen werden. Das Thema Mandanten"
fähigkeit solle im Nachgang der Veranstaltung zwischen Herrn ICober und N1 mit BY weiter

httD://amt24.sachsen.de/ZFinder/welcomePage.do;!sessionid-51B6AFA8A27376727B6B916EDÖ8C3C57.zufl2
l?modul=WE
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wenden. Viehnehr gehe es dem Proj ekt FIM darum, ein tragfähiges Vorgehensmodell fiir eine 
schrittweise Erstellung von Stamminformationen zu erarbeiten. Sinnvoll erscheine, dass 
Stamminformationen insbesondere dort e1stellt werden könnten, wo vollständig neue Rege—- 
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ten dann die entsprechenden Stamminformationen erstellt werden. Die ersten Erkenntnisse 
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bzw. die regulierten Verfahren, bessere Abschätzung von Erfiillungsaufwand und Bürokratie- 
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SN weist auf die Bedeutung des Projektes hin und hofft, dass eine derartige Standardisierung 
nicht zu spät komme. Große Städte wie z. B. Dresden und Leipzig würden über einen eigenen 
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in die Lage versetzen würde, interaktiv mit der Stadtverwaltung in Kontakt zu treteri. Der 
Freistaat Sachsen hätte später mit dem Angebot des sog. „Amt 24“2 vergleichbare Leistungen 
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es wohl nicht gelingen, alle bereits etablierten Verfahren wieder „einzufangen“. Ergebnisse 
der Politik seien ggf. auch unterschiedliche Formulare auf der Basis einer gleichen Rechts- 
grundlage. Föderale Strukturen könnten die Einfiihrung zentraler E—Govemment—Stmktm‘en 
hemmen. 

Zum geschilderten Problem führter aus, dass FIM nicht die Präsentationsebene der Formulare 
sondern deren Datenebene betreffen würde. Die Beschreibung Sachsens ist absolut zutreffend 
und zugleich der allgemeine Handlungsauftrag fiir FIM. 

SN _ . 
SN bittet um Information, inwieweit technische Vorstellungen v"orhanden seien, wie die ein- 
gegebenen Daten in die Fachverfahren übernommen würden und wie die Mandanteniähigkeit 
ausgestaltet werden sei. 

Für die Einspeisung in das Fachverfahren sei ein technisches Datenaustauschformat erforder- 
lich, welches die Daten überfiihre. Aufgrund dieses Bedarfs käme der Datenstandard XÖV 
zum Einsatz. Zunächst müsse die Standardisierung der Inhaltsdaten erfolgen, dann könnten 
die Daten automatisiert in die lokalen Systeme übernommen werden. Das Thema Mandanten— 
fähigkeit soile im Nachgang der Veranstaltung zwischen Herrn Kober und NT mit BY weiter 
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vertieft werden. Formatvorlagen würde es bereits jetzt geben. Die Kommunen seien davon

abhängig. Da das Projekt deren Geschäftsfelder tangieren würde, würden Kommunen und die

kommunalen Spitzenvcrbände eng in das Projekt einbezogen.

TOP 2 Festlegung der Tagesordnung

Protokollkontrolle

Informationen: siehe circa-Server

Tagesordnung:

Der im Entwurf der Tagesordnung vorgesehene TOP 13 Katasterauskünfte wird wegen des

nur partiell vorliegenden Bezugs zur Verwaltungsmodernisierung in der Sitzung des AK nicht

behandelt.
SN weist daraufhin, dass in der 8. Sitzung des AK keine Behandlung des Themas Geodaten

erfolgen würde.

Die Tagesordnung wird wie vorgeschlagen bestätigt.

Protokoll:

Das Protokoll der 7. Sitzung des AK Verwaltungsmodemisienmg vom 28. und 29. November

2012 wird ohne Änderungen oder Amnerkungen angenommen.

TOP 3 Berichte aus den Ländern

Sachstandsdarstellung

Berichterstatter: alle

SN
SN führt zu diesem, für den AK Verwaltungsmodemisiemng, neuen Tagesordnungspunkt aus,

dass mit den aktuellen Sachstandsdarstellungen der Ländervertretcr ein guter Überblick über

die landesweiten imd.ländembergreifenden Entwicklungen im Bereich E-Govemment ge-

wonnen werden könne. Dieser TOP solle zukünftig zu Beginn jeder Sitzung behandelt wer-

den.

SN berichtet, dass die Staatsregierung Sachsens einen sog. IT-Kooperationsrat als neues Gre-

mium für den Bereich E-Government gegründet habe. Der Sächsische IT-Kooperationsrat

sorge als gemeinsames Gremium für die strategische Zusammenarbeit von staatlicher und

kommunaler Ebene im Bereich von IT und E-Government. Der Sächsische Datenschutzbeauf-

fragte sei beratendes Mitglied in diesem Gremium.

Zu den Aufgaben des IT-Kooperationsrat gehöre u.a.: die Abstimmung bei Standardislemn-

gen, Berichte zu den Sitzungen des IT-Plauungsrates und die Einbindung der kommunalen

Ebene bei der Weiterentwicklung z. B. der technischen Infrastmktur.

Nachträgliche Anmerkung von Er sei zu diesem Punkt flir einen Austausch mit NI/BY dankbar -

sofern nicht seine obige Ergänzung zur abschließenden ICIanmg beigetragen hat.
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vertieft werden.3 Formatvmlagen würde es bereits jetzt geben. Die Kommunen seien davon 
abhängig. Da das Projekt de1en Geschäftsfelder tangieren würde, würden Kommunen und die 
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kommunaler Ebene im Bereich von IT und E-Government. Der Sächsische Datenschutzbeauf- 
tragte sei beratendes Mitglied in diesem Gremium. 
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Weiter berichtet SN, dass der Freistaat Sachsen mit der sog. eGov-Plattform seit einigen Jäh-
ren gemeinsam nutzbare E Govemmcnt-Basiskomponenten (BaK) zur fachübergreifenden
Unterstützung der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stellt. Er bietet dazu die zentralen und
dezentral verteilten technischen Infrastrukturen seiner E-Government-Plattform und des säch-
sischen Verwaltungsnetzes (SVN) zur Nutzung an. Diese eGov-Plattforni wird kontinuierlich .
weiterentwickelt

SN führt weiter aus, dass der Sächsische Datenschutzbeauftragte bei der Erarbeitung des Re-
ferentenentwurfs für ein Sächsisches E-Government-Gesetz des Sächsischen Staatsministeri"
ums der Justiz und für Europa intensiv beteiligt gewesen sei. Der Gesetzentwurf läge mittler-
weile vor und sei mit wenigen Ausnahmen eine gelungene Zusammenarbeit.
Anschließend berichtet SN von der gemeinsamen Erarbeltung einer Handreichung zur daten-
schutzkonformen Einführung des Verfahrens VIS.SAX in der Sächsischen Landesverwaltun^
gemeinsam mit dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Europa. Auf Grundlage
der Beschlüsse des Sächsischen Kabinetts vom Juli und September 2012 führe der Freistaat
Sachsen die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung einschließlich elektronischer Akte, Langzeit-
speichemng und elektronischer Archivienmg flächendeckend in der sächsischen Landesver-
waltung ein. 'Bei einem Verfahren dieser Dimension biete es sich an, dass den Behörden bei
der Einfülu'ung von VIS.SAX eine Handreichung Datenschutz als zusätzliches Modul zu den
bereits eingesetzten standardisierten Dokumenten des Freistaates zur Verfügung gestellt wird.
Diese solle die Behörden dabei unterstützen, das Verfahren in datenschutzrechtlicher Hinsicht
optimal einzuführen.
Abschließend weist SN auf die Projekte Bürgerkoffer/Bürgerterminal, X Personenstand, die
erforderliche Anpassung des Kömmunalen Kemmelderegisters (KKM) an die Anforderungen
des Bundesmeldegesetzes und die Mitwirkung des SDB am IT- und Organisationsforum des
Freistaates Sachsen alle zwei Jahre hin.

ST
ST teilt mit, dass in Sachsen-Anhalt ein Gremium die Themen für die Befassung im IT-
Planungsrat vorbereite. Der Landesdatenschutzbeauftragte wtlrdc dabei beratend mitwirken.
Darüber hinaus wären keine neuen Entwicklungen in dem Bereich Verwaltungsmodemisie-
nuig und E-Govenument zu verzeichnen.

BW
BW berichtet, dass die Funktion des CIO in BW zukünftig besetzt werden solle. Davon erhof-
fe man sich eine stärkere Bedeutung des Themas Datenschutz. Die Person sei jedoch noch
nicht benannt. BW kündigt an, dass die Länder BY und BW eine Kooperation im Bereich E-
Govemmenfc planen würden. Es seien in BW mehrere Gremien f~ür den Bereich Informations-
und ICommunikationstechnik eingerichtet. Der Landes systemausschus s (LSA) sei das fachli-
ehe Koordinierungsgremium unterhalb des Ministerrats und hätte die Aufgabe, die Nutzung
der IiiK in der Landesverwaltung festzulegen. Der Arbeitskreis Informatlonstechnik (AK.-IT)
bereite die fachlichen Entscheidungen des LSA vor. Zur Einbindung der kommunalen Ebene
sei eine AG zur Abstimmung der luK zwischen .Land und Kommunen eingerichtet. Dort so-
wie im AK IT würden die Abstimmungsprozesse für den IT-Planungsrat vorgenommen. Der
LfD BW sei im LSA sowie ini AK IT als Mitglied vertreten.
BE
BE informiert, dass das Bundesverwaltungsamt im März ein erstes Berechdgungszerfcifikat für
die Nutzung der eID-Funktion für Berlin erteilt habe. Das Zertifikat sei für das Landesamt ftir
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten ausgestellt worden und würde im Zusammenhang mit
der Erteilung von Feinstaubplaketten und der Halterauslcunft genutzt. Die Nutzung solle zum
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Weiter berichtet SN, dass der Freistaat Sachsen mit der sog. eGov-Piattform seit einigen Jah- 
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Sachsen die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung einschließlich elektronischer Akte, Langzeit- . 
speicherung und elektronischer Archivierung flächendeckend in der sächsischen Landesver— 
waltung ein. ‘Bei einem Verfahren dieser Dimension biete es sich an, dass den Behörden bei 
der Einführung von VIS.SAX eine Handreichung Datenschutz als zusätzliches Modul zu den 
bereits eingesetzten standardisierten Dokumenten des Freistaates zur Verfügung gestellt wird. 
Diese solle die Behörden dabei unterstützen, das Verfahren in datenschutzrechtlicher Hinsicht 
optimal einzufüh1en. 
Abschließend weist SN auf die Projekte Bürgerkofi‘er/BÜge1 te1m1nal X Personenstand, die 
erforderliche Anpassung des Kommunalen Kemmelde1 eg13ters (KKM) an die Anforderungen 
des Bundesmeldegcsetzes und die Mitwirkung des SDB am IT— und Organisationsforum des 
Freistaates Sachsen alle zwei Jahre hin. 

ST 
ST teilt mit, dass in Sachsen-Anhalt ein Gremium die Themen für die Befassung im IT- 
Planungsrat vorbereite Der Landesdatenschtitzbeaufiagte würde dabei beratend mitwirken. 
Darüber hinaus wären keine neuen Entwicklungen in dem Bereich Verwaltungsniodemisie- 
rung und E-Govermnent zu verzeichnen. 

BW 
BW berichtet, dass die Funktion des CIO 111 BW zukünftig besetzt werden solle. Davon erhof- 
fe man sich eine stäike1e Bedeutung des Themas Datenschutz Die Person sei jedoch noch 
nicht benannt. BW kündigt an, dass die Länder BY und BW eine Kooperation im Bereich E- 
Government planen würden. Es seien in BW mehrere Gremien für den Bereich Informations- 
und Kommunikationstechnik eingerichtet. Der Landessystemausschuss (LSA) sei das fachli— 
che Koordinierungsgremium unterhalb des Ministerrats und hätte die Aufgabe, die Nutzung 
der IuK in der Landesverwaltung festzulegen. Der Arbeitskreis Informationsteclmik (AK-IT) 
bereite die fachlichen Entscheidungen des LSA vor. Zur Einbindung der kommunaien Ebene 
sei eine AG zur Abstimmung der IuK zwischen Land und Kommunen eingerichtet.. Dort so— 
wie irh AK IT wü1den die Abstimmungsprozesse fiir den IT- Plänungsrat vorgenommen. Der 
LfD BW sei im LSA sowie im AK IT als Mitglied ve1t1eten 
BE 
BE informiert, dass das Bundesverwaltungsamt nn März ein erstes Berecht1gungsze1 t1fikat fiir 
die Nutzung der eID-Funktion für Be11in e1 teilt habe. Das Zertifikat sei für das Landesamt fiir 
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten ausgestellt werden und würde im Zusammenhang mit 
der Erteilung von Feinstaubpiaketten und der Halterau'siomft genutzt. Die Nutzung solle zum 

7 



Prolükoil der 8. Sit^unc'j (!ßs AK VnrwaltuncjSt'nodeniiytBi'UiKf ain 10. / 11,09, 2013 in DroüdeFi

Beispiel im Bereich Kfz-AnmeIdung ausgebaut werden. Als PUotprojekt hätten Fahrschulen

in ihren jeweiligen Räumlichkeiten Terminals beü-ieben, an denen beim Landesamt för Bür-

ger- und Ordnungsangclegenheiten ein Antrag aufErteilung der Fahrerlaubnis gestellt werden

konnte.

BB
BB fragt nach, ob das Zertifikat für die Behörde oder für die Dienstleistung erteilt worden sei.

BE
BE erwidert, dass dies offen sei.

MV
MV führt aus, dass in Mecklenburg" Vorpommern anstelle elnes IT-Kooperationsrates em

Datenschutzbeirat eingerichtet worden sei. In diesem Gremium, welches für grundsätzliche

Datenschutz- und E-Governmentthemen zuständig wäre, seien z. B. auch Vertreter der Wirt-

schaft und der Gewerkschaften vertreten. Im Landesdatenschutzgesetz seien die Besetzung

und Aufgaben des Beirats geregelt. Der Landesbeauftragte für de^i Datenschutz nimmt mit der

kompletten Leitungsebene an den Sitzungen des Beirats teil.

Aktuell habe die dritte Sitzung des Datenschutzbeirates stattgefunden, der sich noch in der

Fitidungsphase befinden würde. E-Govemment-Projekte mit Relevanz fw Land und Kommu-

neu würden dort vorgestellt.

BB
Im März 2013 sei der SAGA-Standard des Bundes verpflichtend vorgeschrieben worden. Da"

zu gehöre auch die Einftihmng elnes Qualitäts- und Projektmanagements.

Hinsichtlich der Mobilen Bürgerdienste informiert BB, dass Pläne, diese Dienste flächendc-

ckend einzuführen, nicht mehr verfolgt werden würden. Aktuell befänden sich zwei Stand-

aIone-Anwcndungen im Einsatz.

Die Firma Cisco habe ein neues System der mobilen Bürgerdienste vorgestellt. Vergleichbar

sei dies mit einer klassischen Fotokabine in der ein Live-Bildkontakt mit der Verwaltung her-

gestellt werden könne. Die Verwaltungen seien an derartigen Diensten interessiert. Die tech"

nisch- fachliche Umsetzung dieses Dienstes sei jedoch noch unklar.

SN
SN erwidert, dass dieser Dienst wohl mit dem in Sachsen eingesetzten Bürgerterminal ver-

gleichbar sei und weist darauf hin, dass dort Probleme bei der Erstellung des Datenschutz-

und Sicherheitskonzeptes vorliegen würden.

N1
N1 berichtet, dass die Funktion des CIO (IT-Beauftmgtcr des Landes) kürzlich dem Staatssck-

retär im Innenministerium übertragen worden sei. Nun bestünde die Hoffnung beim Landes-

datenschutzbeauftragten, dass IT-Sicherheit und Datenschutz dadurch an Bedeutung gewinne.

In N1 sei die Stelle eines sog. CISO (Chief Information Security Officer; Informationssicher-

heitsbeauftragter) eingerichtet worden, der für Informationssicherhelt zuständig sei und fak-

tisch auch Datenschutzmaßnahmen befördern körmfce. Er ist in der IT-Abteilung des Imienmi"

nisteriums angesiedelt und nicht dem Staats sela-etär oder Minister direkt unterstellt.

Die Informationssicherheitsleitlinie sei 2008 sowohl an der Befürchtung zu hoher Personal-

kosten durch Etabliemng von IS-Beauftragten in allen Behörden, als auch an mangelnder

Konsensfähigkeit der Ressorts gescheitert. Aktuell sei eine Neuauflage einer Leitlinic verab-

red. Anmerkung: Der Datenschutzbeirat ist in § 33b DSG M-V geregeit.
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Beispiel im_ Bereich Kfz—Anmeldung ausgebaut werden. Als Pilotprojekt hätten Fahrschulen 
in ihren jeweiligen Räumlichkeiten Terminals betrieben, an denen beim Landesamt fiir Bür— 
ger— und 01°dnungsangelé:genheiten“ein Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis gestellt werden 
konnte. 

BB > ' . 
BB fragt nach, ob das Zertifikat fiir die Behörde oder für die Dienstleistung erteilt worden sei. 

BE 
BE erwidert, dass dies offen sei. 

MV - 
MV fiihrt aus, dass in Mecklenburg-Vorpommern anstelle eines IT—Kooperationsrates ein 
Datenschutzbeirat eingerichtet werden sei. In diesem Gremium, welches für grundsätzliche 
Datenschutz— und E-Governrnenttlrernen zuständig wäre, seien z . B .  auch Vertr°eter der Wirt— 
schaft und der Gewerkschaften vertreten Im Landesdatenschutzgesetz4 seien die Besetzung 
und Aufgaben des Beirats geregelt. Der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz nimmt mit der 
kompletten Leitungsebene an den Sitzungen des Beirats teil. 
Aktuell habe die dr1tte Sitzung des Datenschutzbeirates stattgefunden, der sich noch rn der 
Findungsphase befinden würde E- Government—Projekte rnit Relevanz für Land und Kommu- 
nen udirden dort vorgestellt. 

BB 
Im März 2013 sei der SAGA-Standard des Bundes verpflichtend vorgeschrieben worden: Da- 
zu gehöre auch die Einführung eines Qualitäts— und Projektrnanagements. 
Hinsichtlich der Mobilen Bürgerdienste informiert BB, dass Pläne, diese Dienste flächende- 
ckend einzufiihren, nicht mehr verfolgt werden würden. Aktuell befinden sich zwei Stand- 
alone-Anwendungen rm Einsatz. 
Die Firma Cisco habe ein neues System der mobilen Bürger d1enste vorgestellt. Ver°gleichbar 
sei dies mit einer klassischen Fotokabine rn der ein Live-Bildkontakt mit der Veiwaltung 11er- 
gestellt werden könne. Die Verwaltungen seien an derartigen Diensten interessiert. Die tech— 
nisch—fachliche Umsetzung dieses Dienstes sei jedoch noch unklar. 

SN * 
SN erwidert, dass dieser Dienst wohl mit dem rn Sachsen eingesetzten Bürgerterminal ver- 
gleichbar sei und Weist darauf hin, dass dort Probleme bei der Erstellung des Datenschutz— 
und Sicherheitskonzeptes vorliegen würden. 

NI 
NI berichtet, dass die Funktion des CIO (IT-Beauflragter des Landes) kürzlich dem Staatesek- 
retär im Innenministerium übertragen worden sei. Nun bestünde die Hoffnung beim Landes— 
datenschutzbeauftragten, dass IT—Sicherheit und Datenschutz dadurch an Bedeutung gewinne. 
In NI sei die Stelle eines sog. ClSO_(Chief Information Security Officer; lnformationssicher— 
heitsbeauftragter) eingerichtet werden, der für lnforrnationssicherheit zuständig sei und fak— 
tisch auch Datenschutzirraßnalrrnen befördern könnte. Er ist in der IT-Abteilung des Innenmi— 
nisteriums angesiedelt und nicht dem Staatssekretär oder Minister direkt unterstellt. ' 
Die Informationssicherlreitsleitlinie sei 2008 sowohl an der Befürchtung zu hoher Personal— 
kosten dureh Etablierung von lS-Beauftragten in allen Behörden, als auch an mangelnder 
Konsensfähigkeit der Ressorts gescheitert. Aktuell sei eine Neuauflage einer Leitlinie verab- 

" red. Anmerkung: Der Datenechutzbeirat ist in 5 33b DSG M-V geregelt. 
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schiedet worden, die nach Auffassung des Landesdatenschutzbeauftragten jedoch unzu-
reichend und techmsch bereits in Teilen veraltet sei. Die darauf aufbauende Richtlinie würde
hoffentlich bald einem Qualitätsmanagement unterzogen, weil sie nach LfD-Ansicht nicht den
Reifegrad der 2008 bereits entstandenen Erstentwürfe aufweisen.
Die Umsetzung der IT-Services für die Landesvei'walfcung sei bisher bei dem LSKN (zentraler
IT-Dienstleister des Landes) angegliedert. Zum Jahrcswechsel wurden die IT-Services wieder
aufgeteilt werden. Es sei von der Landesregiemng beabsichtigt, den Bereich der Statistik wie-
der herauszulösen und den IT-Dienstleister wieder als eigenen Landesbetrieb
„IT.Niedersachscn" zu etablieren. Die Koordination der Datenschutzaufsicht solle dann nach
best practice-Gesichtspunkten erfolgen.

Seit 2012 sei ein IT-Planungsrat in N1 konstituiert worden, dem je ein Vertreter der Ressorts
(Mindsterien und Stk), des Landtages, des Landesrechnungshofes, der Kommunalen Spitzen-
verbände und des L£D angehören. Der Vertreter des Landesdatenschntzbeauftragten ist nicht
stimmberechtigt; Er kann die Themen far den IT-Planungsrat unmittelbar zuliefem und sei in
dem Gremium, welches für die Abstimmung und Kenntnisnahme von IT-Verfahren, Stan-
dards und E-Government-Projekten zuständig sei, ein beratendes Mitglied. Neue E-
Govemment-Projekte würden dort derzeit nicht behandelt. Die Eintühmng der E-Akte solle in
N1 auf Eis gelegt werden, weil die Nutzung von SharePoint geplant sei. Jährlich würde ein IT-
Symposium für die Landesverwaltung durchgeführt. Die gründlichere Behandlung des The-
mas Datenschutz müsse häufig erst seitens des LfD eingefordert werden.
Die E-Govemmertt-Gesamtstrategie des Landes N1 solle neu aufgelegt werden und befände
sich derzeit in der Ressortabstimmung. Das Land N1 habe vor ein paar Jahren, begonnen viele
IT-Leistungen (z. B. das Managed Storage, Desktopmanagement und Tclekonmiunikati-
onsmfi'astruktur und -dienstc) nach außen zu vergeben. Dass diese Entwicklung nunmehr eine
modifizierte Abkehr (Teillcündigung von Verträgen) erfahre, sei aus Sicht des Datenschutzes
zu begrüßen. Der Trend deutet darauf hin, dass diese zentralen Dienstleistungen wieder ver-
stärkt durch die öffentliche Hand wahrgenommen werden sollen; damit käme aus Sicht des
L£D wieder Hoffnung auf, dass der durch extensive Vergabe von uns prophezeite und auch
eingetretene Kontra llverlust im Bereich ISM und t.o. Maßnahmen wieder nachjustierfc werden
könnte. Gerade Bereiche, in denen private Anbieter als technische Dienstleistcr admmistrativ
bis auf den Arbeitsplatz von S achbe arbeiten! durchgrelfen, waren datenschutzrechtlich la'i-
tisch zu bewerten.
Beim ISM hat N1 gegen das Votum des LfD und gegen den Beschluss des ITPLR B/L festge-
legt, in der Landesverwaltung ISO/IEC 27001-gemäß zu arbeiten und BSI-Standards 100-x
nicht als zwingende Vorgaben zu sehen. Man verspricht sich damit einen geringeren Zeitauf-
wand. In einer Info-Veranstaltung zum ISM am 21.8.13 wurden BSI und ISO vergleichend
(exemplarisch Justiz und Polizei) - und konträr zum LfD - diskutiert.

Im Themenbereich Schule sei ein starker Anstieg von Beschwerden durch Schüler, Lehrer u.
Eltern zu verzeichnen. Bemängelt würde z. B. die Server- und Infrastmkturtechnik der Schu-
len und ein im Durchschnitt schwach ausgeprägtes Datenschutzbewusstsein. Der Landesda-
tenschutzbeauftragte würde den Beratungs- und Prüfüngsschwerpunkt in diesen Bereichen
derzeit verstärken.

SN
SN bittet um Auskunft, ob in N1 zentrale Lernplattformen bereitgestellt werden?

N1
N1 informiert, dass verschiedene Projekte medienpädagogischen Inhalts, mit dem Ziel der
Steigerung der Medienlcompetenz, durchgeführt würden. Diese würden von der Landesmedi-
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schiedet werden, die nach Auffassung des Landesdatenschutzbeauftragten jedoch unzu- 
1eichend und technisch bereits in Teilen ve1altet sei. Die darauf aufbauende Richtlinie würde 
hoffentlich bald einem Qualitätsmanagement unterzogen, weil sie nach LfD-Ansicht nicht den 
Reifegrad de1 2008 bereits entstandenen Er stentwiirfe aufweisen. 
Die Umsetzung der IT Services fiir die Landesverwaltung sei bisher bei dem LSKN (zentraler 
,IT—Dienstleister des Landes) angegliedert. Zum Jahreswechsel würden die IT-Servi'ces wieder 

‘ aufgeteilt werden. Es sei von der Landesregierung beabsichtigt, den Bereich der Statistik wie- 
der herauszulösen und den II“-Dienstleister wieder als eigenen ' Landesbetrieb 
„IT.Niedersachsen“ zu etablieren. Die Koordination der Datenschutzaufsicht solle dann nach 
best practice—Gesichtspunkten erfolgen. 

- Seit 2012 sei üa—Planungsrat in NI konstituiert werden, dem je ein Vertreter der Ressorts 
(Ministerien und Stk), des Landtages, des Landesrechnungshofes, der Kommunalen Spitzen— 
verbände und des Lil) angehören. Der Vertreter des Landesdatenschutzbeauftragten ist nicht 
stimmberechtigt.‘ Er kann die Themen für den IT-.Planungsrat unmittelbar zuliefem und sei in 

_ dem Gremium, welches für die Abstimmung und Kenntnisnahme von IT-Verfahren, Stan- 
dards und E-Government-Projekten zuständig sei, ein beratendes Mitglied. Neue E— 
Gove1nment-Proj elcte würden dort derzeit nicht behandelt. Die Einfiihrung der E-Akte solle in 
NI auf Eis gelegt werden, weil die Nutzung von SharePoint geplant sei. Jährlich würde ein IT- 

. Symposium fiir die Landesverwaltung durchgeführt. Die gründlichere Behandlung des The- 
mas Datenschutz müsse häufig erst seitens des Lfl) eingefordert werden. | 
Die E—Government—Gesamtstrategie des Landes NI solle neu .aufgelegt werden und befände 
sich derzeit in der Ressortabstimmung. Das Land NI habe vor ein paar Jahren begonnen viele 
IT-Leistungen (z. B. das Managed Storage, Desktoprnanagement und Telekonnnm1ikati- 
onsinfrastruktur und —dienste) nach außen zu vergeben. Dass diese Entwicklung nunmehr eine 

_modifizierte Abkehr (Teillcündigung von Verträgen) erfahre, sei aus Sicht des Datenschutzes 
zu begrüßen. Der Trend deutet darauf hin, dass diese zentralen Dienstleistungen wieder ver- 
stä1kt du1 eh die öffentliche Hand wahrgenommen werden sollen; damit käme aus Sicht des 
DED wieder Hoffnung auf, dass de1 du1ch extensive Vergabe von uns prophezeite und auch 
eingetretene Kont1 ollverlust 1n1 Bereich ISM und t. 0. Maßnahmen wieder nachjustiert werden 
könnte. Ge1ade Bereiche, m denen private Anbieter als technische Dienstleiste1 administrativ 
bis auf den Arbeitsplatz von Sachbearbeitern durchgreifen, waren datenschutzrechtlich kil— 
tiscl1 zu bewerten. 
Beim ISM hat NI gegen das Votum des Lil) und gegen den Beschluss des ITPLR B/L festge- 
legt, in der Landesverwaltung ISO/IEC 27001-gemäß zu arbeiten und BSI-Standards IOO—x 
nicht als zwingende Vorgaben zu sehen. Man verspricht sich damit einen geringeren Zeitauf— 

‘ wand. In einer Info-Veranstaltung zum ISM am 21.8.13 wurden BSI und ISO vergleichend 
(exemplarisch Justiz und Polizei) - und konträr zum LfD —— diskutiert. 

Im Themenbereich Schule sei ein starker Anstieg von Beschwerden durch Schüler, Lehrer u. 
Elte1n zu verzeichnen. Berriängeltwürde z. B. die Server- und Infiastrukturtechnik der Schu— 
len und ein im Durchschnitt schwach ausgeprägtes Datenschutzbewusstsein. Der Landesda- 
tenschutzbeauftragte würde den Beratungs— und Prüfungsschwerpunkt in diesen Bereichen 
derzeit verstärken. 

SN 
SN bittet um Auskunft, ob 111 NI zentrale Lernplattformen bereitgestellt we1den? 

NI 
NT informiert, dass verschiedene Projekte medienpädagogischen Inhalts, mit dem Ziel der 
Steigerung der Medienkompetenz, durchgeführt würden. Diese würden von der Landesmedi- 
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enanstalt und dem Land gefördert. Die Server würden aufgrund der Eigenverantwortlichkelt

der Schule von dieser betrieben. Dies würde zu einer Zerstückelung der Zuständigkeiten füh-

ren. Hinzu käme, dass nur wenige Schulen einen behördlichen Datenschutzbeauftragten bc-

stellt hätten. Die Server würden nicht von IT- Sachverständigen aufgestellt. Ziel des Landes-

datenschutzbeauftragten sei eine Veremhcitlichung. Eine Oricntiemngshilfe solle das Niveau

insgesamt steigern. Dies sei jedoch nur mit Zustimmung des zuständigen Ministeriums um-

setzbar.

TH
TH berichtet, dass der Landes d atenschutzbeauftragte seit drei Jahren VIS-kompalct nutzen

würde. Die Behörde, welche mittlerweile völlig papierlos arbeite, liabc mit dem Verfahren

^ute Erfahrungen gemacht. Darüber hinaus wären keine neuen Entwicklungen in dem Bereich

Verwaltungsmodemisienmg und E-Govemment zu verzeichnen.

BY
BY erklärt, dass es im Freistaat einen IT-Beauftragten der Bayerischen Staatsrcgiemng gebe,

der Staats Sekretär im Finanzministerium ist. In Bayern gebe es auch einen Rat der Ressort-

CIOs. In diesem Gremium sei die kommunale Ebene nicht vertreten, die Aufgabe des Rats

der Ressort-CIOs sei nicht spezifisch gesetzlich geregelt. Der Landes datenschutzbeauftragte

würde an den Sitzungen des CIO-Rats teilnehmen und sei dadurch grundsätzlich über große

Landesprojekte informiert.

BW
BW informiert, dass auch der AK IT in BW die kommunale Ebene nicht mit einbcziehen

würde. Es existiere aber eine Zusammenarbeit mit der AG zur Abstimmung der luK zwischen

Land und Kommunen.

BY
BY berichtet weiter, dass derzeit diverse E-Government-Projekte geplant bzw. durchgeführt

würden. Z. B. gebe es ein Pilotprojekt zu DE-MaiI. Daneben sei ein Pilotprojekt fiir die

Kommunikation zwischen bayerischen Behörden/öffentUchen Stellen und dem Bür-

ger/anderen Institutionen geplant, welches eine Kommunikation ohne die Nutzung von nPA

und DE-Mafl vorsieht. Zu diesem Thema solle im September 2013 eine Besprechung stattfm-

den.

HE
HE führt aus, dass sich in HE zwei Arbeitskreise mit derartigen Themen befassen würden.

Dies seien der AK IT-Sicherheit und der AK Programmmanagement. Die Zusammenarbeit

der Gremien gestalte sich schwierig, da die Befugnisse des CIO, Staatsela-etär im Finanzmi-

nisterium, eingeschränlct worden seien. Der AK IT-Sicherheit sei jedoch an das Innem'essort

angebunden. Vertreter des Landesdatenschutzbeauftragten seien in beiden Gremien beratend

vertreten. Allerdings gestalte sich die Sitzungsvorbercitung schwierig, da vorab keine vorbc-

reitenden Unterlagen versandt und stattdessen nur Tischvorlagcn genutzt würden.

Die die elektronische Aktenfühmng ein Thema „des alten CIO" gewesen sei, wäre das Thema

nach dem Zuständigkeitswechsel eingeschlafen. Die SK nehme am einheitlichen Verfahren

nicht mehr teil. Ziel sei eigentlich die Abkehr vom paplergefdhrtcn Büro gewesen. Nach der

Absage der SK sei allerdings der Druck aus dem Projekt. Unabhängig davon würden die mo-

bilen Bürgers er vices von Seiten des Datenschutzes kritisch gesehen. Dem Lande.sdaten-

schutzbeauftragten lägen dazu erst seit kurzem Unterlagen vor. Aus Sicht der Fachbehörden

wurden die mobilen Bürgersemces lediglich die Prozesse abbilden, welche die Fachbehörden
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enanstalt und dem Land gefördert. Die Server würden aufgrund der Eigenverantwortlichkeit 
der Schule von dieser betrieben. Dies würde zu einer Zerstückelung der Zuständigkeiten füh— 
ren. Hinzu käme, dass nur wenige Schulen einen behördlichen Datenschutzbeauftragten be- 
stellt hätten. Die Server würden nicht von IT— Sachverständigen aufgestellt. Ziel des Landes- 
datenschutzbeauft1agten sei eine Vereinheitlichung. Eine 01ientie1ungshilfe solle das Niveau 
insgesamt steigem. Dies sei jedoch nur mit Zustimmung des zuständigen Ministeriums um- 
setzbar. 

TH 
TH berichtet, dass der Landesdatenschutzbeauttragte seit drei Jahren WS—k'ompalct- nutzen 
würde. Die Behörde, welche mittle1weile völlig papierios arbeite, habe mitdemVerfahrien 
gute Erfahrungen gemacht. Darüber hinaus wären keine neuen Entwicklungen in dem Bereich 
Verwaltungsmodernisierung und E-Government zu verzeichnen. 

BY 
BY erklärt, dass es im Freistaat einen IT-Beauft1agten de1 Bayerischen Staatsregierung gebe, 
de1 Staatssekretär im Finanzministerium ist. In Bayern gebe es auch einen Rat der Ressort- 
CIOs. In diesem Gremium sei die kommunale Ebene nicht vertreten, die Aufgabe des Rats 
der Ressmt—CIOs sei nicht spezifisch gesetzlich geregelt Der Landesdatenschutzbeauftragte 
würde an den Sitzungen des CIO- Rats teilnehmen und sei dadurch grundsätzlich über große 
Landesp1qekte info1 111ie1t. 

-_ BW 
BW infonnie1t, dass auch der AK IT in BW die kommunale Ebene nicht mit einbeziehen 
würde. Es existiere abe1 eine Zusammenarbeit mit de1 AG 2111 Abstimmung der IuK zwischen 
Land und Kommunen. 

BY 
BY benchtet weiter, dass derzeit diverse E— —Goveminent-Projekte geplant bzw durchgeführt 
wü1den. Z. B. gebe es ein Pilotprojekt zu DIE-Mail. Daneben sei ein Pilotpmjekt fiir die 
Kommunikation zwischen bayerischen Behörden/öffentlichen Stellen und dem Bür- 
ge1/anderen Institutionen geplant, welches eine Kommunikation ohne die Nutzung von 11PA - 

. und DE—Mail v01sieht. Zu diesem Thema solle 1111 Septembe1 2013 eine Besprechung stattfin- 
den. . 

HE 
HE füh11 aus, dass sich in HE zwei Arbeitskle'ise mit derartigen Themen befassen wü1den 
Dies seien der AK IT- Sicherheit und der AK Programmntanagement. Die Zusammenarbeit 
de1 Giemien gestalte sich schw1e11g da die Befugnisse des CIO, Staatsek1etär im Finanzmi—_ 
niste1ium, eingeschränkt worden seien. Der AK IT—Sicherheit sei jedoch an das Innemessort 
angebunden. Ve1t1eter des Landesdatenschutzbeauftragten seien in beiden Gremien beratend 
ve1tr eten. Alle1dings gestalte sich die Sitzungsvmbereitung schw1e11g, da v01 ab keine v01be— 
reitenden Unterlagen versandt und stattdessen nur Tischvorlagen genutzt würden. 
Die die elektronische Aktenführung ein Thema „des alten CIO“ gewesen sei, wäre das Thema 
nach dem Zuständigkeitswechsel eingeschlafen. Die SK nehme am einheitlichen Verfahren 
nicht mehr teil. Ziel sei eigentlich die Abkehr vom papiergefiih1ten Büro gewesen. Nach der 
Absage der SK sei allerdings der D1uck aus dem Projekt. Unabhängig davon würden die mo- 
bilen Bi‘u°gerservices von Seiten des Datenschutzes kritisch gesehen'. Dem Landesdaten- 
schutzbeaufl1agten lägen dazu erst seit kuizent Unterlagen 1101. Aus Sicht der Fachbeht‘nden 
würden die mobilen Bü1gerservices lediglich die Prozesse abbilden, welche die Fachbehö1den 
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gemeinhin erledigen würden. Aus deren Sicht bestünden keine Unterschiede. Insgesamt seien
die mobilen Bürgers ervices wenig im Einsatz.
Weiter informiert HE zu „hesbis" dem Hessischen Breitband-Informatlonssystem. Dort wür-
den Bürger zum Thema Breitbandnutzung angefragt, seien aber nicht verpflichtet zu antwor-
ten. Das Ziel der Abfrage sei es, den Anbieter zu Investitionen zu bewegen. Diesem soll mit
Hilfe der Datcngmndlage eine Entschcidungshilfe geboten werden, die zeigt ob sich Investiti-
onen lohnen würden. An diesem Projekt war der Landes datenschutzbeauftragte von Beginn
an beteiligt.

BfDI
Sowohl der CIO (beim BMI) als auch ein IT-Rat seien auf Bundesebene eingerichtet. Der IT"
Rat, an dern alle Bundesressorts beteiligt sind, diene auf Ressortebene dazu, die Beschlüsse
des IT-Planungsrat zu koordinieren und umzusetzen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte wäre
neben dem Rechnungshof beratendes Mitglied dieser Gremien.
Beispielhafte Projekte seien im Bereich open Data das Pilotprojekt. „govData". In diesem
würden bereitgestellte Informationen durch Bund, Länder und Kommunen abgerufen werden
können. Im Bereich Geo Information liefe das Pilotprojelct. „Geoportal", welches einen Ein-
gang in die Welt der Geodaten bereitstelle. Ein weiteres Projekt sei die Nutzung des neuen
Personalausweises um Ausktln.fte aus dem Bimdeszentralregister oder dem Gewerbezentralre-
gister zu beantragen oder bei Kraftfahrtbundesamt ab 2015 ein Auto an- bzw. abmelden zu
können.

Am Projekt D 115 würden sich immer mehr Kommunen beteiligen. So .könne bereits 1/3 der
Bevölkerung der Bundesrepublik den Dienst Dl 15 nutzen. Die Nutzungszahlen würden wohl
langsam auch steigen.
Das Thema Mandantentrennung sei wcgen. der unterschiedlichen Interessen der beteiligten
Institutionen aus Sicht des BfDI ein mühsamer, Abstlmmungsprozess. Ziel sei aus daten-
scliutzrechtlicher Sicht die Festlegung von Standards für Personalinformations Systeme.

SH
In SH sei die „IT-BK", eine IT-Beauftragten Konferenz unter Einbeziehung der Kommunen,
der Ressorts und des Rechnungshöfs eingericlitet worden. Der Landes datenschutzbeauftragte
sei beratendes Mitglied des Gremiums. Der CIO, welcher ursprünglich beim SMI verortet
war, wurde bei der Staatskanzlei angegliedert. Der CIO ist Jetzt der ehemalige Referatsleiter
Technik ,des ULD. Ein aktuelles Projekt ist die EmfÜhmng der kompletten E-Akte. Das Pro-
jekt E-Akte wird unter der Federfiiluung der Staatskanzlei und mit dem Dienstleister Dataport
umgesetzt. Bezüglich der Nutzung von Dataport würde ein Staatsvertrag mit ST bestehen.

Ein Problembereich ist die Archivienmg der Unterlagen. Das Produkt „Easy-Archiv" würde
in dem Projekt zum Einsatz kommen. Derzeit stünde aber noch kein Löschlconzept zur Verfü-
gung. Ein weiteres Projekt ist die Einführung eines zentralen Personalverwaltungsprogramms.

SN
SN nimmt Bezug dazu und führt aus, dass die zentrale IT der Staatsregiemng in Sachsen zu-
nächst bei der Staatskanzlel, später beim Innenressort und derzeit beim Justizministerium an-
gegliedert worden sei. Im Hinblick auf die Bedeutung der Angelegenheit sei auch die Einrich-
tung eines IT-Ressorts vorstellbar. Derzeit täte sich die Verwaltung mit den IT-Themen
schwer und der Bereich würde oft nur eine nebensächliche Rolle einnehmen.

TOP 4.1 Stand E-Government-Ggesetz des Bundes
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S achstands darstellung

Berichterstatter: BfDI

Bezug: TOP 3.1 der 7. Sitzung des AK vom28./29.11.2012

Informationen: siehe circa-Servcr

BfDI
BfDI führt zum E-Government-Gesctz des Bundes aus, dass der Bundesdatenschutzbeauftrag-

te mit einigen Problemberelchcn im Gesetz nicht zufrieden gewesen sei. Z. B. mit den Rege-

hingen zu DE-Mail oder open Government. Das Gesetz sei am 01.08.2013 veröffentlicht wor-

den imd würde nun gestaffelt in Kraft treten. Im Juni sei beim BMI, wegen des dort angeglie-

derten CIO, eine interne PG zur Umsetzung des Gesetzes gegründet worden. Für die Bundes-

verwaltmig solle ein Masfcerplan zur Umsetzung des Gesetzes erstellt werden. Der BfDI werde

dabei nicht unmittelbar beteiligt, wami, wie und in welcher Art und Weise die gesetzlichen

Anforderungen umgesetzt werden sollen.

Der Masterplan, welcher eine Laufzeit bis 2017 haben solle, würde Festlegungen zu den Um-

s etzungs Verpflichtungen, z. B. DE-MaiIzugängc, En-eichbarkeit, nPA, EAkte enthalten. Ziel

sei die Vorgabe von zentralen Standards. Auch konkrete Projekte und Dienstleistungen aus

der Umsetzung des E-Govemment-Gesetzcs würden m den Masterplan aufgenommen wer-

den.

Für die Schaffung des DE-Mail Zugangs will die Bundesregierung ein zentrales Gateway für

die Bundesverwaltung anbieten. Ziel sei, dass alle Bunde sb ehörden ein Jahr nach der Inbc-

triebnahme des Gateways den Zugang anbieten können und müssen. Der elektronische Idend-

tätsnachweis müsse, da wo eine Identifizierung notwendig ist, 18 Monate nach Verktmdung

des Gesetzes realisiert sein. Ein Jahr nach Verkündung des Gesetzes müsse durch die Behör-

den ein Zugang für Empfang elektronischer Dokumente bereitgestellt werden. Daran würde

bereits gearbeitet werden. Die Nutzung der E-Akte sei erst ab l, l .2020 verbindlich vorge-

schrieben. In der Praxis würde den Behörden die Umsetzung des E-Government-Gesetzes vor

große Herausforderungen stellen. Es bliebe abzuwarten, ob sich die Zeitpläne tatsächlicli um-

setzen lassen.

BfDI: ...

Zum BfDI als Behörde wird mitgeteilt, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte keine klassi-

sehe Behörde mit verwaltungsrechtlicher Verwaltungstätigkeit wäre und deshalb fraglich sei,

inwieweit er den Verpflichtungen des E-Government-Gesetzes unterliege...

Der Zugang für elektronische Dolcumente und ein DE-MaiI-Zugang, über das angesprochene

Gateway, würden wohl eingerichtet werden. Es werde noch geprüft, ob die Einfühmng des

elektronischen Identitä£snachweises erforderlich ist. Die B-Akte würde vom BfDI seit länge-

rem genutzt. Sachakten werden als Hybridakten und die Eingabealcten als elektronische Akten

geführt. Die 100%ige Umstellung der Sachakten wäre möglich. Allerdings erfülle der BiDI

die Artfordemngen der technischen Richtlinie Resiscan derzeit nicht. Dies würde geprüft.

Die Einführung sicherer elektronischer Z ah lungs verfahren sei. für den BfDI wohl nicht erfor-

derlich. Problematisch würde die Umsetzung von § 9 EGovG (Optimierung von Verwal-

tungsabläufen und Information zum Verfahrensstand) gesehen. Dort wird geregelt, dass im

Interesse der VerfahrensbetelUgtcn die Abläufe so gestaltet sein sollen, dass Informationen

zum Verfahrensstsnd und zum weiteren Verfahren sowie die Kontaktinformationen der zum

Zeitpunkt der Anfrage zuständigen Ansprechstelle auf elektronischem Wege abgerufen wer-

Red, Anmerkung: BSI TR-03138 "Ersetzendes Scannen (.RESISCAN)"
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Sachstandsdarstcälluhg 
Berichterstatter: BtDI 
Bezug: ‘ _ TOP 3.1 der 7. Sitzung des AK vom 28. /29. 11 .2012 
Informationen: siehe circa-Serv'er 
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die Bundesverwaltung anbieten. Ziel sei, dass alle Bundesbehörden ein Jahr nach der Inbe— 
triebnahme des Gateways den Zugang anbieten können und müssen. Der elektronische Identi- 
tätsnachweis müsse, da wo eine Identifizierung notwendig ist, 18 Monate nach Verkündung 
des Gesetzes realisiert sein. Ein Jahr nach Verkündung des Gesetzes müsse durch die Behör— 
den ein Zugang für Empfang elektronischer Dokumente bereitgestellt werden. Daran würde 
bereits gearbeitet werden. Die Nutzung der E—Akte sei erst ab 1. 12020 verbindlich vorge- 
schrieben. In der P1ax1s wurde den Behö1den_ die Umsetzung des E-Government—Gesetzes vor 
große Herausforderungen stellen. Es bliebe abzuwarten, ob sich die Zeitpläne tatsächlich um— 
setzen lassen. 

BfDI: 
Zum BfDI als Behörde wird mitgeteilt, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte keine klassi— 
sche Behörde mit verwaltungsrechtlicher Verwaltungstätigkeit wäre und deshalb fraglich sei, 
inwieweit er den Verpflichtungen des E-Governrnent-Gesetzes unterliege... 
Der Zugang für elektronische Dokumente und ein DE-Mail—Zugang, über das angesprochene 
Gateway, würden wohl eingerichtet werden. Es werde noch geprüft, ob die Einfiihrung des 
elektronischen Identitätsnaehweises erforderlich ist. Die E—Akte würde vom BfDI seit länge— 
rem genutzt. Sachakten werden als Hybridakten und die Eingabeakteri als elektronische Akten 
gefiihrt. Die 100%ige Umstellung der Sachakten wäre möglich. Allerdings erfiille der B'fDI 
die Anforderungen der technischen Richtlinie Resiscan5 derzeit nicht. Dies würde geprüft. 
Die Einführung sicherer elektronischer Zahlungsverfahren sei- fiir den BfDl wohl nicht erfor— 
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5 Red. Anmerkung: BSI TR—03 138 "Ersetzendes Scaimen (RESISCAN)" 
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den können. Von diesen Maßnahmen könne allerdings abgesehen werden, soweit diese einen
nicht vertretbareu wirtschaftlichen Mehraufwand bödeuten v/ürden. Dies würde derzeit noch
geprüft

BB
BB erkundigt sich, ob dieser Dienst auch bei der Bearbeitung von Bürgeranfragen vorgesehen
sei.

N1
N1 bittet um Auskunft, ob bereits Lösungs ans ätze bezüglich der Abmfbarkeit des Verfahrens-
Standes vorlägen.

BfDI
BfDI verneint dies. Bisher seien lediglich die Anforderungen des E-Govemment-Gesetzes
analysiert worden. Festlegungen, wie die Umsetzung aussehen soll, lägen nicht vor. Dem
BfDI seien Lösungen der Lande sverwaltung (z. B. Internetwache der Polizei - Verfolgung der
Strafanzeigc) bekannt. Fraglich sei jedoch, ob im Bereich der Bürgeranfragen dieser Dienst
sinnvoll sei, da diese ohnehin zügig erledigt würden.

BB
BB gibt zu bedenken, dass derartige Angebote wohl schlecht automatisierbar seien und geht
davon aus, dass die Eingabe der Daten wohl manuell erfolge. Dies sei ein großer organisatori-
scher Aufwand.

BfDI
BfDI erwidert, dass der Aufwand noch nicht ermittelt sei. Möglicherweise sei eine einfache
technische Umsetzung, z. B. mittels Statusabfrage denkbar.

TH
TH bittet um Erläuterung der Vorgaben für den Scanvorgang.

BfDI
BfDI verweist auf die Richtlinie des BSI „Resiscan", in der eine Reihe von Vorgaben für den
Scanvorgang gemacht worden seien. Eine Signierung der gescannten Seiten würde u.a. wohl
verlangt werden. Im Unterschied dazu würden im DMS des BfDI bisher nur PDF-Dokumente
erstellt. Ein Beweiswert habe bisher kaum eine Rolle gespielt und wäre nicht verlangt worden.

TH
TH berichtet, dass beim Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten die E-Alcte nicht einge-
führt worden sei.

B1UI
BfDI weist auf das Problem der Anwendbarkcit des § 11 EGovG (Gemeinsame Verfahren)
hin. Nach der Auffassung des BfDI solle § 11 nur für die Behörden des Bundes und nicht für
die Landesbehörden gelten. Die Beteiligung der Öffentlichen Stellen der Länder an gemein-
samen Verfahren werde nach den jeweiligen Landes E-Governmentgesetzen geregelt. Diese
kömiten sich nicht auf das E-Govemmentgesetz des Bundes berufen.
Ursprünglich sei das Gesetz in drei Teile gegliedert gewesen. Der zweite Teil des Gesetzes
hätte dabei nur die Vorschriften für Bundesverwaltung enthalten, § l l EGovG wäre Inhalt des
zweiten Teils des Gesetzes gewesen, Die Kapitelauftellung sei später entfallen. Unter Be-
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trachtung der Normenhistorie sei unstrittig, dass sich § 11 EGovG nur auf die Stellen des

Bundes beziehe.
§ 11 EGovG sei auch nicht im Bereich der Soziatdaten anwendbar.

BfDI habe auf diese Tatsache und die erforderliche Aufnahme einer derartigen Vorschrift in

das SGB X hingewiesen. Alternativ hätten die Sozialdaten im EDGovernmentgesetz des

Bundes explizit Erwähnung finden müssen. Interpretationsmöglichkeiten bestünden nicht.

SN
SN stimmt dieser Rechts auffassung zu.

TOP 4.2 Weitere Gesetzesvorhaben der Länder im Bereich E-Government

Austausch

Berichterstatter: SN, weitere

Informationen: siehe circa-Server

SN
SN berichtet, dass'dic Kabinettsvorlage zu einem Sächsischen E-Govermnent-Gesetz erstellt

worden sei und Anregungen des SDB enthalten würde. Die vorgeschlagene Norm zu den ge-

meinsamen Verfahren sei in den Gesetzentwurf mit aufgenommen worden. Der IT-KoopRat

und das europäische Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) seien ebenfalls im Sächsischen

E-Govemment-Gesetz geregelt. Allerdings sei derzeit noch offen, ob das Gesetz m dieser

Legislaturperiode noch verabschiedet werden würde.

BY
BY erkundigt sich danach, ob alle durch den SDB in seiner Stellungnahme angesprochenen

Punkte und Wünsche im Gesetzentwurf berücksichtigt worden seien.

SN
SN berichtet, dass der Landesdatenschutzbeauftragtc mehrfach zu unterschiedlichen Entwür-

fen des Sächsischen E-Govemmcnt-Gesetzes Stellung genoimnen habe. So sei z. B. die Rege-

lung zur Veröffentlichung von amtlichen MitteUungs- und Verkündungsblättem aus daten-

schutzrechtlicher Sicht nicht zufriedenstellend. Dort sei geregelt, dass die Pflicht zur Publika-

fcion in sämtlichen Öffentlichen amtlichen Mitteihings- und Verkündungsblättern auch aus-

schließlich durch eine elektronische Ausgabe erfüllt werden könne. Einerseits sei nach der

Norm sicherzustellen, dass der elektronisch publizierte Inhalt allgemein und dauerhaft zu-

gänglich sei und eine Veränderung des Inhalts aus geschlossen wäre. Andererseits seien per"

sonenbezogene Daten unkenntlich zu machen, wenn der Zweck ihrer Veröffentlichung erle-

digt sei und eine fortdauernde Veröffentlichung das Recht der betroffenen Person aufinfor-

mationclle Selbstbestimmung unangemessen beeinträchtigen würde. Diese Regelung sei aus

Sicht des Landes datenschutzbeauftragten praktisch nicht umsetzbar. Zum einen müsste die

öffentliche Stelle Immer wieder kontrollieren, ob in den veröffentlichten amtlichen Mittel-

lungs- und Verkündungsblättem personenbezogene Daten unkenntlich zu machen seien, weil

der Zweck ihrer Veröffentlichung erledigt sei und eine fortdauernde Veröffentlichung das

Recht der betroffenen Person aufinformationelle Selbstbestimmung unangeniessen becin-

trächtigen würde. Zum anderen könne durch dieses Vorgehen nicht verhindert werden, dass

personenbezogene Daten während der Veröffentlichung im Internet kopiert und auf einer an-

deren Seite dauerhaft eingestellt würden. Unabhängig davon seien Detailfordemngen des

SDB zur elektronischen Aktenführung und Vorgangsbearbeitung nicht umgesetzt worden.

Diese könnten bei Interesse ap BY übermittelt werden.
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trachtung der Normenhistorie sei unstrittig, dass sich @ l l  EG0VG nur auf die Stellen des 
Bundes beziehe. 
& 11 EGOVG sei auch nicht 1111 Bereich de1 Sozialdaten anwendbar. 
BfDI habe auf diese Tatsache und die erfo1de11iche Aufnahme einer derartigen Vorschrift in 
das SGB X hingewiesen. Alternativ hätten die Sozialdaten im EDGovernmentgesetz des 
Bundes explizit E1wähnung finden müssen. lnterpretationsmöglichkeitcn bestünden nicht. 

SN 
SN stimmt dieser Rechtsauffassung zu. 

TOP 4.2 Weitere Gesetzesvorhaben der Länder im Bereich Ill—Government 
Austausch 

Berichterstatter: SN, weitere 
Informationen: siehe circa—Servet 

SN 
SN berichtet, dass die Kabinettsvorlage zu einem Sächsischen E—Government—Gesetz erstellt 
werden sei und Anregungen des SDB enthalten würde, Die vorgeschlagene Norm zu den ge- 
meinsamen Verfahren sei in den Gesetzentwurf mit aufgenommen werden. Der IT —KoopRat 
und das emopäische Binnenmarkt—Informationssystem (IMI) seien ebenfalls im Sächsischen 
E- Government-Gesetz geregelt. Alle1dings sei derzeit noch offen, ob das Gesetz in diese1 
Leg1slaturpe1 1ode noch ve1abschiedet wer den wü1de 

_ BY , 
BY erkundigt sich danach, ob alle dm ch den SDB in seiner Stellungnahme angesprochenen 
Punkte und Wünsche nn Gesetzentwu1f berücksichtigt worden seien 

SN 
SN berichtet, dass der Landesdatenschutzbeauftragte mehrfach zu unterschiedlichen Entwür- 
fen des Sächsischen E—Gove1'1iment—Gesetzes Stellung genommen habe. So sei 2. B. die Rege- 
lung zur Veröffentlichung von amtlichen Mitteilungs— und Verkündungsblättern aus daten- 
schutzrechtlicher Sicht nicht zufriedenstellend. Dort sei geregelt, dass die Pflicht zur Publika- 
tion in sämtlichen öffentlichen amtlichen Mitteilungs— und Verkündungsblättern auch aus— 
schließlich durch eine elektronische Ausgabe erfiillt werden könne. Einerseits sei nach der 
Norm sicherzustellen, dass der elektronisch publizierte Inhalt allgemein und dauerhaft zu- 
gänglich sei und eine Veränderung des Inhalts ausgeschlossen wäre. Andererseits seien per- 
sonenbezo gene Daten unkenntlich zu machen, wenn der Zweck ihrer Veröffentlichung erle- 
digt sei und eine for‘tdari'ezrnde Veröffentlichung das Recht der betroffenen Person auf infor— 
mationelle Selbstbestimmung unangemessen beeinträchtigen würde. Diese Regelung sei aus 
Sicht des Landesdatenschutzbeauftragten praktisch nicht u1hsetzbar. Zum einen müsste die 
öffentliche Stelle immer wieder kontrollieren, ob in den veröffentlichten amtlichen Mittei— 
lungs» und- Verkündungsblättern personenbezogene Daten unkenntlich zu machen seien, weil 
der Zweck ihrer Veröffentlichung erledigt sei und eine fortdauernde Veröffentlichung das 
Recht der betroffenen Person auf informationelle Selbstbestimmung unangemessen beein- 
trächtigen würde. Zum anderen könne durch dieses Vorgehen nicht verhindert werden, dass 
personenbezogene Daten während der Veröffentlichung im. Internet kopiert und auf einer an— 
deren Seite dauerhaft eingestellt wü1 den Unabhängig davon seien Detailfordemngen des 
SDB zur elekt1onischen Aktenfühiuhg und Vor gan gsbea1 b01tung nicht umgesetzt wo1 den 
Diese könnten bei Interesse an BY übermittelt werden. 
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BY
BY weist daraufhin, dass HH differenzierte Ausfühmngen, mkl, Entschließungsentwiirf, zur
elektronischen Akte gemacht habe. BY bittet um Auskunft, ob in anderen Ländern derartige
differenzierte Regelungen zur E-Akte (z. B. zur Suche im System) gefordert oder festge-
schrieben worden seien.

BE
BE berichtet aber das Modernisiemngsprogramm ServiceStadt Berlin 2016. Dieses habe vor-
gesehen, dass bis 2016 50 % der Bildschirmarbeitsplätze in Berlin mit elektronischer Akte
arbeiten sollen. Dieser Zeitplan sei jedoch mittlerweile überholt. Beim Landes datenschutzbe-
auftragten würden derzeit Hybridakten in der Form gefiihrt, dass neben der elektronischen
Akte mit dem Produkt VISkompakt auch noch Papierakten gefühlt werden.
SH
SH berichtet, dass der Landesdatenschutzbeauftragte HH diese gesetzliche Regelung für sein
Land noch fordern würde. SH habe im Bereich Personalaktenrecht eine Rechtsgrundlage zur
Einführung der E-Akte. SH gehe davon aus, dass für die Einfühiimg der E-Akte keine gesetzt
Grundlage erforderlich sei.

BY
BY berichtet, dass das dortige Landesbeamtengesetz eine Regelung zur elektronischen Ak-
tenfuhrung enthalte,

SN
SN informiert, dass das neu geschaffene Dienstrechtsneuordnungsgcsetz keine Regelung zur
Führung der E-Personalakte enthalte und damit in SN diese nicht eingeführt werden könne.

BE
In Berlin bestünden Pläne für die Schaffung eines E-Govemmcnt-Gesetzes. Der Landesdaten-
schutzbeauftragte habe zu einigen Punkten Stelhmg genominen. Für eine Veröffentlichung
des Rcferentenentwurfs sei es noch zu früh. Das Verfahren zur Schaffung des E-Govemment-
Gesetzes dauere schon lange an. Die genauen Inhalte hätten sich zum Teil aber stark geändert.
N1
N1 berichtet von einem Projekt „eGovemment-NG", welches sich damit beschäftigt, die Aus-
Wirkungen des E-Government-Gesetzes des Bundes zu ermitteln. Darauf aufbauend würden
Planungsabsichten aufW-Ebene abgeleitet. Ziel des Teilprojekts ist die Darstellung des aktu-
eilen Stands und Formulierung von neuen Zielen und Maßnahmen zur Einführung des
eGovernments in Niedersachsen im Rahmen des demo grafischen Wandels und der aktuellen
rechtlichen, technischen und organisatorischen Entwicklung. Dabei soll insbesondere der
Handhmgsbedarfin und zwischen den Verwaltungen (Backoffice) betrachtet werden. Diese
Themen würden mit Kabinettsbeschluss eine Zielrichtung vorgeben und Rechtskraft bekom-
men. Neuregelungen seien in bestimmten Gesetzen bereits vorgenommen worden. Der Lan-
desdatenschutzbeauftragte sieht derzeit keinen konkreten Umsetzbedarf.
BY
BY informiert, dass die Schaffung eines Landes E-Government-Gesetzes angestrebt und dazu
eine ressortübergreifende AG unter Federfühumg des IT-Beauftragten der Bayerischen Staats-
reglerung gebildet worden sei. Der Landesdatenschutzbeauftragte habe an der ersten Sitzung
Ende Juni 2013 beratend teilgenommen. Ein Referentenentwurf läge derzeit noch nicht vor.
Die AG solle zunächst Themen ermitteln. Mit BW solle ein mformeller Information s aus-
tausch stattfinden.
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BY . 
BY weist daraufhin, dass HH differenzierte Ausfiih1nngen, inkl. Entschließungsentmu‘f, zur 
elektronischen Akte gemacht habe. BY bittet um Auskunft, ob in anderen Ländern derartige 
differenzierte Regelungen zur E-Akte (z. B. zur Suche im System) gefordert oder festge- 
schrieben worden seien. 

BE 
BE berichtet übe1 das Mode1msmmngsp1 egramm ServiceStadt Be1 lm 2016. Dieses habe vor— 
gesehen, dass bis 2016 50 % der Bildschi1marbeitsplätze 1n Berlin mit elekt1 o1usche1 Akte 

_ arbeiten sollen. Dieser Zeitplan sei jedoch mittlerweile überholt. Beim Landesdatenschutzbe— 
auftragten würden derzeit Hybridakten in der Form gefiihrt, dass neben der elektronischen 
Akte mit dem Produkt VISkompakt auch noch Papierakten geführt werden. 
SH 
SH be11chtet, dass der Landesdatenschutzbeaufl1agte HH diese gesetzliche Regelung fii1 sein 
Land noch fordern wü1dé. SH habe im Bereich Pe1sonalaktem echt eine Rechtsgrundlage zur 
Einfiihrung der E-Akte. SH gehe davon aus, dass für die Einführung der E-Akte keine gesetzl. 
G1undlage erf01de1lich sei 

‘BY 
BY berichtet, dass das dortige Landesbeamtengesetz eine Regelung zur ‘ elektronischen Ak- 
tenführung enthalte. - 

SN 
SN informiert, dass das neu geschaffene D1enst1echtsneuo1dnungsgesetz keine Regelung zu1 
Fuh1 ung de1 E—Pe1sonalakte enthalte und damit 111 SN diese nicht eingeftih1t we1 den könne. 

BE ' 
In Berlin bestünden Pläne fiir die Schaffung eines E-Government—Gesetzes. Der Landesdaten- 
schutzbeauftragte habe zu einigen Punkten Stellung genommen. F 131“ eine Veröffentlichung 
des Referentenentwurfs sei es noch zu fiüh. Das Verfah1en zu1 Schaffung des E-Govemrhent- 
Gesetzes daue1e schon lange an Die genauen Inhalte hätten sich zum Teil aber sta1k geändert. 
NI 
NI be1iehtet von einem P1o_1ekt „eGovernment-NG“, welches sich damit beschäftigt, die Aus- 
wirkungen des E-Govérnment-Gesetzes des Bundes zu e1rnitteln. Da1 auf aufbauend würden 
Planungsabsichten auf NI-Ebene abgeleitet. Ziel des Teilprojekts ist die Darstellung des aktu- 
ellen Stande und Formulierung von neuen Zielen und Maßnahmen zur Einführung des 
eGovernments in Niedersachsen im Rahmen des demografischen Wandels und der aktuellen 
rechtlichen, technischen und organisatorischen Entwicklung. Dabei soll insbesondere der 
Handlungsbeda1f in und zwischen den Verwaltungen (Backoffice) betrachtet werden. Diese 
Themen würden mit Kabinettsbeschluss eine Zieh'ichtung vorgehen und Rechtskraft bekom— 
men. Neuregelungen seien in bestimmten Gesetzen bereits vorgenommen werden. Der Lan- 
desdatenschutzbeauftragte sieht derzeit keinen konkreten UmSetzbedarf. 
BY 
BY informiert, dass die Schaffung eines Landes E-Government—Gesetzes angestrebt und dazu 
eine ressortübergreifende AG unter Federführung des lT—Beauftragten der Bayerischen Staats— 
regierung gebildet werden sei. Der Landesdatenschutzbeauftragte habe an der ersten Sitzung 
Ende } uni 2013 beratend teilgenommen. Ein Refe16ntenentwmf läge derzeit noch nicht vor. 
Die AG solle zunächst Themen ermitteln. Mit BW solle ein inf01melle1 Infounationsaus- 
tausch stattfinden. 
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SN
SN weist daraufhin, dass sich SDB in seiner Stellungnahme gegen eine sog. Experimentier-

klausel ausgesprochen habe. Eine Erfordern chkeit der temporären Aufhebung geltenden

Rechts sei nicht gesehen worden und die Folgen derartiger Regelungen seien bedenklich. Al-

lerdings seien derartige Normen in den E-Government-Gesetzen durchaus üblich zu sein.

BW
BW erwidert, dass dem Landesdatenschutzbeauftragten noch kein Gesctzesentwurf vorgelegt

worden sei.

SU
SH berichtet, dass bereits seit 2007 ein E-Govemment-Gesetz in Kraft sei. Dieses würde al~

lerdings nicht novelliert. Die darin entlialtenen Regelungen würden nicht die aktuellen Prob-

lerne regeln und seien aus heutiger Sicht eher unbrauchbar.

BY
BY erkundigt sich danach, ob in den übrigen Ländern die Schaffung eines E-Government-

Gesetzes geplant sei.

SN
SN geht davon aus, dass in den Ländern keine Planung vorläge.

TOP 5 DE-Mail, Versendung sensibler Daten (Sozialdaten; Steuerdaten)

Sachstandsdarstellung

Berichterstatter:

Bezug:
Informationen:

BfDI
TOP 4 der 7. Sitzung des AK vom 28./29J1.2012

siehe circa-Server

SN
SN erläutert, dass „DE-Mail, Versendung sensibler Daten" als Thema des AK noch nicht

komplett abgeschlossen sei. Der BfDI habe die Forderung nach der Verabschiedung einer

Entschließung zur Ende-zu-Ende" Verschlüsselung nicht mitgetragen und auf die Handrei"

chung des BfDI, welche detailliert regelt, m welchen Situationen eine Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung notwendig ist (z. B. bei Sozialdaten), verwiesen.

Wie befürchtet habe die Presse lediglich publiziert, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

E-im Government-Gesetz des Bundes gerade nicht vorgesehen sei. Neben verschiedenen Stcl-

len, z. B. Verbänden, hätten auch Bürgerrechtlcr dieses Thema kritisch aufgenommen.

Dies sei der aktuelle Stand.

SN schlägt vor diesen TOP im AK abzuschließen.
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SN 
SN weist daraufhin, dass sich SDB in seiner Stellungnahme gegen eine sog. Experimentier— 
klausei ausgesprochen habe. Eine Erforderlichkeit der temporären Aufhebung geltenden 
Rechts sei nicht gesehen werden und die Folgen derartiger Regelungen seien bedenklich. Al- 
lerdings seien derartige Normen in den E—Government-Gesetzen durchaus üblich zu sein. 

BW ' _ 
BW erwidert, dass dem Landesdate'nschutzbeauftragten noch kein Gesetzesentwurf vorgelegt 
werden sei. - 

SH 
SH berichtet, dass bereits seit 2007 ein E—Government-Gesetz in Kraft sei. Dieses würde al- 
lerdings nicht novelliert. Die darin enthaltenen Regelungen würden nicht die aktuellen Prob- 
lerne regeln und seien aus heutiger Sicht eher unbrauchbar. 

BY . 
BY erkundigt sich danach, ob in den übrigen Ländern die Schaffung eines E-Government- 
Gesetzes geplant sei. 

SN ' _ 
SN geht davon aus, dass in den Ländem keine Planung vorläge. 

TOP 5 DE-Mail, Versendung sensibler Daten (Sozialdaten; Steuerdaten) 
Sachstandsdarstellung 

Berichterstatter: BfDI- 
Bezug: TOP 4 der 7. Sitzung des AK vom 28./29.11.2012. 

‘ Informationen: ' siehe circa—Server 

SN 
SN erläutert, dass „DE-Mail, Versendung sensibler Daten“ als Thema des AK noch nicht 
komplett abgeschlossen sei. Der BfDI habe die Forderung nach der VerabSchiedung einer 
Entschließung zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht mitgetragen und auf die Handrei- 
chung des BfDI, welche detailliert regelt, in welchen Situationen eine Ende-zu-Ende— 
Verschlüsselung notwendig ist (z. B. bei Sozialdaten), verwiesen. 
Wie befürchtet habe die Presse lediglich publiziert, dass die Ende-zu—Ende—Verschlüsselung 
E-im Government—Gesetz des Bundes gerade nicht vorgesehen sei. Neben verschiedenen Stel— 
len, z. B. Verbänden, hätten auch Bürgerrechtler dieses Thema kritisch aufgenommen. 
Dies Sei-der aktuelie Stand. 
SN schlä t o r  diesen TOP im AK abzuschließen. 
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B

Bfm
BfDI berichtet, dass ihm dazu keine Kenntnisse vorliegen. Der BfDI wird den aktuellen Sach-
stand ermitteln und Im AK vortragen.

TOP6 OpenData
S achstands darstelhmg

Berichterstatter:
Bezug:
Informationen:

SN
TOP 7 der 7. Sitzung des AK vom 28./29. l l .2012
siehe circa-Server

SN
SN berichtet von der 26. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten vom 27. Juni 2013
in Erfurt, welche als Ergebnis eine Entschließung und ein Positionspapier zum Thema; Tnfor-
mationsfrelheit und Open Data erarbeitet habe.
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Bfi)l 
BfDI be1ichtet, dass ihm dazu keine Kenntnisse vo1liegen. De1 BfDI wi1d den aktuellen Sach- 
stand ermitteln und nn AK vortragen. 

TOP 6 Open Data 
. Sachstandsdarsteilung 

Berichtemtatter: SN 
Bezug: TOP 7 dm 7 Sitzung des AK vom 28./29.1 I ‚2012 
Informationen: „ siehe circa-Server 

SN 
SN berichtet von de1 26. Konferenz dei Info11nationsfieiheitsbeaufi1agten vom 27. Juni 2013 
in Erfurt, welche als Ergebnis eine Entschließung und ein Positionspapie'n zum The1nazinf01— 
matiensfreiheit und Open Data erarbeitet habe. 
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Die Informationsfreiheitsbeauftragten würden zur Umsetzung von Open Data klare gesetzli-

ehe Grundlagen für erforderlich halten und die Berücksichtigung der folgenden Eclcpunkte

empfehlen:

l. Opcn Data braucht starke Informationsfi'eiheitsgesetze

2. Klarere Regelungen zur Veröffentlichung als Voraussetzung für Open Data

3. Es bedarf eines subjektiven, durchsetzbaren Anspruchs auf Veröffentlichung

4. Keine Vcrwendungseinschränkung für öffentlich bereitgestellte Daten

5. Open Data ist eine Investition in die Zukunft

Die politische Tendenz in den Ländern und der EU gehe bezüglich der Informationsfreiheit in

Richtung Gesetzgebung.

N1
N1 berichtet, dass nach dem KoaUtlonsvertrag Niedersachsens vom Frühjahr 20 13 das Justiz-

ministerium den Auftrag habe einen Gesetzentwurf zur Informationsfrciheit zu erstellen. Erste

Stellungnahmen von Seiten des Datenschutzbeauftragfccn seien am 03.09.2013 abgegeben

worden. Bereits im TB 2005/2006 hat LfD N1 ein IFG gefordert und 12/2011 und 3/2012 hat

sich LfD ggu. dem Landtag positiv zu einem Gcsetzesvorhaben eingelassen.

BB
BB informiert, dass in Brandenburg dieses Thema im Innenausschuss besprochen worden sei

und mittlerweile auch die erste Lesung stattgefunden habe. Eine inlialtliche Debatte habe noch

nicht stattgefunden. Informationen zum Stand des Verfahrens aus dem zuständigen Referat

wird BB dem AK im Anschluss an die Sitzung übermitteln.

BE
BE führt aus, dass sich das Open Data Portal Berlin bislang im Probebetrieb beftinden habe.

Zunächst seien 84 Datensätze veröffentlicht worden. Seit Juni sei das Open Data Portal Berlin

im Wirkbetrieb mit 268 Datensätzen. Das Portal sei derzeit noch ohne Rechtsgmndlage im

Einsatz. Diese solle mit dem Landes E-Government-Gesetz geschaffen werden. Möglich sei

auch die Aufnahme des einklagbaren Anspruchs auf Veröffentlichung im Informationsfrei-

heitsgesetz des Landes Berlin.

MV
MV berichtet, dass eine Gesetzesinitiaüve der GRÜNEN zur Schaffung eines Transparenzge-

setzes abgelehnt worden sei. In Mecklenburg-Vorpommern würde daher unverändert ein In-

formationsfreiheitsgesetz gelten.

HE
HE führt aus, dass es von Seiten der SPD eine Gesetzgebungsinitiative zur Schaffung eincs

Transparenzgesetzcs gegeben habe. Die Anhörung des Gesetzes \vürde im November stattfm-

den. Im Gesetz sei die Veröffentlichung von Gehältern d6r Bediensteten von kommunalen,

Gesellschaften geplant.

TOP 7 Subgroup E-Government der Art. 29 Gruppe

Information, evtl. Festlegung der Stellvertretung von SN in der UnterDAK

Berichterstatter: SN
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Die Infonnationsffeiheitsbeauftragten würden zu1 Umsetzung von Open Data klare gesetzli— 
che G1undlagen fiir erforderlich halten und die Be1ücksichtigung der folgenden Eckpunkte 
empfehlen: 

Open Data braucht starke Informationsfreiheitsgesetze 
Klarere Regelungen zur Veröffentlichung als Voraussetzung fiir Open Data 
Es beda1f eines subjektiven, du1chsetzbaren Anspruchs auf Veröffentlichung 
Keine Verwendungseinscluänkung fiir öffentlich bereitgestellte Daten 
Open Data ist eine Investition in die Zukunft 
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Die politische Tendenz in den Lände1n und der EU gehe bezüglich der Informationsfreiheit in 
Richtung Gesetzgebung. 

NI berichtet, dass nach dem Koalitionsvertrag Niedersachsens vom Fn'ihjahr 2013 das Justiz— 
ministerium den Auftrag habe einen Gesetzentwurf zur Infonnaüonsfreiheit zu erstellen. Erste 
Stellungnahmen von Seiten des Datenschutzbeaufiragten seien am 03.09.2013 abgegeben 

' worden. Bereits im TB 2005/2006 hat LfD NI ein IFG gefordert und 12/2011 und 3/2012 hat 
sich Lfl) ggü. dem Landtag positiv zu einem Gesetzesvorhaben eingelassen. 

BB 
BB 1nfo1 m1e1t dass '  111 B1andenbu1 g dieses Thema 1mlnnenausschuiss bespiochen wo1den sei 
und mittlerweile auch die erste Lesung stattgefi1nden habe. Eine inhaltliche Debatte habe noch 
nicht stattgefunden. Informationen zuniStand des Verfahrens aus dem zuständigen Referat 
wird BB dem AK im Anschluss an die Sitzung überinitteln. 

BE 
_ BE führt aus, dass sich das Open Data P01tal Berlin bislang im Probebetrieb befunden habe. ‘ 

Zunächst seien 84 Datensätze veröffentlicht worden. Seit Juni sei das Open Data Portal Berlin 
im Wirkbetrieb rnit 268 Datensätzen. Das Portal sei derzeit noch ohne Rechtsgrundlage im 
Einsatz. Diese solle mit dem Landes E—Govemment—Gesetz geschaffen werden. Möglich sei 
auch die Aufnahme des einklagbaren Anspruchs auf Veröffentlichung im Informationsfrei— 
heitsgesetz des Landes Berlin. 

MV 
MV berichtet, dass eine Gesetzesinitiative der GRÜNEN zur Schaffung eines Transparenzge- ' 
setzes abgelehnt worden sei. In Mecklenbu1g-Vorpomn1ern wü1de dahe1 unverändert ein In— 
formaüonsfrerhe1ts gesetz gelten. 

HE 
HE fiihrt aus, dass es von Seiten der SPD eine Gesetzgebungsinitiative zur Schaffung eines 
T1ansparenzgesetzes gegeben habe. Die Anhörung des Gesetzes wü1de 1m November stattfin- 
den. Im Gesetz sei die Veröffentlichung von Gehälte1n de1 Bediensteten von kommunalen 
Geselisöhaften geplant. 

TOP 7 Suhgroup E-Government der Art. 29 Gruppe 
Information, evtl. Festlegung der Stellve1h‘etung von SN in der UnterüAl( 

Berichterstatter: SN 
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Informationen: siehe circa-Server

SN
SN berichtet zum Sachstand der Arbeit der Subgroup E-Government der Art. 29 Gruppe und
wiederholt die Bitte an die Ländcrvertreter zu prüfen, ob ein Ländervertreter die Stellvertre-
tung Sachsens in der Subgroup E-Govermnent der Art. 29 Gruppe übernehme könne. Eine
Meldung könne auch gern im Nachgang der Sitzung erfolgen.
SN informiert, dass das letzte Meeting der Subgroup im Juni stattgefunden habe, Thema sei
die Open Data directive gewesen, die die Wiederverwendung der Informationen aus dem öf-
fentlichen Sektor regeln würde. Die Direktive, die bis 2015 umgesetzt werden müsse, würde
wohl einiges m der Gesetzgebung der Länder in Bewegung bringen. Bezüglich der Open Data
directive würde es wohl auch noch Anpassungen geben. Sie sehe aber die Pflicht des öffentli-
chen Sektors vor, verarbeitete Daten, weiche nicht unter Ausschlusskriterien fallen, prinzipiell
öffentlich zugänglich zu machen. Im Jahr 2014 würde wohl nochmal „Verändenmgsdmck"
auftreten, welcher sicher mit einem Mehraufwand für die Datenschutzbehörden verbunden
sei.

Bezüglich der EU-Cybersecurity sei ein Nachbesserungsbedarf ini Hinblick auf Erkenntnisse
zu prism und Tempora gesehen worden. Diese komme in dem zusammenfassenden Dokument
von nicht so zum Ausdruck. In der Subgroup E-Government gebe es ein Strategie-
papicr, welches im Plenum der EU diskutiert würde und die Unterstützung der Art. 29-Gruppe
habe.

Zum Projekt „Stark", dem EU-emheitlichen eID-Verfahren zur Identitätsfeststellung, seien
wichtige Punkte in zwei Dokumenten auf dem circa-Scrver eingestellt.

Der Entwurf der EU Verordnung Informationssichcrheit sei diskutiert worden.
l, würde in Personalunion sowohl die Subgroup E-Government, als auch die dafür

zuständige AG leiten. Dadurch würden auch Themen wie eIAS aufgegriffen und in der zu-
ständigen AG eingespeist werden. Die Landesdatenschutzbeauftragten hätten somit die Mög-
lichkeit Ideen und Anregungen in diese Gremien einzubringen.
Bei Interesse der Teilnehmer könnten weitere Informationen auf dem Circaserver eingestellt
werden. Sollte Interesse vorhanden sein, bittet SN um eine Rückmeldung,

BfDI
BfDI erklärt, dass der Fragebogen zur elektronischen Kommunikation durch den BfDI beant-
wortet worden sei. Einzelne Fragen seien dabei offen geblieben.

SN
SN fuhrt dazu aus, dass auch SN auf den Fragebogen antworten würde und davon ausgehe,
dass die Unterschiede zwischen den Landes datenschutzbeauftragten nicht signifikant seien
und daher nicht jeder Landes datenschutzbcauftragtc angeschrieben werden müsse,

TOP 8 Abgrenzung: automatisierte Verfahren - Dateien/Akten
Austausch und Diskussion zur Frage, ob eine elektronische Akte ein automati-
siertes Verfahren im Sinne des Datenschutzrechts ist

Berichterstatter: BfDI
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SN 
SN berichtet zum Sachstand der Arbeit der Sub group iii-Government der Art. 29 Gruppe und 
wiederholt die Bitte an die Ländervertreter zu prüfen, ob ein Ländewertreter die Stellve1tre- . 
tung Sachsens in de1 Subgroup E-Gove1mnent der Art. 29 Gruppe übernehme könne. Eine 
Meldung könne auch gem im Nachgang der Sitzung e1 folgen 
SN informiert, dass das letzte Meeting der Subg1oup im Juni stattgefunden habe Thema sei 
die Open Data di1ective gewesen, die die Wiederve1wendung der Info1mationen aus dem öf- 
fentlichen Sekt01 regeln würde. Die Di1ektive, die bis 2015 umgesetzt Weiden müsse, würde 
wohl einiges in der Gesetzgebung der Länder in Bewegung bringen. Bezüglich der Open Data 
directive würde es wohl auch noch Anpassun‘gen geben. Sie sehe aber die Pflicht des öffentli- ' 
chen Sektors vor, verarbeitete Daten, weiche nicht unter Ausschlusskriterienfallen, prinzipiell 
öffentlich zugänglich zu machen. Im Jahr 2014 würde wohl nochmal „Verände1ungsdruck“ 
auftreten, welcher sicher mit einem Mehraufwand für die Datenschutzbehörden verbunden 
sei. - 

. Bezüglich der EU-Cybersecm‘ity sei ein Nachbesserungsbedarf im Hinblick auf Erkenntnisse 
zu prism und Tempora gesehen werden. Diese komme in dem zusammenfassenden Dokument 
von nicht so zum Ausdiuck. In der Subgroup E-Government gebe es ein Strategie— 
papier, welches im Plenum der EU diskutie1t würde und die Unterstützung der Art. 29-G1uppe 
habe. 

Zum Projekt „Star “, dem EU-einheitlichen eID—Ve1°fahrenzur Identitätsfeststellung, seien 
wichtige Punkte in zwei Dokumenten auf dem circa-Server eingestellt. 

Der Entwurf der EU Verordnung Infö1mationssicherheit sei diskutiert werden. 
, würde in Personalunion sowohl die Subgroup E—Government, als auch die dafür 

zuständige AG leiten. Dadu1ch wü1den auch Themen wie eIAS aufgegriffen und in der zu- 
ständigen AG eingespeist we1 den Die Landesdatenschutzbeaufhagten hätten somit die Mög- 
lichkeit Ideen und Anregungen in diese 61en1ien einzub1ingen 
Bei Inte1 esse der Teilnehmer könnten weitem Informationen auf dem Ci1 caserver eingestellt 
we1 den Sollte Inte1esse v01hai1den sein, bittet SN um eine Rückmeldung 

BfDI . 
BfDI erklärt, dass der Fragebogen zur elektronischen Kommunikation durch den BfDI beeint— 
w01tet werden sei. Einzelne Fragen seien dabei offen geblieben. 

SN 
SN fiihrt dazu aus, dass auch SN auf den Fragebogen antworten wü1de und davon ausgehe, 
dass die Unte1schiede zwischen den Landesdatenschutzbeaufti agten nicht signifikant seien 
und daher nicht jeder Landesdatenschutzbeauflragte angeschrieben werden müsse. 

TOP 8 Abgrenzung: automatisierte Verfahren —- Dateien/Akten 
Austausch und Diskussion zur Frage, ob eine elektronische Akte ein automati— 
siertes Verfahren im Sinne des Datenschutzrechts ist ' 

Berichterstatter: BfDI 
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Bezug: neuer TOP

SN
SN führt dazu aus, dass bei der zunehmenden Umstellung auf elektronische Akten oftmals die

Frage auftrete, ob es sich bei den Akten dann um automatisierte Verfahren im Sinne des

BDSG handeln würde. Ginge man davon aus, dass die E-Akte ein automatisiertes Verfahren

im Sinne des Datenschutzrechts sei, müssten die Normen §§ 3 Abs. 2 i. V. m. § 9 BDSG an-

gewandt und eingehalten werden.

BfDI
BfDI berichtet, dass eine Reihe von Bundesbehörden zur Umstellung aufE-Aktcn übergehen

würden. Dazu zählen auch Sicherheitsbehörden. In den Sicherheitsgcsetzen gebe es spezielle,

auch unterschiedliche Regelungen dazu. Dabei würde sich die Frage stellen, ob die elekü'oiu-

sehe Akte ein automatisiertes Verfahren im Sinne des Datenschutzrechts sei. Wäre dies nicht

der Fall, würden die Regelungen zur Verarbeitung der Papierakte gelten. Nach Ansicht des

BfDI sei die E-Akte ein automatisiertes Verfahren. Daher würden nicht die Regelungen für

Papieraktcn gelten und andere technisch organisatorische Maßnahmen seien festzulegen.

SN
SN zitiert zu diesem Thema aus 3.2.1 „Die E-Akte - Das Ende der Übersichtlichkeit" aus dem

24. TB des BfDI:

„Darüber hinaus verschwimmt mit der elektronischen Aktenführung die

hergebrachte Aufteilung behördlicher Datenverarbeitmig in (Papier-)Akten

und elektronisch crschließbare Dateien: Während die Akte in klassischer

Weise dazu dient, das behördliche Vorgehen zu dokumentieren und die je-

weiligen Einzelfälle zu bearbeiten, ist es der Sinn (in der Regel automad-

sierter) Dateisysteme, Daten stmkturiert und aktenübergreifend vorzuhalten,

um sie besser auswerten und mit anderen Daten verknüpfen zu können."

„In diesem Falle handelt es sich bei dem DMS um eine automatisierte Ver-

arbeitung im Sinne von § 3 Absatz 2 BDSG, was entsprechende Konse-

quenzen etwa für die zu treffenden technischen und organisatorischen Maß-

nahmen nach der Anlage zu § 9 BDSG hat.

„Weil das Führen elektronischer Akten in der Regel als automatisierte Ver-

arbeitung anzusehen ist, bedarf es entsprechender Schutzmaßnahmen."

Offen sei aus der Sicht SN, wie die einzelnen eingescannten Dokumente zu bewerten seien.

BfDI
BfDI antwortet, dass das einzelne eingescannte Dokument immer im Zusammenhang mit dem

Dokumentenmanagementsystem zu sehen sei.

N1 . •• •

N1 bejaht die Frage. Bei der elektronischen Aktenführung in N1 gibt.es das Pilotprojekt „cAk-

te Land". Dies wird nicht mein' weitergeführt (Pilotphase wurde nicht verlängert). Das In-

nenministerium ist aber mit der Weiterentwicklung der elektronischen Aktenführung vom IT"

PIanungsrat des Landes beauftragt worden.

N1 berichtet, dass bereits seit 10-12 Jahren ein Personalmanagementsystem (digitalen Perso-

nalakte) im Einsatz sei. Mit einigem Nachdruck habe der Landes datcn s chulzbeauftragte für
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SN 
SN führt dazu aus, dass bei der zunehmenden Umstellung auf elektronische Akten ofimals die 
Frage auftrete, ob es sich bei den Akten dann um automatisierte Ve1fahren im Sinne des ' 
BDSG handeln wü1de. Ginge man davon aus, dass die E-Akte ein automatisiertes Ve1fah1en 
im Sinne des Datenschutzrechts sei, müssten die Nonnen @@ 3 Abs. 2 1. V in 5 9 BDSG an— 
gewandt und eingehalten werden. 

BfDI 
BtDI be1ichtet, dass eine Reihe von Bundesbehörden zu1 Umstellung auf E—Akten übe1 gehen 
W111 den Dazu zählen auch Siche1heitsbehthdon. In den Siche1heitsgesetzen gebe es spezielle, 
auch unterschiedliche Regelungen dazu. Dabei würde sich die Frage stellen, ob_die elektroni- 
sche Akte ein automatisiertes Verfahren im Sinne des Datenschutzrechts sei. Wäre dies nicht 
der Fall, würden die Regelungen zur Verarbeitung der Papierakte gelten. Nach Ansicht des 
BtDI sei die iii-Akte ein automatisiertes Verfahren. Daher würden nicht die Regelungen fiir 
Papierakten gelten_und andere technisch organisatorische Maßnahmen seien festzulegen. 

SN 
SN zitiert zu diesem Thema aus 3.2.1 „Die E—Akte — Das Ende der Ühersichtlichkeit“ aus dem .- 
24. TB des BfDI: 

„Darüber hinaus verschwimmt mit der elektronischen Aktenfttlnung die 
hergebrachte Aufteilung behördlicher Datenverarbeitung in (Papier—)Akten 
und elektronisch erschließbare Dateien: Während die Akte in klassischer 
Weise dazu dient, das behördliche Vorgehen zu dokumentieren und die je— 
weiligen Einzelfälle zu bearbeiten, ist es der Sinn (in der Regel automati- 
sierter) Dateisysteme, Daten strukturiert und aldenübergreifend vorzuhalten, 
um sie besser auswerten und mit anderen Daten verknüpfen Zu können.“ 

„In diesem Falle handelt es sich bei dem DMS um eine automatisierte Ver— 
arbeitung im Sinne von 5 3 Absatz 2 BDSG, was entsprechende Konse- 
quenzen etwa fiir die zu treffenden technischen und organisatorischen Maß— 
nahmen nach der Anlage zu 5 9 BDSG ha .“ 

„Weil das Führen elektronischer Akten in der Regel als automatisierte Ver— 
arbeitung anzusehen ist, bedarf es entsprechender Schutzmaßnahmen.“ 

Offen sei aus der Sicht SN, wie die einzelnen eingescannten Dokumente zu beWerten seien. 

- BfDI 
Bfl)I antwoftet, dass das einzelne eingescannte Dokument immer im Zusammenhang mit dem 
Dokumentenmanagementsystem zu sehen sei. 

NI bejaht die Frage. Bei der elektronischen Aktenfüluung in NI gibt.es das Pilotprojekt „eAk- 
te Land“. Dies wird nichtmehr wc1te1gei‘uhrt (Pilotphase wurde nicht verlängert). Das In— 
nenministerium ist aber mit der We1te1entw1cklung der elektronischen Aktenfiihrung vom 1T— 
Planungsmt des Landes beauftragt Wor.den 
NI ber‚ichtet dass bereits seit 10— 12 Jahren ein Personal1nanagementsystem (digitalen Perso— . 
nalakte) im Einsatz sei. Mit einigem Nachdruck habe der Landesdatenschutzbeauftragte fiir 
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den Einsatz einer Verschlüsselung gesorgt. Mittlerweile seien neue Vorschriften, wie § 88
Abs. 2 Satz 2 NBG zur elektronischen Führung von Akten entstanden. Danach kann „die Ak-
te" (die sich nach § 88 Abs. 3 S. l NBG in Grund- und Tcilakten gliedern kann) in Teilen
oder vollständig elektronisch geführt werden. § 95 NBG enthält detaillierte Vorgaben zur
Führung der automatisierten Verarbeitung von Personalakten. Mit der Einführung des Projek-
tes „PMV" (Pilotierungphase läuft bereits in verschiedenen Geschäftsbereichen) soll eine
weitgehend automatisierte P ers onal(akten)daten Verarbeitung in der nds. Landesverwaltung
ermöglicht werden. Auch hier bestünden Einschränkungen, wie z. B. die Zweckbindung. N1
befürworte technische Regelungen. Diesbezüglich würde ein Rückgriffauf § 7 NDSG (Tech-
tusche und organisatorische Maßnahmen) stattfinden.

SH
SH erwidert, dass dort ähnliche Regelungen im Beamtengesetz des Landes normiert seien.
Weiter weist SH auf § l lOa/b OWiG hin. Dort seien Regelungen zur elektronischen Akten"
fülu'ung enthalten. In SH sei dazu eine Landesverordnung erlassen worden.

BfDI
BfDI berichtet, dass einige Behörden die Auffassung vertreten, dass die E-Akte kein automa-
tisiertes Verfahren wäre und deswegen die technisch-organisatorischen Maßnahmen nicht
entsprechend erforderlich seien.

BB
SB vertritt die Auffassung, dass die E-Akte ein automatisiertes Verfahren sei.

BfDI
BfDI erwidert, dass die Behörden viele Griinde gegen ein automatisiertes Verfahren anführen
würden:
Z.B. seien nur die Metadaten auswerfbar. Die Daten im System seien nicht auswertbar oder
personenbeziehbar, da es sich nur um Abbildungen von Daten (olme OCR) handeln würde;
OCR sei zwar verfügbar, würde aber nicht genutzt. Diese Argumente seien allesamt nicht
überzeugend.

HE
HE berichtet, dass dort bei Einführung von DOMEA alles im Hinblick auf eine automatisierte
Datenverarbeitung gefordert worden sei. Auch eine Vorabkontrolle sei durchgefahrt worden,

BB
BB führt aus, dass die sog. einfache elektronische Akte immer nur ein Dateiordner und keine
Akte sei.

N1
N1 vertritt die Auffassung, dass die eingescamiten Unterlagen, die reine E-Akte, nur die Vita-
lisiemng der herkömmlichen Akte sei. Bei der Betrachtung ginge es jedoch um das Dokumen-
tenmanagementsystem selbst,

SN
SN schließt den Tagesordnungspunkt mit der Zusammenfassung der Meinung des AK ab,
wonach die Führung der E-Akte innerhalb eines Dokumentemnanagementsystems die Füh-
mng eines automatisierten Verfahrens sei.
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den Einsatz einer Verschlüsselung gesorgt. Mittlerweile seien neue Vorschriften, wie @ 88 
Abs. 2 Satz 2 NBG zur elektronischen Führung von Akten entstanden. Danach kann „die Ak— 
te“ (die sich nach @ 88 Abs. 3 S. 1 NBG in Grund— und Teiiakten gliedern kann) in Teilen 
oder vollständig elektronisch gefiihrt werden. 5 95 NBG enthält detaillierte Vorgaben zur 
Führung der automatisierten Verarbeitung von Personalakten. Mit der Einfiihrung des Projek- 
tes „PMV“ (Pilotierungphase läuft bereits in ve1schiedenen Geschäftsbereichen) soll eine 
weitgehend automatisierte Personal(akten)datenverarbeitung in der nds. LandesverWaltung 
01m0 gl1cht we1 den Auch hie1 bestünde11 Einschränkungen, wie z.B.  die Zweckbindung. NI 
befürworte technische Regelungen. Diesbezüglich wü1de ein Rückgriff auf 5 7 NDSG (Tech- 
nische und organisatorische Maßnahmen) stattfinden. ‘ 

SH 
SH e1w1de1t dass d01t ähnliche Regelungen 1111 Beamtengesetz des Landes n01miert seien. 
Weiter weist SH auf @ 110a/b OWiG hin. Do1t seien Regelungen 2111 elektronischen Akten- 
fiihrung_ enthalten. In SH sei dazu eine Landesverordnung erlassen worden. 

BfDI 
BfDI berichtet, dass einige Behö1 den die Auffassung ve1t1eten, dass die E-Akte kein automa- 
tisie1tes Verfahren wä1e und deswegen die téchnisch—organisatorischen Maßnahmen nicht 
entsprechend erfo1derlich seien. 

BB ' 
BB ve1tritt die Auffassung, dass die E—Akte ein automatisiertes Verfahren' sei. 

BfDI 
BfDI e1widert, dass die Behö1den viele G1ünde gegen ein automatisiertes Vc1fahren anfiih1en 
wu1 den 
Z.B. seien nur die Metadaten auswertbar. Die Daten im System seien nicht auswertbar oder 
personenbeziehbar, da es sich nur um Abbildungen von Daten (ohne OCR) handeln würde; 
OCR sei zwar verfiigbar, würde aber nicht genutzt. Diese Argumente seien allesamt nicht 
überzeugend. 

HE 
HB berichtet, dass dort bei Einiiihrung von D_OMEA alles im Hinblick auf eine automatisierte 
Datenverarbeitung gefordert werden sei. Auch eine Vorabkontrolle sei 'dtu*chgefiihrt werden. 

BB 
BB fiihit aus, dass die sog. einfache elekt1 onische Akte 11n1ner nur ein Dateiordner und keine 
Akte sei. - 

NI * . 
NI verhitt die Auffassung, dass die eingescannten Unterlagen, die mine E-Akte, nm die Vita- 
lisierung de1 he1kömmiichen Akte sei Bei de1 Behachtung ginge es jedoch um das Dokumen— 
tenma11age1ne11tsystern selbst. 

SN 
SN schließt den Tagesordnungspunkt mit der Zusammenfassung der Meinung des AK ab, 
wonach die Fuh1 ung de1 E-Akte inne1halb eines Dokun1entenmanagementsyste1ns die Füh— 
lung eines automatisierten Verfahrens sei. 
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2. Tas, Mittwoch, 11.09.2013 - Besinn: 09:00_Uhr

Beginn: 9:07

TOP9 Vertrag: Elektronischer Datensafe nPA-Box

Das Projekt „Elektronischer Datensafe nPA-Box" ist eine Pallstudie des IT-Beaufti-agten der

Bayerischen Staatsregierung und Schwerpunktthema der „Digitalen Agenda Deutschland" des

IT-Planungsrates. Die nPA-Box skizziert eine sichere Cloud-Lösung zur Speicherung von

Daten im Internet. Für die Vertraulichkeit der Daten sorgt die elektronische Identitätsfunktion

(eID) des neuen Personalausweises (nPA). Bürgerinnen und Bürger, aber auch Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter von Unternehmen können ihre Daten sowohl von stationären als auch von

mobilen Endgeräten vertraulich in der nPA-Box ablegen und rund um den Globus mobil da-

rauf zugreifen. Mobile Endgeräte werden dabei ohjne Lesegerät aber dennoch sicher an die

elektronische Identität des Nutzers gebunden.

Vortragender;
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Re-

feratITl

Informationen: siehe circa-Server

I'-‘roiol<oii der  & €-3|lzurrg des AK Vsrwaliungsmr.;clr:rr‘rrisisnrrrg; a m  “IG. I 11.09. 2013 in [Dresden 

2. Ta Mittwoch 11.09.2013 -— Be inn: 09:00 Uhr 

Beginn: 9:07 

TOP 9 Vortrag: Elektronischer Datensafe nPA-Box 

Das Projekt „Elektronischer Datensafe nPA-Box“ ist eine Fallstudie des IT-Beauftragten der 
Bayerischen Staatsregierung und Schwerpunktthema der „Digitalen Agenda Deutschland“ des 
IT-Plammgsr‘ates. Die nPA-Box skizziert eine sichere Cloud-Lösung zur Speicherung von _ 
Daten im Internet. Für die Vertraulichkeit der Daten sorgt die elektronische Identitätsfunktion 
(eID) des neuen Personalausweises (nPA). Bürgerinnen und Bürger, aber auch Mitarbeiterin- 
nen und Mitarbeiter von Unternehmen können ihre Daten sowohl von stationären als auch von 
mobilen Endgeräten vertraulich in der nPA-Box ablegen und rund um den Globus mobil da- 

- rauf zugreifen. Mobile Endgeräte werden dabei ohne Lesegerät aber dennoch sicheran die 
elektronische Identität des Nutzers gebunden. 

Versagender: _ 
' Bayerisches Staatsministeriurn der Finanzen Re- 

ferat IT 1 

Informationen: siehe circa—Server n 
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TOP 10 Bericht EU - Datenschutzreform
S achstands darstellung

Berichterstatter: BfDI

SN
SN berichtet, dass die EU - Datenschutzreform ins Stocken geraten sei. SN habe auf dem
circa Server Dokumente eingestellt, die erläutern, welche Rechts etzungs- und Verwaltungsbe-
reiche betroffen wären. Aufgrund möglicher Andenmgsbedarfe z. B. im Verwaltungsaufbau
sei eine Befassung des AK mit diesem Thema angezeigt gewesen.

BfDI
BfDI erwidert, dass die EU — Datenscliutzreform keineswegs ins Stocken geraten sei. Auf
EU-Ebene sei intensiv weiter verhandelt worden. Nach der Sommerpause in Bmssel würden
die Verhandlungen jetzt wieder fortgesetzt. Man müsse zwischen der Behandlung der EU - -
Datenschutzreform im EU- Rat und dem EU-Parlamcnt unterscheiden,
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TOP 10 Bericht EU —— Datenschutzrefdrm 
Sachstandsdarstcllung 

Berichterstatter: BfDI 

SN ' 
SN berichtet, dass die EU — Datenschutzreform ins Stocken geraten seit SN habe auf dem 
circa Server Dokumente eingestellt, die erläutern, welche Rechtsetzungs— und Vewvaltungsbe— 
reiche betroffen wären. Aufgrund möglicher Änderungsbedarfe' z. B. im Vawaltungsaufbau 
sei eine Befassung des AK mit diesem Thema angezeigt gewesen. 

BfDI . 
BfDI erwideft, dass die EU — Datenschutzrefonn keineswegs ins Stocken geraten sei. Auf 
EU-Ebene sei intensiv Weiterverhandelt werden. Nach der Sommerpause in B1üssel würden 
die Verhandlungen jetzt wieder fortgesetzt. Man müsse zwischen der Behandlung der EU — - 
Datenschutzreform im EU— Rat und dem EU-Parlament unterscheiden. 
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Bei den Verhandlungen in der Ratsarbeitsgmppe DAPIX wäre der gesamte Text der VO zum

zweiten Mal behandelt worden. Ausgehend von den Stellungnahmen der Mitgliedstaaten sei

ein neuer zweiter Entwurf der Verordnung mit Fußnoten erstellt worden. Dies sei noch unter

'der irischen EÜ-Ratspräsidentschaft erfolgt. Nunmehr habe Litauen die EU-

Ratspräsidcntschaft übernommen. Es sei anzunehmen, dass es bei dem hohen Tempo der Be-

fassung mit der EU-Datenschutzreform bleiben würde. Nunmehr würden die geänderten

Entwürfe verhandelt. Es würde versucht, die vorhandenen Konflikte abzuschlchten und zu

lösen. Die Kapitel VI und VII (Art. 46 bis 72) wurden sich mit der Datenschutzaufsicht,

Rechtstelhmg, Kompetenzen und insbesondere der Zusammenarbeit in Europa („One-Stop"

Shop") befassen. Im September würde sich eine weitere Sitzung mit den letzten Kapiteln VIII

bis XI und den Themen der Rechts durchsetzung, Klagen, Haftung, Schadenersatz, Sanktioncn

befassen. In Kapitel 9 sei mit den spezifischen Bcreichsausnahmen (Art. 80 ff. Datenschutz-

Grundverordnung) ein Rechts etzungsspleh'aum für die Mitgliedsstaaten belassen worden,

Im Oktober würde eine Sitzung stattfinden, in der über zentrale Punkte eine politische Eini-

gung erzielt werden solle. Dies sei das Ziel der litauischen EU-Ratspräsidentschaft.

Im EU-Parlament sei der sog. ÜBE Ausschuss für'die EU-Datenschutzreform zuständig.

Der Berichterstatter (MdEP Albrecht) verhandele seit März 2013 mit den Schattenberichter-

stattern der anderen Fraktionen über Kompromisse. Das Ergebnis würde im zuständigen In-

nenausschuss zur Abstimmung anstehen. Die Abstimmungstermine seien mehrfach versclio-

ben worden. Aktuell sei ein Termin im September oder Oktober 2013 vorgesehen. Wenn die

Ab-stimmung stattgefunden habe, sei die wesentliche Arbeit des EU-Parlamentes in der ersten

Lesung der EU-Datenschutzreform zunächst erledigt.

Es sei zunächst eine Befassung des Ausschusses, nicht des PIenums vorgesehen. Der Be-

schluss des Ausschusses wäre die Grundlage für die sich anschließenden Verhandlungen mit

dem EU-Rat. Diese müssten, wegen der Wahl des EU-Parlaments im Mai 2014, im Febru-

ar/März 2014 abgeschlossen sein,

Die Abhörmaßnahmen von Prism und NSA hätten zu einem neuen politischen Druck für die

Umsetzung der EU-Datenschutzreform und zu einer höheren Gewichtung des Themas auf

EU-Ebene geführt. Die Bundesregierung habe im Soimner Andemngsantrage bezüglich der

Datenübermifcthmg an ausländische-Behörden und Gerichte in den EU- Rat eingebracht, wel-

ehe in einem Vorentwurfder EU-Gi'undverordnung schon einmal enthalten waren. Der Vor-

schlag würde sich allerdings wohl nicht durchsetzen lassen, sei aber noch in der Diskussion.

In Bezug auf den AK Verwaltungsmodernisiemng führt der BfDI aus, dass sich die KOM mit

dem Bundesinnenmmisterium auf die Präzisierung des Art. 6 Abs. 3 EU-Gmndverordnung

verständigt habe. Die Bundesregierung solle sich mit der EU-Kommission über eine Off-

nungsklausel für die öffentliche Verwaltung verständigen. Die EU-Ratspräsidentschaft habe

die Regelung übernommen und eingearbeitet, Damit sei genauer festgelegt, was von den Mit-

gliedsstatten genau geregelt werden könne, z. B. Zweck der Datenverarbeitung oder welche

Daten oder Arten von Daten verarbeitet werden. Das Ziel sei es zu erreichen, dass die Mit-

gliedstaaten mit guten datenschutzrechtlichen Regelungen möglichst wenige Änderungen in

dem vorhandenen bereichs spezifischen Datenschutzrecht umsetzen müssten. Offen sei hinge-

gen der Spielraum der nationalen Gesetzgeber im Hinblick auf die Regelung der Rechte der

Betroffenen. Zu Gunsten der Betroffenen bestünden keine nationalen Spielräume. Die Rege-

lung von Einschränlamgen der Rechte der Betroffenen sei durch die Mitgliedsstaaten mög-

lich. Bereits jetzt würde z. B. Art. 21 EU-Grundverordnung die Rechte der Betroffenen zu

Gunsten der nationalen Sicherheit einschränken. Der Problembereich der Rechte der Be-

Red. Anmerkung: Der Ausschuss Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (ÜBE) ist zuständig ftir Bürger-,

Menschen-, und Gmndi'echte in der EU (einschließlich Schutz von Minderheiten), Diskriminierung, Transpa-

renz, Datenschutz, Einreise und den Personenverkehr, Asyl und Zuwandcmng.
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Bei den Verhandlungen in der Ratsarbeitsgruppe DAPIX wäre der gesamte Text der VO zum 
zweiten Mal behandelt werden. Ausgehend von den Steliungnahmen der Mitgliedstaaten sei 
ein neuer zweiter Entwurf der Verordnung mit Fußnoten erstt werden. Dies sei noch unter 
'der irischen EU-Ratspräsidentschaft erfolgt. Nunm'ehr habe Litauen die EU- ' 
Ratspräsidentschaft übernommen. Es sei anzunehmen, dass es bei dem hohen Tempo der Be- 
fassung mit der EU—Daitenschutzreforin bleiben würde. Nunmehr würden die geänderten 
Entwürfe verhandelt. Es würde versucht, die vorhandenen Konflikte abzuschichten und zu 
lösen. Die Kapitel VI und VII (Art. 46 bis 72) würden sich rnit der Datenschutzaufsitiht, 
Rechtstellung, Kompetenzen und insbesondere der Zusammenarbeit in Europa („One—Stop- 
Shop“) befassen. Im September würde sich eine weitere Sitzung mit den letzten Kapiteln VIII 
bis XI und den Themen der Rechtsdurchsetzung, Klagen, Haftung, Schadenersatz, Sanktionen 
befassen. In Kapitel 9 sei mit den spezifischen Bereichsausnahmen (Art. 80 ff. Datenschutz- 
Grundverordnung) ein Rechtsetzungsspielraum für die Mitgliedsstaaten belassen werden. 
Im Oktober würde eine Sitzung stattfinden, in der über zentrale Punkte eine politische Eini- 
gung erzielt werden solle. Dies sei das Ziel der litauischen EU-Ratspräsidentschaft. 
Im Eli-Parlament sei der sog. LIBE Ausschuss“ fündie EU—Datenschutzreform zuständig. 
Der“ Berichterstatter (MdEP Albrecht) verhandeie seit März 2013 mit den Schattenberichter- 
stattern der anderen Fraktionen über Kompromisse. Das Ergebnis würde im zuständigen In— 
nenausschuss zur Abstimmung anstehen. Die Abstimmungstermine seien mehrfach verscho- 
ben worden. Aktuell sei ein Termin im September oder Oktober 2013 vorgesehen. Wenn die 
Ab-stimmung stattgefunden habe, sei die wesentliche Arbeit des EU-Parlamentes in der ersten 
Lesung der EU—Datenschutzreform zunächst erledigt. . 
Es sei zunächst eine Befassung des Ausschusses, nicht des PlenumS vorgesehen. Der Be- 
schluss des AusSchusses Wäre die Grundlage für die sich anschließenden Verhandlungen mit 
dem EU-Rat. Diese müsSten, wegen der Wahl des EU—Parlaments im Mai 2014, im Febru— 
ar/März 2014 abgeschlossen sein. 
Die Abhörinaßnahmen von Prism und NSA hätten zu einem neuen politischen Druck für die 
Umsetzungder EU—Datenschutzreform und zu einer höheren Gewichtung des Themas auf 
BU-Ebene geführt. Die Bundesregierung habe im Sommer Änderungsantrage bezüglich der 
Datenübermittlung an ausländische Behörden und Gerichte in den EU— Rat eingebracht, wel— 
che in einem Vorentwurf der EU—Grundverordnung schon einmal enthalten waren. Der Vor- 
schlag würde sich allerdings wohl nicht durchsetzen lassen, sei aber noch in der Diskussion. 

In Bezug auf den AK- Verwaltungsmodemisierung fiihrt der BfDI aus, dass sich die KOM mit 
dem Bundesinnenrninisterium auf die Präzisierung des Art. 6 Abs. 3 EU—Grundverordnung 
verständigt habe. Die Bundesregierung solle sich mit der EU-Kommission über eine Öff— 
nungsklausel für die öffentliche Verwaltung verständigen. Die EU—Ratspräsidentschafl habe 
die Regelung übernommen und eingearbeitet. Damit sei genauer festgelegt, was von den Mit- 
gliedsstatten genau geregelt werden könne, z.B. Zweck der Datenverarbeitung oder welche 
Daten oder Arten von Daten verarbeitet werden. Das Ziel sei es zu erreichen, dass die Mit— 
gliedstaaten mit guten datenschutzrechtlichen Regelungen möglichst wenige Änderungen in 
dem vorhandenen bereichsspezifischen Datenschutzrecht umsetzen müssten. Offen sei hinge- 
gen der Spielraum der nationalen Gesetzgeber im Hinblick auf die Regelung der Rechte der 
Betroffenen. Zu Gunsten der Betroffenen bestünden keine nationalen Spielräurne. Die Rege- 
lung von Einschränkungen der Rechte der Betroffenen sei durch die Mitgliedsstaaten mög- 
lich. Bereits jetzt würde 2. B. Art". 21 EU—Grundverordnung die Rechte der Betroffenen zu 
Gunsten der nationalen Sicherheit einschränken. Der Problembereich der Rechte der Be— 

“ Red. Anmerkung: Der Ausschuss Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) ist zuständig Für Bürger-, 
Menschen-, und Grundrechte in der EU (einschließlich Schutz von Minderheiten), Diskriminierung, Transpa- 
renz, Datenschutz, Einreise und den Personenverkeln‘, Asyl und Zuwanderung. 
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troffenen sei derzeit noch offen. Die Bundesregierung habe bereits Beispiele genannt, wo be"
reichs spezifische Regelungen vorliegen würden.

BfDI berichtet weiter, dass Art. 80 ff. der EU-Grundverordnung weitere Aspekte der Verwal-
tung betreffen würde. Dort sei z. B. das Medienprivileg, die Verarbeitung von Gesundheits-
und Beschäftigtendaten und der kirchliche Bereich des Datenschutzes betroffen.
Hinzu käme der Sozialdatenschutz, für den eine Offtmngsklausel aufgenommen werden könn-
te. Dann bliebe der Bereich des SGB eventuell imberülirt Weitere Punkte seien die Nutzung
von Daten für historische, statistische und wissenschaftliche Zwecke. Diese Datenverarbei-
tung würde in je cinem Artikel geregelt werden. Hier solle staatliches Recht zugelassen wer-
den, da sonst die Arbeit (z.B. der Archive, Universitäten u,ä.) behindert werden könne. Dies
würde auch für die Verwendung von Daten für statistische Zwecke gelten.
Eine Abgrenzungsvorschrift sei im Zusammenhang mit Informationsfreiheitgesetzen vorgese-
hen. Die Länder würden bestehende Informationsfreiheitsgesetze „belialten" können, Eventu-
eil gebe es Kollisionen, z. B. wie mit der Veröffentlichung von Daten umgegangen werden
solle.

BfDI weist daraufhin, dass die EU-Gmndverordnung äie Einfühnmg von nationalen Perso-
nenkeimzeichen durch einen Satz in Art 80 ff. EU-Gmndverordnung erlauben werde.

SN
SN erörtert, welche praktischen Konsequenzen die EU-Grundverordnung wohl für die Ver-
waltung habe. Die genauen Inhalte der EU-Grundverordnung seien noch in der Diskussion,
was dazu führen würde, dass der aktuelle Stand der Verordnung sich wohl noch verändern
könne. SN gehe davon aus, dass die EU-Grundverordnung noch in der aktuellen Leglslaturpe-
riode verabschiedet werden würde.

BfDI
BfDI bestätigt diese Auffassung und führt dazu aus, dass das EU-Parlament den Willen dazu
bekundet habe, dass eine Verabschiedung zustande komme. Bei dem EU-Rat sei dies eher
noch unsicher, da nicht klar wäre, ob alle Mitgliedsstaaten zustimmen würden.
BfDI informiert, dass das Bundcsfinaiizmmisterium darauf bestehen wiirde, dass der gesamte
Bereich der Steuerverwaltung nicht in den Geltungsbereich der EU-Gnmdverordmmg aufge-
nommen wird. Eventuell könne es eine „Notlösung" in den All 80 ff. EU-Gmndverordnun.^
geben. Ursprüngliches Ziel der Steuerverwaltung sei aber, dass die EU-Grimdverordnung
gem. Art. 2 EU-Gmndverordnung far diese nicht anwendbar sei,

Ebenfalls offen seien die Befugnisse der Datenschutzaufsichtsbehörden. Der Kommissions-
Entwurf sehe keine Unterschiede zwischen den Aufsichtsbefugnissen der Datenschutzbehör-
den im öffentlichen und privaten Bereich vor. Das hätte die Folge, dass es gleiche Befugnisse
im öffentlichen wie im privaten Bereich gebe. Damit würde es auch im Öffentlichen Bereich
die Möglichkeit zum Treffen von Anordnungen, Untersagungen, Lösclumg etc. geben. Die
Umsetzung dieser Normen müsse jedoch justiziabel sein. Ein Organstrcitverfahren müsse
möglich sein. Die Bundesregierung stelle sich gegen derartige Pläne und habe im EU-Rat
Vorbehalte dagegen eingelegt. Die Bundesregierung vertrete die Ansicht, dass der öffentliche
Bereich nicht über derartige Befugnisse verftigen dürfe, da dies mit deutschem Verfassungs-
recht nicht vereinbar sei. Auch Belgien und noch weitere Staaten hätten dieser Regelung wl"
dersprochen. Da in anderen Mitglieds Staaten derartige Regelungen bereits derzeit gelten wm-
den, hätten diese damit kein Problem. Ob die Vorbehalte der Bundesregierung durchsetzbar
sind, sei noch unldar. Aus Sicht des BfDI sei es kritisch, dass die Bundesregierung bei der EU
Vorschläge einbringe, die die Kompetenzen der D atenschutzbeauf fragten einschränlce, Insbe-
sondere das Arbcits- und Sozialministerium und das Finanzmmisterium hätten sich gegen die
jetzige Regelung im Entwurf der EU-Gmndverordnung ausgesprochen. Da scheine der Druck,
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troffenen sei deizeit noch offen. Die Bundes1cg1e1 ung habe be1eits Beispiele genannt, wo be- 
reichsspezifische Regelungen v01 hegen würden. - 
BfDI berichtet weiter, dass Art. 80 ff. der EU-Grundverordnung weitere Aspekte der Verwal— 
tung betreffen würde. Dort sei 2. B. das Medienprivileg, die Verarbeitung von Gesundheits- 
und Beschäftigtendaten und der kirchliche Bereich des Datenschutzes betroffen. 
Hinzu käme der Sozialdatenschutz, für den eine Öffnungsklausel aufgenommen werden könn— 
te. Dann bliebe der Bereich des SGB eventuell unberührt. Weitere Punkte seien die Nutzung 
von Daten für historische, statistische und wissenschafiliche Zwecke. Diese Datenverarbei- 

' tung würde in je einem Artikel geregelt werden. Hier solle staatliches Recht zugelassen wer— 
den, da sonst die Arbeit (z.B. der Archive, Universitäten u.ä.) behindert werden könne. Dies . 
würde auch fiir die Verwendung von Daten fiir statistische Zwecke gelten. ' 
Eine Abgrenzungsvorschrift sei-im Zusammenhang mit Informationsfreiheitgesetzen vorgese- - 
hen. Die Länder würden bestehende.Inf01mationsfreiheitsgesetze „beh'alten“ können. Eventu- 
ell ‚gebe es Kollisionen, z. B. wie mit der Veröffentlichung von Daten umgegangen werden 
solle. 
BfDI weist darauf hin, dass die EU—Grundverordnung die Einführung von nationalen Perso- ' 
nenkennzeichen durch einen Satz in Art 80 ff. EU-G1ündverordnung erlauben werde. 

SN . 
SN erörtert, welche p1aktischen Konsequenzen die EU-Grundve1 ordnung wohl fiir die Ver— 
waltung habe. Die genauen Inhalte de1 EU—G1undve1mdnung seien noch 111 der Diskussion, 
was dazu fiihren wü1de, dass der aktuelle Stand de1 Ve1 ordnung sich wohl noeh ve1 andern 
könne. SN gehe davon aus, dass die EU—G1undve1mdnung noch in der aktuellen Legislatmpe— 
riode verabschiedet werden würde. . 

BfDI 
BfDI bestätigt diese Auffassung und fiihrt dazu aus, dass das EU-Parlament den Willen dazu 
bekundet habe, dass eine Ve1abschiedung zustande komme. Bei dem EU- Rat sei dies eher 
noch unsicher, da nicht klar 'wäre, ob alle Mitgliedsstaaten zustimmen würden. 
BfDI informiert, dass das Bundesfinanzministeriurn darauf bestehen würde, dass der gesamte ‚ 
Bereich der Steuerverwaltung nicht in den Geltungsbereich der EU—G1undverordnung aufge- 
nommen wird. Eventuell könne es eine „Notlösung“ in den Art 80 ff. EU—Grundverordnung 
geben. U1sprüngliches Ziel de1 Steuer verwaltung sei abe1, dass die EU—Gmndverordnung 
gern. A1t. 2 EU—Gi undve1 ordnung 1111 diese nicht anwendbar sei 

Ebenfalls offen Seien die Befugnisse de1 Datenschutzaul‘s1chtsbehö1 den Bei Kommissions- 
Ent1f sehe keine Unterschiede zwischen den Aufsichtsbefugnissen de1 Datenschutzbehör- 
den im öffentlichen und privaten Bereich vor. Das hätte die Folge, dass es gleiche Befugnisse 
im öffentlichen wie im p1i1iaten Bereich gebe. Damit würde es auch im öffentlichen Bereich 
die Möglichkeit zum Treffen von Anordnungen, Untersagungen‚ Löschung etc. geben. Die 
Umsetzung dieser Nonnen müsse jedoch justiziabel sein. Ein Organstreitverfah1eh müsse 
möglich sein. Die Bundesregierung stelle sich gegen dera1tige Pläne und habe im EU—Rat 
Vorbehalte dagegen eingelegt. Die Bundesregie1ung vertrete die Ansicht, dass der öffentliche 
Bereich nicht über derartige Befugnis'se verfügen dürfe, da dies mit deutschem Verfassungs- 
recht nicht vereinbar sei. Auch Belgien und noch weitere Staaten hätten dieser Regelung wi— 
dersprochen. Da in anderen Mitgliedsstaaten derartige Regelungen bereits derzeit gelten wür- 
den, hätten diese damit kein Problem. Ob die Vorbehalte der Bundesregierung durchsetzbar 
sind, sei noch unklar. Aus Sicht des BfDI sei es k1itisch, dass die Bundes1egienmg bei de1 EU 
Vorschläge einb1inge, die die Kompetenzen de1 Datenschutzbeauft1agten einscinänke Insbe— 
sonde1e das A1beits— und Somalm1mste1 111m und das Finanzministerium hätten sich gegen die 
jetzige Regelung 1111 Entwu1fde1 EU—G1undve101dnung aus gespmchen Da scheine den Druck, 
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z. B. seitens der Sozialversichemngsträger, groß zu sein. Sollte sich die Bundesregierung

durchsetzen, sei selbst keine Bcanstandungen fraglich- Der BfDI habe sich dafür eingesetzt,

dass die Datenschutzbeliörden die kompletten Befugnisse des öffentlichen und privaten Be-

reichs bekommen.

HE
HE bittet um Mitteilung, ob die Eckpunkte, die der AK Technik übermittelt habe (z. B. die

Schutzziele Transparenz, Integrität und Nichtverkettbarkelt), übernommen wordem seien.

BfDI
BfDI antwortet, dass sich diesbezüglich derzeit recht wenig tue. Die Vorschläge seien aber

recht positiv aufgenommen worden. Nicht alle Schutzziele seien aufgenommen worden. Bei

der letzten Rcssortbesprechung zu diesem Thema sei das BSI anwesend gewesen und habe die

technisch-organisatorischen Vorschläge „auseinandergenommen". Die Bunde$regicmng ver-

folge im EU-Rat dieses Thema und wolle Verbesserungen erreichen.

HE
HE weist daraufhin, dass eine spätere Umsetzung schwierig werde.

BfDI
BfDI erwidert, dass in Art. 5 EU-Grundverordnung die grundsätzlichen DS-Prmzipcn veran-

kert seien. Ein weiteres Ziel der Bundesregierung sei, dass der technisch-organisatorische

Datenschutz noch aufgenommen wird. • .

N1
N1 bedauert, dass es wohl nicht gelungen sei, die IT-Sicherheitsschutzziele zu etablieren. Z.

B. könne es als Ziel der IT sinnvoll sein Daten zu sammeln — datenschutzrechtlich sei dies im

Unterschied dazu nicht sinnvoll. N1 weist daraufhin, dass Argumentationshilfen für die Auf"

nähme entsprechender Regelungen verfLlgbar gewesen seien und bittet um Auskunft, ob diese

ausreichend übermittelt worden wären und bei der Kommission auch tatsächlich angekommen

seien.

BfDI
BfDI erwidert, dass im Moment alle Chancen genutzt würden um Vorschläge einzubrmgen.

Wer Vorschläge habe, solle diese übermitteln. Dies sei sicher lohnenswert. Ob der EU-Rat

diese Vorschläge aufnehmen werde sei schwierig einzuschätzen.

SH
SH weist daraufhin, dass eine Änderung von § 9 BDSG bezüglich der Schutzziele vorstellbar

wäre. Offen sei, ob dies als Argumentationshilfe genutzt werden könne.

BfDI
BfDI antwortet, dass aktuell keine Anpassungswünsche vorlägen.

N1
N1 informiert, dass eine Arbeitsgruppe des AK Technik die Operationalisierung der Schutz-

ziele vorantreibe. Ein Eckpunüktepapier sei der letzte Arbeitsstand gewesen.

Zu prüfen sei, ob diese Anregungen auf nationaler Ebene umsetzbar seien.

HE
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z.B. seitens der Sozialversicherungsträger, groß zu sein. Sollte sich die Bundesregiemng 
durchsetzen, sei selbst keine Beanstandungen fraglich. Der Bfl)l habe sich dafiir eingesetzt, 
dass die Datenschutzbehördg'en die kompletten Befugnisse des öffentlichen und privaten Be- ' 
reichs bekommen; 

HE - 
HE bittet um Mitteilung, ob die Eckpunkte, die der AK Technik übermittelt habe (z.B. die 
Schutzziele Transparenz, Integrität und NichWe1-kettba1kät), übernommen worden seien. 

BfDI 
BfDI antwortet, dass sich diesbezüglich derzeit recht wenig tue. Die Vo1schläge seien abe1 
1echt positiv aufgenommen W01 den Nicht alle Schutzziele seien aufgenommen werden. Bei 
der letzten Ressortbesprechung zu diesem Thema sei das BSI anwesend gewesen und habe die 
technisch-organisatorischen Vo1schläge „auseinande1 genommen“. Die Bundesregiemng ver- 
folge' 1m EU-Rat dieses Thema und wolle Verbesserungen e11eichen. = 

HE 
HE weist da13uf hin, dass eine späte1e Umsetzung schwierig we1de. 

' BfDI . 
BfDI e1widert, dass in Art. 5 EU-Grundve101 dnung die g1undsätzlichen DS—Prinz'ipen veran- 
kert seien Ein weiteres Ziel der Bundes eg1erung sei, dass der techmsch-o1 gan1satonsche 
Datenschutz noch aufgenommen wi1d. . 

NI . 
NI bedauert, dass es wohl nicht gelungen sei, die IT-Sicherheitsschutzziele zu etablieren. Z. 
B. könne es als Ziel der IT sinnvoll sein Daten zu sammeln — datenschutzrechtlich sei dies im 
Unterschied dazu nicht sinnvoll. NI weist darauf hin, dass Argtune'ntationshilfen für die Auf— 
nahme entsprechender Regelungen ve1fiigba1 gewesen seien und bittet um Auskunft, ob diese 
aus1e10hend ube1m1ttelt WO] den wären und bei der Kommission auch tatsächlich angekommen 
seien. 

BfDI 
BfDI e1w1de1t dassim Moment alle Chancen genutzt Würden um Vorschläge einzubringen. 
wer Vorschläge habe, solle diese übermitteln. Dies sei siche1 lohnenswert. Ob der EU-Rat 
diese Vorschläge aufnehmen werde sei schwien'g einzuschätzen. 

SH 
SH weist darauf hin, dass eine Ande1 ung von €} 9 BDSG bezüglich de1 Schutzziele vor'stellbai 
wä1e. Offen sei, ob dies als A1 gumentatmnshflfe genutzt we1den könne. 

BfDI 
BfDI antwortet, dass aktuell keine Anpassungswünsche vorlägen. 

NI . 
NI informie1t, dass eine Arbeitsgruppe des AK Technik die Operationalisierung der Schutz« 
ziele vorantreibe. Ein Eclcpunktepapier sei der letzte Arbeitsstand gewesen. 
Zu prüfen sei, ob diese Anregungen auf nationaler Ebene umsetzbar seien. 

HE 
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HE regt an, den Stand der Diskussion der technisch-organisatorischen Punkte durch den BfDI
an den AK-Technik zu übermitteln.

BfDI
BfDI sagt dies zu und führt aus, dass sich die Punkte nur auf den EU-Rat beziehen würden
und die Ubermittlung unmittelbar erfolgen könne.

TOP 11 Vortrag: eIAS-Verordnung der Europäischen Kommission
„EU VO eIAS - Chancen und Risiken aus der Sicht des Datenschut-
zes und der Bürger"
Vertrag und Diskussion zum Vorschlag für eine Verordnung des europäischen
Parlaments und des Rates über die elektronische Identifizierung und Vertrau-
ensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt

Vortragende;

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Informaüonstechnologie
Referat 5.2

Informationen: siehe circa-Server
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HE regt an, den Stand der Diskussion der technisch-orgimisatorischen Punkte durch den Bfl)I 
‘ an den Ali—Technik zu übermitteln. 

31131 
BfDI sagt dies zu und fiihrt aus, dass sich die Punkte nur auf den EU-Rat beziehen würden 
und die Übermittlung unmittelbar erfolgen könne. 

TOP 11- Vortrag: eIAS-Verordnung der Europäischen Kommission _ 
„EU VO eIAS - Chancen und Risiken aus der Sicht des Datenschutz-4 
zes und der Bürger“ . 
Vortrag und Diskussion zum Vorschlag fiir eine Verordnung des europäischen 
Parlaments und des Rates über die elektronische Identifizierung und Vertrau- 
ensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 

Vortragende: , 
‚- " Der Hessische Datenschutzbeaufiragte 

' Informationstechnologie 
Referat 5.2 

Informationen: siehe circa-Server 
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TOP 12 RISER ID Services GmbH als Provider für die Melderegisteraus-

kunft in Deutschland

Austausch und Diskussion zur Frage, ob das angebotene Verfahren

den melde- und datenschutzrechtlichen Normen entspricht

Berichterstatter: SN

Bezug: neuer TOP

Informationen: siehe circa-Server

SN
SN schlägt den Läüdervertretern vor, den TOP 12 RISER ID Services GmbH als Provider für

die Melderegisterauskunft in Deutschland zunächst ausschließlich im E-Mail-Verfahren wei-

ter zu behandeln.

Die Teilnehmer stimmen zu.

TOP 13 Ubermittlung der Protokolle und Beschlüsse des AK an Dritte

Diskussion der Frage, ob externe Datenschutzbeauftragte, die flu' einen

Zweckverband tätig werden, die Protokolle und Beschlüsse des AK erhalten

dürfen

Berichterstatter; MV

Bezug: neuer TOP

MV
MV bittet die Ländervertrcter um Stellungnahme, ob externe Datenschutzbeauftragte, die fiü'

einen Zweckverband tätig werden, die Protokolle und Beschlüsse des AK erhalten dürfen. Im

Einzelfall sei eine Ubersendung wohl möglich. MV sehe eine generelle Herausgabe der Pro-

tokolle und Beschlüsse des AK Verwaltungsmoderaisierung, als nicht-öffentliches Gremium,

kritisch. Diese Auffassung vertrete MV auch vor dem Hintergrund, dass in MV ein IFG gelte.

MV weist daraufhin, dass die der DSK vorgelegten Entsch I ießungs entwürfe oftmals in der

Sitzung der DSK. geändert würden.

BE
BE teilt die Auffassung nicht und sieht keinen Grund dafür, die abgestimmten Protokolle nach

IFG nicht herauszugeben.

BfDI
BfDI führt 4azu aus, dass es sich dabei um ein grundsätzliches Problem handeln würde, wel-

chcs zentral auf der Ebene der DSK ~ für alle AK einheitlich - geregelt werden solle.
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TOP 12 RISER ID Services GmbH als Provider für  die Melderegisteraus- 
' kunft in Deutschland 

Austausch und Diskussion zur Frage, ob das angebotene Verfahren 
den melde- und datenschutzrechtlichen Normen entspricht 

Berichterstatter: SN 
Bezug: neuer TOP 
Infomationen: _ siehe circa-Server 

SN ‚ ' 
SN schlägt den Ländewertretem vor, den TOP 12 RISER ID Services GmbH als Provider für 
die Melderegisterauskunft in Deutschland zunächst ausschließlich im E-Mail—Verfaluen wei- 
ter zu behandeln. 

Die Teilnehmer stimmen zu. 

TOP 13 Übermittlung der Protokolle und Beschlüsse des AK an Dritte 
Diskussion der Prage, ob externe Datenschutzbeauftragte, die fiir einen 
Zweckverband tätig werden, die Protokolle und Beschlüsse des AK erhalten _ ‘ 
dürfen 

Berichterstatter: MV _ 
Bezug: neuer TOP 

MV 
MV bittet die Ländervertreter um Stellungnahme, ob externe Datenschutzbeauftragte, die für 
einen Zweckverband tätig werden, die Protokolle und Beschlüsse des AK erhalten dürfen. Im 
Einzelfall sei eine Übersendung wohl möglich. MV sehe eine generelle Herausgabe der Pro— 
tokolle und Beschiüsse des AK Verwaltungsmodemisierung, als nicht-öffentliches Greniium, 
kritisch. Diese Auffassung vertrete MV auch vor dem Hintergrund, dass in MV ein IFG gelte. 
MV weist darauf hin, dass die der DSK vorgelegten Entschließungsentwürfe oftmals in der 
Sitzung der DSK geändert würden. 

BE . 
BE teilt die Auffassung nicht und sieht keinen Grund dafiir, die abgestiinmten Protokolle nach 
IFGnicht herauszugeben. 

BfDI . 
BfDI führt ‚dazu aus, dass es sich dabei um ein grundsätzliches Problem handeln würde, wel- 
ches zentral auf der Ebene der DSK — für alle AK einheitlich — geregelt werden solle. 
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SH
Auch SH sieht keinen Grund die Protokolle nach IFG herauszugeben. Es gebe vielmehr keine
Möglichkeit die Unterlagen nicht herauszugeben. Dies könne auch ein Beschluss der DSK
nicht verhindern Die DSK könne lediglich die Form etc der Protokolle und Unterlagen festle-
^en. .

BE
BE weist auf die eine aktuelle Entscheidung des VG Berlin / OVG Berlin Brandenburg zum
IFG des Bundes hin, wonach eine Behörde, die einen Vertreter entsende und nachher das Pro-
tokoll der Sitzung erhalte, selbst über dessen Verwendung entscheiden könne.

SN
SN bietet an, das Dokument auf dem circa-Server zu veröffentlichen,

SH
SH erwidert, dass beim Vorliegen einer Verfügungsbefugnis das Dokument herausgegeben
werden müsse.

BfDI
BfDI weist nochmals daraufhin, dass dies nicht eine Frage von IFG-Regelungen, sondern die
eines einheitlichen Vorgehens sei. Auch sei vorstellbar, dass die Protokolle von der DSK pro
aktiv veröffentlicht werden könnten.

SN
SN kündigt an, einen entsprechenden Vorschlag für die Tagesordnung der nächsten DSK in
Bremen formulieren zu wollen. Es sei nicht sinnvoll Emzelregelungen, sondern eine einlieitli-
ehe -Regelung für alle AKs, zu treffen. Wenn in dem jeweiligen Land kein IFG in Kraft sei,
könne im Einzelfall geprüft werden, ob die Unterlagen für den Dienstgebrauch übermittelt
werden könnten.

MV
MV bittet um Auskunft, wie das veröffentlichte Protokoll aussehen solle.

HE
HE erwidert, dass dies auf die Form der Führung des Protokolls ankäme.

BE
BE verweist auf den AK Informationsfreiheit Dort würden die Protokolle so veröffentlicht
wie sie erstellt und vom Gremium genehmigt worden seien.
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SH 
Auch SH sieht keinen Grund die Protokolle nach IFG herauszugeben. Es gebe vielmehr keine 
Möglichkeit die Unte1 lagen nicht he1auszugeben. Dies könne auch ein Beschluss de1 DSK 
nicht verhindern Die DSK könne lediglich die Form etc der Protokolle und Unterlagen festle— 
gen. . 

BE 
BE weist auf die eine aktuelle Entscheidung des VG Berlin / OVG Berlin Brandenburg zum 
IFG des Bundes hin, wonach eine Behörde, die einen Vertreter entsende und nachher das Pro— 
tokoll der Sitzung erhalte, selbst über dessen Verwendung entscheiden könne. 

SN 
SN bietet an, das Dokument auf dem circa-Server zu veröffentlichen. 

SH 
SH erwidert, dass beim Vorliegen eine1 Ve1fügungsbefugnis das Dokument he1 ausgegeben 
werden müsse. 

BfDI _ 
BfDI weist nochmals darauf hin, dass dies nicht eine Frage von IFG-Regelungen, sondern die 
eines einheitlichen Vorgehens sei. Auch sei vorstellbar, dass die Protokolle von der DSK pro 
aktiv veröffentlicht werden könnten. 

SN . 
SN kündigt an, einen entsprechenden Vorschlag fiir die Tagesordnung der nächsten DSK in 
Bremen formulieren zu wollen. Es sei nicht sinnvoll Einzelregelungen, sondern eine einheitli— 
che Regelung für alle AKS, (zu t1effen. Wenn in dem jeWeiligen Land kein IFG in Kraft sei, 
könne nn Einzelfall gep1üft we1den, ob die Unte1lagen fiir den Dienstgebrauch übermittelt 
werden könnten. 

MV 
MV bittet um Auskunft, wie das veröffentlichte Protokoll aussehen solle. 

HE 
HE erwidert, dass dies auf die Form der Führung des Protokolls ankärne. _ 

BE 
BE verweist auf den AK Info11hationsfi‘eiheit. Dort würden die Protokolle so veröfi‘ehtlic'ht 
wie sie erstellt und vom Gremium genehmigt worden seien. 
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TOP 14 Datenschutzkonferenz

u.a. Arbeitskreise

S achstandsbericht

Berichterstatter; SN, alle

Bezug: TOP 11 der 7. Sitzung des AK vom 28./29.11.2012

SN
SN weist auf die Internationale Konferenz der.Informationsft'eiheitsbeauftragten vom 18. bis

20.09.2013 in Berlin hin. Dort lägen Berührungspunkte mit dem Thema Open Data vor.

Weiterer Gesprächsbedarfwird von den anwesenden Landes Vertretern verneint.

TOP 15 Pcrsonalausweiskopien für die qualifizierte elektronische Signatur

S achstandsbericht

Berichterstatter: SN, BB

Bezug: TOP 15 der 7. Sitzung des AK vom 28./29. 11.2012

Informationen; siehe circa-Server

SN
SN weist auf die Antwort der Bundesnetzagentur vom 26.08.2013 an den Sächsischen Daten-

schutzbeauftragten hin. Die Bundesnetzagcntur vertrete in diesem Schreiben eine andere

Rechtsauffassung und gehe davon aus, dass Personalausweiskopien im Sinne von SigG und

SigV zweckgebunden verwendet werden dürften.

BB
BB erwidert, dass die Begründung nicht nachvollziehbar sei. Das Geldwäschegesetz wäre

nicht vergleichsweise heranziehbar. Der Begriff der „Aufzeichnung" und die besondere Sorg-

faltspflicht würden sich direkt widersprechen. Aus Sicht BB sei offen, wie in dieser Aiigele-

genheit weiter vorzugehen sei und bittet um Mitteilung der Ländervertretcr, ob diese die

Rechts auffassung der Bundesnetzagentur teilen würden. BB bittet um kurzfristige Problemlö-

sung, da das Problem bereits seit einem Jäh' ungeklärt sei. Die Mitarbeiter und Angestellten

würden die Kopien nicht übergeben, da die Erhebung ohne Rechtsgmndlage unzulässig sei.

Eine Handlungsgrundlage sei dringend notwendig,

SH
SH miterstützt BB und schlägt vor, den nPA für die Anmeldung zu nutzen. Dann würde dieses

Problem nicht mehr bestehen. Allerdings würde das Problem wieder bestehen, wcmi eine

dienstliche Nutzung von privaten Geräten erfolgen würde.

BfDI
BfDI führt dazu aus, dass mit dem dafür zuständigen Referat noch nicht final gesprochen

worden sei. Die Kollegen hätten überlegt, ob die beiden beteiligten Ministerien eine gmnd-

sätzlichc Klänmg herbeifalu'en sollten. Das sei wohl zielführender, als wenn einzelne Landes-
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_ TOP 14 Datenschutzkonferenz 
u.a. Arbeitskreise 
Sachstandsbericht 

Berichterstatter: SN, alle 
Bezug: TOP 11 da 7. Sitzung des AK vom 28. /29. l l .  2012 

SN . 
SN weist auf die internationale Konferenz der,Informationsfi‘eiheißbeaüftmgten vom 18. bis ' 
20.09.2013 in Berlin hin. Dort lägen Berührungspunkte mit dem Thema Open Data vor. 

Weiterer Gesprächsbedarf wird von den anwesenden Landesvertretern verneint. 

TOP 15 Pe1sonalausweiskopien für die qualifizierte elekt1 onische Signatur 
Sachstandsbe1icht 

Berichterstatter: SN, BB ‘ 
Bezug: TOP 15 der 7. Sitzung des AK vom 28./29.11.2012 
Informationen: ' siehe circa—Server 

SN 
SN Weist auf die Antwort de1 Bundesnetzagentur vom 26. 08. 2013 an den Sächsischen Daten— 
schutzbeauft1agten hin. Die Bundesnetzagentm ve1t1ete in diesem Scln eiben eine ande1e 
Rechtsauffassung und gehe davon aus, dass Personalausweiskopien im Sinne von SigG und ' 
Si gV zweckgebunden verwendet werden dürften. 

BB ' 
BB erwidert, dass die Begründung nicht nachvollziehba1 sei. Das Geldwäschegesetz wäre 
nicht vergleichsweise he1anzmhba1 De1 Beg11ff der „Aufzeichnung“ und die besonde1e S01g- 
faltspflicht würden sich direkt wide1sprechen. Aus Sicht BB sei offen, wie in dieser Angele— 
genheit weiter vorzugehen sei und bittet um Mitteilung der Ländervertreter, ob diese die 
Rechtsauffassung der Bundesnetzagentur teilen würden. BB bittet um kurzfristige Problemlö— 
sung, da das Problem bereits seit einem Jahr ungeklärt Sei. Die Mitarbeiter und Angestellten 
Würden die Kopien nicht übergeben, da die Erhebung ohne Rechtsg1undlage unzulässig sei. 
Eine Handlungsgrundlage sei dringend notwendig. 

SH 
SH unterstützt BB und schlägt vor, den nPA für die Anmeldung zu nutzen. Dann würde dieses 
Problem nichtmehr bestehen. Allerdings würde das Problem wieder bestehen, wenn eine 
dienstliche Nutzung von privaten Geräten erfolgen würde. 

BfDI 
BfDI fiihrt dazu aus, dass mit dem dafiir zuständigen Referat noch nicht final gesprochen 
worden sei. Die Kollegen hätten überlegt, ob die beiden beteiligten Ministerien eine grund— 
sätzliche Klärung herbeifiihren sollten. Das sei wohl zielfiihrender, als wenn einzelne Landes- 
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datenschutzbeauftragte sich um eine Klämng bemühten. Das Wirtschaftsministermm sei mit
dem Problem wohl noch nicht befasst worden. Nach dem Abschluss der Prüfung solle eine
Mitteilung erfolgen.

HE
HE weist daraufhin, dass auf dem nPA eine Card Access Number (CAN) aufgebracht sei.
Deswegen seien aus Sicht BMI die nicht erforderlichen Informationen zu schwärzen.

BW
BW stimmt der Auffassung von BB zu und sieht keine rechtliche Grundlage für die Erstellung
einer Kopie des Personalausweises im Rahmen des Antragsverfahrens von qualifizierten
elektronischen Signaturen.

BE
BE schließt sich der Rechtsauffassung an und sieht ebenfalls keine Rechtsgrundlage für die
Anfertigung von Kopien des Personalausweises. Es genüge, die physikalische Anwesenheit
zu belegen, deswegen sei es nicht erforderlich und mithin nicht zulässig, die aufgedruckten
Da-ten zu erfassen.

BfDI
BfDI sagt die Klärung dieser Frage zu.

BB
BB bittet um zeitnahe Behandlung, da eine Lösung des Problems dringend erforderlich sei.

TOP 16 Verzicht auf gesetzlich vorgeschriebene Standards
Sachstandsbericht

Berichterstatter: BfDT, alle
Bezug: TOP 16 der 7. Sitzung des AK vom 28./29J L2012
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datenschutzbeauftragte sich um eine Klärung bemühten. Das Wirtschaftsministerium sei mit 
dem Problem wohl noch nicht befasst worden. Nach dem Abschluss der Prüfung solle eine 
Mitteilung erfolgen. 

HE _ 
HE weist darauf hin, dass auf dern nPA eine Card Access Number (CAN) aufgebtacht sei. 
Deswegen seien aus Sicht BMI dienicht erforderlichen Informationen zu schwärzen. 

BW 
BW stimmt der Auffassung von BB zu und sieht keine rechtliche Grundlage fiir die Ersteliung 
einer Kopie des Personalausweises im Rahmen des Antragsverfahrens von qualifizierten 
elektronischen Signaturen. 

BE . 
BE schließt sich der Rechtsauffassung an und sieht ebenfalls keine Rechtsgrundlage für die 
Anfertigung von Kopien des PersonalauSweises. Es genüge, die physikalische Änwesenheit 
zu belegen, deswegen sei es nicht erforderlich und mithin nicht zulässig, die aufgedruckten 
Dat-ten zu erfassen 

BfDI 
BfDI sagt die Klärung dieser Frage zu. 

BB 
BB bittet um zeitnahe Behandlung, da eine Lösung des Problems dringend erforderlich sei. 

TOP 16_ Verzicht auf gesetzlich vorgeschriebene Standards 
Sachstandsbericht 

Berichterstatter: BfDI, alle 
Bezug: TOP 16 der 7. Sitzung des AK vom 28. /29 11.2012 
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TOP17 Sonstiges

TOP 17.1 Adressen in der circa-Server-Meldung

BE
BE wies daraufhin, dass seit August aufgrund einer Fehlkonfiguration bei den circa-Servcr-
Meldungen die vollständigen Kopfzeilen der Emails mitgeschickt werden, darunter auch die
Emailadressen der Mitglieder, BE fuhrt dazu aus, dass auch diese Amtsträgerdaten gmndsätz-
lich schutzwürdig seien, jedenfalls aber die Fehlkonfigm'ation behoben werden sollte.

SN
SN entgegnet, dass es sich bei den sichtbaren Daten lediglich um Amtsträgerdaten handele
und daher keine datenschutzrechtlichcn Probleme bestünden. SN sagte eine Prüfung zu, wa-
mm es zu dieser Änderung gekommen sei und bittet in diesem Zusammenhang die Länderver-
treter zu prüfen, ob für alle Personen, die im Verteiler des circa-Servers aufgenommen sind,

der Zugang tatsächlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt wird.

TOP18 Neuer Termin

SN
SN führt dazu aus, dass die aktuelle Sitzung des AK vor die Sitzung des DSK gelegt worden
sei. Bei der Planung sei SN abhängig von den Sitzimgs tagen des Sächsischen Landtages und
den Ferien im Bundesgebiet. SN geht davon aus, dass die Sitzung weiter außerhalb der Feri-
enzeiten stattfinden solle. SN bittet die Landesverfcreter um eine Rückmeldung, ob die Sitzung
generell vor DSK stattfinden solle.

.Da von den Teilnehmern keine anders lautenden Rückmeldungen angebracht wurden, wird die

nächste Sitzung außerhalb der Ferien und unabhängig von der DSIC durchgeführt.
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_ 

TOP 17 ' Sonstiges 

TOP 17.1. Adressen in der circa-Server-Meldung ‘ 

BE 
BE wies darauf hin, dass seit August aufgrund einer Fehllmnfiguration bei den circa—Server- . 
Meldungen die vollständigen Kopfzeilen der Emails mitgeschickt werden, damnter auch die 

' Emailadressen der Mitglieder. BE führt dazu aus, dass auch diese Anflsträgerdaten grundsätz- 
lich schutzwürdig seien, jedenfalls aber die F ehlkonfiguration behoben werden sollte. 

SN - - , 
SN entgegnet,fldass es sich bei den sichtbaren Daten lediglich um Amtsträgerdatcn handele 
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Protokoll
der 7. Sitzung des AK „Verwaitungsmodemisiemng"

am 28. und 29. November 2012 in Dresden

1. Tag, IVIittwoch. 28.11.2012 - Beginn: 13:00 Uhr

TOP 1 Vortrag: Elektronisches Personenstandsregister

Vortragender:

Kommunale Informationsverarbeitung
Sachsen (KISA)

Einführung in die rechtlichen Grundlagen zum elektronischen Personenstandswesen

Vorsteliung der Einführung des elektronischen Personenstandsregisters im Freistaat
Sachsen

1 red. Anmerkung: Der Vortrag von
red, Anmerkung: Der Vortrag von

ist auf dem circa-server eingestellt.
ist auf dem drca-server eingestellt,

Postanschrift; Postfach 12 07 05 Hauaansclirift: Bcmhard-voii-Lindcnnu-PlHÜ. l Besuchcn'erkeht; Devrieiit.straße l
01008 Drestiesi 05067 Dresden 0!067 Dresden

Telefon; (0351)4935-'1Ü1
Telefax: (0351)'i9 35-490

Protokoll 
der 7. Sitzung des AK „Vewvaitüngsmodernisierung" 

am 28. und 29. November 2012 in Dresden 

1. Tag, Mittwoch, 28.11.2012 - Beginn: 13:00 Uhr, 

TOP 1 Vortrag: Elektronisches Personenstandsregistér‘ 

Vortragender: 

„ Kommunale lnformationsverarbeitung 
_ Sachsen (KISA) 

Einführung in die rechtlichen Grundlagen zum elektronischen Persorienstandswesen1 

Vorstellung der EinführUng des elektronischen Personenstendsregisters im Freistaat 
Sachsen2 

/ 

1 red. Anmerkung: Der Vortrag von ist auf dem circa-server eingestellt. 
2 red. Anmerkung: Der Vortrag von ist auf dem circa-server eingestellt. 

Postanschrift: Postfach 12 07 05 l-iausanschril'l: Bernlxard-von—Limicman-Platz [ Besuchcrverkchr: Devriemslmße | Telefon: '(0351) 49 35-401 
01008 Dresden 0l067 Dresden 0l067 Dresden Telefax: (0351) 49 35—490 



TOP1.1 Elektronisches Personenstandswesen und Auftragsdatenverarbei-

tung
Auswertung der Bund-A-änderabfrage, Diskussion, ggf. Festlegung des

weiteren Vorgehens

Berichterstatter: SN, aile

SN stellt die Auswertung der Bund-/Länderabfrage vor.

NW
NW ergänzt, dass bisher keine eigene Abfrage durchgeführt worden sei und dass für
NW daher nicht ausgeschlossen werden könne, dass auch GmbHs Auftragsdatenver-

arbeitet seien.

Ergebnis:
,Ziel der Befassung mit dem Thema ist aus der Sicht von SN, die Mitglieder des
AK auf die Einführung der elektronischen Personenstandsregister, ein bedeu-
tendes E-Govemment-Projekf, aufmerksam zu machen. SN empfiehlt, spätestens

nach flächendeckender Einführung der elektronischen Register die Verfahren
auch im Hinblick auf die Datenverarbeitung einer näheren rechtlichen und tech"
nischen Prüfung zu unterziehen.

Es wird kein weiteres Vorgehen vereinbart.

TOP 2.1 Festlegung der Tagesordnung
Protokollkontrolle

Die Tagesordnung wird wie vorgeschlagen bestätigt.

Protokoll:

Vorbehaltlich einer Änderung auf Seite 11 (Andemngshinweis von HH in Bezug
auf die Nichf-Anwesenheit von HH) wird das Protokoll angenommen.

TOP 2.2 TOP 15 b der 84. DSK
Zeitnahe Erstellung von Protokollen der Arbeitskreise und rechtzeitige
Vorlage vor der nächst erreichbaren DSK

red. Anmerkung: Die Tischvorlage ist auf dem circa-server eingestellt.
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tung 
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Vorschiag zur Beschlussfassung:
Der Vorschlag des Saariandes aus der DSK wird für den AK Verwai-
tungsmodernisierung berücksichtigt.

SN
SN schiägt zum weiteren Vorgehen vor, das Ergebnisprotokol! am 29,11.2012 auf den
circa-server einzustellen. Auf die Ergebnisse der Sitzung des AK kann dann direkt zu-
gegriffen werden.

Der Entwurf eines ausführlicheren Protokolls wird innerhalb von 14 Tagen erste!!! und
anschließend auf dem circa-server eingesteHt

TOP 3.1 Stand E-Governmentgesetz des Bundes
Sachstandsdarsteliung, Diskussion, ggf. Festlegung des weiteren Vorge"
hens

Berichterstatter: BfDI

BfDI

BfDi berichtet, dass das E-Govemmentgesetz des Bundes von der Bundesregierung
beschlossen und in erster Runde im Bundesrat beraten worden sei . Der Gesetzent-
wurf liege nun dem Deutschen Bundestag vor.

Dabei federführend werde voraussichtiich der Innenausschuss sein. Der BfDI sei bei
dessen Beratungen in der Reget anwesend und würde die Mitglieder des AKs über die
Ergebnisse der Beratungen informieren. Termin für den Beginn der Beratungen sei
nicht vor Dezember 2012.

Inhaltlich habe es keine wesentlichen Änderungen zu dem im Schreiben des BfDI vom
Oktober 2012 dargestellten Sachstand gegeben. Die Steilungnahme des Bundesrates
habe einige Punkte aufgegriffen, diese seien von der Bundesregierung Jedoch fast
gänzlich abgelehnt worden. Relevant sei zum einen noch die Verschlüsselung. Dabei
sei die Verpflichtung der öffentlichen Stellen, verschlüsselte Dokumente entgegen-
nehmen zu müssen, gefordert worden. Dies sei jedoch aufgrund der Anzahl unter-
schiedlicher Verschlüsselungsverfahren abgelehnt worden. Der Vorschlag des BfDI,
die Verfahrensmöglichkeiten zu prüfen, sei bisher unberücksichtigt gebiieben.

Zum anderen werde das Ersetzen der Schriftform durch De-Mai! im Hinblick auf deren
Sicherheit problematisiert. Die Fachministerien hätten bei den Ressortberatungen ihre
Bedenken gegen den Einsatz von DE-Mail für die Versendung besonders schutzwür-
diger Daten (Sozialgeheimnis, Steuergeheimnis) vorgetragen. Der BfDl habe die von
der Em Sommer 2012 einberufenen ad-hoc-AG erzielten Ergebnisse in die Ressortge-
spräche eingebracht. Auch diese Bedenken hätten nicht zu einer Änderung des vorlie-
genden Gesetzesentwurfs geführt.
Die vom BfDI vorgeschlagene Vorschrift über gemeinsame Verfahren wurde in den
Entwurf des E-Governmentgesetzes aufgenommen. Die Norm sei geringfügig überar-

Bundestagsdrucksache 17/11473.
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beitet worden. Dabei würde es sich nur um formale, keine materieli-rechtiichen Ande-

rungen handeln.

SH
SH weist darauf hin, dass die elektronische Gesundheitskarte zum Identitätsnachweis

genutzt werden solle. Das SGB V würde die NutzungsmöglEchkeiten für die eGesund-

heitskarte abschließend regeln. Die Nutzung als Identitätsnachweis sei dort nicht vor-

gesehen. Hinzu käme, dass die dort genutzten SEcherheitsstandards nicht mit nPA
vergleichbar seien.

BfDI
BfDI stimmt SH zu und weist darauf hin, dass bei der Nutzung der eGesundheitskarte

ein vergleichbares Sicherheitsniveau gefordert werden müsse.

NW
NW pffichtet der Auffassung der Vertreter von SH und des BfDI zur Frage der Nut-

zungsmöglichkeit der elektronischen GesundheEtskarte für IdentifizEerungszwecke bei.

SH
SH führt dazu aus, dass es sich dabei wohi um ein praktisches Problem handeln wür-

de. Mittlerweile seien bereits 70 % der Karten ausgereicht. Es würden wohl keine neu-
en sichereren Karten ausgereicht werden.

BfDI
BfDi werde das Problem als Merkposten für die Befassung im innenausschuss be-

mcksichtigen.

TOP 3.2 Weitere Gesetzesvorhaben der Länder im Bereich E-Government
Austausch

Berichterstatter: SN, weitere

HH
HH führt aus, dass durch den Erlass des HH-Transparenzgesetzes die Thematik eine

neue Bedeutung eriangt habe. Das E-Govemmentgesetz des Bundes solle dabei eine

Motornorm darstellen.

SN
SN stellt den in Sachsen vorliegenden Referentenentwurf vor. Dieser sehe vor,dass

KommunikatEonsmöglEchkeiten elektronischer Art (KommunikatEonskanal) eröffnet wer-

den solien. SN sehe in seiner Stellungnahme u.a., den ungebräuchlichen Wortlaut, die

fehlende Behandlung von Verschlüsselung, Vertrauiichkeit und Signatur, die unpräzise
Regelung von Bezahlmöglichkeiten sowie die Handhabung amtlicher MEtteiIungs- und

Verküncfungsblätter kritisch. Aus Sicht von SN würden wichtige datenschutzrechtliche

Regelungen z. B. über die Behördeninformation im Internet, die Veröffentlichung per-

sonenbezogener Daten (z.B. auch Beschäftigtendaten) mitteis Internet, Vorratsspei-

cherung zur Untersuchung des Nutzerverhaltens sowie die Nutzung fremder Intemet-

red. Anmerkung: Der Entwurf ist zur dienstlichen Verwendung auf dem circa-server eingestellt.
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Plattformen durch öffentliche Stellen fehlen. Die Vorschrift zu den gemeinsamen Ver-
fahren sei ebenfalls vorgeschlagen worden.
Auf Nachfrage von BY führt SN aus, dass auch bezüglich der Einführung der elektroni-
sehen Akte Regelungen vorgesehen seien.

NW
NW fragt nach, ob eine Arbeitsgruppe Z.B. aus dem Bereich der IMK Musterregelun-
gen zur Erstellung von E-Governmentgesetzen erarbeitet hat.

SN
SN habe eher den Eindruck, dass keine Musterregelungen genutzt wurden, sondern
es sich in SN um einen EEgenentwurf zur Umsetzung der sächsischen Gegebenheiten
handelt. Dieser sei oft aus technischer Sicht formuliert und würde teilweise Anleihen
aus dem Bundesgesetz nehmen.

TOP 4 De-Mail, Versendung sensibler Daten (Sozialdaten; Steuerdaten)
Sachstandsdarsteilung, Diskussion, ggf. Festlegung des weiteren Vorge-
hens (ggf. Beschiussfassung)

Berichterstatter: BfDI

BfDI
BfDI berichtet, dass die ad-hoc-AG am 26.7.12 getagt habe und verweist auf die E-
Mail des BfDI vom 23.10.2012. Ein abgestimmtes Ergebnis der ad-hoc-AG läge nicht
vor, da einige Länder eine restriktivere Rechtsauffassung vertreten wollten.

SN
SN stellt den im Vorfeld übermittelten Entschließungsentwurf von SH „Die obligatori-
sehe Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eine zentrale datenschutzrechtiiche Forde-
rung für die Versendung personenbezogener Daten mitteis De-Mail" vor.

BfDI
Der BfDI verweist auf das im Vorfeld den Teiinehmern des AK Verwaltungsmodemisie"
mng zur Verfügung gestellte Protokoll der ad-hoc-AG vom 26.07.12 (versandt am
19.10.2012). Danach müsse zwischen der Kommunikation zwischen zwei Behörden
und der Kommunikation zwischen einer Behörde und einem Bürger unterschieden
werden. Bei der Kommunikation zwischen zwei Behörden sei beim Versand besonders
schutzwürdiger Daten eine Ende-zu-Ende-VerschiüsseSung zu fordern. Für die Kom-
munikation zwischen Behörde und Bürger müsse eine Verschlüsselung dann angebo-
ten werden, wenn es sich um Daten mit dem Schutzbedarf „sehr hoch" handele. Beim
Schutzbedarf „hoch" sei eine Verschlüsselung nur verzichtbar, wenn die aufgrund ei-
ner Rlsikoanaiyse getroffenen (sonstigen) technischen und organisatorischen Maß-
nahmen ein vertretbares Restrisiko ergeben.
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Laut Begründung zum Entwurf des E-Governmentgesetzes des Bundes sei hingegen
die Ende-zu-Ende-VerschIüsselung nur als AusnahmefaH beschrieben. Da sich an den

erläuterten Forderungen nichts geändert habe, wolle sich der BfDi eine dahingehende

Beanstandung vorbehalten, sofern sich öffentliche Steilen des Bundes nicht an diese

Vorgaben halten. Anfragen von Sozialversicherungen habe der BfDi entsprechend
beantwortet, da eine eindeutige Positionierung auch von deren Interesse sei.

MW
NW piädiert für eine konsequente Forderung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselunc). Die

gegebenenfalis anfailenden Kosten dürften dem nicht entgegenstehen.

Auf Nachfrage von SN eriäutert 0 den dortigen Sachstand. Demnach handele es sich

bei der Kommunikation zwischen den Behörden um ein eigenes generisches System.

Dieses sei in sich abgeschlossen und dadurch sehr sicher. Die Verschlüsselung der E-

Mails wäre dann nicht'erforderlich. Daher bestünde das Problem der Verschlüsselung

nur bzgl. der Kommunikation gegenüber dem Bürger. Hierbei würde die Ende-zu-

Ende-Verschlüsselung nur sehr seilen genutzt. Der Service an sich würde vom Bund

bereitgestellt Der Anschluss hingegen würde von Privaten (Providem) angeboten.
Derzeit sei dies wohl v.a. die österreichische Post. Als Oberfläche könne Outiook ge~

nutzt werden.
Für Behörden bestünde ein dualer Service. Für den Fail, dass der Empfänger im ent-

sprechenden Verzeichnis aufgeführt ist, würde eine eiektronische Zusteiiung erfolgen.

Ist dies nicht der Fail, erfoigt eine herkömmliche Zustellung. Bei Nutzung des Services

gegenüber einer Behörde übernehme der Bund die Kosten, gegenüber einem Bürger
müsse der Provider die Zustellung in seinem Kostenmodeli abdecken.

Aufgrund der Bürgerkartenbindung lohnt sich der Service jedoch für Bürger nur, wenn
diese regelmäßig Kontakt zu Behörden pflegen würden. 0 berichtet, dass ebenso wie

die Bürgerkarte die damit verbundene elektronische Kommunikation durch die Bürger

kaum genutzt werde.

SN
SN bittet den BfDl um Auskunft, ob der Bürger für den Fall, dass er eine De-
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Beschluss:
Der vorgelegte Entschließungsentwurf von SH wird in der Form nicht weiterver-

folgt.
HE, SH, HH, SN fertigen einen neuen Entschließungsentwurf, Dieser soll im Um-

laufverfahren innerhalb von 14 Tagen abgestimmt werden.

TOP 5 Projekt RESISCAN, .
Sachstandsdarsteilung, Diskussion, ggf. Festlegung des weiteren Vorge-

hens

Berichterstatter: BfDI

BfDI
BfDi berichtet zum Sachstand der Erstellung der technischen Richtlinie.

Eine offene Frage sei, ob der Scanvorgang ein eigenständiger Datenverarbeitungsvor-

gang sei und somit eine Einwilligung erforderlich sei oder eine eigene Rechtsgrundla"

ge bestehen müsse. Dazu befinde sich BfDi noch in interner Abstimmung,

Der BfD! weist auf die übersandten Arbeitspapiere hin und führt aus, dass einige Län-

der dazu Stellung genommen hätten. Ungeklärt sei derzeit, welchen VerbindHchkeits-

grad die rechtlichen Hinweise haben werden.

BY
BY weist darauf hin, dass eine elektronische Aktenführung jedenfalls dann zulässig

sei, wenn dies gesetzlich geregelt ist. BY macht darauf aufmerksam, dass die Rege-

lung des § 6 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs eines E-Govemmentgesetzes des Bundes

erst 2020 in Kraft tritt. Diese Regelung gelte im Übrigen nur für Bundesbehörden.

Dogmatisch gesehen könnte man einen Scannvorgang ggf. als Datennutzung einord-

nen, die einer entsprechenden rechtlichen Grundlage bedarf.

SN
SN erläutert, dass die herkömmliche Papierakte im Amt A verarbeitet werde. Duplikate

könnten für weitere Vorgänge erzeugt werden. Dieser Dupiizierungsvorgang solle

dann keine Nutzung sein. Das sei probiematisch.

TH
TH weist erwidernd darauf hin, dass das nicht der Anwendungsfall sei. TH z. B. würde

nicht mehr mit Papierakten arbeiten. Dementsprechend bliebe der Zweck, für den die

einzelne Akte angelegt wurde, gleich.
Problematisch sei hingegen der UrkundsbeweEs. Dies würde mit technisch-

organisatorischen Maßnahmen gelöst werden.

Nachträgliche Anmerkung BW: Der BfDI hat zwischenzeitiich eine Handreichung zum Thema erstellt

(vgl. E-Mall des BfDi vom 22.Januar 2013).
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SH
SH erläutert, dass in Schleswig-Hoistein eine Regelung bestünde, wonach die Doku-
mente signiert werden würden. Spätestens in diesem Falle sei von dem Datenverar-
beitungsvorgang einer Speicherung auszugehen.

BB
BB erwidert, dass der Informationsgehait des Dokumentes nicht geändert werde. Da-
mit sei ausschließlich der Zustand geändert worden, nicht hingegen das Dokument.

SN
SN weist darauf hin, dass über den Protokolleintrag zumindest Beschäftigtendaten
hinzukommen würden.

BB
BB legt dar, dass das Dokument lediglich einen anderen Bearbeitungsstand erreichen
würde. Eine Datenverarbeitung würde erst bei der eigentlichen Aktenführung stattfin-
den.

SH
SH führt aus, dass sich der Protokolizustand ändern würde.

BB
Aus der Sicht von BB sei die Zustandsändemng keine Datenverarbeitung.

SN
SN weist darauf hin, dass RESISCAN keine Signiemng vorsehen würde.

/

BfDI
Sofern man eine Rechtsgrundlage für das Scannen für notwendig halte, könnte man
aus Sicht von BfDI auch die Auffassung vertreten, dass diese im aligemeinen Daten-
schutzrecht vorhanden sei: Man könnte das Scannen ais erforderlich betrachten (was
allerdings voraussetzen würde, dass auch Effektivitätsgeslchtspunkte bei der Erforder-
lichkeit eine Rolle spielen würden). Die Zweckidentität bleibe ohnehin erhalten. Bisher
sei der BfDi von der Zulassigkeit des ZwEschenschritts des Scannens ausgegangen.

BY
BY sieht Bedarf für eine gesetziiche Regelung der elektronischen Aktenführung jeden-
falls dann, wenn die elektronische Aktenführung gegenüber der bisherigen Speiche-
rung in Papierform eine höhere Eingriffsintensität hat.

SN
SN führt aus, dass die Erforderiichkeit der elektronischen Speicherung nicht gesehen
werde.

BfDI
BfDI erwidert, dass sich die Erforderlichkeit nicht auf die Form der elektronischen
Speicherung beziehe.
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TH
TH unterstützt die Auffassung BYs und bejaht eine höhere EingriffsintensEtat z. B. we-
gen der Realisierung einer Suchfunktion. In TH werde versucht, mit technisch organi-

ßatorischen Regelungen (z. B. Zugriffsregelungen) den Eingriff zu minimieren.

SN
SN führt aus, dass durch die automatisierte Datenverarbeitung Vorgänge auch aus

Betroffenensicht revisionsfähiger werden können und die persönlichkeitsrechtiiche Be-

!astung der Betroffenen nicht zwangsläufig steige.

NW
NW führt aus, dass eine höhere EingrEffsintensität auch eine bessere Kontrolle schaf"

fen könne. Bei der von TH vorgestellten Suchfunktion würde es sich aus Sicht von NW

um eine Datenerhebung handeln.

NW weist darauf hin, dass das reine Scannen die Schaffung eines Bildes sei. Mit der
Verknüpfung mit OCR würde ein weiterer Schritt erfolgen. Damit würde eine weitere

Verarbeitung ggf. auch mit Metadatenanreichemng erfolgen.

SN
SN vertritt die Auffassung dass durch das Scannen selbst keine höhere Eingriffsinten-

sität erreicht werde. Hingegen führe das Hinzufügen von Metadaten zu einer Steige-

mng der Eingriffsintensität.

TOP 6.1 Geodaten/Dachfiächenkataster
Vorstellung von Beispielen, Diskussion

Berichterstatter: SN, alle

SN
SN stellt Beispiele für Dachflächenkataster aus den Bundesländern vor.
SN weist auf die in der 5. Sitzung des AK erzielte Einigung über die Grundforderungen

bezüglich Soiarkatasterhin.
SN führt aus, dass auf den untersuchten Internetseiten kaum Hinweise auf die Be-

kanntmachung und auf das Widerspruchsrecht enthalten gewesen seien.

SN vertritt die Auffassung, dass es ggf. zweckmäßig sei in den Ländern die Internet-

auftritte zu überprüfen und ggf. Nachbesserungen zu fordern.

RP
RP erläutert, dass der fnternetauftritt von Kaiserslautem vorbildlich gewesen sei. An-

dere Kommunen hätten nachbessern müssen.

RP geht davon aus, dass bei allen von rheiniand-pfälzischen Kommunen vemffentlich-
ten Solarkatastern ein Hinweis auf einen möglichen Widerspruch einschließlich An-

sprechpartner erscheine. Diese informationen würden jeweils auf der Startselte des

Katasters enthalten sein. Die Öffentlichen Bekanntmachungen würden von RP nicht

mehr geprüft werden. Hierzu habe es Rundschreiben der kommunalen Spitzenverbän-

red. Anmerkung: Der Vortrag von ist auf dem circa-server eingestellt.
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de gegeben. RP gehe davon aus, dass die Kommunen sich entsprechend dieser Vor-
gaben verhalten würden.
In RP seien 12 Solarkataster im Internet. Insgesamt habe RP den Eindruck, dass sich
das Verfahren eingespielt und etabliert habe.

TH
TH informierte darüber, dass in TH bisher die Auffassung vertreten wurde, dass So-
iarkataster nicht zulässig seien. Mittlerweile gebe es in dieser Frage Bewegung. Erfurt:
werde als erste Kommune in TH durch den Datenschutzbeauftragten bei der Einfüh-
rung des Katasters begleitet.

TOP 6.2 Bericht aus der UAG/ von der GIW-Kommission
Sachstandsdarsteiiung der Arbeit der GiW - Kommission und deren
Entwurf einer Verhaltensregel (code ofconduct), Diskussion, ggf. Festle-
gung des weiteren Vorgehens

Berichterstatter: SN, N.N.

SN
SN verweist auf das vorliegende Memorandum der GiW-Kommission zum Thema
„Geobusiness und Datenschutz". Dieses bestehe aus zwei Teilen. Teil 1 behandele die
Bereitstellung von Geodaten durch Wirtschaftsunternehmen und Teil 2 die Bereitstel-
!yng von Geodaten durch Behörden und sonstige öffentliche Stellen. SN berichtet,
dass der zweite Teil des Memorandums (betrifft öffentliche Stellen) durch die DSK zu-
stimmend zur Kenntnis genommen werden sollte.
Die DSK habe sich mit der Thematik befasst. Ein Beschluss sei aber, wegen der feh-
lenden Einstimmigkeit des Beschlusses, nicht gefasst worden.
Hinzukomme, dass noch weitere Fragen (z.B. der Betrieb der Clearingstelie betref-
fend) offen seien.

NW
NW weist darauf hin, dass das Thema auch im Düsseldorfer Kreis behandelt worden

zember 2012 vereinbart habe. Bisher gebe es jedoch keine Hinweise auf eine geän-
derte Bewertung der Problematik. Deswegen gebe es momentan keine Handlungs-
mögiichkeit.

RP
RP erläutert, dass die Einigung wohl an der Frage gescheitert wäre, ob die grundsätz-
liche Freigabe georeferenzierter Orthofotografien bis zu einer Auflösung von 20 cm pro
Biidpunkt (DOP 20) mitgetragen werden könne. Gerade dieser Punkt sei in der UAG
ausführlich diskutiert worden.

BY
BY teilt mit, es halte an seiner bisherigen Position fest, die BY auch in seinem Schrei-
ben vom 15.11.2012 vertreten habe. Eine davon abweichende Regelung könne BY
nicht mittragen.
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NW
NW weist daraufhin, dass es ebenfalls Probleme mit dem Memorandum habe. Es be"

stünden weiterhin ungeklärte Fragen. Beispielsweise sei fraglich, welche Stelle für den

COC verantwortlich zeichnen müsse. Daneben müsse die Verpflichtung für die Behör-

den, sich den COC unterwerfen zu müssen, gestrichen werden.

NW sehe derzeit weder in der DSK noch Em Düsseldorfer Kreis Entwicklungsmöglich-

keiten in dieser Frage.

SH
Auf Nachfrage SNs erläutert SH den Beschlussstand der DSK. Da sich der Düsseidor"

fer Kreis mit der Problematik befasst habe und aufgrund des derzeitigen Diskussions-

Standes seien keine weiteren Forderungen erfolgt. Es gebe keinen Beschluss in der

DSK.
Eine Lösung der offenen Frage, wer und wo die Führung der Clearingstelle übernom-

men werden solle, müsse durch die GiW-Kommission vorgeschlagen werden. Dieses

Problem sei an die GIW-Kommission ven/viesen worden. Erst im Anschiuss werde das

Thema in der DSK aufgenommen und diskutiert werden können. Eine Sitzung der

UAG sei derzeit nicht geplant.

NW
NW weist darauf hin, dass derzeit kein finaler Stand bekannt sei. NW spricht sich dafür

die Antworten der GIW-Kommission auf die offenen Fragen formal übersandt werden.

Erst Em Anschluss sollte die UAG einberufen werden.

SN
SN weist auf das Problem der Antragsbefugnis hin (§38a BDSG).

Auch die Bundesbehörde sei keine Interessensvertretung nach dem Gesetz.

BfDI
BfDI erwidert, dass aus seiner Sicht die GiW-Kommission eindeutig antragsbefugt sei.

Das Vorliegen eines Verbandes sei nicht erforderiich. Der in § 38a BDSG verwendete

Begriff „Vereinigungen, die bestimmte Gruppen von verantwortlichen Steilen vertreten"

sei sehr weit.

NW
NW fordert, dass sich das BMWi mit der Problematik befassen solle.

SN
SN fragt nach, ob die GIW-Kommission zur Streichung der „20-cm-Regelung" bereit

wäre.

SH
SH nimmt an, dass das nicht der Fall sein werde.

SN
SN weist darauf hin, dass sich das Papier an die Wirtschaft und die Behörden richten

solle.
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BfDI
BfDI weist darauf hin, dass die Auflösungsschwelien mit dem 3. Geofortschrittsbericht
abgestimmt werden sollten. Die dort empfohlenen Zahlen entsprächen den Zahlen in
dem Memorandum und seien so auch bereits veröffentlicht.

BB
BB erbittet von BY eine nachträgliche Begründung bzgl. des Mehrwerts von DOP 20
Ern Vergleich zu DOP 40.

NW
NW äußert seine Überraschung über die strikte Haltung BYs. An der UAG habe BY
leider nicht teilgenommen.

BY
BY weist nochmals auf sein mndversandtes Schreiben vom 15.11.2012 hin. Nach sei-
nern Kenntnisstand habe das Landesamt für Datenschutzaufsicht die Position des
Landesbeauftragten in der UAG dargesteilt

BE
BE erwidert, dass die vorletzte UAG-Sitzung gemeinsam mit der GiW Kommission
stattgefunden hätte. Daher habe BE sich an der letzten Sitzung nicht beteiligt. BE sehe
keine Notwendigkeit, von den bestehenden Regelungen nach unten abzuweichen.

BB
BB erläutert, dass in den Kommunen DOP 20 bereits vorhanden wäre.

SH
SH fragt nach, ob eine neue Untergruppe gebildet oder zunächst abgewartet werden
solle. Eine neue Sitzung der UAG mache erst nach dem Gespräch mit
Sinn.

Ergebnis:
Übereinstimmung besteht, das Gespräch
abzuwarten ist und dass das Gesprächsergebnis von NW SN mitgeteilt werden
soll. SN wird das Gesprächsergebnis an die Mitglieder des AK weitergeben. Da-
nach soll das weitere Vorgehen entschieden werden. BY wird gebeten, eine Per-
son zu benennen, die an den Sitzungen der UAG teilnimmt.

TOP 7 Open Data
Auswertung der Bund-/Länderabfrage, Diskussion, ggf. Festlegung des
weiteren Vorgehens

Berichterstatter: NW

Nachträgliche Anmerkung NW: Ein erstes Gespräch zwischen (GIW-Kommission)
und dem LD! NRW hat im Dezember stattgefunden und konstruktive Ansätze zur.weiteren Befassung
mit den TaskForce-Anliegen erbracht. Die Gespräche sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Über den
Fortgang wird NRW berichten.
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Es erfolgt eine Auswertung der Bund-/Länderabfrage und der Hinweis, dass die Kon"

ferenz der InformationsfreiheEtsbeauftragten sich ebenfalls mit der Thematik beschäf-

tigt habe. Dort sei der Tagesordnungspunkt auf die Frühjahrssitzung 2013 verschoben

worden. Ziel der Befassung der iFBK sei es, eine Kategorisierung von Daten und Do-

kumenten zu erreichen, die der Veröffentlichung der Daten zugrunde zu legen sei.

NW
NW berichtet, dass das Thema Open Data in NW stark an Bedeutung gewinnen wer-

de. Z. B. werde am 06.12.2012 eine Anhörung hierzu stattfinden. Daneben liegen Ein-

ladungen zur Mitwirkung in Arbeitsgruppen für den LDI NRW vor.

NW erläutert, dass derzeitige Positionspapiere zwischen BegrEffsdefinition und Ab-

sichtserklärung lägen und eine klare Richtung bisher nicht ersichtlich sei. Die Regie-

rung sei dabei, eine Strategie zu finden. Generell sei bisher alles sehr unkonkret.

HB
HB weist auf das Open Data Portal des Landes Bremen unter www.daten.bremen.de

hin. Derzeit gebe es dort ca. 130 Datensätze (Stand Mai 2013). Das Informationsregis-

ler Bremen, in dem Dokumente der bremischen Verwaltung veröffentlicht werden, ha-

be ca. 20.000 Einträge. Daneben existiere der Wettbewerb „Apps4Bremen". Weitere

Entwicklungen seien vorgesehen.

SH
SH weist darauf hin, dass es bei der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten

eine UAG Open Data gebe. Deren Ziel sei die Kategorisierung von Daten und Doku-

menten gewesen. Auch über eine Anonymisierung von Dokumenten sei gesprochen

worden.

BB habe ein Positionspapjer entworfen, es sei jedoch keine Entschließung in der !etz-

ten Sitzung vorgesehen gewesen. BB und BE verfügten über ein Informationsregister.

Weitere Informationsregister seien Z.B. in SH in einem KoaHtionspapier vorgesehen.

Auch der IT-Planungsrat (Schwerin) habe eine entsprechende UAG.

HH
HH weist auf eine Initiative innerhalb der Stadt parallel zum Bund hin. Es gebe eine

interministerieile AG mit Beteiligung des HmbBfDI.
Ein Veröffentlichungsregister sei im Transparenzgesetz geregelt worden. Dabei solle

es sich nicht um Open Data handeln, im Transparenzgesetz sei genau geregelt wor-

den, welche Daten in welcher Form gespeichert werden. Die Steilen, die Daten anbie"

ten, müssten dies „proaktiv" tun. HH werde dies weiter beobachten.

BW
BW erläutert, dass es in BW zwar derzeit kein Informationsfreiheitsgesetz, aber den-

noch Open Data gebe. Darin seien jedoch laut Innenministerium keine personenbezo-

genen Daten enthalten. Dies sei jedoch bisher nicht überprüft worden. Ein Personen-

bezug sei schnell herstellbar. Daher werde BW dies weiter beobachten.

red. Anmerkung: Die Tischvorlage ist auf dem circa-server eingestellt.

16 

Es erfolgt eine AUSwertung der Bund—/Länderabfrage9 und der Hinweis, dass die Kon- 
ferenz der informationsfreiheitsbeauftragten sich ebenfails rnit der Thematik beschäf- 

_ tigt habe. Dort sei der Tagesordnungspunkt auf die Frühjahrssitzung 2013 verschoben 
werden. Ziel der Befassung der iFBK sei es, eine Kategorisierung von Daten und Do— - 
kumenten zu erreichen, die der Veröffentlichung der Daten_zugrunde zu legen sei. 

NW 
NW berichtet, dass das Thema Open Data in NW stark an Bedeutung gewinnen wer- 
de. Z. B. werde am 06.12 2012 eine Anhörung hierzu stattfinden. Daneben liegen Ein- 
lädungen zur MitwirkUng' m Arbeitsgruppen für den LDI NRW vor. 
NW erläutert, dass derzeitige Positionspapiere zwischen Begriffsdefinition und Ab- 
sichtserklärung lägen und eine klare Richtung bisher nicht ersichtlich sei. Die Regie- 
rung sei dabei, eine Strategie zu finden. Generell sei bisher ailes sehr unkonkret. 

HB ' 
HB weist auf das Open Data Portal des Landes Bremen unter www.daten.bremen.de 
hin. Derzeit gebe es dort ca. 130 Datensätze (Stand Mai 2013). Das lnformationsregis- 
ter Bremen, in dem Dokumente der brémischen Verwaltung veröffentlicht werden, ha- , 
be ca. 20 000 Einträge. Daneben existiere der Wettbewerb „Apps4Bremen" Weitere 
Entwicklungen seien vorgesehen. 

SH 
SH weist dera hin, dass es bei der Konferenz der lnforrnationsfreiheitsbeauftragten 
eine UAG Open Data gebe. Deren Ziel sei die Kategorisierung von Daten und Doku- 
menten gewesen. Auch über eine Anonymisierung von Dokumenten sei gesprochen 
werden. 
BB habe ein Positionspapier entworfen, es sei jedoch keine Entschließung' m der letz- 

- ten Sitzung vorgesehen gewesen. BB und BE verfügten über ein Informationsregister. 
Weitere Informationsregister seien z.B. in SH in einem Koalitionspapier vorgesehen. 
Auch der iT-Planungsrat (Schwerin) habe eine entsprechende UAG. 

HH 
HH weist auf eine Initiative innerhalb der Stadt parailel zum Bund hin. Es gebe eine 
interministerielle AG mit Beteiligung des HmbDl. 
Ein Veröffentlichungsregister sei im Transparenzgesetz geregelt worden. Dabei soile 
es sich nicht um Open Data handeln. im Transparenzgesetz sei genau geregelt wor- 
den, weiche Daten in welcher Form gespeichert werden. Die Stellen, die Daten anbie— 
ten, müssten dies „proaktiv“ tun. HH werde dies weiter beobachten. 

BW 
BW erläutert dass es in BW zwar derzeit kein informationsfreiheitsgesetz aber den- 
noch Open Data gebe. Darin seien jedoch iaut innenministerium keine personenbezo- 
genen Daten enthalten. Dies sei jedoch bisher nicht "überprüft werden. Ein Personen— . 
bezug sei schnell herstellbar. Daher werde BW dies weiter beobachten. 

9 red. Anmerkung: Die Tischvorlage ist auf dem circa-server eingestellt. 



17

Ergebnis:
Es besteht Einigkeit, dass der AK das Ergebnis der Konferenz der Informations"
freiheitsbeauftragten abwarten und den TOP ggf. später wieder aufgreifen wird.

TOP 8 Unter-AK der Art. 29 Gruppe
Information, evti. Festlegung der Steilvertretung von SN in der Unter-AK
der Art. 29 Gruppe

Berichterstatter: SN

SN
SN berichtet, dass SN Mitglied der Subgroup der Art. 29 Gruppe sei und bittet um Mit-
teilung der Länder, ob ein Land bereit sei, regelmäßig im Verhinderungsfali die Vertre-
tung zu übernehmen.

BE
BE weist darauf hin, dass es nicht zwingend einen Stellvertreter geben müsse. Falls
ein Stellvertreter bestimmt werde, solle der jetzige Vertreter, aiso SN> den SteHvertre-
ler mit dessen persönlicher Emailadresse anmelden und dies nachrichtlich an BE als
Koordinator melden.

SN
SN legt dar, dass am 21.11.12 der letzte Termin der Subgroup E-Govemment stattge-
funden habe. Grundsätzlich würde sich die Subgroup mit der Open Data Directive, der
elektronischen Signatur sowie GERTS und INDECT beschäftigen.

(0) sei Vorsitzender der Subgroup. SN könne über die letzte Sitzung nicht
berichten, da es nicht eingeladen gewesen sei.

ö
0 stellt die Aufgaben und Rahmenbedingungen der Arbeit der Subgroup der Art. 29
Gruppe vor. Die Open Data Directive (public sector EnformatEon) stehe unmittelbar vor
dem Abschluss. Bezüglich des Themas eSignatur werde ein Brief vorbereitet. Ur-
spmnglich sei dort eine plakative Auflistung von Themen geplant gewesen. Mittlerweile
werde in dem Brief wohl doch eine detailliertere Problemschilderung erfolgen. Proble-
matlsch sei z. B. das caching persönlicher Signaturen, aber auch, dass das jeweilige
Siege! auch noch nach dem Tod einer Person vorübergehend nutzbar sei.
Früher sei neben diesen Themen auch die BEometrie Thema der Subgroup gewesen.
Auf Nachfrage von HH erläutert 0, dass Biometrie nun grundsätzlich Aufgabe der
Subgroup Technik wäre.
Bezüglich der Problematik was personenbezogene Daten seien, sei ein Beschluss in
Vorbereitung. Bezüglich eSignature sei in der Verordnung nicht viel geregelt worden.
Die offenen Fragen sollen nun in dem erwähnten Brief angesprochen werden.
Die Sitzungstermine der Subgroup fänden immer parallel zur Plenarsitzung statt (2
Wochen Abstand zur Art. 29 Gruppe/DSK-Sitzung).

Nachträgliche Anmerkung NW: Das Positionspapier zu OPEN DATA wurde in der IFK andiskutiert, die
weitere Beratung jedoch auf die Frühjahrssitzung der IFK !n Thüringen überwiesen. Wann diese stattfin-
det, steht bislang terminlich nicht fest.
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Die entsprechenden Dokumente würden in E-Mailrunden diskutiert und bearbeitet.

Dies wäre jedoch auf europäischer Ebene meist nicht so detailliert der Fali, da ein
Konsens schwer zu finden sei.

Ergebnis:
Die Ländervertrefer werden gebeten, innerhalb von 14 Tagen mitzuteilen, ob sie

bereit wären, SN im Verhinderungsfall in der Unter-AK der Art, 29 Gruppe zu ver-
treten.

Auf dem circa-server wird ein Unterordner für die Unter-AK der Art. 29 Gruppe

eingerichtet. Damit haben alle Mitglieder des AK die Möglichkeit auf die Informa-

tionen und Dokumente der Unter-AK der Art. 29 Gruppe zuzugreifen.

2. Tag, Donnerstag, 29.11.2012-Beginn: 09.00 Uhr

TOP 9 Vertrag: Das Projekt P23R

Das P23R-Prinzip umfasst Grundlagen und Methoden, die den Daten"
austausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung einfacher, sicherer und
transparenter gestalten. Es spezifiziert ein Infrastmkturkonzept, auf des-

sen Grundlage Unternehmen ihre gesetzlichen Informations- und Melde-
pflichten in einer abgesicherten Umgebung effizient erfüllen können. Lö-

sungen auf Basis des P23R-Prinzips generieren die erforderlichen Mel-
düngen und stellen sie den zuständigen Behörden ordnungsgemäß zu.

Vortragender:

Bundesministerium des Innern
Referat IT 2 - IT-Steuerung Bund

Vortrag: P23R | Prozess-Daten-Beschleuniger - Sichere Wege der UbermEttiung von

Informations- und Meldepflichten

Auf Nachfragen der Teilnehmer führt aus, dass es sich bei P23R zu-

nächst noch um ein Forschungsprojekt handele. Der nun begonnene Schritt sei die

Uberführung der Wissenschaft in die Praxis. Bisher seien hierfür jedoch noch nicht die

endgültigen Voraussetzungen geschaffen worden. Es gäbe Ideen und schon etablierte

Verfahren, die als VorbHder dienen könnten. Auf den Hinweis SNs, bei Planunq der
Leitstelle müsse wohl ein Staatsvertrag abgeschlossen werden, erwiderte

l, dass die Leitstelle wohl das geringste Problem sei. Technisch gäbe es hierfür

vieie Möglichkeiten, jede Stelle könne diese betreiben. Eine mögliche Idee sei ein da-

für vorgesehenes Kompetenzzentrum. P23R sei ein klassisches Beratergeschäft.

Hierbei sei es von Bedeutung, dass Wissen gebündelt werde.

Ein anderer Punkt sei die Regeibereitstellung. Dies müsste durch die Behörde erfol-

gen. Dafür brauche man eigentlich eine durchgängige Prozesskette. Die jeweilige Re-

red. Anmerkung; Der Vortrag von ist auf dem circa-server eingestellt.
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gel müsse von der zuständigen Steile aus dem Gesetz abgeleitet werden. Um dies zu
erleichtern, würden zur Regelerstellung und zum Betrieb Unterstützungsieistungen
angeboten.
Auf Nachfrage SNs legt dar, dass auch verwaitungsinterne Meldungen
nach dem Prinzip erstellt werden könnten. Eine statistische Meldung könne dann am
jeweiligen Stichtag erfolgen. Derzeit laufe ein Pilotprojekt mit Hessen (ELiSA) und dem
UmweStbundesamt, bei dem P23R in Hinblick auf die dortigen Meidefristen und zu-
ständigen Steilen zum Einsatz käme.
Das von BY und 0 genutzte x-trans.eu sei ein antragsbasiertes Verfahren. Hierbei
gehe es um die grenzüberschreitende Genehmigung von Schwerlasttransporten, wo-
bei ein intermediärer Ansatz zur Anwendung komme. Der Antrag werde am Portal ge-
stellt und daraus würden die Antworten erstellt. P23R werde dabei genutzt, um zwei
Systeme zu synchronisieren und dadurch eine einheitliche Datenbasis herzustellen.
Dies sei eine andere Anwendung als im eigentlichen Projekt. Grundsätzlich sei die
Nutzung des Prinzips in der Verwaltung auf jeden Fall denkbar.
Auf Nachfragen HHs zum Prozessschema und Abfluss von Daten, erwidert

l, dass alles, was P23R mache, zunächst einmal Papier sei. Alles sei öffentiich
einsehbar. Gebaut werde P23R von den Untemehmenssoftwarehersteilem. Diesen
müsse das Unternehmen, wie bisher auch, vertrauen. Die verwendeten Leitstellenre-
geln könne man sich ansehen. Daneben müssten die Kommunikationskanäle sicher
gestaltet werden. Die Schnittstellen zum Fachverfahren funktionierten über die Modu-
ie, die schon da sind.
SN fragt nach, ob für die Unternehmen die Pflicht zur Analyse der^Gesetze wegfalle
und dadurch ein Mehrwert für diese entstünde. Dazu erläutert dass das
Unternehmen dennoch zunächst einmal hafte. Ziel sei aber, dass die Regeln Rechts-
Sicherheit böten. Weiterhin bestünden die Sorgfaltspflichten. Dafür wiederum müsse
die Stelle, die die Regel definiert, die Verantwortung tragen. Dies sei vergleichbar mit
einem durch die Behörde fehlerhaft herausgegebenen Formular.
Grundsätzlich solle die Haftung gleichmäßig verteilt werden. Der politische Prozess
dazu laufe jedoch noch.
Für die Behörden bestände derzeit jedoch keine Pflicht, die Regein zu erstellen. Prob-
iematisch sei ansonstenjedod-^di^Akzeptanz der Regeln.
Auf Nachfrage BBs legt dar, dass das Unternehmen Herr der Daten blei-
be. Das Unternehmen entscheide, wie viele Daten letztlich übersandt würden. Das
Unternehmen entscheide auch über die Anwendung der Regel. Die Software mache
keine Vorgaben. Die Unternehmen könnten in die Datenübermittlung jederzeit eingrej"
fen. Da der Grundgedanke die Vertrauenskette sei, hätten die Unternehmen die Mög-
lichkeit, Daten manuell zu ändern. Die Schnittstelle, die mit P23R gefüttert werde,
merke nichts von der Veränderung von Daten. Nur bei dem Konnektor sei sichtbar,
welche Meldungen manuei! verändert worden seien. Die Behörde kann von der Rich-
tigkeit der Ergebnisse unter Verwendung der jeweiligen Regeln ausgehen.
Das Problem der Menge der zu übermittelnden Daten gebe es auch ohne P23R, wenn
Behörden auf einem Formular mehr abfragten ais gesetzlich zulässig sei. Die jeweili-
gen Vorgänge seien jedoch einsehbar.
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TOP 10 Orientierungshiife „Datenschutz bei Dokumentenmanagementsys-
fernen"

Auswertung der Bund-/Länderabfrage, Diskussion, ggf. Festlegung des

weiteren Vorgehens (ggf. Beschiussfassung)

Berichterstatter: SN, HH

SN berichtet, dass das Thema ein Tagesordnungspunkt der DSK gewesen sei und
diese den AK beauftragt habe, dieses Thema zu bearbeiten. Es folgt die Auswertung
der Bund-/Länderabfrage. Es wurde festgestellt, dass die Länder überwiegend keE-

nen Bedarf an der von Hamburg vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung sähen. Die

genannten inhaltlichen Problembereiche seien für die Länder durchaus von Interesse.

SN
SN unterstrich die unterschiedlichen Auffassungen der Länder. Dies mache eine
Festlegung des weiteren Vorgehens erforderlich.

HH
HH führte dazu aus, dass der vorgelegte Entschließungsentwurf als Positionierung der

Datenschutzseite zu diesem Thema gedacht gewesen sei. Eine Überarbeitung der
Orientiemngshilfe sei nicht das Ziel gewesen. An einer solchen Überarbeitung könne
HH aus Kapazitätsgründen derzeit auch nicht mitwirken.
HH schlägt vor, die entsprechenden einzelnen Normen im E-Governmentgesetz des
Bundes zu kommentieren. § 9 BDSG habe nicht die Tiefe und Klarheit, die für die e-

Akte erforderlich sei. HH habe den Eindruck, dass in der Diskussion die Themen Do-
kumentenmanagementsystem und informationsmanagement vermischt würden. Für

die Regelung der Dokumentenmanagementsysteme habe HH bis auf die Uberschnei-

düngen mit den Informationsmanagementsystemen derzeit keine Ressourcen. Daher

bittet HH um einen neuen Eingang in die Diskussion unter Berücksichtigung der Tren-
nung der Themen Dokumentenmanagementsystem und InformatEonsmanagementsys-

fern.

SN
SN erläutert, das die DSK einen Gesetzesentwurf als zu weitgehend abgelehnt habe.

Eine Entschließung sei nicht verabschiedet worden. SN fragt nach, was aus der Sicht

HHs in der jetzigen Situation erforderlich und ob die Möglichkeit der Einarbeitung der
vorgeschlagenen Regelungen in die Orientierungshilfe mögiich sei.

HH
HH legt dar, dass sich die Sachlage verändert habe. Damals habe der Entwurf des E-

Govemmentgesetz des Bundes noch nicht vorgelegen, was nun aber der Fall sei. Al-

lerdings seien die Regelungen im Gesetz nicht tiefgehend genug. Jetzt solle hinterfragt
werden, ob die Länder vor dem Hintergrund des vorliegenden Gesetzes ihre Meinung

ändern und ein paar Maßstäbe aus datenschutzrechtlicher Sicht formulieren woilen.
In den Ländern wird das Thema ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Dann lohne es
sich, bereits im Vorfeld die Vorgaben und Maßstäbe zu formulieren und eine einheitii-

ehe Meinung zu vertreten.

red. Anmerkung: Die Tischvorlage ist auf dem circa-server eingestellt.
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NW
NW erwidert, dass kein Entschließungsbedarf gesehen werde, weil das DSG von NW
die Thematik abdecke.

BfDI
BfDI bestätigt, dass im Hinblick auf das E-Governmentgesetz des Bundes eine andere
Sachlage und der Zeitpunkt für eine Entschließung damals nicht vorgelegen haben.
BfDI weist darauf hin, dass sich die Datenschützer in ihrem Eckpunktepapier zur Mo-
dernisierung aus dem Jahre 2010 eher gegen bereichsspezifische Regelungen ausge-
sprochen hätten; Daher bestünden auf Seiten des BfDI Bedenken, dass man sich zu
seinen eigenen Forderungen in Widerspruch setzen könnte. Die OrientEemngshilfe sei
grundsätziich noch eine gute HandlungshElfe, so dass eine Anpassung wohl nicht er-
forderiich sei. Auf dieser Ebene sei eine Äußerung des BfDI jedoch möglich.

HE
HE sieht ebenfalls keinen Grund für eine gesetzliche Regelung. Die OrientEerungshilfe
sei weiterhin einsatzfähig. HE fragt bei HH nach, wo konkreter Anpassungsbedarf ge-
sehen werde.

NW
NW führt aus, dass sich am Inhalt der Orientierungshiife nichts geändert habe.

SH
SH schlägt vor, die Orientierungshiife auf 10 Seiten zu begrenzen. Bei dem derzeitigen
Umfang sei die Verwaltung in SH nicht zu deren Anwendung bereit.

NW
NW weist darauf hin, dass bei Erstellung das Ziel gewesen sei, die Orientierungshiife
möglichst kurz zu halten Dies sei jedoch aufgrund der umfassenden Thematik Doku-
mentersmanagementsystem nicht mögiich gewesen.

HH
HH legt dar, dass der Wunsch, keine neuen bereichsspezifischen Regelungen zu
schaffen, nachvoliziehbar sei. Aber die Rechtslage habe sich durch § 2 des E-
Governmentgesetzes des Bundes geändert. Jetzt könne jedes LfD aktiv werden. Die
Abbildung in den jeweiligen Datenschutzgesetzen der Länder sei fraglich, zumindest
im BDSG sei dies Z.T. nicht der Fall. Deswegen sei es schwierig zu erläutern, warum
z. B. die Suchfunktion aus datenschutzrechtlicher Sicht beschränkt werden müsse.

BY
BY erklärt, es haite - wie HH- die Formulierung von'Anforderungen, die bei einer elekt-
ronischen Aktenführung zu beachten sind, für sinnvoll. Dies gelte unabhängig davon,
ob man hier eine entsprechende gesetzliche Regelung fordere oder nicht. Als Aus-
gangspunkt könnten die bisherigen Vorschläge von HH dienen. Auf die geplanten bzw.
ggf. dann geltenden Regelungen des E-Govemmentgesetzes sollte dann -ebenso im
Falle einer Überarbeitung der Orientiemngshilfe- auch hingewiesen werden.

HH
HH erwidert, dass der Entschließungsentwurf in abgeschwächter Form neu formuiiert
werden könne.
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SH
SH unterstützt die Idee HHs. In SH sei Z.B. ein elektronisches Verfahren ohne ent-

sprechende Regelungen (u.a. in Hinsicht der Betroffenenrechte) nicht zur Zufrieden-

heit des Datenschutzes eingeführt worden.

NW
NW erwidert, dass es sich hierbei nur um ein Landesverfahren handele und eine Ent-

schließung daher nicht erforderlich sei.

SN
SN schlägt vor, die Wünsche des Datenschutzes an ein E-Govemmentgesetz des

Bundes moduiar aufzulisten. Es sei problematisch, neben der OrientierungshElfe ein
weiteres Papier zu verabschieden.

HH
HH werde prüfen, ob die Vorschläge im Rahmen des Entschließungsentwurfs im Wi-

derspruch zur bestehenden Orientierungshiife stehen. Gegebenenfalls werde HH dazu

RücRsprache mit HE halten. Ziei sei es, einen eigenständigen Vorschlag in die DSK

einzubringen. Hierzu werde HH erneut Kontakt mit SN aufnehmen. Als Zeitrahmen

wäre das 1. Quartal 2013 mögiich.

NW
NW weist auf die Erforderlich keit einer Differenzierung zwischen Dokumentenmana-

gementsystemen, der eAkte und E-Government hin. Letzteres sei eine Bezeichnung

des Gesamtsystems. Dokumentenmanagementsysteme seien unabhängig vom jewei-

ligen verwendeten Verfahren und bereits jetzt grundsätziich in jeder Behörde vorhan-
den. Die Orientiemngshiife sei auf das Dokument bezogen.

Der AK einigt sich auf die nachstehende Verfahrensweise:
HH wird überprüfen, ob die vorgetragenen Vorschläge im Widerspruch zur be-

stehenden Orientierungshilfe stehen, ggf. Rücksprache mit HE nehmen sowie

einen eigenständigen Vorschlag mit dem Ziel einer Befassung der DSKformulie"
ren.

HH sendet in diesem Fall den Entwurf an SN, um allen Vertretern wiederum die

Gelegenheit zur Stellungnahme zu eröffnen. Eine Ubersendung soll im 1. Quartal
2013 erfolgen.

TOP 11 Datenschutzkonferenz
u.a. Arbeitskreise (AK Grundsatzfragen)
In jedem Fall: Übernahme der Aufgaben des vormaligen AK Meldewesen
der DSK und Entschließung zur Ubermittlung von Meldedaten an öffent-
lich-rechtliche Religionsgemeinschaften und die GEZ
Festlegung des weiteren Vorgehens (ggf. Beschlussfassung)
Sonstiges

Berichterstatter: SN, alle
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SN
SN weist auf die Entschließung zur Ubermittiung von Meldedaten an öffentiich-
rechtliche Reiigionsgemeinschaften und die GEZ hin. Die Entschiießung sei sehr spät
vorgelegt worden. Aus juristischer Sicht wäre diese nicht korrekt, da u.a. eine generel-
le Verpflichtung der Meldebehörden zur Ubermittlung von Daten behauptet werde.
Tatsächlich würde es sich hierbei teilweise um eine Befugnis handeln, welche bei Feh-
len technischer Voraussetzungen nicht umgesetzt werden müsse. Weiterführt SN aus,
dass ein Beschiuss der DSK vorliege, dass der AK Verwaltungsmodernisierung die
Aufgaben des vormaligen AK Meldewesen der DSK übernehmen solle. Daneben gebe
es weiterhin die ad-hoc-Gruppe zum Bundesmelderecht, welche bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens bestünde.

NW
NW vertritt die Auffassung, dass es hierzu keine Beschlusslage geben würde. Nach
den NW vorliegenden Informationen sei der gesamte Punkt „AKs" vertagt worden.

BfDI
BfDI führt aus, dass ihm keine Information bezüglich eines „Beschlusses" vorläge. Die
ad-hoc-Gmppe zum Bundesmeiderecht werde nach Abschluss des Gesetzgebungs-
Verfahrens aufgelöst werden. Die weiteren Fragen des Meidewesens würden dann
vemnutiich durch den AK bearbeitet werden.

TH
TH führt aus, dass Arbeitskreise durchaus Thema der DSK gewesen seien. Denn der
AK Schule und Bildung sei nicht als AK aufgenommen worden, weil keine neuen AKs
gegründet werden sollten.

BB
BB schlägt vor, das Protokoll der letzten DSK-Sitzung abzuwarten.

SN
SN sagt zu, in BB nachzufragen, welche Informationen aus der DSK an die Teilnehmer
weitergegeben werden soilten.

HH
HH bittet den BfDI in der nächsten Sitzung über die ad-hoc-Arbeitsgruppe Meidewesen
und zum Stand des Bundesmeldegesetzes zu berichten.

Ergebnis:
Bezüglich der Übernahme der Aufgaben des vormaligen AK Meldewesen der
DSK durch den AK wird zunächst das Protokoll der DSK abgewartet.
HH beantragt, dass der.BfDI bei der nächsten Sitzung des AK über die ad-hoc"
Arbeitsgruppe Meldewesen und den aktuellen Sachstand zum Meldewesen be-
richtet.

TOP 12 Zulassigkeit der Übertragung von Gemeinderatssitzungen im Inter-
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Thema der letzten DSK, Verweisung an den AK Vm
Darstellung der Problematik, Diskussion, ggf. Festlegung des weiteren

Vorgehens

Berichterstatter: TH

Bezüglich des Urteils des OVG Saarlouis wird diskutiert, ob dieses inhaltlich auf Live"

Übertragungen anzuwenden sei. SN weist auf die Unterscheidung von Live-

Übertragungen und zusammenfassender Berichterstattung hin.

Die Länder steilen ihren Meinungsstand zur Thematik und die derzeitige Situation in

ihrem Land dar. Die Anwendbarkeit bzw. abschließende Regelung durch § 23 KUrhG

wird diskutiert.
TH erklärt sich bereit, den derzeitigen Gesetzentwurf den anderen Ländern für den

dienstlichen Gebrauch zur Verfügung zu stellen.
Die Mitglieder des AK sind sich darin einig, dass die öffentliche Steile auch bei Zwi-

schenschaltung eines Medienuntemehmens verantwortlich bleibt.

SN
SN weist darauf hin, dass die DSK sich in der letzten Sitzung mit dieser Thematik be-

fasst habe.

TH
TH informiert darüber, dass die Mitglieder der DSK die Auffassung vertraten, dass es

sich bei der Zulässigkeit der Übertragung von Gemeinderatssitzungen im Internet nicht

um ein Thema für die Befassung der DSK handele. Daher sei der Verweis des The-

mas an den AK erfolgt.

TH berichtet weiter, dass in Thüringen viele Eingaben in diesem Bereich vorlägen. Die

dortigen Lösungsversuche seien an Ehre Grenzen gestoßen. Aus diesem Gründe sei

eine Gesetzesinitiatjve gestartet worden, weiche jedoch gescheitert wäre.

TH weist auf das Urteil des OVG Saarlouis hin und führt dazu aus, dass die Entschei-

düng im Hinblick auf das zwischengeschaltete Presseunternehmen problematisch sei.

SN
SN vertritt die Auffassung, dass sich das Urteil des OVG Saarlouis nicht auf eine

Kompiettübertragung, sondern nach dem Wortlaut der Entscheidung um eine „Auf-

Zeichnung zur Berichterstattung" beziehen würde. Es würde sich darin nicht um ein

Stadtratsfernsehen handeln. Dann sei das Kunsturhebergesetz anwendbar. Auch

wenn es sich um eine öffentliche Sitzung handelt, würde es sich nicht um Personen

des Zeitgeschehens handeln. Bei Kompiettübertragungen gelte etwas anderes als der

Beschluss des OVG.

SL
SL widerspricht und teilt mit, dass der Beschluss sich auf eine komplette Live-

Übertragung beziehe.

13
red. Anmerkung: Das Urteil ist auf dem circa-server eingestelit.
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SN
SN erwidert, dass es im Beschiuss um eine „Aufzeichnung zur Berichterstattung" ge-
gangen sei.

TH
TH führt aus, dass dieses Problem im Datenschutzbericht THs dargelegt worden sei.
In der Erwiderung der Staatsregierung werde dazu ausgeführt, dass es dazu eine ab-
schließende Regelung in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) gebe, soweit es
sich hierbei um eine öffentliche Sitzung handele. Die Sitzungen seien generell öffent-
lich soweit nichts anderes entgegenstehe. Diese Regelung verdränge nach Auffassung
der Staatsregieamg die allgemeinen Regelungen des Datenschutzgesetzes. Dazu ha~
be es eine Gegenäußerung des Datenschutzbeauftragten gegeben.
TH berichtet weiter, dass gemeinsam mit den kommunaien Spitzenverbänden ein Ge-
setzesentwurf zu den Snternetveröffentiichungen erarbeitet worden sei. Dabei sei die
Frage, ob es sich um eine Datenübermittlung handele, aufgetreten. In TH sei die Auf"
fassung vertreten worden, dass das Lindqvist-Urteil in TH nicht anwendbar sei. Damit
wäre die Veröffentiichung Em Internet nach TH DSG eine Ubermittlung und sei damit
nicht zulässig.

BY
BY weist darauf hin, dass es sich Em 21. TB unter Nr. 11 .2 ausführlich insbesondere im
Hinblick auf Gemeinderatsmitglieder geäußert habe. Die Gemeindeordnung venA/ende
den Begriff der „Öffentlichkeit". Ailerdings sei damit lediglich die Sitzungsöffentlichkeit
und keine internetöffentlichkeit gemeint. Da eine gesetzliche Ubermittlungsbefugnis
nach bayerischem Recht insofern nicht besteht, bedürfe es jeweils einer informierten
und freiwilligen Einwilligung der Betroffenen.

NW
NW weist auf die Landtagsdrucksache 16/243 und die Antwort der Staatsregierung auf
die Kleine Anfrage hin. StaatsregEerung und LDI NRW würden die Auffassung vertre-
ten, dass die Person l i chkeits rechte der Träger eines Ehrenamtes gewahrt werden
müssten. Dementsprechend sei eine Einwilligung in die Veröffentlichung oder eine An-
derung der Hauptsatzung erforderlich. Kameraaufnahmen des gesamten Saales oder
des Publikums seien nicht zulässig.

HB
HB führt aus, dass die Veröffentlichung von Daten von Personen problematisch sei,
wenn diese Personen in der Sitzung nicht anwesend wären.

TH
Thüringen weist darauf hin, dass gesetzlich geregelt sei, dass als Voraussetzung für
die Wirksamkeit der Einwilligung die Erforderiichkeit der Datenverarbeitung gegeben
sein müsse.

TH berichtet, dass auf der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten auf einen
Gesetzentwurf hingewiesen worden sei. Dieser soile im Rahmen der Konferenz der
Informationsfreiheitsbeauftragten allen Teilnehmer zugänglich gemacht werden. TH
sichert zu, diesen Gesetzentwurf auch den Teilnehmer des AKs für den Dienstge-
brauch zur Verfügung zu stellen.
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BE
BE weist auf die Darstellung eines konkreten Falls im Jahresbericht 2011 S. 199ffhEn.

im zugehörigen Dokumentenband 2011 , S. UOff sei ein diesbezügliches Gutachten

enthalten, in dem der Unterschied zwischen der Übertragung der Sitzungen des Lan-

desparlaments und der Bezirksverordnetenversammlungen erläutert werden würde.

Nach der Verfassung von Berlin seien die Sitzungen des Landesparlaments Öffentlich

und dürften deswegen auch Em Internet übertragen werden. Die Bezirksverordneten-

versammiungen seien jedoch keine Parlamente sondern der Exekutive zugehörig und

unterlägen somit dem BlnDSG. Deswegen sei die Internetübertragung eine Daten-

übermittiung im Sinne des BlnDSG. In diesem Fail sei entweder eine Einwilligung der

Betroffenen oder das Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage erforderlich. Bei den Ge-

schäftsordnungen der Bezirksverordnetenversammlungen handle es sich lediglich um

untergesetzliche Normen, die keine Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung bilden

könnten. Liege eine Einwilligung nicht vor, müsse die Übertragung ggf. bei einzelnen

Rednern abgeschaltet werden.

Ein weiteres Problem sei die Ubermittlung der Daten, wenn ein Dienstleister mit Da-

tenhaltung etwa in den USA genutzt werde.

BW
BW verweist auf den Beitrag im 30. TB 2011 (5. Teil, 1.3.1, S. 118 ff.) und führt aus,

dass die Veröffentlichung der Daten im Internet ohne eine entsprechende gesetzliche

Regelung oder eine Einwilligung unzulässig sei.
Strittig sei auch, ob bei derZwischenschaltung eines Presseunternehmens die Presse-

freiheit berührt wäre.

BY
BY führt dazu aus, dass auch dann eine Datenübermittlung durch die Gemeinde vor"

liege, wenn sie der Presse in ihrem Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich -v.a. in

den Räumen der Gemeinde- eine Datenerhebung gestattet. Von daher mache es in

datenschutzrechtlicher Hinsicht keinen Unterschied, ob die Gemeinderatssitzung durch

die Gemeinde selbst oder aber durch die Presse -mit zumindest stillschweigender 2u-

Stimmung der Gemeinde- in das Internet eingestellt wird.

TH
TH bestätigt dies und unterstreicht, dass die Behörde auch beim Einsatz eines Pres-

sedienstleisters zuständig bliebe. Dies müsse durch technisch organisatorische Maß-

nahmen sichergestellt werden (u. a. Speicherdauer und Widerspruchsrechf).

HH
HH informiert, dass in HH eine EinwElligungspflicht gelten würde. Eine Rechtsgrundla-

ge hierfür läge nicht vor, würde aber empfohlen. HH weist auf das Dokument BWs

(Schreiben des BW Städtetag an HH) zum Abgeordnetenwatch.de hin, welches auf

dem circa-server gespeichert ist. Hierbei würde es sich nicht um einen Livestream

handeln. Dort würden ledigiich Informationen zu den Abgeordneten gesammelt wer-

den.

Grundsatz sei, dass alies was im Internet gespeichert ist, von Abgeordnetenwatch.de

genutzt werden dürfte. Es würde keine Bewertung nach den Landesdatenschutzgeset-

zen erfoigen.
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BE
BE unterstreicht, dass die öffentliche Stelle auch bei derZwischenschaitung eines Me-
dienunternehmens verantwortlich bliebe.
Zu beachten sei bei der Speicherdauer, dass ein Internetstream mitgeschnitten wer-
den könne. Damit sei eine Speicherbefristung nicht realisierbar. Weiter erläutert BE,
dass nach den dortigen Vorgaben der Kameraausschnitt während der Aufnahme nicht
verändert werden dürfe und eine vorherige Einwiiligung der Redner in den konkreten
Kameraausschnitt erfolgen müsse. Aufnahmen des Publikums seien in jedem Fall un-
zulässig.

ST
ST weist darauf hin, dass Im letzten Tätigkeitsbericht dieses Thema aufgegriffen wor-
den sei. Demnach sei von einer beschränkten Öffentlichkeit auszugeben und eine
EinwiHigung erforderlich. Der Informationsfreiheitsbeauftragte würde eine Regelung
der Intemetübertragung in der GemO empfehlen.

SN
SN weist auf die Äußerungen zu dem Thema im 13. TB hin. Demnach sei die Sit-
zungsöffentlichkeit kommunalgesetzlich geregeit. Eine Internetöffentiichkeit sei hinge-
gen nicht gewollt und setze eine Einwiiiigung Jedes Einzelnen voraus. Eine Mehrheits-
entscheidung Z.B. im Rahmen von Satzungen würde nicht ausreichen. Auch eine Bild-
veröffentiichung ginge nach dem Kunsturhebergesetz nur eingeschränkt. Das Kun-
sturheberrecht stelle eine abschließende Regelung dar. Eine davon abweichende Re-
geiung der Länder wäre wohl unzulässig.

NW
NW führt dazu aus, dass ein Beschluss der Infonnationsfreiheitsbeauftragten erforder-
lich sei. Eine Entschließung der DSK wäre wegen der unterschiedlichen Landesge-
setzgebungen wohl nicht erreichbar. Vorstellbar sei vielieicht eine OrientEerungshilfe
mit der Darstellung unterschiedlicher Varianten.

SH ..
SH stimmt den Ausführungen NWs zu.

SN
SN schlägt vor, zu den Ratsinformationssystemen ein Papier zu entwerfen, welches
ein Annex zu Internetübertragungen enthalten so!!e.

HE
HE stellt die Slnnhaftigkeit eines solchen Papiers in Frage.

SL
SL schlägt die Durchführung einer Sachstandsabfrage zur Schaffung einer gemeinsa-
men WEssensbasis vor.

MV
MV informiert darüber, dass in MV eine Rechtsgmndiage bezüglich der Zulässigkeit
der Übertragung von GemeEnderatssitzungen im Internet gelten würde und daher keine
Orientierungshilfe der DSK mit andersiautendem Inhalt genutzt werden könne. Der
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entscheidung 2.8. im Rahmen von Satzungen würde nicht ausreichen. Auch eine Bild- 
veröffentlichung ginge nach dem Kunsturhebergesetz nur eingeschränkt. Das Kun- 
sturheberrecht stelle eine abschließende Regelung dar. Eine davon abweichende Re- 
gelung der Länder wäre wohl—unzulässig. 

NW 
NW führt dazu aus, dass ein Beschluss der |nformationsfreiheitsbeauftragten erforder- 
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der Übertragung von Gemeinderatssitzungen' am Internet gelten würde und daher keine 
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Vorschlag soile in der übemächsten Sitzung des AK erneut behandelt werden. Bis da-

hin lägen vielleicht weitere gesetzliche Regelungen vor.

TH
TH regt an, in das Protokoll aufzunehmen, dass Einigkeit darüber besteht, dass ohne

gesetzliche Regelung oder Einwilligung eine Übertragung ins Internet nicht möglich

sei.

SN
SN wendet ein, dass die Regelungen des Kunsturhebergesetzes abschließend seien.

Spezielle Regelungen würden damit nicht gelten.

SH
SH hinterfragt die Anwendbarkeit des § 23 KunstUrHG.

SN
SN weist auf den diesbezüglichen Bericht im sächsischen TB hin und unterstreicht,

dass Bundesrecht das Landesrecht breche,

SH
SH erwidert, dass die Vereinbarkeit mit § 6 BDSG nicht gegeben sei.

SN
SN weist darauf hin, dass im Landesdatenschutzgesetz keine derartige Regeiung sei.

§ 6 BDSG sei in den Ländern nicht anwendbar.

NW
NW weist darauf hin, dass § 23 KunstUrHG grundsätzlich gelten würde und dass die

Regelungen der Datenschutzgesetze daneben gelten würden. Die Schutzgrenze müs-

se eingefügt werden.

Ergebnis:
Ein gemeinsamer Beschluss wird nicht gefasst, da eine Einigung vermutlich an

den deutlichen Unterschieden in den Landesgesetzen scheitern würde. Zunächst

soll deshalb das weitere Tätigwerden des IFK abgewartet werden.

Daneben soll eine gemeinsame Wissensbasis geschaffen werden, um die The-

matik gegebenenfalls in der übernächsten Sitzung erneut auf die Tagesordnung

zu setzen. SN wird dazu die derzeitigen Informationen und Dokumente auf dem

circa-server bereitstellen.

Auf Antrag THs wird ausdrücklich festgehalten, dass zwischen den Mitgliedern

des AKs Einigkeit darüber besteht, dass eine Übertragung ins Internet ohne eine

entsprechende gesetzliche Regelung (insofern diese neben der Anwendung des

KUrhG mög!ich ist) oder eine Einwilligung unzulässig ist.
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TOP 13 Ratsinformationssysteme
Thema der letzten DSK, Verweisung an den AK Vm
Diskussion, ggf. Festlegung des weiteren Vorgehens z. B. bezüglich der
UAG

Berichterstatter: SN, alle

SN
SN weist auf die Verweisung des Themas an den AK im Rahmen der letzten Sitzung
des DSK hin. Der frühere Unter-Arbeitskreis (SN, N1, HE) hätte seine Arbeit nicht ab-
schließen können. Der Versuch der Erstellung einer Orientierungshilfe sei an den un-
terschiedlichen Regelungen der GemO der Länder gescheitert.

SL
SL bittet die Länder um Auskunft, ob in den anderen Ländern Verträge bezüglich einer
Auftragsdatenverarbeitung mit Dienstieistern bestünden.

HE
HE erläutert, dass HE von dem Bestehen solcher Verträge ausgehe. HE habe darüber
jedoch bisher keine flächendeckenden Informationen erhoben.

TH
TH informiert, dass TH entsprechende Verträge gefordert habe und keine Kommunen
dort bekannt seien, in denen keine Verträge vorlägen.

ST
ST führt aus, dass dort zwar Verträge vorlägen, diese aber keine Regelung zur Daten-
Verarbeitung enthielten. Diese Regelungen würden aber gefordert werden.

BB
BB bestätigt das Vorliegen von Verträgen.

SN
SN berichtet, dass es Verträge gäbe, diese würden aber den Forderungen des DSB
nicht entsprechen. Weiter iegt SN dar, dass ein Teil der Länder von einer Gleichbe-
handlung der schriftlichen und elektronischen Veröffentiichungen ausginge.

SH
SH stellt dar, dass derartige Verträge bestünden.

SL
SL bittet weiter um Auskunft, wie lange die Dauer der Veröffentlichung sei, wenn die
Niederschrift einer Sitzung ins Internet gestellt werde.

BB
BB erklärt, dass in BB Fristen bisher nicht berücksichtigt worden seien. Bei einer Ver-
Öffentlichung im Amtsblatt seien die Fristen irreievant.
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RP
RP wendet ein, dass die Amtsbiätter in der Praxis länger als 5-6 Jahre im Internet
stünden. RP zieht in Zweifel, worin der InformatEonswert bestünde, wenn die handein-

den Personen nicht mehr aktiv seien.

SH
SH führt aus, dass für den Fall des Nichtvorliegens einer speziellen Regelung nach

dem Informationsfreiheitsgesetz SHs die Daten nach 5 Jahren gelöscht würden, Amts-

trägerdaten seien von dieser Regelung ausgenommen und würden nicht gelöscht wer-

den.

RP
RP macht darauf aufmerksam, dass dies bei der Einstellung unrichtiger oder unzuläs-

siger Weise gespeicherter Daten problematisch sei und für diese Fälle eine Frist vor-

teilhaft wäre. Dies sei z. B. der Fall, wenn die Personen keine Amtsträger mehr seien.

NW
NW weist darauf hin, dass die Information dadurch nicht automatisch falsch werde.

Außerdem stelle eine schriftiiche Bekanntmachung eine öffentliche Quelie dar. Daher

solle die Verwendung der Daten von Anfang an restriktiver erfolgen. Eine Frist sei hin-

gegen unnötig und zu aufwendig. Auch bei z. B. Vereinen könne es derartige veraltete

Informationen geben.

HE
HE erinnert daran, dass die Verabschiedung der Orientierungshilfe am Problem der

unterschiedlichen Regelungen in den GemO der Länder gescheitert sei. Deswegen

seien keine allgemeingültigen Handlungsanieitungen über alle Bundesländer formu-

lierbar. Diese Rechtsgmndlagen hätten sich nicht geändert. Daher gäbe es keine neue

Grundlage für eine Einigung.

NW
NW bittet um Auskunft, ob es Länder mit vergleichbaren Regelungen gegeben habe

und sich so vielleicht Gruppen bilden ließen.

HE
HE antwortet, dass es zwar ähnliche Einzelregeluncjen aber auch große Unterschiede

zwischen den Ländern gegeben habe.

RP
RP schlägt vor, die Übereinstimmungen der Länderregelungen zusammenzufassen. 2.

B. könnten dies Hinweise zur Nutzung von Facebook oder mobilen Endgeräten sein.

SN
SN erinnert daran, dass der Grund für das Scheitern der OrEentierungshiife das Thema

der Veröffentlichung von Gemeindebtattern und Amtsblätter im Internet gewesen sei.

Dort hätte eine sogenannten „Nord/Süd Schiene" vorgelegen. In dieser Angelegenheit

würde keine neue Sachlage bestehen und eine Einigung wäre daher unwahrschein-

lich.
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NW
NW stimmt SN zu und sieht derzeit ebenfalls keine Möglichkeit der Einigung.

SN
SN führt aus, dass die Veröffentlichung von Daten von Privatpersonen im Amtsblatt Em
Internet problematisch sei.

NW
NW führt aus, dass in Einzeifällen eine Löschung vorgenommen werden könne.
NW empfiehlt weiter die Gemeinderäte und Anbieter von Ratsinformationssystemen
aufzurufen, sich mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten zurückzuhalten.

SH
SH weist daraufhin, dass En den Ländern auch Pflichten zur Veröffentlichung bestün-
den. Daher wäre eine Einigung kaum denkbar. Die Diskussion könne unter dem The-
ma Open Data weitergeführt werden.

HE
HE unterstützt den Vorschiag RPs, die Übereinstimmungen der Länderregelungen zu-
sammenzufassen, welche nicht in den GemO der Länder unterschiedlich geregelt
werden. Daran anknüpfend könnten Empfehlungen Z.B. in Form von Merkblättem für
Kommunen gegeben werden.

SN
SN schlägt vor, dass in diesen Empfehlungen die Thematik der Heimarbeitsplätze auf-
gegriffen werden könne.

ST
ST führt dazu aus, dass ST empfehlen würde, nur die Beschlüsse des öffentlichen
Teils der Sitzung in Ratsinfonnationssystemen zu veröffentlichen.

SN
SN erwidert, dass in SN die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten in RatsEn-
formationssystemen generell nicht zulässig sei. Beispielhaft erwähnte SN öffentliche
Ausschreibungen.

iviv
MV stellt fest, dass die Rechtsgmndiagen in den Ländern zu unterschiedlich seien und
deswegen generelle Empfehlungen nicht formuliert werden könnten.

Ergebnis:
Eine gemeinsame Orientierungshilfe, Empfehlung oder Entschließung wird als
nicht umsefzbar angesehen.
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TOP 14 Auftritte öffentlicher Stellen in sozialen Netzwerken

Schiussfolgerungen aus der DSK, Diskussion, ggf. Festlegung des weite"

ren Vorgehens

Berichterstatter: SN alle

SN
SN erläutert, dass es wohl mittlerweile einen Trend bei öffentiichen Stellen gebe, Fan-

pages anzulegen und soziale Netzwerke zu nutzen. Dieses Thema sei deswegen auch

Tagesordnungspunkt der DSK gewesen.

MV
MV erwidert, dass die Datenschutzbeauftragten aller Länder diesen Trend als Problem

sehen würden. MV macht aber darauf aufmerksam, dass diese Thematik bereits in

anderen AKs aufgegriffen worden sei und daher eine Befassung in diesem AK nicht

erforderlich wäre.

SH
SH führt dazu aus, dass es seit der 6. Sitzung des AK in dieser Frage keine Entwick-

iung gegeben habe. Z. B. sei kein gerichtiiches Verfahren abgeschlossen worden, von

dem eine öffentiiche Steile betroffen gewesen wäre. In SH hätte es einen Beschluss

aus dem Bereich des Kultusministeriums gegeben, wonach die schulische Kommuni-

kation über Facebook unzuiässig sei. SH sagt zu, diesen Beschluss (Schreiben des

BEidungsministeriums inklusive des Anschreibens des ULD) den Teilnehmern des AK

zur Verfügung zu stellen.

SN
SN erläutert, dass die Thematik des Auftritts öffentlicher Stellen in sozialen Netzwer-

ken entgegen anderer Auffassungen ein grundsätzliches Problem derVerwaitungsmo-

dernisierung sei. 2. B. würde hier die Kommunikation der öffentlichen Steile auf einen

externen Dritten ausgelagert. Dabei handie es sich um Kommunikation mit dem Bürger

nach TMG. In den voriiegenden Fällen wäre die Datenverarbeitung vergleichbar mit

einer Black Box. Da die Verarbeitung der Daten allein in der Hand des externen Dritten

liege, würde keine Kontrolle durch öffentlichen Stelle möglich sein. U. a. die Fragen

der Gewahrleistung der sicheren Kommunikation bleiben ungeklärt. Es steife sich ge-

nerell die Frage, ob eine öffentliche Steile sich für eine derartige Kommunikationsbe-

ziehung entscheiden dürfe.
Eine Uberschneidung mit der Befassung im AK Technik sei nicht gewollt. Bei der Be-

fassung in diesem AK gehe es um grundsätzliche Ansätze.

SN bittet daher um Rückmeldung der Teiinehmer, ob eine gemeinsame Empfehlung

oder gemeinsame Grundsätze, Z.B, wann eine Beieihung externer Piattformen stattfin-

den kann, formuliert werden sollten.

MV
MV bestätigt, dass eine bestimmte Grundmeinung bestehen würde, stellt aber In Fra-

ge, ob der AK das Thema insgesamt übernehmen sollte.

HH
HH weist darauf hin, dass der Düsseldorfer Kreis bereits eine Entschließung bezüglich

Fanpages verabschiedet habe. Nach dieser Entschließung sei deren Einsatz unzuiäs-
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HH weist darauf hin, dass der Düsseldorfer Kreis bereits eine Entschiießung bezügiich 
Fanpages verabschiedet habe. Nach dieser Entschließung sei deren Einsatz unzuläs- 
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sig. Daneben würde der AK Medien demnächst eine Orientierungshilfe zu dem Thema
fertigstellen. Dabei ginge es unabhängig von Facebook um die Grundzüge der Prob-
iematik „Nutzung sozialer Netzwerke durch Öffentliche Steilen", Z.B. auch Im Hinblick
auf Twitter. Daher sollten die weiteren Entwicklungen zunächst abgewartet werden,
um Doppelarbeit zu vermeiden. Gegebenenfalls solle sich mit dem Thema nur sektoral
befasst werden.

SN
SN schlägt vor, dass sich Vertreter des AK Verwaltungsmodemisierung mit den
gliedern des AK Medien abstimmen sollten.

m-

NW
NW bittet um schriftliche Ubersendung der Anfrage um diese dem dafür zuständigen
Koiiegen zur Beantwortung weiterreichen zu können. NW weist weiter darauf hin, dass
es einen infonnelien informationsaustausch zwischen den für den Hochschulbereich
zuständigen Kollegen der Datenschutzbeauftragten geben würde.

BY
BY weist auf die Frage nach Erfahrungen zur Nutzung von Cioud Computing durch
Öffentliche Stellen auf die Onentierungshiife Cloud Computing der AKs Technik und
Medien hin, auch wenn diese sich grundsätzlich nur auf das für die nichtöffentlichen
Stellen und die Bundesverwaitung geltende BDSG bezieht. Bei Anwendungen in Dritt-
Staaten Em außereuropäischen Raum sei insbesondere Nr. 3.4.2 und die zugehörige
Endnote 26 der Orientierungshilfe von Bedeutung.
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TOP 15 Personalausweiskopien für die qualifizierte elektronische Signatur
Einführung in das Thema, Diskussion, ggf. Festlegung des weiteren Vor-
gehens

Berichterstatter: BB
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Ergebnis:
Der BfDI wird sich mit dem Problem weiter befassen. Es soll eine erneute Kon-
taktaufnahme mit der BNetzA geben und dann Mitteilung an den AK erfolgen.

TOP 16 Verzicht auf gesetzlich vorgeschriebene Standards
an einem Beispiel aus der Steuerverwaltung
Diskussion

Berichterstatter: BfD!

SN
SN berichtet, dass der AK Steuerverwaltung in Abstimmung mit dem BfDI das Problem
des Verzichts auf gesetzlich vorgeschriebene Standards (hier: Verzicht auf die Ver-
schlüsselung bei elektronisch übermittelten Dokumenten) dem AK zur Befassung
übermittelt habe. Im voriiegenden Fall der SteuervenA/aitung würde der Verzicht mit der
Einwilligung des Steuerpfiichtigen erfolgen.

BE
BE führt dazu aus, dass sich BE mit dieser Thematik zuletzt im Zusammenhang mit
einer landesweiten DienstvereEnbarung zur Telearbeit befasst habe. BE vertritt die Auf-
fassung, dass verschiedene Datenarten, insbesondere sensitive Daten (§ 6a BlnDSG),
für Telearbeit generell nicht geeignet seien. Daher sollten diese in einer Dienstverein-
barung von der TelearbeEt ausgeschlossen werden. Des Weiteren sei der Schutzbe-
darf der Daten auch von der ZugriffsmögllchkeEt Dritter abhängig, z. B. Mitglieder der
Familie.

HH
HH berichtet, dass BE die Forderung nach einer Verschlüsselung der E-Maiis stellen
würde. Eine Einwilligung des Betroffenen in die Versendung unverschlüsselter E-MaEls
sei erforderlich. Ein Berliner Gericht habe entschieden, dass ein Verbot unverschlüs-
selter E-Maiis unzulässig sei. Dieses Urteil läge derzeit beim OVG.
HH vertritt die Auffassung, dass technische Schutzstandards erforderlich seien. Eine
Einwilligung sei nicht erforderlich. § 9 BDSG mache eine einseitige Abbedingung mög-
lich.

— 3 5 —  
_ 
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RP
RP informiert darüber, dass von RP eine länderübergreifende Umfrage zur Heimarbeit

durchgeführt worden sei. Die Rückmeldungen hätten ergeben, dass bei derGewähr-

ieistung der entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen auch die

Verarbeitung von sensiblen Daten mitteis Teiearbeit zulässig sei. Bisher habe RP die

Auffassung BEs geteilt.

NW
NW kündigt an, die Auffassung von NW im Nachgang zu Sitzung nachzuliefern.

RP
RP berichtet, dass bisher auch beim Vorliegen der erforderlichen technischen und or-

ganjsatorischen Maßnahmen die Auffassung vertreten worden sei, dass die Verarbei-

tung von sensiblen Daten nur im absoluten Ausnahmefall zulässig sei (ultima ratio).

BE teilt die Auffassung RPs.
f

SN
SN bittet HH um die Ubersendung des angesprochenen Berliner Gehchtsurteils. Die-

ses würde dann auf dem drca-server eingestellt werden.

HB
HB kündigt an, die Auffassung von HB Em Nachgang zu Sitzung nachzuiiefem. HB

nimmt an, dass Personaldaten und die Verarbeitung von sensiblen Daten von der Te-

learbeitwohl ausgenommen seien.

BfDI
BfDI erläutert, dass auch die Verarbeitung von sensiblen Daten bei der Teiearbeit ak-

zeptiert werden würde. BfDI weist darauf hin, dass sowohl das Bundesverwaltungsamt

als auch der BfDI selbst über viele Heimarbeitsplatze verfügen würden. Im BfDI sei

auch ein externer Zugriff auf alle Akten möglich.
Bezüglich der Prüfbitte des AK Steuern weist BfDI darauf hin, dass die Datensicherheit

nicht zur Disposition stehen würde. Das angesprochene Berliner Urteil würde nicht für

den öffentlichen Bereich gelten.

HE
HE informiert, dass die hessische Landesregierung mit Verdi eine Vereinbarung abge-

schlössen habe. in dieser sei kein Bereich, auch nicht der Bereich der Verarbeitung

von sensiblen Daten, ausgenommen worden. Datenschutz und Datensicherheit müss-

ten mit den geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen erreicht wer"

den. Im Beihiifeverfahren könne der einzelne Berechtigte einer derartigen Verarbeitung

widersprechen.

BB
BB informiert, dass BB dem Thema aufgeschlossen gegenüberstehe. Bislang hätten

die Kommunen jedoch noch nicht nachvoilziehbardie Erforderlichkeit begründen kön-

nen. im Falle des Vorliegens der Erforderlichkeit müssten die technischen und organi-

satorischen Maßnahmen in einem Sicherheitskonzept niedergeiegt werden. Bisher sei
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dem LFD BB nichts Entsprechendes vorgelegt worden. Die Mitarbeiter und Mitbewoh-
ner müssten im Falle der Teiearbeit Kontrolibesuche hinnehmen.

HE
HE weist darauf hin, dass die vom AK Steuern an den AK gerichtete Frage der Mög-
lichkeit des Verzichts auf gesetzlich vorgeschriebene Standards nicht beantwortet
worden sei. Fraglich sei, ob eine Einwiiligung möglich wäre.

SN
SN stellt in Frage, ob eine Versendung von Steuerdaten per E-Maii unter Verzicht auf
gesetziiche Datensicherheitsstandards rechtlich zulässig sei. In diesem B.ereich könne
nicht mit einer Einwilligung agiert werden.

BY
BY weist darauf hin, dass es im Kreis der Landesbeauftragten bereits zu einer ähnli-
chen Frage im Zusammenhang mit der Nutzung von Cloud Computing durch Hoch-
schulen Schriftverkehr gegeben habe (Ausgangsschreiben von Hamburg vom
13.06.2012). Hierbei seien teils unterschiedliche bzw. differenzierte Auffassungen ge-
äußert worden.

SN
SN schlägt vor, für die Antwort an den AK Steuerverwaltung festzuhalten, dass bei der
Kommunikation der Steuerverwaltung mit dem einzeinen Steuerpfiichtigen die Daten-
sicherheitsstandards, welche gesetzlich vorgeschrieben sind, nicht abbedungen wer-
den könnten. Hier könne nicht mit einer Einwilligung operiert werden.
SN bittet um Rückäußemng, ob andere Rechtsauffassungen vertreten würden.

NW
NW teilt mit, dass diese Frage erst nach Rücksprache mit dem zuständigen Kollegen
in NW beantwortet werden könne.

Auch die anderen Ländervertreter werden sich in dieser Angelegenheit mit den für den
SteuerbereEch zuständigen Kollegen beraten.

BY
BY hat die Anfrage des AK Steuerverwaltung als Gmndsatzanfrage verstanden, ob
durch eine Einwilligung ein gesetzlich vorgeschriebener Standard heruntergesetzt
werden kann. Dies sei eine allgemeine, nicht steuerspezifische Frage.

SN
SN sagt zu, diese Frage gemeinsam mit dem AK Steuern klären zu wollen.
Daneben wird eine formale Abfrage aller Länder, mit Gelegenheit zur Stellungnahme,
durchgeführt werden.

Ergebnis:
Die Teilnehmer im AK vertreten die Meinung, dass eine Einwilligung grunctsätz-
lich nicht möglich sei. (Dies entspricht auch einem Beschluss der AK Steuer"
Verwaltung.)
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Die Mitglieder des AK werden die jeweilige Ansicht zu der Frage jedoch behör-
denintern abstimmen. Der AK wird zuvor beim AK Steuern klaren, ob man in Be-

zug auf die Steuerverwaltung oder grundsätzlich einen Meinungsstand des AK
erwarte.

TOP 17 Optimiertes Meldeverfahren in der sozialen Sicherung
Sachstandsdarstellung des Projektes

Berichterstatter: Bf D l

BfDI
BfDI stellt den aktuellen Sachstand dar. Er verweist hierbei auf die Information an alle
LFDs vom 31.10.2012 zu TOP 32 der DSK. Es gebe keine inhaltlichen Änderungen.
Das Projekt sei nun in der OptEmiemngsphase angekommen. Dafür würden derzeit
Vorschläge gesammelt werden. Das seien jedoch so viele, dass wohl nicht alle be-

mcksichtigt werden könnten. Dabei bestünde die Vorgabe des Kabinetts, nur die Vor-
schlage, welche nicht datenschutzkritisch seien, zu berücksichtigen.
Der BfDI weist in Ergänzung auf den Newsletter hin, weicher auf der Homepage des
Projekts abgerufen werden könne.

SH
SH weist darauf hin, dass es sich bei dem optimierten Meldeverfahren in der soziaien
Sicherung um eines der beiden Nachfolgeprojekte von Eiena handeln würde. Damit sei
auch der AK Gesundheit befasst.

TOP 18 Mobile Bürgerservices - Bürgerkoffer
Stand in den Ländern, Diskussion

Berichterstatter: BB, SN

SN
SN weist auf eine Länderabfrage vom Mai 2012 hin, welche SN ausAnlass der Vor-
Stellung des Konzepts eines "Bürgerkoffers" im Zusammenhang mit der Einführung der
Mobilen Bürgerservices durch Vertreter des Sächsischen Innenministeriums durchge-
führt hatte. Die Umfrage sei durchgeführt worden, weil u.a. auch Meldedaten mobil
verarbeitet werden sollten.

MV
MV ergänzt, dass das in der Umfrage angegebene Pilotprojekt bereits wieder einge-
stellt worden sei, da es nicht in Anspruch genommen worden sei.

red. Anmerkung: Die Tischvorlage ist auf den circa-server eingestellt.
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Mittlerweile sei ein neuer Zweckverband gegründet worden. Dieser habe ein neues
Projekt Mobile Bürgerservices - Bürgerkoffer aufgeiegt. Dazu würde die sichere Infra-
Struktur der Bürgerbüros zu bestimmten Zeiten genutzt.

HE
HE führt aus, dass in HE bisher zu dem Projekt Mobile Bürgerservices - Bürgerkoffer
keine Erkenntnisse vorgelegen hätten. Mittlerweile wäre bekannt geworden, dass e~
kom21 das Projekt „Mops 21" betreiben würden. Die Geschäftsleitung von ekom21
habe das Projekt bisher nicht ais datenschutzrechtiich relevant eingestuft. HE wird
dem AK dazu nachträglich Informationen übermitteln.

BW
BW informiert, dass in BW zum Zeitpunkt der Abfrage ebenfalls keine Informationen zu
einem solchen Projekt in BW vorgelegen hätten. Durch die auf den circa-server einge-
stellte Publikation wurde BW über das Projekt in Reutlingen-Ulm informiert. BW wird
dem AK dazu nachträglich Informationen übermitteln.

NW
NW teilt mit, dass von Seiten des zuständigen Ministeriums bisher keine Rückmeldung
erfolgt sei. Ein Projekt sei in Dortmund aus Kostengründen eingestellt worden. Haus-
besuche würden in NW durch Bürgerbüros vorgenommen werden.

HB
HB legt dar, dass es ein solches Projekt in HB (z.B. in Altenheimen) gegeben habe.
Dieses sei mittlerweile jedoch wieder eingestellt worden.

BE
BE berichtet, dass mehrere Berliner Bezirke seit mehreren Jahren Mobile Bürgerdiens-
te überwiegend in Pflegeheimen und Seniorenzentren anbieten würden. Die Einsatz-
stunden je Monat seien vom jeweiligen Standort abhängig und würden von 3 bis 28
EEnsatzstunden reichen. Es sei geplant, diesen Service in weiteren Bezirken anzubie-
ten.

SN
SN informiert, dass das Projekt in SN unter der Federführung des sächsischen
Staatsministeriums der Justiz und für Europa durchgeführt würde. Ein Schwerpunkt sei
der Einsatz im Bereich Meldewesen. Aus Sicht des SDB sei fraglich, ob in dem Verfah-
ren die OSCI-Eigönschaften vergleichbar abgebildet werden müssten. Die KISA als
anbietender Dienstleister würde die Ubermittiung der Daten vom CIient an den zentra-
len Server nicht als Datenübermittlung im Sinne des Datenschutzgesetzes sehen.
SN bittet die Länder um Auskunft bezüglich der jeweiligen Rechtsauffassung.

BE
BE führt dazu aus, dass die Datenübermittlung mittels eines VPN-Tunnels IPSec-
verschlüsselt über eine Mobilfunkverbindung in das Berliner Landesnetz realisiert wür-
de.

BB
BB vertritt die Auffassung, dass die OSCI-Eigenschaften nicht vergleichbar abgebildet
werden müssten, da die Kommunikation im eigenen Netz erfoSgen würde. Es würde
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Projekt Mobile Bür'gerservices — Bürgerkoffer aufgelegt. Dazu würde die sichere infra- 
struktur der Bürgerbüros zu bestimmten Zeiten genutzt 
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HE führt aus, dass in HE bisher zu dem Projekt Mobile Bürgerservices — Bürgerkoffer 
keine Erkenntnisse vorgelegen hätten. Mittlerweile wäre bekannt geworden, dass e- 
korn21 das Projekt „Mops 21“ betreiben würden. Die Geschäftsleitung von ekom2'i' 
habe das. Projekt bisher nicht als datenschutzrechtiich relevant eingestuft. HE wird 
dem AK dazu nachträglich Informationen übermitteln. 

BW 
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dem AK dazu nachträglich informationen übermitteln. 
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erfolgt sei. Ein Projekt sei in Dortmund aus Kostengründen eingestellt werden. Haus—_ 
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HB ' 
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BE 
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te überwiegend' m Pflegeheimen und Seniorenzentren anbieten würden. Die Einsatz- 
stunden je Monat seien vom jeweiligen Standort abhängig und würden von 3 bis 28 

'Einsatzstunden reichen. Es sei geplant, diesen Service' m weiteren Bezirken anzubie- 
ten. 

SN 
SN informiert dass das Projekt m SN unter der Federführung des sächsischen 
Staatsministen'ums der Justiz und für Europa durchgeführt würde Ein Schwerpunkt sei - 
der Einsatz im Bereich Meldewesen. Aus Sicht des SDB sei fraglich, ob in dem Verfah- 
ren die CSU—Eigenschaften vergleichbar abgebildet werden müssten. Die KISA eis , 
anbietender Dienstleister würde die Übermittlung der Daten Vom Client an den zentra- 
ien Server nicht als Datenübermittiungj im Sinnedes Datenschutzgesetzes seheh. ‘ 
SN bittet die Länder um Auskunft bezüglich derjeweiiigen Rechtsauffassung. 
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sich hierbei um eine Datenübertragung vom dient zum Terminalserver handeln. In BB
sei eine zertifikatsbasierte Anmeldung und eine Festplattenverschlüsselung auch für
die Anmeldung gefordert worden. Es sei von einem hohen Schutzbedarf und dement-
sprechend hohen Sicherheltsanförderungen auszugehen. Das Transferkonzept sei
dem LDA BB zur Prüfung zur Verfügung gestellt worden. Im Pilotprojekt in BB wäre ein
„Aufbrechen" der Kommunikationsstrecke technisch möglich gewesen, deswegen sei

von Seiten des Datenschutzbeauftragten ein doppelter Tunnel gefordert worden. Er-
gebnis sei, dass der Landesdienstleister keinen Zugriff auf die Inhaltsdaten habe.
Ein weiteres Problem sei in BB die Auftragsdatenverarbeitung bezüglich derVerant-
wortlichkeit der Kommunen gewesen. LDA BB habe gestaffelt jeweiis ein SicherheEts"
konzept für den Koffer und für jedes Fachverfahren gefordert. Die Erstellung der
Schutzbedarfs- und REsikoanalyse seien gemäß den Empfehiungen des BSI erfolgt.

TOP19 Sonstiges

Das Ergebnisprotokoll soll am 29.11.2012 und ein ausführlicheres Inhaltsproto-
koll innerhalb von 14 Tagen erstellt und im Anschluss auf den circa-server ein-

gestellt werden.

TOP 20 Neuer Termin

Terminvorschläge sollen von SN für Tage außerhalb der Herbstferien erfolgen.
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Protokoll
der 6. Sitzung des AK „Grunds atzfragen der Vei'waltungsmodemisiemng"

am 09. und 10. November 2011 in Dresden

l. Ta&. Mittwoch. 09.11.2011

TOP l Vortrag: Das Projekt RESISCAN - Rechtssicheres dokumentener-
setzendes Scannen

Mit der technischen Richtlinie "Rechtssicheres dokumentenersetzendes Scannen"
werden Empfehlungen technisch-organisatorischer Art an Scanprozesse entwi-
ekelt, deren Einhaltung, das Gestalten und die Anwendung hinreichend rcchtssl-
cherer Scanlösungen enmöglicht.

Vortragende:

Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
teclmik (BSI)

Fragen im Anschluss an den Vertrag:

Post an schrill: Posttach i 2 07 05 Hausnnsclmfl: Bcmhard-voti-Lindcnau-l'liatz l B es liche r verkehr: Dcvrientstraßc l
01008 Dresden 01067 Dresden 01067 Dresden

Telefon: (0351)4935-401
Telefax: (0355)4935-490

Protokoll 
‘der 6. Sitzung des AK „Grundsatzfragen der Ve1waltungsrnodernisierung“ 

am 09. und 10. November 2011 in Dresden 

L.’Ilaa..MiMaslnfllll-Älll 
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Mit der technischen Richtlinie "Rechtssicheres dokumentenersetzendes Scannen" 
werden Empfehlungen technisch-organisatorischer Art an Scanprozesse entwi— 
ckelt, deren Einhaltung das Gestalten und die Anwendung hinreichend rechtssi- 
cherer Scanlösungen ermöglicht. 
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01008 Dresden „ 01067 Dresden 01061 Dresden Telefax: (0351) 49 35490 









TOP 2.1 Festlegung der Tagesordnung
Protokollkontrolle

2.1.1 Festlegung der Tagesordnung

BfDI

BfDI bittet unter dein Punkt 10 - Verschiedenes den Punkt "IT-Konsolidiemng / IT Zentralisie-

rung bei IT-Dienstleistem" mitzubehandeln.

SN

SN schlägt vor, dass die Länder und der BfDI unter dem Punkt 10 - Verschiedenes zum Projekt

DE-Mail zum aktuellen Stand und ggf. zu Neuigkeiten berichten.

Beschluss des AK:

Die Tagesordnung wird mit den Ergänzungen angenommen.

Das Ende derVeranstaltungam09.11.2011 wird für ca. 18.00 mir geplant

2.1.2 ProtokoUkontroIle

SN

SN informiert, dass auf Seite 7 des Protokolls der Sitzung des AK „Grundsatzfi-agen der Ver-

waltungsmodemisiemng" vom 22. und 23 . September 2010 der Name liiiiBliii durch den

Beschluss des AK:

Das Protokoll wird mit der Änderung einstimmig angenommen.

2.1.3 circa-server Einstellung:

SN

SN entschuldigt sich dafür, dass die Dokumente, zur Vorbereitung des AK sehr kurzfristig auf

den circa-servcr eingestellt worden .seien. Die Dokumente seien den Teilnehmern zwar größten-

teils bereits im Vorfeld der Veranstaltung bekannt gewesen, es sei aber trotzdem das Ziel die

Unterlagen in einem fiir die Vorbereitung ausreichend großen Abstand vor der nächsten Sitzung

TOP 2 _1f Festlegung der Tagesordnung 
Protokollkontrolle 
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SN 

SN entschuldigt sich dafiir, dass die Dokumentezur Vorbereitung des AK sehr kurzfristig auf ' 

den circa—server eingesteilt worden .seien. Die Dokumente seien den Teilnehmern zwar größten-. 
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zu Verfiigung zu stellen. Alle erforderlichen Dokumente für den aktuellen AK befänden sich

auch in der den Teilnehmer vorgelegten Tagungsmappc.
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zu Verfügung_zu stellen. Alle erforderlichen Dokumente fiir den aktuellen AK befändeh sich 

auch in der den Teilnehmer vor'gelegten Tagungsmappe. _ 



TOP 2.2 Namensänderung des AK

SN

SN erläutert, dass der AK "Gmndsatzfragen der Verwaltungsmodemisierung m der Zeit von

2005 bis 2007 unter der Federfülmmg Niedersachsens mit dem Namen "AK eGovermnent"

gefühlt: worden sei. Der Name AK "Grundsatzfragen der Verwaltungsmodernisienmg sei an

der Aufgabenstellung des AK orientiert gewählt worden. Zu Imtationen und Verwechslungen

sei es nach der Emrichtung des Arbeltslcreises „Gnmdsatzfragen des Datenschutzes" im Juli

2010 gekommen.

Aus di&sem Grund rege SN an, den Namen des AK erneut zu ändern, um Verwechslungen zu-

künftig zu vermeiden.

BY

BY schlägt vor, den AK zukünftig AK "Verwaltungsmodemisierung" zu nennen.

N1

N1 unterstützt die vorgeschlagene Namensändemng. Auch in N1 hätte die Namensähnlichkeit

zu Verwechslungen geführt N1 schlägt vor, neben einem neuen Namen auch eine Abkürzung

für den AK mitzubeschließen.

Beschluss des AK:

Name: Der neue Name des AK "Grundsatzfragen der Verwaltungsmodernisie-

rung wird AK "Verwaltungsmodernlsierung" sein.

Kurz: AKVm

Der Vorschlag wird dem SächsDSB übermittelt, dieser wird den geänderten Namen der

DSK zuleiten.
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DSK zuleiten. ' ' ' 



TOP 3.1 Planungen für ein E-Government-Gesetz des Bundes
Sachstand

Berichterstatter: BfDI

BfDI

BfDI berichtet über den Sachstand der Schaffung E-Govermncnt-Gcsetz des Bundes. Das E-

Govcmment-Gesetz sei Bestandteil der Koalitions Verhandlungen. Der Gesetzentwurf würde

drei Schwerpunlcte beinhalten:

l. Schriflfomierfordemis:

Die Rechtsgrundlage für ersetzendes Scarunen und dessen Reclitsfolgen sollten geschaf"

fen werden. Das würde auch eine Überprüfung der Erforderlichkeit des Schriftformer-

fordemisses beinhalten.

2. "Motomormen" zur Entwicldung/Beförderung des E-Govemnient:

Die Mustervorschrift des AK zu den gemeinsamen Verfahren sei vom BfDI an BMI

übergeben worden. Es sei noch offen, ob der Vorschlag des BfDI aufgegriffen werden

wird. BfDI wolle weiter in der Richtung der Mustervorschrift argumentieren.

3. BMI/Bund:

BfDI informierte, dass derzeit abgefragt würde, ob andere Ressorts des Bundes aktuelle

E-Gov Projekte in einem Artikelgesetz ggfmit regeln wollten.

BfDI informiert weiter, dass der R.eferentenentwurf des BMI in intemer Haus ab Stimmung vor-

läge. Der genaue Inhalt sei dem BfDI noch nicht bekannt. Die Ressortabstimmung wäre ab Mit-

tc November 20,11 geplant.

MV
MV hinterfragt, ob die im Text Muster-Regehmg zu länderüb ergreifenden gemeinsamen Ver-

fahren" in Absatz l ("Gemeinsame Verfahren") Satz 2 formulierten Forderung: "Gemeinsame

Verfahren von erheblicher Bedeutung sind durch Gesetz oder Staatsvertrag zu regeln," tatsäch-

lich erforderlich sei.

TOP 3.1 Planungen für ein E—Government—Gesetz des Bundes . 
' ' Sachstand _ 
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BfDI

BfDI erinnerte daran, dass die Formuliemng der Musterregelung ein Kompromiss gewesen wä-

re und deswegen l: l übernommen worden sei.

MV

MV wies auf Probleme im Bereich des Personenstandswesens hin. Die Datenschutzbeauffcrag-

ten würden eine Rechtsvorschrift zum Betrieb des gemeinsamen Verfahrens fordern. Diese For-

derung könne in der Praxis auch mit einer Satzung erfüllt werden. Weitere Bereiche würden

dann im Wege der Datenverarbeitung im Auftrag geregelt. Aus Sicht MV bedarf es einer gene-

rellen R.echtsvorschrift. MY bitte um Rückmeldung, wie das Problem in den anderen Ländern

gchandhabt wird.

SN

SN erwidert, dass die Fomiulierung der Musten'egelung zur freien Verwendung stehe. Jedes

Land könne für sich restriktivere Regelungen treffen.

MV

MV entgegnet, dass generell eine Rechtsvorschrift als Voraussetzung für die Datenverarbeitung

personenbezogener Daten erforderlich sei.

BB

BB weist auf die Aktivitäten zu Prüfüng.des Sclmftformerfordemisses liin. Dokumente mid

Verfahren würden gesucht, in denen die Forderung nach Unterschrift und dementsprechend der

Signatur tatsächlich erforderlich sei.

SN

SN berichtet vom sächsischen Gesetzgebungsvorhaben zur Schaffung eines E-Government-

gesetzes in dem Experimentierklauseln vorgesehen seien, die die Regelungen des Verwaltungs-
/

verfahrensgesetzes, u. a. zum Schriftformerfordemis, betreffen würden. In diesem. Zusammen-

hang sei durch die Sächsische Staatsregiemng auf Gesetz von SH verwiesen worden.
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NW

NW berichtet, dass es dort ebenfalls gesetzlich gestattete Experimentierklauseln zur Feststel-

lung von Optimiemngspotentialen gegeben habe. Auch im Bereich des Liegenschafts- und Ka-

tasterwesens seien Experimentierklauseln genutzt worden.

SN

SN bittet um eine Einschätzung, ob die Regelungen ausreichend normenklar formuliert seien.

NW ' .

NW erwidert, dass die Ausgestaltung der Normen für die Seite des Datenschutzes schwierig sei.

DatenschutzrechtUchc Forderungen müssten präzise eingebracht und anschließend kontrolliert

werden.

SH

SH führte aus, dass dort keine Erfahrung zum Thema Experimentierklauseln vorlägen. Das be-

sagte Gesetz sei nicht bekamit.

Im Bereich der gemeinsamen. Verfahren gäbe es Ubergangsregelungen. Das Gesetz selbst sehe

keine Regelung vor. Inhaltlich finde eine enge Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten

im Sinne eines Projektes statt,

MV

MV berichtet, dass in Mecklenburg-Vorpommern das Problem der Experimentierklauseln auch

aufgetreten wäre. In diesem Zusammenhang habe der Datenschutzbeauftragte eine spezialge"

setzliche Regelung gefordert.
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TOP 3.2 Weitere Gesetzesvorhaben der Länder im Bereich E-Government
Saclistand

Berichterstatter: SN, BE, HH weitere

HH

HH informieri;, dass der Entwurf für ein solches Gesetz von Seiten des Landesd^tenschutzbcauf-

fragten vorgeschlagen worden sei. Inhalt des Entwurfes seien Regelungen zur elektronischen

Aktenverwaltung.

SH

SH berichtet, dass das Gesetz zur elektronischen Verwaltung fiir Schleswig-Holstem (E~

Govemment-Gesetz - EGovG) vorläge.

A

A führt aus, dass das E- Govenunent- Gesetz ebenfalls vorläge.

SN

SN berichtet, dass dem SDB der Gesetzentwurf vorab zur Prüfung vorgelegt und vorgestellt

worden sei. Aus datenschutzrechtlicher Sicht sei dieser Gesetzentwurf mangelhaft gewesen.

SDB habe sich intensiv an der inhaltlichen Erarbeitung beteiligt und wolle eigene Vorschläge

zu inhaltlichen Regelungen und möglichen Regehmgsumfängen In die Diskussion einbringen.

SN schlägt vor, entweder gezielt Inhalte oder auch eine Übersicht der Themen, welche Inhalte
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BfDI erwidert, dass der Vorschlag von SN skeptisch gesehen würde. BfDI weist daraufhin,

dass der Bereich E-Government im Bundesgebiet ausgesprochen heterogen umgesetzt würde.

Anders als bei den bisher behandelt Themen sei E-Government kein klar zu umgi'enzendes

Problem. Die Anwendbarkeit der datenschutzrechtlichen Vorschläge könne nicht verpflichtend

vorgegeben werden. Aus Sicht des BfDI sei die Gefahr groß, dass die Vorschläge nicht ange-

nommen würden,

redaktionelle Anmerlamg: Das Gesetz ist seit 2009 in Kraft.
redaktionelle Anmerkung; Das Gesetz ist seit 2004 in Kraft,
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TOP 3.2 Weitere Gesetzesvorhaben der Länder im Bereich E-G.overnment 
Sachstand 

Berichterstatter: SN, BE, HH weitere 
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MW
MV unterstützt die vorgetragene Auffassung des BfDL In MV verfolge die Landcsregiemng

einen landesspezifischen IVfasterplan. Auch aus Sicht MV sei der Bereich E-Govemment bun-

desweit sehr heterogen und zentrale Vorgaben daher problematisch.

N1

N1 schlägt vor, die Themen aus SN mit den für Sachsen für den IT-Planungsrat zuständigen

Gremien zu besprechen. Aus Sicht N1 seien bereits mehrere Gremien mit diesen Themen be-

fasst Die Beteiligung der Länder sei bereits über den IT-Planungsrat erreicht.

SH

SH führt dazu aus, das es in SH einen Landes IT-Planungsrat gebe. Innerhalb dieses Landes IT-

Planungsrats hätte der Landes datenscliutzbeauftragte eine beratende Funktion. Praktisch würden

alle Themen des IT-Planungsrates vorbesprochen.

Weiter teilt SH mit, dass die Berliner Erklärung zur Veröffentlichung der nat. E-Govemment-

Strategie des Bundes in der Abstimmung mit den Informationsfi'eiheitsbeauftragten sei.

BE

BE fiihrt zu den Gesetzesvorhaben aus, dass es einen Entwurf ohne Allgemeinklausel gebe. Die

elektronische Akte sei darin geregelt. Der Landes datenschutzbeauftragte habe dazu seine Stel-

hmgnahme abgegeben und gefordert, dass die Regelungen des Berliner Datenschutzgesetzes

und weitere spezialgesetzliclie Regelungen zum Datenschutz unberührt bleiben müssen. Eine

Stellungnahme vom Landesdatenschutzbeauffcragten habe es auch zu den opendata. Regelungen

(Informationszugang) gegeben. Bisher sei darauf keine Reaktion des Senats erfolgt.

SH

SH fragt nach der Stellungnahme von zu opendata, da diese inhaltlich der Berliner Er-

klärung entspreche.

BE

BE erwidert, dass bei der Abstimmung dabei sei und das Dokument freigeben könne.

BW

BW teilt mit, dass in Bäden-Württemberg bisher noch kein Gesetzesentwurf vorliegen würde.
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TOP 4.1 EU Dienstleistungsrichtlime 2006-123-EG vom 12.12.2006
Sachstandsbericht ans den Ländern

Berichterstatter: SN, alle

SN

SN berichtet, dass 285 Anfragen den einheitlichen Ansprechpartner in Sachsen im Jahr 2010

erreicht hätten, davon 142 mit EU-DLR relevantem Inhalt und eine Verfahrensabwicldung. Die-

se sei wegen des Schriftformerfordemisses rein postalisch erfolgt, da der Antragsteller nicht

über die Möglichkeit der elektronischen Signatur verfügt habe.

Für das Jahr 2011 seien bis zum Zeitpunkt der Sitzung 251 Anfragen, davon 88 mit EU-DLR

relevantem Inhalt zu verzeichnen. Im Jahr 2011 sei kein Verfahren abgewickelt worden. Die

Anfragen seien telefonisch und über das EA-Portal erfolgt.

In SN gäbe es im Gesetz über den einheitlichen Ansprcchpartner im Freistaat Sachsen (SächsE-

AG) eine VO-Ermächtigung, wonach das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit ermäch-

tigt würde, durch Rechtsverordmmg zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen, in welchem

Umfang und mit welcher Dauer personenbezogene Daten durch den einheitlichen Ansprech-

partner im Rahmen seiner Aufgaben erhoben, gespeichert, verändert, genutzt und übermittelt

werden können. Von dieser Verordnungsermächtigmig sei allerdings nicht Gebrauch gemacht

worden. SDB hätte einen Erlass der Verordnung gefordert, weil die bestehenden Datenschutzre-

gelungen nicht als ausreichend angesehen würden. Das zuständige Ministerium hielte die allge-

meinen Regelungen des Sächsischen Datenschutzgesetzes fm~ ausreichend. Hintergrund sei wohl

auch die geringe Nachfrage nach Diensten des einheitlichen Ansprechpartners. SDB sei bei sei-

ner Forderung geblieben. Aus seiner Sicht bestünde Regelimgsbedarf zum Beispiel bei der Er-

forderlichlceit der K.emitnisnalune von Einzeldaten, bei der Erhebung, der Speichemng, der Da-

tenübermittlung zwischen einheitlichem Ansprechpartner und der zuständigen Stelle, bei der

Archiviemng und Vernichtung der personenbezogenen Daten. SDB habe sich bisher nicht

durchsetzen können.

NW

NW berichtete, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Umsetzung der EU-DLR im DL-RL-

Gesetz NRW und für den Datenschutz bezüglich des einheitlichen Ansprechpartners im Gesetz

zur Bildung Einheitlicher Ansprcchpartner in Nordrhein-Westfalen (EA-Gesetz NRW) geregelt

seien.
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Es wären l zentraler und 17 dezentrale einheitliche Ansprechpartner eingerichtet worden. Dabei

wären auch Kammern und große Städte des Landes mit beteiligt. Die Nachfrage bei den einheit-

lichen Ansprechpartnern sei unterschiedlich gewesen. Bei einigen einheitlichen Ansprechpart-

nern seien keine, bei anderen seien viele Anfragen eiiigegangen. Jeweils im Dezember würde

über die Arbeit des einheitlichen Anspreclipartners im Landtag berichtet. Im Dezember 2010

wurde berichtet, dass im Zeitraum von vom M.ai bis Juli 2010 insgesamt 386 Anfragen einge-

gangen wären. Die Zahlen für das Jahr 2011 befänden sich in der Aufbereitung. Die Erwartun-

gen an das Verfahren der einheitlichen Ansprechpartner haben sich in NW in keiner Weise er-

füllt.

N1

N1 teilte mit, dass die genauen Zahlen für die Jahre 2010 und 2011 aufgeteilt nach Land und

Kommunen im Anschluss an die Sitzung per IVfail nachgereicht würden. Es habe bisher ledig-

lich ein Verfahren aber viele Anfragen gegeben. Für die Arbeit des einheitlichen Ansprechpart-

ners seien 93 Anfragen relevant gewesen.

BE

Zuständig für die Umsetzung der EU-DLR sei in Berlin der Senator für Wirtschaft. Im Jahr

2010 wären knapp 200 Anfragen eingegangen. Davon seien zu 2/3 allgemeine Anfragen und zu

1/3 verfahrensrelevante Anfragen gestellt worden. Im Jahr 2011 seien die Zahlen vergleichbar

gewesen. Es werde vermutet, das.s die geringe Anzahl der Anfragen an der wohl nicht ausrei-

chend bekannten Adresse des emlieitlichen Ansprechpartners liegen könnte. An, diesem Prob-

lern würde gearbeitet.

BY

In BY seien sowohl Kammern als auch Kommunen als einheitliche Ansprechpartner tätig. Im

Jahr 2010 seien von den 583 gestellten Anfragen 36 % in echte Verwaltungsverfahren überge-

gangen. Im l. Halbjahr 2011 seien 601 Anfragen gestellt worden, 336 der Anfragen seien in

echte Verwaltungsverfahren Übergängen. Spezifische Regelungen zum Verfahren seien in einer

Verordnung geregelt worden.

NW

In NW sei der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit bei dem Gesetzge-

bungsverfahren frühzeitig beteiligt worden.
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SN

Aus Sicht des SDB sei die bestehende Rechtslage in SN ungünstig. Trotz der derzeit bundes-

weit niedrigen Nachfragen bei den einlieitUchen Ansprechpartnem hält SN zukünftig größere

Nachfragezahlen für denkbar.

In SN sei der SDB im Gesetzgebungsverfahren zum Gesetz über den einheitlichen Ansprech-

partner im Freistaat Sachsen (SächsEAG) mit beteiligt gewesen. Habe sich mit seiner Forde-

nmg die datenschutzrechtlichen Belange im Gesetz oder später in einer Verordnung zu regeln

aber nicht durchsetzen können.

SN bittet um die Mitteilung des Rechtsstandes in den anderen Ländern.

BW

BW berichtet über die Stellungnahme des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in der

Landtags dmcksache 15/94 "EU-Dienstleistungsrichtlime: Einheitlicher Anspreclipartner". Ins-

gesamt seien danach 69 einheitliche Ansprechpartner in BW tätig. Sie würden von Kammern,

Land- und Stadtkreisen gestellt. Von 21 kreiseinheitlichen Ansprechpartnem seien keine oder

weniger als 10 Anfragen gemeldet worden. Die Inanspruclmahme der Einheitlichen Ansprech-

partner bei den Kammern sei ebenfalls sehr gering. Die Handwerkskammem seien bis Mitte

2011 insgesamt m 1010 Fällen als Einheitlicher Ansprechpartner mit der Verfahrensabwicklung

beauftragt worden. Die Kammern der Freien Berufe würden nur vereinzelt in Anspruch genom-

men und die Industrie- und Handel skammem hätten insgesamt 1126 Informationsanfragen als

EA bearbeitet. Bei den Kreisen wären 500 Anfragen gemeldet worden, wovon in rund 25 Fällen

eine Verfahrensabwicklung - davon drei auf elektronischer Basis — erfolgte.

BY

BY berichtete, dass dort eine Gebühr für die Verwaltungshandhmgen des einheitlichen An-

sprechpartners erhoben werden könne.

l

SN

SN würde ebenfalls Gebühren für die.Verwaltungshandlungen des einheitliclien Ansprechpart-

ners erheben.

SN

SN weist daraufhin, dass die Zahlen aus dem IMI Bericht (Seite 5) aus den Teilnehmemnterla-

gen nicht mit den Zahlen zum einheitlichen Ansprechpartner übereinstimmen würden.
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TOP 4.2 IMI
Diskussion des Entwurfes der Kommission für eine IMI" Verordnung

Berichterstatter: BfDI, SN, BE, weitere

SN

SN erinnert als Einführung In das Thema an die Forderungen der Datenschutzbeauftragten nach

z. B. der Vorlage von Verfahrensbeschreibungen und die Mitwirkung bei Vorabkontrollen. Auf

die Forderungen der Datenschutzbeauftragten sei die Antwort der Kommission mit Schreiben

an SDB vom Juni 201 l eingegangen.

SN bittet die Ländervertreter um Mitteilung, ob die Ausftihmngen der Kommission aus deren

Sicht ausreichen und alle Forderungen der Datenschutzbeauftragten erfüllt werden.

BfDI

BfDI weist daraufhin, dass es sich bei dem Schreiben um die Antwort des Europäischen Daten-

schutzbeauftragten (EDSB), nicht aber der Kommission handeln würde. Der EDSB würde das

Verfahren wohl in seiner Kontrolle behalten wollen. Die Durchführung der Vorabkontrollen sei

aus Sicht des EDSB nicht erforderlich.

Große Bedeutung hätten zukünftig die Regelungen der VO zu IMI. Ein entsprechender Brief

der Art. 29 Gruppe an Kommission zur IMI-VO sei bereits verfasst aber noch nicht abgeschickt

worden.

A

A berichtet, dass es keine Änderung am Sachstand der Erstellung des Briefes gäbe. Der Inhalt

des Schreibens entspräche dem des Schreibens des BfDI an BMWI. Offen sei, wie m Zukunft

gemeinsame Prüfverfahren, bei Systemen die EU-weit relevant sind, gestalten werden sollten.

Aus Sicht A sei die neue Nutzungsmöglichkeit von IMI überraschend gewesen. A hätte in der

Sitzung der eGov AG erfahren, dass IMI auch als ein Verfahren zur elektronischen Aktenverar-

beitung genutzt werden könne. Demnach könnten vollständige Verwaltungsverfahren in IMI

abgewickelt werden. Mit dieser Umnutzimg würde die Speicherdauer von 6 Monaten aufgene-

rell 5 Jahre ansteigen, da in einigen Mitgliedsländem das IMI zur Aktenverarbeitung genutzt

werden solle. Derartige Nutzungen des Verfahrens gäbe die VO nicht her. Dort würde stehen,

dass IMI ein Verfahren zum Informationsaustausch ist.

In dem Brief der Art. 29 Gruppe an Kommission würde auf diese Problematik allerdings nicht

emgegangen.
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aus Sicht des EDSB nicht erforderlich . 

Große Bedeutung hätten zukünftig die Regelungen der VO zu IMI. Ein entsprechender Brief 

der Art. 29 Gruppe an Kommission zur IMI-VO sei bereits verfasst aber noch nicht abgeschickt 

worden. 

A 

A berichtet, dass es keine Änderung am Sachstand der Erstellung des Briefes gäbe. Der Inhalt 

des Schreibens entspräche dem des Schreibens des BfDI an BMW. 0ffen'sei, wie in Zukunft 

gemeinsame Prüfverfahren, bei SYstemen die EU-weit relevant sind, gestalten werden sollten. 

Aus Sicht A sei die neue Nutzungsrhöglichkeit von IMI überraschend gewesen. A hätte in der 

Sitzung der eGov AG erfahren, dass IMI auch als ein Verfahren zur elektronischen Aktenverar- 

beitung genutzt werden könne. Demnach könnten vollständige Verwaltungsverfaluen in IMI 

' abgewickelt werden. Mit dieser Umnutzung würde die Speicherdauer von 6 Monaten auf gene- 

rell 5 Jahre ansteigen, da in einigen Mitgliedsländern das IM] zur Aktenverarbeitung genutzt 

werden solle. Derartige Nutzungen des Verfahrens gäbe die VO nicht her. Dort würde stehen, 

dass IM[ ein Verfahren zum Informationsaustausch ist. 

In dem Brief der Art. 29 Gruppe an Kommission würde auf diese Problematik allerdings nicht 

eingegangen. . 
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NW
NW hinterfragt, warum dieser kritische Pmilct nicht angesprochen würde. IMI kÖimte somit ein

Verfahren zm- europäischen elektronischen Aktenverarbeitung sein.

A

A fülul dazu aus, dass die weitere Nutzungsmöglichkeit wohl absichtlich geheim gehalten wor-

den sei um die VO als Rechtsgmndlage für IMI sclmcll erlassen zu können.

A hält die Aufaatime dieser Problematik in den Brief der Art. 29 Gruppe an Kommission für

nicht wahrscheinlich. Das Problem der Nutzung des IMI würde bei den nationalen Behörden

auftreten. Einige Länder \vürden sich bei Interesse mit den erweiterten Nutzungsmöglichkeiten

des IMI- Verfahrens beschäftigen.

A weist auf ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Dauer der Speicherung hin. Wird

in das System eingegeben, dass der Vorgang abgeschlossen ist, würde eine Frist von 5 Jahren

zu laufen beginnen. Nach Ablauf der Frist würde die Löschung der Daten erfolgen.

SN , .

SN bittet um Auskunft, ob zwei technische Möglichkeiten zur Nutzung des IMI-Verfalu'ens

bestünden. Eine Nutzungsmögliclilceit wäre der Informationsaustausch und eine weitere die

elektronische Aktenfahrung.

A

A meint, dass es unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten wohl nicht gebe. Lediglich die Spei-

cherdauer könne beemfhisst werden, indem das förmlich Ende des Verfahrens (Abschluss) ein-

tragen würde. Förmlich abgeschlossene Verfahren könnten damit kürzere Speicherdauer erhal-

ten. 5 Jahre nach Abschluss des Verfahrens würde andernfalls die automatische Löschung er-

folgen.

NW
NW bittet um Auskunft, ob sich die AG Europa mit dem Thema befassen würde.

SN

SN geht davon aus, dass keine derartige Befassung stattfinden würde.

BfDI

BfDI führt aus, dass das Problem gesehen worden sei und auch bearbeitet würde. Die Stellung-

nähme der Art. 29 Gruppe sei in Arbeit, Daneben bestünde die Entschließung der DSK zum
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Thema. Das BMWI vertrete bisher in vollem Umfang die vom BfDI kommunizierten daten-

schutzrechtlichen Belange im IMI-Verfahren.

NW . ,

NW weist daraufhin, dass der Beschluss des Bundesrats (Drucksache 510/1 l vom 14.10.11)

zu beachten sei.

BfDI

BfDI erwidert, dass der Beschluss mit einbezogen werden würde. Die 27 Länder würden ihre

gemeinsame Entscheidung noch treffen. Die Speicherdauer sei m der Diskussion,

A

A bestätigt, dass sich das Thema Speicherdauer in der Diskussion befinden würde. Das Ergeb-

nis der Diskussion sei derzeit noch nicht vorherschbar. Deutschland würde eine kürzere Spei-

cherdauer im IMI-Verfahren fordern. Das sei jedocli in den Fällen, in denen IMI für die elekt"

ronische Aktenbearbeitung genutzt würde zu kurz.

SN

SN bittet um Mitteilung des Sachstandes zur Frage der Rollenvergabe im IMI-Verfahren und

der Aufgab entremmng der beteiligten Institutionen.

A

A berichtet, dass die Regelungen beide Problematiken enthalten würden. Der Zugriff der

Kommission sei strittig gewesen. Dieser wurde von Seiten der Kommission damit begründet,

dass der externe Zugriff zur Beantwortung von Informations anfragen erforderlich sei.

BfDI

BfDI führte aus, dass beide Punkte im Brief der Art. 29 Gruppe mit berücksichtigt werden wür-

den. Sowohl die Rolle der Kommission und als auch der Zugang externer Akteure würden an-

gesprochen werden.

A

A informiert, dass die Regelung der Nutzung des Verfahrens zwischen den Beteiligten der

Kempunkt der VO gewesen sei. Ziel sei die Kooperation zwischen den Beteiligten Stellen

gewesen.

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwaltungszusammenar-

heit mithilfe des Binnenmarkt-Informationssystems ("IMI~ Verordnung") ICOM(20I l) 522 endg.
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BfDI

BfDI weist daraufhin, dass die nationale Nutzung des IMI-Verfahrens zu nationalen Zwecken

die Emhaltung des jeweils geltenden nationalen Rechts bedingen würde. Wäre aus der Umset-

zung des nationalen Rechts die Durchfülmmg einer Vorabkontrolle erforderlich, dann müsse

diese auch durchgeführt werden. Sonst sei die Anwendung des Verfahrens nicht zulässig.

Art. 20 Abs. 3 der IMI-VO sollte alles regeln was im Zusammenhang mit dem Datenaustausch

in IMI zu regeln sei.

A

A unterstützt diese Auffassung, wonach das IMI-Verfalu'en zum Datenaustausch ini Zu-

sammenhang mit der Umsetzung der EU-DLR eingesetzt werden solle.

Österreichische Behörden würden das IMI zur elektronischen Aktenbearbcitung wohl nicht

nutzen dürfen.

Aus Sicht A ergäben sich aber Probleme, wenn im IMI-Verfahren Daten länger als es im Gesetz

vorgesehen sei, im Verfahren vorgehalten werden würden.

Beschluss AK

Es wird kein Handlungsbedarf gesehen.
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TOP 5 Umsetzung der Nationalen E-Government-Strategie

Bericht über den Sachstand und Zusammenarbeit des AK mit dem IT-

Planungsrat

Berichterstatter: BfDI

BfDI

BfDI erinnert an die Sitzung des IT-Planungsrates im September 2010 in der die E-Gov E-

Govemment- Strategie des Bundes beschlossen wurde. Damals seien im Zielbereich C der Stra-

tegie die Pimkte Transparenz, Datenschutz und Datensicherheit festgelegt worden. Die Zielbe-

Stimmungen aus der Strategie sollten nunmehr operationalisiert werden. Deswegen sei eine

Gruppe eingerichtet worden, die die zeitlichen Vorgaben und Maßnahmen festlegen würden.•

In einem zweiten Schritt sollte die Modemisiemng des Datenschutzrechts als ein Hauptziel in

die E-Government-Strategie eingebunden werden. Dazu hätte das BfDI, auch unter Mitarbeit

von SN und SMJus, einen Vorschlag für einen Maßnahmensteckbrieffür neue prioritäre Maß-

nahmen zur Untersetzung dieses Handlungsfeldes des IT-PLR erarbeitet. Da das BMI diesen

Vorschlag nicht unterstützt hätte, sei das Handlungsfeld nicht in die Hauptziele der E-

Govermnent-Strategie sondern in die B-Liste der umzusetzenden Ziele aufgenommen worden.

Eine Rückmeldung und Positionierung des BMI in dieser Angelegenheit läge dem BfDI nicht

vor.

Die bereits verabschiedeten Dokumente hätten jedoch nach wie vor Gültigkeit. Auch wemi die

Fragen des Datenschutzes bisher lediglich in den allgemeinen Zielbestimmungen benannt seien.

Aber auch der AK sei dort explizit benannt worden.

BfDI schlägt deswegen vor, dass der AK auf den IT-Planungsrat zugehen solle um die Frage zu

klaren, ob das Ziel "die Modemisierung des Datenschutzrechts" auch als Ziel der B-Liste um-

gesetzt werden könne. Wäre das möglich, müsse der IT Plaiiungsrat eine Kooperationsgruppe

einrichten. Der AK müsste die Einrichtung einer solchen Kooperationsgmppe emfordem.

SN

SN schlägt vor, dass der AK mit dem Sächsischen Vertreter im IT-Planungsrat dem

(SMJus) Kontakt aufnehmen könne. Einen Brief des AK an den IT-Planungsrat wür-

de SN nicht für erfolgversprecliend halten.

BfDI

BfDI fulu't weiter aus/dass es bereits viele Gruppen gebe und es nicht auszuscliließen sei, dass

die Einrichtung einer weiteren Kooperationsgmppe nicht gewollt sei. Die bestehenden Gruppen

seien nur befristet eingerichtet.
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Beschluss:

SN wird mit i (SMJus) Kontakt aufnehmen.

Ziel ist es die Modernisierung des Datenschutzrechts als Vorhaben des IT-Planungsrates

umzusetzen und die Mitwirkung der datenschutzrechtlichen Seite in der Koordinierungs"

gruppe zu erreichen.
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TOP6.1 Geodaten
Sachstand Solarikataster und zurückliegender Entschließungsentwurf

Berichterstatter; SN, SH, alle

•SN

SN verweist auf die Heise-Meldung vom 23.08.2011 hin, in der über die geplante Schaffung

eines Bundesgeoreferenzdatengesetz des Bundes und die kritische Haltung der Bundesländer

dazu, berichtet werde.

Das Gesetz beziehe sich auf Referenzdaten des Bundes bzw. auf Daten an denen d'er Bund Nut-

zungsrechte hat. SN berichtet, dass die Länder sich daran stören würden, dass man versuche ge-

nerellen technische Sprache und Maße mit dem Gesetz zu entwickeln, die auch bei der Nutzung

von Geodaten eine Rolle spielen sollten. Die Länder würden diesen Vorstoß ablehnen.

SN bittet um Auskunft ob der BfDI an dem Verfahren beteiligt gewesen ist.

BfDI

BfDI bestätigt die Beteiligung am Verfahren. Aus Sicht des BfDI beinhalte das Gesetz keine

datenschutzrechtlichen Probleme. BfDI weist darauf hin, dass der Austausch von Georeferenz-

daten aus seiner Sicht auch solche mit Personenbezug betreffen könnte. Auf der Arbeitsebene

sei diesbezüglich aber keine Einigung zu erzielen gewesen. Aus diesem Grund -würde das Ge-

setz keine Regelung zur Ubermittlung der personenbezogenen Daten enthalten und das BDSG

zu Anwendung kommen. BfDI berichtet, dass die Interessen des Bundes und der Länder völlig

auseinanderfallen würden. Die Probleme lägen allerdings nicht im Bereich der datenschutz-

rechtlichen Belange,

NW
NW bittet um Auslainft, ob die Stellungnahme des Bundesrates vorläge.

SN

SN erwidert, dass die Stellungnahme des Bundesrates SN nicht bekamit sei.

BfDI '

BfDI geht davon aus, dass die Stellungnahme veröffentlicht wurde.

redaktionelle Anmerkung; Gemeint ist die heise-MeIdung vom 23.09.2011 ("Bundesrat gegen Bundesgeörcfe-

renzdatengesetz"). Das Dokument ist auf dem ch-ca-server eingestellt,

redaktionelle Anmerkung: Die Stellungnahme des Bundesrates ist als Dmcksache 459/11 (Beschluss) veröffent"

licht. Das Dokument wurde auf dem circa-server eingestellt.
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Sachstand Solarkataster:

SN

SN informiert darüber, dass es zum Thema Solarkataster keine neue Entwicklung gegeben ha-

be. Unverändert sei die Erforderlichkeit zur EmwilUgung in die Verfahren strittig. TH habe

zum damaligen Zeitpunkt ausdrücklich eine Einwilligung gefordert. Aus diesem Grund sei kei-

ne gemeinsame Entschließung zum Solarkataster verabschiedet worden.

HE

HE informiert darüber, dass es als Pilotprojekt ein hessenweites Solarkataster, z. B. mit dem

Frankfurter Stadtgebiet, gebe. Das Pilotprojekt würde von der FH Franlcfürt unterstützt. Die

Bürger wurden Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einlegen können. Das Wirtschaffcs-

ministcrmm hätte auf Grundlagen des Geodatenzugangsgesetzes den Widerspmch eigentlich

für verzlchtbar halten. Im Pilotprojekt sei der Widerspmch aber vorgesehen.

Ziel sei in Hessen der weitere Ausbau des Solarkatasters.

Die Gebiete würden überflogen. Auf der Datenbasis würden die Dächer in die Karten einge-

zeichnet und farblich markiert. Angezeigt würden auch die Daten zur Wirts chaftlichkeitsbe-

rechnung und Informationen zu möglichen Fördermitteln.

SN

SN bittet HE um Auskunft, ob eine zusätzliche Rechtsetzung vorgesehen sei.

HE

HE verneint das. Es gelte nur das Geodatenzugangsgesetz.

NW
NW berichtet von einer Anfrage vom Landesamt für Umwelt. Die aktuelle Haltung des Lan-

desdatenschutzbeauffcragten dazu sei gewesen, dass ein Solarkataster unter der Voraussetzung

einer Widerspmchslösung möglich wäre. Daneben seien die Betroffenen umfassend zu infor-

mieren. Der Lande sdatenschutzbeauftragte habe auf seine Stellungnahme hin keine weiteren

Informationen und Rückmeldungen vom Landesamt für Umwelt erhalten.

NW berichtet weiter, dass das Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten Nordrhcin-

Westfalen (Geodatenzugangsgesetz - GeoZG NRW) bereits in Kraft sei. Der Landesdaten-

schutzbeauftragte habe sich mit seiner Forderung nach einer echten Widerspmchsregelung lei-
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SN _ 
SN bittet HE um Auskunft, “ob eine zusätzliche Rechtsetzung vorgesehen sei. ‘ 

HE 

HE verneint das. Es gelte nur das Geodatenzugangsgesetz. 

' NW ' 
NW. berichtet von einer Anfrage vom Landesamt fiir Umwelt. Die aktuelle Haltung des Lan- 

desdatenschutzbeauftragten dazu sei gewesen, dass ein Solarkataster unter der Voraussetzung 

einer Widerspfuchslösung möglich wäre. Daneben seien die Betroffenen umfassend zu infor— 

mieren. Der Landesdatenschutzbeauftragte habe auf seine Stellungnahme hin keine weiteren 

Informationen und Rückmeldungen vom Landesamt fiir Umwelt erhalten. 
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der nicht durchsetzen können. Eine Handhabe würde es nur im Falle des Vorliegens einer er-

heblichen Beeinträchtigung geben.

ST

ST führt aus, dass für den Betroffenen die Informationen über das eigene Dach ausreichen wür-

den. Alles darüber Hinausgehende sei nicht erforderlicli.

SL

SL spricht sich für eine Ampelregelung (gut, mittelmäßig geeignet, schlecht) aus. Es könne

nicht sein, dass der Nachbar alles sehe. SL würde ein eigenes Gesetz zu den Solarlcatastern er-

lassen. Sobald der Entwurf des Gesetzes vorliegt, würde SL diesen zur Verfügung stellen.

SH

SH will sich mit der UAG über die weitere Verfahrensweise einigen. SH weist darauf hin, dass

die INSPIRE Richtlinie zu den einzelnen im Anhang befindlichen Daten eine Ampel vorsehe.

SN

SN bittet um Auskunft, ob in der UAG ein neues Papier entstanden sei.

SH

SH verneint das.

NW,

NW weist daraufhin, dass das Papier einen klarstellenden Charakter gehabt habe.

SH

SH führt aus, dass das Ministerium das Benehmen herstellen müsse.

SN

SN schlägt vor, das weitere Vorgelien zu Solarikataster mit SH und BB abzustimmen und ggf.

Vorschläge zu erarbeiten.

BY

BY weist daraufhin, dass eine Entscl-iließung oder eine Handlungsempfehlung nicht verhindern

könne, dass es zu Unstimmigkeitcn kommt.

SN

SN erwidert, dass .eine Handlungsempfehlung keinen verpflichtenden Charakter hätte. Zum

Beispiel wäre ein modulardger Aufbau möglich. Vielleicht sei doch ein Konsens erzielbar.

2 4 .  
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TOP 6.2 Bericht aus der UAG

Sachstand

Berichterstatter: SH,SN

SN

Der Vorsitz der UAG würde aber bei SH verbleiben und würde jetzt von

l übernommen.

SN

SN fuhrt weiter aus, dass das Protokoll UAG und Taskforce vorläufig sei und sicli noch m der

Abstimmung befände.

Zusätzlich zu diesem Protokoll würde es das Protokoll der vierten Sitzung vom 16.02.2011 ge-

ben. Auf dieser Sitzung war das Gcoinformationssystem ZURS vorgestellt. Das Verfahren,

welches das Potenzial von Elementarschäden einschätzt würde und z. B. Überschwemmungs-

gebieten darstellen könne. Wichtig sei das z. B. für Fragen der Haftpflichtversichemng. Diese

Anwendung sei ein Beispiel für Anwendungsmöglichkeiten für'Geodaten.

Als weiteren Tagungspunlct sei über Gesetzesentwürfe zu Geodatendiensten § 38b BDSG-E im

Internet („Rote- Linie - Gesetzesehtwurf" des BMI) gesprochen worden.

SN berichtet weiter, dass am 30.06.2011 die l. gemeinsame Sitzung der UAG Geodaten /

TaskForce GeoBusiness Datenschutz der Kommission für Geoinformationswii'tschafb des

Bundesministeriums für Wirtscliaft und Technologie stattgefunden habe.

Auf dieser Sitzung sei auch ein Entwurf von Verlialtensregeln zur Förderung der Durchführung

von datenschutzrechtlichen Regelungen betreffend die Nutzung von Geodaten und Geodaten-

diensten der öffentlichen Hand durch Wirtschaftsimternehmen (Datenschutz-Kodex "GeoBusi-

der Sitzung kontrovers diskutiert worden. Als ein Problempunkt sei z. B. der Personenbezug bei

Geodaten/Geodatendiensten angesehen worden.

Im Ergebnis habe man festgelegt, dass auf Grundlage der Diskussion ein neuer Entwurf des

CoC zur Diskussion zur nächsten Sitzung vorgelegt werde. Die GIW-Kommission würde einen

neuen Entwurf (CoC V02) vorbereiten. Die 2. gemeinsame .Sitzung der UAG Geoadten der

BDSK und der Taskforce Geobusiness Datenschutz der GIW-Kommission solle noch im Win~

ter stattfinden, um die Diskussion und weitere Entwicklung des CoC stetig voran zu bringen.
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NW
NW weist daraufhin, dass der nächste Termin für die 2. Sitzung im Dezember stattfinden wür-

de und bittet um Auskunft, ob die überarbeiteten Texte bereits vorlägen.

Aus Sicht NW sollten die Anmerlamgen der Länder in das Protokoll aufgenommen und der

CoC angepasst werden. Zur Vorbereitung der Beratung sei das Vorliegen der geänderten Do-

kumente erforderlich.

BB

BB geht davon aus, dass der neue Entwurf in der nächsten Sitzung präsentiert wird.

SN .-

SN bittet die Teilnehmer, welche an der Sitzung vom 30.06.2011 teilgenommen hatten, ihre

Gedanken zum CoC (Was ist in dem Zusammenhang möglich? Was ist unter keinen Umstän-

den möglich?) den Verantwortlichen mitzuteilen.
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TOP6.3 Bericht von der GIW-Kommission
Saclistaud

Berichterstatter: SN

BfDI

BfDI berichtet, dass die AG Datenschutz des IMAGI seit Januar nicht mehr getagt habe.

Bis Mai 2011 hatte das BMI eine kleine Handreichung far die BundesbehÖrden zum Geodaten-

Schutz erstellen wollen.. Diese sei mit dem BfDI inhaltlich abgestimmt worden. Wegen des ho-

hen A.nderungsbedarfs des BfDI sei die Handreichung noch in Arbeit.

SN

SN informiert, dass einen Zugang zum Lizenzierungsprogramm "GeoLizenz"

zum Testen an alle TN geschickt habe. habe das Ziel gehabt, die Zustimmung der

Datenschützer für das Lizenzierungsprogramm, welches aufgebaut werden soll, zu erhalten.

NW
N-W berichtet über Bemühungen ini Bereich Denkmal schütz, bei denen und der

Vermessungsbereich tätig gewesen seien. Die Intemetveröffentlichung sei in NW nicht gesetz- .

: den zuständigen Minister anschreiben solle, um die Schaffung einer Rechtsgrundlage für

die Veröffentlichung im Internet zu erreichen.

BB

BB berichtet ebenfalls über ein laufendes Projekt in diesem Bereich. BB verfüge über ein of-

fenes" Denkmals chutzgesetz wonach die Veröffentlichung möglicli sei.

Allerdings bestünden technische Problem, da noch nicht alle Denkmallisten soweit seien, dass

sie als georeferenzierte Daten zugänglich gemacht werden könnten.

Im Grundsatz würde im Datum "Lage von Denkmalen" kein datenschutzrechtliches Problem

gesehen. Die Veröffentlichung der Daten sei im Gesetz geregelt und habe damit eine Rechts-

grundlage.

SN

SN führt dazu aus, dass es zwei Allen von Denkmal listen, nämlich eine konstitutive und delda-

ratorische Deiikmalliste gebe.

NW
Erwidert, dass die Aufnahme eines Denkmals in die Liste deklaratorisch sei.
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BB

BB führt dazu aus, dass die Denkmallisten nicht vollständig seien und verweist auf den Bereich

der Bodendenkmäler.

SN

SN erwidert, dass die Bodendenkmale wohl absichtlich nicht bekannt gemacht werden sollten.

SH

SH informiert, dass das Landesdenlcmalschutzgesetz in SH sich derzeit in der NovelUerüng

befände.
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BB \ 

BB führt dazu ans, dass die Denkmallisten nicht vollständig seien und vé1weist auf den Be1eich 
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TOP 6.4 Datenschutzrechtliche Aspekte von Geoportalen
Sachstand

Berichterstatter: . BfDI

BfDI

B.fDI berichtet, dass einige Länder zentrale Geoportale emführen wollten. Bei deren daten-

.schutzrechtlicher Bewertung dürfte nicht nur die Metadatenspeichemng betrachtet werden. Da-

neben müsse die Tatsache Berücksichtigung finden, dass die Portale auch dazu genutzt werden

sollten Geoinformation aus unterschiedlichen Quellen anzuzeigen oder zu verschneiden.

Aus datenschutzrechtlicher Sicht wären z. B. die Zweckbindung, die Frage der Verantwortlich-

keiten, die Stellung des Geodatenportalbetreibers (datenverarbeitende Stelle oder Intermediär?)

und die Zugangsrechte zu den Geodaten bei den Quellen durch den Betreiber offene Probleme.

Bei der ersten Sitzung der Task force seien bereits entsprechende organisatorische Regelungen

besprochen worden.

Der BfDI bittet um Auskunft wie das Problem in den Ländern gesehen wird.

SH

SH führt dazu aus, dass in Schleswig-Holstein ein gemeinsames Verfahren vorgesehen sei. Die

geplante gemeinsame Koordmierungsstelle sei nicht zuständige Stelle.
1

SN

SN verweist auf Regelungen zum gemeinsamen Verfahren. Ein Problem sei in diesem Zu-

sammenhang die Wahrung der Betroffenem-echte. Die zuständige Stelle würde die personen-

bezogenen Daten an ein Portal übermitteln. Der Betroffene richte sich an Portal.

BB

BB weist daraufhin, dass sich wieder die Frage stelle, ob der Portalbetreiber die Rolle des In-

termediär oder Datenempfängers hat.

Problematisch seien bei der PortallÖsung die Informationsflüsse und die Abgrenzung, ob es sich

um ein gemeinsames Verfahren oder ein "Durchleiten" von personenbezogenen Daten handelt.

Vorteilhaft wäre eine Vorschrift, die die gemeinsamen Verfahren regelt.
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2. Tae. Donnerstai?. 10.11.2011

TOP 7 Vortrag: Langzeitspeichemng und elektronische Archiviemng (LeA)

Ziel des Projekts ist der Aufbau und die Betreibung eines verfahrensunabhängi-

gen landesweit einheitliclicn Systems zur Langzeitspeichemng und elekbroni-

sehen Archivlerung sowie die erforderliche Anpassung bestehender IT- Verfah-

ren.

Zur Them.aük auch:

http://www.archiv.sachsen.ae/6265.htm

Vortragender:

BB

BB führt dazu aus, dass die Archivierung klar geregelt sei. BB bittet um Auskunft, wie die Re-

gelungen zur Langzeitspeicherung aussehen. Aus Sicht BB wnrde ein Vertrag geschlossen. Die

Verantwortung bliebe bei der Behörde. Das hieße letztlich, dass eine getrennte Datenspeiche-

rung vorgesehen werden müssen.

Sächsisches Staatsarchiv

antwortet, dass das Konzept so ausgeschrieben sei, dass eine getrennte Speiclie-

rung der Daten realisiert würde. Die Datenhoheit bliebe bei der jeweils zuständigen Stelle.

BB

BB hinterfragt die Realisierung der Trennung der Daten und führt dazu aus, dass auf der Benut-

zerebene keine logische Tremnung der Daten erfolgen köruie. Die Trennung der Daten sei daher

auf physischer Ebene zu fordern. Dies würde jedoch viel höhere Kosten verursachen.

BB bittet um Auslamff:, wie das Problem in SN gesehen wird.

Antwort

Herr! antwortet, dass die Datentrennung auf physischer Ebene vorgesehen sei.- Die

Argumentationsgrundlage für diesen Ansatz sei im Faclikonzept (siehe Link) näher erläutert.

NW
NW bitte um Auskunft, wo die Beauftragung des Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste
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(SID) als Dienstleister für den Betrieb Langzeitspeichemng und elektronische Archiviemng

(LeA) geregelt worden sei.

Antwort |

Herr erwidert, dass ein vorhandener Kabinettsbeschluss die Beauftragung von SID für

die Lande s Verwaltung umfassen würde. Für die Seite der Kommunen habe im Mai 2011 eine In-

formations Veranstaltung mit der Landesregierung und kommunalen Vertretern stattgefunden.

Die Vertreter der lcommunalen Seiten hätten Interesse an der.Nachmitzung geäußert. Aus wirt-

schaftlicher Sicht sei die Nachnutzung auch für die Kommunen sinnvoll. Ob für den Fall der

Nachnutzung durch eine Kommune ein Vertrag zwischen SID und der Kommune geschlossen

wird, sei derzeit offen.

NW
NW berichtet, dass in Nordrhein-Westfalcn die kommunale Selbstverwaltung zur Einrichtung

vieler Rechenzentren geführt habe. Die Kommunen seien wirtschaftlich am Betrieb der Re-

chenzentren beteiligt und würden diese deswegen auch nutzen.

Antwort |

Hen' Hliliiii ei'widert, ,dass die Nutzung durch die Kommunen nicht zwingend vorgesclme-

ben sei. Die Nutzung durch die Kommunen aber auf Grundlage einer Offnungsldausel grund-

sätzlich möglich wäre.
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TOP SForderungsmanagement für die öffentliche Verwaltung durch Auftragnehmer

Sachstand

Berichterstatter: SN, alle

SN

SN erläutert, dass im kommunalen Bereich die Übernahme das Forderungsmanagements für die

öffentliche Verwaltung durch Aufh'aguehmer an Bedeutung gewinnen würde. SN weist auf den

vorliegenden Presseartikcl (sz-online, 06.09.2011) hin und berichtet dazu, dass SDB diese Vor-

gang datenschutzrechtlich prüfen und derzeit auf die Stellungnahme der Gemeinde und die

Ubersendung der Verträge warten würde. Es sei bekannt, dass einige Gemeinden im Landlcreis

und auch die Landkreisverwaltung selbst diese Dienste nutzten würden.

Rechts gnmdlage dafiir sei m Sachsen § 87 SächsGemO (Übertragung von Kassengeschäften,

Automation) wonach die Gemeinde die Kassengeschäfte ganz oder zum Teil von einer Stelle

außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen lassen könne, wenn die ordnungsgemäße Erledi-

gung und die Prüfung nach den für die Gemeinde geltenden Vorschriften gewährleistet seien.

Aus Sicht des SDB lässt diese gemeindegesetzliche Vorschrift keine Beleihung zu. Die Auf-

tragnehmer dürften keine Dienstleistungen übernehmen die die Vollstreckungsverfahren berüh-

ren.

soll den Teilnehmern zur Information dienen und sei nur für den Dienst-

gebrauch vorgesehen. Aus Sicht SDB sei der in § l des Vertrages geregelte Vertragsgegen-

stand; ... zum anderen bereits mit Vollstreckungsauftrag bezeichnete Forderungen gemäß § 5

Sächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz zu verstehen sind." rechtlich nicht zulässig. Le-

diglich eine im Umfang begrenzte und genau definierte Auftragsdatenverarbeitung wäre zu-

lässig. Wenn Vorgänge bestimmten Amtsgeheinmissen unterliegende würden sei eine Aufga-

benübertragung nicht möglich. Gleiches gelte generell auch bei lioheitlichen Aufgaben.

Eine mögliche abgegrenzte Aufgabe sei z. B. die Vorbereitang aufRatcnzahlungsverelnbamn-

gen. Auch dort könne der Auftraggeber aber nicht weisungsfrei agieren, sondern müsse vorge-

gebene Entscheidungsabläufe halten. Im Zweifel sei Rücksprache mit dem Auftraggeber zu

halten.

SN weist auf § 6 (Pflichten des Auftragnehmers) Buchstabe c des vorliegenden Vertrages hin:

"Der Auftragnehmer sichert zu, dass die im Rahmen des Auftrags verarbeiteten Daten von sons-

tigen Datenbeständen vollständig getreimt gehalten werden." Hier sei ein weiterer datenschutz-
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rechtlicher Problembereich, nämlich die Art und Weise der Trennung (logische Trennung; phy-

sische Trennung) der Daten geregelt. SDB würde die physische Trennung der Daten fordern.

Daten würden jedoch alle zentral gespei-

chert werden.

NW
NW verweist in diesem Zusammenhang auf Vollstreckungsrecht der Länder. Der Landesdaten-

schutzbeauftragte habe sich mit Landesregienmg darauf verständigt, dass es sich bei dem Be-

reich der Vollstreckung inldusive deren Vorbereitung um hoheitliche Aufgaben handeln würde.

Deswegen sei in diesem Bereich eine Datenverarbeitung im Auftrag oder eine Beleihung nicht

möglich.

MV • •

MV fahrt aus, dass der Auftragnchmer die Stellung eines Verwaltungshelfers habe. Aus Sicht

MV sei die Vermischung der Daten problematisch.

SN

SN vertritt die Auffassung, dass die Übertragung derartiger Aufgaben auf private Auftragnehmer

bereits eine breite Anwendung gefunden. habe. Die Seite des Datenschutzes würde regel- mäßig

nur zufällig davon informiert.

NW
NW informiert, dass durch den Landesdatenschutzbeauftragten in diesem Bereich aus Kapazi-

tätsgmnden bisher keine Beanstandungen vorgenommen worden seien.

SN

SN bittet um Auskunft, wie die physische Trennung praktisch realisiert wird und welche Grup-

pen (z. B, öffentlicher Bereich und nicht off. Bereich) voneinander getrennt werden. .
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MV
MV envidert, dass eine logische Trennung ausreiche, wenn der öffentliclie Bereich physisch ge-

trennt sei. :

SN

SN weist darauf hin, dass die Kommunen die Dienstleister als Verwaltungshelfer bezeichrten

würden. Der Einsatz der Veraltungshelfer sei nicht der Rechts aufsichtsbehörde anzuzeigen. Um

die Einbeziehung der Rechts aufsichtsbehörden zu vermeiden würde eine Funktionsübertragung

vermieden. Im Ergebnis dieses Vorgehens sei das Ministerium desinformiert.

HE

HE informiert über ein Pilotverfahren in Wiesbaden. Das Verfahren befände sich seit einem

Jahr im Regelbetrieb. Die Übernahme von Vollstreckungs aufgaben sei im Projekt nicht vorge-

sehen. Rechtlich würde es sich um eine Datenverarbeitung im Auftrag handeln. Der Daten-

schutzbeauftragte würde von der Beauftragung informiert. Die Gemeindeordnung würde ent-

sprechend angepasst werden. Das Modell von Wiesbaden hätte BE für gut befunden.

BE

BE fuhrt dazu aus, dass der Landesdatenschutzbeauftragte auf Anfrage zu den Mögliclikeiten

und Grenzen Stellung genommen habe. Zulässig wäre die Aufgabenübertragung, wenn die

Stadt als Wettbewerb suntemehmen tätig wird.

SH

SH erwidert, dass BE die Übertragung wohl generell untersagt habe. Die habe

die getrennte Datenhaltung und einen möglich Zugriff der zuständigen Stelle zugesagt. SH

weist auf einen Rahmenvertrag hin, der beim Städte- und Gemeindetag

vorliegen würde.

SN

SN bitte um die Ubermittlung dieses Dokuments.

SH

SH sagt die .Uberniittlung des Dokuments zu.

NW
NW kündigt an, mit der zuständigen Kollegin in der Angelegeiilieit Rücksprache zu nehmen.
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ST

ST hinterfragt die Forderung der Datenschützer nach der physischen Trennung der Daten. ST

weist darauf hin, dass die Datenbeständc in den Storage-Systemen in Sekunden zusammenfüg-

bar seien. Die physische Trennung würde allein nichts bringen.

SN

SN erwidert, dass sowohl eine organisatorische Trennung als auch eine physische Trermung zur

fordern sei. Für die Verarbeitung der Daten des öffentlichen Bereichs sei die physische Tren-

nung erforderlich. Die Daten des Öffentlichen Bereichs sollten durch anderes Personal verarbei-

tet werden als die Daten des nichtöffentlichen Bereichs.

ST

ST unterstreicht nochmals, dass sich die physische Trennung in Sekunden aufhebbar sei.

NW
NW unterstützt die Auffassung STs, wonach die physische Trennung allein nichts bringe. Die

Datenbestände seien in Sekunden zusairunenfagbar.

SN

SN erwidert, dass die Trennung der Datenbestäude sowohl mittels der physischen Trennung als

auch nüttels organisatorischer Maßnahmen sichergestellt werden müsste. SN weist auf eine Er-

widemng der Staatsregierung hin in der haushalterische Gründe für die Nutzung von Dienstieis-

tem in dem Bereich angeführt würden.

HE

HE informiert darüber, dass in HE derzeit ein Gesetzentwurf für den Justizbereich entworfen

würde.

SN

SN bitte um eine Sachstandsmitteihmg hinsichtlich des Forderungsmanagements im Justizbe-

reich BW.

BW
BW wird aktuelle Informationen zum Fordemngsmanagement im Justlxbereich BW schriftlich

nachreichcn.
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N1

N1 teilt mit, dass es zu dieser Thematik in N1 einen Erlass gegeben habe. Eine Antwort des zu"

ständigen Mmisteriums auf eine Anfrage liege derzeit noch nicht vor. Die offizielle Antwort

wird N1 dem AK übermitteln.
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NI 

NI teilt mit, dass eé zu dieser Thematik in Ni einen Erlass gegeben habe. Eine Antwort des zu- 

stäi1digen Ministeriums auf eine Anfrage liege derzeit noch nicht vor. Die effizient: Antwort 

wird NI dem AK übermitteln. 
) 
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TOP 9 Datenschutzkonferenz
u.a. Arbeitskreise (AK Grundsatzfragen)

Berichterstatter: SN, alle

SN

SN weist daraufhin, dass die besprochenen Themen des AK sich mit den Themen der DSK und

anderer Arbeitskreise überschneiden würden.

Wichtig sei die Parallclbefassungen in anderen AK. s jeweils zur K.enntnis zu nehmen.
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TOP 10 Verschiedenes:

TOP 10.1 Öffentliche Stellen präsentieren sich auf facebook

Berichterstatter: HH, SH, alle

SH

SH berichtet, dass durch den Landes datenschutzbeauftragten sieben öffentliche Stellen in der

Angelegenheit angeschrieben worden seien. Die Staatskanzlei und die IHK würden sich wei-

gern die facebook-Auftritte abzuschalten. Die Verfahren zur Beanstandung der öffentlichen

Stellen würden laufen. SH geht von einer gerichtlichen Klämng aus.

SH

SH kündigt an, ein Urteil des LG Aschaffenburg mit indirektem Bezug zur Frage: "Ist das Be-

treiben einer Fanpage ein Telemediendienst?" den Teilnehmer des AK zur Verfügung zu stel-

len.

SN

SN verliest die Informationen die auf der offiziellen Facebook-Seite des Freistaates Sachsen

zum Datenschutz eingestellt wurden:

Unter der Rubrik "Allgemeine Informationen" wird dort ausgefülirt:

"ACHTUNG: Da Facebook die Datenschutz-Standards von www.sachsen.de leider noch nicht

einhält, möchten wir darauf hinweisen, besonders auf Ihre persönlichen Daten zu achten. Veröf-

fentlichen Sie nur Inhalte, die Sie auch jedem anderen Intemetnutzer zeigen würden und über-

prüfen Sie Ihre Privatsphäre-EinsteIlungen. Das Unabhängige Landeszentmm für Datenschutz

Schleswig-HoIstein hat einen Bericht..."

N1

N1 bittet um die Ubersendung der m der Sitzung des AK. präsentierten Negativbeispiele aus

dem Freistaat Sachsen zur Verwendung im AK Personal.
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TOP 10.2 Nutzung von durch öffentliche Stellen

Berichterstatter: HH, SH, alle
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TOP 10.3 Einführung von Namensschildern

Sachstand in den Ländern

Berichterstatter: BE, SN, alle

BE

BE berichtet, dass über die Einführung von Namens schildern ausführlich dislaitiert worden sei.

2009 habe es Stellungnahme vom Landesdatenschutzbeauftragten gegeben in der keine wesent-

lichen Bedenken'gegen die Einführung geltend gemacht worden seien. Nur m besonderen Fäl-

len sei das Tragen einer Diensbtiummer vorgesehen. Eine Nachfrage des Landes datenschutzbc-

auftragten hätte ergeben, dass eine Geschäfts anordnung die Pflicht zum Tragen eines Schildes

mit dem Nachnamen oder einer jRmfstelligen Dienstiiummer, diese sei ungleich der Personal-

nummer, regeln würde.

SN

SN informiert über einen ähnlichen Fall im Landratsamt Bautzen. Dort sollten die Mitarbeiter

der Behörde Namens s childer tragen um im Süme eines Dienstleisters für Bürger und Gäste klar

erkennbar zu sein. Die Mitarbeiter des Landratsamtes wären mit der Veröffentlichung der Daten

nicht einverstanden gewesen. Aus Sicht SDB würde es sich bei der Beschriftung der Namens-

schilder um Amtsträgerdaten handeln. Das Ergebnis der eingeschalteten Einigungsstelle sei ge-

wesen, dass die Namensscliilder aufEinwilligungsbasis oder auf Grundlage einer Dienstverem-

bamng mit Einwilligung getragen werden könnten.

N1

SN erläutert, dass aus Sicht des Landes datenscliutzbeauftragen der Namc und der Vorname ei-

nes BehÖrdenmitarbeiters auf einem Namensschild getragen werden könne, wenn das erforder-

lich sei. Der Nachname wäre unproblematisch. Der Vorname würde nur im Falle der Erforder-

Uclikeit auf dem Namensschild erscheinen.

HE

HE berichtet, dass in Hessen seit einigen Jahren NamensschUder im Polizcibereich genutzt

würden. Dem Landesdatenschutzbeauftragten seien diesbezüglich keine Probleme bekannt.

NW
NW ftihrt dazu aus, dass in Nordrhein-Westfalen lediglich der Streifendienst Namensschilder

tragen würde. Das generelle Tragen von Namensschildem sei nicht vorgesehen.
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_ BE berichtet, dass über die Einfiihrung von Namefi$schildem ausführlich diskutiert werden sei. 

2009 habe es Stellungnahme vom Landesdatenschutzbeauftragten gegeben in der keine wesent- 

lichen Bedenken gegen die Einführung geltend gemacht worden seien. Nur in besonderen F äl- 

len sei das Tragen einer Dienstnummer vorgesehen. Eine Nachfiage des LandeSdatenschutzbe— 

> auftragten hätte ergeben, dass eine Gesclfiftsanordnung die Pflicht zum Tragen eines Schildes 

mit dem Nachnamen oder einer fünfstelligen Dienstnunnner, diese sei ungleich der Personal-' 

nummer, regeln würde. 

SN 

SN informiert über einen ähnlichen Fall im Landratsamt Bautzen. Dort sollten die Mitarbeiter 

der Behörde Namensschilder tragen um im Sinne eines Dienstleisters für Bürger und Gäste klar 

erkennbar zu sein. Die Mitarbeiter des Landratsamtes wären mit der Vertiffentlichung der Daten 

nicht einverstanden gewesen. Aus Sicht SDB würde es sich bei der Beschriftung der Namens— 

schilder um Amtsträgerdaten handeln. Das Ergebnis der eingeschalteten Einigungsstelle sei ge- 

wesen, dass die Namensschilder auf Einwilligungsbasis oder auf Grundlage einer Dienstvemin— 

barung mit Einwilligung getragen werden könnten. 

NI 

SN erläutert, dass aus Sicht des 4Landesdatenschutzbeaufiragen der Name und der Vorname ei- 

nes Behördenmitarbeiters auf einem Namensschild getragen werden könne, wenn das erforder— 

lich sei. Der Nachname wäre unproblematisch. Der Vorname würde nur im Falle der Erforderi 

lichkeit auf dem Namensschild erscheinen. 

HE 
HE berichtet, dass in Hessen seit einigen Jahren Namensschilder im Polizeibereich genutzt 

würden. Dem Landesdatenschutzbieauftragtenbeien diesbezüglich keine Probleme bekannt. 

NW 

NW fiihrt dazu aus, dass in Nordrhein»Westfalen lediglich der Streifendienst Namensschilder 

tragen würde. Das generelle Tragen von Namensschildern sei nicht vorgesehen. 
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TOP 10.4 Einführung landeseinheitlicher Dokumentenmanagementsysteme
Sachstand in den Ländern

Berichterstatter: SN, alle

SN

SN weist auf das in Sachsen als landeseinheitliches Dokumentemnanagementsystem eingeführ-

te Verfahren VIS.SAX hin.

Von Seiten der Teilnehmer des AK wird kein Beratungsbedarf zur Einführung landesemheitli-

eher D okumentemnanagementsy steme gesehen.
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' TOP 10.4 Einfüh1 ung landeseinheitlicher Dokumentenmanagementsysteme 
SaChstand m den Ländern 

Berichterstatter: SN, alle 

SN 

SN weist auf das 111 Sachsen als landeseinheitliches Dqlcmnentennmnagementsystem eingeführ 

te Ve1 fahren VIS. SAX hin. 

Von Seiten der Teiinehmer des AK wird kein Beratungsbeda‘rf zur Einflihrung landeseinheitli- 

cher Dokumentenmanagementsysteme gesehen. 
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TOP 10.5 Projekt D 115
Umsetzungs stand in den Ländern

Berichterstatter: SN, alle

BfDI

BfDI berichtet, dass ihn gebeten habe die Frage dcr'EinwilIigung und Dokumentati-

on bei der Aufnahme eines Tickets anzusprechen. Diese Frage sei in der 5. Sitzung des AK im

Anschluss an den Vortrag von diskutiert worden. Damals seien unterschiedliche An-

sichten hinsichtlich der Erforderlichkeit der Einwilligung vorgetragen worden. Aus Sicht von

sei offen geblieben, ob in den Fällen der Dolcumentatiou oder Einwilligung von Sei-

ten des Datenschutzes verlangt wird, dass die Dokumentation bzw. die Einwilligung ^lem ei-

gentlichen Dokument dauerhaft anhaften müsse oder ob die Dokumentation bzw. die Einwilli-

gung lokal gespeichert werden dürften.

Als weiteren Punkt habe angesprochen, dass die Geschäftsstelle im BMI vorhabe,

die Ubermittlung von aufgenommenen Tickets nicht mehr per Email, sondern über einen zent-

ralen Webdienstleister abzuwickeln; Dieser Dienstleister sei mittlerweile ausgewählt. Die Ti-

ckets würden bei dem Dienstleister zwischengespeicliert und vom Seivicecenter der zuständi-

gen Behörde abgerufen werden. Es stelle sich die Frage, wie der zentrale Dienstleister daten-

schutzrechtlich eingebunden werden kömie.

Aus Sicht des BfDI würde ein Auftrags datenverarbeitungs Verhältnis zwischen dem jeweiligen

Servicecenter als Auftraggeber und dem Webdicnstleister als Auffcragnehmer bestehen.

Die Geschäftsstelle des BMI würde das Verfahren gern standardisieren. Dies bedinge aber eine

Abstimmung der entsprechenden Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung zwischen allen

Ländern und dem Bund. Der BfDI würde dies koordinieren, sobald ein Entwurf der Vereinba-

rung von der Geschäftsstelle D 115 vorgelegt werde.

BfDI

BfDI fuhrt aus, dass der AK sich zu diesen Problemen äußern sollte.

SN

SN bittet um Auskunft, ob eine gesetzliche Aufgabenzuweisung realistisch sei.

BfDI

redaktionelle Anmeriamg:

referierie anlässlich der 5, Sitzung des AK zum Thema: "Vorfrrag: D 115 - Behördent-iifi-iummer"

43 

TOP 105 Projekt D 115 
‘ Umsetzungsstand in den Ländern 

’ > Berichterstatter: SN, alle 

BfDI . 
BfDI berichtet, dass _ ihn gebeten habe die Frage der'Einwillig1mg und Dokumentati— 

on bei der Aufnahme eines Tickets anzusprechen. Diese Frage sei in der 5 . Sitzung des AK im 

Anschluss an den Vortrag von _ diskutiert worden. Damals seien unterschiedliche An- 
sichten hinsichtlich der Erforderlichkeit der Einwilligung'vorgetragen werden. Aus Sicht von 

_ sei offen geblieben, ob “in den Fällen der Dokumentation oder Einwilligung von Sei- 

tendes Datenschutzes verlangt wird, dass die Dokumentation bzw. die Einwilligung dein ei- 

' gentlichen Dokument dauerhaft anhalten müsse oder ob die Dokumentation bzw. die Einwilli= 

gung lokal gespeichert werden dürften. 

Als‘Weiteren Punkt habe _ angesprochen, dass die Geschäftsstelle irn BMI vorhabe, 

die Übermittlung von aufgenommenen Tickets nicht mehr per Email, sondern über einen zent- 

ralen Webdienstleister abzuwickeln.’ Dieser Dienstleister sei mittlerweile ausgewählt. Die Ti- 

ckets würden bei dem Dienstleister zwischeflgespeichert und vom Servicecenter der zuständi- 

gen Behörde abgerufen werden. Es stelle sich die Frage, wie der zentrale Dienstleister daten— 

schutzrechtlich eingebunden werden könne. ' ' 

Aus Sicht des BfDl würde ein Auftragsdatenverarbeitungsverhältnis zwischen dem jeweiligen 

SerVicecenter als Auftraggeber und dem Webdien'stleister als Auftragnehmer bestehen. 

Die Geschäftsstelle des BMI würde das Verfahren gern standardisieren. Dies bedinge aber eine 

Abstimmung der entsprechenden Vereinbarung zur Auflragsdatehverarbeitung zwischen allen 

Ländern und dem Bund. Der BfDI würde dies koordinieren, sobald ein Entwurf der Vereinba- 

rung Von der Geschäftsstelle D I  15 vorgelegt werde. ' 

BfDI . 
BfDI fiih1t aus, dass der AK sich zu diesen Problemen äußern sollte. 

SN 
SN bittet um Auskunft, ob eine gesetzliche Aufgabenzuweisung realistisch sei. 

BfDI ' 

‚6 redaktionelle Anmerkung: 
referierte anlässlich der 5. Sitzung des AK zum Thema: "Vortrag: D 115 — Behördenmfirummer” 
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BfDI hält eine gesetzliche Aufgabenzuweisung nicht für realistisch und wohl für nicht gewollt.

Das Verfahren solle im Mai / Jmii 2012 in Betrieb gehen.

SN

SN führt dazu aus, dass der AK die Fragestellimgen zur Kenntnis genommen habe und diese

mit dem Protokoll an die Teilnehmer des AK versenden werde. Anschließend würde eine Ab-

Stimmung im Umlaufverfalu'en per E-Mail erfolgen.

44 

BfDI hält eine gesetzliche Aufgabenzuweisung nicht fiir realistisch und wohl fiir nicht gewollt. 

Das Verfahren solle im Mai -/ Juni 2012 in Betrieb gehen. . 

SN 

SN fiihrt dazu aus, dass der AK die Fragestellungen zur Kenntnis genommen habe und diese 

mit dem Protokoll an die Teilnehmer des AK versenden werde. Anschließend Würde eine Ab- 

stimmung im Umlaufverfahren per E-Mail erfolgen. 
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TOP 10.6 Elektronischer Aufenthaltstitel für Ausländer

Sachstand

Berichterstatter: BfDI

BfDI

BfDI berichtet, dass bei der Einführung des Aufenthaltstitels für Ausländer europarechtliche

Vorgaben umgesetzt worden seien. Als datenschutzrechtlicli kritisch sei die zwangsweise Erhe-

bung der biometrischen Daten zu bewerten. Der BfDI sei am Gesetzgebungsverfahrem beteiligt

worden. Für die Realisierung des Elektronischen Aufenthaltstitels für Ausländer sei die Techno-

logie des Personalausweises genutzt worden.

HE

HE berichtet, dass zu diesem Projekt abgesehen von einer Anfrage aus dem politischen Bereich

keine Nachfragen aus der Praxis beim Landesdatenschutzbeauftragten eingegangen seien.

SN

SN gibt an, ebenfalls keine Anfragen zu dem Thema erhalten zu haben.

TOP 10.7 Sonstiges

TOP 10.7.1 DE-MaiI

Nicht behandelt

TOP 10.7.2 Punkt "IT-KonsoUdierung / IT Zentralisierung bei IT-Dienstleistern

Nicht behandelt

TOP 10.7.3 Gestaltung der Tagesordnung

NW

NW bittet dämm, dass die Tagesordnung zur nächsten Sitzung vorab das Ziel der Befassung (z.

B. Sachstandsbericht; Austausch oder Praxiserfahrung) mit beinhalten solle.

SN

SN sagt zu, den Vorschlag aufnehmen zu wollen.
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TOP 10.6 Elektronischer Aufenthaltstitel für Ausländer 
Sachstand 

Berichterstatter: BfDI 

BfDI . 
BfDI berichtet, dass beider Einfiihrung des Aufenthaltstitels fiir Ausländer europarechtliche 

Vorgaben umgesetzt worden seien. Als datenschutzrechtlich kritisch sei die zwangsweise Erhe— 

bung der biometrischen Daten zu bewerten. Der BfDI sei am Gesetzgebungsverfahren beteiligt 

werden. Für die Realisierung des ElektronischeniAufenthaltstitels fiir Ausländer sei die Techno- 

logie des Personalausweises genutzt werden. 

HE 

HE berichtet, dass zu diesem Projekt abgesehen von einer A1iiiage aus dem politischen Bereicäh ' 

keine Nachfragen aus der Praxis beim Landesdatenschutzbeauftragten eingegangen seienf 

SN 
SN gibt an, ebenfalls keine Anfragen zudem Thema erhalten zu haben. 

TOP 10.7 Sonstiges 

TOP 10.7.1 DIE-Mail 

Nicht behandelt 

TOP 10.72 Punkt "IT-Konsolidierung / IT Zentralisierung bei IT—Dienstleistérn 

Nicht behandelt . 

TOP 10.73 Gestaltung der Tagesordnung 

NW ' 
’ NW bittet darum, dass die Tagesordnung zur nächsten Sitzung vorab das Ziel der Befassung (z. 

B. Sachstandsbericht; Austausch oder Praxiserfahrting) mit beinhalten solle. ' 

SN 

} SN sagt zu, den Vorschlag aufnehmen zu wollen. 
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TOP 11 neuer Termin

SN

SN führt dazu aus, dass der Einjahrestumus der Sitzungen des AK ausreichend sei. Die nächste

Sitzung solle im November 2012 stattfinden. Bis Mai 2012 würde SN den Teilnehmern zwei

Terminvorschläge für die DurchfÜhmng der nächsten Sitzung übersenden.

NW
NW schlägt vor, dass die nächste Sitzung vor der DSK stattfinden solle .

7 redaktionelle Anmerkung: Die 84. DSK wird am 07. und 08.11.2012 Frankfurt an der Oder stattfinden.
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TOP 11 neuer Termin 

SN 

SN fiihrt dazu aus, dass der Einj ahresturnus der Sitzungen des AK ausreichend sei. Die nächste 

Sitzung soiie im November 2012 stattfinden. Bis Mai 2012 würde SN den Teilnehmern zwei 

Terminvorschläge fiir die Durchführung der nächsten Sitzung übersenden. ' 

. NW 
NW schlägt vor, dass die nächste Sitzung vor der DSK stattf'mden solle7. ' 

- 7 redaktionelle Anmerkung: Die 84. DSK wird am 07. und 08.1 12012 Frankfurt an der Oder stattfinden. 
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Protokoll

der Sitzung des AK ^Grunds atzfragen der Verwaltungsmodemisienmg

am 22. und 23. September 2010 in Dresden

Anwesenheit:

Schleswig-Holstein

Hamburg

B ay em

Bund

Österreich

Niedersachsen

Bremen

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westf^len

Saarland

Brandenburg

Sachsen

Sachsen

Mecklenburg-Vorpommem

Sachsen

Sachsen

(SH)

(HH)
(BY)
(BfDI)

(A)
(N1)

(HB)
(TH)
(ST)

(RP)
(NW)
(SL)
(BB)
(SN)
(SN)
(MV)
(SN)
(SN)

l. Ta£. Mittwoch. 22.09.2010

TOP l Vortrag: De-Mail - Überblick und Datenschutzaspekte
Bürgerportal

Anmerkung zur Vorbereitung des' Tagesoränungspzmktes:
Die Feldtesfphase ist beendet und die Ergebnisse liegen vor. In den Medien
wurden Datensicherheitsbedenken geäußert, auf die auch eingegangen werden
soll. Der Vortrag soll eine Fortsetzung des zurückliegenden Vortrags zzi De-Mail
sein.

final Protokoli 5. Sitzung AK GdV.doc 

Protokoll 

' der Sitzung des AK „Grundsatzfiagen der Verwaltungsmodernisierung“ 

am 22. und 23. September 2010 in Dresden 

Anwesenheit: 

1. Tag, Mittwoch, 22.09.2010 

TOP 1’ 
Bürgerportal 

Schleswig-Holstein 

Hamburg 

Bajem 

Bund 

Österreich 
Niedersachsen 

Bremen 

Thüringen 

Sachsen—Anhalt 

Rheinland-Pfalz 

Nordrhein-Westfalen 

Saarland „ ' 

Brandenburg 

Sachsen 

Sachsen 

Mecklenburg—Vorpommern 

Sachsen 

Sachsen 

(SH) 
(HH) ' 
(BY) 
(13fl31) 

(A) 
(NI) 
(HB) 
(TH) 
(ST.) 
(RP) 
(NW) 
(SL) 
(BB) 
(SN) 
(SN) 
(MV) ' 
(SN) 
(SN) 

Vortrag: De—Maii - Überblick und Datienschutzaspekte 

Anmerkung zur Vorbereitung des T agesordnungspunktés.‘ 
Die Feldtestphase ist beendet und die Ergebnisse liegen vor.‘ In der": Medien 
wurden Datensicherheitsbedenken geäußert, auf die auch eingegangen werden 
soll. Der Vortrag soll eine Fortsetzung des zu; 
sein. 

‘ücklz'egenden Vortrags zu Dee-Mail 



Zur Thematik auch http://www. heise. de/ne^sticker/meUhms/Innenministen-um-

weist~Kritik-an-De-Mail-zumeck-lÖ51481.html

Vortragender:

Der Vortrag von

Fragen an

wird zu TOP l auf dem Circa-Server eingestellt.

SH

SH hinterfragt die Möglichkeit der Gewähi'leistung der Endc-zu-Ende-Verschlüsselung bei Ga-

tewaynutzung. Als datenschutzrechtlich problematisch wird in diesem Zusammenhang die

Ubemüttlung sensibler Daten, z. B. amts ärztliche Mitteilungen an die Personalbteilung, ange-

sehen. Diese wäre wohl nur im Falle der Schaffung abgegrenzter Bereiche auf dem Gateway

zulässig.

weist auf Folie 23 des Vertrages hin und führt dazu aus, dass die Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung lediglich von Gateway zu Gateway realisiert würde. Für die sichere und daten-

schutzgerechte Datenverarbeitung "hinter den Gateways" müssten von den beteiligten Stellen

oder Behörden technisch-organisatorische Festlegungen getroffen werden.

Diskussion im Anschluss an den Vortrag:

fuhrt auf Nachfrage aus, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vom BfDI zwar

gewünscht aber nicht zwingend gefordert worden sei. Sie solle wenigstens optional angeboten

werden.

BfDI:

BfDI bestätigt diese Auffassung.

Lediglich die Verpflichtung zur Verschlüsselung zwischen den Providem und dem Dokumen"

tensafe würden in das Gesetz aufgenommen werden.

Zur Thematik auch http://www. heise. ale/newsticker/meldung/Innenministerium- 
Weist—Kritik—an-De-Mail-zurueck—I 051 481 . html 

Vortragender: 

Der Vortrag von _ Wird zu TOP 1 auf dem Circa—Server eingestellt. 

Fragenan _ :  
SH . 

SH hinterfragt die Möglichkeit der Gewährleistung der Ende—zu-Ende-Verschlüsselung bei Ga- 

tewaynutzung. Als datenschutzrechtlich problematisch wirdin diesem Zusam1henhang die 

Übermittlung sensibler Daten, 2. B. amtsärztliche Mitteilungen an die Personailbteilung, ange- 

sehen. Diese wäre wohl nur im Falle der Schaffung abgegrenzter Bereiche auf dem Gateway 

zulässig. 

_ weist auf Folie 23 des Vertrages hin und fiihrt dazu aus, dass die Ende-zu-Ende- 
Verschlüsselung lediglich von Gateway zu Gateway realisiert Würde. Für die sichere und. daten- 

schutzgerechte Datenverarbeitung "hinter den Gateways" müssten von den beteiligten Stellen 

oder Behörden technisch-orgarüsatorische Festlegungen getroffen werden. 

Diskussion im Anschluss an den Vortrag: 

_ fiit auf Nachfrage aus, dass eine Ende—zu-Ende—Verschlüsselung vom BfDl zwar 
gewünscht aber nicht zwingend gefordeit worden sei. Sie solle wenigstens optional angeboten 

werden. 

BfDI: _ 
BiDI bestätigt diese Auffassung. _ 

Lediglich die'Verpflichtung zur‚Verschlüsselung zwischen den Providern und dem Dokumen- 

tensafe würden in das Gesetz aufgenommen werden. 



BfDI weist daraufhin, dass es sensible Bereiche des Datenaustauschs geben würde, in denen
De-Mail nicht für den Datenaustausch geeignet sei. Vor allem im behördllchen Bereich bestün-
den Vorbehalte seitens des BfDI zur Nutzung der De-Mail.

entgegnet, dass auch die Papierpost derzeit durch Dritte im Wege der Auftragsdaten-
Verarbeitung gedruckt, kuverüert und versandt würde und damit praktisch auch „im Klartext"
vorliegen würde. Dieses Verfahren fände z. B, im Bereich der Krankenkassen Anwendung.

TH:

TH fragt Bezug nehmend auf die Ausführungen des BfDI, bezüglich der opti-
onalen Ende-zu-Bude-Verschlüsselung, ob die Einbindung einheitlicher Verschlüsselungsmög-
Uchlceiten, die von De-Mail zentral angeboten werden, vorgesehen sei.

Es sei keine zentrale Lösung in diesem Sinne vorgesehen.

SN:

Bezug nehmend auf die Ausführungen von zur derzeitigen Beauftragung Dritter mit
der Kuvertiemng und dem Versand von Krardkenkassenunterlagen, weist SN daraufhin, dass
eine Auftragsdaten Verarbeitung rechtlich von der Nutzung eines Providers zu unterscheiden sei.
SN weist auf die Entschließung der DSK vom 16. April 2009 hin, wonach bestimmte daten-
schutzrechtUche und sicherheitstechnische Standards seitens des Produktes erfüllt sein müssten.
SN fragt den BfDI, ob die Punkte aus der Stellungnahme des BfDI zum Entwurf eines Gesetzes
zur Regelung von De-Mail-Diensten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 29.07.2010:

® Eröffnung des De-MaU-Kontos» § 3

• Postfach- und Versanddienst, § 5 (Versandbestätigung (§ 5 Abs. 7), der Eingangsbestä-

tigung (§ 5 Abs. 8) und der Abholbestätigung (§ 5 Abs. 9))

• Zweck und Inhalt der Datenschutzklausel, § 15

• Postfach- und Versanddienst

• Dolcumentenablage, § 8

< Auskunftsanspmch, § 16

• Verhältnis der Datenschutzaufsicht zur Aufsicht durch das BSI

• Bußgeldvorschriften, § 23

BfDl weist daraufhin, dass es sensible Bereiche des Datenaustauschs geben würde, in denen 

- De-Mail nicht fiir den Datenaustausch geeignet sei. Vor allem im behördlichen Bereich bestüm 

den Vorbehalte seitens des BfDI zur Nutzung der De-Mail. 

_ entgegnet, dass auch die Papierpost derzeit durch Dritte im Wiege der Auftragsdaten- 
verarbeiteng gedruckt, kuvertiert und versandt würde und damit praktisch auch „im Klartext“ 

vorliegen würde. Dieses Véi‘fahren fände z. B. im Bereich der Krankenkassen Anwendung. 

TH: " . - ‚. — 

TH fragt _ ,  Bezug nehmend auf die Ausfiiluungen des BiDI, bezüglich der opti— ' 

onalen Ende-zu—Ende-Verschlüsselung, ob die Einbindung einheitlicher‘Verschlüsselungsmög- 

lichkeiten, die von De—.Mail zentral angeboten werden, vorgesehen sei. 

Es sei keine zentrale Lösung in diesem Sinne vorgesehen. 

SN: . . 

Bezug nehmend auf die Ausführungen von _ ,  zur derzeitigen Beauftragung Dritter mit 

der_Kuvertierung und dem Versand von Krankenkassenunterlagen, weist SN darauf hin, dass 

eine Auftragsdaténverarbeitung rechtlich von der Nutzung eines Providers zu unterscheiden sei. 

Sl\i weist auf die Entschließung der DSK vom 16. April 2009 hin, wonach bestimmte daten- 

schutzrechtliche und sicherheitstechnische Standards seitens des Produktes erfüllt sein müssten. 

‚SN fragt den BiDI, ob die Punkte aus" der Stellungnahme des Bfl)l zum Entwurf eines Gesetzes 

zur Regelung von De-Mail—Diensten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 29.07.2010: 

' . Eröffnung des De-Mail—Kon'tos, @ 3 - ' 
0 Postfach— und Vinsanddienst, 5 5 (Versandbestätigung (@ 5 Abs. 7), der Eingangsbestä- 

tigung (@ 5 Abs. 8) und der Abholbestätigurig(fi 5 Abs. 9)) 
0 Zweck und Inhalt der Datenschutzklausel, {$ 15 

0 Postfach— und Versanddienst 

. Dolcu1nehtenablage, @ 8 _ 

' Auskunftsansprueh, {$ 16 ‘ 

0 Verhältnis der Datenschutzaufsicht zur Aufsicht durch das BSI 

. Bußgeldvorschriften, @ 23 



vom BMI berücksichtigt worden wären.

BfDI

BfDI führt dazu aus, dass die Abholbestätigung nicht Thema des Ressortgesprächs gewesen sei.

TH

TH hinterfragt wie De-MaM im Falle einer Urlaubs Vertretung vorgehen würde.

antwortet, dass ein De-Mail-Nutzer eine andere De-Mail-Adresse (Wciterleitungsad-

resse) angeben könne, an die (automatisch) De-MaiI-Kopien weitergeleitet werden könnten.

TH

TH fragt nach, ob der Inhalt der Kopie der De-Mail von der vertretenden Person gelesen wer-

den könnte?

BßDI

BfDI führt dazu aus, dass dieser Punkt sich noch in Klämng befinden wurde.

SH

SH weist daraufhin, dass bei einer entsprechenden Änderung des VerwaltungszusteUungsge-

setzes eine Weiterlcitungsregelung nicht mehr erforderlich wäre. Die derzeit bestehenden Prob-

lerne könnten dann, im Falle der Aufhebung der Drei-Tages-Fiktion, durch die Abholbestäti-

gung gelöst werden.

BfDI

BfDI berichtet Im Anschluss an die Diskussion, dass der Entwurf des Gesetzes zui" Regelung

von De-Mail-Diensten und zur Änderung weiterer Vorschriften vollständig überarbeitet worden

sei. Basierend auf der Stellungnahme des BfDI vom 29.07.2010 habe am 15.09.2010 ein Res-

sortgespräch im BMI stattgefunden. Im Ergebnis der Besprechung seien folgende Punkte fest-

gelegt worden:

* Satz 2 der Datenschutzklausel (§ 15) würde gestrichen,

» bei der Datenerfassung anlässlich der Erstregistriemng (§ 3) werde das Datum „Staats-

angehörigkeit" gestrichen,

4

' vom BMI berücksichtigt worden wären. 

BfDI 

BfDI führt dazu aus, dass die Abholbestätigung nicht Thema des Ressortgésprächs gewesen sei. 

TH 

TH hinterfragt wie De-Mai'l im Falle einer Urlaubsvertretung vorgehen würde. 

_ antwm*tet, dass ein De—Maii-Nutzer eine andere De-Mail—Adresse (W eiterleitungsad- 
resse) angeben könne, an die (automatisch) De—Mail-Kopicn weitergeleitet werden könnten. 

TH. 
TH fragt nach, ob der Inhalt der Kopie der De-Mail von der vertretenden Person gelesen wer- 

den könnte? 

Bfl)l . _ . 

BfDI führt dazu aus, dass dieser Punkt sich noch in Klärung befinden wiirde. 

SH . 
SH weist daraufhin, dass bei einer entsprechenden Änderung des Verwaltungszustellungsge- 

setzes eine Weiterleitungsregelung nicht mehr erforderlich wäre. Die derzeit bestehenden Prob- 

lefne könnten dann, im Falle der Aufhebung der Drei-Tages—Fiktion, durch die Abholbestäti- ‘ 

gung gelöst werden. 

BfDI . 

Bfl)l berichtet im Anschluss an die Diskussion, dass der Entwurf des Gesetzes zur Regelung 

von De-Mail-Diensten und zur Änderung weiterer Vorschriften vollständig überarbeitet werden 

_ sei. Basierend auf der Stellungnahme des BfDI vom 29.07.2010 habe am 15.09.2010 ein Res- 

sortges'präch im BMI stattgefunden. Im Ergebnis der Besprechung seien folgende Punkte fest- 

‘ gelegt werden: ‘ 

0 Satz 2 der Datenschutzklausel (@ 15) würde gestrichen, 

. bei der Datenerfassung anlässlich der Erstregistrierung (ij 3) werde das Datum „Staats— 

angehörigkeit“ gestrichen, 



® eine Entscheidung zum Auskunfts ansprach (§ 16) stehe noch aus. BfDI fordere zum ei-

nen, dass als Voraussetzung für die Entstehung eines Auslcanftsanspmchs zwingend ein

Rechts Verhältnis (welches über die Nutzung von De-Mail entstanden sein müsse) beste-

hen müsse. Zum anderen fordere der BfDI die Aufnahme einer Abwägungsklausel in

das Gesetz (Auskunftsanspmch bestünde nur dann, sofern nicht schutzwürdige Belange

des Nutzers dagegen sprechen); ebenfalls offen sei das Problem der Haftungsfragen (Er-

teilung falscher Auskünfte bzw. die Erteilung richtiger AuskünfEe bei Nichtvorliegen

der Voraussetzungen zur Erteilung der Auskünfte),

® diu'ch den BfDI sollen die Datenschutzzertifikate erteilt und Gutachten erstellt werden.
BfDI informiert weiter, dass er die Aufgabe bekoiTimen solle, Datenschutzzertifikate aufder
Basis eines Gutachtens zu erteilen. Der entsprechende Kriterienkatalog solle durch den BfDI
veröffentlicht werden und das Gesetz zum OLO 1,20 11 in Kraft treten.

Die Anzahl der zu erteilenden Datenschutzzerfcifikate sei derzeit noch nicht absehbar.

TOP 2 Festlegung der Tagesordnung
Protökollkontrolle

TOP 2.1 Festlegung der Tagesordnung

BfDI:

BfDI schlägt das Thema: "Nationale eGovernmentstrategie (BMI)" als weiteren Tagesord-

mmgspunkt vor.

Festlegung: , '

Das Thema wird unter TOP 11.1 - Nationale eGovernmentstrategie (BMI) in die Tagesordnung

aufgenommen.

BB:

BB schlägt das Thema: "ePersonalausweis" als weiteren Tagesordnungspunkt vor.

Festlegung:

Das Thema wird unter TOP 11.4 ~ ePersonalausweis in die Tagesordnung aufgenommen.

Seitens der Teilnehmer bestehen zum vorgelegten Entwurf der Tagesordnung keine weiteren

Veränderungswünsche.

0 eine Entscheidung zum Aushunftsanspruch (@ 16) stehe noch aus. BfDI fordere zum ei— 

_ hen, dass als Voraussetzung für die Entstehung eines Auskunftsanspruchs zwingend ein 

Rechtsverhältnis (welches über die Nutzung von De-Mail entstanden sein müsse) beste— 

_ hen müsse. Zum anderen fordere der BfDI die Aufnahme einer Abwägungsklausel in 

das Gesetz (Auslcunftsanspruch bestünde nur dann, sofern nicht schutzwürdige Belange 

des Nutzers dagegen sprechen); ebenfalls offen sei das Problem der Hattungsfragen (Er- 

teilung falscher Auskünfte bzw. die Erteilung richtiger Auskünfte bei Nichtvorliegen 

der Voraussetzungen zur Erteilung der Auskünfte), ' 

0 durch den BfDI sollen die Datenschutzzertifikate erteilt und Gutachten erstellt werden. 

Bfi)l informiert weiter, dass er die Aufgabe bekommen solle, DatenschutzZertifikate auf der 

Basis eines Gutachtens zu erteilen. Der. entsprechende Kriterienkatalög solle durch den BfDI _ 

ueröffentlicht werden und das Gesetz zum 01.01.20] 1 in Kraft treten. 

Die Anzahl der zu erteilenden Datenschutzzertifikate sei derzeit noch nicht absehbar. 

TOP 2 Festlegung der Tagesordnung ‘ 
' Protokollkontrolle ' 

TOP 2.1 ' ' Festlegung der Tagesordnung 

BfDI: 

BfDI schlägt das Thema: "Nationale eGoverninentstrategie (BMI)"_ als weiteren Tagesord-i 

nungspunkt vor. 

Festlegung: . 

Das Thema Wird unter TOP 11.1 - Nationale eGovernmentstrategie (BMI) in die Tagesordnung 

aufgenomrhen. 

BB: 

BB schlägt das Thema; "ePersonalausweis" als weiteren Tagesordnungspunkt vor. 

Festlegung: 

Das Thema wird unter TOP 11.4 — ePérsonalausweis'in die Tagesordnung aufgenommen. 

Seitens der Teilnehmer bestehen zum vorgelegten Entwurf der TageSbrdnung keine weiteren 

Veränderungswünsche. 



TOP 2.2 Kontrolle des Protokolls vom 23./24.09.2009

Das Protokoll wird bestätigt..

Die bestätigte Fassung des Protokolls wird auf den Circa-Server eingestellt.

SL:
SL weist daraufhin, class das Protokoll zur Kontrolle zeitnah nach der Durchführung der Sit-

zung an die Teilnehmer versandt werden sollte. Weiter bittet er dämm, die Unterlagen zur Vor-

bereitung der Sitzungen des AK so weit im Vorfeld der Besprechung zu übersenden, dass eine

Vorbereitung auf die Tagung noch möglich ist.

SN:

'SN schlägt vor, einen Redaktionsschhiss 14 Tage vor der Sitzung emzufüliren. Alle Unterlagen

müssen zukünftig bis zu diesem Termin versandt bzw. auf dem Cica-Server eingestellt worden

sein. Der Versand/das Einstellen des aktuellen Protokolls erfolgt zukünftig innerhalb von drei

Wochen nach der Sitzung.

TOP3.1 Geodaten

Sachstand, ferner Bericht von der „TaskForce GeoBusiness Datenschutz der

Kommission jEür Geoinformationswirtschaft des Bundesministeriums für Wirfc-

schaff; und Technologie am 8. September 2010 in Hannover

http://fomm.geobusiness.oiWcalendar.php?s=51e938ad62al6576b78531bfd67bf

n f&do==setinfo&dav=2010-9-8&e=l 97&c=l

s. ferner http://www.geobusiness.org/;

httü://www^eobusiness.org/Geobusiness/Navigation/üublikationen,did:=354036.

html

Berichterstatter: Sachsen, SchIeswig-HoIstein, alle

Unterlagen: u. a. Gesetz über die Geodatenmfi'astruktur im Freistaat Sachsen

(Sächsisches Geodatenmfrastrukturgesetz ~ SächsGDIG)

http://www.revosax.sachsen.de/GetPDF.do?sid^7434113849334

SN:

, SN berichtet von der Sitzung der „TaskForce GeoBusiness Datenschutz" der Kommission für

Geoinformationswirtschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie am 8. Sep-

tember 2010 in Hannover und weist in diesem Zusammenhang auf den Vortrag von

TOP 2.2 _ Kontrolle des Protokolls vom 23.124.09.2009 

Das Protokoll wird bestätigt. _ 

Die bestätigte Fassung des Protokolls wird auf den Circa-Server eingestellt. 

SL: ‘ ‘ 
SL weist darauf hin, dass das Protokoll zur Kontrolle zeitnah nach der Durchführung der Sit- 

zung an die Teilnehmer versandt werden sollte. Weiter bittet er darum, die Unterlagen zur Vor- 

bereitung der Sitzungen des AK so weit im Vorfeld der Besprechung zu übersenden, dass eine 

Vorbereitung auf die Tagung noch möglich ist. 

SN: 

"SN schlägt vor, einen Redaktionsschluss 14 Tage vor der Sitzung einzufiilaren. Alle Unterlagen 

müssen zukünftig bis‚zu diesem Termin versandt bzw. auf dem Clear-Server eingestellt worden 

sein. Der Versand/das Einstellen des aktuellen' Protokolls erfolgt zukünftig innerhalb von drei 

Wochen nach __der Sitzung; 

TOP 3 .1 Geodaten 

Sachstand, ferner Bericht von der „TaskForce GeoBusiness Datenschu “ der 
K0mmission fiir Geoinformatiönsvvirtsshaft des Bundesministeriums fiir Wirt- 
schafi und Technologie am 8. September 2010 in Hannover 

' http:l/forum.geobusiness.org/calendannhn?s=5 1e938ad62a16576b7853 lbfd67bf 
f l  f&do=getinfo&dav=2fll 0-9-8&e=197&c=1 

‘ s. ferner httn://www.geobwiness.ortal ; 
h :l/www. eöbusiness.or Geobusinéss/Navi ation/ ublikationen did=354036. 
html ' 

Berichterstatter: Sachsen, Schleswig—Holstein, alle 
Unterlagen: u. a. Gesetz über die Geodateninfi‘asttuktur im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Geodateninfi‘astmkturgesetz «— SächsGDlG) 
http://WWW.revosax.sachsen.de/GetPDF.do?sid=74341 13849334 

SN: 

SN berichtet von der Sitzung der „TaskForce GeoBu'siness Datenschutz“ der Kommission fiir 

Geoinformationswirtschafl des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie am 8. Sep— 

tember 2010 in Hannover und weist in diesem Zusammenhang auf den Vortrag von _ 



(Gesamtdarstellung Geodatengutachten GIW KöirLimssion) auf dem Circa-server unter TOP 3 . l
hin.

Als Teilnehmer der Besprechung seien Vertreter aus der Wirtschaft, von Verbänden, der Versi-
cherungswirtschaft, der Rohstoffwirtschaft, der Bundesanstalt Geowissenschaften und das LfD

(Kontroll- und Aufsichtsbehörde, RP Darmstadt) anwesend gewesen.

Grundsätzlich sei von Seiten der Wirtschaftsvertreter ein einheitlicherer Umgang mit den Geo-
daten (bezüglich Verfügbarkeit und Kosten) gewünscht. Die Geodaten sollten in Bezug auf

Qualität, Inhalt und Bezug bundesweit vergleichbar sein.

In der Besprechung sei die Frage offen gebUeben, ob „zwangswelse" durch den Staat verarbei-
tete Daten an die Wirtschaft zm'ückgc geben werden dürften. Ebenfalls keine abschließende IClä-

mng habe in der Frage des Verhältnisses der Geodatengesetze der Länder zu anderen bereichs-
spezifischen Regelungen erzielt werden können.

Es sei m der Besprechung eine Diskussion des Ampelmodells („Datenschutzrechtliche Rah-

menbedingungen für die Bereitstellung von Geodaten für die Wirtschaft— ,Ampelstudie " Juli

2008) erfolgt.

Der Vorsitzende habe bei der Sitzung der TaskForce die Gründung einer

Unterarbeitsgmppe unter Beteiligung der Vertreter der Wirtschaft vorgeschlagen. Diese Unter-
arbeitsgmppe solle dafür sorgen, dass die eigentliche TaskForce im Hinblick auf ihre Aufgaben
weiterentwi ekelt wird. Eine bessere Verständigung zwischen den Vertretern des Datenschutzes

und WirtschafEsvertretern solle hergestellt werden.

SN weist beispielhaft auf die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen in den Ländern hin.

BfDI:

B'fDI führt aus, dass die Wirtschaft daran interessiert sei, dass bezüglich der Geodaten.verarbei"

tung „möglichst einheitlich, möglichst viel geht". Die verabschiedeten Datenverarbeitungsre-
gelu seien momentan schon einheitlich im BDSG geregelt. Problematisch sei jedoch die Seite
der Datenbereitstellcr. Bezüglich des Verhältnisses der Geodatenregelungen zu anderen be-
reichsspezifischen Regelungen berichtete der BfDI, dass die Wirtschaft den Begriff „Personen-
bczug" neu auslegen und Personenbezug mit Wertungen versehen würde. Die GIW-

Kommission drücke sich so aus, als ob alles öffentlich zugänglich sei.

SN:

(Gesamtdarstellung Geodatengutachten GIW Komri1ission) auf dem Circa-sierver unter TOP 3.1 

hin. _ ' 
Als Teilnehmer der Besprechung seien Vertreter aus der Wirtschaft, von Verbänden, der Versi- 

cherungswirtschatt, der Rohstoffwirtschaft, der Bundesanstalt Geowissenschafcen und das LfD 

(Kohtroll- und Aufsichtsbehörde, RP Darmstadt) anwesend gewesen. 

GrundSätzlich sei von Seiten der Wirtscihaftsvü‘treter ein einheitlicherer Umgang mit den Geo— 

daten (bezüglich Verfügbarkeit und Kosten) gewünscht. Die Geodaten sollten in Bezug auf 

Qualität, Inhalt und Bezug bundesweit vergleichbar sein. 

In der Besprechung sei die Frage offen geblieben, ob „zwangsweise“ durch den Staat verarbei- _ 

tete Daten an die Wirtschaft zurückgegeben werden dürften. Ebenfalls keine abschließende Klä- 

rung habe in der Frage des Verhältnisses der Geodatengesetze der Länder zu anderen bereichs- 

spezifischen Regelungen erzielt werden können. 

Es sei in der Besprechung eine Diskussion des Ampehnodells (‚Datenschutzreehtliehe Rah- 

menbedingungen fiir die Bereitstellung von Geodaten fiir die Wirtschaft —— ,Ampelstudie‘ “ Juli 

2008) erfolgt. . ' ‘ 
Der Vorsitzende _ habe bei der Sitzung der TaskForce die Gründung einer ' 
Unterarbeitsgruppe unter Beteiligung der Vertreter der Wirtschaft vorgeschlagen. Diese Unter— - 

arbeitsgruppe solle dafür sorgen, dass die eigentliche TaskForce im Hinblick auf ihre Aufgaben 

weiterentwickelt wird. Eine bessere Verständigung zwischen den Vertretern des Datenschutzes 

und Wirtschaftsvertretern solle hergestellt werden. 

SN weist beispielhaft auf die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen in den Ländern hin. 

BfDI: . 

BfDI fiihrt aus, dass die Wirtschaft daran interessiert sei, dass bezüglich der Geddatenverarbc'ei- 

. tung „möglichst einheitlich, möglichst viel geht“. Die verabschiedeten Datenverarbeitungsre— ‘ 

_ geln seien momentan schon einheitlich im BDSG geregelt. Problematischsei jedoch die seite 

der Datenbereitsteller. Bezüglich des Verhältnisses der Geodateni'egelungen zu anderen he- 

' reichsspezifischen Regelungen berichtete der BtDI‚ dass die Wirtschaft den Begriff „Personen— 

bezug“ neu auslegen und Personenbezug mit Wertungen versehen Würde. Die GIW— " 

Konimission drücke sich so aus, als ob alles öffentlich zugänglich sei. 

SN: 



SN schlägt vor, die UAG Geodaten des AK Grunds atzfragen der Verwaltungsinodemisiemng

wieder zu aktivieren.

RP:

RP fuhrt aus, dass das im Vortrag von vorgestellte Modell dafür sorgen solle, dass

trotz der unterschiedlichen landesrechtHchen Regelungen ein einheitliches Vorgehen gewähr-

leistet werden könne.

MV:

Der Vertreter von MV berichtet, class in MV derzeit eine Verwaltungsvorschrift gelte. MV be-

fände sich bezüglich der Regelungen zu den Geodaten aktuell im Gesctzgebungs verfahren. In
(

dem neuen Gesetz sei eine Koordinienmgsstelle vorgesehen. Der DSB M-V hätte im Rahmen

des Gesetzgebungsverfahrens den Vorschlag unterbreitet, dass die Koordmierungsstelle die

Daten verarbeite!' vor der Ertellung des Zugangs lunsichtlich des Verwendungszwecks überpm"

fen solle. MV weist daraufhin, dass das Hessische Vermessungs- und Geoinformationsgesetz -

HVGG widerspmchliche Formuliemngen enthielte. Einerseits seien die Datenbanken des Öf-

fentlichen Vcrmessungswesens als allgemein zugängliche Quellen anzusehen, andererseits ste-

he die Einsicht nur den Personen oder Stellen zu, die ein berechtigtes Interesse an der

Kenntnis dieser Daten hätten. Aus diesem Gründe präferiert MV eine verträgliche Lösung mit

einer Stelle.

RP:

DSB RP mfomüert, dass in RP eine Regelung im Katastergesetz bestünde.

Dort sei, entgegen des Ampelmodells, eine Abwägung zwischen zwei widerstreitenden Interes"

sen festgeschrieben,

MV:

MV informiert, dass auch m MV eine Interessensabwägung vorgesehen sei (wann sachliche

und wann persönliche Verhältnisse). MV führt aus, dass es fraglich sei, ob eine UAG Geodaten

die bestehenden Probleme lösen könne.

BB:

BB fahrt aus, dass die Ansichten zum Thema Geodaten sein* weit auseinander gingen. Der An-

satz MV, eine UAG Geodaten der GEW Kommission unter Beteiligung von Vertretern aus der

Wirtschaft einzurichten, sei gut. Fraglich sei jedoch die Umsetzbarkelt des Vorschlages.

SN schlägt voi, die UAG Geodaten des AK Gründeatzfi agen der Verwaltungsmodernisierung 

wieder z_u aktivieren. 

RP: - 

RP fühlt aus, dass das im Vortrag von _ vorgestellte Modell dafiir sorgen solle, dass 

trotz de1 u1iterschiedlichen landesrechtlichen Regelungen ein einheitliches Vorgehen gewähr- 

leistet werden könne. 

MV: . 

Der Vertreter von MV berichtet, dass in MV derzeit eine Ve1waltungsvorschrift gelte. MV be- 

fände sich bezüglich der Regelungen zu den Geodaten" aktuell im Gesetzgebungsverfahren. In 

dem neuen Gesetz sei eine Koordinierungsstelle vorgesehen. Der DSBrM—V hätte-im Rahmen 

des Gesetzgebungsveifahrcns den Vorschlag unterbreitet, dass die Koordinierungsstelle die 

Datenverarbeiter vor der Erteilung des Zugangs hinsichtlich des Verwendungszwecks überprü- 

fen solle. MV weist darauf hin, dass das Hessische Vérmessungs- und Geoinformationsgesetz - 

HVGG widersprüchliche Fom1ulierungen enthielte. E111e15e1ts seien die Datenbanken des öf- 

fentlichen Vermessungswese1is als allgemein zugängliche Quellen anzusehen, andere15e1ts ste- 

he die Einsicht nur den Personen oder Stellen zu, die ein berechtigtes Interesse an der 

Kenntnis dieser Daten hätten. Aus diesem Grunde präfetiert MV eine vertragliche Lösung mit 

einer{Stelle. . 

RP: 

DSB RP informiert, dass in RP eine Regelung im Katastergesetz bestünde. ' 

Dort sei, entgegen des Ampelmodells, eine Abwägung zwischen zwei widerstreitenden1nteres— 

sen festgeschrieben. 

MV: 

MV infor1nie1t, dass auch in'MV eine Interessensabwägung vorgesehen sei (wenn sachliche 

und wann persönliche Verhältnisse). MV führt aus, dass es fraglich sei, ob eine UAG Geodaten 

die bestehenden Probleme lösen könne. 

BB: 

BB führt aus, dass die Ansichten zum Thema Geodaten sehr weitauseinander gingen. Der An- 
satz MV, eine UAG Geodaten der GEW Kommission unter Beteiligung von Vertretern aus der 

Wi1tschatt einzurichten, sei gut. Frag1ich sei jedoch die Umsetzbarlceit des Vorschlages. 



BB berichtet, dass Vertreter der Wirtschaft versucht hätten die Kommunen bei der Datenbereit-

Stellung zu beschneiden. Aus Sicht der Wirtschaft würden die Kommunen schon zu gute Daten

liefern. Dies erschwere es der Wirtschaft sich im Niveau der Datenliefenmg abzuheben. BB

vertritt die Auffassung, dass die Kommunen im Bereich der Datenliefemng nicht eingeschränkt

werden sollten. BB hält eine diesbezügliche Einigung m einer UAG für fraglich.

SN:

SN erläutert, dass das Hessische Vermessungs- und Geoinformationsgesetz - HVGG lediglich

beispielhaft erwähnt worden sei. Das Sächsische Geodateninfrastmkturgesetz -SächsGDIG lege

fest, dass, wenn die angefragten Daten keine Angaben über persönliche Verhältnisse enthielten,

diese dann keinen Personenbezug hätten. SN führt aus, dass die schwierige Frage der Differen-

zienmg zwischen persönlichen Verhältnissen und sachlichen Verhältnissen auch in der Kom-

mentarlitcratur nicht vertieft würde. SN hebt positiv hervor, dass das hessische Gesetz auch

Regelungen aus dem Kataster- und Vermessungsbereich enthielte.

BfDI:

BfDI greift den Vorschlag SN zur Wlederbelebung der UAG Geodaten des AK auf. BfDI führt
dazu aus, dass die Meinung der Datenschützer und die Bedeutung der Geodaten unbedingt bes-

ser verbreitet werden sollten.

SH:

SH weist darauf hin, dass der UAG Geodaten eine präzise Aufgabe übertragen werden müsse.

SN:

SN schlägt zum weiteren Vorgehen vor, mit dem Ziel der Fortfiihrung der Ar-

beit der UAG Geodaten^ anzusprechen. Die genaue Aufgabenstellung der UAG müsse aber

noch festgelegt werden. SN führt aus, dass die G co daten Verarbeitung immer mehr an Bedeu-

tung gewinne. Begnffllche Unsicherheiten wären in der Öffentlichkeit

sehr verbreitet und sollten als ein Ziel der Arbeit der UAG bereinigt werden.

Beschluss des AK Grundsatzfragen der Verwaltungsmodernisicrung:

UAG soll weiterarbeiten

BB berichtet, dass Vertreter der Wirtschaft versucht hätten die Kommunen bei der Datenbereifl 

stellung zu beschheiden. Aus Sicht der Wirtschaft würden die Kommunen schon zu gute Daten 

liefern. Dies erschwere es der Wirtschaft sich im Niveau derDaténlieferuhg abzuheben. BB 

vertritt die Auffassung, dass die Kommunen im Bereich der Datenliefe1ung nicht eingeschränkt 
werden sollten. BB hält eine diesbezügliche Einigung in einer UAG fiir fraglich. - 

SN: 

SN erläutert, dass das Hessische Vermessungs- und Geoinformationsgesetz - HVGG lediglich . 

beispielhaft erwähnt worden sei. Das Sächsische Geodateninfrastrukturgesetz -SächsGDlG lege 

fest, dass, wenn die angefi'agten Daten keine Angaben über persönliche Verhältnisse enthielten‚ 

diese dann keinen Persorienbezug hätten.“ SN fiihrt aus, dass die schwierige Frage der Differen— 

zierung zwischen persönlichen Verhältnissen und sachlichen Verhältnissen auch in der Kom- 

mentarliteratur nicht vertieft würde. SN hebt positiv hervor, dass das hessische Gesetz auch 

Regelungen aus dem Kataster- und Verniessungsbereich enthielte. 

BfDI: . 
BfDI greift den Vorschlag SN zur Wiederbelebung der UAG Geodaten des AK auf. BiDI fiihrt _ 

dazu aus, dass die Meinung der Datenschützer und die Bedeutung der Geodaten unbedingt bes- 

ser verbreitet werden sollten. 

SH: 

SH weist‘darauf hin, dass der UAG Geodaten eine präzise Aufgabe übertragen werden müsse. 

SN: . 

SN schlägt zum weiteren Vorgehen vor, _ ,  mit dem Ziel der Foi*tfiihrung derAr- 

- beit der UAG Geodaten,anzusprechen. Die genaue Aufgabenstellung der UAG müsse aber 

noch festgelegt werden. SN fiihrt aus. dass die Geodatenverarbeitung immer mehr an Bedeu- 

tung gewinne. Begriffliche Unsicherheiten _ wären in der Öffentlichkeit 
sehr verbreitet und sollten als ein Ziel der Arbeit der UAG bereinigt werden. 

Beschluss des AK Grundsatzfragen der Verwaltungsmodernisierung: 

' UAG soll weiterarbeiten 



TOP 3.2 Spitzengespräch "Digitalisierung von Stadt und Land"; Eckpunkte des

BMI (20.09.2010)

Berichterstatter: BfDI

BfDI

BfDI informiert, dass der ursprüngliche Anlass zur Durchführung des Spitzengesprächs der von

Hamburg in den Bundesrat eingebrachte Gesetzentwurf gewesen sei. Da dieser nach Auffas-

sung des BMI nicht weitreichend genug gewesen sei, habe das Spitzengespräch "Dlgitalisierung

von Stadt und Land" stattgefunden.

Grundlage des Spitzengesprächs sei das Eckpunlctepapier des BMI gewesen, welches in der

Sitzung präsentiert wurde.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Das BMI strebe eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft an. Diese solle bis 07.12.2010 (inkl.

Abstm-miung der Datenschützer) verabschiedet sein. Parallel würde ein Gesetzentwurf erarbei-

tel, welcher schwerwiegende Verletzungen der PersönUchkeitsrechte regeln solle.

Für den Fall, dass die Wirtschaft die Selbstverpflichtung nicht fristgemäß vorlegen würde, gehe

der Gesetzgeber von einem Regelungsbedarfaus.

An dem Spitzengespräch vom 20. September 2010 habe der Landesbeauftragte für Datenschutz

und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, der Hambm'gische Beauftragte für Datenschutz

und Informationsfreiheit, sowie der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati"

onsfrerheit, Peter Schaar, teilgenommen. Deren gemeinsame Erklärung sei auf der Website des

BfDI eingestellt. Schwerpunkte der gemeinsamen Erklärungen seien:-

* Allg. Widerspruchsrecht

» Datenscliutzkodex

« Einrichtung eines .Widerspruchsregisters bei einer vertrauenswürdigen Stelle

Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BIT-

KOM) habe die Federfühnmg zur Schaffung und Abstimmung der Selbst Verpflichtung.

BfDI weist daraufhin, dass im Zusammeiitiang mit der Selb st Verpflichtung eine Reihe von

wichtigen Fragen ungeklärt seien. Als Beispiel fuhrt er die Durchs etzbarkeit der Regelungen,

Fragen der Kontrolle und Möglichkeiten zur Sankdonicmng an.

Bezüglich des weiteren Vorgehens fährt BfDI aus, dass zunächst das Eintreffen von Entwiu'fen

für eine Selbstverpftichtung erwartet würde.
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TOP 3.3 Dachflächenkataster zur Solarpotentialanalyse

Berichterstatter: Rheinland-Pfalz

RP:

RP berichtet, dass das Rheinland-Pfälzische Parlament anlässlich eines Gutachtens auf das

"Modellprojekt 1000 Dächer" aufmerksam geworden sei.

In RP gebe es bei den Kommunen zwei Geschäftsmodelle zur Führung eines Dachflächeiilcatas-
lers. Bei dem ersten Modell bezögen große Städte die erforderlichen Daten direkt aus der Ka-

taster Verwaltung. Auf diesen Daten aufbauend, würden Firmen damit beauftragt, die Solareig-
nung der einzelnen Dachflächen zu berechnen. Bei dem zweiten Modell würden Landkreisver-

waltungen, welche über keine eigenen Daten verfügen, auch Kataster anbieten wollen.. In diesen
Fällen würden durch die Landla'cise Sponsoren- (z. B. Sparkassen und Genossenschaftsbanken)

gesucht. Mit deren finanzieller Unterstützung würden Katasterdaten eingekauft.

Den Partnern der Landkreisverwaltungen werden die Daten zur Nutzung angeboten.

Aus der Sicht DSB RP, finden folgende Datenverarbeitungsvorgänge statt:

l. Ubermittlung der Daten der Katasteiverwaltung an die Kommunalverwaltung

2. Verarbeitung/Speichenmg der Daten

3. Veröffentlichung Daten im Internet

RP informiert, dass Fotos entsprechend bearbeitet wtii'den, z. B. würden geeignete Dachflächen
farbllch unterlegt.

Nach Auffassung des DSB RP ist es zulässig, die Eignung des Daches (wenig, gar nicht, gut

geeignet) für Solarkataster im Internet zu veröffentlichen.

RP konstatiert, dass der DSB RP in der Frage Solarkataster im Internet eine vermittelnde LÖ-

sung gefimden habe. In BY wäre die Einsichtnahme über das Internet nur für das eigene Dach
möglich. In BW bestünde die Möglichkeit über das Internet Kenntnis über die Eignung des Da-

ches, die Fläche und technische Daten zu erlangen.

Im Hinblick auf die drei unterschiedlichen Standpunkte aus drei Bundesländern (BW> BY, RP)

regte RP eine Abstimmung in, der Problematik mit dem Ziel der Festlegung eines einheitlichen

Vorgehens an.

SH:

SH unterstützt die Auffassung wie RP und berichtete, dass in Kiel eine ähnliche Problematik

vorläge.

11

- TOP 3 .3 Dachflächenkätaster zur Solarpotentialanalyse 

Berichterstatter: Rheinlandaalz 

RP: 

RP berichtet, dass das Rhänland—Pfälzische Parlament anlässlich eines Gutachtens auf das 

"Modellprojekt 1000 Dächer" aufmerksard geworden sei. _ . 
{In RP gebe es bei den Kommunen zwei Geschäftsinodelle zur Führung eines Dachflächenkatas- 

- ters. Bei dem ersten Modell bezögen große Städte die erforderlichen Daten direkt aus der Ka- 

tasterverwaltung. Auf diesen Daten aufbauend, würden Firmen damit beauftragt, die Solareig— 

nung der einzelnen Dachflächen zu berechnen. Bei dem zweiten Modell würden Landlcreisver- 

waltungen, welche über keine eigenen Daten verfügen, auch Kataster anbieten wollen. In diesen 

Fällen würden durch die Landkreise Sponsoren (2. B. Sparkassen und Genossenschaftsbanlcén) 

gesucht. Mit: deren finanzieller Unterstützung würden Katasterdaten eingekauft. 

Den Partnern der Landkreisverwaltungen werden die Daten zur Nutzung angeboten. 

Aus der Sicht DSB RP, finden folgende Datenverarbeitungsvorgänge statt: 

1. Übermittlung der Daten der Katastewerwaltung- an die Kommunalverwaltung 

21 Verarbeitung/Speicherung der Daten 

3. Veröffentlichung Daten im Internet 

RP informiert, dass" Fotos entsprechend bearbeitet würden, 2; B. würden geeignete Dachflächen 

farblich unterlegt. _ ‘ " ' 
Nach Auffassung des DSB RP ist es zulässig, die Eignung des Daches (wenig, garnicht, gut 

geeignet) fiir Solarkataster im Internet zu veröffentlichen. ' _ 

RP konstatiert, dass der DSB RP in der Frage Solarkataster im Internet eine vermittelnde Lö- 

sung gefunden habe. In BY wäre die Einsichtnahme über das Internet nur fiir das eigene-Dach 

möglich. In BW besti'1nde die Möglichkeit über das Internet Kenntnis über die Eignung des Da- 

ches, die Fläche und technische Daten zu erlangen. ' ' ' 

Im Hinblick auf die-drei unterschiedlichen Standpunkte aus drei Bundesländern (BW, BY, RP) 

regte RP eine Abstinunung in der Problematik mit dem Ziel der Festlegung eines einheitlichen 

Vorgehens an. 

SH: 

SH unterstützt die Auffassung wie RP und berichtete, dass in Kiel eine ähnliche Problematik 

"vorläge. 

11 



SL:

SL führt aus, dass das Ampelmodell Schleswig-Holsteins in der Frage Solarkataster anwendbar

sei. SL regt die Schaffung spezialgesetzlicher Regelungen an. SL fuhrt aus, dass im Saariand

eine Darstellung in Ampelform (nicht, wenig, gut geeignet) für zulässig gehalten würde. Vor

dem Start der Internetpräsenz.würde Jedoch eine Information des Betroffenenkreises Z.B. im

Amtsblatt mit Darstellung der Widerspruchsmögliclikeit fiu' erforderlich gehalten.

RP:

RP führt aus, dass auch die Haltung BY vertreten werden könne, präferiert jedoch die "vermit"

telnde Lösung . Auf dem JVTarkt befindliche Solarkataster sollten nach Auffassung RP einge-

schränkt werden. Die Kommunalen Spitzenverbände in RP würden die vermittelnde Lösung

mittragen.

N1:

Aus der Sicht von N1 wäre das Ampelmodell, aufgrund des Nichtvorliegens einer besonderen

Beeinträchtigung, anwendbar. N1 führt aus, dass die Betroffenen vor der Veröffentlichung an-

gehört werden sollten.

RP:

RP weist auf die Möglichkeit der Bekanntmachung in den Medien hin.

SH:

SH führt dazu aus, dass nach § 33 BDSG eine Informationsp flicht bestünde. Vor der Inbctrieb-

nähme erfolge in SH ein Hinweis auf das Solarkataster. Die Dachflächen würden nicht maß-

stabsgetreu dargestellt und es würde die Möglichkeit zum Widerspruch für die Betroffenen be-

stehen,

RP:

RP regt nochmals ein einheitliches Vorgehen in der Frage der Solarkataster an.
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MV:

MV schlägt zum weiteren Vorgehen eine protokollarische Festlegung des AK vor. Eine gene-
relle Festlegung durch den AK für MV hält DSB M-V nicht für möglich.

SN:

SN schlägt eine protokollarische Festlegung orientiert am Vorgehen der Länder RP, SH, SL, N1

vor.

Die teilnehmenden Vertreter verständigen sich im Hinblick auf die Veröffentlichungen

von Daehflächenkatastern zur Solarpotentialanalyse durch öffentliche Stellen auf gemein"

same Mindestanforderungen. Das Vorgehen der Länder RP, SH, SL, N1 wird so auch von
den anderen Ländern mitgetragen. Weitergehende Anforderungen ~ wie z. B. in BY- sind

aber möglich.

Das bedeutet im Ergebnis als Mindestanforderung, dass zusammenfassende Angaben zur
Dacheignung veröffentlicht werden können soweit eine öffentliche Bekanntmachung zu

der vorgesehenen Katasterveröffentlichimg vorgenommen und den Betroffenen vor bzw.
nach einer Veröffentlichung ein Widerspruchsreclit zugestanden wird.

Eine Orientierung am Ampelmodell Schleswig-Holsteins zu Geodaten ist vertretbar, aber
weitergehende Einschränkungen von Solarkatastern sind nicht ausgeschlossen.

BfDI;

BfDI erkundigt sich danach, wie in R.P das Widerspmchsrecht geregelt sei.

RP:

RP informiert, dass das Widerspmchsrecht weitgehend unbüroki-atisch gelöst sei. Die Wider-

Sprüche würden in allen Formen entgegengenommen.
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TOP 3.4 Denkmallisten im Internet

Berichterstatter: Rlieinland-Pfalz

RP:

RP führt aus, dass von Seiten DSB RP auch bei den Denkmallisten ein Bezug zu Geodaten ge"

sehen würde. Die Denkmallisten würden mindestens mit Straßennamen gefahrt. In den Ländern

würden unterschiedliche rechtliche Regelungen u. a. zur Vergabe der Denkmaleigenschaft gel"

ten. Aus diesem Grunde war im Mai 2009 eine Abfrage der Meinungen der Länder zum Ver-

fahren bei der Veroffentlichimg von Denlcmallisten im Internet, durchgeführt worden.

SN:

In SN werden personenbezogene Daten in dem Zusammenhang in Informationsblättem, z. T.

auch im Internet veröffentlicht. Diese Veröffentlichung würde einer Gesetzesgmndlage bedüi-

fen. Die PubUzierung der Veröffentlicliungsblätter im Internet müsse dem Betroffenen vorher

mindestens bekannt sein. SN vertritt die Auffassung, dass die Veröffentlichung der Denkmallis-

ten einer Gesetzesgmndlage bedürfe.

N1

N1 weist daraufhin, dass im Rahmen einer Länderabfrage ein Urteil versandt worden sei, dass

sich mit der Veröffentlichung von gerichtlichen Entscheidungen im Internet befasse und inte-

ressante Ausführungen zu diesem Thema enthielte. N1 wird dieses Urteil den Teilnehmer des

AK zur Verfügung stellen.

M-V:

M-V berichtet, dass in M-V ein Geodatenportal mit eiuem Verzeichnis öffentlicher Denlanäler

gefiihrf würde. Dieses würde keine privaten Denkmale enthalten.

RP:

RP weist daraufhin, dass zeitgleich zu der damaligen Umfrage zur Veröffentlichung von Denk-

mallistcn vom Mai 2009 eine Umfrage zur Veröffentlichung amtlicher Dokumente im Internet

von Bremen durchgeführt wurde.
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RP führt aus, dass bei der Entscheidung über die Zulässigkeit der Veröffentlichung von Daten

im Internet die Gesetzgebungshistorie (u. a. im Hinblick auf eine regionale bzw. lokale Einge"
schränktheit) berücksichtigt werden müsse.

Arbeitsgnmdlage im vorliegenden Bereich sei das Denkmalbuch, welches regional begrenzt
zugänglich war. Nach Auffassung RP sei deswegen eine Veröffentlichung im Internet rechtlich
nicht gedeckt. Da RP bei den DenkmalUsten generell eine Personenbezichbarkeit sähe, wäre
eine gesetzliche Grundlage für die Veröffentlichung im Internet erforderlich.

Die Denkmalliste sei in RP nicht mehr frei zugänglich.

BY

BY fahrt aus, dass nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz eine Denkmalliste gejRihrt

werde, in die jedermann — auch ohne Vorliegen eines berechtigten Interesses - Einsicht nehmen
könne. Da in BY aber nicht nur die DenkmalUste isoliert im Internet veröffentlicht, sondern

diese zugleich mit Geodaten verlampft im BayernViewer"Denl<mal dargestellt werde, sei der
Anwendungsbereich des Geodatcninfrastmkturgesetzes eröffnet gewesen. Durch Anwendung

diesen Gesetzes sei man in BY zu einer Widerspmchslösung gelangt.

SN:

SN weist auf das Problem der Veröffentlichung von Gemeüideratsprotokollen. im Internet hin.
Dieses Problem sei bereits mehrmals durch SN thematisiert worden. Bislang war in der Ange-

legenheit keine gemeinsame Auffassung der Teilnehmer des AK zu erzielen. Z. B. hatte DSB
HB einer Veröffentlichung der Amtsblätter im Internet zugestimmt. Mittlerweile würden die

Länder wohl eine andere Auffassung zur Veröffentlichung amtlicher Dokumente, im Internet
vertreten.

HB:

HB kärm zu der bisher in Bezug auf die Veröffentlichung von Gemelnderatsprotokollen im Tn-
ternet vertretenen Auffassung keine Angaben machen. HB teilt unter Vorbehalt der weiteren
Prüfung mit, dass der DSB HB einer Veröffentlichung von Protokollen im Internet nur mit ge-
schwärzten Namen zugestimmt habe. HB wird im Nachgang der Sitzung zur Veröffentlichung
amtlicher Dokumente im Internet die Auffassung des DSB HB übermitteln.

M-V:

M-V führt aus, dass in M-V das Informationsfreiheitsgesetz - IFG M-V gelte. Demnach sei die
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Veröffentlichung der Protokolle der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates auch im Internet

generell möglich.

N1:

N1 führt aus, dass auch in N1 die Veröffentlichung der Protokolle der Öffentlichen Sitzung gene-

rell zulässig sei. DSB N1 würde den Verwaltungen empfehlen, möglichst datensparsam zu ar"

heiten.

SN;

SN berichtet zum allgemeinen Problem der Veröffentlichung amtlicher Dolcumerite im Internet,

dass der SDB die Auffassung vertrete, dass Protokolle von Gemeinderats Sitzungen nach Sächsi-

scher Gemeindeordnung (SächsGemO) nxu- der gemeindlichen Öffentlichkeit zugänglich zu

machen seien. Damit sei die generelle Veröffentlichung der Protokolle im Internet nicht zuläs-

Slg.

SN bittet die anwesenden Ländervertreter, deren Bundesland über em Informationsfreiheitsge-

setz verfügen, um Information, ob dieses Gesetz jeweils die Zulässigkeit der Veröffentlichung

amtlicher Dokumente im Internet generell regelt.

MV:

MV informiert, dass entsprechende Regelungen zur Veröffentlichung im Internet als kommuna"

le Regelung in Satzungen enthalten seien. Seitens des Spitzen verbands sei eine Mustersatzung

erstellt worden. Gleichzeitig existiere ein Kritericnkatalog. Für den Fall, dass personenbezoge-

ne Daten betroffen wären, würde ein Widerspmchsrecht bestehen.

TH:

TH fahrt aus, dass es sich bei dem Thema Veröffentlichung amtlicher Dokumente im Internet

um ein generelles Problem handle, welches in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen

würde. TH vertritt die Auffassung, dass die Internetveröffentlichung als besondere Form der

Veröffentlichung gesetzlich geregelt werden müsse.

SN:

SN weist daraufhin, dass der AK Medien sich bereits mit dem Thema Veröffentlichung amtli-

eher Dokumente im Internet befasst habe und das Problem mittlenveile an die AG zur Moderni-

slemng des Datenschutzrechts übergeben worden sei.
(

SN:
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Veröffentlichung der Protokolle der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates auch im Internet 

generell möglich. 

NI: 

NI fiihrt aus, dass auch in NI die Veröffentlichung der Protokolle der öffentlichen Sitzung gene- 

rell zulässig sei. DSB NT würde den Verwaltungen empfehlen, möglichst datensparsam zu an _ 

heiten. 

SN: 

SN berichtet zum all gemeinen Problem der Veröffentlichung amtlicher Dokumente im Internet, 

dass der SBB die. Auffassung vertrete‚ dass Protokolle von Gemeinderatssitzungen nach Sächsi— 

scher Gemeindeordnung (SächsGem0) nur der gemeindlichén Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen seien. Damit sei die generelle Veröffentlichung der Protokolleim Internet nicht zuläs- 

sig. ‘ > \_ . 
SN bittet"die anwesenden Ländlervertreter, deren Bundesland über ein Inforrnationsfreiheitsge— 

' setz verfügen, um Information, ob dieses Gesetz jeweils die Zulässigkeit der Veröffehtiichung 

amtlicher Dokumente im Internet generell regelt. 

MV: „ 

MV informiert, dass entsprechende Regelungen zur Veröffentlichung im Internet als kommuna— 

le _Regelung‘ in Satzungen enthalten seien. Seitens des Spitzenverbands sei eine Mustersatzung 

erstellt worden. Gleiehzeitig existiere ein Kriterienkatalog. Für den Fall, dass personenbezoge- 

ne Daten betroffen wären, würde ein Widerspruchsrecht bestehen. 

TH: 

TH führt aus, dass es sich bei dem Thema Veröffentlict amtlicher Dokumente im Internet 

um ein generelles Problem handle, welches in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen 

würde. TH vertritt die Auffassung, dass die Internetveröffentlichung als besondere Form der 

Veröffentlichung gesetzlich geregelt werden müsse. 

SN: 

SN weist darauf hin, dass der AK. Medien sich bereits mit dem Thema Veröffentlichrurg amtli— 

cher Dokiunente im Internet befasst habe und das Problem mittlerweile an die AG zur Moderni- 

sierung des Datenschutzrechts übergeben werden sei. ' 
[ 

SN : . 
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SN nimmt auf die Ausfülu'ungen von M-V Bezug, wonach in M-V kommunale Regelungen in

Satzungen gelten würden und führt aus, dass solche Regelungen in SN nicht möglich seien, da

diese gegen das Gesetz (SächsGemO) verstoßen würden.

HH:

HH berichtet, dass dort keine spezielle Rechtsgmndlage die Veröffentlichung von Dokumenten

regeln würde.

2. Tae, Donnerstag, 23.09.2010

TOP 5 IT-Planungsrat vorgezogen

Sachstand

Berichterstatter: BfDI

SL:

SL fühlt zur Befassung des AK Gmndsatzfragen der Verwaltimgsmodemisiemng mit dem TOP

IT-Planungsrat aus, dass der zuständige AK in dieser Frage der AK Technik sei. Eine Befas-

sung mit diesem Punkt sei demnach verzichtbar.

SN:

SN erläutert, dass rieben der Befassung im AK Technik eine Thematisierung der Inhalte des IT-

Planungsrates im AK siimvoU sei, da die dort behandelten Punkte größtenteils eGovern- .

mentthemen von läriderübergreifender Bedeutung seien.

TH: ,

TH bestätigt, dass die Themen des IT-Planungsrates iür den AK Gmndsatzfragen der Vei'wal-

tungsmodemisiemng von Belang seien. Dies betrifft jedoch nicht die Organisation des IT-

Planungsrates. Der IT-Plammgsrat solle als Informationsquelle far den AK dienen. Die Fach-

themen sollten als Einzelthemen m den jeweils zuständigen AKs besprochen werden.

BfDI:

BfDI miterstützt die Auffassung und trägt vor, dass der IT-Planungsrat lediglich als Merkpos-

ten" für den AK dienen solle. Die Themen hingegen sollten direkt auf die Tagesordnung des

AK Grunds atzfragen der Verwaltungsmodemisierung.
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SN nimmt auf die Ausfiihi'ungen von M-V Bezug, wonach in M—V kommunale Regelungen in 

Satzungen gelten würden und. fiihrt aus, dass solche Regelungen in SN nicht möglich seien, da 

' diese gegen das Gesetz (SächsGem0) verstoßen würdén. 

HH: 

. HH berichtét‚ dass dort keine spezielle Rechtsgrundlage die Veröffentlichung von Dokumenten 

regeln würde._ 

' 2. Tag: Donnerstag, 23.09.2010 

' TOP 5 IT-‘Planungsrat vorgezogen 

Saehstand 

Berichterstatter: ' BfDI 

SL: 

SL führt zur Befassung des AK Grundsatzfragen der Verwalhmgsmoderrfisierumg mit dem TOP 

*I'P—Planungsrat aus, dass der zuständige AK in dieser Frage der AK Technik sei. Eine Befas- 

sung mit diesem Punkt sei demnach verziehtbar. 

SN: 

SN erläutert, dass neben der Befassung im AK Technik eine Thematisitzrung der Inhalte des IT- 

Planungsrates im AK sinnvoll sei, da die dort behandelten Punkte größtenteils eGovern- . 

mentthemen von läfiderübergrtéifender Bedeutung seien. 

TH: . 

_ TH bestätigt, dass die Themen des IT—Planungsrates fiir den AK Grundsatsagen der Verwal- 

tungsmodernisieiung von Belang seien. Dies betrifft jedoch nicht die Organisation des IT- 

Planungsrates. Der IT—Planungsrat solle als Informationsquelle fiir den AK dienen. Die Fach— 

themen sollten als Einzelthemen in den jeweils zuständigen AKS besprochen werden. 

BfiDI: 

_ BfDI unterstützt die Auffassung und trägt vor, dass der IT-Planungsrat lediglich als "Merkpos— 

ten" für den AK die'nen solle. Die Themen hingegen sollten direktauf die Tagesordnung „des 

AK Grundsatzfragen der Verwaltun’gsmodemisierung. 
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SN:

SN weist zur allgemeinen Information daraufhin, dass am 23.09.2010 an

der Klausurtagung ^nc] |||||||||||||| jls Vorsitzender des AK Technik, am 24.09.2010 an der

eigentlichen Sitzung des IT Planungsrates teilnehmen werden.

TH:

TH schlägt die Festlegung einer generellen Verfahrensweise vor, wie Themen aus dem AK

Grundsatzfragen der Verwaltungsmodernisiemng in den IT-Planungsrat transportiert werden

könnten. Ebenso sollte ein Verfahren festgelegt werden, wie die Themen aus dem TT-

Planungsrat zum Thema im AK werden.

SH:

SH berichtet, dass alle beim DSB SH mit dem Thema IT-Planungsrat befassten Mitarbeiter sich

eine Woche vor der Sitzung des IT-Planungsrates treffen und abstimmen würden.

M-V:

M"V fordert, dass der für den IT-Planungsrat allgemein zuständige.AK Technik auch weiterhin

die Federfühnmg behalten sollte.

SL:

SL unterstützt diese Auffassung.

SH:

SH führt aus, dass der Vorsitz des AKL Technik die betroffenen Fachabteflungen der Daten"

schutzbehörden zur Zuarbeit auffordern solle.

Besehluss:

Da der AK Technik über die Federführung bezüglich des IT-PIanungsrates verfügt, sollen

die Fachrcferate der UDen, die von den Themen des IT-Planungsratcs inhaltlich betrof-

fen sind, den jeweils zuständigen Länder IT-Refcraten zuarbeiten.
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SN: ‚ _ _ 

SN weist zur allgemeinen Information daraufhin, dass _ am 23.09.2010 an 
der Klausm’tagung u n d _  als Vorsitzender des AK Technik, am 24.09.2010 ander 

eigentlichen Sitzung des IT Planungsrates teilnehmen werden.- ' 

TH: „ 

TH schlägt die Festlegung einer generellen Verfahrensweise vor, wie Themen aus dem AK 

Gründsatzfragen der Verwaltungsmodernisierung in den IT-Planungsrat transportiert werden 

könnten. Ebenso sollte ein Verfahren festgelegt werden, wie die Themen aus dem IT- 

Planungsrat zum Thema im AK werden. 

SH: — 

SH berichtet, dass alle beim DSB SH rnit dem Thema IT-Planungsrat befassten Mitarbeiter sich 

eine Woche vor der Sitzung des IT-Planungsrates treffen und abstimmen Würden. 

M-V: 

M—V fordert, dass der fiir den IT-Planungsrat allgemein zuständigeAK Technik auch weiterhin 

die Federführung behalten sollte. 4 

SL: 

SL unterstützt diese Auffassung. 

SH: _ . 

SH führt aus, dass der Vorsitz des AK Technik die betroffenen Fachabteilungen der Daten- 

schutzbehörden zur Zuarbeit auffordern solle. 

Beschluss: 
Da der AK Technik über die Federführung bezüglich des IT—Planungsrates verfügt, sollen 

die Fachreferate der LfDen, die von den Themen des IT-Planungsrates inhaltlich betrof- 

fen sind, den jeweils zuständigen Länder IT-Referaten zuarbeiten, 
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TOP6 Vertrag: D 115 - Behördenrufnummer

Anmerkung: Auch das Projekt D 115 ist weiterent^nckelt wordeji. Bereits zttrück-
liegend hatte sich der AK mit dem Projekt auseinandergesetzt. Der Vortrag soll
der Vei-vollständigung dienen.
Zur Thematik auch http://www.dl 15.de/;

Vortragender:

Bundesministerium des Innern

RP:

Nach dem Vortrag von j -so RP- würden die gesendeten und empfangenen Tickets

nach drei Monaten eigenverantwortlich gelöscht werden. RP hinterfragt die Speicherdauer für

Tickets und hält diese für zu lang.

erkundigt sich nach eventuell bestehenden Vorgaben von S'eiten des Datenschutzes

bezüglich der Speicherdauer.

BfDI:

BfDI führt dazu aus, dass die Speicherung in einem ersten Entwurf des Feinkonzepts für zu-

nächst sechs Monate geplant gewesen sei, was auf Initiative des BfDI auf drei Monate für den

Testbetrieb/die Pilotienmgsphase reduziert worden sei. Danach solle eine Evaluation erfolgen.

Die Speicherdauer müsste perspektivisch nochmals hinterfragt werden.

SN;

SN erkundigt sich, ob die Einwilligung schriftlich erfolgen würde.

BfDI

BfDI informiert, dass es sich bei D 115, um einen rein telefonischen Dienst handle, deswegen

sei auch die telefonisch erteilte Einwilligung nach § 4a BDSG zulässig.

SN:
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TOP 6 VortragtD 115 - Behördenrufnummer 

Anmerkung: Auch das Projekt D ]  15 ist weiterentwickelt werden. Bereits zurück-' 
liegend hatte sich der AK mit dem Projekt auseinandergesetzt. Der Vortrag soll 
der Vervollständigung dienen. ' 
Zur-‘ Thematik auch http://vwvw.dl lS.de/; 

Vortragender: 

Bundesministerium des Innern 

\ RP: _ _ 
Nach dem Vortrag von _ -so RP- würden die gesendeten und empfangenen Tickets 

nach drei Monaten eigenverantwortlich gelöscht werden. RP hinterfragt die Speicherdauer fiir 

_ Tickets und hält diese fiir zu lang. 

_ erkundigt sich nach eventuell bestehenden Vorgaben von Seiten des Datenschutzes 
bezüglich der Speicherdauer. 

BfDI: 

BfDI fiihrt dazu aus, dass die Speicherung in einem ersten Entwurf des Feinkonzepts für zu— 

nächst sechs Monate geplant gewesen sei, was auf Initiative des BfDI auf drei Monate für den 

Testbetrieb/die Pilotieri1ngsphasé reduziert werden sei. Danach solle eine Evaluation erfolgen. 

Die Speicherdauer müsste perspektivisch nochmals hinterfragt werden. 

. SN: 

SN erkundigt sich, ob die Einwilligung schriftlich erfolgen würde. 

BfDI 

Bfl)I informiert, dass es sich bei D 115_um einen rein telefonischen Dienst handle, deswegen 

sei auch die telefonisch erteilte Einwilligung nach 5 4a BDSG zulässig. 

SN: 
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SN weist daraufhin, dass das SächsDSG diese Lösung nur im Einzelfall vorsehe. Eine Rege-

lung, wonach eine mündliche Einwilligung generell ausreichend wäre, sei demnach in SN prob-

lcmatisch.

BfDI:

BfDI führt dazu aus, dass im Falle der generell als erforderlich eingestuften Dokumentation,

keine Einwilligung in die Datenverarbeitung mehr erforderlich wäre.

[

SN:

SN unterstützt den Vorschlag des BfDI wonach die Dokumentation als generell erforderlich

deklariert werden solle und eine Einwilligung somit verzichtbar sei.

BfDI:

BfDI: '

BfDI erkundigt sich bei nach dem Stand der Ausschreibungsvorbereitung für ein

Webportal, über das zukünftig auch die Ticket-Weiterleitung realisiert würde.

führt aus, dass für die Neuausschreibung der zentralen technischen Komponenten

folgende drei Bereiche vorgesehen seien:

, l. Dll 5-Applikation inkl. Webportal,

2. Netzbetrieb und

3. Betrieb bzw. Betriebsmanagen von Nr. l und 2.

Dabei solle das Ticketing wie im übermittelten Soll-Konzept geplant auf Basis einer Postfach-

Struktur realisiert werden.

SN: •

SN führt aus, dass für die Zugriffe auf die Se.rvicezentrale aus datenschutzrechtlicher Sicht

Rechte und Zugriffsbefugnisse vergeben werden müssten. SN fragt wie die Infor-

mationelle Gewaltenteilung Im Projekt D 115 gewährleistet wird.

antwortet, dass ibm seitens der Servicecenter dazu'keine Erkenntnisse vorliegen,

Diese würde eigenverantwortlich arbeiten. Er gehe davon aus, dass die informationeUe Gewal-

tenteilung mit nichttechnischen Maßnahmen geschützt würde. Er kann dies aber nicht konkreter

ausführen.
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SN weist darauf hin, dass das SächsDSG diese Lösung nur im Einzelfall vorsehe. Eine Rege- 

lung, wonach eine mündliche Einwilligung generell ausreichend wäre, sei demnach in SN prob- 

lematisch. 

BfDI: 

BiDI fiihrt dazu aus, dass im Falle der generell als erforderlich eingestuften Dokumentation, 

keine Einwilligung in die Datenverarbeitung mehr erforderlich wäre. 

[ 

SN: _ 

SN unterstützt den Vorschlag des BfDl wonach die Dokumentation als generell erforderlich 

deklariert werden solle und eine Einwilligung somit verzichtbar sei. 

BfDl: 

B£Dl: _ , 
_ BtDI erkundigt sich bei _ nach dem Stand der Ausschreibungsvorbereitung für ein 

Webportal, über das zukünftig auch die. Ticket—Weiterleitung realisiert würde. 

_ führt aus, dass für die Neuausschreibung der zentralen technischen Komponenten 

folgende drei Bereiche vorgesehen seien: . 

. 1 . DI 15 -Appiikation inkl. Webportal, 

2. Netzbetrieb und 

3. Betrieb bzw. Betriebsmanagen von Nr. l und 2. _ 
Dabei solle das Ticketing wie im übermittelten Soll-Konzept geplant auf Basis einer Postfach- 

struktur realisiert werden. 

SN: . 
SN fiihrt aus, dass fiir die Zugriffe auf die Servicezentrale aus datenschutzrechtlicher Sicht 

_ Rechte und Zugriffsbefugnisse vergeben, werden müssten. SN fragt _ ,  wie die Infor- 
mationelle Gewaltenteilung im Projekt D 115 gewährleistet wird. 

_ antwortet, dass ihm seitens der Servicecenter dazu—keine Erkenntnisse vorliegen. 

Diese würde eigenverantwortlieh arbeiten. Er gehe davon aus, dass die informationelle Gewal- 

tenteiiung mit nichttechnischen Maßnahmen geschützt würde. Er kann dies aber nicht konkreter 
ausführen. 
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NW:

NW führt aus, dass dort bereits Erfahrungen zu diesem Projekt vorlägen. Bei einer Kontrolle

des Servlcecenters Düsseldorf, das auch unabhängig von Dl 15 einen kommimalen Bürgerservi-

ce anbietet, sei festgestellt worden, dass keine mformationelle Gewaltenteilung gewährleistet

worden sei. Mitarbeiter des Servicecenters hätten Zugriff auf unterschiedlichste Facliverfahren

gehabt. Aus diesem Gründe empfiehlt NW^ die Trennung von D 115 und den eigentlichen

Faclwerfahren.T

l berichtet, dass D 115 zunächst nicht in Fachverfahren eingebunden werden soll.

erläutert, dass die Servicecenter bei eingehenden Anrufen in der Regel in ihrem Ser-
vtce nicht zwischen ihrer kommunalen Servicemfnummer und der 115 unterschieden.

NW:

NW fuhrt aus, dass die mangelhafte Umsetzung der Informationellen Gewaltenteilung zu aller

erst ein kommunales Problem sei. Trotzdem müsse die Trennung der Fachverfahren von D 115

unbedingt erhalten bleiben.

bietet an, die Komtnunikatiomkanäle des Projektes iur eine generelle Information

der Servicecenter zum Thema Informationelle Gewaltenteilung zu nutzen und erkundigt sich

danach, ob ein Papier existiere, in dem dieses Thema aus datenschutzrechtlicher Sicht darge-

stellt wurde.

N1:

N1 führt dazu aus, dass in Niedersachsen lediglich ein Informationsblatt far Bürgerbüros vorla-

ge.

SN:

SN schlägt vor,'die aus datenschutzrechtlicher Sicht wichtigen Punkte zum Thema Informatio-

nelle Gewaltenteilung für das Proj ekt D 115 zusammenzufassen.
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NW: 

NW fiihrt aus, dass dort bereits Erfahrungen zu diesem Projekt vorlägen. Bei einer Kontrolle 

des Servicecenters Düsseldorf, das auch unabhängig von D115 einen kommunalen Bürgerservi— 

ce anbietet, sei festgestellt werden, dass keine informationelle Gewaltenteilung gewährleistet 

werden sei. Mitarbeiter des Servicecenters hätten Zugriff auf unterschiedlichste Fachverfahren 

gehabt. Aus diesem Grunde empfiehlt NW, die Trennung von D 115 und den eigentlichen . 

Fachverfahren: _ 

' _ berichtet, dass D 115 zunächst nicht in Fachverfahren eingebunden werden soll. 
_ erläutert, dass die Servicecenter bei eingehenden Anrufen in der Regel inihrem Ser- 

vice nicht zwischen ihrer kommunalen Servicerufnurnmer und der 115 unterschieden. 

NW: _ , 

NW fiihrt aus, dass die mangelhafte Umsetzung der Informationellen Gewaltenteilung zu aller" 

erst ein kommunales Problem sei. Trotzdem müsse die Trennung der Fachverfahren von D 115 

unbedingt erhalten bleiben. 

_ bietet ein, die Korrununikationskanäle des Projektes fiir eine generelle Information 
der Servicecenter zum Thema Informatiönelle Gewaltenteilung zu nutzen und erkundigt sich 

danach, ob ein Papier existiere, in dem dieses Thema aus datensk;hutzrechtlicher Sicht darge- 

stellt wurde. 

. NI: _ 

_ NI führt dazu aus, dass in Niedersachsen ledi glich ein Informationsblatt fiir Bürgerbüros vorlä- 

ge. . ' 

SN: 

SN schlägt vor,“ die aus datenschutzrechtlicher Sicht wichtigen Punkte zum Thema Informatio— 

nelle Gewaltenteilung fiir das Projekt D 115 zusamrnenzufässen. 
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NW:.

NW führt aus, dass keine Informationen darüber vorlägen, ob es sich dabei um ein "FIächen-

problem" handle.

N1:

N1 schlägt vor, die Information über die Spitzcnverbände zu kommunizieren.

SH:

SH weist daraufhin, dass es darauf anlcäme, welche Daten aus'dem Webportal abgerufen wür-

dcnundwer einen Zugriff darauf hätte. Ein Unterschied läge zum Beispiel darin, ob Teilneh-

mer selbst oder ein Dienstleister, für den Teilnehmer, Zugriff auf die Daten hätte. Es sei dabei

ggf. von einer Auftragsdaten Verarbeitung auszugehen.

BfDI:

BfDl führt dazu aus, dass der angebotene Dienst mehr als Telekoinmunikadons dienst sein wür-

de. Deswegen stelle sich die Frage nach einer Dachorganisation, als verantwortlicher Stelle im

technischen und rechtlichen Sinne. Dann sei das Gesetz anwendbar. Deswegen sei die Frage,

wer das Portal betreibe, von besonderer Bedeutung. Eine weitere Frage wäre, wie die Dachor-

ganisation aussehen solle.

fuhrt aus, dass die Strukturen einer zuldinftigeii Dachorganisation gerade abge-

stimmt würden. Geplant sei die Einsetzung eines Lenkungsausschusses und verschiedener Ar-

beitsgmppen. Die Teilnehmer am DI 15-Verbund hätten das Beschaffungsamt des BMI als

zentrale Vergabestelle bestimmt und hätten das Recht an der Erstellung und Freigabe der Aus-

schreibungsunterlagen mitzuwirken.

BfDI:

BfDI weist daraufhin, dass die Festlegung der Rechtskonstmktion wichtig sei und geklärt wer-

den müsse, welches Datenschutzrecht zur Anwendung komme. BfDI wird in diesem Zusam-

menhang an Projektgruppe herantreten und Problemlösung koordinieren.

Beschluss:

AK Grundsatzfragen der Verwaltungsmodernisicrung wird ein Schreiben an

richten. Inhalt des Schreibens werden offene datenschutzrechtlichc Probleme sein, nach-
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' NW:. 

NW fiihrt aus, dass keine Informationen darüber vorlägen, ob es sich dabei um ein "Flächen- 

problern" handle. 

NI: 

NI schlägt vor, die Information über die Spitzenverbände zu kommunizieren. 

SH: 

SH weist darauf hin, dass es darauf ankäme, welche Daten ausdem webportal abgerufen wür- 

den und wer einen Zugriff darauf hätte. Ein Unterschied läge zurir Beispiel darin, ob Teilneh- 

mer selbst oder ein Dienstleister, fiir den Teilnehmer, Zugriff auf die Daten hätte. Es sei dabei 

ggf. von einer Auflragsdatenverarbeittmg auszugehen. 

BfDI: _ , _ 

B1'DI fiihrt dazu aus, dass der angebotene Dienst mehr als Telekdmmuhikationsdienst sein wür- 

de. Deswegen stelle sich die Frage nach einer Dachorganisation, als verantwortlicher Stelle im 

technischen und rechtlichen Sinne. Dann sei das Gesetz anwendbar. Deswegen sei die Frage, 

wer das'Portal betreibe, von besonderer Bedeutung. Eine weitere Frage wäre, wie die Dachor- 

ganisatioii aussehen solle. 

_ _ 
_ fiihrt aus, dass die Strukturen einer zukünftigen Dachorganisation gerade abge- 

stim'mt würden. Geplant Sei die Einsetzung eines Lenkungsausschusses und verschiedener Ar- 

beitsgruppen. Die Teilnehmer am DI  15-Verbund hätten das Beschaffi1ngsamt des BMI als ' 

zentrale Vergabestelle bestimmt und hätten das Recht an der Erstellung und Freigabe der Aus- 

schreibungsunterlagén mitzuwirken. 

nDI: « _ 

BfDl weist darauf hin,. dass die Festlegung der Rechtskonstruktion wichtig sei und geklärt wer- 

“den müsse, welches Datenschutzrecht zu1 Anwendung komine. BfDI wird 111 diesem Zusam— 

menhang an Projektgruppe he1anti eten und P10b1emlosung koordinieren. 

Beschluss: „ 

AK Grundsatzfragen der Verwaltung'smodernisierung wird ein Schreiben an _ 

richten. Inhalt des Schreibens werden offene datenschutzrechtliche Probleme sein, nach- 
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dem sich l ; bereit erklärt, die Probleme an die zuständigen Gremien oder Per-

sonen weiterzuleiten. Die Mitglieder des AK fordern zur Beteiligung der Landesdaten-

schutzbeauftragten durch die Projektpartner auf.

Anmerkung:

die Projektleitung steht als Kommtinikaüonspartner zur Verfügung.

TOP 4.1 EU DiensfleistungsrichtUnie 2006-123-EG vom 12.12.2006

Sachstand

Berichterstatter: Sachsen, alle

SN:

SN berichtet über den Stand der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie im Freistaat Sach-

sea. Das EAP Gesetz enthalte keine weitergehende Datenschutzrcgelung. Von der Verord"

nungsbefügnis habe der Verordnungsgeber keinen Gebrauch gemacht. SN betont, dass be-

reichsspezifische Rechtsgrundlagen wie beim Vorwarnmechanismus noch nicht geschaffen

-vom 29.10.2009, in demworden seien. Sachsen verweist auf den Vermerk von BE

es zur Zulässigkeit der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Vorwarnmechanismus

(Art. 29 Abs. 3 und 32 Abs. l der EU-DLR) heißt, dass eine Ubemütthmg personenbezogener

Daten im Rahmen des Vorwarnmechanismus nur auf mögliche bereichs spezifische Regelungen

in den einschlägigen Fachgesetzen oder auf die allgemeinen Verarbeitungsbefugnisse in den

Landes datenschutzgesetzen gestützt werden kann.

Bezüglich der Umsetzung der EU DlenstleistungsrichtUnie wird derzeit im Übrigen kein weite-

rer H andlungsbedarf gesehen.

TOP 4.2 IMI

Sachstand

Berichterstatter: Sachsen, Berlin und andere

Unterlagen: u. a. Fragen der Bund-Länder- AG IMI-Modul Dienstleis-

tungsrichtlmie an die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder -
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Antwortentwurf in Vorbereitung wird diese Tage versendet; ferner

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edos/lang/de/Consultation/Coniments

SN:

SN verweist auf des Schreiben Bundesbeauftragter in der beratenden

Arbeitsgruppe der EU-Kommlssion zum IMI-Modul Dienstleistungsrichtllnie, der sich mit

Schreiben, vom 21.06.2010 an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten und den Berliner Be-

auftragten fiir Datenschutz gewandt habe und um die Beantwortung einiger datenschutzrelevan-

ter Fragen gebeten hatte.

SN schlägt zum weiteren Vorgehen vor, dass der den Teilnehmern des AK als Tischvorlage

vorliegende Antwortentwurf diskutiert wird.. Sollte zu den einzelnen Fragen im Rahmen der

Sitzung keine Einigung erzielt werden, würde eine schriftliche Abstimmung Im Nachgang der

Besprechung erfolgen.

Frage l: >

Antwortentwurf zu Frage l:

Der Verweis auf Artikel 19 der Datenschutzriclitlime wird in der Sitzung in den Text eingefügt.

Beschluss zu Frage l:

Der Antwortentwurf auf die Frage l wird mit den vorgenommenen Änderungen verab-

schiedet.

Frage 2:

Antwortentwurf zu Frage 2:

Die Sätze 2 und 3 werden in der Sitzung in der Reihenfolge getauscht.

Beschluss zu Frage 2:

üie Teilnehmer des AK haben die Möslichkcit zum Antwortentwurf zu Fraee 2 bis zum

Ende der 39. KW Anderungswünsche zu übersenden.

Erfolgt bis zum Ende der 39 KW keine Meldung aus den Ländern, geht SN von der Zu-

Stimmung zum Antwortentwurf aus. Der Antwortentwurf wird den Ländern HE, BE und

BW übersandt.
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Frage 1: 

Antwoatentwurf zu Frage 1: 

Der Verweis auf Artikel 19 der Datenschutzrichtlinie wird in der Sitzung in den Text eingefügt. 

Beschluss zu Frage 1: ' 

Der Antwortentwurf auf die Frage 1 Wird mit den vorgenommenen Änderungen verab- 
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Frage 2: 

Antworténtwurf zu Frage 2: 
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Beschluss zu Frage 2: _ ‚ 
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Präge 3:

Beschluss

Der Antwortentwurf auf die Frage 3 wird verabschiedet.

Frage 4

Die Änderungen des Textes erfolgten in der Sitzung.

Beschluss;

Der Antwortcßtwurf auf die Frage 4 wird mit den vorgenommenen Änderungen verab-
schiedet.

SN; , ' .

SN kündigt an, das Schreiben in der geänderten Fassung an zu übersenden.

Schreiben an EDPS:

SN: •

SN ftührt aus, dass gemäß des Beschlusses des AK vom 24.09.2009 SN ein Schreiben an EDPS
mit dem Ziel formuliert hat, ein EDPS-Attest (die Kontrolldokumente des EDPS) zu erhalten.
Dieses EDPS-Attest, welches zureichende Datenschutz- und Datensicherheitsausführungen
enthalten solle, könne den zuständigen Stellen als Grundlage für die Durchführung einer Vo-

rabkontrolle und der Führung der Verfahrensverzeichnisse dienen.

Beschluss:

Die Mitglieder des AK haben bis Ende der 39. KW die Gelegenheit Ander ungswüns ehe
per Mail zu übersenden. Erfolgt bis zum Ende der 39 KW keine Meldung aus den Län-
dem, geht SN von der Zustimmung zum Antwortentwurf aus.

TOP 7 Forderungsmanagement für die öffentliche Verwaltung durch Auftragneh-

mer

Sachstand

Berichterstatter: Sachsen, Mecklenburg-Vorpommem

SN:
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' Die Mitglieder des AK haben bis Ende der 39. KW die Gelegenheit Änderungswünsche 
per Mail zu übersenden. Erfolgt bis zum Ende der 39 KW keine Meldung aus den Län- 
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Sachstand 
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SN: 
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SN berichtet von dem in BW geltenden Landesjustizkostengcsetz, wonach die Beauftragung

eines Dritten mit der Durchführung des Forderungsmanagements im Bereich der Landesjustiz

zulässig sei, SN weist auf die Möglichkeit hin, dass die Rechtslage von BW auf andere Länder

übertragen werden könnte.

RP:

RP berichtet, dass doi-t Anfragen von Konimunen dahingehend beantwortet worden seien, dass

eine Aufgab enübertragung lediglich im Bereich der Hilfstätigkeiten zulässig sei.

N1:

N1 dankt für die Ubersendung des Eckpunktepapiers. N1 bericlitet, dass in N1 ein Rmiderlass

gelte, der auch weiterhin seine Gültigkeit behalten solle. N1 schlägt daher vor, das Eckpunlcte-

papier als internes Arbeitspapier einzusetzen.

SN:

SN berichtet, dass in SN die Staatsregierung die Beauftragung Dritter mit der Durclifülu'ung des

Fordemngsmanagements für unzulässig hält, vor diesem Hintergrund unterstützt SN den Vor-

schlag N1, wonach das Papier unveröffentlicht bleiben sollte. Es könne als Eclcpundktepapier im

Sinne einer Internen Arbeitshilfe genutzt werden.,

SH:

SH erörtert, dass nach dem Kenntnisstand eine Trennung der im Zusammenhang mit anderen

Geschäftszwecken erhobene Daten und der Daten aus öffentlichen Aufträgen, von der Creditre-

form nicht realisiert werden könne. SH spricht sich gegen die Verabschiedung eines Eckpunlc-

tepapiers aus, da DSB SH eine Beau'ftragung solcher Stellen für Inkassotätigkeiten grundsätz-

lich für unzulässig halten würde.

SN:

SN flihrt aus, dass eine Beauftragung Dritter unter der Voraussetzung der völligen Trennung

der Datenbestände ftir zulässig gehalten würde.

MV:

MV weist daraufhin, dass Creditreform seine Eignung für die Erfüllung der in Rede stehenden

Aufgaben bis heute nicht nachweisen konnte. Das Treiunmgsprinzip sei bislang nicht realisiert
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worden. MV befürchtet, dass ein MusterverU'ag den Eindruck erwecken würde, dass eine derar-

tige Beauftragung Dritter datenschutzrechtlich zulässig sei.

SN:

SN unterstreicht, dass ein Vertrags abschhiss erst dann erfolgen könne, wenn die Treimung der
Daten und die entsprechende Datenschut^organisation nachgewiesen sei.

MV:

MV führt aus, dass ein Finanzverantwortlicher einer Kommune aus MV ausgeführt habe, dass
der für die Kommunen einzig interessante Mehrwert die D^ten und Informationen der Creditre-
form seien, welche im Zusammenhang mit anderen Geschäfts zwecken erhoben wurden.

N1:

N1 lehnte eine Beschlussfassung der DSK über das vorliegende Eclcpunlctepapier ab und führt
dazu aus, das das Eclcpimktepapicr nur em internes Arbeitspapier bleiben solle. Es solle nicht
veröffentlicht werden.

SH:

SH weist auf die AG Auglcunfteien des Düsseldorfer Kreises hin und regt an den dortigen Sach-
verstand zur Lösung des Problems zukünftig hinzuzuziehen. SH geht davon aus, dass m der AG
Kenntnisse darüber vorlägen, welche Auskunfteien die Daten tatsächlich physisch trennen kön-
nten.

Beschluss:

Das vorliegende Papier wird inkl. der Anlägen intern als Arbeitspapier genutzt. Den Län-
dem ist das vorliegende Arbeitspapier zur freien Verwendung überlassen. Der DSK wird
entsprechendes mitgeteilt.

SH:

SH fragt nach, ob SN innerhalb seiner Zuständigkeit Inkassounternehmen kontrollieren würde?

SN:

SN antwortet, dass von Seiten der Kommunen in dieser Angelegenheit Anfragen an den SDB
gestellt würden. Hinzu kämen Beschwerden von Betroffenen. Gegenstand der Anfragen und
Beschwerden seien unterschiedliche Leistungen von Inkassountemehmen gewesen. Zu einer
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Vor-Ort-Prüfung von IrLkassountcmehmen sei es bisher noch nicht gekommen, da bei den An-

fragen bereits die Mmdestanforderungen an die Verträge nicht erfüllt gewesen seien.

TOP 8 Verordnung über die Einrichtung eines zentralen elektronischen Personen-

Stands- und Sicherungsregisters (ThürVOePSR)

Berichterstatter: Thüringen, alle

Unterlagen: § 4 PStG

TH:

TH berichtet, dass DSB TH in die Änderung des Personenstandswesens in Thüringen mit ein-

bezogen worden sei. Das zentrale elektronische Personenstands- und Sicherungsregisters solle

zum 01.01.2011 in Betrieb gehen. In dem Zusammenhang sei der Entwurf zur Verordnung über

die Einrichtung eines zentralen elektronischen Personenstands- und Sichemngsregisters (Thür-

VOePSR) vorgelegt worden. TH führt aus, dass in TH die Lösung eines Verbundverfahrens

gewählt worden sei. Da das Personenstandsgesetz vorsehen würde, dass die Standesämter eige-

ne Personenstandsregister einrichten sollen, sei dieser Ansatz aus Sicht DSB TH problematisch.

Eine Regelung zum Verbundverfahren enthielte das Landesdatenschutzgesefcz nicht.

BY

BY weist daraufhin, dass das BMI ein Schreiben zur Erläuterung von § 67 PStG versandt hätte.

BY führt aus^ dass das PStG zwei Ansätze vorsehe. Sowohl die Einrichtung zentraler Register

aufLänderseite als auch dezentrale Register bei den Kommunen seien möglich.

N1:

N1 führt aus, dass in Niedersachsen für die Führung elektronischer Personenstandsregister aus-

schließlich die Gemeinden zuständig seien. Es werde kein Landeszentralregister eingerichtet.

TH:

TH führt aus, dass das Thema auf die Tagesordnung gesetzt wurde, um den AIC zu informieren

und auf das ggf, bestehende Problem der Verbunddateien in diesem Zusammenhang hinzuwei-

sen.
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TOP 9 Kommunales

TOP 9.1 Übertragung von Rats- und Ausschusssitzungen in das Internet

Berichterstatter: alle

SN:

SN berichtet, dass die Übertragung von Rats- und Ausschusssitzungen.in das Internet in Sach-
sen ein offenes Problem sei, welches in der Praxis häufig auftrete. SN bittet um Mitteilung der

Erfahrungen in anderen Ländern.

SL:

SL weist auf den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Saarlouls (AZ 3B 203 aus 10) vom
,30.08.2010 hin. Nach dem Beschluss bestehe ein grundsätzliches Recht zur Übertragung von
Ratssitzungen im Internet nicht. Es würde hingegen ausreichen, wenn die Öffentlichkeit durch
eme S aal Öffentlichkeit hergestellt würde. Eine Medienöffentliclikeit wäre nicht zwingend zulas-
sig. Im Einzelfall könne allerdings entschieden werden, ob die Herstellung eine Medienöffent-

Uchlceit zulässig sei,

TOP 9.2 Webpräsentafionen von Kommunen

Berichterstatter: Sachsen

SN weist am Beispiel des Webauftritts der Stadt Bautzen darauf hin, dass sich virtuelle Stadt-
rundgänge und der damit verbundene Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestim"
mung der fotografierten Personen zunehmend zu einem Problem der Datenschutzbeauftragten

entwickeln würde.

TOP 16 Datenschutzkonferenz
u.a. Arbeitskreise (AK Grundsatzfragen)
Berichterstatter: Sachsen, alle

Keine Wortmeldungen.

TOP 11 Verscliiedenes
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eine Saalöffentlichkeit hergestellt würde. Eine Medienöffentlichkeit wäre nicht zwingend zuläs- 

sig. Im’Einzelfall könne allerdings entschieden werden, ob die Herstellung eine Medienöffent— 

lichkeit zulässig sei. 

_ TOP 9.2 - Webpräsentationen von Kommunen 
Berichterstatter: Sachsen 

SN weist am Beispiel des 4Webauftritts der Stadt Bautzen darauf hin, dass sich virtuelle Stadt- 
rundgänge und der damit verbundene Eingriff in das Recht auf informationelle' Selbstbestim— 

mung der fotografierten Personen zunehmend zu einem Problem der Datenschutzbeauftragten 

' entwickeln Würde. 4 - 

TOP 10 Datenschutzkoriferenz _ 
' u.a. Arbeitskreise (AK Grundsatzfragen) 

Berichterstatterf Sachsen, alle 

Keine Wortmeldungen. 

TOP 11 Verschiedenes 
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TOP 11.1 Nationale E-Governmentstrategie (BMI)

Berichterstatter: BfDI

BfDI:

BfDI erläutert, dass in der Sitzung des IT-Planungsrates am. 24.09.2010 die Nationale E-

Governmentstrategie beschlossen werden soll. Der Entwurf des Papiers sei vom BMI mit den

Ländern und dem BflDI abgestimmt worden. BfDI weist auf die Formulierung im Zielbereich C

zu Nr. 3 ("Leitbild 2015: Deutsches E-Government ist internationaler Maßstab für effektive und

effiziente Verwaltung in föderalen Strukturen") hm, wonach das deutsche E-Govcmment im

Jahr 2015 einen europäischen Spitzenplatz erreichen würde, weil es Transparenz über Daten

und Verwaltungshandeln sowie den Datenschutz sicherstellen würde. BfiDI weist in diesem

Zusammenhang daraufhin, dass die Seite des Datenschutzes im Hinblick auf die angestrebte

vertikale und horizontale verwaltungsübergreifende Kooperation auf die Einhaltung der Infor-

mationellcn Gewaltenteilung und die Gewähr] cistung von Transparenz achten müsse.

TOP 11.2 Elektronische Aufenthaltskarte für Ausländer

Berichterstatter: Sachsen, alle

SN weist auf die vorliegenden Unterlagen zu der vom BMI geplanten Einführung einer elektro-

nischc Aufenthaltskarte für Ausländer hin. SN informiert, dass im BMI ein Lenkungsausschuss

zur Koordination des Projektes eingerichtet worden sei. Zur Einführung des elektronischen

Aufenthaltstitels (eAT) sei die Durchführung eines bundesweiten Feldtests geplant.

TOP 11.3 Elektronische Gesundheitskarte (Erweiterung zur allgememen Signatur-

karte)

Berichterstatter: Sachsen, alle

SN:

SN führt aus, dass derzeit keine weitergehenden Informationen zu diesem Projekt vorlägen. Zur

Klärung des aktuellen Sachstandes solle mit dem AK Gesundheit und Soziales Kontakt auf-

nehmen. SN wird den Kontakt aufnehmen.
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TOP 11.2 Elektronische Aufenthaltskarte für Ausländer 

Berichterstatter: Sachsen, alle 

SN weist auf die vorliegenden Unterlagen zu der vom BMlgeplanten Einfiihrung einer elektro- 
nische Aufenthaltskarte für Ausländer hin. SN informiert, dass im BMI ein Lenkungsausschu'ss 

zur Koordination des Projektes eingerichtet werden sei. Ztu‘ Einfiilnung- des elektronischen 

Aufenthaltstitels (eAT) sei die Durchführung eines bundesweiten Feldtests geplant. 

TOP 11.3 Elektronische Gesundheitskarte (Erweiter'ung zur allgemeinen Signatur- . 
karte) 

Berichterstatter: Sachsen, alle 

_ SN: 

SN fiihrt aus, dass derzeit keine. weitergehenden Informationen zu diesem Projekt vorlägenÄ Zur 
Klärung des aktuellen Sachstandes solle mit dem AK Gesundheit und Soziales Kontakt auf- 

. nehmen. SN wird den Kontakt aufnehmen. 
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TOP 11.4 ePersonalausweis (neu aufgenommen am 22.09.2010)

Vorschlag: BB

BB:

BB weist auf die zeitkritische Umsetzung des ePersonalausweises hin. BB führte dazu aus, dass

bislang noch nicht alle technischen Komponenten durch die Feldtestkommunen getestet worden

seien. Nach Einschätzung des BMI würden die letzten Komponenten erst 2 bis 3 Wochen vor

der Einführung des ePersonalausweises am 01.11.2010 an Kommunen ausgeliefert.

SN: • • - .

SN bestätigt die Ausführungen von BB. SN berichtet von der in Sachsen durchgeführten Kon-

trolle zweier Feldtestkom-munen. Auch dort hätten nicht alle technischen Komponenten und

Versionen geprüft werden können, die am 01.11.2010 tatsäclilich zum Einsatz kommen sollten.

SN weist daraufhin, dass die Kommunen welche sich nicht am Feldtest beteiligt hätten, die

technischen Realisierung der Einführung des ePersonalausweises in einem zu knappen Zeit"

räum realisieren müssten.

TOP 12 neuer Termin

SN:

SN informiert, dass zwei Terminvorschläge jpür das Frühjahr 2011 mit der Versendung des Pro-

tokolls bekannt gegeben würden.

Anmerkung:

Nach der Sitzung schlägt SN folgende Termine vor:

09. und 10.02.2011 oder 23. und 24. Februar 2011

unter weitgehender Berücksichtigung der Termine anderer AKs.
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l. Tas, Mittwoch, 23.09.2009

TOP l Vortrag: DE-Mail - Überblick und Datenschutzaspekte

Bürgerportal

Vortragender:

Unterlagen: vor der Sitzung des AK:

l Anlage eingestellt auf dem Circa-Server

- Flyer De-Mail

im Nachgang der Sitzung des AK:

l Anlage eingestellt auf dem Circa-Server

Vortrag von

1. Tag, Mittwoch, 23.09.2009 

TOP 1 Vortrag: DE-Mail - Überblick und Datenschutzaspekte 
Bürgerportal ‘ ' 

Vortragender: 

vor der 1tzung des AK: 
. 1 Anlage eingestellt auf dem Circa-Server 

— Flyer De-Mail ' „ 
im Nachgang der Sitzung des AK: 

’1 Anlage eingestellt auf dem Circa—Serxier 
— Vortrag von ' 

' Unterlagen: 
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TOP 2 Festlegung der Tagesordnung

Die Umstellung der Tagesordnung wurde von den Teilnehmern akzeptiert.

TOP 3 Forderungsmanagement für die öffentliche Verwaltung durch Auftrag"

nehmer '

Berichterstatter:

Unterlagen:

Mecklenburg" Vorpommem

5 Anlagen eingestellt auf dem Circa-Server

Medieninformation MV;

- Beanstandung;

- Stellungnahme des Landkreises
- Stellungnahme BDIU

- Erlass des Näs Ministeriums für Inneres, Sport und

Integration zur Übertragung des Ewznges öffentlicher

Forderungen an Inkassozinternehmen

(s. 'Tagungsmappe)

I. M-V berichtet zur Beanstandung im Zusammenhang mit der Firma Creditre-

form:

Dem Problem werde in M-V große Bedeutung beigemessen,

TOP 2 Festlegung der Tagesordnung 

Die Umstellung der Tagesordnung wurde von den Teilnehmern akzeptiert. 

TOP 3 Forderungsmanagement fiir die öffentliche Verwaltung durch Auftrag- 
nehmer ' - ' 

Berichterstatter: ' Mecklenburg-Vorpommern 
Unterlagen: 5 Anlagen eingestellt auf dem Circa—Server 

- Medieninfonnation MV; 
- Beanstandung; » 
— Stellungnahme des Landkreises _ ;  
— Stellungnahme BDIU . 
— Erlass des Nds Ministeriums für Inneres, Sport und 
Integration zur Übertragung des Einzuges öflentlicher 

_ . Forderungen an Inkassounternehmen 
(s. Tagungsmappe) ' 

I. M-V berichtet zur Beanstandung im Zusammenhang mit der Firma Creditre- 

form: 

Derrl Problem Werde in M-V große Bedeutung beigemessen. 







habe auf der Vorkonferenz der DSK im Oktober 2009 von der Beanstandung berichtet.

Daraufliin sei der Auftrag an den ergangen, ein Papier für die DSK Oktober 2009 mit

folgendem Inhalt zu fertigen:

o Gesetzt. Grundlage für die Zulässigkeit der Beauftragung Privater im Kassenwesen

(Kommunalverfas sung)

o Zulässigkeit der Rechtsform des Verwaltungshelfers

o Prüfung der Zulässigkeit der Privatisierung von Teilbereichen

II. Diskussion:

_ habe auf der Vorkonferenz der DSK im Oktober 2009 von der Beanstandung berichtet. 

Daraufhin sei der Auftrag an den _ ergangen, ein Papier für die DSK Oktober 2009 mit ' 

' folgendem Inhalt zu fertigen: 

o Gesetzl. Grundlage fiir die Zulässigkeit der_Beauflzragung Privater im Kassenwesen _ 

(Kommunalverfassung) 

o Zulässigkeit der Rechtsform des Verwaltungshelfers 

. 0 Prüfung der Zulässigkeit der Privatisierung von Teilbereichen 

II.“ Diskussion:—4 
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Beschluss:

Der AK, Grunds atzfragen der Verwaltungsmodemisiemng fertigt ein Eckpunktepapier auf

Basis des "Gmndsatzpapiers Datenverarbeitung im Auftrag" für die Frühjahrskonferenz 2010

der Datenschutzbeauftragten.

Federführend: SN

Der Entwurf wird per Post übersandt.
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Beschluss: ' . 

Der AK Gfundsatzfragen der Verwaagsmodemisiemng fertigt ein Eckpunktepapier auf 

Basis des "Gmndsatzpäpiers Datenverar_beihmg in Auftrag" fiir die Frühj ahrskonferenz 2010 

der Datenschutzbeauflragtén. ' . ' 

Federfiihrend: „ ' SN 

Der Entwurf Wird per Post übersandt. 



TOP 7 IT-Planungsrat

Berichterstatter; BfDI, Hamburg

Unterlagen: 4 Unterlagen eingestellt auf dem Circa-Server

- Art. 91 c GG und amtliche Begründung;

Vertrag über die Errichtung des IT-Plammgsrats imä

über die Grundlagen der Zztsammenarbeit beim Einsatz

der Informationstechnologie in den Verwaltungen von

Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von

Art. 91c GG (EnPAmrf IT-Staatsvertrag);

- Abhandlung Informaüonstechnik und Benchmartdng,

ORR SicheLDVBL vom 15.08.2009;

- Verfasszingsechtliche Bedenken LfD Hamburg

(s. Tägiingsmappe)

M-V:

M-V vertritt die Auffassung, dass die Vertreter der Landesdatenschutzbeauftragten deutlich

machen sollten, dass die Zustimmung zum Staatsvertrag keine datenschutzrechtliche General-

vollmacht darstelle. M-V führt aus, dass nach Wegen gesucht werden müsse, die sicherstellen,

dass der BfDI oder die Länder, über deren jeweiligen Vertreter der Landesreglemngen, so in

die Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden, dass ein rechtzeitiges Eingreifen bei

Festlegung von Standards die aus datenschutzrechtlicher Sicht la-itisch sind, gewährleistet sei.

M-V weist daraufhin, dass es sich bei dem IT Planungsrat um ein politisches Gremium han-

dele und deswegen eine politische Einflussnahme notwendig sei.

HH:

HH unterstützt die Auffassung von M-V. Aus der Sicht von HH ist eine Festlegung notwen-

dig, welche datenschutzrechtlichcn Gesetze in diesem Zusammenhang anzuwenden seien.

HH schlägt vor, aus datenschutzrechtlicher Sicht Stellung zu dem vorliegenden Staatsvertrag

zu beziehen.

HE:

HE führt aus, dass es sich bei dem Staatsvertrag nicht um eine Regelung im Sinne des Bun-

desdatenschutzgesetzes handle. Außerdem sei, wegen des Fehlens eines Ländervertreters, die

föderale Struktur bei der Bildung des IT-Planungsrates nicht ausreichend berücksichtigt.

BfDI:

BfDI erläutert, dass der Staatsvertrag absichtlich keine datenschutzrechtlichen Regelungen

enthalte und das Datenschutzrecht des Bundes und der Länder davon unabhängig weiter gel-
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TOP 7 IT-Planungsrat 
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HE führt aus, dass es sich bei dem Staatsvertrag nicht um eine Regelung im Sinne des Bun- 

‘ desdatenschutzgesetzcs handle. Außerdem sei, wegen des F ehlens eines Ländewertreters, die 

Föderale Struktur bei der Bildung des IT—Planungsrates nicht ‚ausreichend berücksichtigt. 

BfDI: ' 

BiDI erläutert, dass der Staatsvertrag absichtlich keine datenschutzrechtlichen Regelungen 

enthalte und dasDateuschutzreeht des Bundes und der Länder daVon unabhängig weiter gel- 
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ten würden. Offen sei hingegen, wer einen Verstoß gegen diese Gesetze kontrolliere. Aus

Sicht BfDI sollte der Staatsvertrag von Seiten der Vertreter des Datenschutzes nicht angegrif-

fen werden. Vielmehr sollte die einzurichtende Geschäftstelle zur Durchsetzung der Interes-

sen genutzt werden.

M-V:

M-V wies daraufhin, dass BfDI in diesem Zusammenhang keine Verschwiegenheitsver-

pfiichtungen zulassen sollte,

SN: .

SN fuhrt aus, dass der Staatsvertrag den Landesdatenschutzbeauftragen von Nutzen sein kön-

ne. Positiv sei es dann, wenn datenschutzreclitliche Anfordertmgen zur Festlegung von Stan-

dards etabliert würden. Negativ sei dies allerdings dann, wenn datenschutzrechtliche Ge-

sichtspunlcte unberücksichtigt blieben. Unii eine solche Berücksichtung sicherzustellen, sei es

notwendig bei den zuständigen Stellen der Länder eine kontinuierliche Beteiligung der Lan-

desdatenschutzbeaufEragten zu erwirken. Die Formulierung einer entsprechenden EntschUe-

ßung für die DSK im Oktober 2009 sei so kurzfristig nicht möglich.

M-V:-

M-V unterstützt die Haltung HH, wonach die Datenschutzbeauftragten in dieser Angelegen-

heit Stellung beziehen sollten.

HH:

HH unterstützt diese Auffassung nochmals.

SH:

SH weist daraufhin, dass der KoopA ADV (Kooperationsausschuss Automatisierte Datenver-

.arbeitung Bund, Länder, Kommunen) aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht ideal gewesen

sei. .Die Forderungen von Seiten der Datenschützer müssen -nach der Mleinung von SH~ jetzt

vorgetragen werden. Dazu gehöre unter anderem die Einführung von Prüfrechten für die Pro-

jekte und eine Qualitätsprüfung.
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SN:

SN führt dazu aus, dass der neue Staatsvertrag im Vergleich zu den alten Strukturen durchaus

von Vorteil sei. So wäre die Einführung einlieitliclier Standards jetzt möglich und der BfDI

sei jetzt ein fester Bestandteil des IT-Planungsrates.

SN schlägt in Bezug auf eine Geschäfts Ordnung des IT-Planungsrates vor, darauf hinzuwir-

ken, dass der Planungsrat z. B. das BSI, die Landesvei-treter und andere geeignete Sachver-

ständige hinzuzuziehen habe.

M-V:

M-V schlägt vor, einen Beschlussvorschlag für die DSK zu erarbeiten. Darin sollen die neuen

Regelungen, deren Ziel die Schaffung von Einheitlichkeit in der IT mit hohen Standards ist,

durch die Datenschutzbeauftragten begrüßt werden. Weiterhin soll, nach dem Vorschlag M-V,

bei diesem Prozess die Mitarbeit der Datenschutzbeauftragten angeboten werden. Abschlie-

i3end sollte der Beschluss Hinweise auf die aus datenschutzrechtlicher Sicht fehlenden Rege-

lungen im Staatsvertrag enthalten.

Das Ziel der Befassung sei ein Beschluss in der Datenschutzkonferenz. /

Beschluss:

Die Länder HH, SH und M-V erarbeiten in diesem Sinne einen Beschlussvorschlag.

TOP 9 E-Akte für Niedersachsen

Berichterstatter: Niedersachsen

Unterlagen: l Anlage eingestellt auf dem Circa-Server

- Publikation E-Akte Niedersachsen

Der Vortrag von wurde auf dem Circa-Server eingestellt.

2. Tae, Donnerstag, 24.09.2009

TOP 5 Gemeinsame VerfahrenA^erbunddateien
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SN: 

SN fiihrt dazu aus, dass der neue StaatsVertrag im Vergleich zu den alten Strukturen durchaus 

von Vorteil sei .. So wäre die Einfiihrung einheitlicher Standards jetzt möglich und der BfDI 

sei jetzt ein fester Bestandteil “des IT—Plainurigsrates. 

SN schlägt in Bezug auf eine Geschäftsordnung des IT-Planungsrates vor, darauf hinzuwir.- 

ken, dass der Planungsrat z. B. das BSI, die Landesvertreter und ande1e geeignete Sachver- 

ständige hinzuzüziéhen habe. 

M-V: 

M-V schlägt vor, einen Beschlussvorschlag fiir die DSK zu erarbeiten. Darin sollen die neuen 

Regelungen, deren Ziel die Schaflimg von Einhéitlichkeit in der IT mit hohen Standards ist, 

durch die Datenschutzheauftragten begrüßt Werden. Weite'rhin soll, nach dem Vorschlag M-V, 

bei diesem Prozess die Mitarbeit der Datenschutzbeauflragten angeboten Werden. Abschlie- 

ßend sollte der Beschluss Hinweise auf die aus datenschutzrechtlicher Sicht fehlenden Rege- 

lungen irn Staatsvertrag enthalten. ' 

Das Ziel der Befassung' sei ein Beschluss in der Datenschutzkonferenz. ‚ 

Beschluss: 

. Die Länder HH, SH und M-V erarbeiten in diesem Sinne einen Beschlussvorschlag. 

TOP 9 E-Akte für Niedersachsen 

Berichterstatteirz- Niedersachsen 
Unterlagen: 1 Anlage eingestellt auf dem Circa—Server ' 

- Publikation E-Akte Niedersachsen 

Der Vortrag von _ wurde auf dem Circa-Server eingestellt. 

. 2. Tag, Donnerstag, 24.09.2009 

TOP 5 „ Gemeinsame Verfahren/Vérbunddateien 
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Berichterstatter: Hessen
Unterlagen: 8 Anlagen eingestellt auf dem Circa-Server

- Anschreiben UAG;
- Gesetzesvorschlag-08-09-09;
- Begründung des Gesetzesvorschlags2;
- Gesetzesvorschlag neu 15-09-09;

Stellungnahme BflDI; Stellungnahme LfD Bayern;
- bereinigte Fassung Gesetzesvorschlag mit Begi'ündung
zur Vorstellung im AK

Folgende Beschlüsse wurden zu diesem Tages ordnungspunkt gefasst;

Beschluss l:

Es besteht Konsens über alle Absätze ohne formulierte Alternativen bzw. Zusätze.

Beschluss 2:

An Abs. 2 ist folgender Zusatz anzufügen:

"Nach Satz l Nr. l können aucli verantwortliche Stellen bestimmt werden, die andere

Stellen mit der [Erhebung,] Verarbeitung [und Nutzung] personenbezogener Daten für

das gemeinsame Verfahren beauftragen dürfen. Die Vorschriften zur Auftrags d atenver-

arbeitung bleiben im übrigen unberührt.".

Beschluss 3:

Die Wartung wird in den Text mit aufgenommen.

Beschluss 4:

Abs. l bis 3 werden in der vorliegenden Form verabschiedet. Die Begründung dazu wird

im Sinne des Vorschlages von TH erweitert.

Beschluss 5:

Der Abs. 4 wird in der vorliegenden Form angenommen.

Beschluss 6:

Der Zusatz (Vorschlag BY) wird nach Absatz l Satz l eingefügt.

17

Berichterstatter: Hessen 
Unterlagen: 8 Anlagen eingestellt auf dem Circa-Server 

» Anschreiben UAG; 
- Gesetzesvorschlag-08—09—09; 
— Begründung des Gesetzesvorschlag32; 
- Gesetzesvorschlag neu 15—09—09; 
— Stellungnahme BfDI; Stellungnahme LfD Bayern; 
— bereinigte Fassung Gesetzesvorschlag init Begründung 

zur Vorstellung im AK 

Folgende Beschlüsse wurden zu diesem Tagesordnüngspunkt gefasst: 

Beschluss 1: 

Es besteht Konsens über alle Absätze ohne formulierte Alternativen bzw. Zusätze. 

Beschluss 2: 

An Abs. .2 ist folgender Zusatz anzufügen: 

"Nach Sitz 1 Nr. 1 können auch verantwortliche Stellen bestimmt werden, die andere 

Stellen mit der [Erhebung,] Verarbeitung [und Nutzung] personenbezogener Daten für 

' das gemeinsame Verfahren beauftragen dürfen. Die Vorschriften zur Auftragsdatenver- 

arbeitung bleiben im Übrigen unberührt.". 

Beschluss 3: 

Die Wartung wird in den Text mit aufgenommen." 

Beschluss 4: 

Abs. 1 bis 3 werden in der vorliegenden Form verabschiedet. Die Begründung dazüwird 

im Sinne des Vorschlages von TH erweitert. 

Beschluss 5: 

Der Abs. 4 wird in der vorliegenden Form angenommen. 

' . Beschluss 6: 

Der Zusatz (Vorschlag BY) wird nach Absatz 1 Satz 1 eingefügt. 
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Die Diskussion zu den Beschlüssen.ist in Anlage l dokumentiert.

TOP 6 . Vertrag: Bürgerkarte

Exkurs: Datensclmtzkompatible Volkszählung (mit Hilfe von e-Goveniment-

Instrumenten)

Osten-. Datenschutzkommission
Vortragender:

Unterlagen unter den Links: http://www.buergerkarte.at/ye/;

://www.stammzahlenregister.gv.at/

Der Vortrag von | wurde auf dem Circa-Scrver eingestellt.

TOP 8 Kontrollzuständigkeiten bei Datenverarbeitung im Auftrag

(Arbeitspapier)

Berichterstatter:

Unterlagen:

BfDI
2 Anlagen eingestellt auf dem Circa-Server

Entwurf Arbeitspapier zu den Kontrollzuständiglceiten

bei Auftrags datenverarbeitung (Herr Hermerschmidt

vom 16.09.2009, Az.: I-132/OÖ7#0008)

"Art. 17 Abs. 2 bis 4 der EG DatenschutzrichtUme EU-

RL 95/46/EG sowie Erwägungsgrwiäe imdAnszztg aus

dem Kommentar (Gesetzeswortlaut 'mdÄKszztg ans

dem Kommentar s. Tagungsmappe)

BfDl:

BfDI berichtet, dass BY Anderungs vorschlage zu dem vorliegenden Entwurf des Arbeitspa-

piers zu den Kontrollzuständigkeiten bei Auftragsdatenverarbeitung habe. Bezüglich dieser

Anderungs Vorschläge hätten sich BY und BfDI abgestimmt Aus Sicht des BfDI sei das Ar-

beitspapier nunmehr reif zur Vorlage bei der DSK. Redaktionelle Änderungen (Beremigimgen

von Bcgriffsunschärfen) seien von BfDI vorgenommen worden.
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' Die Diskussion zu den Beschlüsseitist in Anlage' 1 dokumentiert. 

TOP 6 , Vortrag: Bürgel'karte 
Exkurs: Datenschut2kompatible Volkszählung (mit Hilfe von e-Government— ' 
Instrumenten) 

Vortragender: 
Osten. Datenschutzkonnnission 

Unterlagen unter den Links: h ttn:// www.lauergzerkarte.a t/de/ ; 
http:”WWW.stem1nzahlenregister.gv.at/ 

Der Vortrag von _ wurde auf dem. Circa-Server eingestellt. 

TOP 8 Kontrollzuständigkeiten bei Datenverarbeitung im Auftrag „ 
(Arbeitspapier) ' - ‘ 

Berichterstatter: BfDI _ 
Unterlagen: 2 Anlagen eingestellt auf dem Circa—Server 

- Entwurf Arbeitspapier zu den Kontrollzuständigkeiten 
bei Aufiragsdatenverarbeitung (Herr Hermerschmidt 
vom 16.09.2009, Az.: 1—132/007#0008) ’ 

— Art. ] 7Abs. 2 bis 4 der EG Datenschu'tzrichtlinie E U" 
RL 95/4 6/E G sowie Envängsgründe und Auszug aus 
dem Kommentar (Gesetzeswortlaut und Auszug aus 
dem Kommentar s. T agungsmappe) 

BfDI: 

BfDI berichtet, dass BY Ändemngsvorschläge zu dem vorliegenden Entwurf des Arbeitspe— 

piers zu den Kontrollzuständigkeiten bei Auftragsdatenverarbeitung habe. Bezüglich dieser 

Änderungsvorschläge hätten sich BY und BtDI abgestimmt. Aus Sicht des Bl'Dl sei dasAr- 

beitspa;iier nunmehr reif zur Vorlage bei der DSK. Redaktionelle Änderungen (Bereinigungen 

von Begriffsunschärfen) seien von BfDI vorgenommen werden. 
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SN: ' .

SN unterstützt die Andemngs vorschlage von BY und schlägt vor, dass alle Länder das geäu-

derte Papier nochmals redaktionell prüfen.

BfDI: ,

BfDI unterstützt diesen Vorschlag und bittet um die Kontrolle der zitierten Normen aus den

Lande sgesetzgebungen.

Termin:

Bis 02.10.2009 können Anderungswünsche an BfDI übersandt werden.

TH:

TH weist darauf hin, dass das Thema bislang nicht auf der Tagesordnung der DSK im Okto-

ber 2009 sei.

SN:

SN schlägt vor, den Tages ordmuigspunkt als Bericht aus dem AK oder als Tischvorlage an-

zumelden.

TH:

TH spricht sich gegen eine Tischvorlage aus und schlägt vor, den Tagesordnungspunkt vorher

der Sitzung zu versenden.

Beschluss

Vorschlag von BflDI wird mit den Einfügungen von BY verabschiedet. BE wird das

Thema als eigenen Tagesordnungspunkt anmelden. SN wird in der DSK Oktober 2009

berichten.

19

SN: 

SN unterstützt die Änderungsvorschläge von BY und schlägt vor, dass alle Länder das geän— 

derte Papier nochmals redaktionell prüfen. 

BfDI: 

BfDI unterstützt diesen Vorschlag und bittet um die Kontrolle der zitierten Normen aus den 

Landesgesctzgebungeh. 
Termin: 

Bis 02.10.2009 können Änderungswünsche an BfDI übersändt Werden. 

TH: 

TH weist darauf hin, dass das Thema bislang nicht auf der Tagesordnung der DSK im Okto- 

ber 2009 sei. 

SN: 

SN schlägt vor, den Tagesordnungspunkt als Bericht aus dern AK oder als Tischvorlage an- 

zumelden. 

TH: 

TH spricht sich gegen eine Tischvorlatge aus und schlägt vor, den Tagesordnungspunkt vorher 

der Sitzung zu versenden. 

Beschluss _ _ 

Vorschlag von REM wird mit den Einfügungen von BY verabschiedet. BE wird das 

Thema als eigenen Tagesordnungspunkt anmelden. SN wird in der DSK Oktober 2009 

berichten. 
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TOP 4J EU Dienstleistungsrichtlüiie 2006-123-EG vom 12.12.2006

Berichterstatter: Sachsen, alle

Unterlagen: 6 Anlagen eingestellt auf dem Circa-Server

- SächsEAG, SächsDRG;

- Teilfachlconzept zur ITgVB beim Einheitlichen An-

sprechparther in der Landesdirelction Leipzig

(zur dienstlichen Verarbeitung für die LfDen und den

Bf DI fr e igegeben);
- Teilfaclikonzept zur reclits sicheren Kommunikation

(zur dienstlichen Verarbeitung für die LfDen und den

B fDI freigegeben);
- Bundesratsdmcksache 606/09 (dort s. Abschnitt 3);

VwVfG (aktuelle Fassung)

SN:

SN berichtet zum Stand der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlime. In SN sei das Säch-

sEAG, SächsDRG verabschiedet. Dies habe SN zur Information der anderen Länder auf dem

Circa-Server eingestellt. Zusätzlich seien dort auch zwei Teilfaclikonzepte (Teilfachlconzept

zur ITgVB beim Einheitlichen Ansprechparfcner in der Landes direktion Leipzig; Teilfachkon-

zept zur reclits sicheren Kommunikation) zum dienstlichen Gebrauch durch die Landesbeauf-,

fragten für Datenschutz eingestellt. Der EA wird für SN bei der Lande s direkt! on Leipzig an-

gesiedelt.

HE:

HE berichtet, dass in dem hessischen Entwurf für ein Gesetz zum Einheitlichen Ansprech-

partner eine Datenverarbeitungsnorm gefehlt habe. In diesem Zusammenhang sei das säclisi"

sehe Gesetz als Argumentationsgrundlage hilfreich gewesen.

SN:

SN erläutert, dass von Seiten des SDB im Ge s etzgebungs verfahren als Datenverarbeitungs-

norm eine gesetzliche Regelung gefordert worden sei. Das im AK gefertigte Eckpunktepapier

habe SDB der Sächsischen Staatsregiemng im Vorfeld zur Unterstützung übersandt. Die

Staatsregierung habe die Anmerkungen gern angenommen, aber darauf verwiesen, dass der

aktuelle Wissenstand so gering sei, dass eine gesetzliche Regelung derzeit nicht möglich wa-

re. Deswegen wurde letztlich leider nur eine VO - Ermächtigung in das SächsEAG aufge-

nommen.
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TOP 4.1 EU Dienst]eistufigsrichtlinie 2006-123—EG vom 12.12.2006 

Berichterstatter: Sachsen, alle 
' Unterlagen; . 6 Anlagen eingestellt auf dem Circa—Server 

- SächsEAG, SächsDRG; 
— Teilfachkonzept zur ITgVB beim Einheitlichen An; 

sprechpa1‘ther in der Landesdirektion Leipzig 
(zur dienstlichen Verarbeitung fiir die LfDen und den 
Bflreigegeben); 

— Teilfachkonzept zur rechtssicheren Kommunikation 
(zur dienstlichen Ve_mrbeitungfiir die LjD_en und den 
Bj‘Dlfieigegeben); , 

- Bundesratsdrucksache 606/09 (dort 8. Abschnitt 3); 
« VWVfG (aktuelle Fassung) 

SN: 

SN berichtet zum Stand der Umsetzung der EU-Dienstleistungsriehtlinie. In SN sei das Säch— — 

SEAG‚ SächsDRG verabschiedet. Dies habe SN Zur Information der anderen Länder auf dem 

Circa-Server eingestellt. Zusätzlich seien dort auch zwei Teilfachkon:iepte (Teilfachkenzept _‘ 

zur ITgVB beim Einheitlichen Ansprechpartner in der Landesdirektion Leipzig; Teilfeichkon- 

zept zur rechtssicheren Kommunikatio'n) zum dienstlichen Gebrauch durch die Landesbeauf- 
tragten fiir Datenschutz eingestellt. Der EA wird für SN bei der Landesdirelction Leipzig an- 

gesiedelt. ' 

HE: 

' HE berichtet, dass in dem hessischen Entwurf für ein Gesetz zum Einheitlichen Ansprech— 

partner eine Datenverarbeitungsnorm gefehlt habe; In diesem Zusammenhang sei das sächsi- 

sche Gesetz als Argumentationsgrundlage hilfreich gewesen. 

SN: 

SN erläutert, dass von Seiten des SDB im Gesetzgebungsverfaliren als Datenverarbeitungs— 

norm eine gesetzliche Regelung gefordert werden sei. Das im AK gefertigte Eckj3unktepapiei 

habe SDB der Sächsischen‘ Staatsregierung im Vorfeld zur Unterstützung übe1sandt. Die 

Staatsregierung habe die Armerkungen gern angenommen‚ aber darauf verwiesen, dass der 

aktuelle Wissenstand so gering sei, dass eine gesetzliche Regelung derzeit nieht möglich Wä- 

re. Deswegen Wurde letztlich leider nur eine VO_— Ermächtigung in das SächsEAG aufge— 

nommen. \ 
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N1:

N1 bedankt sich für die Ubersendung der Gesetze von SN und berichtet, dass die niedersächsi-

sehe "Arbeitsgruppe Rechtsberemigung" Regelungen zur Datenverarbeitung mit Hinweis auf

die bestellenden Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes weitestgehend gestrichen habe.

BE:

BE verweist auf die Regelung zur Datenverarbeitung durch den EA in Ihrem Gesetz zum Ein-

heitlichen Ansprechpartner. Die Regelungen enthielten sowohl eine Zweckbindurig als auch

die Festlegung der getrennten Datenspeicherung. BE weist daraufhin, dass eine Konstruktion

wie der Einheitliche Ansprechpartner in den Landesdatenschutzgesetzen nicht vorgesehen sei.

Deswegen sei eine spezielle Regelung aus Sicht BE erforderlich.

Die Vorwarnmechanismen seien in den allgemeinen Generalldauseln der Landesdatenschutz-

gesetze nicht geregelt. Deswegen müssten die bereichs spezifischen Datenübermittlungsnor-

men einzeln angepasst werden. Darin besteht aus Sicht BE ein großes Problem. An dieser

Stelle bestehe auch ein direkter Bezug zu IMI, da der Vorwammechanismus über IMI rcali-

siert werden solle. Die diesbezüglichen rechtlichen Probleme sind aus Sicht BE ungeklärt.

BfDI:

BfDI weist daraufhin, dass Amtshilfevorschriften keine Ubermittlungs Vorschriften seien. Für

solche Regelungen würden eigene Rechtsnormen benötigt.

BY:

BY berichtet über den BY" Gesetzentwurf. In BY würde die sog. Kammemlösung realisiert.

Der Gesetzentwurf sähe auch eine sog. Optionslösung für Kreise und Krelsfreie Städte vor.

Der Gesetzentwurf enthalte keine datenschutzrechtlichen Nomien. Diese seien allerdings vom

Landesdatenschutzbeauftragten in seiner Stellungnahme gefordert worden.

HE:

HE führt aus, dass im Land Hessen das Verfahren zum EA bereits realisiert sei. Eine gcsetzll"

ehe Regelung dafür bestünde allerdings bisher nicht. Sollte auch weiterhin keine gesetzliche

Regelung geschaffen werden, würde das Verfahren durch den Datenschutzbeauftragten bean-

standet.
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NI: ‚. 

NI bedankt sich fiir die Übersendung der Gesetze von SN und berichtet, dass die niedersächsi— 

sche "Arbeitsgruppe Rechtsbereinigung" Regelungen zur Datenverarbcéitung mit Hinweis auf 

die bestehenden Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes Weitestgehend gestrichen habe. 

BE: 

BE verweist auf die Regelung zur Datenverarbeitung durch den EA in Ihrem Gesetz zum Ein- 

heitlichen Ansprechpartner. Die Regelungen enthielten sowohl eine Zweckbindun'g als auch 

die Festlegung der getrennten Datenspeicherung. BE weist darauf hin, dass eine Konstruktion 

wie der Einheitliche Ansprechpartner in den Landesdatenschutzgesetzen nicht vorgesehen sei. 

Deswegen sei eine spezielle Regelung aus Sicht BE erforderlich. 

Die Vorwarnmechanismen seien in den allgemeinen Generalklauseln der Landesdatenschutz- 

gesetze nicht geregelt. Deswegen müssten die bereichsspezifischen Datenübermittlungsnor— 

men einzeln angepasst werden. Darin besteht aus Sicht BE ein großes Problem. An dieser 

Stelle bestehe auch ein*direkter Bezug zu IMI, da der Vorwarnmechanismus über IMI reali- 

siert werden solle. Die diesbezüglichen rechtlichen Probleme sind aus Sicht BE ungeklärt. 

BIDI: ‚ — . 

BfDI weist daraufhin, dass Amtshilfevorschriflen keine Überrnittlungsvorschriftenseien. Für 

solche Regelungen würden eigene Rechtsnormen benötigt. 

BY: 

BY berichtet über den BY-Gesetzentwurf. In BY. würde. die sog. Kammernlösung realisiert. 
Der Gesetzentwurf sähe auch eine sog. Optionslösung fiir Kreise und Kreisfreie Städte vor. 

‚ Der Gesetzentwurf enthalte keine datenschutzrechtlichen Normen. Diese seien allerdings vom 

Landesdatenschutzbeauftragten in seiner Stellungnalnne gefordert werden. 

HE: 

HE fiihrt aus, dass im Land Hessen das Verfahren zum EA bereits realisiert sei. Eine gesetzli- 

che Regelung dafür bestünde allerdings bisher nicht. Sollte auch weiterhin keine gesetzliche 

Regelung geschaffen werden, würde das Verfahren durch den Datenschutzbeaufiragten bean- 

standet. 
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ST:

ST berichtet, dass in Sachsen-Anlialt ein Gesetzentwurf vorläge, der sich derzeit im Anhö-

rungsverfalu-en befände. Der Einheitliche Ansprechpartner würde beim Landesverwaltungs-

amt angesiedelt. Nach dortiger Auffassung gingen die Regelungen des Datenschutzgesetzes

den Regelungen des VwVfG vor. Aus diesem Gründe seien keine Regelungen zum Einheitli-

chen Ansprechpartner erforderlich.

HH:

HH vertritt die Auffassung, dass das allgemeine Datenschutzges.etz keine materielh-echtlichen

Regelungen für den Einheitlichen Ansprechpartner enthielte. In Hamburg würde die Kam-

mernlösung realisiert. Ein EA-Gesetz würde die Zuständigkeit der Stelle und Datenverarbei-

fcmigsermächtigungen eindeutig regeln.

TH:

TH informiert, dass dort das Allkammermnodell realisiert würde. Die dafiir notwendigen da-

tenschutzrechtlichen Normen (Erhebungs- und Verarbeitungsbefügnissc) für den EA seien

vorhanden.

SN:

SN führt aus, dass der Austausch der Rechtsnormen zur Stärkung der eigenen Position sehr

sinnvoll sein könne.

Zur Änderung des VwVfG:

BY:

BY weist daraufhin, dass die Regelungen im VwVfG lediglich Amtshilfevorschriften seien.

Deswegen sollte in die Begründung dazu ein Hinweis aufgenommen werden, dass Amtshilfe-

Vorschriften keine Üb erh-iittlungs Vorschriften seien. Die Bayerische Landesregiemng würde

diesen Vorschlag prüfen.

BE:

BE schlägt vor, das Vorwarnverfahren und das Amtshilfeverfahren inhaltlich noch einmal

vertieft zu besprechen. Die Schaffung einer datenschutzrechtllchen Verarbeitungsbefugms sei

absolut unverzichtbar.
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ST: 

ST berichtet, dass in Sächsen—Airhalt ein Gesetzentwu1f vorläge, de1 sich derzeit' 1111 Anhö— 

rungsverfahren befinde. Der Einheitliche Ansprechpartne1 würde beirri Landesverwaltungs- 

amt angesiedelt. Nach dortiger Auffassung gingen die Regelungen des Datenschutzgesetzes 

den Regelungen des VWVfG vor. Aus diesem Grunde seien keine Regelungen zum Einheitli— 

chen Ansprechpartner erforderlich. 

HH:- _ _ 

HH vertritt die Auffassung, dass das allgemeine Datenschutzgesetz keine materiellrechtlichen 

Regelungen für den Einheitliohen Ansprechpartner enthielte. In Hamburg würde die Kam- 

mernlösung realisiert. Ein EA-Gesetz würde die Zuständigkeit der Stelle und Datenverarbei- 

t1mgsermächtigungen eindeutig regeln. 

TH: 

TH informiert, dass dort das Allkammermnodell 1ealis-iertivürde. Die dafiir notwendigen da- 

tensc11ut2rechtli011en Normen (Erhebung3- und. Verarbeittmgsbefi1gnisse) fül den EA seien 

vorhanden 

SN: 

- SN führt aus, dass der Austausch der Rechtsnormen zur Stärkung der eigenen Position sehr 

sinnvoll sein könne. 

Zur Änderung des VWVfG:I 

BY: ' . 

BY weist darauf hin, dass die Regelungen im VWVfG lediglich Amtshilfevorschriflen seien. 

Deswegen sollte in die Begründung dazu ein Hinweis aufgenommen werden," dass Amtshilfe- 

vörschriften keine Überinittlungsvorschriften seien. Die Bayerische Landesregierung würde 

diesen Vorschlag prüfen. 

BE: _ 

BE schlägt vor, das Vorwarnverfaluen und das Amtshilfeveriähren inhaltlich noch einmal 

ve1tieft zu besprechen. Die Schaffi1ng einer datenschutzrechtlichen Verarbeitungsbefugnis sei 

absoiut unverzichtbar. 
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N1:

N1 führt aus, dass das Gesetz zur Ubermittlung von Daten mittels IMI bereits vorgelegen hät-

te. Allerdings habe die AG Rechtsbereimgung des Landes die Regelungen mit dem Hinweis

auf bestehendes Datenschutzrecht wieder gestrichen.

SH:

SH weist daraufhin, dass bislang keine Schutzbedarfsanalysen erstellt worden seien. Das dor-

tige Projekt berücksichtige aber generell nur einen mittleren Schutzbedarf (auch in den Fällen,

die aus Sicht SII ein hohen oder sogar sehr hohen Schutzbedarf hätten).

SH erkundigt sich nach dem diesbezüglichen Stand in den anderen Ländern.

HE:

HE berichtet, dass im dortigen Projekt die bösonderen Schutzbedarfe berücksichtigt würden.

Die Kommunikation der beteiligten Stellen würde hmerhalb des Landesnetzes erfolgen. Je

nach Schutzbedarf würde das im Einzelfall mit einer Verschlüsselung erfolgen.

TH:

TH führt aus, dass in Thüringen eine Arbeltsgmppe mit der Umsetzung der Dienstleistungs-

richtlinie betraut sei. In dieses Gremium wolle er dieses Problem mitnehmen.

HH:

HH informiert, dass bei der dortigen Realisierung der Dienstleistungsrichtlinie klare rechtli-

ehe Regelungen vorlägen. Notfalls würden auch Medienbrüche zum Schutz der Daten in Kauf

genommen.

SN:

SN weist daraufhin, dass derzeit keine besonders sensiblen Daten im Verfahren verarbeitet

werden.
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NI: 

NI fiihrt aus, dass das Gesetz nur Übermittlung von Daten mittels IMI bereits vorgelegen hät— 

te., Allerdings habe die AG Rechtsbereinigung des Landes die Regelungen mit dem Hinweis 

auf bestehendes Datenschutzrecht wieder gestrichen.. 

SH: 

SH weist darauf hin, dass bislang keine Schutzbedarfsanalysen erstellt worden seien. Das dor— 

tige Projekt berücksichtige aber generell nur einen mittleren Schutzbedarf (auch in den Fällen,_ 

die aus Sicht SH ein hohen oder sogar sehr hohen Schutzbedarf hätten). 

SH erkundigt sich nach dem diesbezüglichen Stand in den anderen Ländern. 

HE: 

HE berichtet, dass im dortigen Projekt die besonderen Schutzbedarfe berücksichtigt würden. 

Die‘lioniniunikation der beteiligten Stellen würde innerhalb des Landesnetzes erfolgen. Je 

nach Schutzbedarf Würde das im Einzelfall mit einer Verschlüsselung erfolgen. 

TH: . 

TH führt aus, dass in Thüringen eine Arbeitsgruppe mit der Umsetzung der Dienstleistungs— 

richtlini'e betraut sei. In dieses Gremium wolle er dieses Problem mitnehmen. 

HH: 

HH informiert, dass bei der do1tigen Realisierung der Dienstleistungsrichtlinie klare rechtli- 

che Regelungen vorlägen. Notfails würden auch Medienbrüche zum Schutz der Daten in Kauf 

genommen. 

SN: _ 
SN weist darauf hin, dass derzeit keine besonders sensiblen Daten im Verfahren verarbeitet 
werden. 
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TOP 4.2 IMI
Novellierung des VwVfG

Berichterstatter: Sachsen, Berlin und andere

Unterlagen: 2 Anlagen eingestellt auf dem Circa-Server

- Bundesratsdmcksache 606/09 und VwVfG (aktuelle

Fassung), s. unter TOP 3.1

mappe)

N1:

N1 erkundigt sich nach den aktuellen Entwicklungen bezüglich der Abstimmung mit der EU-

Kommission.

SN:

SN berichtet dazu, dass die EU-Kommission den Bedarf einer Rechtsgrundlage für die Ein-

fuhrung und den Betrieb des Verfahrens IMI nicht gesehen hätte. Aus Sicht der Datenschutz-

beauftragten seien das Verfahren, die IT-Sicherheit und der Datenschutz zu intransparent. Die

EU-Kommission hätte dazu ausgeführt, dass sie das Verfahren hätte selbst prüfen lassen.

BE;

BE schlägt vor, dass der AK bezüglich der IT Sicherheit anEDPS herantreten solle. GIeich-

zeitig weist BE daraufhin, dass nach dem derzeitigen Kenntnisstand eine sowohl die Durch-

führung einer VorabkontroIIe als auch die Erstellung eines'Verfahrensverzeichnisses derzeit

unmöglich sei. Auch könne das Sicherheitslconzept nicht geprüft werden. BE schlägt weiter

vor, dass ETPS (??) mit den Datenschützern zusammenarbeiten solle.

Beschluss:

SN formuliert mit BE ein Schreiben an EDPS mit dem Ziel ein EDPS-Attest zu erhalten,

welches IT Sicherheitsstafements enthält. Dieses EDPS-Attest soll als Grundlage für die

Vorabkontrolle und das Verfahrensverzeichnis dienen.

BE:

BE berichtet, dass ein sog. IMI-Gesetz ohne Datenverarbeitungsregelungen entstehen soll.

Datenverarbeitungsregelungen seien aus Sicht BE nicht notwendig, da sich die erforderlichen

Regelungen bereits in den Fachgesetz befanden. Bei dem IMI-Geseiz solle es sich um ein

24

TOP 4.2 ' IMI 
Novellierung des VWVfG 

Berichterstatteri Sachsen, Berlin und andere 
Unterlagen: 2 Anlagen eingestellt auf dem Circa-Server 

- Bufidesratsdrucksache 606/09 und VWVfG (aktueile 
Fassung), s. unter TOP 3.1 ' 

+ Tischvorlage Sachsen, _ (s. Tagungs— 
mappe) 

NI: _ _ 
NI erkundigt sich nach den aktuellen Entwicklungen bezüglich der Abstimmung mit der EU— 

Kommission. ' " 

SN: 

SN be1iéhtet dazu, dass die EU—Komrnissidn den Bedarf einer Rechtsgrundlage für die Ein— 

führung und den Betrieb des Verfahrens IMI nicht gesehen hätte. Aus Sicht der Datenschutz— 

beauflragten seien das Verfahren, die lT-Sicherheit und der Datenschutz zu intransparent. Die 

EU-Kommission hätte dazu aus gefiihrt, dass sie das Verfahren hätte selbst prüfen lassen. 

BE: 

BE schlägt vor, dass der AK bezüglich der IT Sicherheit an EDPS herantreten solle. Gleich- 

zeitig weist BE darauf hin, dass nach dem derzeitigen Kem1tnisstand eine sowohl die Durch- 

fiihrung einer Vorabkontrolle als auch die Erstellung eines‘Verfalnensverzeichnisses derzeit ' 

unmöglich sei. Auch könne das Sicherheitskonzept nicht geprüft werden. BE schlägt weiter ' 

vor, dass ETPS (??) mit den Datenschützern zusammenarbeiten solle. 

Beschluss: ‘ 

SN formuliert mit BE ein Schreiben an EDPS mit dem Ziel ein EDPS-Attest zu erhalten, 

welches IT Sieherheitsstätenients enthält. Dieses EDPS-Attest soll als Grundlage für die 
Vorabkontrolle und das Verfahrensverzeichnis dienen. 

BE: 

BE berichtet, dass ein sog. IMI—Gesetz ohne Datenverarbeitungsregelungen entstehen sol-l. 

Datenverarbeitungsregelungen seien aus Sicht BE nicht notwendig, da sich die erforderlichen 

Regelungen bereits in den Fachgesetz befinden. Bei dem IMI-Gesetz solle es sich um ein 

' 2 4  



Organisationsgesetz handeln, welches eventuell eine Datenverarbeitungsgmndlage für die

Koordiuatoren sein werde.

BE weist daraufhin, dass die sog. IMI Koordinatoren keinen Zugriff auf die personenbezoge-

nen Daten der Dienstleister hätten. In speziellen Fällen (das beträfe auch das Vorwanwerfah-

ren) erhielten Sie diese Daten aber doch. Dafzir fehle die Datenverarbeitungserlaubtiis.

Beschluss:

Wenn zu dem Thema „Vorwarnmechauismus" weitere Informationen vorliegen, wird

sich die UAG wieder mit diesem Thema befassen.

Die Landesvertreter ermitteln den derzeitigen Stand in den Ländern und kommunizie-

ren diesen an die UAG .

TOP 10 Geodaten

Berichterstatter: Schi eswig-Hol stein, alle
Unterlagen: .1 Anlage eingestellt auf dem Circa-Server

- Entwurf Gesetz über das Geodateninformationswesen
im Freistaat Sachsen

+ Übersicht zum Stand der Umsetzung der INSPIRE-RL,
Zusammenstellung Länäerumfrage (s. Tagungsmappe)

INSPIRE-RL:

Die Übersicht über die Umsetzung der INSPIRE-RL in den Ländern liegt den TN vor.

N1:

N1 berichtet, dass in Niedersachsen derzeit lediglich ein Referentenentwurf vorläge.

SN:.

SN bittet Berlin und Niedersachsen, die Tabelle zu vervollständigen.

UAG Geodaten:

Von Seiten der UAG Geodaten gibt es keine neuen Informationen.
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TOP 11 Gesetzgebungsentwickhmgen

Berichterstatter: Sachsen, alle

Unterlagen: 4 Anlagen-eingestellt auf dem Circa-Server

- Bundesratsdmcksache 606/09 und VwVfG (aktuelle

Fassung), s. unterTOP 3.1;

SH:

SH berichtet, dass in SH der Entwurf eines E-Government-Gesetzes (EGovG) vorläge

SN:

SN fiilirt aus, dass in der nächsten Legislaturperiode ein E-Govemment-Gesete geschaffen

werden solle. Irihalt dieses Gesetzes soll u. a. die Rechtsgmndlagc für das Tätigwerden eines

IT Dienstleisters werden. Daneben sollen zum Teil bereits bestehende eGov Projekte die von

Seiten des Datenschutzbeauftragten geforderte Rechtsgnmdlage erhalten (z. B. Portale).

BW:

BW berichtet von einem Projekt Outsourcing im Bereich Justiz. Rechtsgrundlage dafür sei ein

Gesetz zur Änderung des Landesjustizkostengesetzes sowie zur Anpassung von Rechtsvor-

Schriften des Landes Banden-Württemberg. Gerichtskosten könnten durch private

Dienstleister eingebracht werden. Das Gesetz dazu sei bereits verabschiedet. Konkrete Erfali-

mngswerte lägen m BW allerdings noch nicht vor, die Leistung würde derzeit aus geschrieben,

Im AK Justiz würde dazu bericl-itct werden.

BfDI:

.Dem BfDI lägen derzeit keine Gesetzentwürfe vor.

TOP 12 Entschließungen der Datenschutzkonferenz

- Entschließung der Datenschutzkonferenz vom 16.04.2009 "Datenschutz

beim vorgesehenen Bürgerportal unzureichend" (als Anlage eingestellt

auf dem Circa-Server)

- Auszüge betreffend AK GdV aus dem Protokoll der 76. Konferenz

Siehe TOP 5 "Gemeinsame VerfahrenA^erbunddateien" und TOP 8 "Kontrollzuständigkeiten

bei Datenverarbeitung im Auftrag (Arbeitspapier)".
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TOP 13 Verschiedenes

13.1

Unterlagen: 2 Anlagen eingestellt auf dem Circa-Server
~ Beitrag

-BVerfG Urteil
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13.2

SN:

Berichterstattung AK Medien

SN berichtet von der Initiative Bremens (als Mitglied AG zur Modcmisiemng des Daten-

schutzrechts) hinsichtlich der Veröffentlichung amtlicher Dokumente im Internet.

Bremen strebe die Verabschiedung einer allgemeinen Stellungnahme der DSB an, wonach

InternetverÖffentlichungen von Daten (mindestens im Staatlichen Bereich) eine Rechtsgnmd-

läge voraussetzen, die diese VerÖffentlichimgsform bewusst ermöglichen würde.

HE:

HE informiert, dass die Probleme aus dem Bereich des Meldewesens und der VeröffentU-

chung von Wahl vorschlagen stammen. Oftmals würde die Veröffentlichung von Daten in

einer Zeitung automatisch zu einer Veröffentlichung im Internet führen. HE.berichtet, dass in

Hessen Veröffentlichungen im Internet im Einzelfall mit EinwiUigungserklärungen üblich

seien. HE weist in diesem Zusammenhang auf das Lebach-Urteil (Recht auf Vergessen;

BVerfG Urteil vom 05.06.1973, AZ: !BvR536/72; BVerfG Urteil vom 25.11.1999, AZ:

lBvR348/98)hin.

28

13.2 Berichterstattung AK Medien 

SN: 

SN berichtet von der Initiative Bremezis (als Mitglied AG zur Modemisierung des Daten- 

schutzrechts) hinsichtlich der Veröffentlichung amtlicher Dokumente im Internet. 

Bremen strebe die Verabschiedung einer allgemeinen Stellungnahme der DSB an, wonach 

Internetveröffentlichungen von Daten} (mindestens im Staatlichen Bereich) eine Rechtsgrund— 

lage iroraussetzen, die diese Veröffentlichm1gsform bewusst ermöglichen würde. 

HE: 

HE informiert, dass die Probleme aus dein Bereich des Meldewesens und der Veröffentli- 

chung von Wahlvorschlä gen stammen. Oftmals würde die Veröffentlichung von Daten in 

einer Zeitung automatisch zu einer Veröffentlichung im Internet fiihren. HE.berichtet‚ dass in 

' Hessen Veröffentlichungen im Internet im Einzelfall mit Einwilligungserklärungen üblich 

seien. HE weist in diesem Zusannnénhang auf das Lebach—Urteil (Recht auf Vergessen; 

BVerfG Urteil voni 05.06.1973,AZ: lR536/72; BVerfG U1teil vom 25.11.1999, AZ: 

' 1BvR348/98) hin. ' 

28 



TH:

TH führt aus, dass die derzeitigen Normen nicht mehr dem Zeitgeschehen und der Bedeutung

des Internets entsprächen.

HH:

HU unterst-ützt den Bedarf einer Ubeipmfnng der derzeitigen Normen.

TH:

TH hält eine Veröffentlichung von Daten für eine abgeschlossene Bcnutzergmppe z. B. mit-

tels Portallösung für einzelne Bereiche für vorstellbar.

BfDI;

BfDI sieht den Schutzbedarfder amtlichen Dokumente nicht und verweist auf die in einigen

Ländern geltenden Imformationsfreiheitsgesetze, wonach die Dokumente nicht geschützt wer-

den könnten.

HE:

HE unterstützt die Portal lösung (nur für geschlossenen Benutzerkreis). Die Veröffentlichung

von Dokumenten im Internet sollte mittels Emwilligungserldämngen möglich sein.

TH:

TH weist daraufhin, dass die Form des Erscheinens im Internet beachtet werden müsse,

13.3 Vorschlag von Thüringen hinsichtlich der Einstellung von Papieren auf
den Circa-Server (Nur RTF Formate - zur Verhindenmg von alten MS
Versionen)

TH:

TH weist daraufhin, dass bei einigen Nutzem (u. a. Thüringen, Hessen) des Circa-Servers

Probleme bei dem Offnen von DOC Dateien aufgetreten seien. Aus diesem Grunde schlägt

TH die Nutzung des Formates RTF vor. Ausnahme sei die Tagesordnung, diese solle auch

weiterhin im DOC-Vormat gespeichert werden.
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TOP 14 neuer Termin

SN:
SN stellt zur Diskussion, ob die Sitzungen des AK zukünftig jährlich oder halbjährlich statt-

finden sollten.

HE:
HE vertritt die Auffassung, dass die Termine halbjährlich anberaumt werden sollten, bestehe

zum Termin kein Abstimmungs- oder Gesprächsbedarf könne dieser Termin verschoben wer-

den.

Termin: DSK 16.-18.Marz 2010

neuer Termin AK: 03./04.03.2010
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l. Vorstellung des Projekts Einheitliche Behördenrufnummer 115

Projekt 115, Bundesministerium des Innern

l Die Teilnehmer erhielten eine Projektmappe zudem Projekt D 115.

Bei Fragen und während der Diskussion stellte sich heraus, dass keine zentrale Verknüpfung

des Projekts Dl 15 mit der EU- Dienstleistungsriclitlinie durchgeführt wurde. Die

Servicezentren in den Verwaltungen sollen mit dem vorhandpnen Personal betrieben werden.

Bei den Kosten entstünden nur die des Netzbetriebes des Providers. Es werde keine

Verwaltungsgebühr erhoben. Soweit im ersten Level (bei Erstkontakt) Anliegen erledigt

werden können, werden keine Daten erhoben und weitergegeben. Im Übrigen werde eine

Einwilligung zur Speichemng eingeholt und dann erst erfolge eine Weitergabe von Daten.

Seitens der Projektleitung erfolge derzeit eine Abfrage bei den Kommunen in Bezug auf

Testa-Anschlüsse. Auf Bundesebene selbst seien bisher keine zentralen Stellen für D 115

geplant. Die Umsetzung solle über die einzelnen Ressorts laufen (bis 2010 alle Ressorts).

Eine Teilnahme von Landes datenschutzbehörden als eigene Behörden sei möglicli.

BfDI prüft derzeit, ob es sich bei dem Verfahren um eine Auftragsdatenverarbeitung handelt.

Rechtsauskünfte erfolgten nicht über das Verfahren D 115.

Außerhalb der Tagesordnung:

Allgemeines

Hinweis seitens des Vertreters des LfD BB: Brandenburg könne aus Kapazitätsgründen

derzeit nicht an der Unterarbeitsgmppe Ratsinformations Systeme (RIS) mitarbeiten.

Vorschlag: Aus dem Teilnehmerlcreis kommt der Hinweis, die Sitzungen möglichst Mittwoch

und Doimerstag stattfinden zu lassen, da Freitags schlechte Reisebedingungen bestünden. LfD

Sachsen sagt zu, das zukünftig zu berücksichtigen.

Fortgang der Sitzung nach

Tagesordnung
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2. Protokollkontrolle

Zwei Anderungsvorschläge wurden im Vorfeld bereits vollständig umgesetzt.

3. EU-Dienstleistungsrichtlinie und IMI

3.1 EU-DienstleistungsrichtIinie 2006-123-EG vom 12.12.2006

Es folgen ein Zwischenbericht der Unter arbeitsgruppe und eine Vorstellung emes erarbeiteten

Papiers, das nach Fertigstellung an die Teilnehmer des Arbeitskreises und dazm an die DSK

zur Kenntnis zugeleitet werden soll.

Aktueller Stand der Bundesländer zur Einrichtung Einheitlicher Anspreclipaitner:

- Sachsen: l EAP in Leipzig.

- Hessen: Eventuell Kammer.

Schleswig-Holstein: Anstalt öffentlichen Rechts.

- Berlin: Organisatkmsentscheidung.

- Bayern: Kein Ansprechpartner bisher.

- Niedersachsen: Noch kein Verordnung, eventuell nach Herbstferien.

- Brandenburg: Letzte Woche erste Sitzung, eventuell beim Wirtschaftsministerium,

Arfcikelgesetz,

3.2 IMI

Zwisclienbericht: Zurzeit laufen Pilotbetriebe zu IMI. In Sachsen-Anhalt, Bremen, Hamburg,

Niedersachsen erfolgt gegenwärtig keine Beteiligmig.

Der Bund berichtet, er habe keine Kemitnis über den Stand eines Amtshilfegesetzes und will

sich erkundigen.
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Es folgen ein Zwischenbericht der Unterarbeitsgruppe und eine Vorstellung eines erarbeiteten 

Papiers, das nach Fertigstellung an die Teilnehmer des Arbeitskreises und dann an die DSK 

zur Kenntnis zugeleitet werden soll. 

. Aktueller Stand der Bundesländer zur Einrichtung Einheitlicher Ansprechpartner: ' ' 

- Sachsen: 1 EAP1n Leipzig 

4 — Hessen: Eventuell Kammer. 

» Schleswig—Holstein: Anstalt öffentlichen Rechts. 

- Berlin: 01 ganisationsentscheidung ' ‘ 

- Bayern: Kein Ansprechpartner bisher. - 

- Niedersachsen: Noch kein Verordnung, eventuell nach Herbstferien. 

’ - Brandenburg: Letzte Woche erste Sitzung, eventuell beim Wirtschaftsrninisterium‚ 

Artikelgesetz. 

3.2 IMT 

Zwischenbericht: Zurzeit laufen Pilotbetriebe zu IMI. In Sachsen—Anhalt, Bremen, Hamburg, 

Niedersachsen erfolgt gegenwärtig keine Beteiligung. 

Der Bund berichtet, er habe keineKenntnis über den Stand eines Amtshilfegesetzes und will 

sich erkundigen. ' 
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Es erfolgt eine Vorstellung zum Arbeitsstand durch die Unterarbeitsgruppe. Nach

Fertigstellung soll ein Schreiben an die Kommission den Teilnehmern des Arbeitskreises

zugeleitet werden.

4. Bericht der UAG Auftrags d atenverarbeitun g g,Bund

4.1 Arbeitspapier zur Auftragsdatenverarbeitung

Bei dem Tagesordiiungspunlct beginnt eine Diskussion zum Aibeitspapier:

Es erfolgt eine Vorstellung zum Arbeitsstand durch die Unterarbeitsgruppe. Nach 

Fertigstellung Soll ein Schreiben an die Kommission den Teilnehmern des Arbeitskreises 

zugeleitet werden. 

4. Bericht der UAG Aufträäsdatenverarbeitung - _ ,  Bund 

4.1 Arbeitspapier zur Auftragsdatenverarbeitung 

Bei dem Tagesordnungspunlct beginnt- eine Diskussion zum Arbeitspapier: 

, 
. 



Beschluss:

Das Arbeitspapier soll als Empfehlung des Arbeitskreises der

Datenschutzkonferenz zur Kenntnis gegeben werden. Nachstehende Punltte sollen

beachtet werden.

l. Das Arbeitspapier soll die Überschrift: „Arbeitslülfe" tragen.

2. hi der Eingangsformel soll folgender Hinweis erscheinen: „Es sind spezielle

Landesregelungen zu berücksichtigen."

3. Das Beispiel mit den „fiskalische Fordemngen" soll bei den dargestellten

Auftragsdatenverarbeitungsfällen nicht erscheinen.

4. Es bleibt bei der Festlegung der Auftrags datenverarbeitung als einer HUfsdienstleistung

„im technisclien Sinne".

Der Beschluss erfolgt mit Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung BHffiMKHH.

4.2 Arbeitspapier - Aufsichtszuständigkeiten bei Datenverarbeitung im Auftrag

Beschluss

l. Das Papier soll als Arbeitskreis-Papier zur Datenschutzkonferenz nachdem noch bis

24.10.2008 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.

2. Thüringen macht einen redaktionellen Vorschlag zu dem Wort „Unterwerfang" (in

Empfehlungen unter 5).

3. Alle LfDen und der Bund prüfen erneut, ob die aktuellen Rechtslagen berücksichtigt sind.

Keine Gegenstimmen oder Enthaltungen zu dem Beschluss.

Beschluss: 

U
 

as Arbeitspapier soll als Empfehlung des Arbeitskreises der 

Datenschutzkonferenz zur Kenntnis gegeben werden. Naehstehende Punkte sollen 

beachtet werden. ' 
l .  Das Arbeitspapier soll die Überschrift „Arbeitshilfe“ tragen. 
2. In der Eingangsformel soll folgender Hinweis ' erschein'en: „Es sind spezielle 

Landesregelungen zu berücksichtigen.“ _ 

3. Das Beispiel mit den „fiskalische Forderungen“ soll bei den dargestellten 

AUftragsdatenverarbeitungsfällen nicht erscheinen. _ 4 . ' ' 

‚4. Es bleibt-bei der Festlegung der Auftragsdätenverarbeitung als einer Hilfsdienstleistung 

„im technischen Sinne“. 

Der Beschluss erfolgt mit J a-Stimmen und einer Stimmenthaltung _ 

4.2 Arb eitspapier - Aufsichtszuständigkeiten bei Datenverarbeitung iin Auftrag 

w
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1. Das Papier soll als Arbeitskreis-Papier zur Datenschnfzkonferenz michdem noch bis 

24.10.2008 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird. 

2. Thüringen macht einen redaktionellen Vorschlag zu dem Wort „Unterwerfimg“ (in 

Empfehlungen unter 5). _ _ . 

3. Alle LfDen und der Bund prüfen erneut, ob die aktuellen Rechtslagen berücksichtigt sind. 

Keine Gegenstimmen oder Enthaltungen zu dem Beschluss. - 



4.3 Outsourcing bei Berufs geh eimnisträger n

Der BfDl strebt bezüglich Offenbamngsbefugnissen eine zentrale Regelung im BDSG an,

während das BMI dagegen bemfs ständische Regelungen anstrebt.

Diskussion:

Ergebnis für den Bund ist, dass eme zentrale gesetzliche Regelung bevorzugt werde,

unabhängig davon, wie die Regelung aussieht. Die Gesetzgebung solle in Abstimmung mit

dem BfDI erfolgen. Der Düsseldorfer Kreis solle zu gegebener Zeit einbezogen werden.

5. Geodaten

5.1 Gesetzgebungsstand

Vom Bundeskabinett wurde das Geodatenzugangsgesetz beschlossen. Der Bundesrat hat

Stellung genommen. Die Kritik des BfDI am Gesetzes vorhaben sei vom BMU nicht

berücksichtigt worden.

- Bayern teilt mit, dass am 22.7.2008 das Gesetz über Geodaten und Infrastruktur beschlossen

worden sei. Der Landesbeauftragte sei von Anfang an beteiligt gewesen.

- Hessen teilt mit, dass es einen Referentenentwurf gebe, dieser aber noch nicht Öffentlich sei.

Man wolle nicht den Weg des Bundesgesetzgebers gehen. Eine Studie aus Schleswig-Holstem

solle berücksichtigt werden.

4.3 Outsourcing bei Berufsgeheimnisträgern 

Der BfDI strebt bezüglich Offenbarungsbefugnissen eine zentrale Regelung im BDSG an, 

während das BMI dagegen berufsständische Regelungen anstrebt. ' 

Diskussion: 

Ergebnis für den Bund ist, dass eine zentrale gesetzliche Regelung bevorzugt werde, 

unabhängig davon, wie die Regelung aussieht. Die Gesetzgebung solle in Abstimmung mit 

dem. BfDI erfolgen. Der Düsseldorfer Kreis solle zu gegebener Zeit einbezogen werden. ' 

5. Geodaten- 

5.1 Gesetzgebungsstand 
Vom Bundeskabinett wurde das. Geodatenzugangsgeset'z beschlossen. Der Bundesrat hat ' 

Stellung genommen. Die Kritik des BfDI am Gesetzesvorhaben sei vom EMU nicht 

berücksichtigt werden. . 

— Bayern teilt mit, dass am.22.7.2008 das Gesetz über Geodaten und Infrastruktur beschlossen 

worden sei. Der Landesbeauftragte sei von Anfang an beteiligt gewesen. 

- Hessen teilt mit, dass es einen Referentenentwurf gebe, dieser aber noch nicht öffentlich sei. 

Man wolle nicht den Weg des Bundesgesetzgebers gehen. {Eine Studie aus Schleswig—Holstein 

solle berücksichtigt werden. 
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- Thüringen teilt mit, dass es einen Entwurf gebe. Dieser sei noch nicht öffentlich.

- Sachsen teilt mit, dass es einen Entwurf gebe. Dieser sei noch nicht freigegeben.

5.2 Unterarbeitsgruppe Geodaten

Schleswig" Holstein teilt mit, dass man für einen Entschließungsentwurf für die DSK keine

Mehrheit sehe. Konkretere Fassungen seien notwendig. Ein bloßer Verweis auf § 9

Bundesgeodatengesctz reiche nach dem bisherigen Stand Jedenfalls nicht aus.

6. Stellungnahme des AK GdV zum überarbeiteten Arbeitspapier des AK Technik

„Aktuelle technische Entwicklungen", Top 11 der letzten DSK

Der Tagesordmmgspunlct wird auf den Polgetag verschoben.

7. Deutschland-OnIine-Projekte

Der BfDI berichtet darüber, dass die Bundesregierung über ein neues • IT-Management

(Leitstruktur) verfüge. Aufgaben der Organisationseinheit sei die Koordiniemng der IT-

Anwendungen innerhalb der Bundesregierung und die Förderung verschiedener Projekte.

Schwerpunkt sei auch das sog. Bürgerportal. Das Projekt 2.0 laufe hingegen noch nicht.

Informationen seien unter www.verwaltung~mnovativ.de nachzulesen. Gesetzesvorhaben

gebe es derzeit nicht.

8. Reform des Meldewesens

Der BfDI berichtet, dass es seit der letzten Arbeitskreis sitzung keinen neuen Entwurf gegeben

habe. Auch seien keine weitergehenden Informationen zu einem Gesetz vorhanden. Derzeit

gebe es Verhandlungen mit Ländermmisterien. Innerhalb der Bundesministerien selbst seien

aber keine Aktivitäten im Hinblick auf ein Bundesmeldcgesetz erkennbar.

Diskussion:
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- Thüringen teilt mit, dass es einen Entwurf gebe. Dieser sei noch nicht öffentlich. 

— Sachsen teilt mit, dass es einen Entwurf gebe. Dieser sei noch nicht freigegeben. 

5.2 Unterarbeitsgruppe Geodaten 

Schleswig— Hoistein teilt mit, dass man fiir einen Entschließungsentwurf fiir die DSK keine 

Mehrheit sehe. Konkretere Fassungen seien notwendig. Ein bloßer Verweis auf € 9 

_ Bundesgeodatengesetz reiche nach dem biSherigen Stand jedenfalls nicht aus. 

6. Stellungnahme des AK‘ GdV zum überarbeiteten Arbeitspapier des AK Technik 

„Aktuelle technische Entwicklungen“, Top 11 der letzten DSK 

Der Tagesordnungspunkt wird auf den Folgetag verschoben. . 

7. Deutschland-Online-Projekte 

Der BfDI berichtet darüber, dass die Bundesregierung über ein neues ”IT-Management 

(Leitsüuktur) verfiige. Aufgaben der Organisationseinheit sei die Koordinierung der IT— 

Anwendungen innerhalb der Bundesregierung und die Förderung verschiedener Projekte. 

Schwerpunkt sei auch das sog. Bürgerportal. Das Projekt 2.0 laufe hingegen noch nicht. 

Informationen seien unter www.verwalturm—innovativ.de nachzulesen. Gesetzesvorhaben 

gebe es derzeit nicht. ' ' 

8. Reform des Meldewesens 

Der BfDI_berichtet‚ dass es seit der letzten Arbeitsle‘eissitzung keinen neuen Entwurf gegeben 

habe. Auch seien keine weitergehenden Informationen zu einem Gesetz vorhanden. Derzeit 

gebe es Verhandlungen mit Länderministerien. Innerhe der Bundesministerienl selbst seien 

aber keine Aktivitäten im Hinblick auf ein Bundesmeldegesetz erkennbar. 

Diskussion: 
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Fortsetzung der Sitzung am 10.10.2008

6. Stellungnahme des AK GdV zum überarbeiteten Arbeitspapier des AK Technik

„Aktuelle technische Entwicklungen", Top 11 der letzten DSK

Sachsen stellt einen Stellungnahmeentwurf vor. Kritisiert wird z. T., dass der Entwurf zu spät

versendet worden sei. Die Anwesenden können sich nicht auf einen Stelhmgnahmetext

verständigen.

9. Orientierungshilfe für Webauftritt

Bayern weist auf die Hinweise zu Datenschutzauftritten, die auf der Internetseite des

Landesbeauftragten veröffentlicht worden ist, hin. . http;//www.datenschutz-

baYem.dc/technik/oricnt/niternetauflTittJ^tml

Ein Orienticrungshilfe-Entwurf konnte von Sachsen noch nicht vorgelegt werden.

10. E-Government-Gesetzentwurf in Sachsen

Sachsen erläutert, dass ein noch nicht freigegebenes Eckpunktepapier zur Erstellung eines

Gesetzentwurfs existiert und dass im Freistaat ein E-Government-Gesetz geplant ist, m dem

E-Government-Anwendungen, wie Portalbetriebe, bei denen personenbezogene Daten

verarbeitet werden sollen, auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden sollen. Darüber

hinaus sollen ein einlieitliches Personalverwaltungssystem und die Aufgaben eines zentralen

IT-Dienstleisters m dem Gesetz geregelt werden. Sachsen wird weiter berichten. Schleswig-

Holstein berichtet über ein E-Government-Gesetzgebungsvorhaben, das im Land geplant sei.

11. Verbunddateien

Hessen berichtet über den Stand seiner Untersuchungen zu den gesetzlichen Regelungen in

Bezug auf Verbunddateien und gemeinsamen Verfahren. Es kommt zu einer Diskussion und

die Vertreter kommen überein, dass eine Musterreglung entworfen werden soll, in der die

datenschutzrechtlichen und -organisatorischen Anforderungen berücksichtigt werden sollen.

Insbesondere sollen verantwortliche Stellen und Betroffenem'cchte geregelt werden.

12. Portalbetrieb der öffentlichen Verwaltung ohne gesetzliche Grundlage

Sachsen berichtet, dass Intemct-Portalbetriebe, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet

werden (z. B. Registrierungen, Lebenslagen usw.) durch sächsische Landesstellen nach

Auffassung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten einer gesetzlichen Aufgab enzuweisung

. . Fortsetzung der Sitzung am 10.10.2008 

6. Stellungnahme" des AK GdV zum überarbeiteten Arbeitspapier des AK Technik 

„Aktuelle technische Entwicklungen“, Top 11 der letzten DSK . 

Sachsen stellt einen Stellüngnalnneentwurf vor. Kritisiert wird z. T., dass der Entwurf zu spät ' 

versendet worden sei. Die Anwesenden können sich nicht auf einen Stellungnahmetext 

verständigen. 

9. Orientierungshiife für Webauftritt 

Bayern weist auf die Hinweise zu Datenschützauftritten, die auf der Internetseite des 

Landesbeauftragten veröffentlicht worden ist, > hin. . http. ://www.datensclmtz- 

bavern.de/teclmik/orient/internetauitritt.html . 

Ein Orientierungshilfe-Entwurf konnte von Sachsen noch nicht vorgelegt werden. 

10. E-Government—Gesetzentwurf in Sachsen , 

' Sachsen erläutert, dass ein noch nicht freigegebenes Eckpunktepapier zur Erstellung eines 

GeSetzentwurfi existiert und dass im Freistaat ein E-Government—Gesetz geplant ist, in dem 

E—GovernmentAnwendungen; wie Pmtalbetriebe,_ bei ' denen personenbezogene Daten 

verarbeitet werden sollen, auf eine gesetzliche-Grundlage gestellt werden sollen. Darüber 

hinaus sollen ein einheitliches Personalverwaltungssystem und die Aufgaben eines zentralen 

IT-Dienstleisters in dem Gesetz geregelt werden. Sachsen wird weiter berichten. Schleswig- 

Holstein berichtet über ein E—Government-Gesetzgébungsvorhaben, das im Land geplant sei. 

11. Verbunddateien _ 
Hessen berichtet über den Stand seiner Untersuchungen zu den gesetzlichen Regelungen in 

Bezug auf Verbunddateien und gemeinsamen Verfahren. Es kommt zu einer Diskussion und 

die Vertreter kommen überein, dass eine Musterreglung entworfen werden soll, in der die 

' . datenschutzrechtlichen und —organisatcrischen Anforderungen berücksichtigt werden sollen. ‘ 

Insbesondere sollen verantwortliche Stellen und Betroffenenrechte geregelt werden. 

12. Portalbetrieb der öffentlichen Verwaltung ohne gesetzliche Grundlage 

Sachsen berichtet, dass Internet-Pcrtalbetricbe, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet 

werden (z. B. Registrierungen, Lebenslagen usw.) durch sächsische Landtesstellen nach 

Auffassung des Sächsischen Datenschutzbeauflragten einer gesetzlichen Aufgabenzuweisung 
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bedürfen. Dem könne durch ein E-Government-Gesetz oder durch bereichsspezlfischc

Gesetze Rechnung getragen werden. Hintergrund sei Art 83 Abs. l Sächsische Verfassung,

wonach die Zuständiglceiten der Landesverwaltung durch Gesetz zu regeln seien,

(Vgl. die Regelung in der Sächsischen Verfassung unter

http://www.revosax,saehsen.de/Details.do?sid-53 E 924ö44726&jlink-:a83&jabs=::::92)

In der Diskussion äußern weitere Vertreter, dass man die Auffassung Sachsens

nachvollziehen könne. Eine einheitliche Auffassung kommt gleichwohl nicht zustande. Z. T.

wird mitgeteilt, dass man diese weitgehende Auffassung nicht vertreten wolle.

13. Verschiedenes

13.1. Ratsinformationssysteme - UAG

Nachdem Brandenburg am Vortag mitteilte, aus personellen und organisatorischen Gründen

gegenwärtig nicht in der Lage zu sein, die Unterarbeitsgruppe zu Ratsinformations Systemen,

der neben Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen angehören, weiterhin zu leiten

bereit, die Unterarbeitsgruppe zu leiten. Man kommt überein, dass .sich die

teilnehmenden LfDen wegcn der weiteren Vorgehensweise abstimmen werden, um

zusammenzutreffen.

13.2 E-Payment - Auswertung der Umfrage (TOP 7 der letzten Sitzung des AK)

Sachsen berichtet, dass eine abschließende Auswertung der Umfrage noch nicht erfolgen

konnte, da noch Umfrage-Antworten ausstehen.
\

13.3 Konsequenzen des Urteils des BVG v. 11. März 2008 zur KFZ-

Kennzeichenerfassung (IBvR 2074/05 und l BvR 1254/07) für E-Government-Verfahren

http://w^w,bundesverfassunKs^ericht.de/entscheidun^ei}/rs2ÖÖ8ö311 .Ibvr2ö7405.html

Nach dem BVG kommt es zu einem Eingriff in den Schutzbereich des Rechts auf

informationeUc Selbstbestimmung in den Fällen einer elektronischen Datenerfassung dann

nicht, wenn ein automatisierter Abgleich unverzüglich vorgenommen wird und negativ

ausfällt (sogenannter Nichttrefferfall) sowie zusätzlich rechtlich und technisch gesichert ist,

dass die Daten anonym bleiben und sofort spurenlos und ohne die Möglichkeit, einen

Personcnbezug herzustellen, gelöscht werden." Sachsen stellt dar, dass wenn die Frage, ob

Kennzeichen „anonym bleiben" lcömien, bejaht werden könne, dies erhebliche Auswirlcungen

auf E-Government-Anwendungen haben' könne. Zum einen kömite dies ein „Freibrief fm'
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bedürfen. Dem könne durch ein E—Governmerit—Geisetz oder durch bereichsspezifische 

Gesetze Rechnung getragen werden. Hintergrund sei Art 83 Abs. 1 Sächsische Verfassüng, 

wönach die Zuständigkeiten der Landesverwaltung durch Gesetz zu regeln seien. 

(Vgl. _ die Regelung in der ‘ Sächsischen Verfassung unter 

httni//www.1evcsax .saehsen.de/Details.de?sidxfi3 l 924044726&ilink=aß3&iabsr92 ) 

In der Diskussion äußern weitere Vertreter, dass man die Auffassung Sachseris 

nachvollziehen könne. Eine einheitliche Auffassung kommt gleichwohl nicht zustande. Z.“ T. 

wird mitgeteilt, dass man diese weitgehende Auffassung nicht vertreten wolle. 

13. Verschiedenes 

. 13.1. Ratsinformatioussysteme — UAG 

Nachdem Brandenburg am Vortag mitteilte, aus personellen und organisatorischen Gründen 

gegenwärtig nicht in der Lage zu sein, die Untérarbeitsgruppe zu Ratsinformationssystemen, 

der ‘neben Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen angehören, weiterhin zu leiten _ .' 

— erklärt sich Hessen 
_ bereit, die Unterarbeitsgruppe zu leiten. Man kommt überein, dass sich die 
teilnehmenden LfDen wegen der weiteren Vorgehensweise abstimmeri werden, um 

zusammenzutreffe'n. 

13.2 Ill—Payment — Auswertung der Umfrage (TOP 7 der letzten Sitzung des AK) 

Sachsen berichtet, dass'eine abschließende Auswertung der Umfrage noch nicht erfolgen 

konnte, da noch Umfrage-Antworten ausstehen. 

13.3 Kensequenzen des Urteils des BVG v. 11.1 März 2008 zur KFZ- 

Kénnzeichenerfassuhg (1BvR 2074/05 und 1 BvR 1254/07) für E-Government-Verfahren 

http:l/www.bundesveriäs'sungsgericht.de/entscheidungen/r3200803 } l lbvr207405.html 

Nach dem BVG kommt es zu einem Eingriff in den Schutzbereich des Rechts auf ' 

infonnationelle Selbstbestimmung in den Fällen einer elektronischen Datenerfassung dann 

nicht, wenn ein automatisierter Abgleich unverzüglich vorgenommen wird und negativ 

ausfällt (sogenannter Nichttrefferfall) sowie zusätzlich rechtlich und technisch gesichert ist, 

dass die Daten anonym bleiben und sof01t spurenlos und ohne die Möglichkeit, einen 

Personenbezug herzustellen, gelöscht werden.“ Sachsen stellt dar, dass wenn die Frage, ob 

Kennzeichen „anonym bleiben“ können, bei aht werden könne, dies erhebliche Auswirkungen 

auf E—Government—Anwendungen haben könne. Zum einen könnte dies ein „Freibrief“ für 
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Datcnabgleiche von Datenbeständen bedeuten (z. B. der GEZ in Melderegistem), zum

anderen könnte die Zwischenschaltung von E-Government-Portalen (das Einsammeln von

Daten für die zuständigen Behörden) datenschutzrechtlich irrelevant sein.

13.4 Konsequenzen aus dem Urteil des BVG v. 27. Februar 20078 - l BvR 370/07 und l

BvR 595/07

1ittß:/Ayvvw.bundesverfassungsgericht.dc/cntsc1-EeidunRcn/rs2Ö080227. lbvrö37Ö07.html

(Grundrecht auf Gewährleistung von Vertraulicl'ikeit und Integrität von

Informationssystemen)

Es kommt eine rege Diskussion zustande. U. a. wird auch die Frage aufgeworfen, ob das

Grundrecht in den Datenschutzgesetzen abgebildet werden müsse. Schleswig-Holstein

verweist auf einen Beitrag von auf der Intemetseite des ULD SH der das

Verhältnis einzelner Gnmdrechte zu dem Gmndrecht auf Gewährleistung von Vertraulichkeit

und Integrität von Informationssystemen beleuchtet.

14. Organisatorisches

14.1 Circa-Server

Die Teilnehmer merken z. T. an, dass sie sich eine bessere Stmkturiemng der Dateien auf

dem Circa-Server wünschen.

14.2 Neuer Termin

Es wird vereinbart, dass ein neuer Termin im April nächsten Jahres zustandekommen soll und

dass Sachsen hierzu informiert.
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anderen könnte die Zwischenschaltung von E—Govemment—Portalen (das Einsammeln von 
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Verhältnis einzelner Grundrechte zu dem Grundrecht auf Gewährleistung von Vertraulichkeit 
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14.1 Cine-Server . 
Die Teilnehmer merken z. T. an, dass sie sich eine bessere Strukturierung der Dateien auf 

dem Circa—Server wünschen. 

14.2 Neuer Termin 

Es wird vereinbart, dass ein “neuer Termin im April nächsten Jahres Zustandekommen soll und 

dass Sachsen hierzu informiert. 
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Protokoll

des AK Grundsatzfragen der Verwaltungsmodernisierung

11./12.03.2008 in Dresden

n.03.2008/9.,10.10.2008

TOP l Forderungsmanagement für die öffentliche Verwaltung durch private
Dienstleister

Vortragende:
(Verbandsbeauftragter für den Datenschutz des Bundes
Deutscher Inkassountemehmen (BDIU) und Fachlioch-

Creditreform Dresden Aumüller KG)

Creditreform Dresden Aumüller

Folien: unter „Fordemngsmanagement der öffentlichen Verwaltung durch Private" auf dem

Circa-Server

Im Vortrag zum Fordemngsmanagemeht fiir die öffentliche Verwaltung durch private

Dlenstleister wird durch die Vortragenden auf ein Pilotprojekt in MV hingewiesen. Die Nach- •

frage von MV, welche Kommune an dem Pilotprojekt beteiligt sei, können die Vortragenden

nicht spontan beantworten. Sie sagen aber zu, diese Information über SN an MV zu übermit-

teln.

SN sagt zu, dass der mit Crediti-eform derzeit in Erarbeitung befmdliche Musfcerverti'ag nach

dessen Verabschiedung den anderen Ländern zur Verfügung gestellt wird.

SN bittet die Teilnehmer des AK, die Unterlagen, die m diesem Zusammenhang veröffentlicht

werden können, allen Ländern zur Verfügung zu stellen. SN stellt diese auf dem Circa-Server

em.

BY weist darauf hin, dass die Kommunen in BY die Kass enge Schäfte nach bayerischem

Recht auf Dritte übertragen dürfen.

SL teilt mit, dass eine saarländische Konmiune Interesse habe, mit Creditreform einen Vertrag

zu schließen.

Protokoll 

des AK Grundsatzfragen der Verwaltungsmodernisierung 

II./12.03.2008 in Dresden 

11.03.2008/9.,10.10.2008 

TOP 1 Forderungsmanagement für die öffentliche Verwaltung durch private 
Dienstleister ' ' 

Vortragende: 
(Verbandsbeauftragter fiir den Datenschutz des Bundes 
Deutscher Inkassountemehmen (BDIU) und Fadhhoch- 
schulprofessor _) 

Creditreform Dresden Aumüller KG) 

Creditreform Dresden Aumüller 
KG) 

Folien: unter „Forderungsmanagement der öffentlichen Verwaltung durch Private“ auf dem 

Circa-Server' ‘ ' 
Im Vortrag zum Forderungshranagemeht fiir die öffentliche Verwaltung durch private 

Dienstleister wird durch die Vortragenden auf ein Pilotprojekt in MV hingewiesen. Die Nach- _- 

frage von MV, welche Kommune an dem Pilotprojekt beteiligt sei, können die Vortragenden 

nicht spontan beantworten. Sie sagen aber zu, diese Information über SN an MV zu übermit— 

teln. . ' 

SN Sagt Zu, dass der mit Creditreform derzeit in Erarbeitung befindliche MuSterve1trag nach 

dessen Verabschiedung den anderen Ländern zur Verfiigung gestellt wird. _ 

SN bittet die Teilnehmer des AK, die Unterlagen, die in diesem Zusammenhang veröffentlicht 

werden können, allen Ländern zur Verfiigung zu stellen. SN stellt diese auf dem Circa-Server 

_ ein. 

BY weist darauf hin, dass die Kommunen in BY die Kassengeschäfte nach bayerischem 

Recht auf Dritte übertragen dürfen. 

SL teilt mit, dass eine saarländische Kommune Interesse habe, mit Creditreform einen Vertrag 

zu schließen. 





11.03.2008
nicht öffentlicher Teil der Veranstaltung:

Folgende Teilnehmer sind für beide Sitzungstage entschuldigt: BB; RP.

Kontrolle des Protokolls vom 06./07.11.2007:

Das Protokoll wurde ohne Änderungen angenommen.

TOP 2.1 EU-Dienstleistungsriehtlime 2006-123-EG vom 12.12.2006

Berichterstatter: SN, SH

Unterlagen: Zu TOP 2.1 auf dem CIRCA-Server

Der BfDI hat als verantwortlichen Mitarbeiter für die EU- DLR|
benannt.

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Infonnationsfreiheit.

Referat IV - Wirtschaft, Verkehr, Post, Gesundlieit u. a. Leiter Projektgmppe Elektronische

Gesundheitskarte

SN teilt dem AK mit, dass im Einvernehmen mit den anderen Ländervertretem auf Anfrage

nannt worden seien und der BfDI diese Information an das BMWA weitergegeben habe. (s. a.

unter „Beschluss")

SN informiert die Teilnehmer, dass an der Besprechung der Bund-Länder-AG „Umsetzung

der EU-Dienstleistungsrichtlinie" mit Schwerpunkt „Biimennnarktinformationssystem (IMI)

am 04.03.2008 in Berlin kein Vertreter des Datenschutzes teilgenommen habe. Grund dafür

[), der mitteilte, dasswar die Information des Verantwortlichen im BMWI (|

bei der Besprechung keine datenschutzrechtlich relevanten Themen besprochen würden. SN

(BfDI) SN das Protokoll zum Einstellen in den Circa-Serverbittet dämm, dass

weiterleitet.

11.03.2008 — 
nicht öffentlicher Teil der Veranstaltung: 

Folgende Teilnehmer sind fiir beide SitzungStage entschuldigt: BB; RP. 

_ Kontrolle des Protokolls vom Oö./07.11.2007: 

Das Protokollwurde ohne Änderungen angenommen. 

TOP 2.1 EU-Dienstleistungsrichtlinie 2006-123-EG vom 12.12.2006 

Berichterstatter: SN, SH _ - 
Unterlagen: Zu- TOP 2.1 auf dem CIRCA_—Server 

Der BtDI hat als verantwortlichen Mitarbeiter fiir die EU- DLR _ 
benannt._ ' . - . 

Der Bundesbeauftragte fiir den Datenschutz und die Infonnationsfreiheit . 
Referat IV - Wirtschaft, Verkehr, Post, Gesundheit u. a. Leiter Projektgruppe Elektronische 

, Gesundheitskarte 

SN teilt dem AK mit, dass im Einvernehmen mit den anderen Ländervertretem auf Anfrage 

hin _ als Ansprechpartner für das Thema EU—DLR be— 
nam1t worden seien und der BfDI diese Information an das BMW A weitergegeben habe. (5. a. 

unter „Besclfluss“) 

SN informiert die Teilnehmer, dass an der Besprechung der Bund-Länder-AG „Umsetzung 

der EU—DienstleiStungsrichtlinie“ mit Schwerpunkt ,,Biimemnarktinformationssystern (IMT “ 

am 04.03.2008 in Berlin kein Vertreter des Datenschutzes teilgenommen habe. Grund dafiir 

war die Information des Verantwortlichen im BMWI ( _ ) ,  der mitteilte, dass 
. bei der Besprechung keine date'nschutzrechtlich relevanten Themen besprochen würden. SN 

bittet darum, dass _ (BfDI) SN das Protokoll zum Einstellen in den Circa—Server 

weiterleitet. 



Zu der zeitgleich mit der Besprechung des AK am 11.03.2008 in Hamburg stattfindenden

Arbeitstagung „Rechtliche Fragen zur IT-Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtli-

nie" der Alcatel-Lucent Stiftung haben BE und MV jeweils einen Vertreter entsatidt

Weiteres Vorgehen des AK in Bezug auf die EU-DLR:

Die Teilnehmer regen an, die datenschutzrechtlichen Problembereiche in Bezug auf die EU-

DLR schriffcUch niederzulegen,

BE bietet als Grundlage für dieses Papiers drei Aufsätze bezüglich der Verortung des Einheit-

lichen Ansprechpärtners (EA) an.

Beschluss:

Der AK bestimmt, als offizielle Ansprechpartner für die Themen EU-Dienstleistungsrichtlinie

(allgemein) und IMI, l gegenüber dem BMWA.

nehmen mit (')-! il) I) Kontakt auf und erarbei-

ten ggf. eine Information für die DSK.

TOP 2.2 IMI

Berichterstatter:

Unterlagen:

BE

Zu TOP 2.2 auf dem CIRCA-Server

Bezugnahme auf den Beschluss der AK-Sitzung vom 06./07.11.2007:

(„Die LfDen übermitteln die im Zusammenhang mit dem IMI stehenden offenen Fragen an SN

zur Ubersenchmg an die Art. 29 Gruppe.

Ziel des AK wäre weitergehend, die Art. 29-Gruppe von der Notwendigkeit zu. überzeugen, als

Voraifssetzzmg für die Inbetriebnahme des IMI bei der EU-Komm-ission, die Znarbeit des Si-

cherheits" und Berechtigungskonzeptes zu fordern.{f)

BE berichtet, dass eine Aufforderung der EU-Kommission durch die Artikel- 29 -Gruppe be-

züglich der Zuarbeit des Sicherheits- und Berechtigungskonzeptes nicht notwendig gewesen

sei, da die EU-Kommission die Unterlagen mittlerweile geliefert habe.

Daneben habe die EU-Kommission mit dem Beschluss vom 12.12.2007 die jeweiligen Rech-

te, Pflichten und Verantwortlichkeiten der Nutzer (den Competent Authorities, den Koordina-

toren und der Kommission) auch im Hinblick auf den Datenschutz festgelegt.
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Zu der zeitgleich mit der Besprechung des AK am 11.03.2008 in Hamburg stattfindenden 

' Arbeitstagung „Rechtliche Fragen zur IT-Umsetzung der EuropäischenDienstleistungsrichtli— 

nie“ der Alcatel—Lucent Stiftung haben BE und MV jeweils einen Vertreter-entsandt. 

Weiteres Vorgehen des AK in Bezug auf die EU-DLR: 

Die Teilnehmer regen an, die datenschutzrechtlichen Problembereiche in Bezug auf die EU- 

DLR schriftlich niederzulegen. 

BE bietet als Grundlage für dieses Papiers drei Aufsätze bezüglich der.Verortung des Einheit—} 

lichen Ansprechpärtners (EA) an. 

Beschluss: . _ . 
Der AK bestimmt, als offizielle Ansprechpartner für die Themen EU-Dienstleistungsrichtlinic 

a gemein un ' ,  gegenü er em . ll ' ) (HMI b d BMWA 

_ nehmen mit _ (BfDI) Kontakt auf und erarbei— 
ten. ggf. eine Information fiir die DSK. 

TOP 2.2 IMI 

Berichterstatter: BE _ 

Unterlagen: Zu TOP 2.2 auf dem CIRCA-Server 

. Bezugnahme auf den Beschluss der Ali-Sitzung vom Oö./07.1 1 ‚2007: 

(„Die LfDen übermitteln die im Zusammenhang mit dem IM! stehenden ofi'enen Fragen an SN 

zur Übersendung an die Art. 29 Gruppe. 

Ziel des AK wäre weitergehend, die'Art. 29— Gruppe von der Notwendigkeit zu überzeugen, als" 

Voraussetzung für die Inbetriebnahme des IM] bei der E U-Konimission, die Zuarbeit des Si— 

cherheits— und Berechtigungskonzeptes zu fordern. “) 

BE berichtet, dass eine Aufforderung der EU-Kommission durch die Artikel-29—Gruppe be- 

züglich der Zuarbeit des Sicherheits— und Berechtigungskonzeptes nicht notwendig gewesen 

- sei, da die EU-Kommission die Unterlagen mittlerweile geliefert habe. 

Daneben habe die EU-Kommission mit dem Beschluss vom 12.12.2007 die jeweiligen Rech- . 
te, Pflichten und Verantwoitlichkeiten der Nutzer (den Competent Authorities, den Koordina— 

toren und der Kommission) auch im Hinblick auf den Datenschutz festgelegt. 



BE berichtet weiter, dass bei der letzten Abstimmung der Artikel-29" Gruppe mit der EU-

Kommission unter dem TOP Verschiedenes das Datensicherheitskoiizept angesprochen wor-

den sei. Es wurde darüber informiert, dass der EU-Datenschutzbeauftragte sich intensiv mit

IMI beschäftige.

Seitens des EU-Datenschutzbeauftragten bestünden demnach datenschutzrechtliche Zweifel,

ob die von der EU-Kommission gewählte Rechtsform eines Beschlusses das richtige Mittel

sei, um alle bestehenden Rechtsfragen hinsichtlich des IMI rechtssicher zu lösen. Diese daten-

schutzrechtlichen Bedenken und seine Forderung nach einer komplett neuen Rechts grundlage

für IMI (vergleichbar mit den Rechts grundlagen j£ür Schengen und VISA) habe der EU-

Datensclmtzbeauftragte der Kommission m seiner Stellungnahme übermittelt. In dieser habe

er unter anderem Regelungen zur Erforderlichkeit der Datenübermlttlung, Festlegungen zu

den verantwortlichen Stellen und eine klare Regelung der Betroffenem'echte gefordert. Die

Antwort der EU-Kommisslon auf die Stellungnahme stehe noch aus.

BE weist darauf hin, dass der IMI-PUot mit Echtdaten bereits in Betrieb genommen wurde.

SH teilt mit, dass IMI laut Konzept aus drei Datenbanken bestehen soll:

l. Datenbank für Behörden

2. Datenbank für Fragenkomplexe

3. Datenbank für sensible Informationen

Neuere Konzepte sähen die dritte Datenbank (für sensible Informationen) nicht mehr vor.

Lanerhalb des IMI-Piloten sind bereits über 300 Behörden aus der gesamten EU registriert.

Davon sind ca. 1/3 deutsche Behörden.

Offene Fragen seien m diesem Zusammenhang u. a.:

- Wo und wie lange werden die Daten gespeichert?

- Wer ist verantwortliche Stelle?

Der AK sieht die gemeinsame Datenverantwortung (K.om.mission; zuständige Behörden der

Mitgliedsstaaten; Koordlnatoren (DIMIC)) als datenschutzrechtlichen Schwerpunlct. Die Auf"

gäbe der Länderkoordinatoren ist lediglich die Registrierung der Behörden — durch diese er-

folgt demnach keine gemeinsame Datenverarbeitung, sondern nur Auftrags datenverarbeitung.

Der AK unterstreicht seine Auffassung, dass aus Praktikabilitätsgründen derzeit nicht davon

ausgegangen werde, dass die KonuTiission von den zukünftig wohl sehr zahlreichen Behörden

einzeln mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beauftragt werde.

BE berichtet weiter, dass bei der letzten Abstimmung der Artikel-29-Gru'ppe mit der EU— 

Kommission unter dem TOP Verschiedenes das Datensicherheitskonzept angesprochen wor— 

den isei. Es wurde darüber informiert, dass der EU-Datehsc11utzbeaufiragte sich intensiv mit 

’ . IMI beschäfiige. ‘ 

Seitens des EU—Datenschutzbeauftragten bestünden demnach daterischutzrechtliche Zweifel, 

ob die von der EU—Kommission gewählte Rechtsform eines Beschlusses das richtige Mittel . 

sei, um alle bestehenden Rechtsfragen hinsichtlich des IM] rechtssicher zu lösen. Diese daten- 

_schutzrechtlichen Bedenken'und seine Forderung nach einer komplett neuen Rechtsgrundlage 

für IMI (vergleichbar mit den Rechtsgrundlagen fiir Schengen und VISA) habe der EU— 

Datenschutzbeauftragte der KOmmission in seiner Stellungnahme übermittelt. In dieser habe 

er unter anderem Regelungen zur Erforderlichkeit der Datenübermittlüng, Festlegungen zu 

den verantwortlichen Stellen und eine klare Regelung der Betroffenenrechte gefordert. Die 

Antwort der EU-Kommission auf die Stellungnahme stehe noch aus. 

BE weist darauf hin, dass der IMI—Pilot mit Echtdaten bereits in Betrieb genommen wurde. 

SH teilt mit, dass IMI laut Konzept aus drei Datenbanken bestehen soll: 

1. Datenbank für Behörden 
2. Datenbank fiir Fragenkomplexe 

3. Datenbank fiir sensible Informationen 

Neuere Konzepte sähen die dritte Datenbank (fiir sensible Informationen) nicht mehr vor. 

Innerhalb des IMI—Piloten sind bereits über 300 Behörden aus der gesamten EU registriert. 

Davon sind ca. 1/3 deutsche Behörden. 

Offene Fragen seien in diesem Zusammenhang u. a.: 

- Wo und wie lange werden die Daten gespeichert? 

- Wer ist verantwortliche Stelle? 

Der AK sieht die gemeinsame Datenverantwortung (Kommission; zuständige Behörden der 

Mitgliedsstaaten; Koordinatoren (DIMIC)) als datenschutzrechtlichen Schwerpunkt. Die Auf— 

gabe der Länderkoordinatoren ist lediglich die Registrierung der Behörden — durch diese er- 

folgt demnach keine gemeinsame Datenverarbeitung, sondern nur Auflragsdatenverarbeitung. 

Der AK unterstreicht seine Auffassung, dass aus Praktikabilitiitsgründen derzeit nicht davon 

ausgegangen werde, dass die Kommission von den zukünftig wohl sehr zahlreichen Behörden 

einzeln mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beauftragt werde. 



BE. vertritt die Auffassung, dass die Forderungen des EU-Datenschutzbeauftragten, nach der

Schaffung einer neuen Rechtsgrundlage und Prazisiemng der Normen, in die richtige Rich-

tung gingen.

BW informiert über die Zuarbeit des DSB BW an das Wü'tschafts- und Innenmimsterium

BW. Eine Antwort des Imienmimsteriums auf die Stellungnahme des Datenschutzes stehe

noch aus. Sieben Benutzer (RPen) seien im IMI aktuell im Rahmen der Pilotanwendung ein-

gestellt. Diese seien nach Meinung des DSB BW auch datenverantwortliche Stelle. BW

schlägt vor, m einer Ländemmfragc die Länder zur Problematik der verantwortlichen Stelle

um Stellungnahme und Mitteilung ihrer Rechtsauffassung zu bitten.

BE wird landesintern den DIMIC prüfen. Schwerpunkte:

- Rechte des DIMIC

- Zuständige Stelle

BE schlägt vor, dass alle Länder den jeweils zuständigen DIMIC kontalctieren sollten.

Die Teilnehmer des AK vertreten die Auffassung, dass derzeit nur verschwindend geringe

Anwendungsfälle zur Nutzung des IMI in der Praxis vorkämen.

BE weist darauf hin, dass das technisches System (WEB Anwendung) des IMI zentral vorge-

geben sei. Die Länder hätten auf die Ausgestaltung des technischen Systems keinen Einfluss.

SH informiert, dass die materiellen Rechtsgrundlagen für den Datenaustausch mittels IMI

derzeit auf Bund- und Länderebene geschaffen würden (z. B. bezüglich der Arztekammer und

des Steuerberatergesetzes).

SN regt an, die DSK bezüglich IMI zu informieren.

BfDI weist zum einen darauf hin, dass die DSK mit dem Thema nur befasst werden könne,

wenn der TOP angemeldet sei, Zum anderen, dass die Art. -29- Gruppe, nur dann aktiv werden

könne, wenn die Zielriclitung/Fordemng der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der

Länder klar formuliert sei. Diese Präzisierung könne mit einer DSK-Befassung erreicht wer-

den.

BEvertritt die Auffassung, dass die Forderungen des EU—Datenschutzbeauflragten, nach der 

Schaffung einer neuen Rechtsgrundlage und Präzisierung der Normen, in die richtige Rich- 

tung gingen. 

BW informiert über die Zuarbeit des DSB BW an das Wirtschafts- und Innenministerium 

BW. Eine Antwort des Innemninisteriums auf die Stellungnahme des Datenschutzes stehe 

noch aus. Sieben Benutzer (RPen) seien'irn IMI aktuell im Rahmen der Pilotan_wendung ein— 

gestellt. Diese seien nach Meinung des DSB BW auch datenverantwofdiche Stelle. BW 

schlägt vor, in einer Länderumfrage die Länder zur Problematik der verantwortlichen Stelle 

um Stellungnahme und Mitteilung ihrer Rechtsauffassung zu bitten. 

BE wird landesintem den DIMIC prüfen. Schwerpunkte: 
- Rechte des DIMIC 

—_Zuständige Stelle 

BE schlägt vor, dass alle Länder den jeweils zuständigen DIMIC kontaktieren sollten. 

Die Teilnehmer des AK vertreten die Auffassung, dass derzeit nur verschwindend geringe 

Anwendungsfälle zur Nutzung des IMI in der Praxis vorkämeri. 

BE weist darauf hin, dass das technisches System (WEB Anwendung) des IMI zentral vorge- 

geben sei. Die Länder hätten auf die Ausgestaltung des technischen Systems keinen Einfluss. 

SH‘informiert, dass die materiellen Rechtsgrundlagen für den Datenaustausch mittels IMI 

derzeit auf Bund- und Ländei‘ebene geschaffen würden (z. B. bezüglich der Ärztekammer und 

des Steuerberatergesetzes). 

SN regt an, die DSK bezüglich IMI zu informieren. 

BfDl weist zum einen darauf hin, dass die DSK mit dem Thema nur befasst werden könne, 

wenn der TOP angemeldet sei. Zum anderen. dass die Art.—29—Gruppe, nur dann aktiv werden 

könne, wenn die Zielrichü1ng/Forderung der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 

Länder klar formuliert sei. Diese Präzisierüng könne mit einer DSK-Befassung erreicht wer— 

den. 



Beschluss:

Die vom EU-DSB verfolgte Ziclrichtung sollte nach den Vorstellungen des AK von den Da-

tenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder unterstützt werden.

Rollen und Rechte der Beteiligten sind exakt zu definieren und normatlv durch die EU"

Kommission zu regeln.

SH und BE erarbeiten einen Beschlussvorschlag des AI< für die Ubermittlung an die DSK.

Der Beschlussvorschlag wird im Umlaufverfalu-en verabschiedet.

Im Rahmen des Beschlusses stimmen alle Teilnehmer des AK zu, dass die jeweiligen Koordi-

natoren im eigenen Bundesland kontaktiert werden, mn auf die aufgeworfenen Fragen Ant-

warten zu sammeln.

Mögliche zu klärende Fragen sind:

- Vcrortung des DIMIC/zuständige Stelle?

- Welche Stellen des Landes sind bereits im IMI eingetragen?

- Gibt es Anwendungsfälle?

- Über welche Zugriffsrechte verfügt der DIMIC?

Beschluss: ' } . 
Die vom EU—DSB verfolgte Zielrichtuhg sollte nach den Vorstellungen des AK von den Da- . 

tenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder unterstützt Werden. ‘ 

Rollen und Rechte der Beteiligten sind exakt zu definieren und normativ durch die EU- 

Komrnission zu regeln. 

SH und BE erarbeiten einen Beschlussvorschlag des AK fiir die, Übermittlung an die DSK. 

Der Beschlussvorschlag wird im Urhlaufverfahren verabschiedet. 

Im Rahmen des Beschlusses stimmen alle Teilnehmer des AK zu, dass die jeweiligen Koordi— 

natoren im eigeneriBundesland kontaktiert werden, um auf die aufgeworfenen Fragen Ant- 

worten zu sammeln. _ 
Mögliche zu klärende Fragen sind: 

— Verortung des DIMIC/zuständige Stelle? 

- Welche Stellen des Landes sind bereits im IMI eingetragen? ' 

- Gibt es Anwendungsfälle? 

- Über welche Zugriffsrechte verfiigt der DIMIC? 



TOP 3 Allg. Qrientierungshilfe für WEB Auftritt:

Berichterstatter: SN

Unterlagen: ' Zu TOP 3 auf dem CIRCA-Server

Der Entwurf einer GröbgUedemng der OH wird von SN als Tischvorlage an die Teilnehmer

ausgereicht. SN erklärt sich bereit, den Entwurf einer Orient! emngshilfe zu erarbeiten und den

Mitgliedern der AG zu übersenden.

BY wird demnächst eine derartige Orientlerungshilfe veröffentlichen und gibt sein Einver-

ständnis zur Einstellung der OH auf den Circa-Server. Davon unabhängig weist BY darauf

hin, dass durch die unterscluedlichen landesgesetzlichen Regelungen in Einzelfi'agen Ab-

stimmungsprobleme entstehen könnten.

TH regt an, unter Punkt Nr. 5 der Grobgliedemng (Links) die Liiilclisten iimerhalb der OH

ausführlich zu betrachten. Erfahrungen aus den Ländern sollten dort einfließen.

SN schlägt vor, Linklisten der Länder als Modul durch den jeweiligen DSB zur Verfügung zu

stellen.

Beschluss:

SN erarbeit einen Rohentwurfder Orientierungshilfe.

Termin: 22. KW

An die Mitglieder der UAG (SN, HE, BB, N1, RP) wird der Rohentwurf direkt und CC an die

anderen Teilnehmer des AK übersandt. Ein Zusammentreffen der AG soll nur im Bedarfsfall

erfolgen. Die Abstimmung soll weitestgehend schriftlich und femmündlich erfolgen.

TOP 3 Allg. Orientierungshilfe für WEB Auftritt: 

Berichterstatter: SN 

Unterlagen: ' Zu TOP 3 auf dem CIRCA—Server . 

Der Entwurf einer Grobgliederung der OH wird von SN als Tischvorlage an die Teilnehmer 

ausgereicht. SN erklärt sich bereit, den Entwurf einer Orientierungshilfe zu erarbeiten und den . 

Mitgliedern der AG zu übers'ei1den. 

BY Wird demnächst eine derartige Örientierungshilfe veröffentlichen und gibt sein Einver- 

ständnis zur Einstellung der OH auf den Circa—Server Davon unabhängig weist BY darauf 

hin, dass dmch die unterst:hiedlichen landesgesetzlichen Regelungen in Einzelfragen Ab- 

stimmungsprobleme entstehen könnten. 

TH regt an, unter Punkt Nr. 5 der Grobgliederung (Links) die Linklisten innerhalb der OH 

ausfiihrlich zu betrachten Erfahrungen aus den Ländern sollten dort einfließen. 

SN schlägt vor‚ Linklisten der Länder als Modul durch den jeweiligen DSB zur Verfiigung zu . 

stellen. 

Beschluss: 

SN erarbeit einen Rohentwurf der 0rientierdngshilfe. 

' Termin: 22. KW 

' An die Mitglieder der UAG (SN, HE, BB, NI, RP) wird der Rohentwurf direkt undCC an die 

anderen Teilnehmer des AK übersehdt. Ein Zusammentreffen der AG soll nur im Bedarfsfall 

erfolgen. Die Abstimmung soll weitestgehend schriftlich und fernmündlich erfolgen. 



TOP 4.1 Vorstellung und Berichte aus den UAG

a. UAG Auftragsdatenverarbeitung:

Berichterstatter: BfDI

Das BfDI berichtet, dass iimerhalb der vom AK vorgesehenen Frist kein Land eine Stellung-

nähme zugearbeitet habe. Die nachträglich übersandten Stellungnahmen aus SN und BW

müssten deswegen innerhalb dieser Veraiistaltung diskutiert werden.

Die im Zusammenhang mit TOP 8 (Portalbetrieb ohne gesetzliche Grundlage) der Sitzung des

AK vom 06./07.11.2007 sn das BfDI übersandten landcsspezifischen Rechtsvorschriften zu

Portalen, sollten nach Meinung des BfDI innerhalb des von der UAG erstellten Papiers ,J)a-

tenschutzrechtliche Grundlagen bei Auftragsdatenverarbeitung/Outsourcing in der öffentli-

chen Verwaltung" keine Bemcksichtlgiuig finden, da diese den Charakter des Papiers insge-

samt verändern würden.

HE unterstütze diese Meinung. Die durch die Länder übersandten Rechtsgrundlagen für Por-

talc könnten staatsrechtlich gepmft und bewertet werden. Diese Prüfung solle aber nicht m-

nerhalb des Papiers der UAG stattfinden.

Beschluss l:

Portale werden als Sonderproblem nicht innerhalb des Papiers der UAG -behandelt. Da das
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wird, wird es als gesonderter Tagesordrumgspunkt zur nächsten Sitzung des AK. behandelt.

Die Vorbereitung des TOP wird SN übernehmen. Die an den BfDI in dem Zusammenhang

übersandten Zuarbeiten werden an SN übersandt. Die Länder, die ihre landes spezifischen

Rechtsvorschriften bislang noch nicht übermittelt haben, werden gebeten, diese Stellungnah-

men noch zu übersenden.

Termin: 22. KW
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TOP 4.2 Vorstellung und Berichte aus den UAG

b. UAG. Geodatenverarbeitung

B eri chterstatter: ULD

Unterlagen: Anlage l zur Tagesordnung

Der Entscliließungsentwurf der UAG Geodatenverarbeitung wurde allen TN des AK im Vor-

feld der Veranstaltung übersandt.
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Beschluss:

Die Mehrheit des AK stimmt gegen die Streichung der letzten drei Absätze des Entschlie-

ßungs Vorschlages.

Statt der Streichung schlägt der AK mel-u-heitlich (mit zwei Stimmenenthaltungen) die folgen-

den Änderung vor:

In Satz 2 des 6. Absatzes: „Nur aus der Luft erhebbare Daten können nicht allein deshalb als

allgemein zugänglich und damit als privilegiert nutzbar angesehen und behandelt werden", ist

das Wort „können" durch das Wort „sollten" zu ersetzen.

Der AK beschließt daneben mehrheitlich die folgenden beiden Änderungen im Satz l des 7.

Absatzes:

Nach dem Wort: „indem" sind die Wörter: „Einwilligungs- und Widersprucl-ismög-

lichlceiten" einzufügen,

nach dem Wort: „transparent" sind die Wörter „und datenschutzfi-eundlich gestaltet"

einzufügen.

Fernmündlich wurden die Beschlüsse des AK parallel zur Sitzung mit dem Leiter der UAG

Geodatenverarbeitung (^^BB^j"" ULD) inhaltlich abgestimmt. Mit ihm wurde auch ver-

einbart, dass die kontrovers gefühlte inhaltliche Diskussion des AK der DSK innerhalb des
(
Zuleitungs Schreibens des AK kenntlich gemacht werden soll; Die Änderungen des AK sollen

als solche m dem zu übersendenden Entschließungsentwurf erkennbar gemacht werden.

Änderung des Entwurfes zum Geodatenzuganggesetz:

BfDI berichtet, dass die Stellungnahmen zum Entwurf des Geodatenzuganggesetzes an das

BMU übersandt worden seien. Ein neuer Gesetzentwurf liege nicht vor.

BfDI weist auf die wegen der Wahl 2009 nur noch geringe zur Verfügung stehende Zeit hin.
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TOP S Länderübergreifende gemeinsame Datenverarbeitungen (Verbunddateien)

Berichterstatter: HE

In der Sitzung wurde die Diskussionsvorlage aus Hessen an die Teilnehmer des AK ausge-
('

reicht. Da mit der Abfrage Hessens lediglich ein Gesamtüb.erblick über die Verfahren und

Bedingungen in den Ländern gewonnen werden sollte, wurde keine Synopse der unterschied-

lichen in den Ländern etablierten Verfahren und landesspezifischen R.echtsvorschriften erar-

beitet.

Bei der Auswertung der Zuarbeiten wurden folgende Problembereiche deutlich:

l. Bundes- und Länderregelungen würden sehr unterschiedlich aussehen.

2. Probleme bestünden bei der ländemb ergreifenden Pmfüng/Kontrolle durch die zuständigen

DSBen.

3. Probleme bestünden bei gemeinsamer länderübergreifender Datenverarbeitung, da die

Rechtsgrund lagen in den Ländern sehr unterschiedlich sein können, so wäre in den Daten-

schutzgesetzen der meisten Länder ein Verbundverfa'hren mcht geregelt; soweit diese

dennoch zum Einsatz kämen, wäre deren Einrichtung und Betrieb in Facligesetzen gere-

gelt.

HE schlägt vor, allgemeine Schwerpunkte zu definieren, die von Bund und Ländern vor dem

Einsatz von Verbundverfahren mindestens gesetzlich geregelt werden sollten (z. B.: Kontrol-

le).

Auf Nachfrage teilt HE mit, dass die innerhalb der Länder eingesetzten Verbundverfahren

nicht Gegenstand der Abfrage gewesen seien.

SN führt aus, dass die Erfahrungen der Länder in Bezug auf die landesintemen Verbunddatei-

en für die Erarbeitung der allgemeinen Schwerpunkte (zur Berücksichtung durch den Landes-

gesetzgeber) unverzichtbar seien.'

Zu Nr. l des Diskussionspapiers:,

{Verfahren, bei denen die Verarbeitung der Daten außerhalb des räumlichen Zuständigkeits-

bereichs der jeweiligen Datenschzitzkontrollstelle geschieht, [unabhängig davon, ob eine ge-

m-ewsame Datenverarbeitung erfolgt]}'.

SN schlägt vor, die länderübergreifende Kontrolle der Auftragnehmer als gesonderten Punkt

außerhalb des Arbeitspapiers der UAG Aufti'agsdatenverarbeitung mit aufzugreifen.

13

TOP 5 Länderübergreifende gemeinsame Datenverarb eitungen (Verbunddateien) 

Berichterstatter: _ HE ‘ ' 

In der Sitzung wurde die Diskussionsvorlage aus Hessen „an die Teilnehmer des AK ausge- 

reicht. Da mit der Abfrage Hessens lediglich ein Gesamhlib.erblick über die Verfahren und 

Bedingungen in den Ländern gewom1en werden sollte, wurde keine Synopse der unterschied- 

lichen in den Ländern etablierten Verfahren und landesspezifischen Rechtsverschriften erar- 

beitet. 

Bei der Auswertung der Zuarbeiten werden folgende Problembereiche deutlich: 

l .  Bundes- und Länderregelungen würden sehr unterschiedlich aussehen. 

2. Probleme bestünden bei der länderübergreifenden Prüfi1ng/Kontrolle durch die zuständigen : 

DSBen. . . 

3. Probleme bestünden bei gemeinsamer länderübergreifender Datenverarbeitung, da die 

Rechtsgrundlagen in den Ländern sehr unterschiedlich sein können, so wäre in den Daten— 

schutzgesetzen der meisten Länder ein Verbundverfahren nicht geregelt; soweit diese 

' dennoch zum Einsatz kämen, wäre deren Einrichtung und Betrieb in Fachgesetzen‘ gere- 

gelt. " ‘ 
HE schlägt vor, allgemeine Schwerpunkte zu definieren, die _von Bund und Ländern vor dem 

Einsatz von Vérbundvérfahre’n mindestens gesetzlich geregelt werden sollten (z. B.: “Kontrol- 

le). ' ' ' 
Auf Nachfrage teilt HE mit, dass die innerhalb der Länder eingesetzten Verbundverfahren 

nicht Gegenstand dei Abfrage gewesen seien. 

SN fiihrt aus, dass die Erfahrungen der Länder in Bezug auf die landesinternen Verbunddatei- 

' en fiir die Erarbeitung der allgemeinen Schwerpunkte (zur Berücksichtimg durch den Landes— 

gesetzgeber) unverzichtbar seien: 

Zu Nr. 1 des Diskussionspapiers: 

(Verfahren, bei denen die Vertrrbeitzmg der Daten außerhalb des räi;mlichen Zuständigkeits- 

bereichs der jeweiligen Datenschutzkontrollstelle geschieht [unabhängig davon, ob eine ge- 

meinsame Datenverarbeittmg erfolgtj): 

' SN schlägt vor, die länderübergreifende Kontrolle der Auftragnehmer als gesonderten Punkt 

außerhalb des Arbeitspapiers der UAG Auftragsdatenverarbeitung mit aufzugreifen. 

13 



BY fühi-t aus, dass im Falle des Einsatzes ländcmbergreifender Verbundverfahren in eincm

Vertrag zwischen Auftraggeber und'Auftragnehmer eine entsprechende Passage zur daten-

schutzrechtlichen Kontrollzuständigkeit aufgenonmien werden könne. Die Zuständigkeit solle

durch die betroffenen Datenschutzbeauftragen im Einzelfall festgelegt werden.

SN weist darauf hin, dass bei einem Vertragsverhältnis zwischen einem inländischen und ei-

nern ausländischen Vertragspartner, bezüglich der Kontrollbefugnis und -pfiicht besondere

Schwierigkeiten entstehen können.

BfDI ermncrt daran, dass das Problem der läuderübergreifenden Kontrolü-echte und

-befagnisse bereits im Rahmen der 66. DSK (TOP 20) im Zusammenhang mit der Video-

Überwachung bei der Bahn, ohne einen IConsens zu erzielen, besprochen worden seien.

HE regt die KIärung der Rechtsfolgen einer Einigung der jeweils betroffenen DSBen bei län-

dembergreifender inländischer Zuständigkeit und bei Verbundverfalu'en mit ausländischen

Vertragspartnern an.

SN vertritt die Auffassung, dass ein Vertrag allein die Zuständigkelt einer Behörde nicht bc-

gründen könne.

TH hält eine Kontrolle nicht-zuständiger DSBen für nicht notwendig, da von einer ordnungs-

gemäßen Überprüfung durch die zuständige IControllbehörde des anderen Landes auszugeben

sei.

BW halte eine verträgliche Vereinbarung von Zuständigkeiten in Bezug auf Einsichts- und

Auslamftsrecht für zulässig. Kontroll- und Aufsichtskompetenzen des nicht zuständigen Lan"

des lägen nach Meinung BW nicht vor.

BfDI schlägt eine Verembamng im Kreis der DSBen bezüglich der länderübergreifenden

Kontrollrechte vor.

SN unterstütze diesen Vorschlag. HE bef'ürworte, dass die.UAG die Vorbereitungsarbeiten

(Erstellung: Problemaufriss/Lösungswege) leisten solle.

Beschluss zu Nr. l des Diskussionspapiers:

Die UAG Auftragsdatenverarbeitung wird zuni Thema: „ländembergreifende Kontrolle der

Auflragsdaten Verarbeitung" einen Problemaufi'iss und Lösungswege erarbeiten. Dieses The-

ma ist unabhängig von dem derzeit in Arbeit befindlichen Papier der UAG „Datenschutz-
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rechtliche Grundlagen bei Auftragsdatenverarbeitung/Outsourcing in der öffentlichen Verwal-

tung" zu behandeln.

Nr. 2 des Diskussionspapiers^

(Gemeinsame Verarbeitung:

a) von verschiedenen Öffentlichen Stellen im Bund und in den Ländern, sei es durch Abruf, sei

es durch gem.einsame Verfahre/ Verbunddatei

b) an einem zentralen Standort durch öffentliche Stellen in verschiedenen Ländern)

Beschluss zu Nr. 2 des DiskussioTispapiers:

HE wird den Entwurf eines Papiers erstellen, welches darstellt, wie mit dem Punkt der ge-

meinsamen. Datenverarbeitung zukünftig weiter zu verfahren ist. Dieser Entwurf wird Vor-

schlage zur Regelung zu Vcrbunddateien enthalten.

Nr. 3 des Diskussionspapiers:

(Konstellaüonen im Zusammenhang mit Portalen)

Das Thema „Portale" wird gesondert behandelt (siehe Beschluss l zu TOP 4. l).
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TOP 6 Ratsinformationssysteme

Berichterstatter: BB

SN informiert die Teilnehmer, dass BB (für diesen TOP federführendes Land) einen Zustän-

digkcitsweclisel bezüglich der Mitarbeit im AK vollziehe.

Neben BB hätten N1 und SN ihre Mitarbeit m der UAG zugesagt.

Aufgrund des Zuständigkeitswechsels sei derzeit offen, ob BB in der UAG weiterhin mitar-

heiten werde und in welcher Funktion das geschehen soll.

SN und N1 bitten die Teilnehmer des AK um Prüfung der Möglichkeit zur Mitarbeit im AK.

SN werde die Teilnehmer informieren, ob BB weiter in der UAG mitwirken werde. Innerhalb

dieses Schreibens würden alle Teilnehiner noch einmal um ihre Mitarbeit in der UAG gebe-

ten.

BY bittet um die Berücksichtigung des folgenden Andcrungsvorschlages zu Nummer IV b)

der Orientiemngshilfe (OH) „Empfelilungen für den datenschutzgerechten Einsatz von Rats-

mformations Systemen (RJS)":

Der bisherig Absatz b) solle durch den folgenden neuen Absatz ersetzt werden:

„Sitzungsvorlagen auch für öffentliche Sitzungen des Gemeinderats sind interne Ausarbcitun-

gen der Verwaltung für den Gemeinderat. Eine Veröffentlichung un Internet ist daher nur

zulässig, wenn die Vorlagen durch kürzen, unkemitlich machen etc. so abgeändert werden,

dass sie nur noch Informationen beinhalten, die der Offentlichlceit ohne Bedenken zugänglich

gemacht werden dürfen." ,

ST stimmt diesem Vorschlag zu.

TH schließt sich der Zustimmung an und werde ggf. weitere Vorschläge schriftlich an die

UAG übersenden.

BY übergibt in der Sitzung einen weiteren Aiidemngsvorschlag (Thema: „Speichern von Un-

terlagen zur Gemeinderatsarbeit auf dem häuslichen Computer der Gemeinderatsmltglieder)

mit der Bitte um Aufnahme in die OH.

TH schlägt vor, den Begriff der „Offentlichlceit" in der OH differenzierter zu betrachten

(Stichwort: Veröffentlichung der Sitzungsunterlagcn von Gemeinderatssitzungen - ein Inter-

netnutzer kann nicht besser gestellt werden, als der Besucher vor Ort).

N1 weist darauf hin, dass nur die Einwohner einer Gemeinde tatsächlich an den Unterlagen

interessiert seien.
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BfDI führt aus, dass in der Mehrzahl der Länder Informationsfreiheitsgesetze gelten würden.

Im Hinblick darauf, wären Beschränkungen der Informationen (Protokolle) wohl nicht mehr

zu halten.

Die Teilnehmer des AK vertreten die Auffassung, dass die Ausgestaltung der jeweiligen In-

formationsirciheitsgesetze Konsequenzen auf die Erforderlichkeit und Zulässigkeit der VerÖf-

fentlichung von Sitzungsunterlagen der Gemeinderats Sitzung haben kömie.

Beschluss:

SN bittet die Teilnehmer des AK, alle Vorschläge zur Änderung der OH „Empfehlungen für

den datenschutzgerechten Einsatz von Ratsinformations Systemen (RIS)t< scliriftlich an die

UAG zu übersenden.

Termin: 22. KW
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TOP 7 ePayment - Bezahlkomponente bei der Landesmeldebehörde in SN

Berichterstatter: SN

SN trägt das Ergebnis der Umfrage zzmi aktuellen Stand der Implcmentierung und Nutzung

von ePaymentkomponenten in den Ländern vor.

SN bittet die Mitglieder des AK in diesem Zusammenhang um Information bezüglich der

rechtlichen Zulässigkeit (inkl. Voraussetzung) der Kreditkartenzahhmg m den Ländern.

SH informiert den AK, dass die Kollegen vor Ort derzeit mit einer Vorabkontrolle zu einem

eGewerbe-Verfahren beschäftigt seien und stellt in Aussicht, in der nächsten Sitzung des AK

zu diesem Thema zu berichten.

SN weist daraufhin, dass nach § 13 Abs. 6 TMG eine anonyme Zalilungsmöglichkeit gewähr-

leistet werden müsse und bittet um Informationen, in welchen Bereichen der Länder diese

Vorgabe bereits umgesetzt werde.

MV führt aus, dass die Bereitstellung des anonymen Bezahl Verfahrens in MV im Zusammen-

hang mit der Ertellung der einfachen MelderegisterauslcunfE ausdrücklich gefordert worden

sei.

SN stellt die Einbindung eines Payment-Providers zur Zahlungsabwicldung für Melderegls-

terauskünfte aus dem Kommunalen Kernmelderegister (KKM) in Sachsen vor.

Die Tischvorlage - TOP 7 wird ausgegeben. .

Die das Projekt betreffenden zwei Problemfelder wurden vorgestellt (Seite 4 der Tischvorla-

ge).

MV wird SN informieren, wie die vorliegenden Probleme in MV gelöst wurden.

HE erwähnt die sich dort in Entwicklung befindlichen Verfahren des Handyparkens und der

Onlineklage.

Dem BfDI lägen keine diesbezüglichen Erkemitnisse vor.

BE vertritt die Auffassung, dass durch die Datentrennung (SAKD-Meldedaten; ePaymentan-

bieter-Bezahldaten) die geforderte Anonymität im Sinne des Telemediengesctzes bereits ge-

währleistet sei,

SN weist, darauf hin, dass ePayment-Systeme im Entstehen seien und weiter an Bedeutung

gewinnen würden. Wenn in den Ländern neue Projekte und Erkemitnisse vorlägen, werden

die Länder gebeten den AK zu informieren.
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TOP 8 Verschiedenes

8,1 Reform des Meldewesens - weiteres Vorgehen Gesetzgebungsverfahren MG

Berichterstatter: BfDI

BfDI berichtet, dass ein Gesetzentwurf immer noch nicht vorläge. Das Eckpunüktepapier der

DSIC sei damit nach wie vor gültig.

Die Veröffentlichung eines Entwurfes des Bundesmeldegesetzes im Internet wäre unautori-

siert gewesen und entspräche nicht dem aktuellen Stand.

Sobald ein Gesetzentwurf vorläge, werde die UAG einberufen.

8.2 Stand der DEUTSCHLAND ONLINE-Projekte

B eri chterstatter: B fDI

BfDI berichtet, dass das BMI keinen Gesamtüb erblick zur Stand der DEUTSCHLAND ON-

LINE-Projekte zuarbeiten könne. Die jeweilige Projektleitungen (sog. Federführer) würden

ihre Projekte eigenständig bearbeiten. Dem BfDI läge ein aktueller Bericht zum Stand der

DEUTSCHLAND ONLINE-Projekte vor. Sobald dieser im Kabinett behandelt worden sei

(19.03.08), werde BfDI die Fundstelle mitteilen bzw. den Bericht zum Einstellen auf den Cir-

ca-Server übermitteln. c

8.3 Einsatz digitaler Signaturen— Praxisbericht

Berichterstatter: SN

SN berichtet vom Projekt im Landratsamt Leipziger Land.

8.4 Präsentation von Funktionalitäten des Circa-Servers

Berichterstatter: SN

SN erläutert den Teilnehmern einige Funktionalitäten des Circa-Servers (u .a. Nutzung der

Bibliothek und das Einstellen neuer Dokumente).
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HE fordert den Einsatz einer einheitlichen Kommunikationsplattform fiir alle Arbeitslu-eise

der DSK und schlage die gemeinsame Nutzung des Circa-Servers des Bundes zur Nutzung

Vor.

SN erwidert, dass für den AK Gmndsatzfragen der Verwaltungsmodemisiemng bis zur zent-

raten Vorgabe eines Verfahrens mit vergleichbaren Funktionalitäten der Circa-Server Sach-

sens als Kommumkationsplattform genutzt werden solle.

I-IE und BW führen aus, dass die Nutzung des Circa-Servers nach Aussage der vor Ort zu"

ständigen Administratoren über das TESTA-Netz nicht möglich sei. Dieser Umstand sei für

die beiden Teilnehmer des AK sehr unkomfortabel. SN werde das Problem mit den Verant-

wörtlichen des Statistischen Landesamtes Sachsen klären und die Betroffenen informieren.

SH berichtet, dass das ULD gemäß dem AIC-Beschluss vom 07.11.2007 die E-Maü-Verfceiler

des AK aktualisiert habe. Bei der Überarbeitung der Verteilet' sei aufgefallen, dass eine Reihe

von externen Kontakten (u. a. aus dem nicht öffentlichen Bereich) Im Verteiler gespeichert

seien. Der Grund und Ardass der Speicherung der externen Kontakte sei den Teilnehmern des

AK nicht bekannt. SN wird das eventuelle Vorliegen von Beschlüssen des AK prüfen, welche

die Aufnahme der Externen in den offiziellen E-Mail-Verteiler veranlasst haben. 'Für den Fall,

dass derartige Beschlüsse nicht vorlägen, sprechen sich die Teilnehmer des AK dafür aus, die

externen Kontakte vollständig zu löschen. Der E-Mail-Verteiler sei ausschließlich für die dem

AK angehörenden Teilnehmer vorgesehen.

SN weist daraufhin, dass alle den AK betreffenden Informationen und Unterlagen, ausschließ-

lich im Circa-Server eingestellt würden. Die Teilnehmer erhielten durch den Circa-Server

eine automatische Infomiatlons-E-Mail, wenn eine Veränderung auf dem Circa-Server statt-

gefunden hat (z. B. neues Dokument eingestellt oder neuer Teilnehmer angemeldet etc.)

Beschluss:

Die Dokumente und Beiträge des AK Grundsatzfragen der Verwaltungsmodemisiemng wer-

den auf dem Circa-Server eingestellt. Die Dokumente verbleiben auf dem Circa-Server auch

nach Abschluss der Befassung des AK mit 'dem jeweiligen Thema. Die Dokumente zu den

abgeschlossenen Themen werden in einen separaten Ordner (abgeschlossene Themengebiete)

dauerhaft abgelegt.

TOP 9 neuer Termin

08.10./09.10.08
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Entwurf - Protokoll

des AK Grundsatzfragen der Verwaltungsmodernisierung

06./07.11.2007 in Dresden

06.11.2007

TOP l Digitales Archiv

Vertrag: Rechts- und revisionssichere Langzeitspeicherung elektronischer Dokumente

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

Folien: www.archlsafe.de (Amlage l zum Protokoll)

TOP 2 EU-DienstIeistungsrichtUnie 20Ö6-123-EG vom 12.12.2006 (DLR)

TOP 2.1 Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie allgemein

(Folienvoitrag als Anlage 2 zum Protokoll)

SN informiert die Teilnehmer über die Schwerpunkte der Umsetzung der Richtlinie

2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleis-

tungen im Bimienmarkt (Amtsblatt der Europäischen Union L 376/36 vom 27.12.2006).

Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlime (Umsetzungsfrist bis zum 28.12.2009) sei

geeignet, in den Verwaltungen des Bundes, der Länder und der Kommunen zu einsclmeiden-

den Veränderungen zu führen.

Um die in alle Bereiche der EU-DienstIeistungsrichtlime (DLR-) hineinreichende Problematik

•des Datenschutzes angemessen in die Umsetzung der Richtlinie einfiießen zu lassen, schlägt

SN untenstehende Schritte vor:

• Benennung der aus Sicht des Datenschutzes relevanten Problembereiche,

• kontinuierlicher Austausch von Informationen und

• Mitarbeit der Datenschutzbeauftragten in den entsprechenden Gremien des Bundes

und der Länder.

Den Mitgliedern des AK werden im Nachgang zur Sitzung Unterlagen des BMWI zur Verfii-

gung gestellt. Hinweis: SN bittet, die Dokumente bis 19.11.2007 nur zum internen Dienst-
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gebrauch zu nutzen, da das BMWI die Unterlagen unter dieser Bedingung zur Verfügung ge-

stellt hat.

Daneben übersendet SN den Teilnehmern des AK im Anschluss an die Sitzung den aktuellen

Stand des bundesweit abgestimmten Rasters für das Normenscreening.

Der BfDI ist in die Arbeit der aufßundesebene mit der Umsetzung der DLR befassten Gre-

mien (UAG Dienstleistungswirtschaft Wirts cliaffcsmimsterien; VwV-Rechtsreferenten; IMK;

Deutschland Online Projekt) noch nicht involviert. Das BMWI hat die Information des BfDI

zugesagt.

D-online Projekt: JT Umsetzung der EU DLR":

BW berichtet, dass das D-online Projekt; „IT Umsetzung der EU DLR" durch SH und BW

durchgefühlt wird. Federfülu'end ist dabei das Innenressort BW.

Problematisch ist für das Projekt, dass für die technische Umsetzung bislang die rechtliclien

Vorgaben fehlen. Dieses Defizit wird von BW vor dem Hintergrund des knappen Zeitplanes

als kritisch bewertet.

LfD BW wird die dort vorliegenden Informationen an den AK senden.

Eine direkte Mitarbeit an dem D-online Projekt sieht LfD BW derzeit nicht vor.

Im Verlauf der DisUmssion besteht weitgehend Übereinstimmung dahingehend, dass die Lan-

desdatenschutzbeauftragten bisher in die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlmie auf der je-

weiligen Landesebene und der Bundesebene in noch nicht zureichender Weise beteiligt wor-

den sind. Insgesamt werden die vorhandenen Informationen zur Umsetzung der Dienstleis-

tüngsrichtlinie durch die Mitglieder des AK als unvollständig eingestuft.

BfDI sagt zu, Ref. 4 BfDI zu bitten, den Kontakt zu den VwV Rechtsreferenten herzustellen

und Informationen zur Umsetzung der DLR zu beschaffen.

SN schlägt die Einrichtung einer UAG zur Benennung der datenschutzrechtlich relevanten

Problembereiclie vor. Die Mitglieder des AK sind der Auffassung, dass die derzeit vorliegen-

den Informationen noch nicht ausreichend sind, um eine UAG Dienstleistungsrichtlinie einzu-

richten. Die Überlegung wird daher verworfen.

Beschluss:

l. Die Art. 29-Gmppe soll zunächst aktiv werden und weitere Informationen vorlegen.

2. Bei Vorliegen von Information durch die Art. 29-Gruppe wird über die eventuelle Notwen-

digkeit der Einrichtung einer UAG und das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit neu

entschieden.
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3. Bis dahin wird eine Problembeschreibung für die nächste DSK in Bezug auf die Umsetzung

der DLR vorbereitet. Verantwortlich hierfiir: SN
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TOP 2.2 IMI (Internal Market Information (IMI) System):

BE informiert die Teilnehmer über die Schwerpunkte der bevorstehenden Einführung des .

Intemal Market Information (IMI) Systems. IIVtl soll zukünftig als grenzüberschi'eitende und

sprachunabhängige Komrmmikationsplattform für Behörden im Zusainmeiihang mit der Be"

. rufsanerkeimungsrichtlinie und der DLR genutzt werden. IMI wird dabei unter anderem die

Funktion eines Zuständigkeitsfmders erfüllen. Daneben ist mittels IMI auch der Austausch

von datenschutzrechtlich sensitiven Informationen z. B. über die Zuverlässigkeit von einzel-

nen Dienstleistungserbrmgem und in Form eines europaweiten Vorwamsystems gegen dienst-

leistungsbediugte Gefahren vorgesehen.

Das IMI soll im November 2007 mit vier Berufsgmppen im Bereich der Berufsancrkemiimgs-

richtlinie in Betrieb genommen werden. Diesen ersten Anwendungen sollen eine Vielzahl von

weiteren NutzungsmÖglichkeiten folgen.

BW verfiigt über Dokumente zu IMI und kündigt an, diese dem AK zur Verfügung zu stellen.

Aus Sicht der TN des AK ist die rechtliche Stellung der EU-Kommission bei der Errichtung

und dem Betrieb des IMI unklar, insbesondere auch, ob es sich um ein Auftragsdatenverarbei-

tungsverhältnis handelt. Nach bisherigen Verlautbarungen der EU-Kommission will diese

nicht auf die personenbezogenen Daten zugreifen. Lediglich statistische Ausweitungen sind

durch die EU-Kommission geplant. In diesem Zusammenhang fordert die Artikel 29-Gmppe

eine klarere Rechts grundlage. Angestrebt wird, dass die Kommission zeitnah in Bezug auf

IMI eine Entscheidung (vergleichbar mit einem VA) zur Klärung aller datenschutzrelevanten

Fragen treffen soll. Aus Praktikabilitätsgmnden wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass

die Kommission von den zukünftig wohl sehr zahlreichen Behörden mit der Verarbeitung von

personenbezogcnen Daten einzeln beauftragt wird.

In der Entscheidung der EU-Kommission soll die gemeinsame Verantwortung (Verantwort-

lichlceiten und Rollen) abgebildet und das Verbot der Nutzung personenbezogcner Daten

durch die EU-Kommission geregelt werden.
/"

EmwuicungsmögUchkeiten der Landesdatenschutzbeauftragten auf die grundsätzliche Gestal-

tung des IMI werden von den TN des AK als gering eingeschätzt.

Einflussmöglichlceiten haben die Landesdatenschutzbeaufü'agten nur aufLandesebene, z. B.

kann durch sie gefordert werden, dass die IMI-Koordinatoren der Länder (DIMIC), keine per-

sonenbezogenen Daten verarbeiten dürfen.

Übereinstimmung besteht auch dahingehend, dass für eine datenschutzgerechte Vorab-

kontrolle in den Ländern, ein Sicherheits- und Berechtigungskonzept notwendig sein wird.

4
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TOP 2.2} IMI (Internal Market Information (IMI) system); 

BE informiert die Teiinehmer über die Schwerpunkte. der bevorstehenden Einführung des _. _ 
Internal Market Information (IM1) Systems. IMI soll zukünftig als grenzüberschreitende und 

sprachunabhängige Kommunikationsplattform fiir Behörden im Zusammenhang mit der Be— 

. rufsanerkennungsrichtlinie und der DLR genutzt Werden. IMI wird dabei unter anderem die" 

Funktion eines Zuständigkeitsfinders erfüllen. Daneben ist mittels IMI auch der Austausch 

von datenschutzrtachtlich sensitiven Informationen _z. B. über die Zuverlässigkeit von einzel- 

nen Dienstleistungserbringern und in Form eines europaweiten Vorwarnsystems gegen dienst- 

leistungsbedingte Gefahren vorgesehen. 

Das IMI soll im November 2007 mit vier Berufsgruppen im Bereich der Berufsanerkennungs— 

richtli'nie in Betrieb genommen werden. Diesen ersten Anwendungen sollen eine Vielzahl von 

. weiteren Nutzungsmöglichkeiten folgen. . . 

BWiverfiigt über Dokumente zu IMI und kündigt an, diese dem AK zur Verfiigung zu stellen. 

Aus Sicht der TN des AK ist die rechtliche Stellung der EU—Kommission bei der Errichtung 

_ und dem Betrieb des IMI unklar, insbesondere auch, ob es sich um ein Auftragsdatenverarbeig 

tungsverh'ältnis handelt. Nach bisherigen_Verlautbarungen der EU—Komrnissiori will diese 

nicht auf die personenbezogenen Daten zugreifen. Lediglich statistische Auswertungen sind 

durch die EU—Komrnission geplant. In diesem Zusammenhang fordert die Artikel 29-Gruppe 

eine klarere Rechtsgrundlage. Angestrebt wird, dass die Kommission zeitnah in Bezug auf 

IMI eine Entscheidung (vergleichbar mit einem VA) zur Klärung aller datenschutzrelevanten _ 

Fragentrefi‘en soll. Aus Praktikabilitäts‘gründen wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass 

die Kommission von den zukünftig wohl sehr zahlreichen Behörden mit der Verarbeitung von 

personenbezogénen Daten einzeln beauftragt wird. 

In der Entscheidung der EU-Kommission soll die gemeinsame Verantwortung WerantWort— 

lichkeiten und Rollen) abgebildet und das Verbot der Nutzung personenbezogener Daten 

durch die EU—Kommission geregelt werden. . _ 
Einwirkungsmöglichkeiten der Landesdatenschutzbeaufiragteri auf die grundsätzliche Gestal- 

tung des IMI werden von den TN des AK als gering eingeschätzt. 

Einflussmöglichkeiten haben die Landesdatenschutzbeauftragten nur auf Landesebene, z. B. . 

kann durch sie gefordert werden, dass die IMI—Koordinatoren der Länder (DIMIC), keine per—' 

sonenbezogenen Daten verarbeiten dürfen. 

Übereinstimmung besteht auch dahingehend, dass für eine datenschutzgerechte Vorab— 

kontrolle in den Ländern, ein Sicherheits- und Berechtigungskonzept notwendig sein wird. 
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Die Art. 29-Gmppe sollte auch mit den Fragen des Datenschutzes bezüglich IMI befasst wer-

den und diese stellvertretend an die EU Kommission herantragen.

Beschluss:

Die LfDen übermitteln die im Zusammenhang mit dem IMI stehenden offenen Fragen an SN

zur Ubersendung an die Art. 29 Gruppe.

Termin: 01.01.2008

Ziel des AK wäre weitergehend, die Art. 29-Gmppe von der Notwendigkeit zu überzeugen,

als Voraussetzung für die Inbetriebnahme des IMI bei der EU-Kommission, die Zuarbeit des

Sichcrheits- und Berechtigungskonzeptes zu fordern.
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Die Art_. 29-Gruppe sollte auch mit den Fragen des Datenschutzes bezüglich IMI befasst wer- 

den und diese steilverträend an die EU Kommission herantragen. 

Beschluss: 

Die LfDen übennitteln_die im Zusammenhang mit dem IMI stehenden offenen Fragen im SN 

zur Übersendung an die Art. 29 Gruppe. 

Termin: 01L@1.2008 

Ziel des AK wäre weitergehend, die Art. 29-Gruppe von der Notwendigkeit zu überzeugen; 

als Voraussetzung für die Inbetriebnahme des IMI bei der BEI-Kommission, die Zuarbeit des 

Sicherheits— und Berechtigungskohzeptes zu fordern. 
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TOP 3 Allg. Orientierungshilfe für WEB Auftritt

Die datenschutzfreundliche Gestaltung von WEB Auftritten stellt öffentliche Stellen bundes-

weit nicht selten vor aktuelle Probleme.

In den Ländern und beim Bund gibt es z. T. Materialien und Dokumente, die für eine bessere

Handhabbarkeit und Nutzerfreundlichlceit in einer aktuellen Orientiemngshilfe des AK zu-

sammenge führt werden.

Die TN des AK sehen die Notwendigkeit der Erarbeitung einer solchen Orientierungshilfe als

gegeben.

Beschluss:

Die TN des AK beschließen die Einrichtung einer UAG „Orientlemngshilfe WEB-Auftritt":

Für die Mitarbeit in der UAG erklären sich die folgenden Länder bereit:

SN,HE,BB,NI,RP.

MV regt an, den AK Technik in die Arbeit der UAG mit einzubeziehen. Diesem Vorschlag

folgend sagt SN zu, den Vertreter Sachsens im AK Technik in die Arbeit der

UAG mit einzubezichen.

Die erarbeiteten Dokumente sollen generell vor der Verabschiedung den betroffenen Arbeits-

kreisen zur Stellungnahme übersandt werden.

BY informiert, dass das LfD BY in Kürze eine derartige Orientienmgslnlfe für den Öffentli-

chen Bereich online veröffentlichen wird.

SN bittet die TN um das Zusenden bestellender Orientiemngshilfen und Vorschläge.

Termin: 27.11.2007

Die Teilneln-ner erörtern, ob die Orientiemngslulfe Ratsiuformationssysteme in die Orientie-

mngshilfe WEB-Auftritt eingebunden werden soll. Von einer Aufnahme der Orientiemngshil-

fe Ratsinformations Systeme wirdjedo'ch abgesehen, da bei dieser Thematik der WEB-Auftritt

lediglich ein Sachproblembereich unter vielen weiteren darstelle.

Beschluss:

Eine Orientiemngslülfe zu Ratsinformationssy s fernen soll gesondert betrachtet werden (vgl„

TOP 7 - unten) In der Orientierungshilfe WEB Auftritt soll ggfs. auf den entsprechenden Teil

in der OrientierungshUfe Ratsinformationssysteme vei'wiesen werden.
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TOP 3 Allg. Orientierungshilfe für WEB Auftritt 

Die datenschutzfreundliche Gestaltung von WEB Auftritten stelltöffentliche Stellen bundes- 

weit nicht selten vor aktueile Probleme. > 

In den Ländern und beim Bund gibt es z T. Materialien und Dokumente, die für eine bessere 

Handhabbarkeit und Nutze1freundlichkeit 111 einer aktuellen Orientier ungshi1fe des AK zu- 

sammenge fiihrt Werden ' 
Die TN des AK sehen die Notwendigkeit der Erarbeitung einer solchen Orientierungshilfe als 

gegeben. 

Beschluss: . 

Die TN des AK beschließen die Einrichtung einer UAG „Orientierungshilfe WEB-Auftri “: 

F ur die Mitarbeit in de1 UAG erklären sich die folgenden Länder bereit: 

SN, HE, BB, Ni, RP. 

MV regt an, den AK Technik in die Arbeit der UAG mit einzubeziehen. Diesem Vorschlag 

folgend sagt SN zu, den Vertreter Sachsens im AK Technik _ '  m die Arbeit der 
. UAG mit einzubeziehen. 

Die erarbeiteten Dokumente sollen generell vor der Verabschiedung den betroffenen Arbeits- „ 

kreisen zur Steilungnahme übersandt werden. 

BY informiert, dass das Lfl) BY in Kürze eine derartige Orientierungshilfe fiir den öffentli- 

chen Bereich online veröffentlichen wird. ' ' ' 

SN bittet die TN um das Zusenden bestehender 01ientierui1gshiifen und Vorschläge. 

Termin: 27.11.2007 

Die Teilnehmer erörteru, ob die Orientierungshilfe Ratsinforn1ationssysteme in die Orientie— 

rungshilfe WEB-Auft1itt eingebunden werden soil. Von einer Aufnahme der Orientierungshih 

fe Rat'sinfonnationssysteme wird jedoch abgesehen, da bei dieser Thematik der WEB-Auftritt 

lediglich ein- Sach11roblernbereich unter vielen weiteren darstelle. 

Beschluss: 

Eine Orientierungshilfe zu Ratsinfonnationssystemen soll gesondert betrachtet werden (vgl.. 

TOP 7 — unten) In der Orientierungshilfe WEB Auftritt soll ggfs. auf den entsprechenden Teil 

in der Orientierungshilfe Ratsinformationssysteme verwiesen werden. 
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TOP 4 Reform des Meldewesens — Sachstandsbericht der UAG des AK ]V[eldewesen

Bericht des BfDI:

Die Tätigkeit der UAG Meldewesen mündete in dem gemeinsamen im Rahmen der 74. DSK

verabschiedeten Eckpunktepapier. Die datenschutzreclitlichen Anfordemngen sind im Eck-

punktcpapier aufgeführt.

BfDI berichtet, dass eine im BMI angesiedelte AG der Innenressorts des Bundes und der Län-

der einen Bericht zur Fortentwicklung des Meldewesens gefertigt hat.

Ein Beschluss über die Im Rahmen des Berichtes aufgestellten Thesen liegt derzeit nicht vor.

Der BfDI ist nicht Mitglied dieser Arbeitsgruppe, steht aber mit dem Vorsitzenden der AG in

Kontakt. Die UAG des AK Meldewesens wird die Prozesse des Meldewesens weiter aus da-

tenschutzrechtlicher Sicht begleiten.

Infomiationen über den Zeitplan zur Schaffung eines Bundesmeldegesetzes liegen nicht vor.

Auch das Ergebnis der Prüfung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Emcl-itung eines

zentralen Meldedatenbestandes beim Bund liegt den Datenschutzbeauftragten nicht vor.

Das Eclcpunktepapier steht den Ländern als Beschluss — es handelt sich nicht um eine Ent-

schließung (!) - der DSK für die Kontaktauftiahme mit den Iimenressorts zur Verfügung.

ExkursNr.lzuTOP4:

MV weist im Zusammenhang mit meldebehördlichen Belangen daraufhin, dass der in OSCI

X Meld l .2 standardisierte Antworttext („Keine automatisierte Bearbeitung möglich, sclmfüi-

eher Antrag notwendig.") bei der Erteilung der einfachen Melderegisterauslcunft im Falle des

Vorliegens einer Auskunfts sperre aus seiner Sicht als datenschutzrechtlich kritisch zu bewer-

ten ist. Nach Meinung MV wäre der folgende Text: „Der Betroffene konnte im Rahmen des

automatisierten Suchverfahrens nicht oder nicht eindeutig identifiziert werden." aus daten-

schutzrechtlicher Sicht und zum Schutz des Betroffenen günstiger.

SN weist daraufhin, dass es sich bei der Festlegung des Mustertextes um einen Beschluss der

Melderechtsreferenten des Bundes und der Länder handele. Die Nutzung des durch MV vor-

geschlagenen Textes hätte zur Folge, dass der Auskunftssuchende die kostenpflichti'ge Anfra-

ge immer wieder neu stellt.

SN schlägt vor, bei den Melderechtsreferenten der Länder unter Hinweis auf die datenschutz"

rechtlichen Probleme eine Umformulierimg des Mustertextes zu fordern.
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‚TOP 4 Reform des Meldewesens — Sachstandsbericht der UAG des AK Meldewesen . 

Bericht des BfDI: _ _ _ 
Die-Tätigkeit der UAG Meldewesen mündete in dem gemeinsamen im Rahmen der 74. DSK 

verabschiedeten Eckpunktepapier. Die datenschutzrechtlichen Anforderungen sind im Eck— 

punktepapier aufgeflihrt. _ _ 
BfDI berichtet, dass eine im BMI angesiedelte AG der Innenressorts des Bundes und der Län— . 

der einen Bericht zur Fortentwicklung des Meldewesens gefertigt hat. 

Ein Beschluss über die im Rahmen des Berichtes aufgestellten Thesen liegt derzeit nicht vor. 

Der BfDI ist nicht Mitglied dieser Arbeitsgruppe, steht aber mit dem Vorsitzenden der AG in 

Kontakt. Die UAG des AK Meldewesens wird die Prozesse des Meldewesens weiter aus da- 

tenschutzrechtlicher Sicht begleiten. . _ 
Informationen über den Zeitplan zur Schaffung eines Bundesineldegesetzes liegen nicht vor. 

Auch das Ergebnis der Prüfung der verfassungsreéhtlichen Zulässigkeit der Errichtung eines 

zentralen Meldedatenbestandes beim Bund liegt den Datenschutzbeaufiragten nicht vor. 

Das Eckpunktepapier steht denLändern als Beschluss — es handelt sich nicht um eine Ent- 

' schließung (1) — der DSK fiir die Kontaktaufnahme mit den Irmenressorts zur Verfügung. 

.. Exkurs Nr. 1 zu TOP 4: 

MV weist im Zusammenhang n1itmeldebehöi‘dlichen Belangen darauf hin, dass der in OSCI 

X Meld 1.2 standardisierte Antworttext („Keine automatisierte Bearbeitung möglich, schriftli- 

cher Antrag notwendig.“) bei der Erteilung der einfachen Melderegisterauskunft im Falle “des 

Vorliegens einer Auskunftssperrés aus seiner Sicht als datenschutzrechtlich kritisch zu bewei- 

ten ist. Nach Meinung MV wäre der folgende Text: „Der Betroffene konnte im Rahmen des 

automatisierten Suchverfahrens nicht oder nicht eindeutig identifizie1t werden.“ aus daten- 

schutzrechtlicher Sicht und zum Schutz des Betrdffenen günstiger. > ' . 

SN weist darauf hin, dass es sich bei der Festlegung des Mustertexte3 um einen Beschluss der 

Meldterechtsreferenten des Bundes und der Länder handele. Die Nutzungdes durch MV vor- ' 

geschlagenen Textes hätte zur Folge, dass der Auskunftssuchende die kostenpfliéhti‘ge Anfra- . 

ge immer wieder neu stellt. _ ' ' 
Sl\l schlägt vor, bei den Melderechtsreferenten der Länder unter Hinweis auf die datenschutz— 

rechtlichen Probleme eine U1nformulierung des Mustertextes zu fordern. 
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ExkursNr.2zuTOP4:

BB weist daraufhin, dass die Datensätze von Personen mit Auskunfts sperre in den Meldere-

gistern der Gemeinden unverschlüsselt gespeichert sind, obwohl diese Daten im Verhältnis zu

den sonstigen Meldedaten einen höheren Schutzbedarf hätten.

Datenschutzorganisatorische Verbesserung der zentralen Datenbestände würden an dieser

Stelle bislang nicht genutzt.

SN schlägt vor, dass sich die UAG Meldewesen dieses Problems, annimmt.

ExkursNr.3zuTOP4:

SN weist daraufhin, dass sich die DSK in ihrer Entschließung vom 15.12,2005 für eine OS-

CI-Transport Ende zu Ende Verschlüsselung ausgesprochen hat. Mittlerweile sind in den

Ländern z. T. gänzlich andere K.ommunikationsmodelle (z. T. ohne OSCI-Transport) reali-

siert worden. SN bittet die anderen TN um Information, ob an dem Beschluss von 2005 fest-

gehalten wird,

MV weist daraufhin, dass der AK Technik sich aktuell mit dieser Thematik befasse.

An der Forderung nach einer OSCI- Transport Ende zu Ende - Kommunikation werde mit

den Eigenschafbn von OSCI 1.2 festgehalten.

Es wird vorgeschlagen, dass sich das BfDI im Rahmen der UAG Meldewesen mit den date-

schutzorganisatorischen Problemen der Verschlüsselung und der OSCI-Transport-

kommunikatioü beschäftigen soll,
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Exkurs Nr. 2 zu TOP 4: _ 

BB weist darauf hin, dass die Datensätze von Personen mit Auskunflssperre in den Meldere- 

gistem der Gemeinden unverschlüsselt gespeichert sind, obwohl diese Daten im Verhältnis zu _. 

den sonstigen Meldedaten einen höheren Schutzbedart' hätten. ' 

Datenschutzorgariisatorische Verbesserung der zentralen Datenbestände würden an dieser 

Stelle bislang nicht genutzt. . 

4 SN schlägt vor, dass sich die UAG Meldewesen dieses Problems. annimrht. 

Exkurs Nr. 3 zu TOP 4: , 

SN weist darauf hin, dass sich die DSK in ihrer Entschliéßung vom 15.12.2005 fiir eine OS— 

. CI—Transport Ende zu Ende Verschlüsselungaus gesprochen hat. Mittlerweile sind in den 

Ländern z. T. gänzlich andere Kommunikationsmodelle (z. T. ohne OSCI—Transport) reali- 

siert WOrdenl_ SN bittet die anderen TN urn Information, ob_an dem Beschluss von 2005 fest— 

gehalten wird. ' _ 

MV weist daraufhin, dass der AK Technik sich aktuell rnit dieser Thematik befasse. 

An der Forderung nach einer OSCI— Transport Ende zu Ende — Kommunikation werde mit 

den Eigenschaften von OSCI 1.2 festg'ehalten. 

Es wird v01 geschlagen dass sich das BfDI' nn Rahmen de1 UAG Meldewesen mit den date- . 

— schutzorganisatorischen Problemen der Verschiüsselung und der OSCI-Transport- 

kommunikation beschäftigen soll 
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TOP 5 Vorstellung und Berichte aus den UAG 07.11.2007

a) UAG Auftrags datenverarbeitung

Berichterstatter: BfDI

Das auf Basis der inhaltlichen Behandlung dieses Themas in der letzten Sitzung des AK eGo-

. vernment von der UAG erstellte Papier „Datenschutzrechtliche Grundlagen bei Auftragsda-

tenverarbeitung/Outsourcing in der öffentlichen Verwaltung" wird durch den BfDI vorgelegt

(Anlage 3 zum Protokoll).

BfDI bittet um Kenntnisnahme, ggf. Stellungnahme bzw. die Ubersendung von Hinweisen in

Bezug auf das Konzept des Papiers.

Die von den Ländern übersandten Hinweise w.erden in der UAG besprochen und eingearbei-

tet.

Termin für Abgabe: 21.12.2007

Beschluss:

Die Entscheidung, ob das Papier eine Orientiemngshilfe oder ein Arbeitspapier sein soll, wird

erst nach Vorliegen des final abgestimmten Papiers getroffen. Sodann soll auch mitentschie-

den werden, ob das Papier an die DSK zur ICemitnisnahme übersandt wird.

b) UAG Geodatenverarbeitung

Berichterstatter: ULD

ULD berichtet, dass imierhalb der 74. DSK lediglich ein Minimalkonsens bezüglich des durch

das ULD vorgelegten Entschließungsent\vurfes erreicht wurde.

Diesen wird das ULD im Nachgang der Besprechung an die Tcilnduner versenden.

Im Verlauf der sich anschließenden Diskussion betonen mehrere TN

l, dass es sich bei der durch das ULD der DSK zur Beschlussfassung vorgelegten Ent-

schließung um keinen abgestimmten Entwurf der UAG gehandelt habe.

Die nächste Besprechung der UAG Gcodaten Verarbeitung findet am 07.12.2007 statt.

Da die DSK kurzfristig eine Präzisierung des Entschließungsentwwfs wünscht, das Gesamt-

thema aber inhaltlich wesentlich differenzierter als bislang untersucht werden muss, einigt

sich 'der AK auf folgendes Vorgehen:
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TOP 5 Vorstellung und Berichte aus den UAG - ' 07.11.2007 

a) UAG Auffiagsdatenverarbeituhg 

Berichterstatter: BfDI 

Das auf Basis der- inhaltlichen Behandlung dieses Themas in der letzten Sitzung ‚des AK eGo- 

vernment von der UAG erstellte Papier „Datenschutzrechtliche Grundlagen bei Auftragsda- 

tenvemrbeitung/Outsourcing in der öffentlichen Verwaltung“ wird durch den BfDI vorgelegt 

(Anlage 3 zum Protokoll). ' 

BfDI bittet um Kenntnisnahme, ggf. Stellungnahme bzw. die Übersendung von. Hinweisen in 

Bezug auf das Konzept des Papiers. _ 

Die von den Ländern übersandten Hinweise werden in der UAG besprochen und eingearbei— 

tet. 

Termin für Abgabe: 21.12.2007 

Beschluss: 

Die Entscheidung, ob das Papier eine Orientierungshilfe oder ein Arbeitspapier sein soll, wird 
erst nach Vorliegen des final abgestimmten Papiers getroffen. Sodann soll auch mitentschie- 

den werden, ob das Papier an die DSK zur Kenntnisnahme übersandt wird. 

b) UAG'Geodatenverarbeitung 

Berichterstatter: ULB 

ULD berichtet, dass irmerhalb der 74. DSK. lediglich ein Minimalkonsens bezüglich des durch 

. das ULD vorgelegten Entschließungséntwurfes erreicht wurde. ' 

Diesen wird das ULD im Nachgang der Besprechung an die Teilnehmer versenden. 

Im Verlauf der sich anschließenden Diskussion betonen mehrere TN _ 

. ,  dass es sich bei der_durch das-ULB de1‘DSK zur Beschlussfassung vorgelegten Ent- 

schließung um keinen abgestimmten Entwurf der UAG gehandelt habe. 

Die nächste Besprechung der UAG Geodatenverarbeitung findet am 07.12.2007 statt. 
Da die DSK kurzfristig eine Präzisierung des Entschließungsentwurfs wünscht, das Gesamt- 

thema aber inhaltlich wesentlich differenzierter als bislang untersucht werden muss, eini gt 

sich “der AK auf folgendes Vorgehen: 
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Beschluss:

UAG wird einen Entwurf einer Entschließung im Dezember erarbeiten.

Im Anschluss soll die UAG ein weiterführendes Arbeitspapicr erarbeiten.

Anmerkung: Unter Leitung von SHweräen HE, BB, BfDI, ST, MV, und RP innerhalb der

UAG weiter mitwirken.
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Beschluss:“ _ . 
UAG wird einen Entwurf einer Entschließung im Dezember erarbeiten. 

Im Anschluss soll die UAG ein weiterführendes Arbeitspapier erarbeiten. 

Anmerkung: Unter Leitung von SH werden HE, BB, Bfl)l‚ ST, MV, und RP innerhalb der 

UA G weiter mitwirken. 
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TOP 6 Länderübergreifende gemeinsame Datenverarbeitung (Verbunddateien)

Mit Beschluss zu TOP 14 b) der 74. DSK erhielt der AK den Auftrag, die Fragen, die sich im

Zusammenhang mit länderüb ergreifenden gemeinsamen Datenverarbeitungen stellen, aufzu-

arbeiten.

Zur besseren Übersicht über die aktuelle Rechtslage zu Verbunddateien in den Ländern über-

gibt SN den-TN die vom AK Verkehr erarbeitete Übersicht („Länderstatus zur Regelung ge-

meinsamer (länderüb ergreifender) Dateieii/Verbunddateien/Abmfverfahren (Ergebnis der

Umfrage vom 19.10.2007)-Stand: 23.10.2007).

Eine Regelung zu Verbunddateien ist in den Datenschutzgesetzen der Länder HH, HE, SH,

MV und NRW enthalten. HE wird dem AK den aktuellen Stand der Übersicht („Landerstatus

...") übersenden.

SN sagt zu, die aktualisierte Fassung in die technische K.ommunikationsplattform des AK

einzustellen.

Die TN einigten sich darauf, dass zunächst auf Basis der Übersicht („Länderstatus .. .E<) der

Entwurf einer Zusammenfassung der unterscliiedlichen Regelungen der Länder mit den damit

verbundenen rechtlichen Konsequenzen erarbeitet werden soll. Darauf aufbauend wird ein

Fragen- und Problemkatalog erarbeitet. BfDI prüft, welche Verbuuddateien auf Bundesebene

eingerichtet wurden.

Beschluss:

HE wird aktuelle Übersicht („Länderstatus ...") an SN übersenden.

Diese wird den TN des AK zugänglich gemacht.

HE wird die Erstellung des Fragen- und Probt emkatalogs koordmieren.

Länder und Bund werden gebeten, die Übersicht kritisch zu kontrollieren, und Anregungen für

den Fragen- und Problemkatalog dem LfD HE zu übersenden.

Termin: 21.12.2007

Ziel ist die Erarbeitung eines Statusberichts zur Kenntnisnalime an die DSK (Aufarbeitung

der Fragen, die sich im Zusammenhang mit ländembergreifenden gemeinsamen Datenverar-

beltungen stellen). Der Auftrag der DSK umfasst die Verbunddateien und die ländembergrei-

fende Zusammenarbeit (Kontrollrechte).
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' TOP 6 Länderübergreifende gemeinsame Datenverarbeitung (V erbunddateien) 

Mit Beschluss zu TOP 14 b) der 74. DSK erhielt der AK den Auftrag, die Fragen, die sich im 

Zusammenhang mit länderübergreifenden gemeinsamen Datenverarbeitungen stellen, aufzu— 

' arbeiten. ' _ 4 _ 
Zur besseren Übersicht über die aktuelle Rechtslage zu Vérbunddateien in den Ländern über- 

gibt SN den TN die vom AK Verkehr erarbeitete Übersicht („Länderstatus zur Regelung ge- ‘ 
meinsamer (länderübergreifender)'Dateien/Verbunddäteien/Ab1ufverfahren (Ergebnis der 

Umfrage vom 19.10.2007) —-Stand: 23.10.2007). . _ 

Eine Regelung zu Verbunddateien ist in den Datenschutzgesetzen der Länder HH, HE, SH, 

MV und NRW enthalten. HE wird—dern AK den aktuellen Stand der Übersicht („Ländeistatus 

...“) üb6r3endem '_ 4 ' 

SN sagt zu, die aktualisierte Fassung in die technische Kommunikationsplattform des AK 

einzustellen. 
Die TN einigten sich darauf, dass zunächst auf Basis der Übersicht(„Länderstatus ...“) der - ' 

' Entwurf einer Zusammenfassung der unterschiedlichen Regelungen der Länder mit den damit 

verbundenen rechtlichen Konsequenzen erarbeitet werden soll. Darauf aufbauend wird ein 

F ragen— und Problemkatalo g erarbeitet. Bfl)l prüft, welche Verbunddateien auf Bundesebene 

eingerichtet wurden. 

Beschluss: 

HE wird aktuelle Übersicht („Länderstatus ...“) an SN übersenden. 

Diese wird der! TN des AKzugänglich gemacht.. . 

HE wird die Erstellung des Fragen- und Problemkatalogs kodrdinieren. 

Länder und Bund werden gebeten, die Übersicht kritisch“ zu kontrollieren.und Anregungen für 

den Fragen- und Problemkatalo g dem LfD HE zu übersenden. ' 

Termin: 21.12.2007 

Ziel ist die Erarbeitung eines Statusberichts zur Kenntnisnahme an die D_SK (Aufarbeitung 

der Fragen, die sich im Zusammenhang mit Iänderübergreifenden gemeinsamen Datenverar- 

beitungen stellen). Der Auftrag der DSK umfasst die Veibunddateien und die länderübergrei- 

fende Zusammenarbeit (Kontrollrechte). 
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TOP 7 Ratsinformationssysteme

Komplexer werdende Ratsinformations Systeme sind geeignet, das Recht auf informationelle

Selbstbestimmung Betroffener (zum Beispiel durch die unzulässige Veröffentlichung perso-

nenbezogener Daten) zu beeinträchtigen.

Um den kommunalen Öffentlichen Stellen in Bezug aufzunehmende Anfragen entgegenzu-

kommen und eine einheitliche aktuelle Arbeitshilfc zur Verfügung zu stellen, schlägt SN die

gemeinsame Erarbeitung einer Orientierungshilfe vor.

Grundlage dieser soll die niedersächsische Orientierungshilfe sein, die im Vorfeld der Veran-

staltung durch SN - im Sinne einer allgemeinen Anwendbarkeit - geringfügig überarbeitet

und an die TN versandt wurde (Anlage 4 zum Protokoll).

Mehrere TN des AK bekräftigen den Bedarf der öffentlichen Stellen nach einer aktuellen Ori-

entienmgshilfe für Ratsinformations Systeme. Probleme werden bei der Erstellung einer ge-

meinsamen Orientiemngsliilfe jedoch hinsichtlich der unterschiedlichen Regelungen in den

Gemcmdeordmmgen der Länder und der abweichenden Begriffsbestimmungen gesehen. Un-

tcrschiede könnten in Form von Darstellungen sämtlicher unterschiedlicher Regelungen be-

rücksichtigt wefden.

Beschluss:

Zur Erstellung der gemeinsamen Orientiemngshilfe Ratsmfomiationssysteme wird eine UAG

eingerichtet. Diese bereitet die Struktur der Orientiemngshilfe vor.

BB übernimmt die Koordination und Federfühmng.

N1 arbeitet mit.

Die anderen Länder können ihre Mitarbeit bis:

Termin: 16.11.2007

bei BB und SN melden.

BB fragt die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Länder ab.
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TOP 7 Ratsinformationssysteme 

Komplexer werdende Ratsh1formatiorissysteme sind geeignet, das Recht auf infonnationelle 

Selbstbestimmung Betroffener (zum Beispiel durch die unzulässige Veröffentlichung perso- 

nenbezogener Daten) zu beeinträchtigen. 

Um den kommunalen öffentlichen Stellen in Bezug auf zunehmende Anfragen entgegenzu— 

kommen und eine einheitliche aktuelle Arbe‘itshilfe zur Verfiigung zu stellen, schlägt SN die 

gemeinsame Erarbeitung einer Orientierungshilfe vor. { 

Grundlage dieser soll die niedersächsische Orientierungshilfe sein, die im Vorfeld der Veran— 

staltung durch SN — im_Sinne einer allgemeinen Anwendbarkeit - geringfügig überarbeitet 

und an die TN versandt wurde (Anlage 4 zum Protokoll). 

Mehrere TN des AK bekräfligen den Bedarf der öffentlichen Stellen nach einer aktuellen Ori- 

entieitungshilfe für Ratsinf0rmationssysteme. Probleme werden bei der Erstellung einer ge- 

meinsamen Orientierungshilfe jedoch hinsichtlich der unterschiedlichen Regelungen in den- 

Gemeindeordnungen der Länder und der abweichenden Begriffsbestimmungen gesehen. Un- 

terschiede könnten in Form von Darstellungen sämtlicher unterschiedlicher Regelungen be- 

rücksichtigt Werden. 

Beschluss: „ 

Zur Erstellung der gemeinsamen Orientierungshilfe Ratsinfonnationssysteme wird eine UAG 

eingerichtet Diese bereitet die Struktur der Orientierungshilfe vor. ' 

BB übernimmt die Koordination und Federführung. 

_ NI arbeitet mit. 

Die anderen Länder können ihre Mitarbeit bis: 

Termin: ‘ 16.11.2007 

bei-BB und SN melden. „ _ 

BB fragt die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Länder ab. ' 
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TOP 8 Portalbetriebc ohne gesetzliche Grundlage

SN berichtet, dass aufgrund von Art. 83 Abs. l SächsVerfdie Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten (auch als Auftragnehmer) nur zulässig sei, wenn die Verarbeitung zu den gesetz-

mäßigen Aufgaben der öffentlichen staatlichen Stellen gehöre.

Das sei z. B. bei „Profilspeichemngen", Vorratsdatenverarbeitungen zu einer evtl. späteren

Nutzung in konkreten Verwakungs verfahren, zu beachten, so bei dem sächsischen E"

Govermnent-Projekt „Amt 24 , bei dem sog. „Lebenslagen", Daten einzelner Nutzer des Por-

tals für verschiedene Fachverfahren/-anwendungen gespeichert werden sollen. Nachdem das

TDDSG keine Regelung über den zulässigen Inhalt der zu verarbeitenden Daten enthalte, sei-

en gemäß § l Abs. 2 TDDSG insoweit „die jeweils geltenden Vorschriften für den Schutz

personenbczogener Daten anzuwenden". Dies bedeute, dass die Verarbeitung gemäß § 12

Abs. l bzw. § 13 Abs. l Nr. l SächsDSG für die Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stel-

le erforderlich sein müsse.

Bezug nehmend auf die im Vorfeld der Sitzung des AK durchgefühlte Länderabfrage zum

Tagesordnungspunkt, weist SN darüber hinaus daraufhin, dass die Speicherung der IP- Ad-

ressen von Abmfern im Rahmen der kürzlich durch die DSK verabschiedeten Orientiermigs-

hllfe als rechtswidrig eingestift wurde.

Bezüglich des Portalbetriebs wird von den LFDen betont, dass in den Ländern unterschicdli-

ehe reclitliche Regelungen vorlägen. Je nach Landerecht bedürfe es für den Portalbetrieb einer

gesetzlichen Regelung oder nicht. Es handele sich auch nicht um ein spezielles Problem der

Portale, sondern um ein Problemfeld der Auftragsdatenverarbeitung.

Es erfolgt die Anregung seitens des BfDI das Problem innerhalb des Papiers „Datenschutz-

rechtliche Grundlagen bei Auftrags datcnverarbeitung/Outsourcing in der öffentlichen Verwal-

tung" der UAG „Auftrags datenverarbeitung" (TOP 5 a)) mitzubehandeln.

Beschluss:

Die Länder arbeiten die konkrete Verfassungslage zu dem in Rede stehenden Problem zu.

Die UAG „Auftragdatenverarbeitung" wird die Ergebnisse der Umfrage in das Papier „Daten-

schutzrechtliche Grundlagen bei Auftragsdatenverarbeitung/Outsourclng in der öffentlichen

Verwaltung" konkret berücksichtigen.

Die Zuarbeit der Länder an die UAG „Auftragdatenverarbeitung" erfolgt bis zum:

Termin: 21.12.2007
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tals für verschiedene Fachverfahrenl—anwendungen gespeichert werden sollen. Nachdem das 

TDDSG keine Regelung über den zulässigen Inhalt der zu verarbeitenden Daten enthalte,‘ sei-_ 

en gemäß {} 1 Abs. 2 TDDSG insoweit „die jeweils geltenden Vorschriften fiir den Schutz 

personenbezogencr Daten anzuwenden“. Dies bedeute, dass die Verarbeitung gemäß 5 12 

Abs. 1 bzw. 5 13 Abs. 1 Nr. } SäChSDSG fiir die Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stel- 

le erforderlich sein müsse. 

Bezug nehmerid auf die im Vorfeld der Sitzung des AK durchgefiihrtta Länderabfrage zum 

Tagesordnungspunkt, weist SN darüber hinaus darauf hin, dass die Speicherung der IP- Ad- 

ressen von Abrufern im Rahmen der kürzlich durch die DSK verabschiedeten_Orientierungs- 

hilfe als rechtswidrig eingestuft wurde. 

Bezüglich des Pdrtalbetriebs wird von den LFDen betont, dass in den Ländern unterschiedli- 

che rechtliche'Regelungen vorlägen. Je nach Landerecht bedürfe es fiir den Portalbetrieb einer 

gesetzlichen Regelung oder nicht. Es handele sich auch nicht um ein spezielles Problem der 

Portale, sondern um ein Problemfeld der Aufiragsdatenverarbeitung. 

Es erfolgt die Anregung seitens des BfDI das Problem innerhalb des Papiers „Datenschutz- 

rechtliche Grundlagen bei Aufiragsdatenvérarbeituug/Outsourcing m der Öffentlichen Verwal- 

tung“ der UAG „Auftragsdatenverarbeitnmg“ (TOP 5 a)) mitzubehahdehi. 

Beschluss: 

Die Länder arbeiten diekonkrete Verfassungslage zu dem in Rede stehenden Problem zu. 

Die UAG „Auftragdatenverarbeitung“ wird die Ergebnisse der Umfrage in das Papier„Daten— 

schutzréchtliche Grundlagen bei Auftragsdatenverarbeitung/ Outsourcing in der öffentlichen 

Verwaltung“ konkret berücksichtigen. : 

Die Zuarbeit: der Länder-an die UAG „Auflragdatenverarbeitung“ erfolgt bis zum: 

Termin:- 21.12.2007 
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TOP 9 ePayment

SN trägt das Ergebnis der im Vorfeld der Sitzung des AK durchgeführten Länderabfrage vor.

Innerhalb derer wird deutlich, dass in wenigen Ländern ePaymentfunktionen angeboten wer-

den. Eine Ausnahme davon Ist die Bundesebene.

a) ePayment

Die Länder tauschten zum Thema ePayment Erfahrungen aus und erläuterten einzelne in den

Ländern umgesetzte Lösungen.

MV:

- hat ePayment-Funktionen im Einsatz

- Scoring ist nur mit expliziter gesetzlicher Grundlage rechtmäßig

anonyme Zahlungsverfaliren sind mangels Anwendungsfälle nicht realisiert

- Kreditkarten werden akzeptiert

- einfache Melderegisterauskunft online pseudonymisiert möglich

zalilungsrelevante Informationen werden nur an das Kreditkartensystem übermittelt

ST:

hat ePayment-Funktionen im Einsatz

- Kreditkarten werden akzeptiert

HH:

- das anonyme Zahlungsverfahi'en wurde von der Finanzbehörde als optionale Anforderung in

die Ausschreibung für einen Payment-Provider mit aufgenommen. Diese Anforderung wur-

de jedoch von keinem Anbieter erfüllt.

BB:

- ePaymenfc-Funktion steht kurz vor der Einführung (basiert auf Bund-online)

- keine kundenbezogene Bomtätsprüfung

b) Privatisierung des Gebühreneinzugs (Inkassounternehmen)
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TOP 9 ePayrnent 

SN trägt das Ergebnis der im Vorfeld der Sitzung des AK durchgefiihrten Länderabfrage vor. 

innerhalb derer wird deutlich, dass in wenigen Ländern ePayrnentfimktionen angeboten wer- 

den. Eine Ausnahme davon ist die Bundesebene. 

a) ePayment 

Die Länder tauschten zum Thema ePaymént Erfahrungen aus und erläuterten einzelne in den 

Ländern umgesetzte Lösungen. 

MV: 

— hat ePayment-Funktionen im Einsatz ‘ 

— Scoring ist nur mit expliziter gesetzlicher Grundlage rechtmäßig 

— anonyme Zahlungsve1falnen sind mangels Anwendungsfallle nicht realisiert 

- Kreditkarten werden akzeptiert 

— einfache Melderegisterauskunft online pseudonymisiert möglich 

— zahlungsrelevante Informationen Werden nur an das Kreditkartensystem über‘mittelt 

ST: 

- hat ePayment—Funktionen im Einsatz 

-Kreditkarten werden akzeptiert 

HH: 

- das anonyme Zahlungsverfahreir wurde von der Finanzbehörde als optionale Anforderung in 

die Ausschreibung fiir einen Payment-Provider mit aufgenommen. Diese Anforderung wur« 

de jedoch von keinem Anbieter erfüllt. 

BB: 

— ePayment-Funktion steht kurz vor der Einfiihrung (basiert auf Bund—online) 

- keine kundenbezogene Bonitätspn'ifimg' 

b)' Privatisierung des Gebühreneinzugs (Inkassounternehmen) 



Beschluss:

Länder werden gebeten, eventuell vorliegende Erfahrungen, Ausarbeitungen und Verträge den

anderen Ländern zur Kenntnis zu geben.

Eine Entschließung des AK ist (noch) nicht vorgesehen.
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Länder werden gebeten, eventuell vorliegende Erfahrungen, Aüsarbeitungen und Verträge den 

anderen Ländern zur Kenntnis zu geben. ' 

Eine Entschließung des AK ist (noch) nicht vorgesehen. 
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TOP 10 Identitätsmanagement

Mit Beschluss zu TOP 17 der 73. DSK erhielt der AK ausgehend von der Reform des Melde-

wesens den. Auftrag, sich mit dem Identitätsmanagement sowie einer gemeinsamen Sclmitt-

stelle nach außen zu befassen.

Das Thema Identitätsmanagement wurde zwischenzeitlich unter TOP 9 der 74. DSK neu be-

handelt. Dort wird festgelegt, dass das Thema „datenschutzfreundliches Identitätsmanage-

ment" an den AK Technik überwiesen wird.

Beschluss:

Das Thema Identitätsmanagement wird'im AK vorerst nicht mehr behandelt.

Der AK steht für die Beantwortung dem AK Technik bei rechtlichen und/oder organisatori-

sehen Fragen hierzu zur Verfügung.
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TOP 10 Identitätsmanagement 

Mit Beschluss zu TOP l 7  der 73. DSK erhielt der AK ausgehend von der Reform des Melde— . 

wesens den Auftrag, sich mit dem Identitätsrnanegement sowie einer gemeinsamen Schnitt— 

stelle nach außen zu befassen. : 

Das Thema Identität$manageiment wurde zwischenzeitlich unter TOP 9 der 74. DSK neu be- 

.. handelt. Dort wird festgelegt, dass das Thema „datenschutzfreundliches Identitätsrnanage- 

» men‘  ‘an den AK Technik überwiesen wird. 

Beschluss: 

Das Thema Identitätsmanagement wird'im AK vorerst nicht mehr behandelt. 

Der AK steht fiir die Beantwortung dem AK Technik bei rechtlichen und/oder organisatori— 

schen Freigen hierzu zur Verfügung. 
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TOP 11 Verschiedenes

a) Länderübergreifende Zusammenarbeit

SN informiert die TN, dass ein Kommunaler Dienstleister (aus Eigenbetrieben von drei ICom-

munen; zwei aus Sachsen (Dresden, Leipzig) und einer Kommune aus Saclisen-Anhalt) gebil-

det werden soll.

HE bittet in diesem Zusammenhang um die Übersendung der damit verbundenen Probleme

für die Abfrage für TOP 6 „Ländembergreifende gemeinsame Datenverarbeitung (Verbund-

dateien)".

b) Nutzung des circa Servers für die elektronische Kommunikation und den Informati-

onsaustausch innerhalb des AK

SN schlägt für die elektronische Kommunikation und den Infonnationsaustausch innerhalb

des AK die Nutzung des circa Servers, eines vom Sächsischen Landesamt für Statistik betreu-

ten Verfahrens, vor. Ziel des Einsatzes des circa ser/crs solle sein, eine gemeinsame Informa-

tions- und IConununikationsplattform für die Mitglieder des AK im Internet bereitzustellen die

es ermögliche:

- auf aktuelle Informationen zu Projekten/Themen zuzugreifen und auszutauschen,

- Dokumente gemeinsam zu bearbeiten (inkl. Versionierung),

- Dokumente strukturiert abzulegen,

öffentliche Foren des AK und Foren für geschlossene Benutzergmppen (u.a. Unterarbeits-

gmppen des AK) einzurichten und zu betreiben.

MV schlägt entgegen des sächsischen Vorschlages die Nutzung des virtuellen Datenschutzbü-

ros vor, da auch dieses einige Funktionen des Circa Servers bieten würde und ohnehin durch

den BfDI und die LfDen finanziert wird.

Bescliluss:

Mehrheitlich wird festgelegt, dass das virtuelle Datenschutzbüro (unterstützt von SH) für den

AK genutzt wird. SH sichert zu, die von BB im Rahmen des AK Medien festgestellten Prob-

lerne zu beseitigen.
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TOP 11 Verschiedenes 

a) Länderiibergreifende Zusammenarbeit 

SN informiert die TN, dass ein Kommunaler Dienstleister (aus Eigenbetrieben von drei Kom— 
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HE bittet in diesem Zusammenhang um die Übersendung der damit verbundenen Probleme 
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MV schlägt entgegen des sächsischen Vorschlages die Nutzung des virtuellen Datenschutzbü- ‘ 

res vor, da auch dieses einige Funktionen des Circa servers bieten würde und ohnehin durch 

_ den BfDI und die LiDen finanziert wird. ' 

Beschluss: ‚ „ 
Mehrheitlicih wird festgelegt, dass das virtuelle Datenschutzbüro (unterstützt von SH) fiir den 

AK genutzt wird. SH sichert zu, die von BB im Rahmen des AK Medien festgestellten Prob— 

leme zu beseitigen. 
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c) Organisatorisches: eMaiI-Verteiler

ST schlägt vor, die eMails generell an die offiziellen eMail-Adressen der LfDen (Poststellen-

adresse) zu übersenden. CC oder BC können die zuständigen Bcarbeiter optional mit aufge-

nommen werden.

Die Teilnehmer verständigen sich darauf, dass für die elektronische Kommunikation die im

virtuellen Datenschutzbüro vorhandenen Verteiler zu nutzen sind. Diese Verteilet sind derzeit

nicht aktuell und müssen überarbeitet werden.

BB bittet abweichend von dieser Regelung um die Ubersendung der Nachrichten direkt an

den Bearbeiter.

d) Deutschland online:

ST bittet um eine regelmäßige Information über die Weiterfülmmg der Deutschland online

Projekte innerhalb des AK. (Stand in den Ländern)

Ziel dieser Infonnation sollte auch ein Bericht an die DSK sein.

Der BfDI erklärt sich bereit, zu diesen Projekten in den Sitzungen des AK zu berichten.

TOP 12 neuer Termin:

Beschluss:

11 ./12.03.2007 (unter Vorbehalt)

Protokoll:
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c) 0rganisätorisches: eMail-Vertéiler 

ST schlägt vor, die eMails generell an die offiziellen eMail-Adressen der LfDe'n (Poststellen- 
adresse) zu übersenden. CC oder BC können die zuständigen Bearbeiter optional mit aufge— 

nommen werden. 

Die Teilnehmer verständigen sich darauf, dass für die elektronische Kormnunikation die im 

virtuellen Datenschutzbüro vorhandenen Verteiler zu nutzen sind. Diese Verteiler sind derzeit 

" nicht aktuell und müssen überarbeitet werden. _ 

BB bittet abweichend von dieser Regelung um die Übersendung der Nachrichten direkt an 

den Bearbeiter. 

d) Deutschland online: 

ST bittet um eine regelmäßige Information über die Weite1fiihrung der Deutschland online 

Projekte innerhalb des AK (Stand 111 den Ländern) 

Ziel dieser Information sollte auch ein. Bericht an die DSK sein. 

Der BfDI erklärt sich bereit, zu diesen Projekten in den Sitzungen des AK zu berichten. 

TOP 12 neuer Termin: 

Beschluss: 

1 1" ./12.03.2007 (unter Vorbehalt) 

Protokoll: 
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